
Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivosHemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com
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Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im
Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch,
das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann
von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles
und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erin-
nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse
zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese
Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch
kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen ZweckenWir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten AbfragenSenden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen
über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen
nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen
unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-MarkenelementenDas "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der LegalitätUnabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unterhttp://books.google.com durchsuchen.
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Vorbericht.
- -

H. je eine wiſſenſchaftliche Behandlung

einer Materie ganz beſondere Schickſale ge

Thabt: ſo iſt es die des Rechts der Natur.

Schon die alten heidniſchen Philoſophen ſa

hen es ein, daß der Menſch nicht nach Will

kür, ſondern nach gewiſſen Geſetzen leben

müſſe. Sie ſuchten dieſe zu beſtimmen,

und gaben verſchiedene weiſe Lehren, die aber

doch kein Ganzes ausmachten. Endlich

ſetzten die Stoiker, welche der menſchlichen

Natur nachzuforſchen bemühet waren, den

Grundſatz feſt: der Menſch müſſe der Na

tur gemäß leben. Aber ſie ſonderten die

Natur des Menſchen nicht von der allgeme

nen Natur des Ganzen ab, und miſchten

in dieſe den Geiſt Gottes ein. Dieſen er

)(a kannten

-
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iv Vorbericht. -

kannten ſie als den Urheber des menſchlichen

Verſtandes, den ſie als den Führer des
Menſchen in ſeinem Thun und Laſſen an

nahmen. Sie entwickelten alſo nicht ein

Naturgeſetz aus der ganzen Natur des Men“

ſchen, ſondern nur aus den Reſultaten ſei

- nes Verſtandes, ob ſie gleich die Leidenſchaf

ten in dem Menſchen nicht verkannten. Dieſe

Lehren haben nachhero in das römiſche Recht

einen ſtarken Einfluß gehabt. So wie hier

auf verſchiedene phyloſophiſche Sekten

entſtanden ſind, ſo hat man bald das Daſeyn

eines Rechts der Natur geleugnet, bald hat

man es behauptet, nie aber konnte man über

die erſten Grundſätze deſſelben eins werden.“

Endlich hat die Erſcheinung der Lehre

Chriſti eine merkwürdige Epoche gemacht.

Jene phyloſophiſchen Sekten hatten die Leh

ren vom Recht und Unrecht auf die Vernunft

gebauet. Die erſten Kirchenlehrer aber hat.

in den unſeligen Gedanken, daß ſie die Ver

nunft garnicht wollten gelten laſſen ſondern

- - die



» der Offenbarung nach ſeinem Wahn; jeder

- Vorbericht. v

die Offenbarung ſollte allein die Richtſchnur

des menſchlichen Thuns und Laſſens ſeyn.

Hieraus entſtand Verwirrung über Verwir

rung. Denn ein jeder deutete die Lehren

ſetzte Lehren feſt, und alles, was auch noch

ſo vernünftig war, aber mit jenen ange- -

- nommenen Menſchenlehren und Erklärungen

nicht paßte, wurde verworfen. Man miſch-

te Recht der Natur, Moral, Religion un

ter einander und ſo entſtanden Chaos. Der

eine widerſprach dem andern und des Strei

tens war kein Ende. Ungeheure Lehren ka

men hier zum Vorſchein. So iſt es in ver.

ſchiedenen Abwechſelungen fortgegangen und

noch zu den Zeiten der Reformation hielt

man das Recht der Natur für einen Theil

der Theologie. In den folgenden Zeiten hat

man nun zwar angefangen, das Recht der

Natur in beſondere Syſteme zubringen, den

noch aber faſt immer die Lehren der geoffen. -

barten Religion mit eingeflochten, mithin

. . X 3 , keine
--



VI. Vorbericht.

keine eigenthümliche Grundſätze deſſelben

feſtgeſetzt. Endlich iſt man auf die Gedan

ken gekommen, ein allgemeines Prinzipium

des Rechts der Natur feſtzuſetzen. Auſſere

dem aber, daß man ſich jener Einmiſchung

noch immer ſchuldig machte, hat man nicht

bedacht, daß ein allgemeines Prinzipium deſ

ſen, was Recht und Unrecht iſt, welches

auf alle Beziehungen anwendbar ſeyn ſoll,

deshalb ſchwankend werden muß, weil die

Verhältniſſe, nach welchen Recht und uns

recht beurtheilet werden muß, in Hinſicht

auf eigne und fremde Perſonen, gar zu IMMY z.

nigfaltig ſind, ſo, daß ſogar Kolliſionen ent

ſtehen, mithin die Modifikationen jenes all

gemeinen Prinzipiums oft aus demſelben er

zwungen werden müſſen, fürnehmlich als

dann, wenn die Folgerungen zu weit vott

den erſten Grundſatze entfernt ſind. Man

muß ſich im Zurückgehen ſo lange durchun

zählige Krümmen mühſam durchwinden, bis

man auf den verſteckt liegenden erſten Punkt

" . . . & -s kommt,

«.
- -

- -
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Sprünge. Wozu ſollte denn auch wol nö

turrecht gebildet. Dieſe Methode war ge

“

Vorbericht. VIE

kommt, und das geſchiehet nicht ſelten durch

thig ſeyn, daß das Recht der Natur nur

ein einziges Prinzipium habe da keine

Wiſſenſchaft dergleichen hat? Ein Rechtmuß

ſich allezeit auf ein Geſetz gründen, und lieſ

ſe ſich wo ein allgemeines Geſetz gedenken,
daß auf alle Handlungen moraliſcherWeſen, v/

in allen Stellungen Verhältniſſen und Be
*

ziehungen anwendbar wäre? So verſchieden

die zu erhaltende Zwecke ſind, ſo verſchieden

müſſen die Mittel, um ſie zu erreichen, ſeyn.

In den neuern Zeiten haben ſich die

Rechtsgelehrten mehr mit der Bearbeitung

des Rechts der Natur beſchäftigt, und hier

aus iſt ein anderes Gebrechen entſtanden.

Man hat die bürgerlichen Rechte zum Leit-

faden genommen, und nach dieſen ein Na-

rade die umgekehrte, und daher ſind dann v,

auch ſonderbare Produckte entſtanden. Hier

aus iſt das Hirngeſpinſt eines allgemeinen

Privat



viu Vorbericht

Privatrechts erzeuget. Statt bürgerliche Gef

ſetze zu prüfen, ob ſie mit den Grundſätzen

des Naturrechts übereinkämen; ſtatt aus

dieſen die Materialien zu jenen herzunehmen -

hat man die Materialien aus den bürgerliº

chen Rechten und ihren mancherley Arten nach

Beſchaffenheit der verſchiedenen Gegenſtän

de in der bürgerlichen Verfaſſung herge

nommen und aus, und nach ihnen ein Na

turrecht geformt. So entſtand denn ein Na

turrecht, welches die Lehre von den in bürº

gerlichen Verfaſſungen und Geſetzen gegrün

deten Kontrakten, z. B. des Darlehns, des

Kaufs, der Miete, des Tauſches von den

Wechſeln, traßirten und nicht traßirten, ent

hielt; ja ſogar ein natürliches Feudalrecht,

etn natürliches Wechſelrecht und was der Läº

cherlichkeiten mehr ſind. Auch die allerge

reinigtſten Kompendien ſind von dieſen ſonº

derbaren Specialien nicht frey.

- HPL

Hierin liegt alſo meine Rechtfertigung»

warum ich die Zahl der über das Naturrecht

–
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Vorbericht. IX.

vorhandenen Bücher vermehrt habe. Ich

habe mich bemühet, das Naturrecht in der

Natur des Menſchen und der dieſer vorge

ſchriebenen Ordnung, oder in dem Naturge

ſetze aufzuſuchen. Ich habe dieſes nicht bloß

in den, dem Menſchen angebornen Trieben,

ſondern in der ganzen körperlichen und geis

»

-

ſtigen Natur auffinden zu müſſen geglaubt,

und aus dieſem aufgefundenen Geſetze habe

ich Recht und Unrecht gefolgert. Ich habe

nach Erkenntnißgründen der Grundwahrhei,

tendes Naturrechts, die allgemein anerkannt

und verſtanden würden, geforſcht. Dieſes

iſt alſo das Gebäude, welches ich aufgeführt

habe und hiemit öffentlich darſtelle.

Nur noch das eine und das andere fin,

de ich zu erinnern nöthig. »* *

Das, was ich von der Anthropologie, ſowo

in Betracht der körperlichen, als geiſtigen

Natur des Menſchen vorgetragen habe, iſt

nur dasjenige, was wegen der daraus zu

ziehenden Folgen nöthig war. Mehr muß

. . . X 5 te
-

- - *



X . Vorbericht.

te und durfte ich nicht vortragen, wenn ich

nicht unnüz weitläuftig werden wollte. Aus

dieſem Geſichtspunkte muß man alſo das hies

von Vorgetragene beurtheilen.

- In Betracht der aus der Natur des

Menſchen hergeleiteten Sätze, habe ich mich

bemühet, in den weſentlichen Eigenſchaften

des Menſchen die Quellen aufzuſuchen, und

jene ſo zu ordnen, wie ſie ſich auseinander

entwickeln. .
--

. Nichts als neue Wahrheiten habe ich frey

lich nicht ſagen können; ich bin aber darauf

bedacht geweſen, auch die ſchon bekannten aus

ihren Urquellen, und alſo manche aus einer

ganz andern Quelle herzuleiten, ſie dadurch

richtig darzuſtellen, manches unrichtige da

von abzuſondern und ſie dadurch zu befeſti

gen und evident zu machen.

Manche Materien, welche man umher

zerſtreuet findet, habe ich geſammlet, zu

einer bequemen Ueberſicht geordnet, unter

einen Geſichtspunkt geſtellet und ſo ver-

* - - - knüpft,- * -
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knüpft, daß ich dadurch vollſtändige und all

gemeine Grundſätze, welche in der Anwen

dung ſicher leiten und beſtimmen können,

feſtzuſetzen geſucht habe. - -

Meine Abſicht iſt nichtgeweſen ein Recht der

Naturnach den ſchon vorhandenen Syſtemen

des Rechts der Natur und des bürgerlichen

Rechts zu bilden, ſondern allgemeine Grund- -

ſätze feſtzuſetzen, nach welchen dieſes letzterege

formt werden kann; und deshalb habe ich frey

lich manches ſagen müſſen, was mit den ſchon

vorhandenen nicht übereinſtimmt. Ich ha »

be mich ſorgfältig gehütet, nicht in den ſo

oft begangenen Fehler zu verfallen, die Re-,

ſultate der angeſtellten Raiſonnements für die

erſten Sätze des Naturrechts zu halten. Da

bey habe ich freylich nicht vermeiden können,

manchen ganz trivial ſcheinenden Satz vor

auszuſchicken, weil er in der nachherigen

Anwendung den größten Einfluß hatte.

Nach dieſer Abſicht, allgemeine Wahrheiten

vorzutragen, muß man mich alſo auch

/ - - beur

-

v
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Braunſchweig,

xn Vorbericht.

beurtheilen. Sie ſind nicht von ſchon vor

handenen Verfaſſungen, Vorgängen und -

Beyſpielen abgezogen, und deshalb würde

man mir durch eine jede Erzwingung an

züglicher Anwendung zu nahe treten.

Endlich muß ich noch bemerken, daß

ich nur für diejenigen geſchrieben habe,

welche belehrt werden wollen, nicht für die,

welche es ſchon ſind und mithin genug wiſ

ſen. Aber mehr denn belohnt würde ich

ſeyn, wenn ich ſo glücklich wäre, den er-

ſtern einen eindringenden Begriff von der

Würde der Rechte der Menſchheit beyzubrin

gen. Wie viel Gutes kann der Staats

mann nicht ſtiften, der dieſe recht kennt,

fühlt und reſpektirt! -

im November 1789.

Der Verfaſſer.
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Zweyte Abtheilung: Von dem Naturgeſetze des

Menſchen. S. 62.

Dritte Abtheilung: Von dem Rechte der Natur
4.

Vierte Abtheilung: Von dem Rechte der Natur,

in Beziehung auf die eigne Perſon des Men

ſchen ſelbſt, und wie er ſich in Betracht der

ihm zu ſeinem Gebrauche gegebenen Geſchöpfe

zu verhalten habe. S. 7o.

Fünfte Abtheilung: Wie ſich der Menſch in Be

ziehung auf andere mit ihm lebende nach dem

Rechte der Natur verhalten müſſe. S. 9I.

Sechſte Abtheilung: Von den Pflichten, die dem -

Menſchen nach dem Rechte der Natur oblie

gen. S. 137.

Zweyter Theil.

Von der Anwendung des Naturrechts.

- Einleitung.

Erſter Abſchnitt.

Von denen in einer großen Geſellſchaft zu einem

gemeinſchaftlichen Zwecke lebenden Menſchen

und deren Verhalten.

A Erſte Abtheilung: Von den Geſellſchaften der Men

ſchen überhaupt, S. 149.

Zweyte
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Zweyte Abtheilung: Von den bürgerlichen Ge

ſellſchaften. S. 153.

Dritte Abtheilung: Von der Regierung eines

Volks überhaupt. S. 161.

Vierte Abtheilung: Von den bürgerlichen Geſez

zen überhaupt. S. 166. -

Fünfte Abtheilung: Von den verſchiedenen Ge

genſtänden der Geſetze in einer bürgerlichen

Geſellſchaft. S. 178.

Sechſte Abtheilung: Von den bürgerlichen Ge

ſetzen in Anſehung der Perſonen, welche die

bürgerliche Geſellſchaft ausmachen. S. 181.

Siebente Abtheilung: Von den bürgerlichen Ge

ſetzen, in Anſehung des Eigenthums der Glie

der der bürgerlichen Geſellſchaft. S. 294.

Achte Abtheilung: Von den Geſetzen, in Betracht

der Beleidigungen, ſowol gegen die ganze Ge

ſellſchaft, als einzelne Perſonen und das Ei

genthum derſelben, oder von den Strafgeſez

zen, S. 316.

Neunte Abtheilung: Von den Geſetzen, die in

Betracht einzelner Perſonen, oder deren Eigen

thum gegeben werden. S, 390.

Zehnte Abtheilung: Von der Anwendung der

- Geſetze, S. 393,

Eilfte

-
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Eifte Abtheilung: Von den allgemeinen Anord . .

nungen zum Wohl einer bürgerlichen Geſells

ſchaft. S. 45 I. -

Zwölfte Abtheilung: Von dem Betragen in dee

bürgerlichen Geſellſchaft. S. 52. - -

Zweyten Theils

Zweyter Abſchnitt.

Von dem Verhalten der neben einander leben

den großen Geſellſchaften, oder von dem Ver

. halten freyer Völker gegen einander.

Erſte Abtheilung: Von den watürlichen Rechten

eines Volks, als einer für ſich beſtehenden Ge=

ſellſchaft in Beziehung auf ſich ſelbſt. S. 530.

Zweyte Abtheilung: Von dem Verhalten der

freyen Völker gegen einander nach dem Rechte

- der Natur. S. 54. - -

- Dritte Abtheilung: Von den Mitteln einesfreyen

Volks ſeine Rechte gegen andere Völker zu be

haupten, BeleidigungenÄ
ſich wegen der von einem Volke ihm angethas

.

- - -

. .
* - - - -a

-

- - - - - - - -

- - - - . . - -

*-- --
- - - - - -

nen, Genugtuung zu verſchaffen S. 597
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Um von einem Geſetze, welches in der Na

tur des Menſchen gegründet iſt, richtig urthei

len zu können, muß man erſt genau beſtime

men, was die Natur des Menſchen ſey.

Die Natur eines Dinges iſt der Inbegriff

aller weſentlichen Eigenſchaften deſſelben, ohne

welche es in Betracht ſeines Zwecks das nicht

ſeyn würde, wozu es beſtimmt iſt.

Eigenſchaften ſind beſondere Beſchaffenhei

ten eines Dinges, und weſentlich ſind ſie ihm

alsdann, wenn ſie ihm ſo eigenthümlich zu:

- A
- - * V kom- -
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- -- Einleitung. - - - - -

kommen, daß ſie zu ſeiner Beſtimmung noth

wendig ſind. Es muß ſie haben, wenn es

durch gewiſſe ihm anerſchaffene oder zugetheilte

Kräfte hätig, wenn es gewiſſer Würkungen

auf ſich empfänglich ſeyn ſoll. -

Zufällige Beſchaffenheiten modifieiren TU

die weſentlichen in Beziehung auf Ausdehnung

und Einſchränkung, der Aeußerung und des

äußerlichen Anſehens. 1

*
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- Erſter Abſchnitt-

-

- -

- - -

- - - - * - - - - - - - –? »3

- a- - - - - - - »

- von der Natur des Menſchen. - -
- -

- - - - - - -
-

-

sº - . . . -- - * - - - - - - - - - - .

- - - 4.
- -

- -

es
- - -

- - - -. s - - -

" . . - - -A4 % ** -

- - - -

- -

-

- - - - - - - - -
- -

- - - - - -
-- --- - - --

von der Natur des Menſchen überbauvt.von atur des Menſchen überhaupt,
-

- - -

- s: - º, - -

-
- - -

## -
*. - - - *

. . . . . - - - - >
*

e A - §. I» - -

- - - - - - - -

» ie Natur des Menſchen iſt der Inbegriff allee

F-/ ſeiner körperlichen und geiſtigen Eigenſchaf

ten, die ihm nicht fehlen dürfen, wenn er als ein

empfindendes und denkendes Weſen die ihm zu ſei

ner Dauer beſtimmte Zeit fortdauern, empfinden,

denken, durch gewiſſe Kräfte thätig und gewiſſee

Wirkungen auf ſich empfänglich ſeyn ſoll,

& 2 - - «. . . - -

s .

-
-

>
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Die Natur des Menſchen beſtehet aus körperli

chen und geiſtigen Eigenſchaften. Beyde zuſam

men genommen machen ſein Weſen, den Umfang

ſeiner ihm eigenthümlich zukommenden Einrichtung

aus. Sie müſſen in einem gewiſſen Maaße, in ei

ner gewiſſen Vollkommenheit in ſeinem Weſen ver

einbahret ſeyn, ſonſt iſt er nicht das auf der höch

ſten Stufe dieſer Erde ſtehende Geſchöpf, das ſich

durch ſeine geiſtigen Fähigkeiten und durch ſeinen

Körperbau für allen andern Geſchöpfen derſelben

auszeichnet. Fehlten ihm die erſtern zum Theil,

oder er hätte ſie in zu eingeſchränkter Maaße, und

wiche in Anſehung des letztern ſeine Einrichtung von

der eigenthümlichen des edelſten der Erdengeſchöpfe

zu ſehr ab; ſo würde er nach dem Maaße dieſer

Mängel auf die unter ihm ſeyenden Stufen der

Thiere hinabſteigen, und dieſen mehr oder weniger

ähnlich werden.

W Erſten Abſchnitts

Zweyte Abtheilung -

Von der körperlichen Natur des Menſchen.

§ 3- - - . .“

In Betracht ſeines körperlichen Baues gehöret

der Menſch zu den organiſirten Körpern, das heißt:

er iſt mit Werkzeugen verſehen, die ihm nothwen

dig ſind, ſeinem Körper die zu ſeiner Erhaltung

- - - - nöthige
1
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nöthige Nahrung mitzutheilen, demſelben Wachs

thum zu geben und ihn fortzupflanzen. Er hat die

ſes mit andern organiſirten Körpern gemein; hier

aber iſt nur nöthig, von dem organiſirten Körper

des Menſchen zu reden. * *
". . .“ --- * - »: -

Sºtº 3“. s .. : "

4 -

- -

*** -, :: “ s " " - -

es 22. . . . . . “ F. :: >

Alle dieſe zu den verſchiedenen Verrichtungen

beſtimmten Werkzeuge muß der Menſch haben,

wenn er ein Menſch ſeyn ſoll. Sie machen zuſam

men ſein ganzes körperliches Weſen aus und jedes

einzelne Werkzeug erfordert das andere ſo nothwen

dig, daß die Operation unterbrochen wird, wenn

eins fehlte - oder zerſtöhrt würde. Es ſind nicht

einzelne Theile, woraus eine mechaniſche Maſchine

zuſammengeſetzt iſt, ſondern mit einänder verbun

dene, einander Hülfe leiſtende Veranſtaltungen.

Sollten auch nur ſolche, die nicht zur eigentlichen

Fortdauer des Menſchen nothwendig ſind, ſchwach.

und unbrauchbar werden, ſo iſt doch der Menſch,

dem dieſes begegnet, nicht mehr das vollkommene

Geſchöpf, daß ſeine ganze Beſtimmung erfüllen

kann. Nach der Geſtalt bleibt er derſelbe, nicht

aber nach ſeinen Eigenſchaften. Es iſt nicht nö

thig zu bemerken, daß hier nicht von der Abbau

ung die Rede ſeyn kann, die das Loos aller end

lichen Geſchöpfe iſt. . . . . . . . . . -

- - º, . . - - -

- - - H. 5. - - - - -

. . .“

Auſſer dieſen Werkzeugen ſind. den Menſchen

noch die Nerven, welche Empfindungswerkzeuge ge

. . A 3 nannt
V
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nannt werden können, gegeben. "Dieſe ſind der

Grund ſeines Denkens und ſeiner Thäkigkeit, alſo

die Quelle des eigentlichen Lebens. . .“

. . . . . . . . . . . . . . . . hºr

§. 6. ... A. , ?“

Zu der körperlichen Beſchaffenheit des Men

ſchen gehören ferner ſeine Sinne, oder diejenigen

Einrichtungen ſeiner Natur, wodurch er körperliche

Dinge und ihre Beſchaffenheiten aufgewiſſe Art wahr

nehmen kann. Gewiſſe beſondere Organe und die

Nerven ſind zum Gebrauche derſelben beſtimmt.
: . . . . . . . . . . .

S. 7. 2 :

Endlich gehören zu dem Baue des menſchlichen

Körpers gewiſſe Gliedmaaßen, nach einem beſtimm

- ten Verhältniſſe an beſonders angewieſenen Stellen

ſeines Körpers geordnet, die er als Werkzeuge ſei

ner Bewegung und der Ausübung ſeiner körperlichen

Kraft, nach gewiſſen Zwecken empfangen hat.

: § 8. . . . -

- Mit allen dieſen Werkzeugen verſehen, wird

der Menſch gebohren, aber nicht mit Fertigkeit ſie

zu gebrauchen. Ganz hälflos müßte er in den er

ften Stunden ſeines Lebens wiederumkommen. Fä

higkeit, ſich jener bedienen zu können, iſt ihm aber

angebohren. Uebung, die er ſtufenweiſe macht,

Erfahrung und die damit verbundenen Urtheile, all

mählige Anſtrengung verwandlen ſeine Fähigkeit in

Fertigkeit. Unterricht andrer ſchon erfahrner und

geübter Menſchen giebt ihn in dem Gebrauche je

& Re
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ner Werkzeuge einen gewiſſenGrad der Vollkommen

heit. Bey der Betrachtung der geiſtigen Natur

des Menſchen wird ſich hievon mehr ſagen laſſen.

. .

S. 9. - -

Der menſchliche Körper nuzt ſich täglich ab,

und erſezt den Abgang durch eigene Operation wie

der. Hiezu müſſen ihm aber die nöthigen Mittel

gereicht werden. Damit dieſes zur rechten Zeit ge

ſchehe, finden ſich in der körperlichen Einrichtung

des Menſchen die Zwangsmittel. Dieſe ſind Hun-,

ger, Durſt und Ermüdung. Die Nichtbefriedi

gung derſelben iſt mit einer unangenehmen Empfin

dung verbunden. Der Menſch muß ſie alſo befrie

digen, um dieſe zu vermeiden.- Thut er dieſes,

weder in zu geringer noch zu großer Maaße, ſo be

ſorgt ſeine körperliche Natur die Fortdauer ſeines

Lebens ohne ſein ferneres Zuthun, das heißt: die

zu dieſen Operationen beſtimmten Organe thun ihre

Schuldigkeit durch eigene ihnen verliehenen thätige

Kraft, im Schlafen wie im Wachen. Ja die zur

Erhaltung des Lebens dienende Bewegungen und

Operationen, als Umlauf des Bluts, der daraus

entſtehende Pulsſchlag, das Athemhohlen, die Ver

dauung, die Zubereitung der genoſſenen Nahrungs

mittel, Abſonderung der groben Theile von denen

zumSaj zur Fortpflanzung und zur

Empfindung dienlichen, ſind der Willkühr des Men

ſchen abſichtlich entzogen. Sie ſind ganz eigenthüm

liche, von dem Wollen des Menſchen unabhängige

- - - A 4 Verfah
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Verfahrungsweiſen des Körpers und ſeiner dazu be

ſtimmten Organe. -** - - - - - - - - - - - -

. . . . .“ - - - - - -

§. I o.

Alle dem Menſchen verliehene Kräfte ſind ihn

nur bis zu einem gewiſſen Maaße gegeben. Der

Menſch kann ſie zwar vervollkommnen, ſtärken,

zum Gebrauch geſchickter machen, aber überſpan

nen darfer ſie nicht, ſonſt fühlt er unangenehme,

Folgen, oder auch wohl Schmerzen davon. Braucht

er ſie aber auf eine ihrer Beſchaffenheit und ihrem

Maaße anpaſſende Weiſe, ſo verurſacht dieſes ein,

behagliches Gefühl, -

- - §. II. -

Mit dem Genuſſe, der zur Erhaltung nöthigen

Bedürfniſſe und der zur Erquickung und den Er

götzungen abziehlenden Luſt hat es dieſelbe Beſchaf

fenheit. Sie müſſen bis zur Befriedigung der Na

tur, nicht bis zur Ueberladung und Ueberſättigung

genoſſen werden, ſonſt folgt Unluſt, Uebelſtand,

Schmerz, Krankheit, Zerrüttung, bleibende Schwä

che, abbauende Zerſtöhrung der Organe, und –

beſchleunigter Tod darauf. Die ganze Einrichtung -

des menſchlichen Körpers und ſeine Werkzeuge ha

ben nur einen gewiſſen Grad der Leidensfähigkeit,

B §. I2.

Nur bis zu einem gewiſſen Grade und Alter

nimmt der organiſirte Körper des Menſchen zu.

Seine Theile entwickeln ſich durch die Ausdehnung,

wel

v
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fäße verſtopfen ſich, die darin ſtockenden Säfte

»ss Cy 2 Hºt -

welche die genoſſenen und abgeſonderten Nahrungs

theile verurſachen, die ſich mit ſeiner körperlichen

Subſtanz vereinigen, ſich in dieſelbe verwandeln..

Die ganze körperliche Subſtanz wird von Zeit zud

Zeit durch die eigene Operation der Organen ver.

neuert und erhalten. Eine Zeitlang iſt er gleichſam,

im Stillſtande, das heißt: oh er gleich nicht mehr

zunimmt, ſo fühlt er doch auch keinen Abgang ſei

ner Kräfte. Allmählig, ihm nicht ſchnell fühtbar,

werden aber die Theile ſeines Körpers immer feſtert

und dichter. Seine Organe können nicht mehr mit.

der Leichtigkeit operiren, die Nahrungsſäfte ſons

dern ſich nicht mehr ſo fleißig ab;läutern ſich nicht;

gehörig mehr, ſie verdicken ſich, haben nicht mehr

den freyen Umlauf, fangen an zu ſtocken, ſich nicht

mehr in alle Theile gleich zu verbreiten; die Ges?

werden ſcharf, die dadurch angegriffenen Gefäße

verliehren ihre Spannkraft, der ſchlecht und gerin

ger ernährte Körper nimmt an Kräften ab, wird

ſteif und ungelenk; die Operationen der Werkzeuge:

geſchehen nicht mehr in der zur Erhaltung gehöri-,

rigen Ordnung; die Folge der einen auf die an-

dern wird aufgehoben; das Gleichgewicht verliehrt

ſich, die innere Wärkſamkeit hört auf, und endlich

- alle Bewegung. - -
-

-
.

-

- -

. . . - S. 3. . . .

Dieſes iſt das Aufhören des Lebens, das nur

eine gewiſſe Dauerbey einen endlichen Geſchöpfe

haben kann. Es iſt das der Natur gemäße Ende

< A 5 der
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der Laufbahn oder der natürliche Tod: Durch

ueberſchreitung der Ordnung, Unmäßigkeit und zü*

gelloſen Genuß können aber dieſe Deßorganiſatiºnen

befördert und beſchleunigt werden. Die ganze Ein

richtung der körperlichen Natur des Menſchen iſt

ſo gemacht. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

s: . . . . . . § 14- i- : r.

3. Die Erfahrung lehrt, daß die körperliche Maº

tur des Menſchen von der Beſchaffenheit iſt, daß

ſein Körper durch unzählig mannigfaltigeNahrungs

nirrele halten werden könne. Der Menſch findet

deren nicht allein eine große Menge einfacher, ſon

dern er kann ſie auch durch die Zuſammenſetzung

vervielfältigen, unzählbar ſind die Produkte der

Ratur, die der Menſch zu ſeiner Ernährung genieſ

ſen und verdauen kann, und die ihm Gedeihen ge

ben. Die Feſtigkeit ſeines Körpers und deſſen

Gliedmaaßen giebt ihm ferner eine Dauer, daß er

die größte Kälte und die größte Hitze zu erº
verjag, und in der gemäßigten Miſchung beyder

gedeihet er auch. * . . . . . . ?

§, I5- yº“. t :

: Alle dieſe Eigenſchaften machen ihn fähig, ſich

auf den ganzen Erdboden zu verbreiten. Wenn

auch die erſte Generation nicht die vollkomme

ne Dauer in dieſem oder jenen Himmelsſtriche hat,

ſo erhalten ſie doch die folgenden. Ueberhaupt

Äber zeigt dieſe ganze Einrichtung der Naturº

für den Menſchen allgemein geſorgt, ſey, daß
- -

-

- er.

der-

- - -

-4
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der unbeſchränkte Bewohner der Herr der Erde, '

anddeſſen, was ſie darbeut, ſeyn ſollte. irº

. . . . . . . . . . . . . . . .

* uns ºri S. 6. n. . .

* Betrachtet man nun ferner, wie der Menſch

geſchickt ſey, alles dieſes zu genießen, wenn er es

auf die gehörige Weiſerhun will; ſo ſiehetmai.

gleich, daß er zu einem angenehmen, behaglichen

Leben geſchaffen ſey. So viel für ihn vorhande

nes Güte maß ihm dieſes gewähren. Es iſt hier

noch bloß von ſinnlichen Vergnügungen die Rede...

-ii. i . . . . . . . . . .

**. Erſten Abſchnitts, g
sti : & . . . .::::3z,

Dritte Abtheilung. * :ºn
- - - -

-

> 2. - - - - - fit

Von der geiſtigen Natur des Menſchen.

ſº u . § 17. tr

i5,

Die geiſtige Natur des Menſchen beſteht in dem

Vermögen zu empfinden, zu denken und ſich zu be

ſtimmen, das iſt zu wollen, oder nicht zu wol

len. Dieſes Vermögen iſt die Seele. „,

sº

. . :: §. I8. " ... !

- Zu dem Empfindungsvermögen hat derMenſch

eigene körperliche Werkzeuge, die Sinne und die

**

-- 3.

Nerven, durch welche ſich die auf ſie geſchehene

Eindrücke ſeiner geiſtigen Vorſtellungskraft mitthei

len. Dieſe iſt nicht allein der ihr von den Dingen

auſſer ihr durch jene ſinnlichen Eindrücke mitgetheil

ten

f
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ſondern überliefern uns die Empfindungen der Sa

- - - -
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ten Vorſtellungen empfänglich, ſondern ſie iſt auch

vermögend, dieſelben zu erneuern, ſich ihrer wies

der zu erinnern, das iſt: ſie erkennet ſolche nicht

allein bey einem erneuerten Eindrucke von auſſen

wieder, ſondern ſie kann ſich dieſelben auch inner

lich vorſtellen, wenn die Gegenſtände, durch die

ſie veranlaßt ſind, abweſend ſind. 2:2: 2 .

. . . . . -- ºf

§ „9. es . . .** - - - - - - - - -

s“ : . . . . . . .

. Alle Vorſtellungen von äußern Gegenſtänden

kommen alſo durch die Sinne in die Seele. Wie

das zugehe, wie Körper und Seele ſo mit einan

der verbunden ſind, daß eines durch das andere

empfinde, iſt uns eben ſo verborgen, als die in

nern Kräfte andrer Körper, aber nicht minder ge

wiß, als das Daſeyn dieſer. Es iſt alſo unleug

bare Thatſache, nür kommt es darauf an, ob wir

uns in Anſehung unſerer Vorſtellungen auf unſere

Sinne verlaſſen können,

7.; - -

. . . . § 2O. : 2

* Unſere Sinne können uns zwar trügen,

aber wenn wir die gehörige Vorſicht anwenden,

trügen ſie uns nicht. Gefühl, Geſchmack und Ge

ruch täuſchen uns bey einem geſunden Zuſtande

unſerer Nerven und der Sinneswerkzeuge nicht,

chen, wie ſie ſind. Wenn wir aber Vergleichun

gen darüber anſtellen wollen, können wir irren,

weil die Vorausſetzungen, die nicht zu der Empfin

dung ſelbſt gehören, unrichtig ſeyn können. Ge

hör
*
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weil ſie faſt immer mit Urtheilen über die Sache

ſelbſt verbunden ſind.“ Entfernung zu vieles

Licht, zu viel Dämmerung, Dunkelheit, können

verurſachen, daß uns die Dinge anders ſcheinen,

als ſie ſind. Wenn wir aber die Dinge innerhalb

der gebührenden Grenzen, ſo weit nemlich un

ſere Sinne reichen können, wahrnehmen; wenn

wir mit dem Geſichte das Betaſten verbinden; ſº

kann man gewiß annehmen, daß wir die Dinge ſº

wahrnehmen, als ſie wirklich ſind.“ Ein ähere

zeugender Beweis hievon iſt, daß mehrere Men

ſchen bey gleich geſunden und richtig gebrauchten

Sinnen ein und eben denſelben Gegenſtand auf

gleiche Weiſe wahrnehmen, daſſelbe daran entdekº
ken. Jenes iſt alſo nothwendig, wei wir ſonſt

unrichtige Vorſtellungen, und mithin unrichtige

* - - -

- .

.. ſ - : §. 21.

Die erle hat das Vermögen, mehrere Vor

ſtellungen zu vergleichen, Aehnlichkeit und Unähns

Begriffe haben würden, -

-

- - - - - -

sº --

lichkeit, Uebereinſtimmung und Verſchiedenheit dar- “

an aufzuſuchen. Sie äußert dieſes Vermögen nicht

allein in Anſehung der gegenwärtigen Vorſtellungen,

ſondern durch die ehemaligen, deren ſie ſich wieder

erinnert, ſowohl in Betracht beyder untereinander, als

auch der vergangenen und gegenwärtigen, ünd ſie

beſitzt die Fähigkeit, dieſes auf eine ſo deutliche

Weiſe zu thun, daß ſie das Vergangene und Ge

wärtige, jedes als ſolches, ſich vorſtellen kann.

« . . . - - - - Sie -

- --

------- --

-
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Sie hat alſo eine Kraft, innerlich durch ſich ſelbſt

thätig zu ſeyn, Vorſtellungen nach eigenen Gefal

ken zu wählen, und zu verwerfen, nach innerer

Selbſtbeſtimmung zu beachten, und ſich ſelbſtbelie

big zu verbreiten. Sº :

º -,

-

- - - - -
-

- - - - - - - - - - -

- - § 22.

n. Das Gefühl bey Wahrnehmung eines Gegen

ſtandes iſt entweder angenehm, oder unangenehm,

und daraus entſteht Zuneigung und Abneigung»

Begehren, oder Verabſcheuen. ... :

- - §. 23-
- - - Tºr. . . . . . . . . :::.

Der äußere Eindruck, durch den die Gegens

ſtände die Seele in Thätigkeit ſetzen, und die innes

ve Selbſtbeſtimmung, einen Gegenſtand oder eine .

Vorſtellung zu beachten, haben ihren Grund in

dem Vermögen der Seele , auf Gegenſtände und

Vorſtellungen zu merken. Dieſes iſt das Vermö

gen der Aufmerkſamkeit, das jedoch verſchiedene

Grade, nach der Beſchaffenheit des Gegenſtandes

und der Vorſtellung, und nach der individuellen

und jedesmaligen Empfänglichkeit der Seele, hat.

Da es in einer willkührlichen Operation der Seele

beſteht, eine Wahl der Gegenſtände und Vorſtel-,

lungen, eine mehrere oder mindere Beachtung ſtatt

Ät, ſo folgt unwiderſprechlich, da der Wºh.
eine Maſchine ſey. Die geht nur den ihr anges,

wieſenen Gang. Es hängt nicht von eigener, ſon

der von fremder Beſtimmung ab, was ſie th"

und nicht thun ſoll . . . . . . . . ." t

" -- § 24.

- - -
A* -
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- H. 24. -

- Die Eindrücke und Vorſtellungen, welche die

Seele einmal mit Aufmerkſamkeit gehabt und beach

tet hat, kann ſie, zu einer andern Zeit, durch eine -

gewiſſe Veranlaſſung aufgefordert oder gereizt, wie

der erneuern. Sie erinnert ſich auch, daß ſie die

ſelben ſchon gehabt habe, und hierin beſteht das

Erinnerungsvermögen der Seele. Je öfterer ſie

ihre Vorſtellungen erneuert, je bekannter wird ſie

ſo zu ſagen damit, ſie überſieht ſie geſchwinder

und genauer, ſie werden ihr hey, der geringſten

Veranlaſſung ſchneller gegenwärtig, ſie behält ſie,

Dieſes iſt das Gedächtniß. . . . . . . ,
-

§. 25.

s: Die Erinnerung erſtreckt ſich oft weiter, als

auf den Eindruck machenden Gegenſtand, oder die

beachtete Vorſtellung. Das Gedächtnißſuppedi

tirt die Erinnerung an ähnliche Gegenſtände und

Vorſtellungen, an-das Gemeinſchaftliche, das die

gegenwärtigen mit andern ſchon beachteten haben.

Dieſes iſt die Ideen-Verknüpfung, oder die Ideen

Aſſociation, eine ſehr merkwürdige Operation der

Seele, welche den Gang der Ideen oft ſonderbar

leitet, die Seele ganz unvermerkt von einer Vor

ſtellung abzieht, und auf eine ganz andere bringt,

ihr eine neue Beſtimmung giebt. Sie wird nicht

ſelten eine erklährbare Urſach der Handlung, des

ren Bewegungsgrund man für einen andern hält,

als er iſt, und iſt in vielen Fällen ſehr dunkel.

Denn ſie entſpringt bisweilen aus einem innern eins

fachen Gefühle, § 26.
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H.- 26. -

s: Endlich hat die Seele auch die Fähigkeit, zu

ſammengeſetzte Vorſtellungen zu zergliedern, das

Einzelne daran zu beſchauen, ſowohl an den zu
ſammengeſetzten, als an mehrern Vorſtellungen das

Aehnliche und Unähnliche, die Uebereinſtimmung

j die Verſchiedenheit, das Wohlgereimte und
Ungereimte, das Nützliche und Schädliche, und

alſo das Gute und Böſe, das Wohlgefällige und

Mißfällige zu entdecken, gegen einander zu halten

zu vergleichen, und abzuwägen. Dieſes iſt das

Vermögen der deutlichen Vorſtellung, und der
- -

Grund der Beurtheilungskraft. ... ..

- ** - §. 27.

tº Empfinden iſt alſo der Grund unſerer Erkennt

niße. Das Empfundene aber beachten, zerglies

j, das Verſchiedene daran abzuſondern, ºder das

jche daran zu vergleichen, in eine Prºs -
zu ſtellen, zu beurtheilen iſt Verſtand. Dieſes

zuſammengenommen, heißt Denºn : 2
- - - ---

§ 28.

: Alle dieſe Fähigkeiten ſind den Menſchen ange“

bohren. Sie machen das Weſen ſeinerÄ
Demohnerachtet aber kann er ſie nicht gleich in dem

Augenblicke gebrauchen, wenn er auf dieſen Erden

jt. Die Werkzeuge, die ihm die Wºrte.

lungen überliefern, fürnehmlich der unmittelbare

Sijn des Erkenntniß - Vermögens, das Geſicht,

muß erſt durch uebung zum Gebrauche geſchickt

- gemacht
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gemacht werden. Die Betaſtung muß ſeine Le

wmeiſterin ſeyn, ſo wie ſie es überhaupt zu Erlan-

gung vieler Kenntniſſe iſt. Die Seele hat die Fä

higkeit zu vergleichen, aber die zur Ausübung dieſe

Fähigkeit nöthige Kenntniß hat ſie nicht. Dieſe

giebt ihr die Erfahrung, dieſe große Lehrmeiſterin,

dieſe allgemeine Führerinn, ohne die alle menſchli

che Weisheit nichts iſt. Auf ſie gründet ſich der

Verſtand und auch der weit ausgedehntere Gebrauch

deſſelben, die Vernunft. - -

- e - - - - - - >

-
§. 29. -

-

Hieraus folgt alſo, daß der Menſch auch in

Betracht ſeiner Geiſtesfähigkeiten ſich nicht gleich

nach ſeiner Geburt und diszu einem gewiſſen Zeit

punkte ohne fremde Hülfe überlaſſen ſeyn könne.

Es iſt wahr, ſeine Geiſtesfähigkeiten würden ihn

belehren; das heißt: vermittelſt derſelben würde er

ſich Erfahrungen ſammlen können; aber– wel

cher Gefahr würde er nicht ausgeſetzt ſeyn, uns

könnte er nicht gar ſein Leben darüber verliehren,

ehe er alle Klippen zu vermeiden aus eigner Erfah.

rung lernte? Die Mittheilung der Erfahrungen an

derer iſt ihm alſo nothwendig, theils um der dro

henden und oft unvermeidlichen Gefahr zu entgehen,

heils um in ſeinen Kenntniſſen geſchwindere sort

ſchritte zu machen,

7

§ 36 .

Achtſame Aufmerkſamkeit, fleißiges Beſtrebes

und Uebung ſtärken nicht allein unſere Sinne, ſon

- - - - - - -

B dern
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hern vervollkommen auch unſere Geiſteskräfte.

Hieraus entſteht Leichtigkeit und Fertigkeit in kör

perlichen Handlungen; geſchwinde Ueberſicht, ſchnel

le Vergleichung, ſcharfes Urtheil des Verſtandes,

und ſchleunige Beſtimmung zu handeln, oder zu

unterlaſſen. Auch hier iſt Anleitung nothwendig.

§. 3I.

Die Erinnerung und Zuſammenhaltung der Er

eigniſſe läßt uns ſogar auf gewiſſe Weiſe in die Zu

kunft ſehen. Wir erinnern uns eines Vorgangs und

ſeiner Folgen, einer Urſach und ihrer Wirkung, in

Verbindung der ſie begleitenden Umſtände; ſtellen

eine Vergleichung eines gegenwärtigen und ehe

maligen Vorgangs an, finden eine Gleich

heit oder genaue Aehnlichkeit beyder Vorgän

ge und Uebereinſtimmung der ſie begleitenden Um

ſtände, und urtheilen daher, daß dieſer Vorgang

eben die Folge entweder ganz, oder nach dem Ver

hältniſſe der Abweichungen des jetzigen und ehemali

gen Vorganges ſelbſt und der ihn begleitenden Um

ſtände haben werde. Erfahrung iſt hier abermals

die Lehrmeiſterinn und nur in ſolchen Dingen, wor

inn wir ſchon direkte oder indirekte Erfahrungen ge

macht haben, werden wir das Zukünftige voraus

ſehen. Deshalb, weil zwey Ereigniſſe nie ganz

gleich ſind, können wir dieſes auch nur im Allge

meinen, nicht mit beſtimmter Angabe in Einzelnen.

Verſchiedenheit der Zeit, Verſchiedenheit des Orts,

die beſondere Gemüthsſtimmung eines dritten, der

in die Folgen der Handlung mitwürkte, machen

Verſchiedenheit in der Folge, § 32.
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* - §. 32. - - "Y

Aus der Vergleichung des Schädlichen und

Nüzlichen, des Guten und Böſen, der erſprießli

chen und widrigen, angenehmen und unangenehmen

Folgen entſteht die Beſtimmung zu wählen, zu han

deln, zu verwerfen und zu unterlaſſen. Dieſe Vere

gleichung kann ſowohl die Folge eines angenehmen

und unangenehmen Eindrucks, den ein äußerer Ge

genſtand macht, als einer Vorſtellnng des Verſtan

des ſeyn. Auf alle Weiſe aber iſt ihr Gruud eine

Vorſtellung eines Guten oder eines Uebels. Jenes

begehren wir, weil wir es als etwas unſern Zuſtand

entweder ſogleich, oder in der Folge verbeſſerndes

anſehen; dieſes aber ſuchen wir zu entfernen oder

zu verhüten, weil wir es für etwas ſchädliches,

kommen machendes halten.

»

-

- -
§. 33.

Dieſe Beſtimmung etwas zu wollen, oder nicht:

zu wollen, iſt der Wille. Der Wille iſt alſo wirk

unſern Zuſtand gegenwärtig oder zukünftig unvoll

lich eine Wirkung des Verſtandes, nachdem dieſer

über eine Vorſtellung von dem Einfluſſe einer Sache

auf unſern Zuſtand geurtheilet hat. Dieſes Urtheil

entſtehet oft ſo ſchnell aus einem gewiſſen Gefühl,

aus einer dunkeln Erinnerung und Vergleichung,

daß dem Handelnden ſelbſt der wahre Grund ſeiner

Beſtimmung verborgen bleibt. Man kann daher

Verſtand und Willen nicht trennen, beyde nicht für

zwey beſondere Kräfte ausgeben; ſondern der Wille

- - - B 2 \ iſt

-

-

/

v
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iſt eigentlich das Reſultat der Betrachtungen des er

ſtern. Sie ſind Aeußerungen des Vermögens der

Seele, die auf einander folgen. -
-

-

-

-

-

Hat dieſe Beſtimmung die Würkung, daß der

Verſtand Mittel erdenkt und anwendet, ſich das

vorgeſtellte Gut zu verſchaffen, das gefundene oder

gefürchtete Uebel wegzuräumen oder abzuwenden, ſo

wird der Wille thätig. Bis dahin bleibt er ein

bloßes Begehren, ein Wollen, ein Wunſch. Das

erſtere geſchiehet alsdann, wenn das Gewählte als

ein nothwendiges Mittel unſerer Glückſeeligkeit, das

heißt: eines Zuſtandes, in welchem unſer Körper

geſund und unſer Geiſt zufrieden, vergnügt iſt, das

Verworfene aber als das Gegentheil von dieſem an

geſehen wird. Dieſes iſt ein Brdürfniß im ausge-

dehnten Verſtande. Dinge alſo die wir nicht

als Bedürfniſſe anſehen, oder die wir nicht erhalten

können, wenn wir ſie auch gleich gerne hätten, köns

nen wir nur wünſchen,

§. 35.

Der Beſtimmungsgrund des Willens iſt alſo

immer Erkenntniß des Guten und Böſen, beydesin,

ſeinem ausgedehnteſten Verſtande genommen, ſo,

daß beydes alles Nützliche und Schädliche, Ange-,

nehme und Unangenehme, Vergnügen und Mißver

gnügen das mittelbar oder unmittelbar einen Ein

fluß auf des Menſchen Zuſtand haben kann, unter

*ſich begreift,

§ 36.

-

-

- -
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Auſſer den Eindrücken, die der Seele durch

die Sinneswerkzeuge Vorſtellungen erregen, giebtes

noch gewiſſe angebohrne Gefühle, welche die Vor

ſtellungskraft und durch ſie den Willen des Men-

ſchen leiten. Sie ſind angebohrne Triebe, die Be

gierden erwecken, die allen Menſchen weſentlich?“

ſind. Sie waren den Menſchen nothwendig, um

ſeinem Wollen und Nichtwollen Kraft und Nachdruck,

Lebhaftigkeit und Würkſamkeit zu geben. Ohne ſie,

konnte er nicht dasthätige Weſen ſeyn. -

- - § 37.

Der allen Menſchen angebohrne Grundtrieb,

aus dem alle übrigen Triebe hervorquellen, iſt die

Selbſtliebe. Dieſe iſt die große Triebfeder, die

Urquelle aller menſchlichen Thätigkeit, die durch ei-

neunzählige Mannigfaltigkeit von Aeußerungen ſich

zeigt; die Mutter unzähliger Erfindungen, und

kurz zu ſagen, der Mittelpunkt in dem ſich alle

menſchliche Handlungen koncentriren. -

§ 38.

»us ( 2 ) =n

v

A

A

Wenn man die erſte Quelle alles menſchlichen

Thun und Laſſens genau prüft, die Bewegungsur

ſachen dazu ſtufenweiſe bis zur erſten Beſtimmung:

zu beyden genau erforſcht, ſo wird man jederzeit

finden, daß es ſeinen Urſprung in der Liebe zu dem

Ich, des Handelnden oder Unterlaſſenden habe,

ſollte auch die nächſte Urſach deſſelben von dieſer

wah

- * *

nSuse noch dementjyſenjº

B 3 Die
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Die folgenden Entwickelungen der mannigfaltigen

Aeußerungen dieſes Grundtriebes werden dieſes

deutlicher zeigen. -

§ 39.

Es iſt keine Urſach vorhanden, warum man

dieſe erſte Quelle unter dem gehäßigen Nahmen des

Eigennutzes, der nach dem angenommenen Sprach

gebrauche eine gänzliche Ausartung dieſes Triebes

iſt, ſo ſehr verſchreyen wollte, als oft geſchiehet.

Bewegungsgründe muß ein vernünftiges, ein freyes:

Weſen haben, ſo und nicht anders zu handeln,

- dieſes oder jenes zu unterlaſſen. Was iſt denn

nuR unedles darin, das Wohl unſeres Ichs,

das Gefühl unſers Daſeyns, verknüpft mit der

Begierde, daß es ein ununterbrochenes glück

liches Daſeyn ſeyn möge, zum Maaßſtabe unſeres

Thuns und Laſſens zu machen? Sollte es denn ed

ler ſeyn, einen Gegenſtand außer uns, und deſ

ſen vergnügtes Daſeyn zu dieſen Maaßſtabe zu

wählen? Liebe zu einem Gegenſtande bleibt doch

immer der Grund der Handlung. Und warum ſola

te es denn gerade ein fremder und nicht wir ſelbſt

ſeyn? Nur muß die Handlung ſelbſt von der Be

ſchaffenheit ſeyn, daß ſie ein erlaubtes Mittel zu ei-

nem erlaubten Zwecke iſt. Man denke ſich einmal

einen Menſchen, der einen Gegenſtand außer ſich

ſo lieb hat, daß er dadurch veranlaßt wird, Hand

lungen zu begehen, die das Wohl ienes befördern,

ſeinem eignen aber ſchaden. Hat die Handlung

dieſes Menſchen dadurch weniger etwas ſchädliches -

*** - - - (WR

-
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an ſich, daß der Schaden ihm ſelbſt trift? Gewiß

nicht. Ueberſpannte Ideen von Aufopferung ſei

nes eignen Wohls zum Beſten. Anderer, haben ſol

–che Vorſtellungen veranlaßt, und geiſtlicher Dunkel

wähnt eingebildete andere Beweggründe, die, ge

mau geprüft, doch immer wieder auf eines jeden

Jch zurückkehren. Man merke ſich nur, daß hier

von dem erſten Grundtriebe und nicht von den aus

beſondern Verhältniſſen und Verwickelungen entſte

henden Bewegungsgründen zu Handlungen die Rede

ſey. Sollte ferner eine das Wohl eines andern beför

dernbe Handlung wohl deshalb weniger edelſeyn, weil

der handelnde ſein eigenes Wohl in jenem findet?

Durch die folgenden Bemerkungen wird es offenbar

werden, daß bey dergleichen Begriffen Verirrungen

zum Grunde liegen. -

* -, S. 40. - -

Eben darin beſtehet die ausgezeichnete weiſeſte

Anordnung des Schöpfers des Menſchen, daß er

eine ſo große Triebfeder, einen ſo alles umfaſſenden

Beſtimmungsgrund demſelben ſo weſentlich beylegte,

daß er hinreichend war, ſowohl das eigne Glück

des Menſchen, als das Glück anderer zu machen. .

Warum ſollte es denn gerade nicht dieſer, ſondern

ein anderer ſeyn? Keiner war wohl dem Weſen des

Menſchen anpaßlicher, als ein ſolcher, der in daſ-

ſelbe gleichſam verwebt war. Keiner konnte das:

Band unter Menſchen feſter knüpfen. Denn was

kann wohl ſtärker zum Wohlthun treiben, als das

Gefühl des eignen Wohls in dem Wohl anderer?

''T B 4 Eine

-
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Eine nähere Zergliederung wird dieſes deutlich ent:

wickeln. -

- - § 41 -

. Aus der Selbliebe entſtehen zwey große Haupts

triebe. 1. Der Trieb zur Selbſterhaltung;

2. Der Trieb zum Vergnügen und zur Bes
haglichkeit. - -

- - §. 42« - -

Der Trieb zur Selbſterhaltung begreift die

Erhaltung unſers Lebens, unſerer Gliedmaaßen,

unſerer Geſundheit, ſowohl unmittelbar als mittel

bar durch alles, was ein auch entfernteres Mittel

dazu iſt, und durch Wegräumung alles deſſen, was

das Gegentheil von dieſen allen würken könnte,

-

§. 43. -

Aus dem Triebe zur Selbſterhaltung entſtehet

erſtlich die Aufmunterung zur Thätigkeit. Der

Menſch iſt gezwungen, ſich die Bedürfniſſe zu ſei-,

ner Erhaltung zu verſchaffen. Bey ganz einfachen

Bedürfniſſen kann auch die Thätigkeit nur ſehr ge-

ringe ſeyn. Die Sinnlichkeit des Menſchen aber

giebt ihm einen Reiz, ſeine Bedürfniſſe zu verviel-,

fältigen, und ſo wie dieſe mannigfaltiger werden,

nimmt auch ſeine Thätigkeit zu. Hieraus entſte

het alſo ein Trieb, ſeine Kenntniſſe erweitern, um

ſeine Bedürfniſſe befriedigen zu können. Dieſes iſt

der erſte Grund des Erweiterungs- und Erfin

dungstriebes,
-

--

-
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- - - - §. 44. * -

Zweytens entſteht aus dem Triebe zur Selbſta

erhaltung das Verlangen ein Eigenthum haben zu

wollen. Der Menſch nimmt die in der Natur vor

handene noch Niemanden zuſtehende Dinge, die er

zu ſeiner Erhaltung bedarf, hin. Hiedurch bringt,

er ſie in ſeine Gewalt, er macht ſie ſich eigen.

Mehr wird nicht dazu erfordert. Einige derſelben

verbraucht er nach ihrer Subſtanz, es geſchehe

gleich, oder in einem gewiſſen Zeitraume; andere

aber nüzt er mit Erhaltung ihrer Grundlage. Er

ſetzt ſie durch Fleiß und Arbeit, durch Verknüpfung

und Umformung- in den Stand der Nutzbarkeit.

Beyde ſind der Gegenſtand des Eigenthums; jene,

ſo lange bis ſie verbraucht ſind; dieſe, ſo lange,

ſie der Beſitznehmer nutzen will. Alles dieſes thut

er mit vollkommenen Rechte, weil er ſeine ange

bohrnen Triebe durch Hinnehmung derer zu deren

Befriedigung beſtimmten Dinge befriedigt. Dieſe

Thatſachen entſcheiden die Abſicht, ſich ſeines ange

bohrnen Rechts zu bedienen, und alſo bedarf es

keiner wörtlichen Erklärung. Die Nothwendigkeit

ein Eigenthum zu haben, iſt auch mit der Selbſter

haltung ſo genau verbunden, daß der Menſch in

ſeinem ſolitären Zuſtande ſie nicht Umgang haben

- kann, (wiewohl ihm mehr veränderte Wahl bleibt)

und ſie mithin nicht auf das geſellſchaftliche Leben

allein einzuſchränken iſt, - -

. . § 45« . - -

Drittens entſtehet aus dem Triebe zur Selbſt

Sº sºººº "sºººº -,5 - - er
* - J. .

- -
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der Entſchluß ſeinen Zuſtand durch keines andern

Handlungen verſchlimmern, ſein Eigenthum nicht

ſchmälern zu laſſen. Jeder der eins von dieſen thun

will, erregt in uns einen Verdruß, aus dieſem,

wenn er bis zu einem gewiſſen hohen Grade ſteigt

und in Werke oder Thätigkeiten ausbricht, erwächſt

Zorn, und aus beyden, wenn ſie mit dem Vorſaz

ze vergeſellſchaftet ſind, dem Beleidiger wiederum

eine Beleidigung zuzufügen, entſpringt die Rach-

begierde. Deren würkliche Ausübung iſt die Ra

che. Die ſtandhafte Vertheidigung hingegen iſt

Muth. -

-" -- H. 46.

Viertens erzeuget der Triebzur Selbſterhaltung

die Liebe gegen andere. Aus den Bemerkungen,

daß andere durch ihre Handlungen unſer Wohl zu

befördern und unſere Bedürfniſſe zu erleichtern,

Uebel und Ungemach von uns abzuwenden bemüht

ſind, entſteht ein Wohlgefallen. Dieſes iſt der

Grund der Liebe gegen andere. Aus Liebe entſte-

het Freundſchaft, wenn jene thätig und zu dem

Wohl eines andern würkſam wird. Sie iſt alſo ei

gentlich Ausübung der Liebe. Wie beyde bis zu ei

nem hohen Grade heranwachſen, wird weiter un

ten gezeigt werden. - - - -

§. 47.

Fünftens entſteht aus der Selbſtliebe Dankbar

barkeit. So wie der Menſch ein inneres Gefühl

von Beleidigungen hat, welches ſeinen Zorn anfa

chet, ſo hat er auch ein Gefühl von ſolchen Begeg

- , nungen,
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nungen, die ihm wohlthun. Dieſes erzeuget eine

Neigung zur Wiedervergeltung und deren Ausübung

iſt Dankbarkeit. Unvermerkt ſetzt ſich der Menſch

in die Stelle deſſen, der ihm wohlthat, und em

pfindet dunkel, daß er Wiedervergeltung verlangt

haben würde. Dieſes Gefühl wird der Grund ſei

ner Dankbarkeit.

" ,

- § 48.

Auf eben dieſe Weiſe entſteht aus der Selbſt

liebe das Mitgefühl, oder das Mitleiden bey dem

wiedrigen Ereigniſſen oder dem Unglücke anderswº.

Der Menſch hat wirklich eine unangenehme Empfin

dung, wenn er andere leiden ſiehet. Sie entſteht

aus der dunkeln Vorſtellung, daß dergleichen Er

eigniſſe einen jeden, mithin auch ihn ſelbſt treffen

können, vergeſellſchaftet mit einer Furcht und Vor

empfindnng des alsdenn unterbrochenen vergnüg

ten und behaglichen Zuſtandes. Die Erfahrung

lehrt daher, daß der Menſch bey unglücklichen Vor

fällen, die er nach aller Wahrſcheinlichkeit nicht zu

fürchten hat, nicht in einem ſo hohen Grade mit

fühlet, als in denen, die ihm auch treffen könnten."

Uebrigens aber trägt das Temperament, ſtärkerer

oder minderer Reiz der Nerven und deren Fähigkeit,

leichter oder nicht ſo leicht erſchüttert zu werden,

vollkommene Geſundheit oder Leibesſchwächlichkeit,

vieles zu dieſem Gefühle bey. Daher ſind unver

muthete undplötzliche unglückliche Ereigniſſe geſchickt,

das Mitleiden in einem hohen Grade, auch bey

ſolchen Menſchen, die nicht ſehr dazu geneigt ſind,

. . . zW

-
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zu erregen. Denn ſie erſchüttern ſeine Nerven mit.

einer ſchreckenvollen Schnelligkeit, die nur Gefühl,

nicht Nachdenken erlaubt, - \

- §. 49. - 4

- Sechſtens entſteht aus dem Triebe zur Selbſts

erhaltung bey dieſer oder jener Veranlaſſung, die

Beſorgniß, etwas von dem, was man hat, zu

verlieren, oder in ſeinem glücklichen Zuſtande durch

irgend etwas ihn unterbrechendes geſtöhrt zu wer

den. Dieſes Gefühl iſt die Furcht. Ein jeder

Menſch hat eine gewiſſe Portion davon, der eine -

mehr, der andere weniger, Starke oder ſchwache

Nerven, der Grund einer feſten oder ſchwachen

Leibeskonſtitution, haben hiebey einen auſſeror- -

dentlichen Einfluß. Uebrigens iſt das Gefühl der

Furcht eine der herrlichſten Mitgiften der Natur.

Was würde ohne daſſelbe aus manchen Menſchen

werden? Sie mäßigt die Heftigkeit der Leiden

ſchaften, verhindert die Ausbrüche derſelben, ver

hütet da Böſes, wo der Menſch keine andere

Triebfeder hat oder haben will, (freylich durch ſei

ne Schuld) es zu unterlaſſen, und vertritt oft die

Stelle der Ueberzeugung. Geſetze würden ohne ſie

nicht ſelten kraftlos ſeyn. Sie giebt einen großen

Beweis von der Weisheit und Vorherſehung deſſen,

der der menſchlichen Natur ihre Einrichtung gab. -

- Aus Furcht erwächſt Argwohn, wenn die Be

ſorgniß auf die böſen Abſichten eines oder mehrerer

beſtimmter Individuen geht, und ſie wächſt zur :

Verzweifelung heran, wenn ſie unleidliche Uebel als ,

- gewiß
-
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gewiß ſich vorſtellt, und gar keine Mittel zu deren

Abwendung zu ſinden glaubt. Sie kann alsdann

unter zweyen Uebeln ein ſehr peinliches, ein mit

dem größten Verdruſſe verbundenes wählen, weil

ſie es für minder groß hielt, als das gefürchtete,

Verwirrung der Begriffe, die aus unrichtigen Vor

ſtellungen entſteht, kann hier leicht die Rathgeberin

werden. Und kann man auch gleich in einem ſol

chen auſſerordentlichen Falle nicht ſagen, daß der,

der ſo gehandelt hat, den Verſtand überhaupt ver

lohren gehabt habe, das heißt: daß die ganze

Kraft der deutlichen Vergleichung durch irgend eine

„

Zerrüttung aufgehoben worden ſey; ſo kann man

- >

- *

doch mit Gewißheit ſagen, daß in dem vorliegen

den Falle unrichtige Vorſtellungen zum Grunde la

gen, und eine unrichtige Vergleichung oder Beur

theilung ein ganz anderes Reſultat erzeugte, als eis

ne richtigere gethan haben würde, Hieraus iſt es

ſehr erklärbar, daß Menſchen, die einen auſſeror

dentlichen und ſchrecklichen Entſchluß in der Vera

zweifelung ausführen, übrigens ſo zweckmäßig hans

deln können, daß man keine Verrückung ihres Ver

ſtandes wahrnimmt. Ihre ganze Kraft des Ver

ſtandes hat nicht gelitten, ſie haben den Gebrauch

deſſelben; nur in einem gewiſſen Vorfalle wogen ſie

unrichtig ab. Gewiſſe Vorſtellungen, Beſchauung

und Betrachtung des Gegenſtandes derſelben nur

von einer Seite, nicht von allen, wie bey einer

deutlichen Vergleichung geſchehen muß, eine Feſt

heftung an dieſen einſeitigen Gedanken, der alle

übrigen verdrängt, werden der Grund einer Ents,

ſchließung,
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ſchließung, die richtig zu ſeyn ſcheint, weil die

nicht geſchehene Beſchauung aller übrigen Seiten

der Sache jener das Gleichgewicht nicht hat halten

können. Darum ſchien ſie die einzig richtige zu

ſeyn, wie es der Fall bey mehrern Entſchlüſſen

iſt, wenn ſich ein Hang auf die eine oder andere

Seite einmiſcht. Die undeutlichen Vorſtellungen

machen überhaupt einen ſtärkern Eindruck, weil

das Ganze auf einmal würkt, dahingegen der Ein

druck durch die Zergliederung, durch die vorſichtige

Beſchauung, wodurch der Schein von der Wahr

heit abgeſondert wird, an ſeiner Stärke verlieret.

Denn zu einer ſolchen Beſchauung gehört Ruhe,

und dieſe ſpannet die Fiebern ab. Dispoſition

des Körpers, zerrüttete Geſundheit, Schwäche der

Organe, unrichtige Bewegungen im Körper, wo

durch Nerven gedrückt werden, haben an jener

Verwirrung oft einen großen Antheil. Von Ge

ſetzen und Mitmenſchen verdienen ſolche Unglückli

chen in den mehreſten Fällen eine gelinde Beurthei

lung und Mitleiden, nicht Härte.

§. 5O.

Die Liebe zur Selbſterhaltung iſt ſiebentens der

Grund des Gefühls von Recht und Unrecht. Dies

jenigen Handlungen anderer Menſchen, die unſere

Thätigkeit zu unſerer Selbſterhaltung unterſtützen,

ihr zu Hülfe kommen, ſie nicht hindern, finden

wir recht, und die gegenſeitigen unrecht. Dieſes

iſt gewiß der erſte Maaßſtab, wornach wir Recht

und Unrecht meſſen. Eine ſchnelle Ueberſicht der

- Urſa
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Urſachen und Folgen wirkt eine dunkle Vorſtellung

von dem Einfluſſe, den ſie auf uns haben werden,

und wir fühlen dieſes mehr, als daß wir es be

greifen. Erfahrung, die von vielen Fällen ab

ſtrahirt iſt, erwirbt uns eine gewiſſe Fertigkeit -

hierin, ohne genaue Zergliederung, jedoch mit

Klarheit, die moraliſchen Handlungen zu überſe

hen, und hieraus entſteht ein Gefühl für Sittlich

keit und Unſittlichkeit. Es iſt dieſes eigentlich ein

ſchnelles Urtheil unſers Verſtandes, woraus Bey

fall oder Widerwille entſteht. In ganz genauer

Bedeutung läßt ſich alſo wohl nicht ſagen, daß

dem Menſchen ein urſprünglich ſittliches Gefühl,

wodurch er aus ſich ſelbſt, ohne jene Beziehung,

Recht und Unrecht nnterſcheiden könnte, angeboh

ren ſey! Eben ſo verhält es ſich auch mit dem

Gefühle für Tugend. Es entſteht auf eben die

Weiſe aus den Begriffen des Rechts und Unrechts,

der Erhabenheit, Fürtrefflichkeit, und des Edlen

in den moraliſchen Handlungen, den poſitiven und

negativen, und wenn es zu einer großen Fertigkeit

wird, iſt es von auſſerordentlichen Gewicht, und

von ſchneller Würkung in unſern Entſchlüſſen, wird

eine Triebfeder, die weit geſchwinder wirkt, als

eine ruhige Betrachtung, und giebt unſern Beſtim

mungen Leben, Leichtigkeit und Schnellkraft. . .
-

.

§ 5i.

Das Gefühl des Rechts und Unrechts in Be

ziehung auf uns ſelbſt, wirkt, daß wir auch ins

Betracht der Handlungen, die andere betreffen,

- ", (IT

-
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am Mitgefühl des Rechts und Unrechts, des Eds

ken und Unedlen haben. Abermals ſetzen wir uns

unvermerkt in die Stelle anderer, nehmen den

Maaßſtab nach den Ereigniſſen, die uns ſelbſt bei

treffen könnten, und fühlen dunkel die Folgen jener

Handlungen. Am richtigſten iſt unſer Gefühl als

dann, wenn wir an dieſen Handlungen weiter kei

nen Antheil haben, als die dunkle Vorſtellung von

dem, was uns begegnen könnte. Hieraus iſt es

erklärbar, warum unſer Gefühl nicht ganz daſſelbe

iſt, wenn unſer eigenes Intereſſe in der Sache nas

he oder entfernt mit verwickelt iſt. Wir pflegen

nach dieſen beſondern Umſtänden verſchieden zu ur

rheilen. Die Vergeſellſchaftung der Vorſtellungen

macht eine Aenderung.

§ 52,

In dieſem Gefühle des Rechts und Unrechts

liegt der Grund des Gewiſſens und der Reue über

eine Handlung. Das Bewußtſeyn eines begange

nen Unrechts erzeuget ein widriges Gefühl, das

den Thäter beunruhigt. Eine dunkle Aeußerung

der Furcht, es möge ihn ſelbſt einmal ſo etwas, . .

oder die böſe Folge des begangenen Unrechts trefs

fen, iſt der Grund davon. Entſteht aus dieſem

Gefühle nun der Wunſch, dieſe Handlung nicht be

gagen zu haben, ſo iſt es Reue; der Vorſatz

aber, ſie nie wieder zu begehen, iſt der Grund

- der Beſſerung.

§ 53.
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- - - - § 53. . . 2
-

-

Der zweyte Haupttrieb, der aus der Selbſt--

liebe entſpringt, iſt der Trieb zum Vergnügen, zur

Behaglichkeit. Wir wünſchen nicht allein die

Fortdauer unſeres Daſeyns, ſondern wir wünſchen

zugleich einen freudigen Genuß deſſelben, wir ſtre

ben darnach, daß unſer Zuſtand den möglichſten

Grad des Angenehmen haben möge. Das Ge

fühl dieſes Angenehmen iſt Behaglichkeit und Ver

gnügen. Vergnügen umfaßt alles, was die Fort

dauer unſeres Ichs und ſeiner Werkzeuge ange

nehm und behaglich macht. Es hat unzählige

Modifikationen, und der geringſte Grad deſſelben

iſt, Abwendung der Unbehaglichkeit, widriger Em-,

pfindung, oder eines Schmerzes.

- Y. 4 -
- - e, . ?

-

- -

* Dieſer Trieb iſt dem Menſchen eben ſo ange

bohren, eben ſo weſentlich, als der Trieb zur

Selbſterhaltung. Beyde ſind in einander verfloch

ten, jener aber iſt ausgedehnter als dieſer. Daß

dieſer Trieb wirklich mit dem Menſchen gebohren

ſey, beweiſet derſelbe zwar ſchon durch ſein ganzes

Benehmen ſelbſt, es würde aber auch einen Wi

derſpruch in ſich faſſen, daß ein Menſch das wol

len ſollte, was ihm Mißvergnügen macht. Man

verwirre nur nicht die Begriffe, und führe zu ei

nem Gegenbeweiſe ſolche Uebel an, die der Menſch

wählt, und geduldig leidet, weil er ſich gute Fol

gen davon verſpricht. Sie ſind Mittel, und nicht

- E Zwek
º

-

/

- - -
-- §. 54. - - - , . .

A



-

-

M&S ( 34. ) See

Zwecke. Von dieſen kann aber nur die Rede

ſeyn. -

- 1 §. 55.

Es giebt gewiſſe Dinge, Beſchaffenheiten, Be

ziehungen und Verhältniſſe, die, ob ſie gleich nicht

zu unſerer Selbſterhaltung gehören, uns doch ſo

nahe liegen, daß wir fühlen, unſer Zuſtand würde

nicht der vollkommene, angenehme, behagliche

ſeyn, wenn wir ſie verlöhren. Hieraus entſteht

ein heftiger Trieb zur Erhaltung dieſer Dinge, die

zwar auſſer uns ſind, aber die genaueſte Bezie

hung auf unſern Zuſtand haben. Ihre Erhaltung

macht uns Vergnügen, und ihr Verluſt Mißver

gnügen. Wir ſehen, ſie als unentbehrlich an, und

fühlen, daß durch ihren Verluſt ein unerſetzliches

Leeres entſtehen würde. - Sie ſchaffen uns einen

ſolchen hohen Grad des Vergnügens und der Be

haglichkeit, welcher an die Liebe zu unſerm Ich

grenzet.

- - - - §. 56. -

Es iſt ein Erfahrungsſatz, daß ein Menſch an

demjenigen, was mit ſeinen Abſichten überein

ſtimmt, ein Vergnügen findet. Dieſes giebt ihm

den Begriff des Guten nach ſeinen verſchiedenen

Graden, und endlich den Begriff von dem höchſten

Grade des Guten, das iſt: des Vollkommenen.

Zu dieſem hat der Menſch eine Vorliebe, ſeine

Wahl fällt für andern darauf. Sein Wohlgefal

len daran iſt Schätzung, Werthachtung, ;"
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- - §. 57. . . .

Nichts iſt natürlicher, als daß der Menſch

das Gute, das Vollkommene, was an ihm ſelbſt

iſt, oder was er an ſich zu haben glaubt, am ers

ſten und leichteſten entdeckt. Hieraus entſteht

Schätzung ſeiner ſelbſt, die alſo ihren Grund in

dem Bewußtſeyn ſeiner Vollkommenheiten (wahren

oder eingebildeten) hat. Aus dieſem entſpringt

das Gefühl der Ehre, weil der Menſch verlangt,

daß auch andere ſeine Vorzüge, ſeine Vollkommens

heiten anerkennen ſollen. Er empfindet ein Vers

gnügen an der guten Meynung andrer Menſchen,

die aus Bemerkung und Anerkennung ſeiner Voll

kommenheiten herfließt, und dieſes treibt ihn durch

gute Handlungen, ſich dieſelbe immer mehr zu er- -

werben. Er fürchtet zugleich das Ungemach, was

aus der üblen Meynung anderer von ihm, entſtes

hen kann. Ja dieſe Begierde nach Ehre erſtreckt

ſich ſogar über die Zeit ſeines Daſeyns auf dieſer

Erde hinaus, und wird Begierde zum Nachruhm -

Sie gründet ſich auf die dunkle Vorſtellung, als

könnte er noch immer etwas davon fühlen, noch

Theil an der Meynung anderer und deren Folgen

haben, wenn er auch ſchon nicht mehr unter ihnen

iſt, und dieſes rührt wohl mit davon her, daß er,

weil er ſelbſt die Urtheile der Menſchen von den

Verſtorbenen hört, ſich dieſe nicht ganz deutlich

auſſer der Sphäre der Fühlenden denkt, ſondern

ſich dunkel vorſtellt, daß ſie noch durch das widriä

ge Urtheil leiden. Unvermerkt ſtellt er ſich in ih

ren Platz, und fühlt etwas Widriges bey dem Ge-

$, - C 2 danken,
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danken, nach ſeinem Tode eben ſo beurtheilt zu

werden, von dem er in dem Augenblicke eine dunk

e Vorſtellung hat, die ſich wohl gar mit der Ne

benvorſtellung eines Ueberganges in ein anderes Le

j (alſo doch immer noch mit dem Gedanken eines

Seyns) vergeſellſchafter- Dieſe Liebe zum Nach

ruhm wird oft eine mächtige Triebfeder zum Guten,

doch wenigſtens zur Unterlaſſung des Böſen, vor

züglich bey denen, die da wiſſen, „daß man ihre

wahre Lebensgeſchichte erſt nach ihrem Nicht mehr

ſeyn öffentlich erzählt, ihre Handlungen zergliedert

und freymüthig beurtheilt. Hier iſt abermals eine

Spur der größten Weisheit in Bildung des geiſtigen

Menſchen, dem ein guter wirkender Trieb bewohnt,

der ſich über ſein Grab erſtreckt, da er diesſeits deſ

ſelben nichts zu fürchten hatte. In dieſer Be

gierde nach Ehre hat auch oft der Muth ſeinen

Grund. Alsdann aber iſt er nicht ſelten eine Ue

berſpannung der Kräfte, eine unbedachtſame Bloß

ſelung ſeines Lebens.

s. 5
Dasjenige, was dem Menſchen nächſt ſeinem

Jch an dringenſten am Herzen liegt iſt die Er

haltung ſeiner Kinder. Die Meynung, daß er

dieſen Geſchöpfen das Daſeyn gegeben habe, knüpft

ſie ſo genau an ihn, daßÄ Eigenthum

Änſehe. Er glaubt ſeine Perſon in ihnen erwies

fältigt. Sie ſind Produkte dº innigſten Vergnü

gens, das er genº Die natürliche Liebe, das

Älbey ihre ſichtbaren Hälfoſsteit alle Ä
E- Vor-

* *

z
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Vorſtellungen vereinigen ſich, und machen ein Gest

fühl des Vergnügens, würken ein Beſtreben, ihnen.

zu helfen, ſie zu erhalten. Und dieſes ganze Ge

fühl, woher - entſteht es anders, als weil der

Menſch ſeine Freude an dieſen kleinen Geſchöpfen

hat, Erziehung und täglicher Umgang mit ihnen

machen, daß die Eltern ſich an ſie gewöhnen, daß

ſie ihnen immer unentbehrlicher werden, und das

Band zwiſchen Eltern und Kindern wird ſo genau

geknüpft, daß nächſt dem Triebe zu dem Ich wohl

in dem natürlichen Menſchen nichts ſtärker iſt, als

die Liebe zu den Kindern. Für einen beſondern

angebohrnen Trieb aber kann man ſie bey dem

Menſchen, der ſich durch ſeine herrliche Gaben für

den Thieren auszeichnet, nicht halten. Sie iſt

nur eine natürliche Folge aus einem angebohrnen.

Triebe, der durch ein gewiſſes auf die Eltern

großen Einfluß habendes Verhältniß in Bewegung

geſetzt wird. Deswegen iſt dieſe Liebe dem

Menſchen natürlich.

Eben ſo wenig iſt die Liebe der Kinder zu den

Eltern ein unmittelbär angebohrner Trieb. In

den erſten Jahren verhalten ſie ſich bloß leidend.

Wenn ſie aber ſo weit kommen, daß ſich ihre Vor

ſtellungskraft durch Aufmerken und Erinnern äuſ

ſert, wenn ſie ſehen, daß ſie die Bedürfniße ihrer

Erhaltung, wozu der Trieb in ihnen liegt, von

ihren Eltern empfangen, dann knüpft ſie das Ge

fühl der Behaglichkeit, und die Gewohnheit, dieſe

C 3 - mäch
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mächtige Kraft, die den Gefühlen des Menſchen

eine Richtung, eine Leichtigkeit geben kann, daß

er ſie für natürlich hält, an die Eltern, ſie

fühlen, daß ſie Gutes von ihnen genießen, und

in den höhern Jahren kann hieraus ein Gefühl der

Pflicht der Dankbarkeit entſtehen. Jenes Band

aber iſt ſchon ſtark genug, die Kinder zur Beför

derung des Wohls ihrer Eltern zu treiben,
. *,

I : c - : H. - 60,

Der angebohrne Trieb zur Behaglichkeit, zum

Vergnügen, zum frohen Genuſſe ſeines Daſeyns,

dehnt ſich ſehr weit aus, und giebt manchem an

dern Triebe, den er nicht zum Grundtriebe dient,

Nahrung, Lebhaftigkeit und Ausdehnung. So

ºweitert er den Trieb zur Thätigkeit, ſo bald der

Menſch an ſeinen Geſchäften Vergnügen findet,

dieſes habe ſeinen Grund in einem würlichen

Rußen, oder in einer angenehmen Unterhaltung

des Geiſtes, oder in einem behaglichen Gefühle

der Sinnlichkeit. Er iſt daher die Mutter der

Erfindung und der Erweiterung unſerer Kenntniſſe.

Wir ſchreiten von der einen zur andern mit ueber

windung der größten Schwierigkeiten fort, und

verbreiten uns in die abſtrakteſten Wiſſenſchaften.

Eben dieſer Trieb erhöhet die Liebe und Freundſchaft,

die ohne ihn nur kalt und eingeſchränkt ſeyn wäre,

de. Er bringt beyde bis zu einem hohen Grade

der Thätigkeit, der Dankbarkeit ſelbſt. Er ſtärkt

das Mitgefühl bis zur thätigſten Hälfe. Es iſt

ein erhabener Vorzug unſerer geiſtigen Natur, daß

- - L 2 ihr
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ihr die Fähigkeit beywohnet, in dem Glück andrer

Menſchen ein Vergnügen zu finden. Endlich kann

dieſer Trieb auch dem Muthe Kraft geben.

§, 6 I. -

Eben dieſer Trieb ſchränkt aber auch die Thä

tigkeit, im ausgedehnteſten Verſtande genommen,

zur rechten Zeit ein. Er ſetzt den Aeußerungen

des Menſchen Schranken. Er verhütet das Ueber

maaß im Genuſſe. Das Gefühl der Ueberſätti

gung, der Erſchlaffung, der Ermattung, die auf

Ueberſpannung der Kräfte folgt, iſt unbehaglich, und

Ruhe zur rechten Zeit giebt Behaglichkeit. Dieſes

Gefühl wird alſo die Urſach, daß ein zu großer

Hang zu einer Beſchäftigung, zu einem Genuſſe,

eine mit Unbehaglichkeit verknüpfte Hülfleiſtung,

und jeder mit Beſchwerde verknüpfte Gebrauch der

Kräfte begränzt wird. Die Erinnerung ſchon ge

- fühlter übler Folgen kommt hiebey zu Hülfe, ,

§. 62.

Dieſe Grundtriebe ſammt ihren verſchiedenen

untergeordneten Trieben, ſind dem Menſchen un

leugbar angebohren. Die Erfahrung lehret, daß

ein jeder Menſch ihrer Regung gemäß ſich äußere.

Ihre verſchiedenen Modifikationen aber hängen von

den Umſtänden ab.

W

-
§. 63. - - - - º

. . Die Seele und ihre Werkzeuge, oder der Kör

per, in dem ſie wohnet, durch den ſie empfindet

und handelt, ſtehen in einer ſolchen genauen Ver

- E 4 * bindung
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bindung zuſammen, daß beyde auf eine uns unbes

greifliche Art auf einander würken. Alle hievon

noch gemachte Erklärungen ſind Hypotheſen, und

nichts weniger als Aufdeckung der Verfahrungs

weiſe beyder in den gegenſeitigen Würkungen. So

wird es auch wohl bleiben, weil wir das Weſen

der Seele nicht erforſchen können. Es ſey uns

genug, aus ihren Aeußerungen und Würtungen . >

Erfahrungen zu machen, die uns ſo nützlich

werden. - - - * -

- - - - §. 64. -

Eine ſolche wichtige Erfahrung iſt dieſe, daß Ge

ſundheit, Munterkeit und Stärke des Körpers, einen

wichtigen wohlthätigen Einfluß auf die Seele haben,

das Denken befördern, den Gang der Ideen leicht

machen; Schwachheit, Krankheit, Verſtumpfung

der Organe hingegen einen widrigen Einfluß, und

das Gegentheil von jenen guten Würkungen hervor

bringen. Dieſe müſſen wir alſo zu vermeiden,

und jene zu befördern ſuchen, damit eine geſunde

Seele in einem geſunden Körper wohne. Dieſes

iſt für den moraliſchen Menſchen überaus wichtig.

§. 65. -

Alle dem Menſchen eingepflanzte Triebe ſind

gut, fürtreflich, dem Weſen des Menſchen noth--

wendig. Bloß durch falſche Richtung arten ſie

aus, und werden ſchädlich. Aber auch dafür iſt

geſorgt, daß ſie dieſes nicht werden, wenn der

Menſch nicht ihnen allein folgt, :

5. 66. -

-
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Der große Schöpfer gab dem Menſchen nicht

bloße Triebe, wie den Thieren, er gab ihm noch

ein göttliches Geſchenk, eine Gabe, die jenen nicht

allein das Gleichgewicht halten, ſondern die über

- ſie gebieten kann. Er gab ihm die Vernunft. .

rº.

§. 67. - - -

Es iſt oben ſchon angemerkt worden, daß Ver

ſtand und Wille keine zwey beſondern Kräfte ſind.

Die Vorſtellungskraft, ſie werde durch äußere Ge

genſtände, oder durch innere Gefühle gerührt und

in Beweguug geſetzt, gehet allezeit unſere Beſtim

mnngen vorher. Aufmerken, Erinnern und Ver

gleichen äußern ſich allezeit, und ſollte es auch mit

einer kaum denkbaren Schnelligkeit geſchehen. Zorn

iſt die heftigſte Leidenſchaft, oft eine Wuth, die

den Menſchen auſſer ſich ſetzt. Er hat doch aber ei

ne, wiewohl kaum denkbare ſchnelle Vorſtellung vom

Guten und Böſen oder Nachtheil, Ehre oder Uneh

re und alſo eine Vergleichung des Vorgangs mit je

Ren Begriffen zum Grunde.

- § 68. - -

Es iſt nicht ſelten der Fall, daß die Triebe des

Menſchen, daß die Sinnlichkeit ſich der Herrſchaft

der Vernunft entziehen und die Oberhand gegen ſie

behalten. Je heftiger die Triebe des Menſchen ſind,

je mehr dunkle Vorſtellungen dieſelben reizen, je

weniger ruhige Ueberlegung ſie mäßigen, je mehr

Stärke erhalten ſie, und werden heftige Leidens

-- S 5 ſhe
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ſchaften. So artet Selbſtliebe in Eigennutz, Geiz,

Habſucht, Stolz, Ehrſucht und andre gemißbrauch

te Leidenſchaften, der Trieb zum Vergnügen, zur

Schwelgerey und viehiſchen Wolluſt aus. Dieſes

kann nun zwar ſo ſeyn, muß aber nach dem We

ſen des Menſchen nicht gerade ſo ſeyn. Es iſt nur

ſo bey dem ausgearteten Menſchen, der ſeine in ihm

vorhandene Kräfte nicht zuſammen gebraucht. Fal

ſche Wahl der Mittel zu der Erlangung des Zwecks

kann aus Uebereilung und unreifer Ueberlegung ent

ſtehen. Der Menſch folgt ohne richtige Verglei

chung dem Sturme ſeiner Triebe, welcher ihm in

dem Augenblicke das Gewählte als das Beſte ſchei

nen ließ. Bey ruhigerer Verfaſſung aber beſinnt

er ſich ganz anders, er tadelt das Geſchehene ſelbſt,

und dieſes iſt ein Beweiß, daß er einer andern Ent

ſchlieſſung ganz fähig war, wenn er that, was er

thut mußte. Gewohnheit und Erziehung, die an

ders ſeyn konnten und mußten und alſo die Schuld

der Menſchen ſind, ſind oftmals die Urſachen davon.

Unmäßigkeit, die der Menſch vermeiden konnte,

trägt auch ein großes dazu bey. Seine körperliche

Dispoſition wird dadurch verderbt und der Einfluß,

den dieſe auf ſeine Seele hat, misleitet die Opera

tionen dieſer. Dieſes nimmt aber der originellen

Einrichtung nichts, obgleich, wenn der Menſch durch

fremde Schuld ſo weit herabgewürdigt iſt, eine ge

lindere Beurtheilung ſeiner böſen Thaten dadurch be

würkt werden kann und muß. Alle dergleichen Aus

artungen kann der Menſch deſto leichter vermeiden,

da ihn ſein Erinnerungsvermögen, verbunden mit
«“ F dem L"
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dem Vergleichungsvermögen allezeit in den Stand

ſetzt, die ſchon erfahrne üble Folge als eine neue bös

ſe Folge vorauszuſehen. Hierin ſteckt die Fähigkeit

heftige Leidenſchaften zu beſiegen. Erfahrung bes

weiſet es, daß der Menſch hiezu fähig ſey. Der

Menſch kann alſo nur ſo lange dem bloßen Triebe

ſeiner Sinnlichkeit unſchuldig folgen, als er noch

keine Erfahrung in der Sache gemacht hat. Seine

eigene und anderer gemachte Erfahrungen aber wer

den ihm, ſobald er nur ſeine Vernunft gebrauchen

will, die Schutzwehre gegen den Schaden, den er

ſich ſelbſt zufügen könnte. Kurz alle Eigenſchaften,

die einem Weſen nöthig ſind, um ſein Wohlzn be

fördern, liegen in ihm. Und das iſt an Seiten

deſſen, der ihm ſeine Einrichtung gab, genug ge

than. Durch den Gebrauch ſeiner Kräfte gelangt

er zu Kenntniſſen und Erfahrungen, und dieſe iſt

die große Führerin des Menſchen. - -

§ 69.

Bey allen dieſen dem Menſchen angebohrnen

Trieben bleibt ihm doch die vollkommene Freyheit

ſeines Willens. Dieſes mußte auch ſo ſeyn, wenn

der Menſch ein denkendes, ein moraliſches Weſen

ſeyn ſoll. Dieſe Freyheit beſtehet in einer unge

zwungenen Beſtimmung, in einer nach eigenen

Gefallen getroffenen Wahl des Mittels, zu ſeinem

Zwecke zu gelangen. Zwang iſt Hinderung, Hemmnug

der eignen Kraft, die ſich nur auf Eine nicht nach

eigenen Gefallen beſtimmte Art äußern kann. Zwang

iſt alſo Aeußerung durch fremde Kraft, im Thun oder

im Laſſen, Freyheit durch eigne. §. 7o.
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- Dem Menſchen ſind Grundtriebe angebohren,

die ſich auf mancherley Weiſe modificiren und äuſ

ſern. Alle dieſe Triebe ſammt allen ihren Modifi

kationen ſind als ſo viel Zwecke anzuſehen, nach

welchen der Menſch ſtrebt. Um dazu zu gelangen,

muß er Mittel ergreifen. Die Wahl derſelben ſteht

ganz in ſeinem Gutbefinden; er hat vollkommene

Freyheit eins aus mehrern zu wählen. Er hat ein

Vergleichungsvermögen, vermittelſt deſſen er die

Beſchaffenheit mehrerer Mittel gegen einander hal

ten, abwägen und dann das Urtheil fällen kann,

welches für den andern das zweckmäßigſte iſt. Hier

in beſteht ſeine Willensfreyhekt, und eine andere

Art derſelben war bey einem moraliſchen Weſen

nicht möglich. Freyheit bleibt alſo dem Menſchen:

immer, da ſein Wille auch in ſeinen natürlichen

Trieben von den Vorſtellungen des Verſtandes gelei-

tet werden kann. Man ſage nicht, daß der Menſch

vermöge ſeiner Neigung zur Selbſterhaltung und

Behaglichkeit doch Mittel dazu wählen müſſe, daß

er nicht anders könne, als eine Sache begehren,

ſobald er ſie als ein Gut überzeugend, erkennet und

dieſelbe verwerfen müße, ſobald er ſie als ein

Uebel überzeugend anſiehet. Den Zweck ſich zu er

halten und zu vergnügen, ſiehet der Menſch frey

lich zu ſeiner Fortdauer und Behaglichkeit als noth

wendig an, weil er mit ihm gebohren iſt. In Be

tracht deſſelben findet alſo keine Wahl ſtatt. Er

will ihn aus angebohrner Neigung. Aber die Art,

dieſen Zweck zu erhalten, wählet er nach eigenen

- Gefal
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Gefallen , er beſtimmt ſich nach Gründen, und

weil er aus eigener Bewegung prüft und wählt, ſo

beſtimmt er ſich auch ohne Mitwirkung einer andern

Kraft. Durch eigene Kraft aber ſich nach erwoge

nen Gründen beſtimmen, heißt doch wohl nicht ge

zwungen werden. Ebenſo wenig iſt es ein Zwang,

das Beſte, das Zuträglichſte zu wählen. Der

Trieb dazu iſt zwar angebohren, er wird aber auf

ſelbſtbeliebige Art modificirt. Nach jenen kann er

freylich nicht anders als das Beſte wählen. Dieſes

aber als das Beſte anzuſehen, war nicht nothwene

dig. Das hieng von richtiger Erkenntniß undVer-

gleichung, deren der Menſch fähig iſt, ab. Nach

einer erlangten Kenntniß von einer Sache will man

ſie, weil man ſich etwas angenehmes davon vor

ſtellt, allein keine fremde Kraft nöthigt den Wol

lenden, ſie zu begehren. Er konnte ſie auch aus

andern das Uebergewicht gegen ſie haltenden Grün

den nicht wollen, und darum ſehen wir auch, daß

Menſchen ihr Wollen ändern, und eine Sache

nicht mehr begehren, von der ſie ſich nichts Ange

nehmes oder Gutes mehr verſprechen. Gefühl und

Vorſtellung werden Urſachen, warum ſich der -

Menſch auf eine gewiſſe Art beſtimmt, die Beſtim

mung ſelbſt aber bleibt im Betracht des Mittels

immer frey, ohnerachtet ſie in Betrat des ange

bohrnen Triebes nothwendig ſeyn kann. Man müß

te alſo den Zwang bloß darin ſuchen wollen, daß

der, der einen Zweck will, auch ein Mittel dazu,

wollen muß. Bey einzigen Mitteln zu nothwen

digen erlaubten Zwecken bleibt einzig und allein der
. . . Fall
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Fall der Nothwendigkeit, ſich für dieſelben zu beſtim

wmen, übrig. Beſtimmung nach Bewegungsgrün

den iſt aber kein Zwang. Es iſt eine Wahl, die

aus der Erkenntniß des Guten entſteht.

- §. 71.

Ganz offenbar äußert ſich die moraliſche Frey

heit des Menſchen darin, daß er zwiſchen Guten

und Böſen, wenn gleich dieſes etwas Angenehmes

für ihn hat, wählen, und das Böſe unterlaſſen

kann. Unter zwey Dingen, davon das eine den

Menſchen in gewiſſer Hinſicht angenehm ſeyn, das

doch aber von einer andern Seite betrachtet, wie

drige Folgen für einen andern haben würde, iſt er

vermögend, (Erfahrung lehret dieſes) auf die

Art zu wählen, daß er das Angenehmere fahren

läßt. Das heißt: dem ſtärkern Triebe, der einen

ſo hohen Grad der Stärke haben muſte, um ihn

bey manchen Hinderniſſen in Thätigkeit zu erhalten,

durch die Vernunft gebieten; das iſt: Aufopfe

rung, die ein Grund zur Belohnung werden kann;

wiewohl der Menſch bey einigen Nachdenken finden

muß, daß, wenn er anders nur im geringen Grade

beſcheiden ſeyn will, ſeine Anſprüche auf beſondere

nicht in die moraliſche Handlung ſelbſt verwebte

Belohnung des Schöpfers ganz wegfallen. Denn

thut er nicht alles in endlicher Beziehung auf ſich

ſelbſt? Die gute Folge ſeiner Handlung muß ihm

Belohnung genug ſeyn. Nur mache der Empfänger

einer Wohlthat dieſes nicht zu einer Schutzwehre ſei

ner Undankbarkeit, indem er dieſen Satz weiter als

in Beziehung auf den Handelnden ſelbſt ausdehnt.“

- " . . §, 72.
- -
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§. 72.
-

Der Grund des Zweifels, ob der Menſch in

allen ſeinen Entſchlüſſen und Handlungen frey ſey,

liegt wohl darin, daß man oft den Willen als eine

beſondere von dem Verſtande unterſchiedene Kraft

angeſehen hat. Das iſt er aber nicht, ſondern er

iſt eine Aeußerung deſſelben, eine Folge der Erkennt

niß, der Vergleichung. Der Menſch hat es in ſei

ner Gewalt, ſich richtige Kenntniſſe zu erwerben,

es wohnt in ihm ein Vermögen zur deutlichen Er-

kenntniß, und dieſe Nachforſchung wird der Grund

zu der freyen Beſtimmung ſeines Willens, daß er

nun das wählt, was ihm heilſam, erſprießlich und

angenehm iſt, iſt kein Zwang, es iſt Folge ſeiner

nach eignen Gutbefinden, ohne Einmiſchung einer

fremden Kraft, angeſtellten Prüfung, die nach

dem ihm angebohrnen Triebe der Selbſtliebe be

ſtimmt und geleitet wird. Nichts zwang ihn, zu

ſeinem Zwecke gerade dieſes Mittel zu wählen, er

konnte auch ein anderes wählen. Seine Wahlwar

frey, lag in ſeiner Selbſtbeſtimmung. Wählet er

nun ein Mittelworaus eine gute Folge für ihn, und

gar keine üble Folge für andere entſteht, ſo hat er

moraliſch gut gehandelt. Die negativen Entſchlieſ
ſungen ſind unter dieſer Wahl auch mit begriffen.

Am verantwortlichſten kann er alſo unter mancher

ley Umſtänden immer in Betracht der Handlungen

werden, die Beziehung und Einfluß auf andere haben.

s. . .“ .. -" §. 73. 5 .. ,

.

- -

Da in den eigenmächtigen und freyen Beſtim- -

mungen unſerer Seele der ganze Grund der Bey

- - - - meſſung
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meſſung und folglich der Belohnung und der Beſtra

fung liegt; ſo müſſen jene auf keine Weiſe gehindert

werden, wenn dieſe ſtatt finden ſoll. Sie kann und

darf alſo durch keine fremde Kraft irgend eines an

dern Geiſtes, es ſey ein guter oder ein böſer, ge

ſtöhret, aufgehalten, geleitet oder hingezogen wer

jen. Es liegt ein würklicher Widerſpruch darin,

daß der Schöpfer eine abſichtliche Einrichtung eines

moraliſchens Weſens machen, und andern geiſtigen

Weſen zugleich die Kraft und Erlaubniß geben ſoll

te, in jenen gegen ſeine abſichtliche Einrichtung,

deſſen Natur zuwider zu würken. Denn die geiſtige

NÄtur des Menſchen beſtehet in ſeiner eignen Kraft,

zu denken, zu überlegen, ſich zu beſtimmº Je

de fremde Kraft alſo, die dieſes in den Menſchen

thäte, wäre widernatürlich, ſeiner Natur zu wieder

Der Menſch kann nicht zugleich einfreydenkendes
und handelndes Weſen, und eine dº) eine frem

de Kraft regierte Maſchiene ſeyn Er müſte ſonſt

zugleich etwas ſeyn und nicht ſeyn. Es iſt ein

leuchtend, daß in einem Begriffe von der Beſchaf

fenheit eines Weſens, wº er ſo beſchaffen iſt, daß

dadurch eine andere Beſchaffenheit mittelbar oder,

unmittelbar aufgehoben wird, eine Unmöglichkeit

ſtecke. Man wende nicht ein, daß mancherley Ver

anlaſſungen den Menſchen zu ande" Beſtimmungen

leiten, daß Menſchen über die Vorſtellungskraft an

derer Menſchen ſo viel Gewalt gewinnen, daß ſie

dieſelben miseiten Dieſes ſind Vorgänge, denen

ein Menſch durch die ihm angebohrnen Kräfte, die er

eß
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es nicht, ſo iſt die Schuld ihm, durch Verſehe,
durch Unachtſamkeit, durch Abweichung von ſeiner

Pflicht. Ein ganz anderes iſt es aber, wennj

eine fremde mächtigere Kraft dem Menſchen je

eigne ganz genommenen, wenn ſein Geiſt durch eſ

nen andern gleichſam gefangen genommen, gefeſſelt,

zº fremden Abſichten hingezogen wird, für wen

Ägne Kraft ganz auſſer Stand geſetzt wird, ſei

Äg Äsdenn wäre es für den Me

Äunmöglichkeit, ſelbſt zu hande
eBeymeſſung würde und müſie in dieſem

Äauf den Ächt deſſen, derbe
Ä die Freyheit ſeiner Beſtimmung, um ihn

belohnen zu können, gab, würde ganz au gehoben -

werden. Dieſes ſieht doch wirklich im Wiederſpru

he mit einer abſichtlichen Einrichtung, die ein vor-

Äacht. Wollte man hebey et

Ähten des Schöpfers des Menſche,
die eine Ausnahme von der allgemeinen Abſichtj

ten, annehmen; ſo würde man doch dieSache ſelbſt

nicht eher glauben können, bis ſie durch ganz un

wiederſprechlich gewiſſe Thatſachen und eviden.

Äe Äuſºngder Sinne unmög-
lich iſt, dargethan wäre. Man müſte vorausſetzen,

daß es von Nutzen ſey, daß dieſes oder jenes In-

ºduum auf eine Zeitlang Handlungen vornehmen

ſolle, die ihm nicht beygemeſſen werden können

und daß dieſes noch dazu durch eine beſondere Kraf
gewürkt werde, die auſſer der eignen des Men

hen ihr Daſeyn hat; durch Ereigniſſe, die ihren

Grund nicht in ſeiner körperlichen oder geiſtigen
- D - * Ein-

-
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Einrichtung oder deren natürlichen Zerrüttung, als

einer Folge ſeiner Handlungen, oder der Folge ei

ner Handlung eines in ſeinem Wirkungskrais mit

geſetzten Geſchöpfes, dem auch die Freyheit ſeiner

Handlungen nothwendig iſt, haben. So viele auſ

ſerordentliche Vorausſetzungen müſſen mißtrauiſch

machen, müſſen den vernünftigen Menſchen, der

ſeine Seele nach ihren Würfungen unter allen Din

gen am genaueſten kennt, veranlaſſen, ſtrenge zu

prüfen, und ihn feſt entſchloſſen machen, nicht an

ders als in ganz unwiederprechlichen Vorgängen

zu glauben, daß der Schöpfer eine Ausnahme in

Betracht ſeiner weiſen abſichtlichen Einrichtung ha

be machen wollen. "Die größte mit Vorausſehung

verknüpfte Weisheit findet ſich immer da, wo die

Einrichtung des Ganzen ſo gemacht iſt, daß Urſach

und Würkung beſtändig natürlich auf einander fol

gen, daß keine auſſerordentliche Nachhelfung, die

als eine nicht Vorausſehung ihrer Nothwendigkeit an

geſehen werden muß, nöthig iſt. Bey den unwie

derſprechlichen Beweiſen für die Weisheit des Schö

pfers, der alles mit der überſichtlichſten Vorausſe

hung nach gewiſſen Zwecken ordnete, ſtreitet allezeit

die Vermuthung für den natürlichen Gang der Er

eigniſſe, nicht aber für Wunder. Auſſerordentliche

Vorgänge ſcheinen dem Menſchen, der ohne Kennt

niß und Erfahrung iſt, Wunder zu ſeyn. Was

für ſchreckliche Dinge können auch nicht aus jener

angenommenen Einwirkung eines böſen Geiſtes fol-

gen? Mordthaten und alle Arten der entſetzlichſten

Verbrechen können auf dieſe fremde wirkende Kraft,

welche
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welche die eigne ohnmächtig machte, geſchoben wer

den. Wie ſoll man gewiß werden, welche von bey-

den wirkte? Und wie, wenn es nun jene war, (und

wenn ſie möglich iſt, kontte ſie es ja ſeyn) könne -

te man denn wohl den Thäter mit Recht ſtrafen?
-

H. 74. -

So iſt nun der Menſch beſchaffen, ſo herrlich

iſt er von der Natur ausgeſteuret. Er hat ein Ver

mögen auf das zu ſeinem Wohl nöthige zu merken,

ein Vermögen der Erinnerung, er hat ein Vermö

gen der deutlichen Vorſtellung und Vergleichung, er

kann mit Hülfe der Erfahrung ergründen, was gut

nnd böſe, ſchädlich und nützlich iſt, er kann ſich

hiernach beſtimmen, ſeine Triebe modificiren. Rich

tige Kenntniſſe alſo, die er ſich zu erwerben im

Stande iſt, ſind der Maaßſtab, wornach er ſeinen

Trieben die Richtung geben, ſeine Handlungen meſ

ſen muß, und durch ſie iſt es die Vernunft allein,

die den Menſchen leiten, ihn vor Uebel bewahrert

kann. Wenn er auf dieſe Art verfährt und handelt,

dann hat er ſelbſt gehandelt, dann iſt er der Zurech

nung fähig. Und ſelbſt handeln kann er bey aller

Zurechtweiſung ſeiner Vernunft, die dadurch ge

ſchwinder geleitet wird, als wenn ſie ſelbſt grübeln

ſoll. Sie bleibt doch aber ſtets ſeine einzige Richt

ſchnur. Denn auch jede Zurechtweiſung muß ſie

prüfen und dann annehmen oder verwerfen,

§ 75.

Dieſer Inbegrif aller dieſer unveränderlichen

Beſchaffenheiten macht das Weſen des Menſchen -
f - - D 2 - aus
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aus. Man kann alſo ſeine Kräfte und Beſchaffens

heiten nicht von ihm trennen, man kann ihm keine

andere beylegen, ohne ihm ſein Weſen zu nehmen,

oder ihm ein anderes anzudichten, das keine Würk

lichkeit hat. Dieſe unveränderlichen Eigenſchaften

muß er haben, wenn er ein Menſch ſeyn ſoll. Sie

- können ihm ſchlechterdings nicht fehlen, wenn er

das ſeyn ſoll, was der Begriff Menſch in ſich

faßt. So iſt er geſchaffen, ſo iſt er noch, und ſo

lange als Menſchen ſind, muß er ſo bleiben. In

dem erſten Augenblicke ſeines Daſeyns hatte er ei

nen freyen Willen Gutes oder Böſes zu wählen, und

er mochte wählen, welches von beyden er wolte, ſo

handelte er ſeiner natürlichen Fähigkeit gemäß, ſei

ne Natur konnte aber dadurch nicht geändert, nicht

verwandelt, nicht umgeſchaffen werden. Seine

Triebe können falſch geleitet, nach der Seite des

Böſen hingezogen werden, denn ſie ſind ſo geſchaf

fen, weil der Menſch moraliſch freyſeyn ſollte. Aber

an ſich, als natürliche Triebe betrachtet, müſſen ſie

bleiben, was ſie ſind, wenn der Menſch kein an

deres Weſen werden ſoll, als er ſeyn ſoll. Seine

Triebe können daher nicht ſo umgeſchaffen werden, daß

ſie eine bloß böſe Natur annähmen. Dieſes würde

abermals ein Wiederſpruch mit der vorherſehenden

Weisheit deſſen, der ihm abſichtlich ein gewiſſesWe

ſen gab, ſeyn. Denn warum machte er ihn denn

ſo, da er doch ſahe, daß ſein Weſen durch eine an

dere Kraft, oder man nenne es Zufall, Vorfall,

Ereigniß, Veranlaſſung oder wie man will, ganz

verwandelt, verändert, umgeſchaffen werden wür-

de? –-

-“
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de? – Dieſes wäre warlich wiederſprechend. Der

misgeleitete Menſch kann auf Irrwege gerathen,

auf denen er zurecht gewieſen werden kann, aber

» ſeine Natur, ſein Weſen kann nicht verändert werden.

§ 76.-

So wahr es iſt, daß die Neigungen des Mens

ſchen mißgeleitet werden können, eben ſo wahr iſt

es, daß ſie vervollkommet zu werden fähig ſind.

Durch Erweiterung der Kenntniſſe, durch Prüfung

des Guten und Böſen, durch Erfahrung kann der

Menſch ſich eine Fertigkeit, einen höhern Grad der

moraliſchen Freyheit erwerben. Denn Kenntniß

des Guten macht, daß es begehrt wird, und Kennt

niß des Böſen, daß es verabſcheuet wird. Durch

tiefe Eindrücke werden die natürlichen Triebe unver

merkt nach gewiſſen Abſichten hingeleitet, und es

entſteht eine Leichtigkeit daraus, ſich für das wirk

liche, nicht ſcheinbare Gute zu beſtimmen. Wird

alsdann dieſe Beſtimmung durch Stärke des Trie

bes, das iſt, durch eine richtig geleitete Leiden

- ſchaft unterſtützt, ſo wird der Menſch in einem ho

- hen Grade zum Guten thätig. . .

§ 77.
. Es war nothwendig, dieſe Grundſätze vorher

gehen zu laſſen, wenn man von dem Daſeyn eines

Geſetzes der Natur richtig urtheilen will. Denn iſt

das Geſetz der Natur, woraus Rechte und Befug

niſſe entſpringen ſollen, in der Natur der Men

ſchen gegründet, ſo muß dieſe bleiben, wie ſie ge

– D 3 ſchaf
-
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ſchaffen iſt. Wird ſie verändert, ſo muß ſich auch

nothwendig das, was mit ihr geſchaffen iſt, das,

was ſich in ihrem eigenthümlichen Weſen gründet,

verändern, und mithin wäre kein von dem Schöpfer

- in ſie gelegtes unveränderliches Geſetz der Natur vor

handen. Eben ſo wenig konnte alsdenn ein Geſetz

der Natur, da ſeyn, wenn fremde Kräfte in die

geiſtige Natur des Menſchen ſo würken konnten, daß

jene gehemmet, gehindert, anders geleitet würden,

als nach ihren Grundbeſtimmungen. Woran ſollte

man es unterſcheiden, welches die Aeuſſerungen der

-

eignen Kraft, der eignen Würkſamkeit des Men

ſchen, und welches die Aeuſſerungen einer fremden

einwürkenden Kraft wären?

H. 78.

Noch eine Bemerkung. Sollte nicht dem Men

ſchen dieſe ſo weiſe abſichtliche Einrichtung ſeiner

ſelbſt und der ganzen Natur, worinn alles ſo ſicht

bar nach Zwecken geordnet iſt, eine ſo große Ord

nung und Uebereinſtimmung herrſcht, einen ſehr

großen Begriff von dem Urheber dieſer Dinge ma

chen? Es iſt beynahe nicht möglich dieſen zu ver

kennen, weil die Beweiſe unwiederleglich ſind. Und

auf welche heilſamen Wege werden nicht dieſe Be

trachtungen ein denkendes Weſen, dem ſo große

Forſchungsfähigkeiten verliehen ſind, führen?
- w

- - - . . .

. - - Erſten
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Erſten Theis

Zweyter Abſchnitt.

- Vom dem Geſetze.
- -

-
A

-

, -
-

Erſte Abtheilung

Von dem Geſetze überhaupt.
-

v e - S. 79.

Ein Geſetz iſt die Beſtimmung der Ordnung,

nach welchen ein Ding fortdauren, würken und -

deſſen Aeuſſerungen erfolgen ſollen.

- ** H. 80. - v.

Wenn wir aus der ganzen Menge deſſen, was

würkend oder leidend iſt, ein Etwas auswählen und

es beachten, ſo machen wir daſſelbe zu unſerm Ge-

geſtande. Die Ordnung nun, die dem Fortdauern,

Würken und den Aeuſſerungen dieſes Gegenſtan

des beſtimmt iſt, iſt das Geſetz deſſelben.

- -

- §. 8I. *

Unter Aeuſſerungen werden alle Modifikatios

nen der Kräfte eines Dinges verſtanden. " :

- - 2:..." -

- §. 82. -

Die Kräfte, welche wir antreffen, ſind ſolà

che, die entweder natürlichen Körpern, (Körper,

x , - D 4 - als

- . .
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als bloße nach gewiſſen Zwecken geformte und eins

gerichtete Maaße genommen) oder ſolche, die em

pfindenden mit Vorſtellungskraft begabten Weſen

zukommen. -

, H. 83.

Beyde gehören in Erforſchung eines Geſetzes

der Natur nur in ſo ferne zu unſerm Gegenſtande,

als ſie den Menſchen angehen, und ſich in ihm

finden. - - - -

- § 84. -

Die dem Menſchen in Betracht ſeiner Fort

dauer, und aller ſeiner Kräfte und deren Aeuße

rungen beſtimmte Ordnung, iſt das Geſetz der

Natur für ihn.

§. 85.

Eine beſtimmte Ordnung faßt jederzeit eine

gewiſſe Einrichtung, Anweiſung der Verfahrungs

art, des Ergangs, alſo Feſtſetzung eines gewiſſen

Weges und ſeiner Grenzen in ſich. Daher iſt je

des Geſetz eine Einſchränkung. Dieſe geht nun

entweder auf ein Thun, und dann iſt es ein ge

bietendes Geſetz; oder auf ein Laſſen, und dann

iſt es ein verbietendes. Ein bloß erlaubendes Ge

ſetz aber wäre ein Widerſpruch, weil das, was

ohne Geſetz geſchehen kann, ſeiner Beſchaffenheit

nach einem Geſetze nicht unterworfen ſeyn kann.

Vielmehr ſetzt erlaubt ſeyn, immer die Nicht

Exiſtenz eines verbietenden Geſetzes zum voraus.

- - § 86. - -: . . . - -

Wenn eine ſolche Ordnung feſtgeſetzt werden

tº - ſoll,
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ſoll, ſo iſt nothwendig, daß ein denkendes Weſen

da ſeyn muß, daß dieſelbe feſtſetzt. Anordnung

nach Zwecken leidet dieſes nicht anders. Dieſes

ordnet die Kräfte und Leibesfähigkeiten, weiſet ih

nen ihren Weg und ihre Grenzen an. Dieſe Sub

ſtanz alſo, iſt jenem anweiſenden Weſen untergeord

net, erhält das ihr beſtimmte Weſen von jenem,

weil die Kräfte eines Dinges und deren Beſtim

mungen das Ding ſelbſt ausmachen, Jenes muß

alſo eine Kraft haben, die durch keine Gegenkraft

gehindert werden kann, und alſo iſt es das obere,

das gebietende Weſen - ,

H., 87.

Ganz einleuchtend folgt hieraus, daß das

von einem höhern Weſen ſo beſtimmte Weſen nach

ſeinen Kräften und deren Beſtimmungen würken

müſſe. Iſt es ein bloßes körperliches Weſen; ſo

kann es nicht anders. Iſt es aber ein geiſtiges;

ſo entſteht daraus eine Verbindlichkeit für daſſelbe.

Denn in der Beſtimmung ſeiner Kräfte liegt offen

bar die Anweiſung zum Gebrauche derſelben.

Wollte es anders handeln, ſo handelte es ſeinem

Weſen ungemäß. Dieſe vorgeſchriebene Beſtim

mungen enthalten die Abſichten deſſen, der ſie ihm

gab. Ein andrer Gebrauch der abſichtlich verlies

henen Kräfte wird langſam oder ſchleunig vernich

ten und zerſtöhren. Sie können alſo dabey nicht

beſtehen, nicht fortdauern. Folglich werden ſie

gegen die Abſichten deſſen, der ihnen eine abſicht

che Beſtimmung gab, gebraucht.

- s D 5

-
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§. 88.

Ein Geſetz macht alſo allezeit eine Verbind

lichkeit bey einem denkenden Weſen. Es ſetzt je

derzeit einen Obern, (nur nicht immer einen Men

ſchen als Obern) der mehrere Gewalt und Kräfte

hat, als der Untergeordnete, zum voraus. Hier

iſt von rechtmäßiger Macht die Rede, die der ohn

ſtreitig hat, der einem Dinge ſeine Kräfte und

Beſchaffenheiten, das heißt: ſein Weſen giebt.

Denn ohne ihn hätte es gar kein Daſeyn. Hierin

liegt die Verbindlichkeit, nach der abſichtlichen

Einrichtung fortzudauern, und ſich zu äußern.

H. 89.

: Dieſe Verbindlichkeit entſtehet alſo auf die

Art aus dem Geſetze, daß Geſetz und Verbindlich

keit in einem unzertrennlichen Zuſammenhange als

Zweck und Mittel ſtehen. Es läßt ſich mithin

kein vernünftiges Geſetz gedenken, welches nicht

ein Mittel zu einem nothwendigen Zwecke wäre.

Sind der Mittel mehrere, von denen das beſte be

ſtimmt iſt, ſo entſteht, wenn ein Oberer dieſes

ausdrücklich geboten hat, freylich die Obliegenheit,

dieſes zu wählen. Verbindlichkeit entſtehet alſo je

derzeit aus einem Geſetze, nie aber ein Geſetz aus

der Verbindlichkeit, weil dieſe erſt eine Folge von

jenem iſt. Deutlicher beſtimmt kann auch eine

Verbindlichkeit wohl werden, aber ſie muß ſich

doch immer in einem Geſetze gründen.

- - H. - 9O.

Die natürliche Verbindlichkeit iſt alſo eine

- Noth

-

-

-

-

-
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Nothwendigkeit, nach der beſtimmten Ordnung zu

verfahren, wenn das Weſen nach ſeiner ihm ge

gebenen Einrichtung fortdauren ſoll. Sie liegt

in dem Weſen ſelbſt. Will es ſo fortdauren, wie

ihm beſtimmt iſt, ſo muß es ſich der vorgeſchrie

benen Ordnung unterwerfen. Das iſt, das nicht

Umgang nehmen können; die Verbindlichkeit. Die

Anerkennung dieſer Nothwendigkeit durch die Vers

nunft iſt die moraliſche Verbindlichkeit. . . .“
-

-

§ 91 :

Eben ſo entſteht auch aus dem Geſetze ein voll

kommenes Recht. Ein unvollkommenes Recht iſt

ein Widerſpruch in ſich faſſender Begriff. . Denn

dasjenige, was der Beſtimmung, der Ordnung,

und der darnach gemachte Einrichtung eines We

ſens gemäß iſt, iſt es berechtigt, zu thun. Es

handelt ſeinem Weſen gemäß. Das heißt: es kann

nach der abſichtlichen Einrichtung ſeiner Kräfte und ,

Leidensfähigkeit nicht anders handeln. Die Urquelle

der Handlung iſt die ihm gegebene natürliche Ein

richtung. Die Modifikation der Handlung aber,

die Art des Verfahrens, um zu ſeinem Zwecke zu

gelangen, iſt hierunter nicht begriffen.
-

§ 92. . . . . .

Recht und Befugniß ſind gleichbedeutende Be

griffe. Wollte man ſie unterſcheiden, ſo würde

dieſe in der Freyheit, zu handeln, oder nicht zu

handeln, jenes aber in der Macht, von einem an

dern etwas zu fordern, beſtehen. . . . . . . . . .

- - : § 93

-
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. . Wo ein Recht oder eine Befugniß auf der einen

Seite iſt, da iſt auf der andern auch eine Verbinda

lichkeit. Bey der Befugniß, die Jemand hat, von

einem andern etwas zu fordern, das er leiſten

muß, iſt gar kein Zweifel übrig. Allein bey Auss

übung eines Rechts, da ein anderer etwas leiden

ſoll, ſcheint einiger Zweifel zu ſeyn. Allein es iſt

auch nur ein Scheinzweifel. Denn der, gegen

den ein Recht ausgeübt wird, muß doch nach dem

Geſetze anerkennen, daß ihm kein Unrecht geſche

he, und alſo muß er geſchehen laſſen, daß das

Recht ausgeübt werde. Nach dem Geſetz muß er

eine böſe Folge ſeiner Handlung ertragen; er hat

ſie verdient. Ein ganz anderes aber iſt es, ob er

ihr zu entgehen ſich nicht auf alle Weiſe bemühen

werde. Kann er ihr nicht entgehen; ſo legt ihm

das Geſetz allerdings die Verbindlichkeit auf, zu

leiden. Er kann über kein Unrecht klagen. Man

muß nur, mit guten Willen leiden und nicht leiden,

mit der aus dem Geſetze ſelbſt herflieſſenden Noth

wendigkeit nicht verwechſeln, - -

- § 94,

Wenn eine Handlung eine widrige, unange

nehme, ſchädliche oder nachtheilige Folge aus ſich

ſelbſt hat, das heißt: wenn aus ihr die Folge, als

aus einer Urſach die widrige Würkung entſteht; ſo

iſt ſie allezeit eine Ueberſchreitung einer Ordnung,

-

eines Geſetzes. Dieſe führet alſo, eine Strafe mit

ſich, und das iſt der Beweis, daß die Handlung
L 2 V. unrecht



- -

M&S ( 6t ) SMt.

unrecht war. - Bey der Ueberſchreitung der phyſis

ſchen Naturgeſetze des menſchlichen Körpers iſt die

böſe, unangenehme und ſchmerzhafte Folge der une

geſetzmäßigen Handlung, die Strafe, und ſollte

- dieſe auch in dem Verluſte eines zukünftigen Guten

beſtehen. Dieſes könnte z. B. die Strafe eines

Selbſtmörders ſeyn, auf den noch viel Gutes hier

auf Erden wartete, das ihm in ſeinem längern Le

ben zu Theil geworden ſeyn würde. Man muß ſich

beyder Strafe alſo nur nicht immer die unmittelbare

Ausübung der Gewalt eines andern, alſo eine von der

Folge der Handlung unterſchiedene beſondere neue

Handlung eines Obern denken. Der Verluſt eines

Guten, der Schmerz, die Unbehaglichkeit, die auf

auf die Handlung folgt, Würkungen, wovon die

Grundurſach in der Handlung liegt, iſt auch Stra

fe. Denn was könnte wohl Strafe anders ſeyn,

als ein Leiden, ein Gefühl eines Uebels, das aus

einer geſetzwidrigen Handlung entſteht. Bey Ue

- bertretungen der moraliſchen Geſetze, welche mit

einer Ueberſchreitung der obgedachten phyſiſchen Nas

turgeſetze verbunden ſind, verhält es ſich eben ſo.

Bey einer ſolchen Uebertretung derſelben aber, wel

che auf die Verlezung eines andern gehen, iſt es

auſſer dem nothwendig, daß die Handlung offen

bar ſey, und der Beleidigte Macht genug beſitze,

den Beleidiger zu ſtrafen, oder daß dieſer eine Un

ruhe, ein innerliches unangenehmes Gefühl über

ſeine geſetzwidrige Handlung empfinde. §. 52. die

ſes Theils. Auch die Furcht vor dem Uebel, das

aus der offenbar gewordenen Handlung entſtehen

- - - - - würde, - -
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würde, die Beſorgniß, daß andere gegen den

Handelnden eben ſo ungerecht handeln könnten,

woraus Unſicherheit des Eigenthums und des

Wohlſtandes entſtehen würde, kann eine Art Stra

fe für den Verletzer des Geſetzes ſeyn.

. . . . ." -

Zweyten Abſchnitts

Zweyte Abtheilung.

Von dem Naturgeſetze des Menſchen.
S. 95. •

gliederung der Natur des Menſchen gezeigt worden,

daß er gewiſſe körperliche und geiſtige Beſchaffen

heiten, Kräfte und Leidensfähigkeiten habe, die

ſein Weſen ausmachen. Allen dieſen iſt eine ge

wiſſe Ordnung der Fortdauer, derWürkungen, und de

ren Aeußerungen ſind gewiſſe Wege und Grenzen

vorgeſchrieben und beſtimmt, gewiſſe unausleibliche

Folgen ſind damit verknüpft. Dieſe Ordnung in

der Einrichtung der Natur des Menſchen iſt alſo

ſein Geſetz. Dieſes Geſetz ſetzt nothwendig ein

Weſen voraus, welches die Einrichtung ſo machte,

das iſt: einen Geſetzgeber, § 86. tieſes Theils.

Folglich läßt ſich auch kein Geſetz der Natur, ohne

denſelben gedenken. So wie nun die Natur des

Menſchen immer unveränderlich iſt, §. 2. und 75.

dieſes Theils, eben ſo iſt auch das Naturgeſetz un

veränderlich.

- §. 96.

Es iſt oben im erſten Abſchnitte bey der Zer

-
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§. 96. - - * "?

Dieſe abſichtliche beſtimmte Einrichtung be

weiſet es deutlich, daß der Menſch nicht bloß in

die Welt geſetzt ſey, um, ſobald er aus den Hän

den ſeines Schöpfers war, ſeiner bloßen Willkühr

überlaſſen zu ſeyn. Eine ausdrückliche Beſtim

mung ſetzt immer eine Bindung an dieſe zum vor

aus: Alles was in der darnach eingerichteten

Subſtanz erfolgt, muß dieſer Beſtimmung gemäß

erfolgen. Sonſt erfolgt es gegen ihre Beſtim

mung, und das iſt einrichtungswidrig, und alſo

fehlerhaft -
7. .“: H. 97.

Nach der Natur leben, heißt mithin ſo leben,

wie die angebohrne weſentliche Beſchaffenheit es

fordert, leidet und verträgt. *

. . . .
. . .

. . . . . . . . §. 98-

Die der Natur des Menſchen vorgeſchriebene,

in ſie ſelbſt gelegte Beſtimmung ſeiner Kräfte, und

die ihnen angewieſene Grenzen, iſt ganz ohnſtrei

tig ein Geſetz für ihn, §. 84. und 87. dieſes Theils,

da die Handlungen, welche dieſer entgegen vorgenom

men werden, jederzeit üble Folgen haben, oder

doch unter gewiſſen Umſtänden haben können.

Der Grund der üblen Folge liegt in der Handlung

ſelbſt. Will der Menſch ſein Daſeyn nach der Än

nem Weſen gegebenen Beſtimmung im ausgedehn-

teſten Verſtande fortdauren ſehen, und genießen, ſo

muß er jener gemäß leben, - Hierin liegt die Noth

- wendig

c - -
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wendigkeit, ſo zu leben, oder die Verbindlichkeit

aus dem Geſetze, § 9o. dieſes Theils. -

- §. 99.

- Daß dergleichen Einſchränkung in gewiſſe

Grenzen würklich ein Geſetz ſey, iſt ganz einleuch

tend. Sie enthält die Beſtimmung, die Modifi

kation, die abſichtliche Einrichtung von dem, der

ſie machte. Z. B. eine Maſchine, der der Ver

fertiger derſelben ſo viel Kraft gab, daß damit

zwey Centner gehoben werden können, hat die

- Beſtimmung und Abſicht, daß ſie nicht mehr Kraft

haben, nicht mehr würken ſollte. Dieſes iſt die

ihr gegebene Anweiſung, ihr Geſetz. Wenn nun

Jemand mit dieſer Maſchine Vier Centner heben

wollte, braucht ſie der nicht gegen ihre Einrichs

tung, gegen die ihr angewieſene Grenzen, gegen

den Willen deſſen, der ſie ſo einrichtete, und alſo

gegen das ihr gegebene Geſetz? Eben dieſes wür

de die Maſchine ſelbſt thun, wenn man ſich denkt,

daß ſie nach Willkühr handeln könnte, und ihre

Kräfte gegen ihre urſprüngliche Beſtimmung ges

brauchen wollte. - - - -

s §. Ioo. -

- Aus denen in des Menſchen Natur und We

ſen liegenden Beſchaffenheiten und Beſtimmungen

folgt die Befugniß, das Recht, dieſem gemäß zu

handeln, und zu verlangen, zu hindern und zu

wehren, daß er nicht darin geſtöhrt werde. Denn

alles dieſes iſt ihm weſentlich, weil ſein Weſen

nichts anders iſt, als der Inbegriff ſeiner Kräfte

und
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und Beſtimmungen. Ein jedes Individuum hat

dieſe Rechte in einem gleich großen Grade, und

darin beſtehet die ganz ungezweifelte natürliche

Gleichheit aller Menſchen. Dieſe iſt mit ſeinem

Weſen verbunden.

- >. - §. 19. - - «>

- nach ſeiner Natur hat, oder ein Recht der Natur

betrachten will; ſo muß man jene beſtändig mit dem
-

dem Menſchen vorgeſchriebenen Geſetze der Natur

vergleichen. Was nicht aus demſelben unmittel

bar hergeleitet werden kann, iſt kein Recht der Na

tur, und ſollte es auch eine Beſtimmung einesMit

tels zu einem nach der Natur des Menſchen zu be

gehrenden Zwecke ſeyn. Eine bürgerliche geſetzli

che Einrichtung kann ſo beſchaffen ſeyn, daß ſie

nicht gegen das Recht der Natur iſt (und das muß

ſie auch nicht ſeyn, wenn ſie nicht ungerecht ſeyn

ſoll), ſie iſt deshalb aber noch keine Verordnung des

Geſetzes der Natur. Dieſes iſt beſtändig vor Au

gen zu haben nothwendig, damit man nicht in den

ſo oft begangenen Fehler verfalle, daß man ein Recht

der Natur aus menſchlichen Geſetzen abſtrahire, und

dadurch in das Einzelne, in Folgerungen und ganz

beſondere (nicht allgemeine) Anwendungen ſich zer

ſtreue. Hieraus wird ſonſt die Mißgeburt eines all

gemeinen Privatrechts erzeuget. k

4. - -

-

-

-

-
- -

-

'

- - - E - . . . Zwey»- -

. . -
- - g.. - -

/

Wenn man alſo die Rechte, die der Menſch
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Zweyten Abſchnitts

Dritte Abtheilung.

Von dem Rechte der Natur. - .

- §. I o2.

- Das Recht der Natur gründet ſich auf das Ge

ſetz der Natur. Jenes läßt es ſich alſo auch nicht

ohne Geſetzgeber gedenken, und es iſt unveränderlich

§ 95. dieſes Theils. Denn wo kein Geſetz iſt,

iſt auch kein Recht, oder Befugniß. §. 88. 89.

und 93. dieſes Theils. - * -

- § Io3. -

Das Recht der Natur iſt die dem Menſchen ange

bohrne Befugniß nach dem Geſetze der Natur zu

leben. Die ihm beygelegte Kräfte kann er gebrau

- chen, die in ihm gepflanzten Triebe iſt er befugt zu

befriedigen, aber beydes darf und muß er aufkei

ne andere Art, als nach den ihnen angewieſenen

Beſtimmungen und Einſchränkungen thun. § 85.

bis 88. dieſes Theils. Dann lebt er ſeiner Natur

gemäß. Hierin beſteht ſeine natürliche Freyheit,

die alſo zwar ganz vollkommen, aber demohnerachs

- tet keine geſetzloſe Ungebundenheit iſt.

- - - * §. IO4. « -

Gedenkt man ſich den Menſchen bloß in Bezies

hung auf ſein eigenes Ich, ſo ſchränkt ſich auch ſein

Recht, zu thun und zu laſſen, bloß auf ihn ſelbſt ein.

In dieſem Zuſtande würde er ſeine Triebe nach aer

- - möglichen
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möglichen Ausdehnung ohne irgendeine andereRät.

ſicht als auf ſeine Perſon zu haben, befriedigen kön

nen, ſo lange er ſich nur in den von der Naturihm

ſelbſt angewieſenen Schranken hielte. -

§. Io5.

ÄZuſtand aber iſt nicht der natürliche
Zuſtand des Menſchen, vielmehr iſt er der widers

natürliche. Der Beweis hievon liegt in der Natur

des Menſchen ſelbſt. Denn der Fortpflanzungstrieb,

einer der mächtigſten Triebe, der aus unbeſchreibli

eher Weisheit mit ſo ſüßem Vergnügen verbunden

iſt, die ſtarke oft unwiederſtehliche Neigung derbey

den Geſchlechte gegen einander, ſind dj Menſchen

angebohren. Deſſen Befriedigung iſt dem Menſchen

unmöglich, wenn er allein leben will. Denn allein

leben heißt doch wohl auſſer aller Geſellſchaft un

unterbrochen leben. Wozu würde ihm das ihm ange
bohrne Freundſchaftsgefühl, die gegen andere Men

- ſchen oft fühlende unerklärbare Sympathie nüzen,

wenn er keinen Gebrauch davon machen ſollte? Be

denkt man ferner die Hälfloſigkeit des Menſchen in

ſeiner Kindheit, die ganz unentbehrliche Nothwen

bildung, zur Vervollkommung des Körpers und des

Geiſtes, ſo wird es evident daß der Menſch nicht

geſchaffen ſey, um ſich allein überlaſſen zu ſeyn.

Änichtauch das herrlicheGeſchenk derarj

Sprache ein Beweis ſeyn, daß der Menſch beſtimmt

iſt, mit Menſchen zu leben? Wozu war ihm ſonſt die

ſ“ vortrefliche Mittheilungsmittel ſeiner Empfin

- - E 2 dungen* - - -

Ä fremden Hülfe zur Behaglichkeit und Aus-
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dungen und Gedanken nöthig, wenn er nicht in ei

ner ganz anders eingerichteten Geſellſchaft als die

Thiere, deren- Gemeinſchaft ein bloßes körperli

ches Beyeinanderſeyn iſt, leben ſollte? Er ſoll und

muß mit andern leben. Das iſt ſeine Beſtim

1nung- - -

§. Io6.
. . . -

-

Denkt man ſich alſo nur zwey mit einander le

bende Menſchen, ſo hat nicht allein ein jeder das

Recht, ſelbſt nach der Natur zu leben, ſondern die

(es Recht führt nothwendig mit ſich, daß keiner den

andern in Ausübung dieſes Rechts ſtöhre oder hin

derlich ſey. Ein jeder muß dem andern ſein Recht

laſſen. Dieſes iſt gegenſeitiges Recht und gegen

ſeitige Verbindlichkeit.

H. Io7. -

Hiedaus entſteht eine zweyfache Beziehung auf

das Recht der Natur. Einmal, wie ſich der Menſch

in Beziehung auf ſich ſelbſt nach dem Rechte der

Natur zu verhalten habe, was er im Betracht der

ihm zu ſeinem Genuſſe in der Natur vorhandenen

Dinge und vernunftloſen Geſchöpfe thun dürfe und

nicht thun dürfe; und zweytens, wie er ſich in Be

halten müſſe. Ein Recht der Natur alſo, das bloß

in Beziehung auf das Individuum des Menſchen an

und für ſich von andern abgeſondert, abſtrahirt

wird, kann nicht das wahre ſeyn. Es enthält nur

eine Beziehung von zwey nach der Natur des Men

ſchen nicht zu trennenden, und alſo zu wenig.

- - §. IO8

ziehung auf andere mit ihm lebenden Menſchen ver
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-- §. IO8.

Nach Recht handeln ſetzt immer Erkenntniß ei-

nes Geſetzes zum Voraus, und alſo gehöret dazu ein

denkendes Weſen. Das Bewußtſeyn der Befugniß

etwas thun zu dürfen, iſt weſentlich bey Ausübung

eines Rechts. Alsdann erſt iſt die Handlung mo

tivirt. Bloß nach einem natürlichen Triebe, nach

einem Inſtinkte handeln, heißt nicht nach Recht han--

deln. Es iſt bloß phyſiſche und nicht moraliſche

Handlung. - - . .

- §. Io9. -

Die Thiere handeln alſo nicht nach dem Rech-

te der Natur, ſondern nach bloßen Trieben undIn- -

ſtinkten. Die ihrer Natur anerſchaffenenen Anrei

zungen, die ſich nach ihren körperlichen Empfindun-g

gen äußern, ſind bloße Wirkungen in ihnen liegen

der körperlicher Urſachen, die ihren Grund nicht in

irgend einer Erkenntniß haben. Sie mußten eben

deswegen einen genau beſtimmten Inſtinkt haben,

der ſie leitet und führt, der den Reizungen ihrer Na

tur das Maaß giebt, weil ſie durch Vergleichungen

ſich nicht ſelbſt regieren können. - -

Wollte man alſo doch behaupten, daß auch die

Thiere nach einem ihnen von der Natur verliehenen

Rechte lebten, ſo würde dieſes weiter nichts heiſſen,

als daß der, der ihnen ihr Weſen gab, ihnen auch

die Mittel zu ihrer Fortdauer anwies, eine gewiſſe

Ordnung beſtimmte, wornach dieſes geſchehen ſollte.

E 3 Kein

- ",
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Kein anderer hat alſo das Recht dieſes zu wehren,

oder zu unterbrechen, und darf es auch nicht thun,

wenn er ihre Fortdauer will. Kurz ihre Fortdauer

geſchiehet nach dem phyſiſchen Geſetze der Natur,

aber ſie haben keine Kenntniß eines aus jenen ha-

benden Rechts. Und alſo leben ſie auch nicht nach

dem Rechte. Sie dauren nur nach gewiſſen una

willkührlichen Operationen der Natur fort. Was

ſie thun, ſieht zwar einen Wollen ähnlich, es iſt

aber nichts als phyſiſcher Trieb, der oft durch

Erinnerung unterſtützt wird, - -

Zweyten Abſchnitts

Vierte Abtheilung. - - -

Von dem Rechte der Natur, in Beziehung

auf die eigene Perſon des Menſchen ſelbſt, und

wie er ſich im Betracht der ihm zu ſeinem

Gebrauche gegebenen Geſchöpfe zu vers

-
-

-

Der Trieb zur Selbſterhaltung iſt dem Men

ſchen angebohren und alſo hat er ein Recht, die

Mittel dazu anzuwenden. § 4I. und 42. dieſes

Theils. -

§ 1 I2.

Er iſt alſo berechtigt, alle diejenigen Produkte,

welche die Natur zur Ernährung ſeines Körpers

-. darbies
----

halten habe.
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darbietet, zu genieſſen. Es iſt ihm erlaubt alles

dasjenige, was zur Erhaltung ſeines Körpers ſo

wohl, als zum Wohlgeſchmack und Wohlleben die-

*as ( 7 ) Es

nen kann, zu gebrauchen. §. 53. dieſes Theils. Er

kann es zu ſeinem Eigenthum machen und nutzen.

H. 44. dieſes Theils, - - --

> - " . . . . . . .“ -

§ 13.

Alles dieſes aber darf und muß er ni

anders genieſſen, als nach den Beſtimmun

gen des Geſetzes der Natur. Dieſe ſchrieb ihm

gewiſſe Grenzen vor, und in dieſen muß er ſich hal- .

ten. Weiter darf er den Genuß nicht ausdehnen, -

als es ſeine körperliche und geiſtige Beſchaffenheit

leidet, ſonſt handelt er dem Naturgeſetze zuwieder.

Er hat kein Recht ſo zu handeln. §. 103. dieſes

Theils, - - - -

s - §. I 14.

Alles Uebermaaß im Genuß der Nahrungs

mittel und der zum Wohlleben gereichenden Genieſ

ſungen, die über das Maaß ſind, das der Geiſt und -

der Körper des individuellen Menſchen vertragen

- kann, ſind ihm nicht erlaubt, Trunkenheit und -

Ueberladung in Speiſen ſind gegen das Geſetz der

Natur. Ausſchweifungen in Ausübung des Fort-

pflanzungstriebes ſind unerlaubt. Sie ſchaden dem

Geiſte und dem Körper gleichviel, und dieſe ſchäd-*

lichen Folgen ſind die Strafe und alſo der Beweiß

des Unrechts. § 94. dieſes Theils. Auch Genuß"

der mit dem Fortpflanzungstriebe verknüpften Wol

- E 4 luſt
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luſt ohne die Abſicht der Erzeugung iſt unrecht, weil

er der Abſicht, die dem natürlichen Triebe beſtimmt

iſt, nicht gemäß iſt. § 84 bis 87 dieſes Theils.

Denn d

*

ieſer iſt die Fortpflanzung.

S. 115.
.

- - -

r:

- - - - - - -

- ..

-

»- - - - -

Eben ſo iſt der Menſch nach dem Rechte der

Natur nicht befugt, ſeine Kräfte über ihr Maaß

anzuſpannen, oder ſie ſo zu gebrauchen, daß ſeine

natürlichen Beſchaffenheiten darunter leiden, ſeinem r

Körper und ſeinem Geiſte geſchadet werde. Sol

ehe Handlungen gehen weiter als ſeine ihm angewie-

ſene Einrichtung reicht, ſie ſind alſo gegen die Ab

ſicht deſſen der ſie machte, und folglich gegen das

Naturgeſetz. § 84 bis 87 dieſes Theils. Alles :

übertriebene Anſtrengen in Arbeiten, ſie mögen kör

Perliche oder geiſtige ſeyn, es mag dem Grade oder

ſeyn, iſt dem Rechte der Natur zu
»

der Dauer nach

wider, -

Y
- , §. 1 16.

r

-:

Eben deswegen wurde dem Menſchen nebſt

ºn angebohrnen Triebe auch ein Erinnerungs- und

Vergleichungsvermögen gegeben. Er kann ſich er

innern, was für Folgen aus dem Genuſſe dieſes

°jenes Nahrungsmittels oder Vergnügens ent

ſtanden ſind, er kann vergleichen, was für Folgen

ºdem Genuſſe des größern oder geringern Maaſ-

ſº beyder, aus der ſtärkern und geringern Anſpan

"ung ſeiner Kräfte, erfolgt ſind, und hiernach kann

* einſehen, was die Folgen des gegenwärtigen und

künſ
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künftigen Genuſs und der gegenwärtigen und künf, .

tigen Anſtrengung ſeyn werden, und das Maaß

derſelben beſtimmen. § 24. 25. 26. und 32. die

fes Theils. Deswegen hat er eine Einſicht in die

Folgen der Handlungen, damit ſeine Sinnlichkeit

dadurch regiert werde. § 31. dieſes Theils. Bey

den Thieren thut es der Inſtinkt.

?

- 2 - 1 § 1 I 7.. ::::

Man wende nicht dagegen ein, daß der Menſch

auch alles dasjenige, was zu ſeinem Vergnügen,

ihm zur Wolluſt gereicht, nach ſeiner Naturthun,

könne. Auch zum Vergnügen-ſey er geſchaffen.

So wahr dieſes iſt, ſo gewiß iſt es doch auch, daß al

les dieſes Grenzen haben müſſe, und dieſe Grenzen, die

das Maaß ſind, wie viel er nach ſeiner Einrichtung -

ertragen kann, ſind eben ſeine Vorſchrift, ſein Ges:

ſetz, das er beobachten muß, wenn er ſich nicht

ſelbſt ſchaden will. Denn es wäre doch wohl wie

derſprechend zu behaupten, daß dem Menſchen ein

Naturgeſetz gegeben wäre ſich ſelbſt zu ſchaden. Ein

Vergnügen, das ſchädliche oder ſchmerzhafte Folgen

hat, iſt nur ein anſcheinendes nicht dauerhaftes Ver

gnügen, nichts als ein Mittel ſich zu ſchaden. Zü

gelloſigkeit kann nie mit einem Geſetze übereinkom-

men. §. 103. dieſes Theils. - -

- -
-

- -- -
-

. §. I I8. > . . "

- Der Menſch iſt auch nicht Herr über ſein Le

ben, ſich daſſelbe ſelbſt zu nehmen oder es zu vers

kürzen. Es iſt demſelben eine gewiſſe Dauer ange

E 5 wieſen,
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große Menſchen ſind ſolcher ausſchweifenden Ent-

ſchlieſſungen fähig. Dieſes beweiſet das Beyſpiel

eines der größten Helden, den Jahrhunderte her

ºse (74) =n.

wieſen, nach deren Endigung es aufhört. §. 12.,

und I3. Dieſe abſichtliche Einrichtung, zeigt dem

Willen deſſen, der ſie machte, deutlich, und woher.

wollte der Menſch irgend ein Recht gegen dieſen Wil

len haben? Es hieng nicht von ſeinem Willen abzu

ſeyn, und alſo hängt es auch nicht davon ab, nicht

zu ſeyn. Der, der ihn nach Willkühr an ſeinen

Platz ſetzte, hat allein das Recht dazu. Die ſei

ner Einrichtung in Betracht der Zeit, ohne irgend

ſein Zuthun mit beſtimmte Dauer iſt der einzige

Maaßſtab derſelben. § 84 bis 87. dieſes Theils.

Die dem Menſchen eingepflanzte große Liebe zum Le

ben, welche durch Schmerzen, Trübſale und Alter -

ſelten vertilget wird, ſind ein ſtarker Beweis für

die Abſicht deſſen, der den Menſchen ſo bildete, und

für die zum Zweck gehabte Unverbrüchlichkeit dieſes

Naturgeſetzes. -- "

3“, §. II 9.

Stellungen kommen, worin es beynahe verzeihlich

wird, wenn er ſeinem Leben, oder beſſer geſagt,

ſeiner fortdauernden Marter, ſie betreffe ſeinen Kör

per, oder ſein Gemüth, ein Ende macht. Auch

vorbrachten, und der es nicht verbarg, daß er lie

ber ſeinem Leben ein Ende machen, als ſich beſie

gen laſſen wollte. Deshalb läßt ſich jedoch noch nicht

behaupten, daß ein Menſch ein Recht habe es zu

- im Enduºsins Radiº
- - - - er
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Wahr iſt es, der Menſch kann in Lagen, in
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Aber dieſes zeigt ſchon genug, daß er etwas hat,

das ſich nicht rechtfertigen äß § 49 dieſes
. .

. . .“Theils, . . . . . . . - - - -

- §. I29. - :

- Der Menſch hat ferner ein Recht, alles von

ſeiner Perſon abzuwehren, was ſeiner Geſundheit

oder ſeinen Gliedmaßen ſchädlich werden könnte. ,

Seine Beſtimmung erfordert, dieſes alles in dem

Stande zu erhalten, wie es ihm verliehen iſt. Al

le Mittel, die er in der Natur findet, kann er ge

- brauchen. Und da er ſeinen körperlichen Zuſtand

nach ſeiner abſichtlichen Einrichtung erhalten muß,

- da er nach derſelben zu leben verbunden iſt, § 84

bis 88 und Io3 dieſes Theils; ſo iſt er auch ver--

bunden, alle Heilmittel, die die Natur ihm dar-

beut, zu Wiederherſtellung dieſer durch gewiſſe Ur

ſachen zerrütteten Einrichtung, ſeiner Mängel und

Gebrechen zu gebrauchen, ſo gut wie er Nah

- rungsmittel nehmen muß. Dieſe Verbindlichkeit

liegt in dem ihn angebohrnen Triebe der Selbſter

haltung. §, 42 und 103 dieſes Theils. Er iſt

hiezu um ſo mehr verbunden, da er oft an ſeiner

Zerrüttung ſelbſt ſchuld iſt.

§ 12 I. - - -

. . . Ebenſo iſt der Menſch berechtigt, ſein Leben

gegen andere durch alle dahin abzweckende Mittel

zu vertheidigen. Er kann den äußerſten Grad der

Gewalt dabey anwenden. Sogar, wenn er kein

anderes Mittel hat, kann er demjenigen, der ihm

ſein Leben nehmen will, das ſeinige rauben. Noch

viel

s - -

-
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vielmehr kann er einen ſolchen, der ihm ſeine Ge

ſundheit und Gliedmaßen verletzen, oder ſein Leben

nehmen will, mit Schenkung deſſelben in ſolche

Grenzen einſchließen, ihm ſeine habende Macht ſo

weit nehmen, daß er vor deſſen Beleidigungen,

Verletzungen und Raubung des Lebens geſichert iſt.

Das heißt: er kann ſich einen ſolchen unterwürfig

machen, wenn er die Macht dazu hat.

§ 22.

«: Nicht weniger iſt der Menſch befugt, die Ge

ſundheit, die Gliedmaßen und das Leben ſeiner

Kinder auf eben die Weiſe zu vertheidigen, und

eben die Mittel anzuwenden, die er zu ſeiner Selbſt

erhaltung anwenden kann. Auſſer ſeiner Perſon

ſind ihm dieſe am nächſten, näher als eine jede an

dere, und alſo iſt auch ſeine Befugniß und ſeine -

Verbindlichkeit in Betracht jener größer, und ſei

ne Schonung gegen dieſe mit Recht minder groß.

Seine Theilnehmung berechtigt ihn dazu. §. 58

dieſes Theils. Aus eben dem Grunde der nahen

Verbindung kann auch ein Menſch nach dem Rech

te der Natur ſeine Frau und ſeine Eltern mit eben

dem Nachdruck vertheidigen, und in Verhältniß

der Naheit einer jeden ihm angehörigen Perſon,

kann er deren Vertheidigung übernehmen. Dieſes

alles hat genaue Beziehung auf ſeine eigene Per

ſon, § 55 und 59 dieſes Theils. 5

- §. I 23. -

Eine noch völlig freye Sache kann ſich der

Menſch zk ſeinem Eigenthum machen. Denn ſo

\

lange
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lange ſie noch keines Eigenthum geworden iſt, ſo

lange hat noch ein jeder Recht dazu, ſie als ein

Mittel ſeiner Erhaltung und Bequemlichkeit zu

„“

A

wählen. § 44 und 1 12 dieſes Theils. Er be

- leidigt Niemanden dadurch, denn er geſtehet einem

jeden andern eben dieſes Recht zu, und muß ver

möge der natürlichen Gleichheit, es ihm zugeſter

hen. § 1oo dieſes Theils. Urſprünglich gehö

ren ja auch die vorhandenen Dinge Niemanden,

ſondern der Menſch hat nur ein angebohrnes Recht,

ſich die, welche er bedarf, in ſo weit ſie noch frey

ſind, zuzueignen. Wären ſie nicht frey; ſo könn

te er das Recht nicht haben, und daher iſt auch

die urſprüngliche Gemeinſchaft aller Dinge ein

Hirngeſpenſt. Gemeinſchaft ſetzt ein Miteigen

thum, oder einen Mitgebrauch zum voraus. Bey

de aber laſſen ſich ohne die Handlung, die derglei

chen erwirbt, nicht gedenken. Aus dem Rechte,

das Eigenthum zu haben, folgt auch das Recht,

ſolches zu nutzen, ſo gut er nur kann, für deſſen

zugeſtandene Nutzung ſich ſo viel zu bedingen, als

ihm gefällt, und der Nutzende bewilligt, es zu be

halten, allein, mit Ausſchließung eines jeden an

dern nicht Theil daran habenden zu nutzen, es ge

gen andere zu vertheidigen, auch das Entriſſene

wieder zu nehmen, wo es gefunden wird. Bey

den Vertheidigungs- und Wiedereroberungsmitteln

ſelbſt aber muß er mit Hülfe ſeiner Vernunft auf

ein Verhältniß zwiſchen ſeinem Verluſte und dem

jenigen, den der, gegen den er es vertheidigt,

durch das Vertheidigungsmittel erleiden würde,
Ki -- noth
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uothwendig ſehen. Er kann alſo nicht ein jedes

Eigenthum mit Aufopferung des Lebens deſſen, der

ihm jenes erlauben will, vertheidigen, ſondern

nur ein ſolches durch deſſen Raubung ihm ſelbſt ein

Mittel zu ſeiner oder der Seinigen Erhaltung ent

zogen werden würde. Bey Vertheidigung eines

minder beträchtlichen Theils ſeines Eigenthums

muß er auch minder harte Mittel wählen. In

dem folgenden Abſchnitte wird dieſes deutlicher be

ſtimmt werden. Daß ein jeder ſein Eigenthum

wieder verlaſſen könne, wenn es ihm gefällt, wird

Niemand bezweifeln. Alsdann iſt die Sache

- §. I 24. - -

Wem gehöret denn aber der Zuwachs eines Ei

genthums? Der natürliche gehöret ohnſtreitig dem

Eigenthümer der Sache, der er zuwächſt, wenn er

ſo damit verbunden iſt, daß er nicht getrennet wer

den kann. Denn ein Eigenthum, das wieder ab

alle immer dem alten Eigenthümer. Bey einer

Ä werden kann, bleibt in einem ſolchen

Vermiſchung des Eigenthums zweyer oder mehre

rer Eigenthümer hingegen müßte man wohl einen

Unterſchied machen, ob ſie durch Vorſatz, oder

Schuld des einen Eigenthümers geſchehen, und ob

das Eigenthum wieder zu trennen, oder zu theilen

ſey, oder nicht. Wäre ſie in dieſem Falle aus

Vorſatz geſchehen, und dieſer hätte eine bösliche

Abſicht zum Grunde: ſo mag ſich der boshaft han

- delnde immer den Verluſt ſeines Eigenthums ſelbſt

beymeſſen. Wäre aber die Vermiſchung bloß aus
- - W -

Schuld

- -

/

-

- -
-
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Schuld oder Unvorſichtigkeit entſtanden, und das

vermiſchte Eigenthum wäre keiner Trennung oder

Theilung fähig; ſo müßte der Schuldige zwar

wohl in dem Falle, wenn dem andern Eigenthüs

mer ein würklich größerer Werth und ein einträgli

cher Nutzen daraus erwüchſe, eine Schadloshal

tung erhalten, nicht aber nach dem Werthe des

eingemiſchten eignen Eigenthums, ſondern nach

dem würklichen Vortheile des Eigenthümers, in deſ

ſen Eigenthum die Einmiſchung geſchehen iſt. In

allen Fällen aber, wo die Abſonderung oder Thei

lung geſchehen kann, muß der vorſetzliche oder

ſchuldige Einmiſcher wicht allein allen daraus ent

ſtehenden Schaden tragen, ſondern auch den an-

dern Eigenthümer vollkommen ſchadlos halten.

Wäre endlich eine Vermiſchung des Eigen

thums ohne Vorſatz oder Schuld des Eigenthümers

entſtanden: ſo würkt ſie in dem Falle der unmögli

chen Trennung eine Gemeinſchaft, den Schaden

aber, der aus der Trennung oder Theilung ent

ſteht, tragen beyde gemeinſchaftlich. Daß der

durch Kunſt und Fleiß bewürkte Zuwachs eines Ei

genthums dem thätigen Eigenthümer gehöre, be

darf nicht bemerkt zu werden. - -

. . . §. 125.

Hiernächſt hat - auch der Menſch das Recht,

ſeine und der Seinigen Ehre zu vertheidigen, und

den Verletzer derſelben zu ſtrafen, oder Genug

thuung von ihm zu verlangen. § 55 bis 59 die

ſes Theils. Hier muß er aber abermals auf ein

s. . .“ richtiges
A "A
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F richtiges Verhältniß der Beleidigung und der Ge

nugthuung und Strafe ſehen. Dieſe kann nie in

der Beraubung des Lebens des Beleidigers beſte

shen, weil bas Leben eines Menſchen, und die gute

Meynung, die andere von dem Beleidigten haben

ſollten, in gar keinem Verhältniße ſtehen. Der

Fall würde jedoch eine Ausnahme machen, wenn

die Abſchneidung der Ehre ſo groß wäre, daß dem

Beleidigten dadurch die Mittel zur Selbſterhaltung

genommen - würden, und die Lebensraubung des

Beleidigers ein Mittel würde, dieſem abzuhelfen.

Sonſt darf und muß er ſeine Genugthuung nicht

weiter treiben, als zu Wiederherſtellung ſeiner Eh

re nothwendig iſt. Auch dieſes wird ſich in fol

genden deutlicher zeigen.
-

* -

- §. I 26. - -

- Endlich hat auch der Menſch das Recht,

Schaden aller Art, er werde ihm aus Vorſatz,

oder durch bloße- Schuld eines andern zugefügt,

von ſich abzuwenden. Er kann dieſes durch Ge

walt thun, und durch Gewalt die Erſetzung deſ

ſelben erzwingen, ſeinen Beleidiger alſo ſtrafen,

und ſich gegen künftige Beleidigungen in Sicher

heit ſetzen. Dieſes findet auch nicht allein in Be

tracht würklich zugefügten, Schadens, ſondern

auch in dem Falle ſtatt, wenn er gewiß weiß,

daß ihm Beleidigungen und Schaden zugefügt

werden ſollen. Auch hier kann er alle dienliche

Mittel zu Abwendung deſſelben vorkehren. " Wie

derholte Beleidigungen geben ihn ein Recht zu

* .. - - ſtrengern
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ſtrengern Mitteln. Jedoch muß - er aber auch

hier die anzuwendenden Mittel nach dem Grad,

des Schadens und der Beleidigung abmeſſen. *
- - - - - -

> §. I 27. “- f.

- Kein Menſch iſt nach dem Rechte der Natur

irgend einem andern unterworfen. Er iſt in Be

tracht ſeines Körpers und ſeines Geiſtes von ei

nem jeden unabhängig. § 1oo dieſes Theils.

Niemand kann und darf ihn alſo zu handlen zwin

gen, ihm gebieten, daß er ſeine Kräfte auf dieſe

oder jene Art gebrauchen ſolle. Niemand (Kinder

ausgenommen, welche ein Recht haben, von den

Eltern Hälfe zu fordern, wie weiter unten wird

gezeiget werden) hat Recht, von dem andern Hül

fe oder Dienſtleiſtungen zu fordern. Es giebt

bloß negative Verbindlichkeiten, Niemanden in

ſeine Rechte Eingriffe zu thun. Noch weniger

- kennt das Recht der Natur die Begriffe von Ana

ſtändigkeit (decoro), in ſo weit ſie ſich auf eine

- gewiſſe angenommene Meynung, in Betracht des

äußerlichen Betragens des Menſchen, beziehen.

Nach dem Naturrechte iſt alles recht, was der

Naturgemäß geſchiehet , ohne eines anbern

gleichmäßigem Rechte zu nahe zu treten.
- . . . . . . . . . . .

- - § 128-

Dieſe Unabhängigkeit des Menſchen erſtreckt

ſich auf beydes, auf die körperlichen und geiſtigen

Kräfte. Der Menſch hat von der Natur das

wollkommene Recht, ſich nach der eignen Empfäng“

- ,
lichkeit
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lichkeit ſeiner Seele Vorſtellungen zu bilden, ſelbe

ge zu verknüpfen, Begriffe daraus feſtzuſetzen, mit

jnander zu vergleichen, ſie zu vereinigen, zu

trennen und abzuſondern. Das heißt: er hat ei

ne ganz vollkommene uneingeſchränkte Freyheit im

Denken. Und von dieſer iſt auch die völlige Frey

heit, ſeine Meynung zu ſagen, unzertrennlich

Nur muß er dadurch dem Rechte eines andern
nicht zu nahe treten, das heißt: Niemanden be

leidigen, oder ſie andern aufdrängen wollen.

§. I 29.
- ..

a Der Menſch hat ferner eine ganz unumſchränk

te Freyheit, ſo thätig zu ſeyn, als er nur immer

will. § 43 dieſes Theils. Kein anderer darf

ihm darin Grenzen ſetzen, als nur dann, wenn er

ſeine Thätigkeit bis zur Beeinträchtigung der eig

nen Rechte des andern ausdehnen will. Alsdann

ſteht gleiches Recht gleichem Rechte entgegen.

§. IOO dieſes Theils. - -

- ,

- - - - - §. I30.
“

Ebenſo hat auch der Menſch das vollkomme

ne Recht, über ſein Eigenthum Ausſchließungs

weiſe zu gebieten. Er kann es einem andern über

laſſen, unter welchen Bedingungen und Einſchrän

kungen es ihm beliebt. Er kann ſich ein Recht,

eine Direktion, ein Miteigenthum, einen Theil

des Genuſſes, den ganzen Genuß auf beſtimmte

Zeit, gewiſſe Dienſtleiſtungen, oder andere Präſtaa

tionen daran vorbehalten. Niemand kann ihm

- - hierin/ -
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hierin Schranken ſetzen. § 123 dieſes Theis.

Er kann auch mit einem andern darüber eins wers

den, daß er es nach ſeinem Tode haben ſolle.

Denn dieſes iſt nichts anders, als Ausübung der

ihm zuſtehenden Macht, es an andere zu überlaſs

ſen, wobey die feſtgeſetzte Zeit des Ueberganges ei

ne beſondere Beſtimmung macht. Kein anderer

hat ein Recht, dieſes zu hindern, weil die Dispo

ſition nach der natürlichen Freyheit geſchiehet, und

uach eben derſelben der andere das übertragene

Recht zu der Zeit erhält, da der Gegenſtand der

Uebertragung noch nicht wieder in der Maaße ins

Freye gefallen iſt, daß der, der den Beſitz der Sa

che zuerſt ergreift, dadurch Eigenthumsherr wer

den kann. Die Form aber der durch menſchliche

Geſetze eingerichteten Letztenwillen, oder der Teſta

mente, iſt keine Verordnung des Rechts der Nas

tur, obgleich die Macht, ſein Eigenthum auf ei

nen, andern zu übertragen, in dieſem gegrün

det iſt. -

§ 131.

Der Eigenthümer hat ein ausſchlieſſendes Recht

an ſeinem Eigenthume. §. I 23 dieſes Theils.

Auch den Kindern kommt der Regel nach kein Recht

an dem Eigenthume der Eltern zu. Haben die El

tern die Kinder ſo weit gebracht, daß ſie ſich ſelbſt

helfen können, und beyde trennen ſich dann; ſo

haben dieſe aus dem Eigenthume der Eltern den

Nutzen gezogen, der ihnen nach dem Naturgeſetze

gebührte, (weiter unten wird dieſer beſtimmt wer

den) ein ferneres Recht haben ſie aber nicht daran

F 2 erlangt,
-
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erlangt, Bleiben hingegen beyde, Eltern und

Kinder zuſammen, und dieſe erhalten das Eigen

thum jener mit, helfen ihnen ein neues erarbeiten,

oder vermehren das ſchon erarbeitete durch ihre

Betriebſamkeit; ſo haben ſie allerdings eine An

ſprache daran. Eben ſo wenig können die Eltern

an dem freyen Eigenthume der Kinder, als nur

in den angeführten Fällen, Anſpruch machen.

Auch das, was ſie ihnen geben, wird ein voll

kommenes Eigenthum der Kinder, und hört auf,

ein ſolches der Eltern zu ſeyn, ſobald es jenen

gegeben wird, es müßte denn unter gewiſſen Ein

ſchränkungen geſchehen. Folglich haben auch bey

de, ſowohl Eltern als Kinder, an dem wechſelſei

tig hinterlaſſenen Eigenthume nach dem Tode der

Eigenthümer kein Recht, wenn ſie nicht die erſten

Beſitznehmer des zu eines jeden Beſitznehmung

frey gewordenen Eigenthums ſind. Hieraus erhel

let, daß die Hinterlaſſung des Pflichttheils keine

Verordnung des Naturrechts ſey. Sie iſt aber -

eine ſehr billige Erfindung der bürgerlichen Geſetze,

fürnchmlich in dem Falle, wenn die Kinder das

Eigenthum der Eltern vermehrt, oder gar mit er

worben, auch die Eltern den Kindern etwas von

ihrem Eigenthume gegeben, oder länger für ſie ge

ſorgt haben, als das Naturgeſetz es gebot. Denn

faſt unmöglich würde fürnehmlich in den erſten

Fällen eine richtige Abſonderung ſeyn. Noch we

niger aber können andere Verwandte aus dem

bloßen Grunde einer Verwandtſchaft Anſpruch auf

ein durch den Tod frey gewordenes Eigenthum

machen.
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machen. Durch die Verlaſſung oder den Tod des

Eigenthümers, fällt es dem erſten Beſitznehmer zu.

/ S. 132.

Das Eigenthum, welches zwey in einer Ver

bindung mit einander Lebende erworben und ge

meinſchaftlich erarbeitet haben, kommt auch bey

den gemeinſchaftlich zu. Es iſt ſo mit einander

verwickelt, daß man es auch nicht einmal in Ge

danken trennen kann. Stirbt einer der Erwer

benden; ſo kann kein anderer Menſch, als der

Ueberlebende, ein Recht daran haben, wenn nicht

der Verſtorbene bey ſeinem Leben über ſeinen Theil

disponirt hat. Es iſt in dieſem Falle wirklich

eine Fortſetzung des Mitbeſitzes vorhanden, und

kann alſo keine neue Beſitzergreifung gedacht wer

den, weil kein beſtimmtes Objekt derſelben da

iſt. Dem Rechte der Natur iſt es alſo vollkom

men gemäß, daß von zweyen in einer ehligen

Verbindung mit einander lebenden Perſonen der

Ueberlebende das miterworbene Eigenthum behal

te. Wechſelſeitige Hülfe befördert den gemein

ſchaftlichen Erwerb, wenn ſie auch ſchon von -

beyden Seiten nicht ganz gleich iſt. -

. . § 133.

- geſonderten Eigenthume eines jeden. Hiemit kann

ein jeder machen was er will, die Verbindung mag

eine ehlige ſeyn, oder einen andern Zweck haben.
- - -

§ 134.

.
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§. I34. > >

Das Recht eines Lebenden auf ſein Eigenthum,

dauret ſo lange, als der Eigenthümer ſolches nicht

an andere überläßt oder die Sache ganz verläßt,

ſo, daß ſie wieder zu freyer Beſitznehmung des er

ſten Beſitzergreifers zurückfällt. Die Ueberlaſſung

einer Sache muß aber ausdrücklich geſchehen, und

entweder aus der deutlichen Erklärung oder ſolchen

unwiederſprechlichen Handlungen des bisherigen Ei

genthümers erhellen, daß kein Zweifel dabey übrig

bleibt. Iſt dieſes nicht; ſo kann auch Niemand die

ſelbe ſich zu eigen machen, und wenn es doch ge

ſchiehet, ſo kann, da der Anfang des Beſitzes nicht

-

rechtmäßig war, auch die Fortdauer deſſelben wäh-

rend einer Reihe Jahre eine Unrechtmäßigkeit nicht

in eine Rechtmäßigkeit verwandeln. Der wahre

Eigenthümer behält ſein Recht und kann es wieder

ausüben, ſobald es ihm gefällt. Die Lehre von

der Verjährung iſt alſo eine Erfindung der menſch

lichen Geſetze und nicht die Lehre des Naturrechts.

Man ſehe meinen Verſuch einer Unterſuchung über

die Frage: Ob die Uſukapion unter fréyen Völkern

ſtattfinde. Daß endlich eine wieder Willen des Ei

genthümers ihm entriſſene Sache durch dieſe unrecht

mäßige Gewalt nicht aufhören kann, die ſeinige zu

ſeyn, iſt ganz begreiflich. Auch derjenige, der ei

ne ſolche Sache von dem, der ſie dem Eigenthü

mer nahm, ohne Wiſſenſchaft des von jenem be

gangenen Unrechts bekam, kann kein Eigenthümer

werden. Denn das Recht des erſten Eigenthü

mers hat noch nicht aufgehöret, ein ſolches zu ſeyn,

* e CGC- -
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es iſt keines auf den Entwender der Sache überges

gangen und dieſer kann alſo keines übertragen. Das

Eigenthummit allen ſeinen Nutzungen verbleibt folg

lich dem erſten rechtmäßigen Eigenthümer unwandels

bar. Ebenſo kann auch eine verlohrne Sache nicht

aufhören, ein Eigenthum zu ſeyn. Das Recht des -

Eigenthümers kann durch den Zufall nicht verlöſchen

und da die Sache nicht frey iſt, kann kein anderer

ein Recht daran erwerben. - -

S. 135. 2

So wie kein anderer über den in der natürlis

dhen Freyheit lebenden Menſchen gebieten kann, ſo

ſtehet ihm auch einzig und allein die Machtüber ſich

ſelbſt zu. In Gemäßheit des Naturgeſetzes kann

er alſo über ſeine körperlichen und geiſtigen Kräfte

disponiren. §. Io3. dieſes Theils. Er kann ſie ei

nem andern widmen, ſeine natürliche Freyheit da

durch einſchränken, und ein anderer kann mittelſt

dieſes eine weitere Ausdehnung ſeines natürlichen

Rechts erhalten. Hieraus können unzählige Ver

hältniſſe entſpringen, die aber immer nur als Ab

weichungen von der natürlichen Freyheit angeſehen

werden können. Folglich muß dieſe bey undeutli

cher Beſtimmung der Abweichung immer ſo wenig

als möglich gekränkt zu ſeyn geglaubt werden,

.

-

- - -

- s. 36.

Dieſes iſt dasjenige, was der Menſch in Be

ziehung auf ſeine eigne Perſon nach dem Rechte der

Natur zu beobachten hat. Es iſt noch übrig von

F 4 den

* -
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den Grenzen zu reden, in die er in Betracht der

übrigen Geſchöpfe eingeſchloſſen iſt, die ihm zum

Gebrauche und zu ſeinem Genuſſe gegeben ſind. Die

ſe ſind mit der Erhaltung ſeines Lebens und mit ſei

nem Vergnügen genau verbunden, ſeine Perſon iſt

aber bey dieſem Gebrauche ſo ſehr intereßirt, daß

es ihm öft begegnet, daß er aus einem eingebilde

ten Vorrechte das mißbraucht, was er nur gebrau

chen ſollte.
*.

§. I37.

- Der Menſch iſt ohnſtreitig Herr über die Thie

re. Die mittelſt ſeines Verſtandes ihm gegebene

Gabe, ſie zu zähmen, ſie zu gewöhnen, zu aller

ley Gebrauch, wozu ſie Fähigkeit haben, geſchickt

zu machen, giebt ihm dieſes Recht offenbar. Vie

ke Thiere würden ihre Beſtimmung ganz und gar

verliehren, wenn ſie nicht der Menſch gebrauchte,

Aus dieſer abſichtlichen Einrichtung kann man ſicher

auf den beſtimmten Gebrauch ſchlieſſen. Selbſt die

verhältnißmäßige immer ein Gleichgewicht haltende

Vermehrung der Thiere, die dem Menſchen zur

Nahrung dienen, ſind ein auffallender Beweis ihrer

Beſtimmung. Was ſollte wohl aus ihrer immer

fortgehenden Vermehrung werden, wenn ihre ſtets

wachſende Menge nicht durch ihre Verzehrung ge

mindert würde? Sie würden ſelbſt nicht Nahrung

genug finden, ſie würden durch Alter und Abnahme

ihrer Kräfte Geſchöpfe werden, die ſich ſelbſt zur

Laſt wären, und alſo iſt die Beraubung ihres Le

bens zu der Zeit, da ſie noch geſund und kraftvoll

L - - & - ſind,
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ſind, eine Wohlthat für ſie; dagegen der Tod, den

Alter und Krankheit ihnen bringen würden, eine

ſchleichende ſie dahin ſchleppende Quaal und Mars

ter ſeyn würde. Zudem verliert der Tod das färch

terliche bey ihnen, da ſie kein Bewußtſeyn von der

Herannahung deſſelben haben.

Soll der Gebrauch, den der Menſch von

Thieren macht, rechtmäßig ſeyn, ſo muß er ihrer

Beſtummung vollkommen gemäß ſeyn. Nahrung

des Menſchen, Erſetzung der ihm mangelnden Kräf

te durch die den Thieren verliehene größere Stärke,

Hülfsleiſtung zur Erleichterung ſeiner Geſchäfte, Ge

brauch derſelben zu gewiſſen beſtimmten Abſichten,

die ſonſt gar nicht erreicht werden können, auch zu

ſeiner Bequemlichkeit, ſind die Zwecke, zu welchen

ſie ihm gegeben ſind. Alles dieſes muß aber nach

der einem jeden Thiere von Naturgegebenen beſtimm

ten Einrichtung, und nach dem Maaße ſeiner ihm

verliehenen Kräfte geſchehen. Es bedarf keines Be

weiſes, daß der, der einer gewiſſen Materie eine

beſondere Einrichtung, einen gewiſſen beſtimmten

Bau, ein eingeſchränktes Maaß von Kräften gab,

auch die Abſicht hatte, daß ſie dieſem gemäß ge

braucht werden ſollte. Dieſe Anordnung iſt das Ge

ſetz ſelbſt, und das Gegentheil zu behaupten, wäre

ungeräumt. Denn es hieße ſo viel, als ein Weſen

gegen ſein Weſen gebrauchen dürfen,

- - - -

-- F5 §. I39.

*
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- § 139.

Hieraus läßt ſich nun leicht ſchlieſſen, was Ge

brauch und Mißbrauch iſt. Der rechtmäßige Ge

brauch beſteht darin, wenn der Menſch die Thiere

bey Reichung der ihnen nothwendigen Nahrung zu

ihren beſtimmten Zwecken gebraucht; wenn er ſie

nach den Maaße ihrer Kräfte dienen läßt; wenn er

in dem Falle, da ihr Gebrauch die Beraubung des

Lebens erfordert, ihnen daſſelbe dem Zwecke gemäß

durch einen ſchnellen Streich, ohne Marter nimmt.

Dahingegen mißbraucht er dieſe Geſchöpfe, wenn er

ſie anders, als ihre abſichtliche Einrichtung es ge

ſtattet, wenn er ſie mit übermäßiger Anſtrengung ih

rer Kräfte gebraucht; wenn er ſich an mancherley

quälenden Schauſpielen mit ihnen weidet; wenn er

mit der Beraubung ihres Lebens ſein Spiel treibt;

wenn er ſie aus wollüſtigen Abſichten eines quälen

den Todes ſterben läßt. Alles dieſes iſt wieder den

zweckmäßigen Gebrauch und alſo unrecht. -

- - §. I4o.

Macht man nun die Anwendung dieſer richti

gen Grundſätze auf das mancherley Verfahren der

Menſchen mit den Thieren, auf ihre Beluſtigungen

mit den zahmen und wilden, auf die künſtlichen

Quälereyen derſelben, auf die marternde Ueberſpan

nung ihrer Kräfte, auf die Entziehung der nöthigen

Nahrung; ſo wird man kein günſtiges Urtheil von

denen, die es thun, und denen, die es verhindern

könnten und nicht verhindern, fällen können. Der

- - - - Menſch
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Menſch iſt wahrhaftig nicht unumſchränkter Herr

über die Thiere. Er iſt auf ihre Beſtimmung und

Kräfte eingeſchränkt; wenn man anders nicht einen

offenbaren Widerſpruch zu einem zu befolgenden

Grundſatze machen will. -

Zweyten Abſchnitts -

Fünfte Abtheilung.

Wie ſich der Menſch in Beziehung auſ andere

mit ihm Lebende nach dem Rechte der

-* Natur verhalten müſſe.

. . . K §. I4I.

* Der Menſch iſt nicht geſchaffen und beſtimmt

allein, ſondern mit andern zu leben. § 105. dieſes

Theils. Gegenſeitige Bedürfniſſe und Hälflei

ſtungen, die ihm zu einem beſſern, behaglichern,

angenehmern Leben und alſo zu dem eigentlichen

Zwecke ſeines Daſeyns führen, erheiſchen dieſes

nothwendig. Sein hülfloſer Zuſtand nach ſeiner

Geburt und in den erſten Inhren ſeines Lebens,

ein Zuſtand in dem ſich kein Thier in einem ſolchen

Grade befindet, iſt ein offenbarer Beweis ſeiner ab

ſichtlichen Vergeſellſchaftung mit andern Menſchen.

Die Folge jener nothwendigen Hülfleiſtung, welche

eine genaue Verbindung, eine zur Natur geworde

ne Anhänglichkeit eines an den andern iſt, iſt

auch nicht auſſer Achtzu laſſen. Wollte man etwada

gegen einwenden, daß dieſes bloß eine Verbindung

naher

- - >
-

/
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naher Verwandten, und alſo eine eingeſchränkte

ſey, ſo bedenke man dagegen, wie ſich Familien

nach und nach vermehren und dadurch die Verbin

dung an ſich ſchon ausgedehnt wird, auch bey dem

sº noch oft bleibenden gemeinſchaftlichen Intereſſe eine

-fortdaurende Verbindung bleiben muß.

S. 142.

Auſſer dieſer Hinſicht aber iſt es des

eigenem Intereſſe ganz zuwider, auch alsdann al

lein zu leben, wenn er ſich ſelbſt helfen kann. Denn

wie weit würde ein Menſch wohl kommen, YPENT

er keine fremde Hülfe zu Befriedigung ſeiner Be

dürfniſſe hätte? Ein höchſt eingeſchränktes dürfti

ges Leben müßte er führen, nur ſeine nothwendig

ſten Bedürfniſſe könnte er befriedigen, und nur den

kleinſten Theil des Guten und Angenehmen, was

die Natur für ihn beſtimmt hat, könnte er genieſ

ſen. Verlöhre er alſo nicht offenbar an ſeiner Be

ſtimmung und zwar gegen die Abſicht deſſen, der

ſie ihm gab? Die Verfehlung dieſer Abſicht würde

offenbar eine Verfehlung eines großen Theils des

Zwecks ſeyn, zu dem der Menſch beſtimmt iſt.

§. I43, * - -

Endlich ſcheint es, daß die aus der Vermeh

rung unausbleiblich eutſtehende Anhäufung der Men

ſchen, eine Nichtgeſellſchaft derſelben unthunlichma

che. Tritt auch der Menſch gleich nicht in eine

genaue Verbindung mit andern, ſo iſt er doch ge

nöthigt, unter und neben andern Menſchen zu le

-- -- - - ben.
- - -

-

v - -

Menſchen
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ben. Geſellſchaft wird alſo hier in einem ausge

dehntern Verſtande genommen. Auch aus dieſem

Grunde leuchtet es hervor, daßgeſellſchaftliches Le

ben die Abſicht deſſen, der die Einrichtung ſomach

te, war. ::
-

- .

§. I44. /

- - - - -

Da nun der Menſch nicht allein zu leben be

ſtimmt iſt, da er nicht ohne ſeinen eignen Schaden

allein leben kann; ſo muß er ſich auch die Ein

ſchränkungen gefallen laſſen, unter denen er mit

andern leben kann. Die wechſelſeitigen Beobach

tungen der Verbindlichkeiten müſſen gehalten wer

den, weil ſie nothwendig ſind.

-

- §. 45.

Kein Menſch hat nach dem Rechte der Natur

ein Recht über den andern. § 127. dieſes Theils.

Er darf die Handlungen anderer nicht hindern, als

nur in ſo weit, wie dadurch ſeinem eigenen Rechte

Eingriffe geſchehen. Behauptung ſeines ihm von

der Natur verliehenen Rechtes alſo iſt der Grund

- -

S :

- - - § 46. . . . . . .

In Behauptung ſeiner Rechte muß er ſo ver

fahren, daß die Erwiederung dekſelben Verfahrungs

weiſe eines andern, der eben die Rechte hat, ihm

nicht läſtig oder nachtheilig wird; denn bey gleichen

Rechten muß er erwarten, daß andere zu Erhal

tung ihrer Zwecke eben die Mittel wählen, deren er

ſich ſelbſt bedient, oder bedient hat. Ein gleiches -

Wers
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Verhalten ſeines Nebenmenſchen muß ergerecht und

billig fuden Sobald er ſich alſo in die Stelle ei

nes andern ſetzt, wird er fühlen, ob ſeine Hand

lung recht und billig ſey, oder nicht. Eine aber

malige große Weisheit des Schöpfers, die dem
Menſchen einen ſo richtigen Maaßſtab der Beurthei

lung des Rechts und Unrechts in Beziehung auf

andere gab. -

f, §. I 47.

Das nähere oder entferntere Verhältniß eines

Menſchen mit andern Menſchen wird der Grund ſei

ner größern oder geringen Verbindlichkeit gegen ſie.

Der nähere oder entferntere Einfluß auf ſeinen eig

nen Zuſtand iſt der Grund hievona § 55. 58. und

59. dieſes Theils. Folglich iſt die Sorge der El

ern für die Kinder in Hinſicht aller ihnen nöthigen

Hülfleiſtungen im Körperlichen und Geiſtigen die

erſte Pflicht der Eltern. Sie iſt eine Pflicht, ſo

wohl des Vaters als der Mutter. Auſſer der aus

der Natur der Sache entſtehenden Liebe entſteht die

ſe Verbindlichkeit aus der Hülfloſigkeit der Kinder,

und der Handlung der Eltern, die die Veranlaſſung

ihres Daſeyns ward. Denn ob ſchon die Vorſtel

lung ganz unrichtig iſt, daß die Eltern den Kindern

das Leben gegeben haben, weil die Urſach, daß das

Daſeyn der Kinder entwickelt wurde, in der Ein

richtung der Natur liegt; ſo war es doch die zur

Befriedigung ihres natürlichen Triebes und ihresei

genen Vergnügens gereichende Handlung der Eltern,

welche die gereizte Urſach in Bewegung ſetzte, die

Wärkung hervor zu bringen. Ihr Thun war

* - alſo
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alſo die zweyte Urſach, ohne welche die erſte ohne

Würkung blieb. - -

- -

.

- - §. I48.

Der eigentliche Grund der Verbindlichkeit der

Eltern, für die Kinder zu ſorgen, liegt mithin nicht

darin, daß ſie ihnen das Leben gaben, ſondern

darin, daß ſie kein Recht haben, denen, die noch

dazu auf ihre Veranlaſſung das Leben bekamen,

daſſelbe durch Unterlaſſung zu nehmen. Bedenkt

man nun auch dabey, daß die Eltern ſelbſt nicht

ſeyn würden, wenn ihnen ihre Eltern dieſe Hülfe

nicht leiſteten, ſo ſindet man darin eine doppelte

Verbindlichkeit der Beobachtung dieſer Ordnung

der Natur. - - -

§. I49-

Dieſe Verbindlichkeit der Eltern erſtreckt ſich

-

auf die Sorge für das Leben, Geſundheit, Er

nährung und Ausbildung des Körpers und Geiſtes

der Kinder. Denn in allem dieſen haben ſie Hül

fe nöthig. In dem Maaße alſo, darin die eignen

Kräfte der Kinder zunehmen, in eben dem Maaße

nimmt die Verbindlichkeit der Fürſorge der Eltern

für ſie ab. Denn nur ihrer Hülfloſigkeit ſind ſie

die nöthige Unterſtützung ſchuldig. Wenn ſie aber .

ſich durch eigne Kräfte helfen können; ſo müſſen

ſie dieſe ſelbſt anwenden. Daher können auch die

Eltern der Kinder eignes Vermögen zu ihrer Er

nährung und Bildung gebrauchen, Ein ferneres

Recht aber haben ſie nicht daran, .

- §. I50.

X
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- - - - § 15o. -

„Dieſe Vorſorge der Eltern für ihre Kinder

bringt das Recht mit ſich, ſie ganz zu regieren.

Sie haben ſo lange eine Herrſchaft über ſie, wie

ſie ſich nicht ſelbſt regieren können. Denn es wä

re widerſprechend zu ſagen, daß Jemand eine Ver

bindlichkeit haben ſollte, für einen andern Sorge

zu tragen, ihm Hülfe zu leiſten, ihn vor Scha

den zu hüten, und doch dieſem von der Verbind:

lichkeit, jenem zu folgen, losſprechen wollen.

Die Kinder ſind alſo den Eltern Gehorſam ſchul

dig. - Vater und Mutter haben hierauf gleiche

Anſprache. - –

- H. I 51. - - -

Dieſen Gehorſam können die Eltern durch

Es folgt aus der Natur der Sache ſelbſt. Die

Züchtigungen und Strafen der Eltern müſſen aber

ein geziemendes Verhältniß gegen das unſchickliche

und unerlaubte Betragen der Kinder haben. Aus

dem Grunde, weil es ihre Kinder ſind, können ſie

nicht härter gegen ſie verfahren. Ein Recht über

derſelben Leben können ſie nicht haben, ebenſo we

mig als ein Recht, ihnen ihre Gliedmaßen zu vers

ſtümlen, oder ihnen Verluſt an ihrer Geſundheit .

zu verurſachen. Schläge, ohne dergleichen Ver

letzungen, mögen ſie als Zwangs- und Züchti

gungsmittel gebrauchen, Schläge mit dergleichen

Verletzungen ſind ihnen nicht erlaubt, denn ſie

ſtöhren oder hemmen die abſichtliche Einrichtung

dieſer Weſen, worüber die Eltern nicht Herr ſind.

Und

-
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. das Recht der Eltern entſtand, aufhöret , muß.

-
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Und wo ſollte ſich auch wohl ein Grund zu derglei

chen Befugniſſen finden laſſen? “

§. I 52. - -

- Auſſer dieſer nur angeführten Macht, welche

in der Obliegenheit der Fürſorge ihren Grund hat,

haben die Eltern keine Gewalt über ihre Kinder.

Sie haben kein Recht, ſie zu verkaufen, zu ver- - -

tauſchen, oder ihnen ihre angebohrne Freyheit auf

irgend eine Art zu rauben. Denn ihre Rechte -

ſind bloß perſönliche, die aus einer gewiſſen Ob-, -

- liegenheit entſtehen. Ihrer Selbſterhaltung aber

können ſie ſolche aufopfern, wenn dieſes das ein

zige Mittel dazu iſt. Den Erwerb durch die gei-

ſtigen und körperlichen Kräfte der Kinder haben

aber die Eltern ohnſtreitig während deren Ernäh
rung und Erziehung.

- - §. I 53.

- Dieſer Gehorſam, und das Recht der Eltern

über die Kinder, kann aber nicht länger dauren,

als bis dieſe die Jahre erreicht haben, in welchen -

der Verſtand zu der Reife gekommen iſt, daß ſie

ihren eignen Einſichten überlaſſen werden können.

Sie ſind nach der Naturfrey gebohrne Menſchen,

und wenn die Urſach jener Hülfleiſtung, woraus

A

auch das Recht ſelbſt aufhören. Denn wie ſchon -

ºben angeführt iſt, in dem bloßen Zeugungsge- -

ſchäfte kann kein Grund zu irgend einem Rechte

über die Kinder liegen. Die Eltern haben dabey

gar kein Verdienſt. - - »

- G § 154.

d
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§. I54.

Nach dem Rechte der Natur höret alſo aller

Einfluß der Eltern auf die Handlungen der Kinder

auf, ſobald ſie nach eignen Einſichten handeln kön

nen. Ihre moraliſchen Handlungen, ihre Verbin

dungen, und Gewerbe ſind dem Gebote oder Ver

bote der Eltern nicht mehr unterworfen. Sie ha

ben kein Recht ihnen hierin etwas vorzuſchreiben,

ſie zu zwingen, oder einzuſchränken. Die Rechte

des freygebornen Menſchen ſtehen hier im Wege.

§. I 55.

h

Nach dem bloßen Rechte der Natur kann man

nicht behaupten, daß die Kinder für dieſe ganze

Hülfleiſtung den Eltern Dank ſchuldig würden,

oder eine Verbindlichkeit zu eben dergleichen gegen

ſeitigen Hülfleiſtungen auf ſie überginge. Noch

weniger ſind ſie ihnen aus ihrem nachherigen Eigen

thume einen Erſatz ſchuldig. Sie hatten ein Recht

jene zu fordern, und die Eltern eine Verbindlich

keit ſie zu leiſten. Wo dieſes beydes ſich findet,

läßt ſich im ſtrengen Verſtande kein Dank gedenken.

§. 156.

Demohnerachtet aber werden die Kinder doch ver

mittelſt der ihnen dazu in die Natur gelegten Neigung

gegen die Eltern dankbar ſeyn. §. 47. und 59. die

ſes Theils. Das Aneinandergewöhnen das ge

meinſchaftliche Intereſſe, die Verknüpfung ſo man

cher Umſtände, die Liebe der Eltern, die ſie leitet,

- - mehr
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mehr an den Kindern zu thun,

ein Recht hatten, vereinigen ſie

daß ſie nächſt ihrer ei

Gegenſtand ihrer Liebe finden,

gen. Ein abermaliger großer

der größten Weisheit gebildeten

Menſchen.

geneigt. *

Da die Sorge für die Kinde

aus einen beſondern bey ihnen

de oblieget; ſo entſtehet die F

der hülfloſen ihrer Eltern be

Auch das moraliſ

S. 157.

ch

nicht unmittelbar aus dem Ge

iſt er durch natürlich geworden
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als dieſe zu fordern

e ſo mit den Eltern, -

gnen Perſon keinen nähern

und an ihnen hän

Beweis von der mit

geiſtigen Natur des

Gute, wozu er
ſetze verbunden iſt,

en Hang zu thun

dem Naturrechte annehmen ſolle?

Verbindlichkeit hat Niemand dazu,

eine weisheitsvolle Einrich

tur des Menſchen

ſich ſolcher Hülfloſen anzune

Mitgefühl. §. 48.

ſtellung von einer ähnlichen Hülſlo

gemacht,

nen Kinder, das unangenehme

entſteht, und bey einem leide

der Liebe zu den eignen Kinder

Grade der Stärke emporſteigt

laſſen ſich der hülfloſen anzuneh

fühl leitet ihn dah

keit ziehet, ... .

„ -

r den Eltern nur

ſtatt findendenGrun

rage: wer ſich denn

raubt
en Kinder nach

Eine geſetzliche

Die dunkle Vor

ſigkeit ſeiner eige

Gefühl das daraus

nſchaftlichen Grade

" zu einem höhern

wird ihn veran

men. Sein Ge

in, wohin ihn keine Verbindlich

. .

.

«

->»

Aber es iſt

tung in der geiſtigen Na

die ihn bewegen wird,

hinen. Dieſes iſt das

dieſes Theils.

-

v,

§ 158. -
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§. I58.

Was ferner nun das Verhalten des in dem

natürlichen Zuſtande lebenden Menſchen gegen andere -

mit ihm lebende anbetrift; ſo äußert ſich daſſelbe

entweder in Betracht ſeiner eignen Rechte, oder

in Anſehung der Rechte jener mit ihm lebenden

Menſchen.

- §. I59. - >

Die Rechte anderer Menſchen muß der auch in

natürlichen Zuſtande lebende Menſch ganz unge

kränkt laſſen. Die Verbindlichkeit dazu liegt in

dem, dem andern von der Natur verliehenen Rechte

ſelbſt. §. 1oo und 127. und folg. dieſes Theils.

Dieſes Recht ſetzt allemal eine Verbindlichkeit des

andern, den Ausübenden in dem Gebrauche ſeines

Rechts nicht zu hindern, oder zu ſtöhren, zum

voraus. - Denn was wäre das für ein Recht, das

Jemand nicht nach Gefallen, (jedoch ohne Krän

kung eines andern) ausüben könnte? Ein jeder

kann dieſe Rechte leicht beurtheilen, denn es ſind

dieſelbigen, die er ſelbſt hat., § 12o und folgende

dieſes Theils. Er muß einen jeden nach ſeinem

Gefallen denken und handeln laſſen, wenn er ihm

nur nicht in ſeine Rechte eingreift, oder ihn in

deren Ausübung hindert. Er darf ihn alſo auch

nicht durch falſche Vorſtellungen und liſtige Bere

dungen darin irre machen, ihn mißleiten, betrügen,

und in ſeinen Rechten verkürzen. Kurz, ein jedes

Benehmen, das dahin abzwecket, einen andern irr

ſeinen natürlichen Rechten zu kränken, iſt unerlaubt.

-- §, 16o.

X -
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- S. 160. -

In Erhaltung und Behauptung ſeiner eignen -

Rechte aber muß der im natürlichen Zuſtande, je

doch mit andern Menſchen gleiches Zuſtandes leben

de Menſch, ſich ſo verhalten, daß er ſeiner eignen

Selbſterhaltung und denen daraus entſpringenden

Rechten nicht ſchadet. Die Nothwendigkeit dieſes

Verhaltens beweiſet die Richtigkeit des Satzes ſelbſt.

Denn handelt der Menſch gegen andere ſo, daß,

wenn ſie ihre Handlungen nach eben dem Verhält

niſſe einrichten, (welches doch jeder gelten laſſen -

muß) ihm ſelbſt geſchadet wird, ſo iſt die Hand

lung in Betracht auf die Selbſterhaltung und an

dere natürlichen Rechte nicht verhältnißmäßig ein

gerichtet. Kann ſolches wechſelſeitige Verfahren ,

mit dem Zwecke der abſichtlichen Einrichtung des

Menſchen nicht beſtehen, ſo iſt ſie dem Geſetze der

Natur nach verſchiedenen höhern oder mindern Gra

den zuwider, und alſo auch in eben dem Grade

unrecht. Eine zergliederte Betrachtung des Ver

haltens in beſtimmten Fällen, wird dieſes deutlicher

machen.

- - §. I6I. -

Der Menſch hat von der Natur das Recht der

Selbſtvertheidigung. § 12 I. und folgende dieſes

Theils. Ohne ſie kann er nicht beſtehen. Will er

aber dieſes Recht auf eine unbegränzte Art gebrau

chen, will er jeden Anfall auf ſeine Perſon, jede

Beleidigung über das zu ſeiner Sicherſtellung

nötige Maaß ausdehnen, ſo muß er ſich gefallen,

. . . G 3 - laſſen,
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laſſen, das andere jede ihnen zugefügte Beleidi- -

gung, eine wahre oder eingebildete, auf eben die

Weiſe über das Maaß der Nothdurft rächen.

Und dann wird ihm geſchadet. Die würklich vor

habende Raubung des eignen und des Lebens ſeiner

Kinder, die Verſtümmlung ſeiner und ſeiner Kin

der Gliedmaßen, die Raubung ſeiner und ſeiner

Kinder Geſundheit, wende er alſo immer mit gänz

licher Wegräumung ſeines Gegners ab, wenn er

kein anderes Mittel dazu hat. Aber minder großen

Uebeln muß er auch minder harte Vertheidigungs

mittel entgegen ſetzen. Sein eignes Wohl erfordert

dieſes. Die verſchiedenen Gradationen ſind alſo

ſolche empfindliche Zurücktreibung, wodurch der

Beleidiger abgeſchreckt wird; Unterwerfung deſſel

ben unter die Botmäßigkeit des Beleidigten, und

endlich Raubung des Lebens. Er kann dieſes al

les ſowohl durch Stärke als durch Liſt und Ver

ſchlageuheit zu bewerkſtelligen ſuchen. Das letztere

kann er um ſo eher thun, wenn jene ihm fehlet,

nur muß er ſich in den Grenzen einer erlaubten Liſt

halten, das iſt: nur eine ſolche gebrauchen, die

ein erlaubtes aber nur verdecktes Mittel zu ſeinem

nothwendigen Zwecke wird.

- § I62.

Man möchte zwar einwenden: der Menſch kann

immer ohne Maaß verfahren, denn er kann ſich

für Beleidigungen gegen andere hüten, und hat

alſo, wenn er ſie unterläßt, nichts von ihnen zu

Men

-

–

beſorgen. Dieſes wäre ganz richtig, wenn nicht
* - - - - -
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Menſchen Menſchen blieben, die durch Unachtſam

keit, unrichtige Vorſtellungen, Unüberlegſamkeit,

Heftigkeit ihrer Gemüthsbewegungen mißgeleitetwer

den können, gegen andere neben ihnen lebende

anders zu handeln, als ſie thun müßten, wenn ſie

vorgenannte Fehler vermieden; wenn nicht die Men

ſchen die Handlungen ihrer Mitmenſchen aus eben

den Urſachen oft anders aufnähmen als ſie gemeint

ſind.

§. I63.

Bey der Vertheidigung oder der Wiedererobe

rung des Eigenthums (es gehöre ihm, oder den

Seinigen) muß alſo der Menſch ſich in verhältniß

mäßigen Schranken halten. Nicht einen jeden,

entweder entbehrlichen, oder ihm gar geringen Ver

luſt verurſachenden Theil deſſelben muß er durch

ſolche harte Mittel, die auſſer allem Verhältniße

mit jenem ſind, vertheidigen. Nur dann kann er

bis zum äußerſten Grade der Vertheidigung gehen,

wenn ſeine Selbſterhaltung oder die Erhaltung ſei

ner Kinder auf der Erhaltung des Eigenthums be

ruhet. Die Vernunft überzeuget ihn von der Rich- -

tigkeit dieſer Grenzen, und ſobald er ſich in die

Stelle des Beleidigers ſetzt, wird er das Ueber

maaß hinlänglich fühlen. Die verſchiedenen Gra-

dationen der Vertheidigungsmittel ſind eben die,

welche S. 161. dieſes Theils angeben ſind. r

- §. I 64- -

In Vertheidigung ſeiner Ehre muß der Menſch

eben ſo verfahren. Er muß die Forderung ſeiner

. . - G 4 Ge

-
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Genugthuung nicht übertreiben. Die völlige Be

kanntwerdung, daß er keine ſeiner Pflichten verletzt,

keine Handlung vorgenommen habe, die ſeine Recht

ſchaffenheit beſudelt, die ihn in der guten Meynung

anderer herunterſetzen könnte, daß die ihm nachge

ſagten Unehrlichkeiten Verläumdungen ſind, iſt zu

Wiederherſtellung der guten Meynung anderer von

ihm hinlänglich. Der Beleidigte hat daher das

Recht, den Beleidiger zu einem Widerrufe aufzu

fordern, durch harte Mittel den Widerſpenſtigen da

zu zu zwingen. Ebenſo kann er auch die zweckmäßi

gen Mittel anwenden, ſich gegen fernere Kränkun

gen der Art ſicher zu ſtellen, den Beleidiger durch

Einſchränkung ſeiner Freyheit, durch Unterwer

fung dazu auſſer Stand ſetzen. Bis zu Raubung

des Lebens muß er aber nur dann fortſchreiten,

wenn ihm bey dem gänzlichen Verluſte ſeiner Ehre

ſeine Selbſterhaltung und ſein glückliches Fortkom

men gehemmet, und unterbrochen wird, und ihm

kein anderes Mittel übrig bleibt.

§. 165.

Da jeder Menſch däs Recht hat, von ſeinem

Beleidiger Genugthuung zu fordern, ſo muß auch

ein jeder Beleidiger die Verbindlichkeit haben, ſol

che zu geben. Denn ein Recht ohne Verbindlich

keit deſſen, gegen den das Recht gültig wäre, wür

de eine Urſach ohne Würkung ſeyn, folglich ein Un

ding. §. 93 dieſes Theils. Der Beleidiger iſt

alſo auch ſchon ohne Zwangsmittel verbunden, die

einem andern zugefügte Beleidigurg gut zu machen,
7. * - Und

v
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und den Beleidigten völlig Beſchwerdenlos zu ſtel

- len. – Er muß ihm erſetzen, was er ihm nahm.

Dadurch verhütet er üble Folgen, und dieſe Noth-

wendigkeit iſt ein hinlänglicher Grund ſeiner Ver

bindlichkeit. Denn das Gegentheil ſetzt ihm einem

gerechten Zwange des Beleidigten aus.
- - - -

>-
-

- §. I 66. - -

- Nicht allein die durch Vorſatz zugefügte Belei

digung muß der Beleidiger durch eine Genug

thuung wieder gut machen, ſondern auch die durch -

ſeine Schuld einem andern wiederfahrne. Er muß

den Schaden, den Jemand dadurch leidet, erſez

zen. Daher iſt der Eigenthümer eines ſchädlichen

Thiers den Schaden, den dieſes thut, zu vergü

ten verbunden. Denn ſeine Schuld beſtehet dar

in, daß er ein ſolches hält, und nicht genugſam

verwahret. Eine gleiche Entſcheidung findet in

allen Fällen ſtatt, wo die Schuld eines Eigenthü

mers die Urſach, obgleich die entfernte, des zuge

fügten Schadens wird, und kann alſo auch bey

Schadenszufügungen der Kinder angewandt wer

den. Wenn aber ein nicht zu vermeidender Zufall

die Urſach der Schadenszufügung wird: ſo kann

der Eigenthümer nicht haften. Z. B. wenn ein

ſonſt unſchädliches Thier raſend wird. Die Er

ſetzung des Schadens kann ſich jedoch nicht weiter

als auf die Wiedererſtattung des Verlohrnen und -

der dadurch erlittenen Koſten erſtrecken. -

* *

- - - - -
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§. 167.

Bey der freyen Dispoſition, die der Menſch

über ſeine Perſon hat, kann er ſich ſeiner Natur,

das iſt: ſeinen Kräften und Beſtimmungen gemäß,

Verbindlichkeiten auflegen. §. 98, Io3 und 135

dieſes Theils. Er kann angeloben, daß er etwas

leiſten, leiden oder unterlaſſen wolle, wozu er

auſſer dieſer Angelöbniß keine Obliegenheit hatte.

Hieraus erhält ein anderer eine Befugniß, wo ent

weder noch gar keine war, oder er erhält eine aus

gedehntere, worin jederzeit eine Einſchränkung des

Rechts des ſich verbindlich machenden liegt.

§. I 68. -

Die eingegangenen Verbindlichkeiten muß der

Menſch auch in dem natürlichen Zuſtande erfüllen,

und ſeine Zuſagen halten. Denn er hat über et

was freywillig disponirt, das in ſeiner Macht

war, er hat auf einem andern ein Recht übertragen,

das er ihn nicht nach Willkühr nehmen kann, und

wollte er es zum Geſetz machen, daß jeder nach

Willkühr von ſeinen Zuſagen abgehen könnte: ſo

würde er dieſes auch gegen ſich müſſen gelten laſe

ſen. Hieraus aber entſtünde Unſicherheit und Treu

loſigkeit. Die Nothwendigkeit, die Zuſagen zu

halten, wenn wechſelſeitiger Wohlſtand befördert

werden ſoll, macht dieſes Geſetz evident. Dieſe

übernommene Verbindlichkeiten verpflichten alſo

den, der ſie übernommen hat, und geben dem,

dem ſie zugeſagt ſind, ein Recht, jenen im Ver

weigerungsfalle dazu zu zwingen, und ſein Recht ge

- - - - -gen
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gen einen jeden dritten, der ihm unrechtmäßige

Hinderungen machen will, zu behaupten. Dasje

nige, was verſprochen iſt, muß pünktlich geleiſtet

werden, ſo daß keinem freyſtehet, ohne Einwilli

gung des andern etwas anders zu ſubſtituiren.

- - - - s: 169.

Um von

tig urtheilen zu können, iſt es nöthig, das We

ſentliche in der Natur gegründete derſelben aufzu

ſuchen. Es beſteher in folgenden:

I: Alle Verbindlichkeiten, die ſich der Menſch

auflegt, muß er ſich ſeiner Natur, ſeinen geiſtigen

und körperlichen Beſchaffenheiten und Kräften ge

mäß auflegen. Weiter kann er nicht über ſich dis

poniren. §. 98. 99. Ioo. 103. und 35. dieſes

Theils.
/

geht, legt er ſich wegen eines gewiſſen gehoften

Nutzens auf. Dieſes iſt in der Selbſtliebe gegrün

det. § 37. dieſes Theils. Auch die Aufopferung

eines gewiſſen geringern Nutzens gegen einen gröſ

. ſern, die Uebernehmung einer Beſchwerde, oder

eines Verluſts, eine Einſchränkung eines Theils der

Freyheit, welche Mittel werden, zu einem gewiſſen

Zwecke zu gelangen, ſind vorgeſetzter Gewinn

Der Menſch will ſich alſo niemals anders als zu

ſeinem Beſten verbindlich machen. Sollte auch

in einem oder andern Falle der Schein gegen ihn

ſeyn

„

der Gätigkeit und ungültigkeit der

W

Verbindlichkeiten, die ſich der Menſch aufgrich

2. Alle Verbindlichkeiten, die der Menſch ein-
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ſeyn, weil entweder nur die eine oder die andere

der ſich verbindlich machenden Partheyen einen re

ellen Vortheil aus der Verbindlichkeit zu haben

ſcheint; oder der Antheil der einen ſo geringe iſt,

daß er nicht in Anſchlag zu bringen ſteht; ſo glaube,

man doch gewiß, daß ein Menſch, der ſich mit

Ueberlegung ſo verbindlich macht, eine gewiſſe ge

nugthuende Befriedigung, die er einem andern Ge

winne vorziehet, darin finde. Der Begriff des

Beſten muß hier in dem ausgedehnteſten Verſtande

genommen werden, daß er alle Arten des Nutzens,

der Behaglichkeit, des Vergnügens und der Beru

higung, die Jemand in einer Sache findet, mithin

auch die Befriedigung des Wohlwollens in ſich

begreift. . ..

>

3) Derjenige, welcher eine Verbindlichkeit auf

ſich bringen will, muß die Fähigkeit haben, über

den Gegenſtand derſelben urtheilen, den Nutzen und

Schaden, den er daraus haben kann und wird, ab

wägen zu können. Er muß alſo den vollen Ge

brauch ſeiner Vernunft nicht allein überhaupt, ſon

dern auch zu der Zeit, da er eine Verbindlichkeit

übernimmt, haben.
-

4) Der ſich Verbindlichmachende muß die .

Macht haben, eine Verbindlichkeit auf ſich zu brin

gen, und derjenige, dem er etwas zuſaget, muß

die Befugniß haben, ſie erwerben zu können. -

- 5) Derjenige, der ſich verbindlich machen will,

muß ſeinen Willen ganz frey beſtimmen können.

- - Kei- -
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Keine äußerliche fremde Urſach, die dieſen in ſeiner

innern Opration hindert, muß der Grund der Be

ſtimmung werden. Abwägung der Gründe, und

Vergleichung mehrerer äuſſerlicher Umſtände können

zwar wohl Einfluß auf die innere Beſtimmung ha

ben, aber die freye Wahl muß nicht geſtöhret

werden. - -

-

6) Dieſe Erklärung des Willens muß ſo wohl

von dem, der ſich verbindlich machen will, als von

dem, welchen eine Befuguiß zugeſtanden wird, ab

ſichtlich, ernſthaft, deutlich und beſtimmt in Ab-

ſicht auf Umſtände, Bedingungen, Zeit, Einſchrän- -

kung und Ausdehnung der Zuſage ſeyn. Nur dann

erſt, wenn es auf dieſe Art mit der beyderſeitigen

Einwilligung (wohin auch die Annehmung eines ein

ſeitigen Verſprechens gehört) ſeine Richtigkeit hat,

iſt die Verbindlichkeit vollkommen. Alsdann iſt

es aber wohl einerley, ſie geſchehe durch deutliche

Worte, oder beſtimmte Handlungen und unzwey

deutige Zeichen, die nach dem allgemein anerkann

ten Gebrauche eine gewiſſe Abſicht ausdrücken, oder

durch geſchehen laſſen, wiſſentliches Zugeben, oder

Geſtatten, woraus eine förmliche Einwilligung na

türlich gefolgert werden kann. Dieſe Art der Ein

willigung muß ſich aber nicht auf bloße Vorausſez

zungen, oder Vermuthungen, die nicht auf jene

Handlungen, Geſtatten und wiſſentliches Zugeben

gebauet ſind, gründen. Sonſt läuft es auf An

dichten hinaus, dem die nachhero erfolgte ausdrück

liche Erklärung ſeine Kraft nimmt, Dieſe genau be

. - ſtimmte
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ſtimmte Erklärung wird der Grund, die Verbind
lichkeit nach allen ihren Modifikationen zu beurs

theilen. Was jene ausdrücklich in ſich faßt, oder

von dem Gegenſtande derſelben ſeiner Natur nach

- nicht getrennet werden kann, mithin aus derſelben

nothwendig folgen muß, gehöret in den Umfang

der Verbindlichkeit. Weiter kann ſie aber nicht -

ausgedehnet werden.

7) Derjenige, der ſich verbindlich machen will,

muß den Gegenſtand der Verbindlichkeit kennen,

derſelbe muß nach ſeinem ganzen Umfange in ſeinen

einzelnen Theilen, und Umſtänden beſtimmt ſeyn,

er muß ihm nicht zum Theil verhehlet, oder anders

vorgeſtellet werden, und jener muß nicht behindert

und zurück gehalten werden, denſelben zu beſchauen

und deſſen Beſchaffenheiten zu erforſchen. Denn

iſt dieſes, ſo kann das 1ſte, 4te und 5te Erfor

derniß nicht beobachtet werden. - -

8) Der Gegenſtand der einzugehenden Verbind

lichkeit muß ein ſolcher ſeyn, worüber die ſich Ver

dindlichmachende diſponiren können. Dieſes miſ

ſen ſie aber nach der ihm eigenthümlichen Beſchaf

fenheit thun. Weiter als auf den beſtimmten Ge

genſtand und ſeine Beſchaffenheiten kann auch die

Verbindlichkeit und Befugniß nicht ausgedehnt

werden.

§. 17o.

Nach dieſen Grundſätzen läßt ſich nun beſtim

mer, welche Verbindlichkeiten ungültig ſind.

Folgende Sätze ſind die Reſultate: - -

1) Alle

/
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.. 1) Alle Verbindlichkeiten, die jemand wider

- die weſentlichen Rechte der Natur und ſeiner Selbſt

erhaltung und wider ſeine abſichtliche Einrichtung

übernimmt, ſind nichtig, ſo wie es auch die Be

fugniſſe ſind, die ſich Jemand gegen jene anmaßt.

§. 95. 98. 103. I27. und 135. dieſes Theils.

Von Einſchränkungen gewiſſer natürlichen Frey

heiten iſt hier nicht die Rede. Alle auf ſeine Zer

ſtümmelung, mittelbare oder unmittelbare Zerrüt-,

tung ſeiner Einrichtung und Beſtimmung abzielende

Verſprechungen iſt er zu halten und zu erfüllen

nicht verbunden. Alle Ueberlaſſung in die Gewalt

eiues andern alſo, von deſſen Willkühr die Er

haltung des ſich Verbindlichgemachten abhängt,

iſt ungültig, und der Sklave hat das Recht frey

zu ſeyn, ſobald es ihm einfällt. Noch weniger

aber kann dergleichen widernatürliches Recht auf

die Kinder ausgedehnt werden. Denn das Recht

der Freyheit iſt ein perſönliches Recht, welches das

Naturgeſetz einem jedem in ſeiner Geburt giebt,

das ihm weder der Zeugende, noch irgend ein

wmenſchliches Geſetz rauben kann. Aller Menſchen

handel iſt mithin ebenfalls gegen das Recht der

Natur. §. 127. dieſes Theils. Leibeigenſchaft

im gemilderten Sinne iſt zwar mehr Einſchränkung

der natürlichen Rechte, als Aufhebung derſelben,

ſie iſt aber doch eine Schande der Menſchheit, da

ſie freye Geſchöpfe, die ihrer Natur nach nicht mehr

ſind, keine mehrere Rechte von derſelben als jene

haben, in einem zu großen Maaße andern unter

wirft. Eben ſo iſt eine Verbindlichkeit nichtig,
welche

* ,
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welche das Maaß der Kräfte überſteigt, oder ſie zu

einem ganz andern Gebrauche, als der iſt, wozu

ſie eigentlich beſtimmt ſind, anwenden will. §. 95.

bis 99. T27. und 135. dieſes Theils. In allen

- vorbemerkten ſeiner Selbſterhaltung und abſichtli

chen Einrichtung zuwider gethanen Zuſagen kann

der Menſch mit Recht gegen die Zumuthung deren

Erfüllung als gegen Beleidigungen und Anfälle auf

ſeine Selbſterhaltung ſich mit Gewalt vertheidigen.

. . . 2) Wenn Jemand bey gegenſeitigen Verbin

dungen eine Verbindlichkeit übernommen hat, wo

von er allen Schaden, und ein anderer allen Vor

theil allein hat; oder wobey der Vortheil ſo ungleich

iſt, daß der eine dabey übermäßig verletzt wird;

ſo kann eine ſolche Verbindlichkeit zurückgenommen -

werden, weil ſie dem allgemeinen Zwecke, warum

ſich Menſchen verbindlich machen wollen, entgegen

läuft. Jedoch ſind ſolche, welche nicht gerade bey

. den Theilen einen Vortheil in einem gleich großen

Grade gewähren, deshalb nicht gleich ungültig.

Es iſt genug, daß beyde einen gewiſſen Vortheil ha

ben, wenn er auch ſchon nicht gleichgetheilet iſt. Ein

willkürliches Losſagen von der übernommenen Ver

bindlichkeit in ſolchen Fällen, würde alle Zuſagen

wankend machen, weil der Fall nur ſehr ſelten ſeyn

kann, daß beyde Theile bey nicht völlig genau ab

zumeſſenden Verbindlichkeiten ganz gleichen Vortheil

haben. Man wende nicht ein, daß Schenkungen

nach jenem Grundſatze überhaupt nicht gültig ſeyn

--

würden. Denn der Schenkende weiß und ſtehet

- - deutlich,
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deutlich, daß er durch ſeine Zuſage eine einſeitige

Verbindlichkeit, aus welcher er keinen Vortheil

(hier iſt vom Zuwachs des Vermögens, oder kör

perlichen Aeguivalent die Rede) hat, übernimmt.

Sein Zweck war nicht, den andern zu Gewährung

eines Nutzens zu verbinden, wie bey einer gegen

ſeitigen Verbindung. Er machte alſo eine will

kührliche wiſſentliche Ausnahme von der allgemeinen

Regel, und mußte mithin einen beſondern Zweck

-

dabey haben, der die Befriedigung einer gewiſſen

Neigung ſeyn kann. Dieſes findet ſeine Anwen

dung bei allen einſeitigen Verbindlichkeiten. Hat

aber Jemand gar eine geſchenkte Sache dem andern

übertragen; ſo ſteckt darin eine Verlaſſung des

Eigenthums einer Sache, die durch Anmaßung und

Beſitznehmung des Eigenthum des andern wird.

Uebrigens liegt in jenem Grundſatze der Grund,

nach welchem es dem Naturrechte ganz gemäß iſt,

s

daß Jemand eine noch nicht durch bertragung der -

geſchenkten Sache vollzogene Schellkung widerrufen

könne. So wie es denn auch dem Naturrechte ganz

gemäß iſt, daß der, welcher durch Weggebung ſei

nes Eigenthums zugleich die Mittel zu ſeiner Er

haltung und Anſchaffung der nothwendigen Bedürf

niſſe weggäbe, auch die Sache wieder zurückfordern

könne, wenn er ſich dieſe ſonſt nicht verſchaffen

kann. Dieſes liegt in dem Rechte der Selbſterhal

tung. §. 42. dieſes Theils.

3) Alle Verbindlichkeiten, welche von ſolchen

Menſchen, die ihres Verſtandes nicht mächtig ſind,

oder uoch keine reife Beurtheilung haben, einge

- , gangen
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gangen ſind, ſind nichtig. Hieher gehören Blöd

ſinnige von höchſten bis zum niedrigſten Grade,

Kinder, Betrunkene, und dergleichen Menſchen.

4) Diejenigen Verbindlichkeiten, welche ein

ſolcher übernimmt, dem ſeine ſchon auf ſich habende

Verbindlichkeiten gegen einen andern nicht erlauben,

ſich auf eine neue Art verbindlich zu machen, können

nicht beſtehen, jedoch aber kann nach der Beſchaf

fenheit der Sache eine Schadloshaltung von jenem

gefordert werden. Ebenſo kann Jemand nicht eine

Verbindlichkeit für einen Dritten ohne Unterſchied

erwerben. Wäre er ein Geſchäftsverwalter, als

ein Vormund, ein Bevollmächtigter; ſo kann er es

allerdings. Iſt dieſes aber nicht; ſo wirkt ſeine

Einwilligung oder Annehmung nichts, ſondern die

Gültigkeit des Verſprechens hängt von der Einwil

ligung deſſen ab, dem der Verſprechende ſich ver

bindlich machen will, und iſt bis dahin ſuſpendirt.

Folglich kann auch dieſer bis dahin zurücktreten.

Eben dieſes findet überhaupt in Anſehung einer einem

Abweſenden gethanen Zuſage ſtatt, es ſey denn, daß

der Zuſagende ausdrücklich erklärt hätte, daß er

ſeine Zuſage ſchlechterdings nicht zurücknehmen,

ſondern die Annehmung eines Dritten gelten laſſen,

und ſowohl im erſtern als zweyten Falle bis zur

Erklärung des Abweſenden unwiderruflich gebunden

ſeyn wolle. In dieſem Falle kann er nicht zurück

treten, weil er ſich dieſe Freyheit ſelbſt genommen

hat,

. 5) Alle

- -
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5) Alle Verbindlichkeiten, die durch Zwang,

Liſt, und falſche Vorſtellungen des Gegenſtandes

der Verbindlichkeit übernommen, und auf einen -

Theil gekommen ſind, können nicht beſtehen. Denn

bey einer jeden Verbindlichmachung muß der freye

Wille deſſen, der ſich verbindet, ungekränkt ſeyn.

Sobald aber der wahre Gegenſtand einer Verbind

lichkeit Jemanden verhehlet oder falſch vorgeſtellt

wird, hat ſich ſein freyer Wille nur in Betracht

deſſen, was er nach dieſen Vorſtellungen zu ſeinem

Beſten dienlich glaubte, beſtimmt. Nicht aber

auf eine andere Weiſe. Er hat alſo dazu keine

Verbindlichkeit übernommen. In Anſehung der

Verhehlung iſt jedoch zu merken, daß nicht eine

jede Verbergung ſolcher Beſchaffenheiten einer Sa

che, die leicht zu erforſchen ſind, eine Verbindlich

keit aufheben, ſondern nur ſolche, welche nicht ſox

gleich entdeckt werden können, und die auf den

Gebrauch oder Nutzen einen weſentlichen Einfluß

haben; imgleichen eine Verhehlung, welche eine

vorſichtige Erforſchung vereitelt. Denn ſonſt iſt

Niemand verbunden dem andern zu entdecken, was

ihm nöthige Vorſicht ſelbſt zu erforſchen gebietet.

Jener beſtehet in einer ſolchen Handlung des Zwin

genden, die dem Gezwungenen eine eigne Beſtim

mung ganz nimmt, weil er entweder in eine phyſi

ſche Unmöglichkeit anders zu handeln geſetzt wird,

oder ein weit gröſſeres Uebel, als die abgenöthigte

Zuſage in ſich faßt, dadurch abwenden muß, ohne

* - H 2 -
auf
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Was iſt denn aber Zwang? was iſt Liſt?
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auf eine andere Art entweichen zu können. Kurz,

die Beſtimmung nach eigner Vorſtellung und Grün

den muß ganz aufgehoben ſeyn, und in deren

Stelle Gewalt treten. Ganz einerley iſt es auch,

ob Jemand, der dem andern eine Verbindlichkeit

aufladen will, ihn ſelbſt zwinge, oder den Zwang

durch einen andern bewerkſtellige.

Man wird leicht finden, daß ein ſolcher Zwang,

wodurch Jemand zur Erfüllung einer Verbindlich

keit, die auf ihm haftet, angehalten wird, hier

nicht verſtanden werden kann. Dieſer gründet ſich

auf ein Recht des Zwingenden, und auf ein Un

recht des Gezwungenen. Dieſer Zwang wird nicht

der Grund einer neuen Verbindlichkeit, ſondern ein

Mittel eine ſchon vorhandene zur Ausübung zu

bringen. Dieſer iſt alſo allerdings erlaubt.

Liſt hingegen, beſtehet in Verhehlung der Wahr

heit, die der andere ſonſt nicht wiſſen kann, in

falſcher Vorſtellung der wahren Beſchaffenheit, und

„Unterſchiebung einer ſolchen, welche die Sache nicht

hat, und in Vorſpiegelung eines falſchen Erfolgs

und Zwecks des abgeliſtigten Verſprechens. Sie

muß alſo ſo beſchaffen ſeyn, daß ſie dem, der ſeine

Verbindlichkeit in Beziehung auf ſie beſtimmt, ſei

ner vorſichtigen Erforſchung ohnerachtet, einen ganz

andern Gegenſtand zeiget, oder nur einige Seiten

deſſelben ſehen läßt, andere weſentliche aber ver

birgt, die jenen zu einer andern Beſtimmung wür

den bewogen haben, wenn er ſie ſehen können. Kurz, ſie

muß ihn ohne ſeine Schuld mißleiten, und der Ge

– - gens
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genſtand (nach allen ſeinen Beziehungen genommen)

der Verbindlichkeit, die man ihm aufbürden will,

mus ein anderer ſeyn, als der wirkliche iſt, zu dem

er ſich verbindlich machen wollte. Er machte ſich

alſo auch nur zu dem vorgebildeten, und zu keinem

andern verbindlich, und deshalb kann auch ſeine

Verbindlichkeit nicht anders gelten.

-

-

6) Ehe nicht die vollkommene gegenſeitige Ein

willigung gegeben iſt, worin eine Annehmung der Zu-

ſage, die nun auf der andern Seite ein Recht wirkt,

liegt, iſt die Verbindlichkeit noch nicht vollkommen,

und alſo kann auch ein jeder nach Gefallen davon

zurücktreten. So lange aber noch keine Erklärung

zurückzutreten geſchehen iſt, kann durch die Erklä

rung deſſen, dem etwas verſprochen wird, die Ver

bindlichkeit immer noch vollkommen gemacht werden.

Ja es giebt ſogar Zuſagen, welche nach der Natur

des Menſchen die Vermuthung für ſich haben, daß

der andere ſie annehmen werde. Hieher gehören

ſolche, wovon der, dem ſie verſprochen werden,

nichts als Gewinn und gar keine Bürden hat,

oder wovon doch wenigſtens jener weit gröſſer iſt,

als dieſe. Z. B. Eine unbedingte, oder bedingte

vortheilhafte Schenkungs-Zuſage, oder Erlaſſung

einer Schuld. Daher iſt es dem Naturrechte nicht

gemäß, wenn die bürgerlichen Geſetze eine Annah

wie derſelben als etwas weſentliches erfordern, und

ſie an die Zeit der Zuſage binden. Daß eine nicht

angenommene Schenkung widerrufen werden könne,

mag immer ſeyn, daß aber die Erklärung durch

? - H 3 Worte
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Worte und Handlungen demjenigen, dem ſie zuge

ſagt worden iſt, nicht zu allen Zeiten, ſo lange ſie

nicht widerrufen iſt, auch nach dem Tode des Zu

ſagenden nicht frey ſtehen ſolle, iſt eine dem Rechte

der Natur nicht gemäße Anordnung. Da ferner die

Willens- Erklärung ernſthaft, deutlich und beſtimmt

in Abſicht auf Umſtände, Bedingungen und ſo wei

ter ſeyn muß; ſo kann eine unbeſtimmte (woraus

der Gegenſtand der Erklärung, Umſtände, Ort und

Zeit nicht erhellen) ſo wenig, als eine ſcherzhafte

von Gültigkeit ſeyn. Die unter einer feſtgeſetzten

Bedingung übernommene Verbindlichkeiten, können

auch nur auf den Fall, daß jene erfüllt wird, gül

tig ſeyn, und im Gegentheile ſind ſie es nicht.

Phyſiſch oder moraliſch unmögliche bejahende Be

dingungen können nicht erfüllt werden, und alſo

kann auch ein auf ſie gebauetes Verſprechen nicht

gültig ſeyn. Jedoch würde eine darunter verbor

gene Liſt und Betrug, z. B. wenn Jemand wüßte,

daß er zu einer gewiſſen Zeit nicht mehr im Stande

ſeyn würde, eine Bedingung zu erfüllen, den Ver

ſprechenden wenigſtens zur Schadloshaltung ver

bindlich machen. Unmögliche verneinende Bedin

gungen hingegen können als Bedingungen gar nicht

angeſehen werden. Denn ein jeder weiß, daß das

Gegentheil davon nicht exiſtiren kann, und alſo

kann auch ſeine Meynung nicht geweſen ſeyn, auf

einen Fall, der gar nicht eriſtiren kann, nicht

verbindlich ſeyn zu wollen.“ -

7) Solche Verbindlichkeiten, die ſich Jemand

in Betracht eines Gegenſtandes auflegt, von dem,

sie. E - kr,

v –
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er, dem gewöhnlichen Laufe der Dinge nach, mo

raliſche oder phyſiſche weſentliche Eigenſchaften vor

ausſetzt, die ihm aber zufälliger Weiſe fehlen, oder

ihm in der Folge durch Zufall oder die Schuld des

Gegentheils entgehen, hören auf, es zu ſeyn; denn

der bey ihnen vorgeſetzte Zweck kann nicht erfüllt

werden. Wenn ſich alſo Jemand einen ganz an

dern Gegenſtand zur Abſicht ſeiner Verbindlichkeit

ſetzt, als den, welchen ſein Gegentheilmeynt, ſo

kann die Verbindlichkeit auch nicht gültig ſeyn.

Aus dieſen Gründen heben verborgene, weſentliche,

phyſiſche oder moraliſche Fehler und Mängel, eine

Verbindlichkeit auf. Nichtweſentliche Beſchaffen

heiten eines Dinges können aber hieher nicht gea

rechnet werden, es ſey denn, daß ſie ausdrücklich

bedungen wären. Jedoch aber kann auch in dem

Falle, wenn ein auſſerweſentlicher verborgener

Fehler einen würklichen Schaden verurſacht, eine

Schadenserſetzung wohl gefordert werden. Denn

der Gegenſtand, über welchen eine wechſelſeitige

Einwilligung gegeben worden iſt, iſt nicht ganz der

gedachte, und der, welcher ihn auf den andern

überträgt, überträgt nicht ſo viel, als er am

Aequivalent nach jener Vorausſetzung wiederer

hält.

8) Verbindlichkeiten, die auf einen Gegenſtand

gehen, der phyſiſch oder moraliſch nicht in der Gea

walt deſſen iſt, der ſie übernimmt, können nicht

gültig ſeyn. Alle auf Begehung eines Verbrechens

hinauslaufende Zuſagen, verſprochene Beleidigungen

anderer, und dergleichen, ſind alſo ungültig. 3

« - H 4 Kann
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. . Kann denn aber wohl der Niederträchtige, der

ſeine Zuſage auf dieſe Art ausführt, den ihn dafür

verſprochenen Lohn fordern? Das kann er mit Recht

nicht, weil wechſelſeitig kein erlaubter Grund der

Verbindlichkeit da iſt. Denn der Verbrecher oder

Beleidiger war ſeine Zuſage zu halten nicht verpflich

tet und alſo kann es auch der andere nicht ſeyn.

Er muß eben das Recht haben zurückzutreten, wenn

es ihm beliebt, und die ſchon geſchehene Erfüllung

kann jenem gegen dieſen auch kein Recht geben, weil

durch unerlaubte Handlungen (denn unter der Be

dingung dieſe zu begehen, geſchahe doch das Ver

ſprechen, und alſo waren ſie immer der Grund, ſich

das Recht durch deren Erfüllung zu erwerben) kein

Recht erworben werden kann, auch die Erfüllung

ganz allein von jenes Willkühr abhieng, ſie auch

zu unterlaſſen. Dieſes iſt gerade das Gegentheit

bey rechtlicher Verbindlichkeit. Zuſagen über die

Sache eines dritten können aus dem oben angeführ

ten Grunde auch nicht gültig ſeyn, wäre aber der,

dem etwas verſprochen wird, in einer unſchuldigen

Unwiſſenheit, daß die Sache einen dritten gehöre;

ſo würde der Schuldige ihn allerdings ſchadlos hal

ten müſſen. Uebrigens gehören alle Arten von Zu

ſagen, eines Dritten Einwilligungzu verſchaffen, nicht

unter die ungültigen.

In allen denjenigen Fällen, wo die Verſpre

cher wegen Ungültigkeit der Verbindlichkeit von der

ſelben zurücktreten, muß alles in dem Stande blei

---- - - - ben
v -
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ben, oder wieder darin zurückkommen, wie es vor

den ungültigen Zuſagen war. Keiner muß dadurch

gewinnen wollen, und nur der trägt einen Verluſt

mit Recht, der ihn durch ſeine Schuld auf ſich zog.

Daher iſt der Schuldige den Verletzten ſchadlos zu

halten verbunden, dieſer aber kann nichts mehr als

dieſes verlangen, und deshalb muß er auch das,

was er über dieſes empfangen hat, wieder herausge- .

ben, wenn der andere etwa ſeine Verbindlichkeit

ſchon erfüllt hat.

§. I 72.

Nach dem Rechte der Natur erhalten alle Zu

ſagen durch die wechſelſeitige beſtimmte Einwilli

gung (§. 167. I68. und 169. Nr. 6. dieſesTheils)

ihre völlige Richtigkeit. Sie würket Verbindlich

keit und Recht und was ſollte auſſerdem noch erfor

derlich ſeyn? Dieſe Richtigkeit verbindet alſo einen

jeden zur verſprochenen Leiſtung, die der eine er

füllt haben, oder doch wenigſtens ſogleich erfüllen

muß, wenn er die Erfüllung von dem andern for

dern will. Beſondere auf die Einwilligung noch

folgende Handlungen ſind alſo zur Gültigkeit ſelbſt

nicht nothwendig, ob ſie gleich eine Vollziehung ſeyn

können. Die Uebergabe einer Sache iſt mithin zur

Erhaltung des Eigenthumsrechts nicht uöthig, der

neue Eigenthümer kann jene jedoch nicht eher vollkom

men nützen und gebrauchen, bis ſie ihm überge

ben, oder eingeräumt iſt, das iſt: bis der alte

Eigenthümer auch den körperlichen Beſitz derſelben.

gänzlich verlaſſen hat. Anmaaßung und Diſpoſition

einer Sache kann demohnerachtet gar wohl ohne eine

H 5 Ueber
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Uebergabe derſelben ſtatt finden. Die natürliche

Folge von dem übergegangenen Eigenthumsrechte iſt

die Gefahr des Verluſtes, der jederzeit den Ei

genthümer trift. Die Ausnahme, welche hievon zu

machen iſt, iſt dieſe, wenn eine Sache nach rela

tiven Beſchaffenheiten, welche als Bedingungen zu

achten ſind, beſtimmt iſt. In dieſem Falle iſt eine

beſondere Darthuung derſelben erſt erforderlich.

Maaß und Gewicht ſind hievon Beyſpiele. -

§. I73.

Kann denn aber Jemand wegen eigner Bedürf

niß wohl von ſeiner Verbindlichkeit zurücktreten?

Wenn dieſe Bedürfniſſe durch unvermuthete Ereig

niſſe, an welche zur Zeit der übernommenen Ver

bindlichkeit nicht gedacht werden konnte, entſtehen,

ſo giebt eigne Noth allerdings wohl ein Recht von

der Verbindlichkeit zurückzutreten. Denn die Ein

willigung deſſen, der ſich verbindlich machte, wur

de unter ſolchen Umſtänden gegeben, in welchen

jene Noth nicht exiſtirte. Entſteht ſie nun durch

einen durch Macht jenes nicht abzuwendenden Zu

fall; ſo wird der Grund, auf dem die Einwilli

gung ruhete, ganz verändert. Dieſes iſt auf per

ſönliche und dingliche Verbindlichkeiten anwendbar.

Auſſer einem ſolchem Falle muß aber ein jeder das

dem andern zugeſtandene Recht nicht unterbrechen,

und es ihm ſo lange genieſſen laſſen, wie der Zeit

raum dauret, welcher der Zuſage beſtimmt iſt. Es

kann alſo z. B. nach dem Naturrechte Kauf die

Miethe nicht brechen. Und ſo iſt es in allen Fäl

«"- - »- - len,
- - - S- -
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- len, worinn Jemand die Diſpoſition oder den Nuz

-

zen ſeines Eigenthums einen andern abgetreten hat.

Er muß ihm den zugeſtandenen Nutzen, ſo weit die

Sache dadurch nicht ſchlechter gemacht wird, auf

eine jenem zuträgliche Weiſe genieſſen laſſen.

§.. I 74.

Bey allen übernommenen Verbindlichkeiten muß
derjenige, der ſie übernommen hat, die Achtſam

keit, den Fleiß und die Vorſicht anwenden, welche

dem Zwecke der Verbindlichkeit und ihrem Gegenſtan

des angemeſſen ſind. Thut er dieſes nicht: ſo erfüllt

er ſeine Verbindlichkeit nicht in ihrem ganzen Um

fange; er ſtößt gegen die Regel än, daß der, wel

cher ſich zu einem gewiſſen Zwecke anheiſchig ge

macht hat, auch die Mittel dazu wollen muß, und

wird alſo zur Schadloshaltung verantwortlich. Denn

er ladet eine Schuld auf ſich.

§ 175.

So wie Jemand ſich unmittelbar in eignerPer

ſon verbindlich machen kann; ſo kann er es auch

mittelbar durch eine andere Perſon thun. Denn

jedem ſtehet frey ſeine Einwilligung zu erklären, auf

welche Art er will, wenn ſie nur auf gehörige Weiſe

gegeben iſt. §. I69. dieſes Theils. Ganz natür

lich iſt es aber, daß der ſolchergeſtalt Bevollmäch

tigte ſich genau innerhalb den Grenzen der gegebe

nen Einwilligung halten müſſe, ſonſt kann der,

welcher ihn bevollmächtigte, nicht zur Erfüllung des

- mehr
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mehr verſprochenen angehalten werden. Seine ha

bende Vollmacht muß er auch darthun.

§. 176. -

Kann denn aber auch wohl derjenige, der keinen

Auftrag erhalten hat, durch nicht übertragene Verwal

tung der Geſchäfte eines andern eine Verbindlichkeit

auf dieſen bringen? Nicht ohne Unterſchied kann man

dieſe Frage beantworten. Entweder iſt ein würkli

cher Nutzen für den Nichtauftragenden daraus er

wachſen, oder nicht. In dem letztern Falle kann

auch auf dieſen keine Verbindlichkeit gebracht wer

den, weil man ihm nicht zumuthen kann, daß er

Verbindlichkeiten zu ſeinem Nachtheit übernehmen

ſolle. §, I 69, Nr. I. dieſes Theils. In dem er

ſten Falle iſt ein Unterſchied zu machen, ob der, deſ

ſen Geſchäfte beſorgt ſind, den Nutzen davon haben

wolle oder würklich habe, weil er mit ſeinem Eigen

thum unzertrennlich verbunden iſt, oder ob er die

ſen nicht haben wolle und auch von ſeinem Eigen

thume trennen könne. In dieſem letzten Fällen

kann abermals keine Verbindlichkeit auf ihn kom

men. In jenem aber iſt die Annehmung, die Theil

haftigmachung des von dem Geſchäftsträger erwor

benen Nutzens zugleich die Anerkennung der dadurch

auf ihn gekommenen Verbindlichkeit. Er muß alſo

leiſten, was in derſelben erhalten iſt, und ſeinen

Geſchäftsverwalter alles erſetzen, was er auf die

Erwerbung des Nutzens verwendet hat. -

- s. 77,
/
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- H. 177. . . . -

Auf eben die Weiſe, wie Jemand in eigenen

Angelegenheiten Verbindlichkeiten übernehmen kann,

kann er es auch in Anſehung der Angelegenheiten

anderer gültig thun. Seine Einwilligung iſt der

Grund der Verbindlichkeit. Es kann alſo Jemand

die Verbindlichkeiten eines andern zum Theil, oder

ganz übernehmen, eines andern Zuſagen ſichern und

ſich zu deren Erfüllung verpflichten. Alles dasje-

nige, was in dieſer Einwilligung enthalten iſt, muß

er alsdann leiſten, mehr aber nicht. § 169.Nr. 6.

dieſes Theils. Man ſiehet leicht ein, daß nur von

ſolchen Verbindlichkeiten die Rede ſey, welche einer
/

ſtatt eines andern leiſten kann. Folglich können

perſönliche Verbindlichkeiten, die ſich nur aufgewiſ

fe Beſchaffenheiten einer Perſon, oder gar auf ein

Leiden derſelben einſchränken, nicht für andere

- übernommen werden. - -

S. 78.

Alle und jede Perſonen, die nicht überhaupt

Verbindlichkeiten zu übernehmen unfähig ſind, kön

nen ſolche ohne Unterſchied des Geſchlechts, männ

lichen oder weiblichen nicht nur auf ihre Perſonen

bringen und dadurch dem andern perſönliche Rechte

geben, ſondern ſie können auch dingliche Rechte an

ihrem Eigenthume zugeſtehen. Sie können es an

dern zur Sicherheit ſetzen, und das darauf zuge

ſtandene Recht klebt demſelben dergeſtalt an, daß

ihr eigenes Eigenthumsrecht ſo viel dadurch vermin
- - dert
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dert und eingeſchränkt wird. Sie können es alſo

auch nicht anders als mit dieſer Verminderung und

Einſchränkung an einen andern übertragen und das

von einem andern daran ſchon erworbene Recht

muß immer ungekränkt bleiben. Sie können

ſchlechterdings nicht mehr, als ſie ſelbſt haben,

übertragen. Zur Schadloshaltung eines auf ſol

che Weiſe hintergangenen ſind ſie aber ſchlechter

dings verbunden. , -

§ 180.

Vermöge des ganz unumſchränkten Eigenthums

rechts kann ein Eigenthümer ſolche dingliche Rechte

- auf ſeinem Eigenthume ſo ausgedehnt zugeſtehen,

als es ihm nur gefällt. Er kann die Abnutzung

deſſelben für eine Schuld zugeſtehen, ohne den Er

- trag der Nutzung in einen genauen Anſchlag zu brin- -

gen, oder Rechnung davon zu fordern; er kann

ſogar den Verfall des Eigenthums gegen die Schuld

an eine gewiſſe Zeit binden. Kurz nichts-hindert

ihn, nach ſeiner Willkühr zu verfahren, wie es

ihm gefällt. -

- §. I8I.

- Haben denn eidliche Verbindlichkeiten ein gröſ

ſeres Gewicht, als mit einem Eide nicht beſtärkte?

A Das können ſie eigentlich wohl nicht haben. Der

Grund der Verbindlichkeit liegt überhaupt in einem

Rechte eines andern, es ſey ein geſetzliches oder

ein zugeſtandenes. §. 88. 89: 93: I 67. und

- - 68 dieſes Theils. Folglich kann der Eid, wo

- dergleichen nicht iſt, es nicht hervorbringen, noch
- - - YP(MIs
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weniger aber eine Verbindlichkeit würken, die nicht,

übernommeu werden kann oder darf. Die Gültig

keit des Eides iſt auch nicht unmittelbar in den

Naturrechte gegründet, ſondern ſie iſt erſt eine

Folge der Erkenntniß eines ſolchen höchſten Weſens,

welches Ungerechtigkeiten noch über die böſen Fol

gen, welche an die böſe Handlung ſelbſt geknüpft

ſind, wenn gleich nicht durch Abänderung des

Laufs der Natur, dennoch auf eine andere Weiſe

gewiß ahnden wird. Dergleichen Lehren folgen

aber nicht unmittelbar aus dem Naturrechte.

§. 182. -

Daß Verbindlichkeiten durch deren Erfüllung

und Ueberlaſſung des körperlichen Gegenſtandes

derſelben getilget werden, iſt nicht nöthig anzufüh

ren. Es können aber noch andere Urſachen ſeyn,

"

wodurch ſonſt gültige Verbindlichkeiten aufhören zu -

ſeyn. Hieher gehören folgende: -

1) Wechſelſeitige Aufbung der Verbindlich
keit durch die Einwilligung beyder Theile. - - - -

2) Die Nichterfüllung der Verbindlichkeit des

einen Theils berechtigt den andern, die gegenſeitige

Verbindlichkeit gleichfalls nicht zu erfüllen. Denn

in wechſelſeitig übernommenen Verbindlichkeiten

ſteckt immer die Bedingung, daß der eine ſolche

erfüllen wolle, wenn der andere ſie erfüllt. Je

doch kann die von der Nichterfüllung hergenommene

Urſach nicht weiter als auf den Vertrag, in wel

chem der eine Theil wortbrüchig geworden iſt, aus

gedehnt werden. Es ſey denn, daß die Verſagung

". - - -

einer
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einer nicht dahin gehörigen Verbindlichkeit als ein

Zwangsmittel zur Schadloshaltung, die aus der

Verweigerung entſteht, gebraucht würde."

3) Eine veränderte Einwilligung der ſich

verbindlich gemachten. Durch neue mit Ein

willigung derſelben übernommene Verbindlichkeiten,

werden alſo die erſtern verändert, oder aufgehoben.

So wird eine Verbindlichkeit erlaſſen, es geſchehe

dieſes ohnentgeltlich, oder nicht; auf einen andern,

der ſie leiſten ſoll, übertragen; einem andern, dem

ſie geleiſtet werden ſoll, zugeſagt; die Art der

Verbindlichkeit, ihr Gegenſtand, ihre Form, und

der Grund der Verbindlichkeit geändert; eine

Verbindlichkeit, die Jemand einem andern leiſten

ſoll, als Genugthuung für eine von dieſem zu lei

ſtende angenommen; eine ſchon vorhandene Ver

bindlichkeit des einen wird durch eine neuerdings

entſtehende des andern aufgehoben, welche Aufhe

bung in dem Augenblicke ſtatt findet, da jene entſte

het, weil eine würkliche Tilgung der ſchon vorhan

denen darin ſteckt, wenn nur ſonſt die ſchon vor

handene und neuerdings entſtandene Verbindlich

keit von gleicher Beſchaffenheit iſt, und als ge

genſeitige Erfüllung gelten kann, -

4) Wenn die Verbindlichkeiten zugleich auf

den, der das Recht hat, ſie zu fordern, überge

hen, oder dieſes auf den kommt, der die Verbind

lichkeit erfüllen ſoll; oder beyde auf einen dritten

kommen. In allen dieſen Fällen ſteckt theils eine

Genugthuung, theils eine natürliche, theils eine

Verlöſchung eines Rechts, welche in der Unmög-,

- - lichkeit,
/



-

- - -

-
-

-

A

ass e 29) =

: lichkeit, ſich ſelbſt die Verbindlichkeiten eines an

dern zu leiſten, gegründet iſt. . . . . . .

: 4) Verbindlichkeiten, die an gewiſſe Bedin

„gungen, Umſtände in Betracht der Zeit, des Orts,

der Leiſtung, und überhaupt an gewiſſe Vorausſez

zungen und Beſtimmungen gebunden ſind, ſind nur

- in allen dieſen Rückſichten Verbindlichkeiten, und

hören auf, ſolche zu ſeyn, wenn jene nicht exiſti

ren. Nicht eine jede allgemeine Veränderung der

Umſtände der ſich Verbindlichgemachten kann alſo

die Aufhörung der Verbindlichkeit würken, ſondern

nur die auf die gegenſeitige Einwilligung und auf

den Gegenſtand der Verbindlichkeit und ſeiner

Modifikation Einfluß habende. Bey einer an

eine gewiſſe Zeit gebundenen Verbindlichkeit läßt

ſich auch keine ſtillſchweigende Fortdauer derſelben

edenken, indem zu dieſer ein poſitives Geſetz er
Ä wird. Es können aber aus der längern Er

füllung einer zeitigen Verbindlichkeit andere Ver

bindlichkeiten erwachſen, als Schadloshaltung, ge

- genſeitige Leiſtung wegen eines ſich zu Theil ge

machten Nutzens, und dergleichen mehr.“ - -

5) Bloß perſönliche Verbindlichkeiten, die

nicht mit Leiſtungen aus dem Eigenthume des Ver

bindlichen verknüpft ſind, gehen durch den Tod

dieſes verlohren. Diejenigen aber, welche aus

dem Eigenthume geleiſtet werden müſſen, ſo wie

auch die dinglichen Rechte, die Jemand an dem Ei

genthume des Geſtorbenen hat, verlöſchen nicht,

ſondern gehen auf denjenigen über, der das Eigen

thum bekömmt. Solche ſind nur in ſo weit an die

: J Per



s

v

- -4EE C 130 ) Sºes

- Perſon geknüpft, daß ſie durch die Perſon, aus

deren Eigenthum die Leiſtung der Verbindlichkeit ge

sſchehen muß, ohne daß jederzeit an einem beſtimmten

Theile deſſelben ein Recht des Fordernden haftet,

geleiſtet werden müſſen, -

6) Bloß dingliche Rechte werden durch den

"Untergang der Sache, auf der ſie haften, getilget,

jedoch iſt derjenige, der etwa an dem Untergange

Schuld iſt, zur Schadloshaltung verbunden. Da

hingegen aber gehen perſönliche Verbindlichkeiten,

bey welchen nur dem, der ſie zu fordern hat, durch

Zugeſtehung eines dinglichen Rechts eine größere

Sicherheit in Betracht der Erfüllung gegeben wird,

durch den Untergang der Sache nicht verlohren.

Eine Schuld erlöſcht alſo nicht durch den Unter

gang eines zur Sicherheit deſſelben geſetzten Grund

face. . . . -

º. 7) Giebt auch der Mißbrauch des Gegenſtan

des der Verbindlichkeit ein Recht, von derſelben zu

rückzutreten. Denn derſelbe iſt in der Einwilli

gung, alſo dem Weſentlichen der Verbindlichkeit,

nicht gegründet. Zu dieſem konnte ſie nicht gege

ben werden. §, 169, Nro. 2. und 17o. Nro. 2.

dieſes Theils,

- - §. I83.

Wenn Jemand ſeine Verbindlichkeit, die auf

eine gültige Weiſe auf ihn gekommen iſt, nicht

halten will; ſo kann zwar der, welcher das Recht

hat, ſie zu fordern, auch die ſeinige unerfüllt laſ

ſen, und dadurch den Vertrag aufheben, §. 182.

- Nro.
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Nro. 2. dieſes Theils. Aber er kann auch den

andern zwingen, daß er ſeine Verbindlichkeit ers

füllen müſſe. Dieſe Zwangsmittel müſſen der

Wichtigkeit der Sache angemeſſen ſeyn, und nach

dem Grade des Nachtheils, den Jemand durch die

Nichterfüllung leiden würde, abgemeſſen werden.

Sie können in den härteſten Mitteln beſtehen, ſo

bald die Verſagung der Zuſage auf die Selbſterhal

tung des Berechtigten einen nachtheiligen Einfluß

hat. §. 16 I. und folgende dieſes Theils. Gez

genſeitige Verſagung anderer Verbindlichkeiten,

Vorenthaltung deſſen, was dem andern gebühret,

z. B. einer Sache, welche dem, der die Erfüllung

ſeiner Verbindlichkeit verweigert, zugehöret, und

die der Berechtigte im Beſitz oder Gewahrſam hat,

wenn auch ſchon der Eigenthümer in Hinſicht auf

dieſe ſeine Verbindlichkeit erfüllet hätte, ſind er»

laubte Zwangsmittel, wo ſie hinreichen,

& §. TZ4.

Wenn durch ſolche Zwangsmittel die verwei

gerte Verbindlichkeit erzwungen werden ſoll: ſo

muß dieſe auch gewiß ſeyn, und im Fall ſie der,

welcher ſie leiſten ſoll, nicht als eine ſolche gelten

laſſen will: ſo muß der Fordernde ihn davon über

zeugen. Dieſe Ueberzeugung kann durch das eigne

Bekenntniß (z. B. ein ſchriftliches) des Verpflich

teten, durch Zeugen, und durch den Augenſchein

geſchehen. Die Beſchaffenheit der Zeugen und des

ren Zahl müſſen freylich in dem natürlichen Zuſtan

de, wo kein Oberherr iſt, der Beurtheilung der

I 2 Streie



-

v.

W“ - - -

3SE; ( 132 ) SWK-

Streitenden überlaſſen werden. Und daher wird.

die eigne Ueberzeugung des Fordernden, der Kräfte

genug hat, ſeine Forderung zu erzwingen, immer

der Haupt-Entſcheidungsgrund ſeyn. Hieraus

ſiehet man, daß der Zuſtand, in welchem ein je

der Richter in eigner Sache iſt, demjenigen nach

zuſetzen ſey, in welchen die Entſcheidung einer Sa

che von einem Dritten nicht Theil daran habenden

geſchiehet. - - - -

§. 185. W

Unter allen Verbindlichkeiten, die der Menſch

mit andern eingehet, ſind diejenigen, die ſeine

Perſon ſelbſt betreffen, ihm die angelegentlichſten.

Hieher gehöret vorzüglich I) die Verbindung

zweyer Perſonen zur Befriedigung eines ihnen ange

bohrnen ſehr ſüßen Triebes, den man den Zeugungs

trieb nennen kann. Eine ſolche Verbindung nennet

man eine ehlige. 2) Iſt die übernommene Ver

bindlichkeit, einem andern mit ſeinen Kräften auf

eine gewiſſe beſtimmte Weiſe zu Hülfe zu kommen,

oder ihm zu dienen, gleichfalls eine ſolche, die auf

die Perſonen der Menſchen eine nahe Beziehung

haben. Die ehelige Verbindung iſt die engſte. Das

gemeinſchaftliche Intereſſe wird ſo genau verknüpft,

als es nur in einer Perſon geſchehen kann. Beyde

Theile haben dabey gleiche Rechte, und kein Theil

kann über den andern eine Oberherrſchaft verlan

gen. Denn der eine ſowohl als der andere iſt ein völlig

freygebohrner Menſch, der keinem andern unterwor

fen iſt. § 127. dieſes Thils. Uebrigens ſind die Be

ſtimmungen der gegenſeitigen Verſprechungen, deren

W frey
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freygelaſſene Ausdehnung und die gemachten Eind

ſchränkungen, die Grundlage, nach der alles beurtheilt

werden muß. Die ſich Verbindende haben freye

Macht, alles nach ihrer Willkühr einzurichten, nur

muß nichts gegen das Weſentliche einer ſolchen

Verbindung feſtgeſetzt werden, ſonſt iſt es ungül

tig. Die Urſachen, welche gültig ſind, andere

Verbindlichkeiten aufzuheben, können auch dieſe

Verbindung aufheben. §. 17o. dieſes Theils.

§. I86.

Worin beſtehet denn nun aber das Weſentliche

einer ſolchen eheligen Verbindung? Dem Men

ſchen iſt ein Trieb zur Befriedigung einer gewiſſen

Begierde, welche ihm das ſüßeſte Vergnügen ge

währet, voa Natur eingepflanzt. Die Ausübung,

oder die würkliche Befriedigung dieſes Triebes wird

durch eine gewiſſe abſichtlich beſtimmte Folge ein

Mittel zur Fortpflanzung. Jene Befriedigung

kann alſo wohl ein Zweck ſeyn, ſobald man bloß

den Genuß des ſüßen damit verknüpften Vergnü

gens zum Augenmerk macht. Da aber dieſe Be

friedigung von dem Schöpfer der Natur zugleich

als ein Mittel eines noch andern Zwecks geordnet

iſt; ſo muß der Menſch dieſes auch ſo gebrauchen,

ſo weit es an ihm iſt. § 87. dieſes Theils. Die

Verbindung zweyer Perſonen verſchiedenen "Ge

ſchlechts zur Befriedigung des ihnen angebohrnen

Zeugungstriebes, und zum Genuß des daraus ent

ſtehenden Vergnügens, muß alſo durch dieſes Mit

tel den dabey verordneten Zweck, die Fortpflanzung,

- »- I 3 . . . beför
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befördern. Hiebey kann der Menſch nicht ſtehen

bleiben, ſondern die Anordnung des Schöpfers der

Natur gebietet ihm auch, daß er für die daraus

entſtehende Weſen Sorge trage, damit ſie erhal

ten, und die in ihnen liegende körperliche und geiſti

ge Fähigkeiten entwickelt werden. § 147. I48.

und 149. dieſes Theils. Dieſe Verbindung heißt

eine Ehe.

§. 187. -

Einem Manne kann nach dem Naturrechte

nicht gewehret werden, mit mehrern Perſonen des

andern Geſchlechts dergleichen Verbindungen einzu

gehen. Wenn Jemand den Hauptzweck dieſer

Verbindungen erfüllen kann, der in Erzeugung

und Erhaltung der Kinder beſteht : ſo würde

ihm wohl nichts im Wege ſtehen, ſeiner Neigung

zu folgen. Man wende nicht dagegen ein, daß es

wider die abſichtliche Einrichtung der Natur zu

ſeyn ſcheine, daß ein Mann mehrere Frauens neh

men könne, weil die Anzahl in beyden Geſchkech

tern nach der Ordnung der Natur beynahe gleich

iſt. Hieraus läßt ſich noch weiter nichts folgern,

als daß nicht jeder Mann mehrere Frauens haben

könne; es folgt aber nicht, daß es in dem Falle,

wo es angeht, unrecht ſey. Denn ſo viele Perſo

nen weiblichen Geſchlechts, als dadurch übrig blei

ben, daß der eine und andere männlichen Ge

ſchlechts eine ſolche Verbindung einzugehen nicht

für gut findet, können die Gattinnen derer wer

den, die ſchon in einer ſolchen Verbindung ſtehen.

dex
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der Bevölkerung eher vortheilhaft, als nachtheilig

ſeyn, ob ſolche dieſes gleich ohnſtreitig ſeyn wür

de, wenn ſie allgemein wäre. Daß das weibliche

Geſchlecht aus phyſiſchen Gründen nicht Verbin-

dungen mit mehrern Männern zugleich eingehen

könne, braucht nicht erörtert zu werden.

-,

- §. I88. t

- Nach dem Naturrechte hat der Menſch eine

vollkommene Freyheit, ſich in eine ſolche ehelige

Verbindung einzulaſſen, mit welchen Perſonen es

ihm gefällt. Keine ſchweſterliche und brüderliche,

oder andere nahe Verwandſchaft kann ihm im We

ge ſtehen. Nur eine ſolche Verbindung zwiſchen

Eltern und Kindern ſcheint nicht natürlich zu ſeyn,

weil ſie größtentheils bey der Verſchiedenheit der

Jahre zwecklos, und aus eben dem Grunde die

wechſelſeitige Neigung auch nicht durch genugſames

Feuer unterſtützt zu ſeyn ſcheint. Es würde aus

beyden Urſachen die Fortpflanzung, in Anſehung

der Zahl der Kinder, ſehr eingeſchränkt ſeyn. Auch

mit der Achtung, die aus, der nothwendigen Ge

horſamsleiſtung der Kinder gegen die Eltern ent-

ſteht, ſcheint eine ſo genaue Verbindung zu

ſtreiten. ... . . . . . . . . .

Ein gleichfalls ſehr genaues. Verhältniß unter

zweyen Perſonen giebt die Verſprechung der Dienſt

leiſtungen, zu denen ſich einer gegen den andern:

verbindlich macht. Der Dienſtleiſtende räumet das?

durch dem andern eine gewiſſe Oberherrſchaft über

. . » I 4 - ſeine
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ſeine Perſon ein, und ſich ſelbſt legt er eine Folg-“

ſamkeit, einen Gehorſam auf. Denn ohne beydes

kann ein ſolcher Vertrag, ſeiner Natur nach, nicht

ſeyn. Hieraus entſteht der Stand des Herrn und

Dieners. . . -

... ::: §. I 90. " - -

Da kein Menſch über den andern nach dem na

türlichen Rechte irgend eine Oberherrſchaft hat,

§ 127. dieſes Theils: ſo kann dergleichen auch

nicht weiter ausgedehnt werden, als ſo weit die

Einwilligung des Dienſtleiſtenden dazu gegeben

iſt. Die ſtrengſte Auslegung, wodurch alle na

türliche Freyheit, die nicht vergeben iſt, erhalten

bleibt, muß von jener gemacht werden.

-- §. 191.

: Die Erfüllung der verſprochenen Verbindlichr -

keit kann zwar an ſich ſelbſt erzwungen werden.“

§ 168. dieſes Theils. Der Begriff der Ober-

herrſchaft bringt es aber noch beſonders mit ſich, “

daß der Herr den Dienſtleiſtenden durch Zwangs-"

mittel anhalten kann, dasjenige zu thun, wozu er

ſich verbindlich gemacht hat. Er kann ſogar in

dem Falle einer gänzlichen Widerſetzlichkeit ſeine

Verbindlichkeit gegen den Dienſtleiſtenden zurück

nehmen, und den Dienſtleiſtenden entlaſſen, oder

wegjagen. §. I82. Nro. 2. dieſes Theils. Da

hingegen aber kann der Dienſtleiſtende ſich auch:

mit Gewalt vertheidigen, wenn ihm Unrecht ges?

ſchiehet, und er kann gleiche Mittel gebrauchen,

wenn der Herr ſein gegenſeitiges Verſprechen nicht

ei - - L . erfüllt.
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erfüllt. § 168. dieſes Theils. Er kann ſein Ver

ſprechen gleichfalls zurück nehmen, und jenen ver

laſſen, wenn er es an der Erfüllung des ſeinigen -

ermangeln läßt. § 182. Nr. 2. dieſes Theils.

Zweyten Abſchnitts

Sechſte Abtheilung.

Von den Pflichten , die den Menſchen nach

- -

z.“ .

- - -

§. I92.

dem Rechte der Natur obliegen.
- -

Nachdem nunmehro von dem verſchiedenen Ver-

halten des Menſchen das notwendige geſagt iſt: ſo

wird ſich auch von den Pflichten, welche der Menſch

nach dem Rechte der Natur zu erfüllen ver

bunden, und welche alſo einer von dem andern zu

fordern befugt iſt, richtig urtheilen laſſen. -

- ,

Eine Pflicht ſetzt i

§. I93.

- *

-

mmer -eine Verbindlichkeit,

etwas zu thun, oder zu unterlaſſen, und dieſe ein -

Recht, das Recht aber ein Geſetz zum voraus. §.

88 bis 93. dieſes Theils. Eine Handlung vorneh-

men, oder thätig ſeyn, oder eine gewiſſe Handlung.

unterlaſſen, iſt alſo der Gegenſtand einer Pflicht.

- - 3.

S

- - - -
-

à ---

§. 194. - -

J 5 " >

Betrachtet man den Menſchen in ſeinem natür

lichen Zuſtande in bloßer Beziehung auf ſich ſelbſt, "

ſo
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ſo ſiehet man leicht, daß ſein ganzes Benehmen nur

ſo beſchaffen ſeyn muß, daß er andere Menſchen in

ihren Rechten nicht ſtöhre. Dieſes ſind negative

Pflichten, die im Unterlaſſen, Nichtſtöhren beſtehen.

Der ganze Umfang aller dem Menſchen angebohr

nen Rechte iſt ein Gegenſtand dieſes Nichtſtöhrens.

S. 42. und folgende dieſes Theils. Eben ſo leicht

ſiehet man auch, daß es in dieſem Zuſtande keine

Ausübungspflichten geben könne. Denn wo ſollte

der Grund einer Anforderung, daß ein anderer

Menſch dieſes oder jenes thun ſolle, liegen? Einje

der Menſch iſt ein für ſich ganz freygeſchaffenes We

ſen, (§. Ioo. dieſes Theils) dem es nach dieſer ihm

angebohrnen Freyheit auch ganz frey bleiben muß,

auſſer aller Gemeinſchaft mit andern zu leben, ſich

ſelbſt genug zu ſeyn, von andern keine Hülfleiſtung

zu verlangen, dagegen aber auch dergleichen nicht

zu leiſten. Er darf ſich alſo auch einen andern nicht

mit Hülfleiſtungen aufdringen, und ein Zwang,

auch zu eines andern Beſten, ſtehet ihm nicht zu.

- §. I95. - * -

Sobald aber der Menſch aus dieſem ſolitären

Zuſtande, (es geſchehe auf welche Weiſe es nur im

mer wolle) heraustritt, ändert ſich ſein Verhältniß:

iu Hinſicht auf diejenigen Perſonen, mit denen er

nun in einer Gemeinſchaft lebt. Sollen dieſe nicht

bloß unterlaſſen, ſondern thätig ſeyn: ſo muß er

dieſes auch ſeyn. Aus Verbindungen entſtehen als

ſo Verbindlichkeiten.

". - - - - -

- - - - - - §. 196.
L -
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§. I 96. * ,

Aber welches ſind denn nun die Verbindlichkei

ten, die in Thätigſeyn beſtehen? Dieſes ſind alle die

wechſelſeitigen Hülfsleiſtungen, ohne welche der

Zweck der Verbindung nicht erreicht werden kann.

Z. B. Jeder muß zu der Erhaltung und dem Wohl

ſtande des andern ſo viel beytragen, als ſeine Kräf

te ihm geſtatten, damit ihm deiſes erwiedert werde.

Sonſt können beyde Vergeſellſchaftete ihren Zweck

nicht erreichen, wenn ſie bloß Rückſicht auf ſich

ſelbſt nehmen.

als er ſelbſt nicht bedarf, daß heißt: das Ueber

maaß ſeiner zu ſeiner Erhaltung und Behagheit

nicht erforderlichen Kräfte. (S. 42. dieſes Theils.)

ſo fällt es in die Augen, daß bey allen ſolchen thä

tigen Hülfleiſtungen die eigne Beurtheilung des

Hülfleiſtenden in Betracht der Modifikation derſel

bin nicht allein nicht ausgeſchojnaj,

ſondern vielmehr der Maaßſtab ſeyn muß. 2

§. 198.

Denkt man ſich alſo die Menſchen, welche ſich

nach ihrer Willkühr mit einander verbunden haben,

ohne Oberhaupt, ohne Geſetzgeber: ſo kann nichts

als die eigene Beſtimmung und die gegenſeitige ſich

auferlegte Verbindlichkeit der Grund der Pflichten

ſeyn, die ſie einander zu leiſten verbunden ſind. Dies

- ſen
-*

/

-

-

- §. I 97. t

Da bey thätigen Hülfleiſtungen ein jeder den

andern nur ſo viel von ſeinen Kräften ſchuldig iſt,
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ſem gemäß können ſie dieſe von einander fordern und

erzwingen. Haben ſie ſich aber einem Oberhaupte

und deſſen Geſetzen unterworfen: ſo liegt die Ent

ſcheidung in dieſen.

* . . . S. 199.

Aus dem, was geſagt worden iſt, erhellt deut

lich, daß zur Forderung einer Pflicht, die im Thun

oder thätiger Hülfleiſtung beſtehet, nothwendig ſey,

daß jederzeit eine Handlung des Fordernden und

deſſen, der ſie fordert, vorhergegangen ſeyn müſſe,

die der Grund einer andern Handlung, die

nunmehro Pflicht wird, iſt. Handlung wird hier

im weitläuftigem Verſtande genommen, daß ſie ein

jedes Benehmen, eine jede zweckmäßige Vereinba

rung, ein jedes Zuſammenthun und Beginnen zur

Beförderung gemeinſchaftlicher Wohlfahrt, ein jedes

wechſelſeitiges Verhältniß, (welches ſich immer auf

einen gewiſſen Vorgang gründet) unter ſich begreift.

H. 2oo. - -

Auf ſolche Weiſe wird denn eine vollkommene

Verbindlichkeit gewürkt, und die Pflicht, welche aus

derſelben entſteht, iſt nicht weniger vollkommen.

Derjenige, dem ſie geleiſtet werden muß, iſt alſo

auch befugt, den Verweigernden zu zwingen, wenn

er Kräfte genug hat, es zu thun. Das bleibt aber

immer wahr, daß im Betracht des Maaßes der

Leiſtung bey ſolchen Pflichten, bey denen die eigne

Beurtheilung des Leiſtenden ſchlechterdings zugelaſ

ſen werden muß, der Grad der Leiſtung nicht von

denn

N
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dem Fordernden beſtimmt, und alſo der Zwang

nicht darauf gerichtet werden kann. Demohnerach

tet aber bleibt die Verbindlichkeit und die darin lie

gende Pflicht deſſen, dem ſie obliegt, eben ſo voll

kommen, ob ſie gleich nicht bis zu jenem Grade

erzwungen werden kann, ſondern dieſer der Beur

theilung und dem Gewiſſen des Leiſtenden überlaſ

ſen werden muß, weil nach der Beſchaffenheit der

Sache kein Anderer Richter darüber ſeyn kann.

Ein ganz einfaches Beyſpiel mag dieſes erläutern. -

Wenn Jemand eine unleugbare Verbindlichkeit hat,

mit ſeinen körperlichen Kräften bey einer Arbeit,

als durch Ziehen oder Heben mitzuwirken, und er

thut es auch, er thut es aber nicht in dem Maaße

der Anſtrengung, deſſen ſeine Kräfte fähig ſind: ſo

erfüllt er ſeine Verbindlichkeit zwar in einem gewiſ

ſen Grade, aber doch nicht in den möglichſt voll

kommenen. Da aber dieſer lediglich von ſeinem

eignen Gefühle abhängt: ſo kann kein anderer Rich

ter darüber ſeyn, als er ſelbſt, und alſo kann auch

der Grad der Anſtrengung nicht erzwungen werden,

ohnerachtet ſeine Verbindlichkeit vollkommen bleibt.
-

-

- - - -

§. 2oI.

Eben dieſes tritt auch in allen Fällen ein, wo

Jemand eine Verbindlichkeit hat, andern durch das

Uebermaaß ſeiner Kräfte behülflich zu ſeyn. Ja es

kann ſogar unausgemacht ſeyn, ob er würklich mehr

Kräfte habe, als er zu ſeinen eignen Bedürfniſſen

nöthig hat. Und in dieſem Falle bleibt zwar ſeine

Verbindlichkeit und Pflicht eben ſo groß, eben ſo

- - * - - voll
-“
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vollkommen, allein es fehlt nur an einem abgemeſ

ſenen Grunde, die Erfüllung zu erzwingen. Hier

in liegt denn alſo wohl der Grund, warum z. B.

in bürgerlichen Geſellſchaften bey Einrichtung eines

Armenweſens einem jeden die Pflicht aufgelegt wer

den kann, etwas dazu beyzutragen, nicht aber zu

beſtimmen ſteht, wie viel er beytragen ſolle.

". § 202.

Unterſucht man nun nach dieſen Grundſätzen

die gewöhnliche, aber auch oft beſtrittene Einthei

lung in vollkommene und unvollkommene Pflichten:

ſo wird man finden, daß ſie keinen richtigen Unter

ſcheidungsgrund habe. Denn ſoll Jemand eine Pflicht

haben, etwas zu leiſten, ſo muß doch ein Grund

einer Verbindlichkeit da ſeyn. Dieſer kann nicht

unvollkommen, das heißt: ein Grund der Verbind

lichkeit und doch auch nicht ſo ganz ein ſolcher zu

gleich ſeyn. Darin würde ein Wiederſpruch ſtecken.

Offenbar hat die Rückſicht: ob der, der etwas lei- .- -

ſten ſollte, überhaupt, oder in welchem Maaße er

zur Erfüllung deſſelben gezwungen werden könne?

die Verwirrung verurſacht, daß man dafür gehal

ten hat, daß in dem Falle, wo kein Zwang ſtatt

findet, kein vollkommener Grund der Verbind

lichkeit und der in derſelben liegenden Pflicht daſeyn

müßte. Dieſes iſt aber irrig. Denn Zwingen und

nicht zwingen können, iſt nicht der Grund der Pflicht,

ſondern die Verbindlichkeit iſt es. Eine nicht zu er

zwingende Pflicht kann alſo eben ſogewiß eine Pflicht

ſeyn, als ein gewiſſes Gut ſeine vollkommene Exi

- ſtenz
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*ſtenz haben kann, ohne daß ein gewiſſes Indivi

duum, wegen unüberwindlicher Hinderniße, an deſ

ſen Genuſſe Theil zu nehmen vermag. Da ferner

in den bürgerlichen Geſellſchaften die Geſetze die Er- .

füllung einiger Pflichten durch ihre Macht gebie

ten, und die Nichtleiſtenden ſtrafen; in Anſehung

anderer Pflichten aber ſolches nicht thun, ſondern

deren Erfüllung dem Gewiſſen eines jeden überlaſ

ſen: ſo mag dieſes auch wohl Anlaß gegeben haben,

jene für mehr begründet zu halten, als dieſe.

Man verwechſelt hier Pflichten, welche durch Ge

ſetze beſtimmt oder nicht beſtimmt ſind, mit dem

wahren Grunde der Pflichten ſelbſt. Durch jene

Beſtimmung können ſie zwar nach - gewiſſen beſon

dern Gründen modificiret werden, ihre eigentliche

Beſchaffenheit aber wird dadurch nicht geändert.
* -

-

H.203.

Concentriret man alſo vorſtehende Begriffe in

kurze Sätze; ſo würden es folgende ſeyn: 1) Alle

Pflichten ſind in Betracht der Perſon, welche ſie

leiſten ſoll, vollkommene Pflichten. 2) Eine Gat

tung derſelben iſt ſo beſchaffen, daß es ganz klar iſt,

wie und in welchem Maaße ſie geleiſtet werden

müſſen, ſo, daß die Beurtheilung hierüber dem

jenigen, der ſie zu fordern hat, zuſtehen kann, und -

deshalb kann er ſie erzwingen. 3) Eine andere“

Gattung hingegen iſt von der Beſchaffenheit, daß -

es nicht ganz ausgemacht iſt, ob das eine oder

andere Individuum überhaupt, oder in welchem

Maaße daſſelbe dazu verbunden iſt, weil beydes der - :

-
Natur

-
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Natur der Sache nach nur bloß von dieſen Indi

- viduo ſelbſt beurtheilet werden kann, und deshalb

könyen ſie nicht erzwungen werden. Hieher gehö

ren alle diejenigen Fälle, da Jemand andern mit

ſeinen überflüßigen Kräften (dieſe in dem ausge

dehnten Verſtande genommen, daß ſie alles Vermö

genthätiger Hülfe und Würkens in ſich faſſen) hel

fen, und den Mangel der Kräfte anderer dadurch

erſetzen ſoll. Es wurden ihm mehr Kräfte in

– dem einem und anderm Stücke verliehen, als er

ſelbſt braucht. Der Schöpfer, der alles nach

Zwecken geordnet hat, mußte alſo auch den Zweck

gehabt haben, daß dieſe überflüßigen Kräfte ange

wandt werden ſollen. Die eigne Beurtheilungs

kraft eines jeden, der einen ſolchen Ueberfluß an

Kräften hat, zeiget ihm leicht, wo ſie mit Erfolg

angewandt werden können. Hierin liegt alſo die

vollkommene Verbindlichkeit, ſie anzuwenden. Nur

ein jeder anderer kann nicht beurtheilen, ob jener

erſtlich einen Ueberfluß an Kräften, und zweytens,

welches Maaß des Ueberfluſſes derſelbe habe. Hier

über iſt jener allein Richter. - -

§ 204. -

Noch eine Bemerkung aus der Natur des

Menſchen, über etwas, welches auf die Erfüllung

ſeiner Pflichten einen gewaltſamen Einfluß hat.

Der Menſch hat ein Mitgefühl des Zuſtandes an

derer Menſchen. §. 48. dieſes Theils. Dieſes

wird der Grund der Anwendung ſeiner entbehrli

chen Kräfte zum Wohl anderer. Ferner iſt ihm
- zwar

- --
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zwar ein hinlängliches Maaß an Kräften verliehen,

ſein Daſeyn zu erhalten. Dieſes iſt ihm aber nicht

genug , er will es in dem möglichſten Grade der

Behaglichkeit genieſſen. § 53. dieſes Theils.

Dasjenige, was ihm an Kräften hiezu fehlt, mäß

er durch einen Zuwachs der überflüſſigen Kräfte

anderer erhalten, und um dieſe dazu zu bewegen,

muß er jenen den Ueberfluß der ſeinigen gleichfalls

angedeihen laſſen. Hieraus entſtehet durch den

Wunſch eignen Wohls allmälig eine gegenſeitige

Willigkeit einander Hülfe zu leiſten; das heißt:

ſich Pflichten ohne Zwang zu erweiſen. Wer kann

hier die Weisheit des Schöpfers verkennen? Der

dumme, nichtdenkende, oder der undankbare Bos

hafte. . . . . . .
I. - . . §. 205. A - . . .

..

Der Fall kann eintreten, das mehrere pºs
ten zugleich zu erfüllen ſind, aber nicht alle erfüllt

werden können, weil ein Thün, ein Unterlaſſen zu

gleich nothwendig macht. Eine genaue Kenntniß

der Pflichten muß hier jeden beſondern Fall ent

ſcheiden, weil allgemeine Regeln der Sache wenig

abhelfen. Faſt immer wird die Verbindlichkeit in

Hinſicht auf die Ausübung der einen Pflicht größer

ſeyn, als in Betracht der andern, und alſo ent

ſcheidet der höhere Grad jener. «Jedoch können

auch Fälle eintreten, wo die Verbindlichkeit gleich

in Beziehung auf die auszuübenden Pflichten

iſt, - -

- - - - - * - -

- a - - sº. -“
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». §. 206. . -

Wenn Pflichten gegen ſich ſelbſt, und gegen an“

dere, deren Erfüllung von gleich wichtigen Folgen

ſind, in Colliſion kommen; ſo iſt es leicht abzu

ſehen, daß jeder die erſten zu erfüllen berechtigt

„iſt. § 42. dieſes Theils. Nach dem Grade der

Verminderung der Wichtigkeit der Folge in Be

tracht auf die eigne Perſon deſſen, der etwas lei

„ſten könnte, und des nachtheiligen Einfluſſes auf

, das Recht eines andern, verändert ſich die Sache

merklich. Aber hier iſt die eigne Beſtimmung nicht
leicht, weil ſich gemeiniglich eigenes Intereſſe, wel

ches viel wichtiger ſcheint, als das Intereſſe eines

andern, und Leidenſchaften mit in die Beſtimmung

einmiſchen. Eben dieſes findet auch in Betracht

ſolcher Perſonen ſtatt, deren Intereſſe mit dem In

tereſſe des Handelnden genau verflochten iſt. Es

ſollte in dieſem Falle freylich wohl das größere

Wohl dem kleinern, oder wohl gar dem unbedeuten

den Nachtheile vorgezogen werden, aber - der

Menſch bleibt Menſch. Bey der Colliſion mehre
rer Pflichten gegen andere Perſonen, (wo die eige

ne Perſon des Handelnden nicht unmittelbar mit

> verwickelt iſt,) hingegen, iſt oft die Wahl nicht ſo

ſchwer. Hier muß die größere Verbindlichkeit, die

wichtige Folge, und der Einfluß auf das Wohl

und den Nachtheil derer, welchen die Pflichten er

weiſen werden ſollen, entſcheiden. Eine genaue

Kenntniß der Pflichten iſt hier die einzige Führe

rin. Indeſſen wird auch hier der Menſch von

- leidens

- -

*

- - - - -

-
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/ºdenſchaftlichen Eindrücken, von Vorliebe und

*

gleich große Pflichten gegen andere in Colliſion,

alsdann kann die Entſcheidung nicht mehr aus dem

Grade der Verbindlichkeit allein hergenommen wer

den. Andere, auſſer demſelben eintretende Umſtän

de, Gefühl, eigne Theilnehmung, Vorliebe, auch

bisweilen eigenes Intereſſe, mögen hier beſtimmen,

fürnehmlich, wenn die Geſchwindigkeit der Hand

lung keine Zeit zur Ueberlegung geſtattet,g eitz regung g
-
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Zweyter Theil.

Von der Anwendung des Naturrechts.

-
Einleitung.

Das Naturrecht iſt die Urquelle alles Rechts

auf dem Erdboden, das Recht aller einzelnen ver

nünftigen Geſchöpfe deſſelbeu, und aller derer, die

zuſammen leben, oder neben einander ſind, oder

Gemeinſchaft mit einander haben. Es iſt der

Grundriß aller möglichen menſchlichen Geſetze, Ge

bräuche, Verabredungen und Gewohnheiten unter

Geſellſchaften und neben einander lebenden Völkern.

Was dem Naturrechte zuwider läuft, iſt unrecht,

verwerflich. Zweyte, dritte und vierte Abtheilung

des zweyten Abſchnitts erſten Theils.

§. 2.

Wenn wir die auf dem Erdboden lebende Men

ſchen betrachten, ſo können ſie entweder in kleinen

einzelnen; oder großen Geſellſchaften unter ſich ver

einigt, oder abgeſondert leben. Die Vereinigung

einer großen Anzahl Menſchen zu einem gewiſſen

Zwecke, hat ihre beſondere Beſtimmungen, und

das Verhalten abgeſonderter neben einander ohne

Gemienſchaft lebender Geſellſchaften, hat wiederum

die ſeinigen, die ihm eigen ſind. -
***

-

.
- - - - - - -

- - - - - - §. 3

-
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§. - 3.2

r. Es entſtehen hieraus zwey beſondere Betrach

tungen. Erſtlich, wie müſſen ſich die in einer

großen Geſellſchaft gemeinſchaftlich zu einem Zwecke

ſich vereinigten Menſchen gegen einander verhalten?

und zweitens, wie müſſen ſich die neben einander

lebende Geſellſchaften, die keine gemeinſchaftliche

Verbindung ünter einander haben, gegen einandev

betragen? r

Zweyten Theis

Erſter Abſchnitt.

º

Von denen in einer großen Geſellſchaft

zu einem gemeinſchaftlichen Zwecke

lebenden Menſchen, und

deren Verhalten.

Erſte Abtheilung.

Von den Geſellſchaften der Menſchen

überhaupt.

* Es iſt ſchon oben § 105. 14r. 142. und 143.

erſten Theils, aus den Eigenſchaften des Menſchen

erwieſen worden, daß er nicht beſtimmt ſey, allein

zu leben. Die Erfahrung lehrt aber auch, daß er

dieſer Beſtimmung willig folge.

-
-
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§. 5.

s. Ohne großes Nachdenken ſiehet ber Menſch ein,

daß ihm wohl werde, wenn er in der Geſellſchaft“

mehrerer Menſchen lebt. Er kann ſich alsdann in

mancherley Stücken befriedigen, welches er nicht *

kann, wenn er allein, oder in einer eingeſchränktern

Geſellſchaft lebt. Hang zur Behaglichkeit, zur

Bequemlichkeit, zum Vergnügen, zum Wohlleben,

(nicht eben im Sardanapaliſchen Verſtande genom-

men) iſt ihm natürlich. Er ſiehet leicht ein, daß

die Vereinigung mehrerer Kräfte, wechſelſeitige

Hülfe, Erſetzung deſſen durch fremde Kräfte, was

den eignen fehlt, dieſes alles leichter und beſſer

befördere, und – die Sicherſtellung ſeiner Perſon ,

und ſeines Eigenthums beſtimmt ihn völlig, mit

andern Menſchen ſich zu einem gemeinſchaftlichen

Intereſſe zu verbinden.

§. 6.

Zuſammenhaltung der anwachſenden Familien,

das iſt: kleiner Geſellſchaften von Eltern und Kin

dern, nahen Verwandten, die bey einander geblie

ben ſind, zu denen ſich auch wohl ſchon andere

Menſchen, um ihnen Hülfe zu leiſten, geſellet haben,

iſt wohl die einfacheſte Art der Vergeſellſchaftung der

Menſchen. Verwickelung des gemeinſchaftlichen In

tereſſe, welches aus den miteinander getriebenen Ge

ſchäften, Zubereitung und Nutzbarmachung des Ei

genthums, aus der nicht geſchehenen Abſonderung

eines gemeinſchaftlichen Erwerbes entſtehet, haben

die Menſchen wohl zuerſt mit einander verbunden.

Solcher bey einander gebliebenen Familien entſtan

* den

-

-

-
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, den mehrere, und nun hatten mehrere neben einane

der lebende Geſellſchaften ihr Daſeyn. Eine Fa

milien-Geſellſchaft war durch ihre größere innere

Vermehrung zahlreicher, und alſo auch ſtärker,

Zwey kleine Geſellſchaften gegen eine große, oder

eine ſonſt verhältnißmäßige Anzahl kleinerer traten

gegen größere zu einem gemeinſchaftlichen Intereſſe

zuſammen, und ſo wurden aus kleinern Famliens

Geſellſchaften größere, die aus mehrern fremden

zuſammengeſetzt waren. Der Hauptzweck war'wohl

die Sicherung der Perſonen und des Eigenthums,

das die unter einander Verbundenen ſich ſelbſt

ſicherten, und gegen andere vertheidigten. Aber

die Beförderung des Wohlſtandes, der Behaglich

keit und des bequemern Lebens innerhalb der Ge

ſellſchaft ſelbſt mußte auch eine nothwendige Folge

dieſer Verbindungen ſeyn. Und ſo lehrte die Er

fahrung die Menſchen, daß es gut ſey, darin zu

leben.

§. 7

- Bis dahin leben ſolche Geſellſchaften noch im -

mer in einem Zuſtande, der dem natürlichen ſehr

nahe iſt. Er iſt nur noch eine geringe Abweichung

von demſelben, ohnerachtet doch ſchon Einſchrän

kungen vorhanden ſeyn müſſen. §. Io6. erſten Theils,

Ihre Verabredungen ſind ihr Geſetz, und wenn ſie

in ihren Verhalten unter einander ſelbſt und gegen

_ .. andere neben ihnen daſeyenden Geſellſchaften gerecht

ſeyn wollen, ſo müſſen ſie den oben angeführten

Vorſchriften des natürlichen Rechts folgen. Siehe

K 4 lung,
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kung: Alle haben gleiche Rechte in ſo ferne ſich

der eine und der andere durch auf ſich genommene

Verbindlichkeiten nicht die Seinigen eingeſchränkte

und dadurch die Rechte eines andern erweitert hat,

§.roo. 127. 167. u. H68. erſten Theils. Noch hat

eine ſolche Geſellſchaft keinen Oberherrn, Sie bes

ſieht aus einer gleichen Vereinigung der Kräfte aller

r . . . §. 8. . . . . . .

* Es iſt nicht nöthig, ſich lange bey der Ein

Ä einer ſolchen Geſellſchaft zu verweilen.

Auf eine beſtändige Dauer känn ſie ſowohl wegen

ihres eignen Anwachſes, als wegen des Anwachſes

anderer neben ihr ſich emporhebenden, nicht ſo be

# Sie findet Mängel in ihrer Einrichtung,

ie ſich einſchleichen, ſie ſtrebt nach neuen Bedürf

niffen, eingebildeten oder wahren, ſie dehnt ſich in

mehrere Geſchäfte aus, die eine beſtimmtere Ein

richtung erfordern, und ſo entſtehen noch gerade

Einſchränkungen, Vertheilungen der allgemeinen

Geſchäfte, beſtimmte Vorſchriften, feſtgeſetzte Ver

fahrungsweiſen, Unterordnungen, Abtheilungen in

den Klaſſen der Menſchen, Bürden, die eine jede

nach einem gewiſſen Verhältniß tragen muß, Ge

bieten und Gehorchen, mit einem Worte eine zweck- .

mäßige Form der Geſellſchaft. Und – dieſes iſt

alsdann eine bürgerliche Geſellſchaft, ein Volk.

Erfahrung und Nachdenken über die Mittel den

Zuſtand zu verbeſſern, unterſtützt von den Trieben

der Natur, iſt alſo die Mutter der bürgerlichen Ge

-

«: ---
- -

-
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ihm dieſes Gute durch andere entzogen oder ver

– eitelt wird. Denn jene Rechte können durch dieſe

bedingte Entſagung nicht erlöſchen.

- SR (53) =s«

:

Zweyte Abtheilung.

Von den bürgerlichen Geſellſchaften.

-

* - -

- - - - - AO . . -

- . 35 s §. 9. * * :

e

Die natürliche Freyheit des Menſchen iſt das
s

höchſte Gut deſſelben. Sie iſt in ſeinem Weſen
gegründet, § 37. erſten Theils. Wenn er alſo

derſelben in gewiſſer Maaße entſaget, und ſie ein-

ſchränken läßt; ſo thut er es nur in der Maaße,

daß der dadurch verlohrne Theil derſelbendnrch

überwiegendes daraus entſtehendes Gute erſetzt.“

werde. Mehr kann er nach ſeiner angebohrnen

Natur nicht verliehren wollen, und es ſteht ihm

daher auch frey, wieder in ſeine vorige Rechte zu

rückzutreten, die er vor der Entſagung hatte, wenn

- §. Io. . . . .

v

* -

Dieſes iſt der Geſichtspunkt aus dem die Abſicht

- der Vereinigung einer großen Anzahl Menſchen in eine

bürgerliche Geſellſchaft angeſehen werden muß.

Nicht alle natürliche Freyheit wird dahin gegeben, .

ſondern nur ein Theil, und ein Theil wird vor

behalten. Sie vereinigen ihre Kräfte zu Errin

gung eines größern Wohls, einer ausgedehntern

Behaglichkeit, eines bequemern Lebens, und des

E. K 5 dar-,
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daraus fließenden Vergnügens, zu Erhaltung einer

größern Sicherheit für ihre Perſonen und für ihr

Eigenthum. Jeder verbindet ſich, dazu beyzutra

gen. Um dieſer glücklich machenden Zwecke willen,

laſſen ſie es ſich gefallen, ihrer natürlichen Frey

heit nicht in ihrer ganzen Ausdehnung zu genießen,

ſich Einſchränkungen und Vorſchriften, die zu jenen

Zwecken abzielen, zu unterwerfen. Aber bloß um

jener Abſichten willen; nicht deßwegen um ihrer

natürlichen Freyheit überhaupt zu entſagen, und

andern mehrere Rechte zu ihrem Nachtheil einzu

räumen Einmüthige Einwilligung Aller gehört

dazu, und die Einwilligung der Mehrern kann kei

ne Bürden über die mindere Anzahl bringen. Sie

unterwerfen ſich einem Zwange als eines Mittels

den ſich vorbehaltenen, den weſentlichen Theil ihrer

natürlichen Freyheit deſto beſſer genießen zu können;

ſie wollen ſich nicht überhaupt gewiſſen Vorſchriften

unterwerfen, ſondern nur Vorſchriften, die Mittel

zum Genuſſe eines gröſſern Glücks werden. Alles

was dieſem nicht entſpricht, iſt gegen die natürliche

willkürliche Beſtimmung des Menſchen, iſt wider - -

ſeine Abſicht; dem hat er nicht auf ſolche Art ſich

unterwerfen wollen. Er iſt alſo auch nicht ſchul

dig es zu ertragen, noch verbunden unter dieſen

Einſchränkungen zu bleiben, wenn er ſeine Wohl-

fahrt nicht mehr darin findet.
. . "

§. II. - -

Durch eine ſolche zweckmäßige Vereinigung -

werden alle Individua Glieder eines Ganzen, die
- -

"-
- -
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ſich ſo zu ſagen für ihre gemeinſchaftliche Glückſe

ligkeit eine Gewehrſchaft, eine Bürgſchaft leiſten.

Man nenne ſie alſo Glieder, oder Bürger dieſer

Geſellſchaft, und ihre Einrichtung eine bürgerliche

Verfaſſung. Aus dem Zwecke der Geſellſchaft folgt

auch von ſelbſt, daß diejenigen, welche zu deſſen

Erhaltung das Ihrige nicht beytragen wollen, aus

derſelben geſtoßen werden können. “ - -
/

-

-

-
- -

§ 12.
. . . -

-

Die Art der Einrichtung hängt gänzlich von

dem Willen derer ab, die ſich verbinden. Sie

haben die freye Macht die Abweichungen von der

natürlichen Freyheit zu beſtimmen und feſtzuſetzen,

wie ſie wollen. Sie können die Mittel zu ihren

vorhabenden Zwecken nach Gefallen ordnen ; ſie

können die Beſorgung der gemeinſchaftlichen Ge

ſchäfte ihnen ſämmtlich vorbehalten, und feſtſetzen,

ob die Mehrheit der Stimmen in ihren Angelegen

heiten entſcheiden ſolle oder nicht; ſie können ſie

– gewiſſen erwählten Perſonen in die Hände geben;

- ſie können ſie der Fürſorge eines Einzigen erblich

oder nicht erblich anvertrauen; ſie können ſich eini

ge ſelbſt vorbehalten, und andere mehrern, oder

einem einzigen überlaſſen; ſie können die Gewalt

theilen und in mehrere Hände geben; modificiren,

die Dauer der Zeit beſtimmen, binnen welcher der,

dem ſie ſolche auftrugen, ſie ausüben ſoll, und alles .

einrichten, wie ſie es gut finden. Ihr Wille macht

das Geſetz, und auf der Ausübung deſſelben beru

het die Regierung. Hieraus erhellet alſo, daß es

- -
- LIT

-

v.

-

–
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ein ganz unrichtiger Begriff ſey, wenn man be

haupten will, daß eine ſolche Regierungsmacht,

oder oberſte Gewalt von Gott ſey. Der Wille derer

die ſich vereinigen iſt einzig und allein ihr Grund,

nur muß ſich dieſer Wille nach dem Geſetze der

Natur, welches den Schöpfer derſelben zum Urhe

ber hat, richten. Daher müſſen ſie auch ihren

§ 13. - -

Hieraus fließt nun wie aus einer offnen Quelle

die Wahrheit, daß alles jenen Abſichten und Be

ſtimmungen gemäß geleitet, geordnet und einge

richtet werden müſſe. Was dieſem entgegen iſt,

iſt Mißbrauch, liegt nicht in der Einwilligung der

ſich Verbundenen, und dieſe ſind es nicht allein

zu dulden nicht verpflichtet, ſondern ſie ſind es

durch zweckdienliche Mittel abzuändern ſogar be

rechtigt. Sie können denen, die zweckwidrig han

deln, die Gewalt nehmen, und nach den natürli

chen Rechte ſie als Beleidiger ſtrafen; ſie können

Einrichtungen machen, um den Mißbräuchen vor

zubeugen. Sie haben hiezu ein ganz vollkommenes

Recht, das ihnen angeboren iſt, und durch keine

Zeit verjähret werden kann. Ebenſo können auch

diejenigen, oder der Einzige dem die Fürſorge für

das Wohl der Geſellſchaft anvertrauet iſt, dieſelbe

aus gegründeten Urſachen, als aus Mangel der

Kräfte, wegen Bundbrüchigkeit der Geſellſchaft,

und kurz aus ſolchen Urſachen, welche den Zweck

der Fürſorge vereiteln, mit Recht niederlegen.
- -

. .

- - §, I4.
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. . – §. I4-

Es möchte ſcheinen, daß dieſes alles nur ſo

ſey, wenn die Gewalt der Regierung eines Volkes

auf die vorbeſchriebene Art durch ſeine beſtimmte

Einwilliguug feſtgeſetzt iſt, aber daß es ganz anders

ſey, wenn ſie auf andre Weiſe an einen oder meh

rern gekommen iſt. Die Art, wie dieſes geſchehen

könnte, kann wohl keine andere ſeyn, als Bezwin

gung eines Volks, und Uſurpation. Von beyden

wird ſich nach einer auseinandergeſetzten Unterſu

chung urtheilen laſſen.

§ 15. - >

Es iſt wahr, der einzelne Menſch hat das

Recht einem andern, der ihm ſeine Rechte rauben

will, nach Beſchaffenheit der Umſtände das Leben

zu rauben, es ihm unter gewiſſen Bedingungen zu ..

ſchenken, ihn ſo einzuſchränken, daß er auſſer Stand

iſt, ihm ferner zu ſchaden. § 121. und 161. und

folgende erſten Theils. Warum ſollten es alſo meh

rere mit einander verbundene Menſchen, ein Volkge

gen ein anderes nicht haben? Aber der einzelne

Menſch hat doch weiter kein Recht über den andern

ſich unterworfenen, als ſich ſelbſt in Sicherheit zu

ſetzen. Ebendaſ. Bis dahin kann er ihn einſchrän

ken. Niemals aber wird er ein Recht über ihn er

halten, das alle Rechte der Menſchheit aufheben,

oder die weſentlichen ihm zum Theil nehmen könnte.

Ein Recht, ihn ſein ganzes Leben über unglücklich

zu machen. Denn das wäre ja mehr als der Tod.

Er kann ihn in den engſten Schranken halten, daß

* - - - - er
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er ihm nicht ſchade, übrigens aber hat er kein Recht

ihn zu kränken. Alle übrigen Rechte der Natur

muß er ihn ungekränkt laſſen. Dahingegen iſt

jener zwar nicht befugt über Unrecht zu klagen,

er hat eine gewiſſe Leidensſchuldigkeit, (§. 93. die

ſes Theils) wenn der Beleidigte ſich in dieſen Schran

ken hält, aber er iſt auch berechtigt, ſich in den voll

kommenen Genuß ſeiner angebohrmen Rechte wieder

zu ſetzen, ſobald es ihm thunlich wird. Denn ſie

hören nie auf, zu ſeyn. Wenn alſo auch ein Volk

ein anderes beleidigendes ſich unterwift: ſo kann es

ſolches zwar in die Schranken bringen, daß es ihm

nicht mehr ſchädlich ſeyn kann. Aber die Rechte

der Menſchheit muß es ihm laſſen. Es muß nicht

anders über daſſelbe gebieten, als daß es deſſen Glück,

auf welches es von der Natur gegründete Anſpra

che hat, nicht weiter einſchränkt, als es die zu ſei

ner eignen Sicherheit nöthige Einſchränkung fordert

und nothwendig macht. Unterwirft es ſich, und

giebt Beweiſe ſeines feſten Entſchluſſes, weder wi- .

derſpenſtig noch beleidigend zu ſeyn: ſo muß das

ſiegende Volkes nicht anders beherrſchen, als wenn,

die Sorge für ſein Wohl ihm auf die obbeſchriebe

ne Art durch eingewilligte Einſchränkung übertragen

wäre. Denn die Forderung glücklich zu ſeyn, iſt

gerecht, iſt angebohren, und die angebohrnen Rech

te verlöſchen nie. Sie können durch Gewalt und

Umſtände in Unthätigkeit gehalten werden, aber nie

aufhören. Es hat alſo das bedrückte Volk das Recht

ſie wieder geltend zu machen, ſobald es kann.

Man müßte ſonſt behaupten wollen, das ſiegende

Volk,

-

-
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Volk, oder die Vorſteher deſſelben, die das beſieg

ºte beherrſchen, hätten ein Recht, Unrecht zu thun.

Es iſt unnöthig zu bemerken, daß billige Einſchrän

kungen unter jenen Druck nicht gerechnet werden
können. - . . .

- §. 16.

Die zweyte Art die herrſchende Gewalt über ein

Volk anders als durcheinwilligende Uebertragung zu
bekommen, würde die Uſurpation ſeyn. Uſurpa

tion iſt eigenmächtige Anmaaßung eines Rechts,

es ſey über Perſonen oder Sachen. Nimmermehr

kann ſich Jemand ein Recht gegen ein angebohrnes

Recht eines andern Menſchen anmaaßen. Der Wie

derſpruch liegt in dem Begriffe vom Rechte ſelbſt.

Durch Uſurpation, weder durch eigne, noch ererb

te, kann alſo keine Gewalt über andere Menſchen

erwºrben werden. Niemand iſt ſchuldig, ſich der

gleichen auflegen zu laſſen, und ein jeder hat das

Recht ſich derſelben zu entziehen, ſo bald er nur

sº
kann.

* *
- - -

-

§. I7. .

So richtig und unumſtöslich dieſe Grundſätze

in der Theorie ſind, ſo ſchwer und delikat ſind ſie -

in der Anwendung. Je zuſammengeſetzter das In

tereſſe eines Volks iſt, je mehrere Hinſichten ſein

Wohl erfordert, je verwickelter die mancherley Ver

hältniſſe, ſo wohl die innern, als die äußern, ſind,

ie ſchwerer wird es zu beſtimmen, ob die Einſchrän

Kungen der Freyheit gemindert werden können, ob

ſie eine Härte oder eine Wohlthat ſind, Hiezu iſt
-

-

>-<
-
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Ueberſicht des Ganzen unentbehrlich, und nach dem

Einzelnen läßt ſich ſchlechterdings nicht urtheilert;

an fehlſamſten wird aber das Urtheil alsdann, wenn

einzelne Individuen, oder einzelne Stände, die am

mehrſten unter der Einſchränkung leiden, ihr Urtheil

für entſcheidend ausgeben wollen. Der Geiſt der

Unruhe, der Empörung und das ungerechte Mur

ren des muthwilligen Pöbels muß nicht den Ton an.“

geben, wie es mehrentheils bey Empörungen geht,

jelche Freyheits-Enthuſiaſten als eine Aeuſſerung

des Gefühls der Menſchenrechte nicht ſelten preiſen,

und ſelbſt Grauſamkeiten und politiſche Schwärme

reyen für edles Freyheitsgefühl halten: Dahero iſt

Bekanntmachung der innern Staatseinrichtung in

mer eine erſprießliche Sache, wenn die Angelegen

heiten mit Redlichkeit geführet werden. Sie ver

hütet Argwohn und verbreitet allgemeines Zutrauen.

Die Verwaltung der öffentlichen Geſchäfte zum Nach

theil des Ganzen mußvöllig evident und keinen Zwei

fel mehr unterworfen ſeyn, wenn ein Volk ſolche

aufheben, oder rektificiren will. Die Einwilligung

des ganzen Volks iſt hiezu nothwendig. Denn wie

kann ein Stand für den andern Vorzüge verlangen

wenn von der gemeinen Wohlfahrt die Rede iſt?

Die höhern Stände müſſen ſich alſo dieſes nicht an

maaßen, und thun ſie es doch: ſo haben die niede

rern ein Recht ſich ihnen zu wiederſetzen. Sonſt

werden jene die Despoten dieſer und der Regierung

ſelbſt. Weiter unten § 310. bis 33- wird die

richtige Anwendung dieſer Grundſätze gezeigt

werden. - - - - - -

§ 18.
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Än der Regenten einzig und allein
von dem Willen des Volks abhängt, ſo muß auch

dieſer Wille alsdann entſcheiden, wenn der Fall eins

tritt, daß mehrere um die ºberherrſchaft ſtreiten: -

Kein anderer kann und darf hierin Richter ſeyn

als das Volk ſelbſt. Es verſteht ſich von ſelbſt,

daß es in dem Falle, wenn einer der ſtreitendenge

gründete Rechte hat, für denſelben entſcheide. Dj

es unterſtützt in dieſem Falle ſeine eigne Rechte

Äjene, wenn ſie gegründet ſeyn ſollen, von den

Volke auf ihn gekommen ſind. Auſſer dieſem Falle

Ännes denjenigen wählen, den es für bej

bigſten und beſten hält. Jeder anderer, der ſich

eindringt, iſt ein Uſurpator. - - - -

Erſten Abſchnitts

- Dritte Abtheilung.

Von der Regierung eines Volks überhaupt.

- , - H. 19.

Die Führung der allgemeinen Angelegenheiten

einer zu ihrem gemeinſchaftlichen Beſten ſich Hers

bundenen großen Geſellſchaft, oder eines Volks,

iſt die Regierung deſſelben. Die Art und Weiſe

der dabey gemachten Einrichtung iſt die Form,

>. – - H. 2Q, -

Äs iſt ſchon oben § 12 bis 16. dieſes Theils

geſagt worden, daß die Einrichtung, auf belche

- L Weiſe

v
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Weiſe die Geſchäfte behandelt, wem ſie anvertrauet

werden ſollen, einzig von dem Willen der ſich ver

einigenden freyen Menſchen abhänge, und wie eine

durch Bezwingung eines Volks erworbene Gewalt

eingerichtet werben müße. "Sie kann unzählige

Modifikationen haben. -

5

§ 2 I.

S. Die verſchiedenen Arten dieſer Beſtimmungen

ſind zu erläutern nicht nöthig. Das gehöret nicht

hieher. Nur ein allgemeines Principium muß feſt

geſetzt werden, aus dem ſie alle abgeleitet werden

müſſen, und auf welches alle müſſen zurückgeführt

werden können. Es iſt dieſes:

Die Regierungsgeſchäfte mögen durch das Volk

ſelbſt, oder durch beſonders dazu erwählte

mehrere Perſonen, oder durch einen Einzigen,

dem ſie übertragen worden, oder durch dieſen

und mehrere daran theilhabende und zugeord

nete Repräſentanten des Volks, oder durch ei

nen Eroberer geführt werden, ſo müſſen die an

gebohrnen Rechte der Menſchen immer der er

ſte und einzige Geſichtspunkt, der Maaßſtab

ſeyn, nach welchen alle Einrichtungen gemacht

werden; deren Einſchränkung muß aus keiner

- andern Urſache gemacht werden, als weil die

gemeinſchaftliche Wohlfahrt der Verbundenen

ſie nothwendig macht; dieſe allgemeine Wohl

abrundj nichts, der jeder

Einſchränkung; der Gewinn, der durch die Ein

- -

- ſchränkung
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ſchränkung für das Ganze erhalten wird, muß

größer ſeyn, als der verlohrne Theil der Frey

heit eines einzelnen oder mehrerer Glieder;

auch auf dieſe muß ein Theil des wechſelſeiti

gen Gewinnes (wiewohl nicht immer ein gleich

großer) zurückfallen; kurz nichts muß geſche

hen, was nicht die gemeinſchaftliche Wohlfahrt

unmittelbar oder mittelbar befördert, was nicht

wenigſtens ein größeres Ungemach oder Uebel

durch ein kleineres unvermeidliches abwendet;

alles was geſchiehet, muß Mittel zu jenem

großen Zwecke ſeyn. - -

-

>

Ein anderes Prinzipium iſt nicht denkbar, mit

was für einer Farbe ihm auch ein glänzendes Anſe

hen mag gegeben, auf was Art es auch immer mag

ſcheinbar gemacht werden wollen. Kein Recht desEro

berers, kein uſurpirtes, kein ohne die allgemeineEin

willigung erworbenes Recht kann hier zur Rechtfer

tigung dienen. Die Vereinigung mehrerer mit g

wiſſen anerſchaffenen weſentlichen Eigenſchaften das

ſeyenden Weſen, kann kein anderes Ganzes werden,

als die Theile, die es zuſammen ſetzen, ſind. Kurz

es ſey nochmals geſagt; die angebohrne Rechte, das

Recht in möglichſt hohen Grade glücklich zu ſeyn

kann dem Menſchen Niemand nehmen.

-

§. 22.

Die Vereinigung der geſammten Macht eins

Volks, um die Mittel zu ſeiner Wohlfahrt zu be

ſtimmen und zur Ausführung zu bringen, ſie g

G. L 2- ſchee

- -
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ſchehe in Einer oder in mehrern Perſonen, iſt die

oberſte Gewalt, deren Führung ſich die ganze Mens

ge des Volks überläßt, und das iſt denn das cha

rakteriſtiſche einer bürgerlichen Verfaſſung. Der

ganze Umfang dieſer Einrichtung heißt der Staat,

und die Behandlung der Geſchäfte ſelbſt die Regie

§. 23.
-

Hieraus folgt nun unmittelbar, daß der Re

gent oder die Regenten eines Volks nicht eine Macht

von ſich ſelbſt, nicht ein eigenes abgeſondertes In

tereſſe haben; daß ſie ein Volk, oder den Staat

nicht als ein ihnen zugehöriges Eigenthum anſehen

und nach Gefallen damit machen können, was ſie

wollen. Sie haben Pflichten der Verwaltung, aber

keine willkührliche Dispoſition. Sie haben keine Rech

te gegen die angebohrnen Rechte anderer Menſchen,

und der Begriff der Unterordnung, des Gehorchens

findet nur in ſofern ſtatt, daß die Mittel zu jenen

großen Zwecke befolgt werden müſſen. Sie haben

weiter nichts als den von dem Volke zu ſeinem ge

meinen Beſten entſagten und ihnen abgetretenen Theil

ſeiner Freyheit. Ueber dieſen können ſie nur dispo

niren und über ein mehrers nicht. Sie ſind Ver

walter und, innerhalb der ihnen angewieſenen

Grenzen, Gebieter. Keinesweges aber unum

ſchränkte Oberherrn. Denn der Begrif von Will

kühr läßt ſich da nicht denken, wo gewiſſe Beſtim

mungen nach vorgeſetzten Zwecken ſind. Aus die

ſem Grunde kann auch das ſogenante äußerſte Recht

- A
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der oberſten Gewalt in keinem andern Sinne gelten,

als wenn dieſelbe zur Erhaltung nothwendiger

Zwecke auſſerordentliche Mittel wählen muß.

Es muß dabey aber alles in den Grenzen der eben

beſtimmten Einſchränkung bleiben. Alle Zugeſte

hung einer andern, oder gar willkührlichen Gewalt

iſt eine niederträchtige Schmeicheley gegen Regenten.
º

S. 24. ,

Die Beſtimmung der Mittel zur allgemeinen

Wohlfahrt, in welcher das Wohl eines jeden einzel

uen Gliedes begriffen iſt, die Auswahl des zweck

mäßigſten aus mehrern vorhandenen, ſind die Vor

ſchriften, die Einrichtungen, welche der Regierung

mittelſt der ihr anvertrauten Gewalt zu machen,

obliegt. Dieſe Vorſchriften ſind die Geſetze, dies

Wort in dem ausgedehnten Verſtande genommen,

daß es alles, was geboten, verboten, verfügt und

nach gewiſſen Zwecken eingerichtet wird, unter ſich

begreift. Hierin beſtehet alſo die geſetzgebende Ge

walt. Sie hat die Sorge übernommen, die Rech

te aller einzelnen Glieder der Geſellſchaft in Schutz

zu nehmen. Bey ihr muß alſo jeder Schutz ſuchen,

es ſey denn, daß der Fall der Nothwendigkeit, da

ie ihm ihre Hülfe nicht angedeihen laſſen kann, ihn

nöthigt, ſein eigner Schutz und Helfer zu ſeyn.

Alsdenn tritt er in dieſem Falle in das Recht der

Ausübung ſeiner natürlichen Rechte zurück. - -

-

- -
-

-
- -- ** - - -
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Erſten Abſchnitts

Vierte Abtheilung.

Von den bürgerlichen Geſetzen überhaupt.

§. 25.

Die Geſetze, die einem Volke gegeben werden,

oder die bürgerlichen Geſetze ſind Beſtirºmungen der "

Mittel, das Volk oder die vereinigte bürgerliche

Geſellſchaft nach den dem Menſchen von dem Urhe

ber der Natur deſſelben verliehenen Trieben durch

eine richtige Leitung derſelben ſo glücklich zu machen,

als möglich iſt. Dieſes iſt die große Kunſt, die

Menſchen zu dem höchſten Grade ihres zeitlichen

Wohls zu führen, und ſie dem, was dieſem nur

irgend entgegen iſt, zu entführen. Denn die dem

Menſchen angebohrnen Triebe ſind ſo viel Zwek

ke, die er zu erlangen ſucht, nach denen er arbei

tet. Die Art und Weiſe hiezu zu gelangen, iſt

mancherley, allezeit nach den verſchiedenen Grade

der guten oder nicht guten Beſchaffenheit der Mit

tel (die einzigen Mittel ausgenommen) unterſchie

den; das beſte in Anſehung der Güte, der Leich

tigkeit und der Kürze aber iſt nur immer ein einziges. -

- - §. 26.

Solche Mittel können entweder ausdrücklich be

ſtimmt, oder die, welche die Geſellſchaft zu einem

- gewiſſen Zwecke ſelbſt wählte, von der geſetzgeben

den Macht, der ſie alſo bekannt ſeyn müſſen, ſtill

ſchweis
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ſchweigend gebilligt werden, und dadurch geſetzlie

che Kraft erhalten. Ein jedes neues Geſetz aber

kann nur auf die Zukunft gelten, es ſey denn, daß

über eine Sache noch gar kein Geſetz vorhanden ge

weſen iſt, da denn die gegenwärtigen Fälle, um

derentwillen es gemacht worden, auch darnach ent

ſchieden werden müſſen. v -

§. 27. -

Wenn alſo die bürgerlichen Geſetze gut und ge

recht ſeyn ſollen, ſo müſſen ſie Anordnungen ſeyn,

die in der genaueſten Verbindung mit dem Rechte

der Natur ſtehen. Sie ſind Mittel, welche zu Er

langung der in der Natur angeordneten Zwecke die

nen ſollen, und müſſen alſo dem Rechte der Natur –

nicht zuwider ſeyn. Der mindeſte Widerſpruch:

mit demſelben macht ſie fehlerhaft und ungerecht.

Denn in dieſem Falle ſind ſie der Natur oder dem

Inbegriffe der weſentlichen Eigenſchaften deſſen, dem

ſie gegeben worden, zuwider.

. . . § 28. /

Demohnerachtet aber muß man Naturrecht und

bürgerliches Recht, oder bürgerliche Geſetze nicht,

mit einander verwechſeln. Denn die bürgerlichen Ge

ſetze machen zwar das Naturrecht zu einem poſiti

ven Geſetze, indem ſie die Anordnungen deſſelben der

Willkühr und der eignen Entſcheidung in Streitfäl

len entziehen, und beſtimmte Entſcheidungen dem

ſelben gemäß, feſtſetzen. Aber dieſe Beſtimmun

gen ſind nicht immer die Anordnungen des Natur

- 2 L 4 rechts

-

- - - -
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rechts ſelbſt. Zum Beyſpiel: die ganze Lehre von

den Verbindlichkeiten liegt in dem Naturrechte.

Die Form der Kontrakte hingegen, die Modifika

tionen in Anſehung ihrer Einrichtung, der Ver

letzungen die ſie ungültig machen und dergleichen

mehr, ſind poſitive Geſetze, die aus jenen Sätzen

es Naturrechts hergenommen ſind. Dergleichen -

Verwechſelungen des Natur- und bürgerlichen Rechts

ſind öfters vorgegangen, und daraus iſt große Ver

wirrung entſtanden. Man hat ſogar die Begriffe

W.

des Rechts der Natur nach dem Begriffen des dür

gerlichen Rechts geformt; man hat ſo viel Arten

des Naturrechts abgehandelt, als man Arten der

bürgerlichen Verfaſſungen und beſonderer Anordnun

gen in denſelben hat. Dieſes fällt ins Ungeräum

te, und hat die Mißgeburt eines allgemeinen bür

gerlichen Rechts erzeuget. Das Recht der Natur

und das bürgerliche Recht ſind wie Zweck und Mittel

unterſchieden. Allgemeine Grundſätze, woraus bey

den verſchiedenen modifteirten Verfaſſungen der bür

gerlichen Einrichtungen das auf jede beſondere paſ

ſende hergenommen werden kann, und auf welche

alle Beſtimmungen zu den beſondern Zwecken zurück

geführt werden müſſen, kann man wohl haben; all

gemein anwendbare Mittel aber, um zu gewiſſen

allgeheinen Zwecken zu gelangen, kann es wegen

der allenthalben in der Natur angeordneten wohl

thätigen Abwechſelungen und Verſchiedenheiten nicht

geben. Einallgemeines poſitives bürgerliches Recht

alſo, das allen bürgerlichen Verfaſſungen anpaſ

ſend iſt, iſt nicht denkbar, ... ...s

8:: - §, 29.
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§. 29. -

Da die bürgerlichen Geſetze Vorſchriften ſeyn

ſollen, die das allgemeine Wohlbefördern, und die

jedes einzelne Glied eines Staats befolgen ſoll; ſo

ſoll von ihrer zweckmäßigen Beſchaffenheit und Ein

richtung das weſentliche angeführt werden.

§ 30.

Ein allgemeines Erforderniß eines Geſetzes iſt,

daß es den Zweck, warum es gegeben wird, deut

lich und aufrichtig angebe. Die richtige und wah

re Auslegung eines Geſetzes hängt ganz hievon ab.

Geſetze müſſen ohne Spitzfindigkeit, einleuchtend

ſeyn, und das Gepräge der Wahrheit haben. Es

iſt eine falſche Politik, wenn eine ganz unrichtige

Urſach des Geſetzes angeführt wird. Die Nicht

Uebereinſtimmung mit dem nachhero angeführten

Mittel, verräth die unrichtige Angabe, die Ver

kleiſterung, und dieſes macht Argwohn vielleicht

noch ſchlimmerer Abſichten, als das Geſetz wohl

hat. Argwohn aber erzeuget Unwillen, Unwillen

wirkt Vorſatz ſich dem Geſetze zu entziehen, und

dieſes macht aus den Menſchen liſtige Leute voller

Ränke, welche dem Gemüthe überhaupt eine ſchäd

liche und falſche Richtung geben. Ueberzeugung

von der Nützlichkeit des Geſetzes bey dem denkenden

Haufen von Menſchen wird eine Mitleitung des

Nichtdenkenden, und hat den Vorſatz der Befolgung

mit guten Willen, dieſe allmächtige Triebfeder,

zur heilſamen Folge. Auf dieſe Weiſe wird der

Wille der Menſchen geleitet, und dieſes iſt ſicherer

L 5 als
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als gebieten , weil die Ueberzeugung, aus welcher

der Menſch handelt, ihn glauben läßt, daß er viel

mehr aus eignem Triebe handle, als durch den -

Zwang eines Gebots, dem jeder gerne ſich entziehet.

- Auf dieſe Art entſteht Ordnung in Denken bey den

Menſchen, und ſie regieren ſich ſelbſt. . Warum

will man auch geheim ſeyn? Nichts darf und kann

ja verordnet werden, als was zum allgemeinen Be

ſten geſchiehet. § 21. dieſes Theils. Publicität

in Angelegenheiten, bey denen ein jedes Mitglied

eines Staats intereſſirt iſt, gewinnet die Gemüter

des Volks und macht Zutrauen. Auſſerdem iſt es

auch billig, nicht geheim gegen die zu ſeyn, welche

die Sachen unmittelbar angehen.

- § 31. - -

Das zweyte allgemeine Erforderniß eines Ge

ſetzes iſt, daß das Mittel zu jenem Zwecke oder

das eigentliche Gebot oder Verbot kurz, deutlich

und genau beſtimmt ausgedruckt werde. Die Kürze

muß aber auch der Deutlichkeit nicht nachtheilig

werden. Alles, was gethan, oder unterlaſſen

werden ſoll, muß ausgedrückt werden. Die Spra*

che muß verſtändlich, die Ausdrücke müſſen ſaßlich

populär ſeyn, aller Doppelſinn muß vermieden wer

mieden werden. Iſt dieſes nicht beobachtet, ſo

wird nicht ein jeder, der ſich darnachrichten ſoll

es verſtehen, und wenn es verſchiedene Auslegun

gen leidet, wird nicht allein durch die gemachten
verſchiedenen Auslegungen der Richter, kein ein

ſtimmiges Geſetz vorhanden ſeyn, ſondern man muß.

-
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auch ſeine Zuflucht zu der Erklärung der geſetzge

benden Gewalt nehmen, und ſo entſtehen denn Ge

ſetze aus Geſetzen und werden gehäuft. Geſetze

müſſen ſo deutlich ſeyn, daß ihre Auslegung nicht

ſubtile Regeln der Auslegungskunſt erfordert. Der

Gelehrte zerbricht ſich ſonſt den Kopf darüber, jeder

iſt anderer Meynung, und für den Ungelehrten

ſind ſie gar keine Geſetze.

§. 32-

Das dritte allgemeine Erforderniß eines Ge

ſetzes iſt, daß es ſeinen Gegenſtand ſo ganz um

faſſe, auf denſelben ſo allgemein anwendbar ſey,

daß es in der Folge nicht nöthig ſey, Ausnahmen

zu machen. Eine jede nothwendige Ausnahme von

dem Geſetze, zeigt einen Fehler in demſelben, der

die Ausnahme veranlaßt. Soll das Geſetz nur

unter gewiſſen Umſtänden gelten, ſo muß dieſes

genau beſtimmt werden. Jedoch machen auch zu

viel Ausnahmen in denſelben das Geſetz ſelbſt zwei

felhaft, wenn nicht alles auf das deutlichſte be

ſtimmt iſt. Dieſer Fehler der Dunkelheit muß ſorg

fältig vermieden werden, weil er der Bosheit die

Schlupfwinkel zeigt, in denen ſie ſich verbergen

kann. Dergleichen Geſetze ſind auch dem Gedächt

niſſe ſchwer zu behalten.

§ 33.

Dieſes waren allgemeine Erforderniſſe, welche

vorzüglich die Form der Geſetze angehen. Es giebt

aber noch andere, die ihre weſentliche Einrichtung

yen, Sie ſind folgende. - º

es § 34.

Y

- »
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§ 34. -

Ein weſentliches Erforderniß der Geſetze, in

Betracht ihres materiellen Inhalts, iſt dieſes: daß

auf die weſentliche Beſchaffenheit des Menſchen,

auf den Inbegriff aller ſeiner Eigenſchaften dabey

Rückſicht genommen werde. Man ſollte nicht glau

ben, wie ſchwer dieſes ſey, und auch dem Acht

ſamſten entgeht oft dieſer Geſichtspunkt. Man

findet ein Mittel überhaupt ſehr geſchickt, zu einem

Zwecke zu gelangen, und darüber vergißt man die

Vergleichung zwiſchen den Kräften deſſen, den man

durch dieſes Mittel zu dem vorgeſetzten Zwecke lei

ten will; das Verhältniß ſeiner Neigungen zu der

Handlung, die man ihm zumuthet; die Nichtüber

einſtimmung des menſchlichen Willens mit einer

ſeinen angebornen Trieben entgegen ſtrebenden Aus

führung deſſelben. Die Geſetze, die von einem

Menſchen mittelſt gewiſſer angeordneter Mittel ver

langen, daß er ſich ſeinen eignen Untergang durch

Selbſtanklage zubereiten ſoll; daß man dieſes ſogar

durch unmenſchliche Martern von ihnen erquälen

will, mögen hier einen Beweis geben. Der Ge

ſetzgeber muß nie vergeſſen, daß er Menſchen ge

bietet, daß Menſchen gewiſſe unüberwindliche Trie

be, daß ſie ſogar Schwachheiten an ſich haben;

daß Geſetze ihre Natur nicht umſchaffen und zu

einem Grade der Vollkommenheit bringen können,

zu der ſie nicht geſchaffen iſt. Das heißt: einem

Ideal, nicht aber Menſchen Geſetze geben. Der

Geſetzgeber muß es ja fühlen, daß er alle dieſe Un

vollkommenheiten und Schwachheiten ſelbſt habe.

- - 2 Ein
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Ein ſolches Geſetz vernichtet ſich durch ſein eigenes

Weſen, welches Widerſpruch iſt. - -

-

.
-

-

- - §. 35.

Das zweyte weſentliche Erforderniß eines Ge

ſetzes iſt, daß es die natürliche Freyheit nur ſoweit

einſchränke, als die Nothwendigkeit es erfordert;

daß es unter mehren Arten der Einſchränkung die

leichteſte, diejenige, welche der menſchliche Sinn

am wenigſten dafür hält, wähle. Dieſes iſt aber

mals eine ſchwere Sache in der Geſetzgebungskunſt,

die viel Menſchenkenntniß erfordert. Der Menſch

hält oft die eine Art, ihn einzuſchränken, für uner

träglich, und die andere, durch die er eben ſo viel

von ſeiner Freyheit verliehrt, für ganz leidlich. Die -

Geſetze, welche die Auflagen beſtimmen, mögen

hier zum Beyſpiel dienen. - »

§. 36. -

Das dritte weſentliche Erforderniß der Geſetze

iſt, daß ſie dem beſondern Geiſte des Volkes, dem

Nationalkarakter angemeſſen ſind. Klima, Nah

rungsmittel, und die daraus entſtehende körperli

che Beſchaffenheit der Menſchen, die mit der gei

ſtigen in ſo genauer Verbindung ſteht, ſind hiebey

von dem größten Einfluſſe. Wer einem Volke von

weicher Gemüthsbeſchaffenheit harte Geſetze gäbe,

würde es erſt zaghaft und zuletzt tückiſch machen,

und wer einem ſtörriſchen Volke gleich anfangs, eher

er es umgebildet hat, gelinde Geſätze gäbe, würde

- ſeines Zwecks verfehlen, Ueberhaupt haben die Ge

- s ſetze

„

-
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ſetze einen auſſerordentlichen Einfluß auf die Bildung

des Charakters eines Volks. Er kann dadurch ge

ſtimmt und verſtimmt werden, und ſo wie der Geiſt

\ des Volks ſich nach und nach umbildet, müſſen auch

die Geſetze umgeformt werden. Deshalb erfordert

- es die Klugheit, daß niemals Geſetze aus. Beſorg

niß möglicher Vergehungen gegeben werden. Erſt

alsdann verbiete man ſie, wenn dergleichen began

gen werden. Mit andern Geboten oder Verboten

- verhält es ſich eben ſo. Sie können in dieſem Fal

le oft ganz entgegengeſetzte Würkung haben. Z. B.

ein unzeitiges Verbot der Ausfuhr der Lebensmittel

kann Theurung machen, anſtatt daß es ſie verhüten

ſoll. Die Beobachtung dieſer Regel entgeht den

Geſetzverfaſſern in manchen Fällen ganz unvermerkt,

weil oft große Feinheit zu deren Beobachtung gehört.

» §. 37. ““

Das vierte weſentliche Erforderniß der Geſetze

iſt, daß ſie Gleichheit unter Menſchen beobachten;

die verſchiedenen Stände derſelben nur nach ihren

- dem Staate nützlichen Verſchiedenheiten unterſchei

den; nicht aber den einen für dem andern begüns

ſtigen. Geſetze, die über die perſönlichen und ding

lichen gegenſeitigen Rechte gebieten, müſſen durch

aus gleich ſeyn, wenn nicht in Betracht der erſtern

in dem Verhältniſſe der Perſonen ſelbſt ein Grund

der Verſchiedenheit liegt. Niemand muß ſich einem

Gebote oder Verbote, das des allgemeinen Beſtens

wegen gegeben iſt, zu entziehen Macht haben. Ein

wahres (nicht eingebildetes) Recht iſt eine zu heilige

- Sache,
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Sache, als daß es in gewiſſen Fällen aufhören ſoll

te, es zu ſeyn. -

§. 38.

Das fünfte weſentliche Erforderniß eines'Ge

ſetzes iſt, daß es den Zeiten, Umſtänden, der La

ge und Beſchaffenheit des Landes angemeſſen ſey.

Oft will man durch Geſetze erzwingen, was die

Natur verſagt hat. Deshalb ſind von andern Staa

ten hergenommene Geſetze nicht ſelten ganz unpaſ

ſend. Ein merkwürdiges Beyſpiel geben hier die

moſaiſchen Geſetze, von denen ſich noch ſo manche

Ueberbleibſel finden. Sobald die Urſach, aus der

ein Geſetz gegeben wurde, aufhört, oder ſich ver

ändert, muß das Geſetz abgeſchaft, oder umge

formt werden. Dieſes erfordert eine große Auf

merkſamkeit. Kultur des Landes, Handel und Ver

kehr, verſtopfte und neueröfnete Quellen deſſelben

müſſen ſtets genau beachtet werden. Ein Land,

das aus mehrern zerſtreuten Provinzen beſteht, kann

leicht unpaßliche allgemeine Geſetze haben.

§. 39. -

Endlich iſt es ſechſtens eine weſentliche Eigen

ſchaft der Geſetze, daß ſie alle untereinander über

einſtimmend ſind, nach einem Geiſte gebildet wer

den, nicht eins in das andere eingreife, und gar

(welches freylich ſehr grob, aber bey zu großer An

zahl derſelben möglich iſt) eins dem andern wider

ſpreche. Ein großer Fehler iſt es daher, wenn ein

Geſetz in Vergleichung eines andern ſehr hart, und
\ - ein
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ein anderes zu gelinde iſt; wenn man ſich in dem

einem einen Zweck vorſetzt, der durch die Beobach

tung des andern gehindert wird. Dem erſten An

ſcheine nach ſcheinen vorzüglich dieſe letztern Fehler

ſo arg zu ſeyn, daß man ſie vielleicht für unmög

lich hält. Aber ſie ſind ſo ſelten nicht. Giebt es

nicht Geſetze, die der Kultur des Landes oder eines

gewiſſen Produkts, der Verarbeitung und Verbrei

tung deſſelben forthelfen ſollen, und doch wird der

Abſatz durch andere Geſetze, welche hohe Impoſten

auf nothwendige, auf die erſten Lebensmittel, ja

wohl gar auf den Ausgang der producirten und ver

arbeiteten Waaren legen, erſchwert, oder unthun

lich gemacht? Werden nicht manche Geſetze gege

ben, die dahin abzielen ſollen, Aufklärung und Bili

dung zu befördern, und doch legen andere Geſetze

dem denkenden Menſchen Ketten und Banden an?

Pedantiſche Cenſoren, ſteifköpfige Halb-Viertel

und Achtelgelehrte ſollen prüfen und entſcheiden, ob

der richtig gedacht, richtig geſagt habe, der etwas

dachte und ſagte, das entfernter liegt, als daß ſie

es mit ihren Verſtandskräften erreichen können –

kurz das ſie nicht verſtehen. Wie ſehr könnte man

das Regiſter ſolcher ſich einander aufhebenden Ge

ſetze nicht vergrößern? -

. H. 40.

Dieſes ſind allgemeine Erforderniſſe aller Ge

ſetze. In den folgenden werden die beſondern nach

den beſondern Gegenſtänden angezeigt werden. Aus

dem angeführten aber ſiehet man leicht, daß die

- Geſetz



«MHS (177 ), SEZ(-

Geſetzgebung nicht das Geſchäfte Eines Menſchen -

ſeyn kann, der nach ſeinen Einfällen Geſetze machen -

will. Große Menſchenkenntniß, Kenntniß des

Staats, nicht bloß allgemeine Ueberſicht, eine

Kenntniß des Details iſt nothwendig. Daher iſt

der geſetzgebenden Macht ſehr anzurathen, daß ſie

die, welche die Geſchäfte im Einzelnen unter Hän

den haben, welche dem Volke näher ſind, erſt fra

gen, wenn ſie ein allgemeines Geſetz machen wol

len. Alsdenn wird ſich zeigen, ob es allgemein

anwendbar, hier oder da in derſelben, oder in ei

ner modificirten Form nützlich ſey. – Einer jeden

Provinz kann alsdann ein paßliches Geſetz gegeben

werden, und es iſt nicht nöthig, das allgemeineſo -

zu limitiren, daß es faſt ganz aufgehoben wird.

H. 4I. - -

Noch eine allgemeine Bemerkung ſcheint für die

Geſetzgebung von Nutzen zu ſeyn. Es iſt dieſe:

Eine große Kunſt derſelben beſtehet darin, wenn

die Regierung, ſtatt Mißbräuche, ſchadenbringen

de Handlungen zu verbieten, die Quellen derſelben

zu verſtopfen weiß, ſo, daß der, welcher derglei

chen zu begehen wohl Hang hätte, auſſer Standº

geſetzt wird, es zu thun. Z. B. Wird ein Volk

weichlich, wollüſtig, verſchwenderiſch, ſo vermin-

dre ſie die Gelegenheiten zu Vergnügungen, ver

biete den Eingang deſſen, was zur Wolluſt einlas -

det, entferne die Gelegenheit, Verſchwendung üben -

zu können. Der Endzweck wird alsdann gewiß

leichter erhalten, als wenn bey der Gelegenheit zu

* M ſündigen -

*
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ſündigen darauf geachtet werden ſoll, ob es ge

ſchehe.

* § 42.

Daß endlich die gegebenen Geſetze einem jeden,

der ſie befolgen ſoll, bekannt gemacht werden müſ

ſen, iſt überflüßig zu ſagen. Gut wäre es, wenn

die allgemeinen, welche mit dem moraliſchen Ver

halten der Menſchen in der genaueſten Verbindung

ſollen, in den Schulen gelehrt würden. Ein Un

terricht der viel nützlicher ſeyn würde, als viele

ſpekulative unverſtändliche ſogenannte Wahrheiten.

Erſten Abſchnitts

Fünfte Abtheilung.
- 4 -

Von den verſchiedenen Gegenſtänden der Gee

ſetze in einer bürgerlichen Geſellſchaft.

§. 43. - .

Wenn die bürgerlichen Geſetze dem Endzweckeder

Vereinigung der Geſellſchaft entſprechen ſollen: ſo

müſſen ſie alle Rechte der Menſchen ingehörige Sicher

heit ſetzen, ſie wüſſen Mittelſeyn, durch welche einje-.

des einzelnes Glied, und dadurch alle Glieder insge

ſammtzu dem Genuſſe der angebohrnen Rechte, in ſo

weit ſie dem allgemeinen Beſten nicht aufgeopfertwer

gelangen können,

den müſſen, auf dem leichteſten und ſicherſten Wege

- §. 44

(

-
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S. 44. -

2 . Die Hauptgegenſtände der bürgerlichen Geſ é

ſind die Perſonen, die die bürgerlicheGeſellſchaft aus

machen, das Eigenthum derſelben, und die Bele

digungen, die entweder der ganzen Geſellſchaft, oder

einzelnen Gliedern derſelben 3ugefügt werden.
-

-

-

- - §. 45.

In Anſehung der Perſonen erſtreckt ſich die Sor

ge der Geſetze entweder auf deren geiſtige Beſchaft

fenheit, oder auf die körperliche. Bey jener komj.

in Betrachtung die Bildung des Geiſtes, der Unº

terricht und die Freyheit der Aeußerungen der Ge

danken, als ein nothwendiges Beförderungsmittel -

beyder. Für den körperlichen Menſchen ſorgen die

Geſetze in Hinſicht auf ſeine Ärhaltung, Geſände

und Sicherheit. Dann müſſen ſieÄ Abſicht

auf die perſönlichen beſondern Beſchaffen eiten. Ver.

-

hältniſſe und Ändlichkeiten das erfordj. e

auſſer Acht laſſen.
" . . . . ."

::

Geſellſchaft wird ein Gegenſtand der Geſetze, in

Äſeiner Sicherheit und desÄ
Gebrauchs. * , - -

- S. 47.

. Beleidigungen ſowohl der ganzen Geſellſchaft,

als der einzelnen Perſonen und des Eigenthumsder

ſelben "ºrden durch Strafgeſetze verhindert,

M 2 § 48.

-

/

- - - s. 4. . . . . .

- Das Eigentum der Glieder einer sº gerliche
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§. 48.

- Die jetzt angeführten geſetzlichen Verordnungen

ſind ſolche, welche auf den ganzen Staat eine un

mittelbare Beziehung haben. Es giebt aber deren

noch andere, die einzelnen Perſonen, kleinen Ge

ſellſchaften, entweder in Betracht ihrer Perſonen,

oder ihres Eigenthums gegeben werden, und welche

in der Hinſicht als Geſetze zu betrachten ſind, weil

ſie Vorſchriften enthalten, denen ſich ſowohl dieje

nigen, welche daraus ein Recht erhalten, als die,

auf welche eine Verbindlichkeit daraus kommt,

fügen müſſen,

§ 49.

- Auſſer dieſen Anordnungen, die eine ganz un

mittelbare Beziehung auf den Zuſtand des Menſchen,

ſeine Perſon, ſeine Sicherheit und ſein Eigenthum

haben, giebt es auch noch ſolche, welche mittelbare

Beziehungen darauf haben. Sie beſtehen in An

ordnung der Uebereinſtimmung aller einzelnen Mit

tel zur Beförderung des Menſchenwohls. Sie

ſetzen das Ganze in eine gewiſſe übereinſtim

mende Verbindung und haben dadurch einen mit

telbaren Einfluß auf die einzelnen Glieder der Ge

ſellſchaft, - -
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Erſten Abſchnitts

Sechſte Abtheilung.

§. 5o.

Zuerſt ſoll von der Fürſorge der Geſetze in Hin

ſicht auf die geiſtige Beſchaffenheit, hernach in Be

ziehung auf die körperliche Beſchaffenheit der Men-

ſchen, und endlich in Hinſicht auf perſönliche be

ſondere Beſchaffenheiten und Verhältniſſe gehandelt -

werden. -

- §. 5I. -- - - -

Der Menſch wird mit vielen Fähigkeiten ge

bohren. Sie ſind Anlagen, die entwickelt, aus

gebildet und zu nützlichen Fertigkeiten allmählig her

ausgearbeitet werden müſſen. Hiezu hat er Be

lehrung, Unterricht und Erfahrungen, die ſeine

Vorgänger ſchon gemacht haben, nöthig.

» H. 52.

Es iſt wahr, die erſte hauptſächlichſte Sorge

liegt den Eltern ob, ihren Kindern auch hierin die

nöthige Hülfe zu geben. §. I47. und folgende Iſten

Theils. - Aber, wer ſiehet nicht gleich, daß dieſes

unzulänglich iſt, ſowohl in Abſicht auf die Verfah

rungsart, als die Ausdehnung in einer bürgerli

M 3 - chen

3

.

Von den bürgerlichen Geſeßen in Anſehung der -

- Perſonen, welche die bürgerliche Ge- -

ſellſchaft ausmachen.

.
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chen Geſellſchaft, die ſich durch senssafiºs

Beſtreben empor arbeiten ſoll, deren Bedürfniſſe

ſich dadurch vervielfältigen, und ſich vervielfälti

gen müſſen, wenn die vermehrte Anzahl beſchäftigt

eyn ſoll; in einer Geſellſchaft, die die Beſorgung

hres gemeinſchaftlichen Wohls eben deswegen einer

höchſten Gewalt übertrug, damit alles nach einem

Zwecke richtig geleitet werden ſolle.

- §. 53.

Die erſte Sorge der geſetzgebenden Macht iſt

alſo die Sorge für Unterricht, Aufklärung und Bil

- dung. Dieſe drey Glieder der Kette laſſen ſich nicht

trennen. Unterricht iſt das Geſchäfte der Entwik

kelung der Anlagen ſelbſt. Aufklärung iſt die mög

lichſt richtige Art der Begriffe die gelehrt werden,

und Bildung iſt der Inbegriff aller der Kenntniſſe,

(bald mehrerer, bald wenigerer) die jedes Indivi

duum, jede Menſchenklaſſe haben muß. -

H. 54.

Aufklärung iſt ein weſentlicher Gegenſtand der

geſetzgebenden Macht. Dieſe muß ſie befördern,

wenn ſie die Menſchen gut, für ſie ſelbſt und für

den Staat bilden will. Aber Aufklärung , dieſe

"erſchrieene Aufklärung ſoll ein Gegenſtand der Ge

Ä werden! – Es werden ſogar Gründe vorge

bracht, warum die Geſetze ſolche hindern, wenn

ºch nicht gerade zu verbieten müſſen (welches doch

Ä Ende einerley Erfolg hat) und die geſetzgebende

Macht ſollte ſie ſogar zu ihrem zu befördernden
/

- C- - - Gegen

/
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Gegenſtande machen? Gelaſſene unpartheyiſche Prüe

fung, ſoweit ſie eine Eigenſchaft des Menſchennur

irgend ſeyn kann, ſoll die Sache unterſuchen.

§. 55.

Wörter, die zuſammengeſetzte, ſogar vielfaſ

ſende Begriffe bezeichnen, abſtrakte Begriffe, wel

che ganze Einrichtungen, einen ganzen Umfang von

Beſchaffenheiten in ſich faſſen, vergleichende, bild

liche, ſynonimiſche Ausdrücke ſind oft ſehr ſchwan

kend, werden nach den Abſichten, nach der meh

rern oder wenigern Kenntniß, die der, der ſie ge

braucht, von der Sache hat, oder haben will, nach

zu eingeſchränkter, oder zu ausgedehnter Beleuch- .

tung der mannichfaltigen Seiten der Sache, nach

Vorausſetzungen auf guten Glauben, oder nach

Willkühr, oder nach Eigenſinn, oder nach einge

wurzelten Vortheil, oder nach Vorliebe zu dem, was

alt und hergebracht iſt, oder zu dem was neu iſt,

oder nach Bequemlichkeit, oder nach dem Maaße

einer gewiſſen Furcht von ſeinem Intereſſe, von ſei

nem Anſehen etwas zu verlieren – und wer kann

die Oder – alle nennen? beſtimmt, gebraucht und

gemißbraucht. Sie ſind ſehr geſchickt, Streit und

Verwirrung zu veranlaſſen, ſowohl durch Nicht-Ers

forſchung ihrer urſprünglichen Bedeutung und deren

Anwendung auf bildliche Art, als durch Vorſatz,

Verwirrung und Streit zu erregen. Vielleicht wa

ren auch die erſten Erfinder ſolcher Ausdrücke nicht

ſorgſam genug, ihnen gleich eine genau beſtimmte -

Bedeutung zu gehen, weil ſie nur aus undeutlich

K . M 4 klaren
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klaren Begriffen hergenommen wurden. Ebenſo

ſorglos ſind ſie dann in der Folge gebraucht, bis ſie

einmal auf Begriffe von Gegenſtänden angewandt

werden, die ein ausgebreiteteres Intereſſe haben.

Bis dahin hat man ſich auf eine dunkele Art man

cherley Fälle gedacht, in welchem der Ausdruck ge

braucht werden könne. Er blieb alſo unbeſtimmt,

und willkürlich. Und doch wird alsdann aus dem

unbeſtimmten Gebrauche oft der Begriff ſelbſt ent

wickelt, woraus Verwirrung entſtehen muß. Denn

nicht aus dem Gebrauche, ſondern aus der Veran

laſſung zur Vergleichung, aus der Beſchaffenheit

der Sache ſelbſt, von der durch eine Ideenverknü

pfung der Ausdruck hergenommen wurde, muß die

Erklärung entwickelt werden.

§ 56. . . . .

Es giebt noch eine Eigenſchaft, die jeder Be

griff hat, oder die er haben kann, die den größten

Mißbrauch oft veranlaßt. Es iſt kein Begriff denk

bar, der nicht zugleich relativ iſt, das heißt: der

nicht nach dem Maaße der Ausdehnung und Einſchrän

kung in der Anwendung und Verknüpfung mit an

dern Begriffen mancherley Beziehungen und verſchie

dene Grade hätte. Ein ſolcher Begriff kann in ſei

ner möglichſt weiten Ausdehnung Beſchaffenheiten

begreifen, und ſollten es auch nur zufällige ſeyn,

die in den eingeſchränktern nicht kommen. In die

ſen Fehler würde zum Beyſpiel der verfallen, der

die Arten eines Geſchlechts nicht gehörig unterſchei

det. Jene haben ihre beſondern Beſtimmungen,

! --- und -



«MS (I85 ) SGés.

und ſpecifiauen Unterſchiede. Es gehört alſo ſehr

viel Aufmerkſamkeit dazu, einen erklärenden Be

griff ſo zu beſtimmen, daß er weder zu enge noch

zu weit iſt. -

§. 57. "

Der Begriff von Aufklärung gehört gewiß vor

züglich unter die Begriffe, die ſo gemißhandelt,

gemißbraucht, verdrehet, verfälſcht und nach be

ſondern Abſichten erklärt und angewandt ſind. Ei

ne aus einfachen Begriffen abgeleitete Erklärung,

wird dieſe Behauptung rechtfertigen.

- § 58.

-- Aufklärung iſt ein bildlicher oder metaphoriſcher

Ausdruck. In ſeiner urſprünglichen Bedeutung hat

er mancherley mit einander verwandte Beziehungen.

Klar und helle machen heißt: Verfinſterung vertrei

ben, einen Gegenſtand ſichtbarer machen, die grö

bern frenden Theile in der Abſicht von ihm abſon

dern, dasjenige, was hinderlich war, daß er un

ſerm Auge nicht ganz deutlich, nicht in ſeiner wah

ren eigenthümlichen Geſtalt erſchien, wegräumen,

es mochte nun von der Beſchaffenheit ſeyn, daß es

etwas zwar durchſchauliches war, aber doch die

ganz bloße Geſtalt des Gegenſtandes unſerm Auge

nicht ſehen ließ, als ein feiner Nebel; oder es moch

te ihn ganzverbergen, als eine dicke Wolke; oder es

mochte das Licht verhindern, das auf den zuſehenden

Gegenſtand, um ſein Bild unterſcheidend in unſer

Auge zu werfen, fallen mußte, aber entweder gar

- nicht oder nicht auf gewiſſe Seiten, oder in alle
• • M 5 Verties

„“
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Vertiefungen und Winkel fiel: Bey dieſem allen

verſteht es ſich, daß der Sehende den gehörigen,

nicht zu nahen und nicht zu weiten, oder auf eine

oder die andere Seite abweichenden Standpunkt hat,

daß er auch dieſen in Beziehung auf alle Seiten des

Gegenſtandes verändern könne. Sonſt ſiehet er

nicht unterſcheidend, oder ſchief, oder nicht ganz.

§. 59.

Dieſer Begriff einer Klarmachung eines körper

lichen Gegenſtandes iſt durch die Aehnlichkeit des

Verfahrens aufſinnliche und geiſtige innere Vorſtel

lungen, auf intellektuelle, immaterielle Begriffe, auf

Vernunftſchlüſſe angewandt, und daher iſt der bild

liche Ausdruck: Aufklären, Aufklärung entſtanden.

Einen Begriff, eine Vorſtellung aufklären, heißt

alſo, alle ihre Beſtimmungen, Beziehungen, Be

ſchaffenheiten, genau erforſchen, in ein helles Licht

ſetzen, alle Dunkelheiten wegräumen, alles Frem

de davon abſondern, ſie von allen Seiten beſchauen,

und dadurch der Uebereinſtimmung des Begrifs mit

der Sache ſo nahe kommen, daß ſie erſcheinet, wie

ſie würklich iſt; die Verſtandes-Verfinſterung

wegräumen, und dadurch die Finſterniß aus dem

Verſtande ſelbſt vertreiben. Höchſt nothwendig iſt

es hier, den richtigen Standpunkt nicht zu verfeh

len. Im Zürückgehen, das heißt: in der Annähe

rung zu einem Gegenſtande, um ihn nach ſeiner

Einfachheit zu betrachten, iſt nicht ſo leicht zu be

fürchten, daß man den Standpunkt verliehre; aber

in der Fortſchreitung von dem Gegenſtande, das

» W - iſt:
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iſt: in der Entwickelung ſeiner Eigenſchaften und

Beſchaffenheiten, im Schlußmachen iſt es leichtmög

lich, bis zu einer Entfernung zu gehen, wohin das

Auge des menſchlichen Verſtandes nicht reicht. Es

verliert den Gegenſtand, wenn es auf ihn zurück

ſehen will. Stolz in Wißbegierde, verleitet den

Menſchen leicht dazu, daß er mehr erklären will,

als er kann. Jeder ſollte doch nur bedenken, daß

genug innerhalb der Grenzen der Kenntniß-Fähig

keit des Menſchen liegt, nemlich ſo viel, daß er

glücklich und vergnügt durch die Kenntniſſe werde

kann, deren er fähig iſt. ---

H. 6o.

Dieſe Aufklärung kan ſich über gewiſſe Kennt

niſſe verbreiten, wenn andere noch im Dunkeln blei

ben. So kann ſie ſtufenweiſe von einer Art Kennt

niſſe zur andern fortſchreiten, und wenn ſie ſich

über den ganzen Umfang aller Kenntniſſe in der mo

raliſchen und phyſiſchen Welt verbreitet hätte, dann

würde ſie eine allgemeine Aufklärung ſeyn.

§. 6I.

Aus dem Begriffe ſelbſt folgt es, daß die Auf

klärung ſo mancherley Beziehungen habe, als es

nöthige Kenntniſſe giebt; daß ſie ſo mancherley

Grade und Modifikationen habe, als die Zwecke

derer, die ſich Begriffe von den Gegenſtänden ers

werben, es erfordern. Nur verwandte Wiſſenſchaf

ten müſſen einander durch welchſelſeitige Aufklärung

unterſtützen, und die, welche ſie erlernen wollen,
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müſſen auch ihre Begriffe in jeder derſelben aufklä

ren. Sonſt kann bey dem einen Menſchen ein Grad

der Erkenntniß ſchon hinlängliche Aufklärung heiſ

ſen, der bey einen andern nicht zureicht.

§. 62.

Eben ſo folgt aus dieſem Begriffe unwider

ſprechlich, daß Aufklären nicht ſchlechterdings ſo

viel heiße, als Neuerungen machen, ohnerachtet

neue Erfindungen zur Aufklärung beytragen können;

-

Aufklärung nicht ſchlechterdings eine Verwerfung ei

ner alten Lehre vorausſetze, daß ſie vielmehr die

ſchon vorhandene, wenn ſie es bedarf, in helleres

Licht ſetze und von Dunkelheiten und Irrthümern

reinigen könne. Jedoch kann es gar wohl geſche

hen, daß ſie die bisher aus Mangel der Unterſu

chung geglaubten Begriffe verwerfe, weil ſie mit

andern unumſtößlichen nicht vereinbar ſind. Gleich

falls iſt es aus dem Begriffe klar, daß Aufklärung

und Spitzfindigkeit und Verfeinerung nicht einerley

ſey. Ihr Hauptgeſchäfte iſt Berichtigung, For- .

ſchung nach Wahrheit. Sie iſt auch nicht immer

ſyſtematiſche Wiſſenſchaft und Gelehrſamkeit, noch

weniger Spekulation oder Vielwiſſerey oder garGe

heimniß. Ein aufgeklärter Menſch kann gar wohl

nur auf gewiſſe ihm nöthige Kenntniſſe eingeſchränkt

ſeyn, ohne von andern etwas zu wiſſen. Er kann

ganz einfache und plane Begriffe haben, ohne in

Grübeleyen ſich zu vertiefen. Der einfachſte Be

griff iſt oft der deutlichſte.

- *

- - §. 63.
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. " - §. 63. -

Aufklärung, die man bewürken will, iſt alſo

die Aufſuchung ſolcher Begriffe, die mit der weſent

lichen Beſchaffenheit der Dinge genau übereinkom

men, wovon man alles unrichtige abſondern will.

Wo Aufklärung herrſcht, da iſt dieſes ſchon geſche

hen, da ſind Menſchen, die ſolche Begriffe haben.

und Wahrheit einerley? Das mag wohl ganz richtig

ſeyn. Wenigſtens läßt ſich doch wohl kein wirklich

Alſo wären ja denn wohl aufgeklärte Begriffe

aufgeklärter Begriff denken, der nicht wahr wäre, oder

kein wahrer Begriff, der nicht ein aufgeklärter Be-

griff wäre. Die Uebereinſtimmung eines Begriffs

mit dem Dinge (Ding wird hier im allgemeinen

Verſtande für etwas Vorhandenes überhaupt ge

nommen) das er bezeichnen ſoll, iſt ja das, was

ihn zum Begriffe macht. Sonſt iſt er das nicht. - -

§. 65. - - -

Nun entſteht aber die große Frage: Was iſt

denn Wahrheit? – Dieſe verfängliche Frage iſt

oft aufgeworfen, um den Gefragten in Verwirrung

zu ſetzen, wenn er ſie allgemein oder abſolut beant

worten will. Antwortet er: ſie ſey die Ueberein

ſtimmung unſerer Vorſtellungen mit der Beſchaffen

- §, 64. - - *,

heit der Dinge, wie ſie wirklich ſind: ſo geht der

Streit über den abſtrakten Begriff von Uebereinſtim

mung an. Die zweyte Frage folgt, wodurch werde

“: - - - . - - ich -
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ich dennvon der Uebereinſtimmung überzeugt? da ſo

vielvermengter Schein, ſo viel Täuſchung, ſo vielver

ſchiedene Vorſtellungen verſchiedener Menſchen unzäh

lige Dingezweifelhaft machen?– Der Fehler, woraus

dieſe Verwirrungen entſtehen, liegt nicht ſelten darin,

daß man ſich mit abſoluten und abſtrakten Auflöſungen

« beſchäftigt, nicht aber in den einzelnen Fällen, die

Urſachen, warum eine beſtimmte Sache wahr iſt,

entwickelt. Es giebt Begriffe, die man ſo weit

zergliedern kann, bis man auf die einfachſten ganz

unwiderſprechlichen zurückkommt. Uebereinſtim

mung aller Merkmale in einem Begriffe, woraus

alles, was in demſelben liegt, hergeleitet werden

kann, bringt ihn zur Gewißheit. -

§. 66.

Bey allen zu machenden Zweifeln in Betracht .

dieſer oder jener Wahrheit giebt es demohnerachtet

Wahrheiten, die über allen Zweifel erhäben ſind.

Man unterſcheide nur würklich vorhandene phyſiſche'

und moraliſche Dinge, und Spekulationen von ein

ander. Dieſe ſind großen Täuſchungen ausgeſetzt,

aber ſie ſind auch zu des Menſchen wahren Wohl

nicht nothwendig, ohnerachtet ſie mittelbar nützlich?

werden können. Was von jenen die erſtern, näm

lich die phyſiſche Wahrheiten anbetrift, ſo kann der

Menſch durch Nachforſchungen der Würkungen aus

ihren Urſachen durch Erfahrung und Schlüſſe ſo viel

davon lernen, als er zu ſeinem Wohl nöthig hat,“

wenn er die Natur des Dinges und die Grundurſa

dhen der Kräfte, welche die Würkungen hervorbrin-

gen,
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gen, auch gleich nicht weis. Und in moraliſchen

Wahrheiten kann er zu einer völligen Gewißheit

kommen, in ſofern ſie auf ihn ſelbſt und andere

Einfluß haben. Es giebt aber dabey einen gewiſ

ſen Standpunkt, den man nicht verlieren muß,

wenn man nicht irren will. Steigt man weiter

hinauf oder hinunter, ſo kann man irre geführt

werden. - - -

H. 67. - -

Ein gewiſſes Gepräge der Unwiderſprechlichkeit

an Empfindungen und Vorſtellungen iſt es, daß ſie

zu evidenten Wahrheiten macht. Aeuſſerungen die

alle Menſchen ohne Ausnahme für gut oder böſe hal

ten, auf ein und eben die Art empfinden, können

kein Schein, das muß Uebereinſtimmung mit der

Sache ſelbſt, alſo Wahrheit ſeyn. Alle Menſchen

empfinden, daß glühendes Eiſen, wenn es einen -

Theil ihres Leibes berührt, brenne. Alle Men

ſchen ſehen ein, daß es eine böſe Folge haben wür

de, wenn ein Menſch den andern nach Belieben

berauben und todtſchlagen könnte; es uns alſo wol

Wahrheit ſeyn, daß jenes brenne und dieſes ein

Uebel ſey. Hieraus folgt klar, daß es Wahrhei

ten giebt, die in Anſehung des Verhältniſſes, wor

- in wir mit andern Dingen ſtehen, ganz unwider

ſprechlich ſind.
-

" , §. 68.

Eben ein ſolches untrügliches Zeichen der Wahr

heit iſt die Nothwendigkeit. Iſt es zur Glückſee

ligkeit der Menſchen nothwendig, daß ſie einander

nicht

/

-

-

>
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nicht beleidigen; ſo muß es wohl eine Wahrheit ſeyn,

daß Beleidigungen ein Menſchenglück ſtöhrendes

Uebel ſind. So grobſinnlich dieſe Beyſpiele ſind,

ſo gewiß iſt es, daß jener Grundſatz ſelbſt, den ſie

erläutern, ſeine Anwendung in unzähligen abſtrakten

Wahrheiten finden wird.

§. 69. - -

Alle einfachen Wahrheiten, die ſich durch Er

fahrung beſtätigen laſſen, ſind von dieſer evidenten

Art. Der Schöpfer unſrer Natur iſt in den ihr

greiflichkeit der moraliſchen Wahrheiten, durch die gu

ten und böſen Folgen unſerer Handlungenbewunderns

würdigzu Hülfe gekommen. Faſt immer läßt ſich die

Güte der Handlung nach ihrer Folge fühlen. Da

her ſind auch die moraliſchen Sätze eben ſo evident,

als die mathematiſchen. Beyde führen bis zur

Sinnlichkeit. - - - ,

- / . H. 7o.

Demohnerachtet bleibt es wahr, daß es auch

in moraliſchen Lehren manche ſubtile Verwickelun

gen geben kann; daß der Menſch ihrer Evidenz

ohnerachtet anders handelt, als er handeln ſoll.

Leidenſchaften reiſſen ihn hin, unrichtige Vorſtellun

gen aus Eigennutz, Ehrgeiz und Geldgeiz führen

ihn irre. Das hindert doch aber nicht, daß die

Sätze ſelbſt nicht bis zur völligen Ueberzeugung ſoll

ten entwickelt werden können, und das Gefühl von

Recht und Unrecht, daß der Menſch in ſich nicht

. . * * - unter

>

X

ganz weſentlich zugetheilten Eigenſchaften, unſerer Be-s -

.
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unterdrücken kann, wenn er ſich in die Stelle des -

Leidenden ſetzt, beweiſet ihm die Richtigkeit desmo

raliſchen Satzes unwiderſprechlich.

§. 71.

Woher ſollte es denn nun wohl kommen, daß

dieſem ohnerachtet die Aufklärung ſo viele Widerſa

cher hat? Unrichtige Begriffe von derſelben, Ne

benabſichten mit denen ſie nicht vereinbar iſt, und

Furcht durch ſie etwas zu verlieren, ſind die wah

ren Quellen des Haſſes gegen ſie, des Vorſatzes ſie

nicht aufkommen zu laſſen. Vorzüglich hat ſie zwey

Hauptfeinde. Eine gewiſſe Klaſſe der Theologen

und der ſich zu ihnen geſellenden Halbgelehrten,

Schwärmer, Frömmlinge und wie die Mißgeburten

alle heiſſen, und der Politiker. Beyde haben ihre

hinreichende Gründe ſie zu unterdrücken. Die err

ſten ſehen, daß Aufklärung die gefangen genomme

ne Vernunft in Freyheit ſetzt, und dem blinden Ge

horſame entgegen arbeitet. Glauben die Men

ſchen nicht alles mehr blindlings, was ſie ih

nen ſagen, ſo verlieren ſie einen großen Theilih

res Anſehens, ihres Einfluſſes nnd ihrer Wichtig

keit. Iſt es nicht eine ſchöne Sache, das Haupt

einer Sekte zu ſeyn? Und was hängt nicht von jes

nen Umſtänden in Anſehung ihres Wohlſtandes ab!

Menſchen, die Seligkeit und Verdammniß ausſpän

den, müſſen geehrt, bey Guten erhalten werden.

Die ganze Reformationsgeſchichte iſt ein Beweiß der

traurigen Folgen der Aufklärung in dieſer Hinſicht.

Es heißt hier: veſtigia me terrent. Man-
N - €

h wich

une“

*
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ſe nicht, daß von einer gewiſſen Klaſſe der Theo

logen die Rede iſt, und mache dieſes alſo nicht zu

einem allgemeinen Ausfalle auf die Geiſtlichkeit. Es

giebt unter ihnen vernunftvolle Leute, die die Auf

klärung ſelbſt zu verbreiten ſuchen, die das ver

nunftwidrige bekämpfen. Es giebt auch andere,

die nicht gerade aus jenen Abſichten Widerſacher der

Aufklärung ſind. Sie ſind es aus Alter und

Schwachheit, in welchem das Neue dem Geiſte lä

ſtig wird; aus Temprament; aus eingewurzelten

Begriffen; aus heiliger Einfalt und aus frommen -

Eifer, der ſie glauben läßt, daß ſie in ihren Mey

nungen die Sache Gottes vertheidigen. Beyman

chen mag es auch wohl Bequemlichkeit ſeyn, weil,

es ihm zu mühſam iſt, einen in ſeinen akademiſchen

Jahren noch nicht gelehrten Satz, zu prüfen und

durchzudenken, - -

§ 72.

s: Der zweyte Hauptfeind, den die Aufklärung

hat, iſt der falſche Politiker. Er hat eben ſo wich

tige Urſachen, ſie zu hindern. Blinder Gehorſam,

Dummheit, Nichtnachdenken über das Verhältniß -

derer, die regieren, und derer die regiert werden,

ſklaviſche Unterwürfigkeit machen es ihm thunlich,

ſeine machiavelliſchen Grundſätze, deſpotiſchen Zu

muthungen, drückenden Maaßregeln zur Ausübung

zu bringen und befolgen zu laſſen. Der Menſch,

der den Werth der Menſchheit kennt, wird ſich ge

wiß nicht zum Laſtthiere herabwürdigen laſſen.

Seiner angebohrnen Rechte, und dereinzig möglichen

Urſach
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urſach der Einſchränkung ſeiner natürlichen Fey

heit und der Unterwerfung unter eine obere Gewalt

bewußt, wird er auch nach dieſen Begriffen behan

delt ſeyn wollen. Die richtige Vorſtellung der Ur

ſach ſeines Daſeyns wird ihn leiten. Warlich! in

einem Staate, wo man das Volk aufklären laſſen

darf, muß eine richtige Uebereinſtimmung des Gan

zen ſeyn; nichts muß geſchehen, als was mit dem

großen Zwecke der Vereinigung übereinkommt, und

alles, was man nur durch Dummheit, durchknech.

tiſche Unterwürfigkeit, durch abgeſtumpften Me?

ſchenverſtand erhalten kann, muß nicht geſchehen.

Ein aufgeklärtes Volk, das die Befugniſſe ſeiner

Regenten und die Grenzen ſeiner eigenen Verbind

lichkeiten kennt, kann das nicht ertragen, Freylich «"

mag alſo die Aufklärung dem Pſeudo-Politiker mit.

Recht höchſt bedenklich ſcheinen. Wahr aber bleibt

es, demohngeachtet, daß wechſelſeitige Aufklärung

des Regenten und des Volks (denn jener ſoll ja ſº,

gut Aufklärung haben, als dieſes) wechſelſeitiges

Zutrauen, Ruhe und Sicherheit gründet. Ein

aufgeklärter Menſch denkt richtig, er denkt und hat

delt nach Grundſätzen, und iſt alſo ein zuverläßi- -

ger Menſch. Eine ganze Geſellſchaft ſolcher Mens

ſchen muß nothwendig glücklich ſeyn. Es iſt alſpjm

mer weiſe gehandelt, Aufklärung zu verbreiten. Ä
ſchleicht ſich ſonſt eine falſche nur ſogenannte uf

klärung ein, ſo ſind alsdann die Folgen ſehr trau

rig. Manche neuere bürgerliche Kriege ſind hie

- -
von ein Beweiß, … ... n
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§. 73. -

Unterdrückung der Aufklärung kann alſo nur

da ſeyn, wo die nicht aufgeklärte Regierung aus

falſchen Grundſätzen handelt; wo eigenwillige

Herrſchſucht gilt; und es bleibt gewiß, daß ein gu

ter Regent das Volk auszubilden ſuchen muß und

wird. Dieſes iſt der Grund aller Glückſeeligkeit in

einem Staate. Unzählig viel Gutes folgt von ſelbſt

daraus. Wahre Aufklärung hindert und verdrängt

ie falſche, welche eine Mutter des unverſtändigen

urrens, des Wunſches nach Regierungsloſigkeit

und alſo der Meuterey und Empörung wird. Alles

dieſes wird verhütet, wenn der, welcher gebietet,

und der welcher gehorcht die Grenzen ſeiner Pflich

ten kennt. -

§ 74.

Aufgeklärter Unterricht iſt das Mittel zurzweck

mäßigen Bildung. Durch dieſen müſſen richtige

Begriffe eingeflößt, Aberglaube, Irrglaube, Vor

urtheil, Dummheit muß durch ihn vertrieben

werden. Dieſes iſt der Zweck, auf welchen der

Volksunterricht gerichtet werden muß, wenn er

auf das Verhalten der Menſchen einen gedeihlichen

Einfluß haben ſoll. Dafür muß die Regierung ei

ne vºrzügliche Sorge tragen. Die Sache iſt nicht

leicht, aber wichtig.

",

§. 75. - - -

Ein allgemeiner Unterricht für alle Volksklaſ

ſen iſt nicht denkbar, wenn er zweckmäßig ſeyn ſoll.

* , - - - Nach

-- --
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Nach den Bedürfniſſen, nach dem Umfange der

Geſchäfte einer jeden muß er eingerichtet ſeyn. Dann

wird er nutzbar,

- §. 76. A

Eine allgemeine Regel läßt ſich nicht feſtſetzen,

nach welcher aller Unterricht eingerichtet werden

muß. Jede Klaſſe des Volks muß nur Unterricht

von dem haben, was in dem Kreiſe ihrer Geſchäfte

liegt, was ſie alſo zu ihrer Wohlfahrt führen kann.

Dieſes iſt der Maaßſtab, wornach die Grade der

Aufklärung zu meſſen ſind, deren eine jede Klaſſe

mit Nutzen empfänglich iſt. Alles übrige iſt kein

Gegenſtand der Aufklärung für ſie. -

§ 77. >

Allen Sachunterrichte ſollte billig ein anges

meſſener Sprachunterricht vorhergehen. Worte ſind

Zeichen der Empfiudungen, Ausdrücke der Vorſtel

lungen, ſogar wenn die Gegenſtände derſelben ab

weſend ſind, und das kürzeſte und vollkommen

ſte Mittel, unſere Vorſtellungen, ſowol die einfa

chen, als den Inbegriff der in einem Dinge vor

handenen Beſchaffenheiten, Eigenſchaften, verknüpf

ten Merkmale, ſie mögen ſich durch Würkungen oder

Handlungen äußern, auf dieſe oder jene Art em

pfunden oder wahrgenommen werden, uns ſelbſt zu

erneuren, und andern unſere Vorſtellungen und Be

griffe mitzutheilen.“ Von einer richtigen Kenntniß

des Bezeichnungsmittels hängt es alſo ſehr ab, ob

wir die zu bezeichnende Sache uns ſelbſt und andern

N 3 richtig



/

- S. 78. ::

- Mas ( 198 ) =D

richtig bezeichnen. Um richtiger Begriffe willen iſt

mithin Sprachkenntniß von der äußerſten Wichtig

keit. Sonſt trägt es ſich häufig zu, daß Worte

ohne den mindeſten Begriff der eigentlichen Sache,

die ſie bezeichnen, ansgeſprochen, oder in einem -

perkehrten, Verwirrung bringenden Sinne genommen

werden. Bloße zuſammengeſetzte artikulirte Tö

ne ohne Begriffe oder Vorſtellungen, können auch

auf das ſittliche Verhalten feinen Einfluß haben.

- -

Es iſt leicht zu ermeſſen, daß hier ebenfalls

nach Graden verfahren werden muß. Bey der unz

terſten Klaſſe des Volks wird weiter nichts erfor

dert, als daß ſie nur wiſſe, was die Worte ſa

gen, die die Begriffe, welche ihr nöthig ſind,

bezeichnen. Es würde ohne allen Zweck, und ein

Zeitverluſt ſeyn, ihr einen grammatikaliſchen Un

terricht von Bau, und Wandelung der Sprache ge

ben zu wollen. Sie iſt aufgeklärt genug, wenn ſie

- das weiß, was ihr innerhalb der Grenzen ihrer

Kenntniſſe Nutzen ſchaft. Bey denen Klaſſen, die

eine Kenntniß von weiterm Umfange ſich erwerben

müſſen, muß auch dieſer Unterricht ſtufenweiſe er

weitert werden. Ein jeder Gelehrter ſollte: billig

ſeine Mutterſprache gründlich ſtudiren. Das wür

de Licht in ſeine Wiſſenſchaften verbreiten, und

- manche verworrene Begriffe würden bey gehöriger

Sprachkenntniß deutlicher und entwickelter gedacht

und vorgetragen werden. 3. Sprachſtudium leitet

würklich unvermerkt zur ausgebreitetern, zur deut

Ü - - - d lichern

- A
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ſichern Einſicht in jeder ſtudirten Wiſſenſchaft. Es
ºtz lehrt auseinanderſetzen, entwickeln, durchſchauen,

Wort ohne daß der Belehrte gewahr wird, daß es von

- demſelben komme. Es hat hierin Aehnlichkeit mit

„ , dem Vernunftaufklärenden Studium der Mathema

me tik. Hat der Menſch je einen auſſerordentlichen

Tö. unmittelbaren Unterricht von ſeinem Schöpfer er

uch halten, ſo iſt er ihm gewiß in dem Gebrauche der

Sprache ertheilt. Der höchſte Grad der Wahr

ſcheinlichkeit läßt dieſes vermuthen. Man bedenke

nur, ob ein Kind ohne Anweiſung eine Sprache ler

Ws nen könnte. Es iſt wahr, man kann ſich Möglich

keiten denken, daß die Menſchen die Sprache nach

- und nach durch Töne, die nach dem Schalle, wel

chen Körper durch die eine oder andere Veranlaſ-

- ſung von ſich geben, nachgeahmt ſind, haben er-

# lernen können. Aber welche faſt unüberwindliche

- Schwürigkelt, dadurch zu der Artikulation zu ge

- langen, wozu der Menſch die Fähigkeit hat! Und“

- was für eine Verwirrung müßte wohl nicht daraus

entſtanden ſeyn, wenn jeder nach ſeiner Empſin

g dung und Vorſtellung anders artikulirt, jeder, die
lº nach den Grundtönen geformte Artikulation anders

" eingerichtet hätte? Der Zeitraum bis zu einem

gewiſſen Grade der Uebereinſtimmung würde ſo groß

geweſen ſeyn, daß die Menſchen in allen Kenntniſ

ſen zurückbleiben und verwirrt werden müſſen, ehe

-------------------

ſie zu jenem kamen. Denn ohne Worte iſt es

dem Menſchen nicht möglich zu denken.

N 4 §. 79.
*** .
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§ 79.

Der Sachunterricht in allen einer jeden Klaſſe

nöthigen Kenntniſſen ſelbſt muß durch plane, faß

liche, einfache aus der Erfahrung hergenommene,

der Sinnesempfänglichkeit fähige Sätze ſchlechter

dings angefangen werden. Bey der geringen Volks- ?

klaſſe bleibe man dabey ſtehen nnd lehre ihr das be

greifen, was ihr nütze iſt. Vorzüglich ſollte man

den Unterricht in der Religion in ſo einfache und

plane Sätze bringen, daß alle Grübeleyen davon ab

geſondert würden. Der Zweck deſſelben kann doch

nur ſeyn: den Menſchen zu einen guten moraliſchen -

Menſchen zu bilden, und wenn er das weiß, was ihn

dazu leitet, ſo weiß er genug. Man ſollte alſo al

le Spitzfindigkeit in Religionsſachen, alle ſubtilen

theoretiſchen Sätze, mit deren Erklärung ſich ſchon

die genug martern, die einen geübtern Verſtand ha

ben, die auf dieſe auſſer der Sphäre des menſchli

chen Verſtandes liegenden Sätze ordentlich ſtudiren,.

ihnen nachgrübeln, aus dem Volksunterrichte ganz

weglaſſen. Wozu ſollen denn auch dergleichen ab

ſtruſe Sätze dienen? Sie ſind ganz unfruchtbar.

Begreifen kann ſie der Menſch nicht, und wenn ſie

der Einfältige nun auch aus frommer Treuherzigkeit

glaubt, was hat er denn für ein Verdienſt dadurch?

Kein größers als ein Wachs in welches man ein

Ideal drückt. Rechtſchaffen handeln iſt würklich ge

nug. Aus eben dieſem Grunde ſollte man die gu

ten und böſen Folgen der Handlungen, die ſie in

dieſer Welt haben, mehr zu einem Gegenſtande in

dem Religionsunterrichte machen, als die, welche

ſie
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ſie in jener Welt haben werden. Es würde würk

lich von mehrern Eindrucke ſeyn. Denn die Folgen

der Handlungen in jener Welt liegen dem Menſchen

noch zu weit entfernt, als daß ſie ſo lebhaft empfun

den werden, den Sinnen ſo empfänglich ſeyn ſollten.

Man werfe nicht ein, daß der Menſch auf dieſe Art

nicht in der eigentlichen geoffenbahrten Religion uns

terrichtet würde. Einmahl iſt es genug, wenn er

durch das kürzeſte Mittel zum Guten geleitet wird;

und zweytens iſt denn die ihm beygebrachte Ueber

zeugung, daß Gott, der Schöpfer der Natur, ſein

Schöpfer, dieſes ſo geordnet habe, mit der geof

fenbarten Religion nicht vollkommen übereinſtim

mend? Man kann ja von den nächſten Beweisgrün

den anfangen, und zu den weiterliegenden fort

ſchreiten. Jene Ueberzeugung wird zugleich die

Richtigkeit der Religionslehren als gründlich bewei

ſen. Ebenſo ſollte man aus dem Religionsunter

richte alles auslaſſen, was dem in denken nicht

geübten, nicht genug Beurtheilungskraft beſitzen

den Menſchen zu manchen Irrthümern verleiten und

Mißbrauch veranlaſſen kann. Sollte nicht die nach

der gewöhnlichen Menſchenerklärung vorgetragene

Lehre von Satan und ſeinen Legionen hieher gehö

ren? Erzeugt ſie nicht den Wahnſinn von Hexen,

Bündniſſen mit dem Böſen, Teufelsbannern, Gei

ſterzitiren und Beſchwören, Drachen, Wahrſagen,

Wechſelbälgen, Geſpenſter- und Geſpenſterbannern,

Kobolden und Schatzgräbereyen, der ſo viel Unglück

und Betrug in der Welt angerichtet hat? Denn wo

ſoll der an den groben Vorſtellungen klebende Men

N 5 ſchen

-
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ſchenverſtand der im Denken Ungeübten die Grenze

finden, wie weit die Gewalt jenes Fürſten der Fin

ſterniß und ſeines unzählbaren Gefolges geht? Un

- ſinn, Bosheit, bößliche Verleugnung eigner Schuld

und Schande, Verläſterung des höchſten Weſens

und der Mitmenſchen ſind die Produkte ſolcher un

geheuren Begriffe, die ſich der Dumme, durch je

ne Veranlaſſung gemißleitet, gebildet hat. Es wä

- re doch endlich wol einmal Zeit, durch einen gründ

lichen Unterricht alle dieſe verkehrten Vorſtellungen

zu vertilgen und auszurotten. Die Jugendjahre

- ſind hiezu am geſchicktſten. Ueberhaupt führet der

Glaube an das Unbegreifliche ſehr leicht zu Irr

thum und Aberglauben. Gewöhnt ſich der Ver

- ſtand erſt einmal daran, ohne Prüfung zu glau

\ ben: ſo geht er immer weiter und glaubt mit der

Zeit alles Abgeſchmackte. So lange alſo, als nur

irgend Begreiflichkeit zu erlangen ſteht, muß man

darnach ſtreben, und bey dem Glauben an das Un

begreifliche nie weiter gehen, als daß man die Un

begreiflichkeit bloß auf das Wie einſchränkt.

Die Sache ſelbſt aber muß aus unumſtößlichen

Gründen gewiß ſeyn. Können wir ſchon nicht er

klären, Wie der Magnet Eiſen ziehet: ſo iſt es doch

unwiderſprechlich gewiß, daß er es an ſich ziehe.

Ein ſchon oft gebrauchtes aber ſehr erläuterndes

Beyſpiel. Bey dieſer Gewißheit muß man ſtehen

bleiben, und nicht in das unerklärliche Wie hin

eingehen, wenigſtens ſeine Hypotheſen, oder deut

licher geſagt, ſeine willkührlichen oder erſchlichenen

Sätze nicht zu Axionen machen wollen. Gewöhnlich

nimmt
-

-
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nimmt der zum Erklären geneigte Menſch eine leicht

zu erdenkende Urſach, die ihn der Mühe des Nach

denkens überhebt, an, und dieſe wird denn der Ur

ſprung des Irrwahns. Denn was iſt z. B. leich

ter, als alles Böſe auf einen böſen Geiſt zu ſchie

ben? Es iſt ſehr bequem, um nicht den beſondern

Urſachen des Böſen nachzuſpüren; um eigne Bosheit

zu bemänteln und in ſeinen Lieblingsſünden fortzu

gehen. Beſſer thut man, dergleichen unerklärli

che unbegreifliche Dinge gar nicht in den Unterricht

einzuflechten. Wenigſtens muß Leuten von ſchwa

chen und ungeübten Verſtande dergleichen ſchlechtere

dings nicht geſagt werden. Eben eine ſolche Be

wandniß hat es mit den überſpaanten Begriffen.

Sie thun unendlichen Schaden. Uebertreibt man

die Vorſtellungen von den Laſtern der Menſchen ſo

ſehr, daß Niemand, auch der Böſewicht nicht, der

es ſchon in einem ziemlichen Grade iſt, findet, daß

dieſe Beſchreibung auf ihn paſſe, ſo erregt dieſes in

ihm den Gedanken, daß er kein Böſewicht ſey; der

Gutmütige aber kann ſich von ſo argen Dingen gar

keinen Begriff machen, und – hält ſie für eine

Chimäre. Die übertriebenen Begriffe von übermenſch

licher Tugend hingegen, machen manchen zum Gu

ten geneigten mißmüthig, weil er fühlt, daß er

dahin nicht kommen könne, und nicht ſelten würkt.

eine körperliche Beſchaffenheit einen Tiefſinn, der

ſich traurig endigt. Der Spötter aber lacht über

die ganze Tugend, weil er ihre Unmöglichkeit evi

dent beweiſen kann. Man behandle alſo doch ja

den Menſchen, als einen Menſchen, und º.
- - nicht
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nicht einen Schwärmer aus ihn zu machen, der “

den Kopf voller übernatürlicher und überirdiſcher

Begriffe hat. Schwärmerey hat faſt immer üble

individuelle oder auf andere ausgedehnte Folgen,

und wenn einmal etwas Gutes aus ihr erwächſt: ſo

iſt es der Fall, wie mit einem Uebel, aus dem

durch Zufall etwas Gutes entſtehet.

§. 8o. - -

Hat die Regierung in irgend einem Stük

ke Vorſicht und Behutſamkeit nöthig, ſo iſt es

gewiß in den Vorſchriften über den Religionsunter

richt, und noch mehr in Abänderung des fehlerhaf

ten. Die Herrſchſucht, welche mancher Lehrer der

Religion über den menſchlichen Verſtand verlangt;

iſt ſo tyranniſch, die Eingriffe in dieſelben machen

ihn ſo wütend, Vorurtheile für eine gewiſſe aber

gläubiſche Irrlehre ſind oft ſo eingewurzelt, An

hänglichkeit an einen gewiſſen Glauben iſt oft zu ei

nem ſo hohen Grade geſtiegen, und die Schwärme

rey hat ſich häufig der Gemüther ſo bemeiſtert, daß

die geringſte Aenderung in dem vermeintlichen Re

ligionsſyſtem die Menſchen auſſer ſich ſetzen, zur

Wuth und Raſerey bringen kann. Der Gedanke,

ſich Gott gefällig zu machen, wenn man ſeine eigne

Art ihn zu verehren, vertheidigen, nicht antaſten

laſſen will, hat grauſame Vorgänge hervorgebracht.

Darum war und iſt es noch eine Wendung des fal

ſchen Politikers, (die freylich voller Bosheit iſt)

wenn er in ſeinen Kriegen Beziehungen auf die Re

ligion mit ins Spiel bringen kann. Selten wird

- der
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der Zweck verfehlt, den abergläubiſchen Pöbel wä

rend zu machen. Dergleichen Unterrichtsverände

rungen ſind deſto bedenklicher, da kirchlicher und

Schulunterricht miteinander in Verbindung ſtehen,

und bey jenen die Jugend und die Alten gegenwär

tig ſind. Werden dieſe nach dem Irrglauben in der

Kirche unterrichtet; ſo ſauget jene die Irrthümer

mit ein. Will man aber den Alten ihre Irrlehren

nehmen; ſo kann es mancherley üble Folgen haben.

Denn zuverläßig würde manches für den Satanen

genommene Herz den Prediger, der ihm ſolchen

nicht mit allen ſeinen Predikamenten laſſen wollte,

für einen Gottesleugner gerade zu erklären, oder

die ganze Religion in Zweifel ziehen. Es gehet in

ſolchen Dingen oft wie mit Kindern, die, wenn ſie

gewiß überzeugt wären, daß der Popaaz, vor den

ſie ſich fürchten, und deshalb gehorſam ſind, ein

Unding ſey, ſich in ihren Muthwillen nicht ſteuren

laſſen würden. Ueberdies giebt es auch gewiſſe

Vorurtheile, die nur in einem falſchen Bewegungs

grunde zu handeln beſtehen, die Handlung ſelbſt iſt

aber untadelhaft. Oft kann man ferner durch eine

richtige Belehrung eines ſolchen in Irrthum leben

den Menſchen dadurch Schaden anrichten, daß man

ihm ſeinen jetzigen Begriff nimmt, ihm einen an

dern beſſern aber nicht überzeugend beybringen

kann, ſo, daß er ihm die Stelle des erſtern als

Bewegungsgrund vertritt, oder er kann ihn aus Mans

gel der Perzeption gar mißbrauchen. Dann laſſe

man ihm ja ſeinen unaufgeklärten Begriff. Denn

es giebt Wahrheiten, die mit großer Vorſicht ge

* - - x . ſagt
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ſagt werden müſſen, um der Schwachen wien
deren Faßungsvermögen zu eingeſchränkt iſt um

ſie recht zu verſtehen, sº - - - -

- - S. 81. - - -

Was ſoll denn nun alſº die geſetzgebende Macht
zu Verbeſſerung des Unterrichtsthun? Sie verbeſ

- -

ere den Unterricht in den Schulen, laſſen ihn durch -

einſichtsvolle Kenner der Wahrheiten, die zu des Men

ſchen Wohl nöthig ſind, durch Männer, die Welt

und Menſchenkenntniß haben, einrichten, gehe bey

einem ſo großen Werke mit langſamen und bedächt

lichen Schritten, verbeſſere ſtufenweiſe, (denn ur

lötzliche Veränderungen thun ſelten gut, weil ſie

zu viel Aufſehen machen und erſchüttern) mache

die heranwachſende Generation zu ihren Hauptau

genmerke, laſſe ihren Vätern und Müttern ja nicht

merken, daß jene einen andern Glanben haben ſol

le, als ſie, und bilde ſo nachgerade das Volk um.

Und die Alten? Die möchten wol nicht umgebildet

werden können. Alles was man thun kann, iſt,

ſie zum guten moraliſchen Leben durch allerley Auf

munterungen, Beyſpiele und Belohnungen zu füh

ren, ohne die Gründe aus den irrigen Lehren herzu

nehmen, und ſie durch Strafen von Böſen abzu

halten. Uebrigens aber wird es ſehr heilſam ſeyn,

wenn in dem kirchlichen Unterrichte von allen ſolchen

Lehren, die zum Wohl des Menſchen nichts bey

tragen, die der Mißdeutung fähig, die dem Ver

ſtande ſolcher Ungeübten nicht empfänglich ſind,

nichts geſagt wird. Es bleibt genug Gutes zu ſa

geu übrige -§ 82.

-
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§. 82. - - -

»

Hiebey kommt die große Frage vor: Kann

denn die geſetzgebende Gewalt in Religionsſachen

befehlen? Sie iſt ſehr beſtritten worden, und man -

al hat manches wichtiges für und wider ihre Bejahung

k und Verneinung angeführt. Aber ſollte nicht etwa - «

urſ die zu allgemeine Beantwortung derſelben Schuld

ſeyn, daß die bejahende Parthey ſowol als die ver

neinende zu weit gegangen wäre? Vielleicht iſt ein

ey glücklicher Mittelweg aufzufinden, der der geſetzge

ſt: benden Macht eine richtige Grenze, in dieſer ſo ſub

tilen Materie zu gebieten, anweiſet. - - -
s

ÜY2 - - .

ſt - §. 83. ..

ht Eine Bemerkung voraus zu ſchicken, wird nicht

a? ohne Nutzen ſeyn. Die unglücklichen Gemeinbe

griffe von Orthodoxie und Heterodoxie haben ein

- großes Unheil geſtiftet. Sie ſind der Wahrheit

der von dem größten Religionslehrer ſo ſehr em

pfohlenen ſanftmüthigen Duldung ſo ſehr entge- -

gen geweſen, als Partheygeiſt und Sektenanhänge

, rey allezeit der guten Sache iſt. Was iſt denn Or

: thodoxie, die ſo gerühmte Rechtglaubigkeit? Ein

Umfang aller Lehren, die eine gewiſſe Anzahl Men

ſchen für richtige Wahrheit in Glaubensſachen aus

giebt. Was iſt denn Heterodoxie oder Irrgläubig

keit? Eine oder mehrere ſolcher Lehren, die eine gewiſſe

Anzahl Menſchen für die richtige Wahrheit in Glau

- bensſachen ausgiebt, die aber von jener Heterodox

- genannt werden, weil ſie mit den ihrigen nicht über-

- - - einſtim
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einſtimmen. Alſo Menſchenmeinungen ſind es im

mer und welche von beyden Partheyen iſt denn nun

untrüglich? Ueberhaupt hat auch das Wort: Glau

be, in uancher Hinſicht viel Unheil angerichtet,

Nicht an der Sache, ſondern an den Menſchen

liegt die Schuld, die jenem Worte, jeder nach ſei

ner beſondern Abſicht eine Bedeutung angepaßt ha

ben. Man hat Glauben und Vernunft getrennet,

man hat vergeſſen, daß ſtch Glaube auf Ueber

- zeugung gründen müſſe. Nur das für wahr anneh

men, was uns von Jemanden als wahr angeprie

ſen wird, ohne Gründe für die Wahrheit der Sa

che anzuführen; einen Satz für wahr halten, den

wir prüfen können, aber nicht prüfen, weil der,

der ihn hinwirft, aus Macht und Anſehen ſeiner ver

meintlich erhabenen Perſon, (Niemand ſey ſo ver

wegen, dieſes auf den ehrwürdigen Stifter unſerer

Religion deuten zu wollen) uns zumuthet, daß wir

ihn glauben ſollen, iſt Dummheit, oder Indolenz.

§. * 84.

Wenn wir die Grundſätze aller vernünftigen

Religionen betrachten, ſo werden wir finden, daß

ſie theils theoretiſche in dem ſtrengſten Verſtande,

oder ſpekulative Wahrheiten, theils praktiſche ent

halten, die auf das Leben und die Glückſeligkeit de

rer, denen ſie vorgeſchrieben werden, den größten

Einfluß haben. Freylich ſollte wol der theoretiſche

und praktiſche Theil einer Wiſſenſchaft ſo genau mit

einander verbunden ſeyn, daß dieſer weiter nichts

als die Anwendung jenes ſeyn ſollte. Aber – Die

- > theore
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theoretiſchen Grundſätze der Religionen enthalten

die Meynungen von dem Urſprunge, von den Eigen

ſchaften des Stifters, abſtrakte Begriffe von eini

gen beſondern Grundwahrheiten, Auslegungen ge

wiſſer einzelnen Sätze, Begriffe von Anordnungen,

Beſtimmungen der beſondern Beſchaffenheiten der

ſelben, und des ganz beſondern Zwecks, auſſerdem

allgemeinen. Nur ſehr mittelbar durch Folgerun

- gen können ſie auf den moraliſchen Menſchen und

ſein Verhalten Einfluß haben, daher auch aller Ver

ſchiedenheit dieſer theoretiſchen Sätze ohnerachtet,

die Anhänger jeder beſondern Meynung gute Men

ſchen ſeyn können. Die praktiſchen Grundſätze ei

ner Religion hingegen ſind diejenigen, welche das

Verhalten eines Menſchen gegen ſich ſelbſt und ge

gen ſeine Mitgeſchöpfe, ſein Thun und Laſſen un-

mittelbar beſtimmen. Und hierin, nämlich in dem

Thun und Laſſen liegt eigentlich die Unterwürfigkeit,

und der Gehorſam gegen den Stifter derſelben. Es

verſteht ſich, daß beydes vom richtigen Motiven ges,

leitet werden müſſe.

§ 85. -

Was nun jene theoretiſchen Sätze einer Relia

gion anbetrift, die man Glaubenslehren im engen

Berſtande nennen könnte, ſo haben einige davon

einen mittelbaren, andere aber gar keinen Einfluß

auf den moraliſchen Menſchen. Diejenigen, wel

che einen Einfluß haben, müſſen durch die prakti

ſchen Grundſätze einer Religion bewährt werden.

Woraus könnte man ſicherer auf die Erhabenheit,

/ - O auf
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auf den durchdringenden Verſtand, auf die Seelen

größe, auf das Wohlwollen eines Stifters und ſeiner

Religion ſchlieſſen, als aus ſeinen Glückverbreitenden

Lehren, die er ſelbſt befolgt hat? Und dieſe Probe

in der Anwendung derſelben müſſen ſie alle halten.

Die auf den moraliſchen Menſchen gar keinen Ein

fuß habende aber ſind ſolche, von denen der eine

dieſe, der andere eine andere beſondere Meynung

ohne Nachtheil ſeines ſittlichen auf andere Men

ſchen Einfluß habenden Verhaltens annehmen kann,

deren Verſchiedenheit ohnerachtet dennoch beyde gu

te und religiöſe Menſchen ſeyn können. Ein Bey

ſpiel mag dieſes erläutern. Der Lutheraner, der

Reformirte, der Katolik hat jeder ſeine beſondere

Meynung vom Abendmahl. Und hindert denn die

ſes wohl, daß es nicht recht fromme Menſchen un

ter allen dieſen drey Religionsverwandten giebt?

Hundert andere Beyſpiele könnten noch angeführt

werden. Die Synbole der verſchiedenen in einem

Staate lebenden Religionsverwandten beſtätigendie

ſe Wahrheit. Ihre Theorie iſt oft ſehr weit unter

ſchieden, und doch ſind unter allen weiſe und from

me Menſchen, und auch böſe, pflichtvergeſſene.

Wir finden höchſtorthodoxe Menſchen, die demohn

erachtet nicht gut und glücklich ſind, und ſogenann

te Irrgläubige, die es auch nicht ſind. Dieſes iſt

eiu Beweiß, daß Menſchenglück und Menſchenruhe

nicht von bloß theoretiſchen Lehrſätzen allein ab-,

hänge. Würklich die Reinigkeit der Grundſätze des

ſittlichen Verhaltens des Menſchen, und ihre un

verfälſchte Ausübung iſt die einzige wahre Religion.
W - §. 86
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Nan wird man derSache etwas näher kommen

können. Die Menſchen vereinigten ſich in Geſell

ſchaften, um ihr wechſelſeitiges Wohl zu befördern.

§. 6. und Io. dieſes Theils- Und um dieſes auf

die zweckmäßigſte Art thun zu können, unterwarfen

ſie ſich ſogar einer höchſten Gewalt. §. Io. 12. und

22. dieſes Theils. Was kann nun alſo dieſe em

pfangene Gewalt der Regierer des Volks zur mora

liſchen Leitung deſſelben wohl thun? Sie kann ſol

che Vorſchriften machen, wodurch die Sittlichkeit

der Menſchen befördert wird. Will ſie alſo die Be

griffe beſtimmen, die dem Volke gelehret, zu dem

großen Zwecke des gemeinen Wohls beygebrachtwer

den ſollen: ſo muß ſie die praktiſchen Lehren von

dem Verhalten der Menſchen gegen ſich und gegen

andere nach jenem großen Zwecke feſtſetzen. Denn

da ihr einmal die Macht übertragen iſt, alles an

zuordnen, was zu dem gemeinſchaftlichen Beſten

nöthig iſt: (§ 21. und 22. dieſes Theils) ſo muß

ſie auch das nicht verabſäumen, ohne welches keine

Ruhe und Sicherheit auf Erden möglich iſt. Alles

muß zu dem vorgeſetzten Zwecke übereinſtimmend ge--

leitet werden, und alſo kann auch die Feſtſetzung

dieſer Vorſchriften des Verhaltens der Menſchen,

welches nothwendig Einfluß auf den ganzen Staat

hat,... nicht der Willkühr einzelner überlaſſen
»

Y . . . . .

. . . . O 2 : S. 87.
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- §. 87.

Der Gegenſtand der Geſetzgebung in Religions

ſachen ſind alſo die Lehren, die dem Volke in An

ſehung des ſittlichen Verhaltens gegen ſich ſelbſt und

gegen andere, und alſo gegen die ganze Geſellſchaft

und gegen den Staat ſelbſt vorgetragen werden ſol

len, Alle bloßen Glaubenslehren liegen auſſer ih

rer Grenze. Weiter geht ihre Macht nicht, und

es iſt ein ſonderbar Ding, daß man den Regenten

der Völker aufhalſen will, daß ſie für die ewige

Glückſeligkeit der Menſchen unmittelbar ſorgen ſol

len. Wie iſt das möglich! Dieſes hängt von eines

jeden Menſchen eigenen Betragen, in ſo weit es

auch gar kein Gegenſtand irgend eines menſchlichen

Geſetzes iſt, von der Güte ſeiner Sittlichkeit und

- von den innern Beweggründen ſeiner äußerlichen

Handlungen ab. Dieſes alles aber iſt der Macht der

Befehle nicht unterworfen, und es würde ganz eitel

ſeyn, eine ſolche Macht einmal zu wähnen. Denn

ſie wird dadurch in Ohnmacht verwandelt, daß ſie

kein Mittel zur Vollziehung ihres Gebots hat. Ver

ſtellung und Heucheley kann ſie durch Furcht wol

bewürken, aber dieſer Gewiſſenszwang wird durch

das Gefühl eines drückenden Unrechts die Quelle

des Haſſes, und vielleicht gar der Empörung

werden,

Soll denn nun aber ein Fürſt dieſen Gegenſtand

ganz auſſer Augen laſſen? Nein, das ſoll er nicht.

Durch zweckmäßige Einrichtungen und Nichthin

dern

s. 88.
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dern muß er dahin leiten. Denn Nichthindern iſt

oft ein höherer Grad der Beförderung, als Thätig

keit. Wenn die Grundſätze, nach denen die Lehren

des ſittlichen Verhaltens der Menſchen eingerichtet

- ſind, die ächten ſind, wenn ſie die Lehrlinge zu ei

ner Fertigkeit im Wohlthun leiten; wenn die eigene

Würkſamkeit der Menſchen zn ihrem ewigen Wohl

nicht gehindert, wenn ihnen nicht gewehret wird,

nach ihrer Ueberzeugung die Wege dazu zu wählen,

(denn dem Staate ſchädliche Wege können dieſes

nicht ſeyn, wenn ſie würklich zum Zwecke führen)

- wenn dann der Regent darin Helfer, aber nicht

Gebieter iſt: ſo wird alles recht gut und friedfer-,

tig zugehen. Das Folgende wird dieſes entwickel

ter zeigen. - -

§ 89.

Aber noch eine große Frage. Wie ſoll man

- denn zu ſolchen Lehren gelangen? Bey allen mora

liſchen Grundſätzen machen die Folgen der darnach

geleiteten Handlungen es bis zur Evidenz gewiß,

ob ſie gut ſind oder nicht. §. 67. bis 69. dieſes

Theils. Er wird alſo keine unüberwindliche Schwü

- rigkeiten haben, dergleichen das allgemeine Men-

ſchenwohl befördernde Verhaltungsregeln, oder Leh

ren auszufinden. Wir haben auch nicht nöthig ſie

zu ſuchen, wir haben ſie ſchon. Ein jedes Volk,

ein jeder Staat der glücklich ſeyn will, mache nur

die Lehre Jeſu über das Verhalten gegen ſich ſelbſt „“

und gegen andere zur Norm. Man ſage, was man

immer wolle, ſie hat das edle einfache, das wohl

» O 3 thätige
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thätige und glücklichmachende, das ein allgemeines

oh zur Folge haben muß. Sie hält alſo den

Probierſtein. Menſchen die darnach leben, ma

chen ſich und andere glücklich. Sie führet zugleich

zu einer vernünftigen Verehrung des höchſten We

ſens, und eröffnet die Ausſicht in ein künftiges Le

ben. Es iſt wahrlich eine erhabene Lehre.

- S. 90.

Nur ſehr zu bedauren iſt es, daß dieſe ſo für

trefliche Lehre durchzudringliche Verbeſſerer ſo oft

entſtellt und verdrehet iſt. Man hat einfache glück

lichmachende Religion in verwickelte Kirchenlehre

verwandelt, dadurch jene entſtellt und dieſer durch

geiſtlichen Despotismus ein Gewicht geben wollen,

das ihr die Vernunft nicht durch Ueberzeugung zu

geſtehen konnte. Man hat ſie in manchen ihrer

Sätze ſo gemißhandelt, daß ſie im Widerſpruche

- mit der Vernunft ſtand. Vernunft iſt das höchſte

Geſchenk Gottes, und ob ihr gleich das Wie in

manchen Dingen verborgen und alſo nicht anſchauend,

nicht begreiflich iſt: ſo muß doch das nicht wider

ſprechend ſeyn, was ſie für wahr annehmen ſoll.

Das Widerſprechende darf ſie nicht glauben, ſie

handelt ſonſt wider Gottes Gebot, der dem Men

ſchen die Vernunft eben deswegen gab, daß er nicht

blindlings ohne deren Gebrauch, ohne zu prüfen,

wählen, ſich beſtimmen, handeln und glauben ſoll

te. Auch damit, daß eine Lehre über die Ver

nunft des Menſchen ſey, weil ſie eine göttliche Leh

reiſt, wird man nicht weit kommen können. Ei

- " - , ne
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we Lehre wird dem Menſchen zur Ueberzeugung und -

der daraus folgenden Befolgung gegeben. Gott gab

ihm zu dem Ende eine Vernunft, mit der er prä

fen, begreifen, ſich überzeugen und dann wählen

ſollte, und nun ſollte er ihm doch Lehren geben,

die über dieſe Vernunft ſind, das heißt: das Ver

mögen der Begreiflichkeit derſelben überſteigen? Das

wäre doch wohl ein ächter Widerſpruch: Einem ge- v

wiſſe Kräfte abſichtlich zutheilen, und ihm denn et-

was über das Maaß dieſer Kräfte zumuthen. Die

geiſtige Natur des Menſchen bringt es mit ſich, daß

er ſich von nichts überzeugen kann, was er nicht

begreifen kann. Und befolgen ohne Ueberzeugung

nommen, nur der Schwache, der eben ſo leicht

auch wieder etwas anderes befolgen wird, von deſ

ſen Richtigkeit er eben ſo wenig überzeugt iſt. Ein

Grundſatz der Eingang finden, den Menſchen zu ei

nen Menſchen von feſten Karakter machen ſoll, mußmit

Ueberzeugung gelehrt und angenommen werden.

Man verkenne es doch ja nicht, daß es dem Sin

ne des Stifters unſerer zur möglichſt großen Voll

kommenheit der Menſchen führenden Religion ganz

weſentlich iſt, daß ſie ſich auf Ueberzeugung, auf

Vernunfteinſicht, und nicht auf blinden Glauben

gründen ſolle. Denn warum hätte er ſie ſonſt ſo

plan, ſo ungekünſtelt vorgetragen, daß ein jeder in

deren einfachen Anwendung ſein Glück finden kann.

Es laſſen ſich jene fürtrefflichen Lehren auch alle mit

der Vernunft vereinbaren, wenn man nur will.

Und warum ſollte man dieſes nicht wollen? Es iſt

* O 4 doch
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doch wahrhaftig kein vernünftiger Grund davon ein

zuſehen. Wird ſie dadurch hernutergeſetzt, oder

wird ſie erhabener, wenn ſie voller widerſprechen

der Geheimniſſe iſt? Gewiß nicht. Gewinnen

wird ihre Ausbreitung aber gewiß, wenn ihr

keine mit der Vernunft nicht übereinſtimmendeDeu

tungen untergeſchoben werden. Unſäglichen Scha

den haben ihr dieſe gethan, und ſie haben ihrFein

de, Widerſacher und Widerſprecher, ja ſogar lei

der! Läſterer gegeben, die ſie ohne jene überſpann

te Zuſätze und Deutungen nicht gehabt haben würde.

Ein unumſtößlich richtiger Grundſatz bleibt es, daß ſo

lange irgend ein Satz mit der Vernunft übereinſtim

mend erklärt werden kann, man dieſes thun müſſe. -

Eine jede andere Auslegung wird verdächtig, und

kann nie die rechte ſeyn. Der Schöpfer hät bey

allen Erforſchungen dem Menſchen dieſe Zuflucht

angewieſen, dieſen Probierſtein gegeben. Gehet

man davon ab, ſo verlieret man ſich in tauſend

Irrwege und Ungewißheiten. Warum will man

denn auch ſo vieles übernatürliches in dieſen für

treflichen Lehren finden – Etwa, weil ſie dem

wmenſchlichen Verſtande zu Hülfe gekommen wären,

der Vernunft ſo manches gezeigt hätten, was ſie

theils nicht ſo geſchwind würde gefunden, theils

wicht ſo gründlich und ſo genau aus ſich ſelbſt und

ohne Zurechtweiſung würde entwickelt haben –

Weil ſie eine Vervollkommung der natürlichen Re

ligion wäre? Dank verdiente dieſes wohl, aber

darum ſind die Lehren ſelbſt noch nicht übernatür

lich, wenn auch die Mittheilung derſelben auf eine

* -- - -
auſſers -
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auſſerordentliche Art geſchehen wäre. Man unter

ſcheide nur das hiſtoriſche Chriſtenthum von dem

praktiſchen. Jenes war nach Ort und Zeit geformt;

dieſes iſt mit dem Verhalten des Menſchen an allen

Orten und in allen Zeiten verwebt, ſchreitet mit -

der Zeitfolge und der Erweiterung und Berichtigung

der menſchlichen Kenntniſſe fort, und paßt auf alles,

was Moralität heißt. Dieſer verſchiedene Geſichtsa:

punkt unterſcheidet den Theologen und den prakti

ſchen, Wohlthat verbreitenden Religionslehrer. -

§ 91. v

Eine Bemerkung wird hier nicht am unrechten

Orte ſtehen. Alle Ueberlieferungen, deren Gewiß

heit und Unverfälſchtheit auf hiſtoriſchen Glauben;

berührt, müſſen nicht ohne vorſichtige Prüfung

als wahr angenommen werden. Sie gründen ſich ,

auf Umſtände und oft auf Sitten und daher genom

mene vergleichende Ausdrücke aus ſo entlegenen Zei-

ten, daß man den Grund richtiger Beurtheilung -

verlieret, den ächten Sinn des Begriffs nicht im

ner finden kann. Vorſetzliche und unvorſetzliche

Veränderungen und Verfälſchungen, die bey der

Art ſie zu überliefern, vornehmlich ehe die Buch

druckerkunſt erfunden war, auf unzählige Weiſe ge

ſchehen konnten, (denn die Erfindung einer wun

- derbaren Erhaltung der unverfälſchten Aechtheit iſt

der, der ſie behauptet, zu erweiſen verbunden. Bis

dahin bleibt ſie Petitio Principi.) ſind mit Grun

de zu fürchten, und müſſen den klugen Forſcher be--

hutſam machen. Selbſt von der Glaubwürdigkeit

, . . . _ O 5 der
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der Zeugniſſe kann man oft nicht anders als nach

Vermuthungen, höchſtens nach Wahrſcheinlichkei

ten urtheilen. Ihre Aechtheit hänget häufig von

vielen Umſtänden und vorauszuſetzenden Zuſammen

- treffungen derſelben ab. Abgewogen, verglichen, beur

theilt müſſen doch die Zweifel, die Gründe für und wi

der die Uebereinſtimmung mit andern unwiderſprech

lichen Vernunft - und Erfahrungsſätzen werden.

Das Uebereinſtimmende, das größeres Gewichtha

bende muß doch gewählt und das Gegentheil von

dieſem verworfen werden. Soll dieſes nicht ſeyn,

ſo iſt ja gar keine Richtſchnur da, es muß Verwir

rung entſtehen: Wer kann nun hierin Richter ſeyn?

Die geſunde Vernunft, die Gott dem Menſchen

zu ſeiner Führerin aus keiner andern Urſach gab,

als daß er durch ihr Vergleichungsvermögen in zwei

felhaften Fällen ſich für oder gegen etwas zu beſtim

men im Stande ſeyn ſollte. Niemand ſündigt, wer

ihr folgt. Soll dieſe nicht Richterin ſeyn: ſo nen

ne man mir eine andere. Auch in dieſem Falle

wird immer die Frage: Ob; ob nämlich dieſe an

dere Führerin die wahre ſey, entſchieden werden

müſſen. Hier kommt es wider auf vergleichen,

beurtheilen, wählen, verwerfen an, wozu der

Menſch kein anderes Vermögen, als ſeine Vernunft

hat. Sie muß immer die erſte und entſcheidende

Stimme behalten. Sollten ſich nun alſo bey alten -

Ueberlieferungen ſolche Sätze finden, die mit an

dern ganz unwiderſprechlichen, mit nothwendigen

Begriffen vom höchſten Weſen im Widerſpruche ſte

hen: ſo kann die Vernunft ſie ſchlechterdings nicht

- - annehs
-
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annehmen. Denn ſobald ſich Widerſpruch in nn

ſern Vorſtellungen findet, iſt gewiß Irrthum und

Unrichtigkeit irgendwo vorhanden. Sie handelt ger

gen Gottes Abſicht und Gebot, wenn ſie ſolche wi

derſprechenden Sätze annimmt, und alſo handelt ſie

ſträflich. Der Menſch muß ſich einzig und allein

des Maaßſtabs bedienen, den ihm Gott gab. Die

ſe mitten unter andern guten Wahrheiten ſich ſin

dende, die der Vernunft entgegen ſind, muß man

für untergeſchoben mit Grunde halten, und ſich

dadurch nicht ſchrecken laſſen, daß man ihnen ei?

nen göttlichen Urſprung geben will. Elnen ſolchen

können dergleichen Sätze nicht haben, weil dieſes

einen Widerſpruch in ſich enthalten würde.

. . . . . .
- .

- § 92. -

Nach dieſen Vorausſetzungen ſollen nun die

Grundſätze, welche die geſetzgebende Macht in Bo

tracht der Religionswahrheiten leiten müſſen, zur

beſſern Ueberſicht in kurze Sätze gefaßt werden."

1) Die geſetzgebende Macht beſtimme die Leh

ren, welche in Betracht des ſittlichen Verhaltens

des Volks gegen ſich ſelbſt, gegen andere und den

ganzen Staat öffentlich gelehrt werden ſollen, und

verordne geſetzlich, daß dieſes übereinſtimmend von

allen Lehrern und an allen Lehrſtellen, ſie heiſſen -

auch immer, wie ſie wollen, wo Unterricht an die

Jugend und an die Alten gegeben wird, geſchehen

ſolle. Richtige Begriffe von dem höchſten Weſen,

auf welche die Natur ſelbſt den Menſchen ſo ſichtdar

- - leitet,
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leitet, werden die Sittlichkeit mächtig befördern.

Die hiezu angenommene Lehrer ſind ſchuldig, dieſer

Anweiſung zu gehorſamen. Sie enthalte ſich da

gegen aber

2) Alles Gebietens über bloß theoretiſche Re

ligionsſätze, oder Glaubenslehren. Sie überlaſ

ſen dieſes dem Gewiſſen eines jeden und den Urtheis

le ſolcher Männer, die die Prüfung und Unterſu

chung ſolcher Sätze zu ihrem wiſſenſchaftlichen Ge

ſchäfte machen, wehre ihnen aber alle Zudringlich

keiten, und erlaube ihnen bloß zu überzeugen; die

geheimnißvollen Grübeleyen hingegen, die mögen

eine ängſtliche Arbeit jener Myſtiker ſeyn, die eine

Sache hochgelehrt finden, weil ſie unbegreiflich, un

- verſtändlich und über die Vernunft (nicht ſclten ver

nunftwidrig) iſt. Denn wozu ſollte denn das Gebie

ten hier auch wohl nutzen? Die Befolgung des Ge

bots kann nicht erzwungen werden, weil der Ge

genſtand des Geſetzes ganz auſſer dem Gebiete der

Macht liegt. Was würde es wohl für einen Nuz

zen haben, wenn Menſchen gezwungen ſo thäten,

als glaubten ſie, und was für eine Belohnung

können die wohl zu erwarten haben, die blind glau

ben, ohne zu prüfen? Dieſelbige die eine aufgezo

gene Uhr verlangen kann, die durch die fremde

Kraft der Feder getrieben, die Zeit weiſet, und ab

läuft. Es könnte auch nicht anders ſeyn, als daß

ein Staat, der hierin von dem Willen des Regen

ten abhängen ſollte, beſtändige Veränderungen er

leiden müßte. Der Nachfolger, der andere Reli

* - - gions
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gionsmeynungen von Glaubensſachen hat, und ſei

ne erſten an der Geſetzgebung Theilhabende Diener,

die anderer Meynung ſind, als die vorigen, werden

ihre Glaubenslehren wieder zum Geſetz machen, und

dann müſſen die Unterthanen wider thun, als hät

ten ſie einen andern Glauben. Sie müſſen nun das

veränderte Syſtem für das einzig richtige halten.

Ein herrliches Mittel Heuchler zu machen, die aus

Heuchlern leicht Betrüger im ausgedehntern Ver

ſtande werden. Und am Ende iſt doch nur immer

von Menſchen-Meynungen die Rede, die ſtolze

Menſchen anderen, die ſie unter ſich zu ſeyn glau-

ben, aufzwingen wollen, aber – nicht können.

Der große Luther ſahe dieſes recht gut ein, und

ſprach darüber in ſo ſtarken Ausdrücken, die man

jetzo keinem gutheißen würde. Wollte man aber et

wa nie eine Veränderung machen, ſondern eine ge

wiſſe Vorſchrift der Glaubenslehren auf immer gel

ten laſſen: ſo wäre dieſes denn die Untrüglichkeit

der Kirche, gegen die proteſtantiſche Geiſtliche mit

cht ſchreien, ohne daß doch mancher unter ihnen

bedenkt, daß eine ſklaviſche Klebung an den ſymbo

liſchen Büchern nichts mehr und nichts wenigerſey,

als jene katholiſche Untrüglichkeit. In dieſem Fal-

le müßte man auch entweder vorausſetzen, daß die

Regenten und ihre Mitarbeiter entweder eine voll

kommene Ueberzeugung von allen Meynungen ihrer

Vorgänger hätten; oder man muß ihnen zumuthen,

daß ſie ihre Vernunft gefangen nehmen und blind -

glauben, alſo – nicht ſelbſt denken. Erſteres iſt

kann denkbar und letzteres höchſt traurig. Denn

was -
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was für eine gute Meynung kann man von Regen

ten und ihren Gehülfen, die eine gefangen genomme

ne Vernunft haben, ſich machen? - -

3) Hindere die Regierung die Menſchen nicht,

auf dem ſelbſtgewählten Wege zur Glückſeligkeit nach

dieſem Leben, zu wandeln, ſobald ſie nur die Phan

thaſie nicht ſo weit treiben, daß ſie ſolche Wege be

treten, die dem Wohl des Staats und der Geſell

ſchaft, in der ſie leben, nachtheilig ſind. Dieſe

Wege ſind auſſer den Grenzen der Duldung, weil

ſie gegen den Zweck des Ganzen ſind. -

- 4) Die Art und Weiſe der Erbauung unter ein

ander, und der Verehrung des höchſten Weſens über

laſſe ſie gleichfalls der Einrichtung derer, die ſich

in dieſer Abſicht verſammlen wollen, jedoch mitder

Einſchränkung, daß ſie die äußerliche Form nach

übereinſtimmenden Abſichten mit der Staatseinrich

tung überhaupt einrichten müſſen, und nichts darin

ſey, was dem gemeinen Beſten entgegen laufe. Die

ſes kann allerdings durch Gebote und Verbote be

ſtimmt werden. Es bleibt nicht in dem Umfange

theoretiſcher Sätze und einer Andere nicht ſtöhren

den Erbauungsweiſe. Z. B. die Schlachtopfer der

Thiere, die öffentlichen Umgänge und Prozeßionen

können aus ſolchen Gründen gar wohl verboten,

werden. - - - ?- - - -
***

5) Die Regierung ſey wachſam, daß nicht

unter dem tückiſchen Vorwande der Erbauung Din

ge vorgehen, die dem Staate nachrheilig werden
-2- - - können.
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können. Deshalb dulde die Polizey keine geheime

Geſellſchaften. Eine jede muß ihre Grundſätze öf

fentlich lehren und bekannt machen. Sind ſie gut,

ſo können ſie das Licht gewiß vertragen. Und als

dann müſſen die darauf abzweckende Andachtsübun

gen ungeſtört bleiben und die Störer derſelben ge

ſtraft werden. Hier leigt der Stoff zu vernünftigen

Sabbats - Edikten, welches die nicht ſind, welche

eine jede auf die Störung vernünftiger, richtiggeord

neter Andachtsübungen (nicht ſchwärmeriſcher An

dächteleyen) nicht Bezughabende Handlung fürSab

batsſchänderey (ein ohnehin übel zuſammengeſetzter

Begriff) halten, und nach dieſem Irrſinne mit

Strafen belegen.

.

6) Alle die verſchiedenen Religionspartheyen

behandele die Regierung mit gleichen Glimpf, wenn

ſie gleich gute Bürger ſind. So viel immer thun

lich, ziehe man unter dieſen keine der andern vor.

Es iſt nichts geſchickter Religionshaß, Animoſitäten

und Widerwillen einzuflößen, als dergleichen Vor

züge und Zurückſetzungen. Der Vorgezogene dünkt

ſich mehr zu ſeyn, und erhebt ſich über den Zurück

geſetzten. Bey dieſem wird die Empfindlichkeit re

ge, und verleitet ihm zum Neide, und Stolz und

Neid veranlaſſen dann mancherley üble Folgen und

ihnen anpaſſende Handlungen. Daher hat auch der

Begriff einer herrſchenden Kirche etwas anſtößiges.

Kirche und herrſchen ſtehen in einer Art von Widers

ſpruche. Nur diejenigen, deren Grundſätze ſie ammehr

ſten dazu leiten gute Bürger zu ſeyn, mag die Religion

aller

-
-
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allerdings begünſtigen. Denn ſie befördern Men

ſchenglück und verdienen alſo Vorzug. Die, deren

Grundſätze ſolches in mindern Grade thun, deren

Religionsbegriffe ſie hindern, gleichthätige, fleiſ

ſige, arbeitende Mitglieder untern den andern zu

ſeyn, ſchränke ſie ein, ohne ſie zu drücken, das

heißt: ſie befördere ihre Ausbreitung nicht, ſon

dern dulde ſie nur. Verfolgungen müſſen aber

ſchlechterdings nicht geſtattet werden. Sie ſind den

Rechten der Menſchheit entgegen. Eben ſo wenig

muß die Regierung zugeben, daß eine Religions

parthey die andere ſtöhre, ihre Lehren lächerlich ma

che, Verdammung über ſie ausſpreche, oder gar

darauf ſchimpfe. Dieſes macht wechſelſeitige Er

bitterung, die niemals Ueberzeugung wirken kann.

Bekehrungsſucht muß erſtickt werden.

7) Menſchen, deren Religionsſätze dem Be

ſten des Staats entgegen wären, dulde die Regie

rung nicht. Wollen ſie ſolche nicht verlaſſen, (eine

Sache die ſchwer zu beurtheilen iſt, wenn auch ver

ſichert wird, daß ſie geſchehen ſey,) ſo laſſe ſie ih

nen Zeit das Land zu räumen. Dieſes iſt ein äußer

ſtes und ein unpolitiſches Mittel, wenn es hicht

durch Noth erzwungen iſt. Der Fall wird auch ſo

ſelten ſeyn, daß er faſt nicht vorkommen wird, die

geiſtlichen Tyrannen müßten denn in einen Lan

de viel zu ſagen haben. Zwingen aber muß der

Staat auch dieſe Menſchen nicht wollen, andere

- Meynungen anzunehmen, denn ſonſt läuft er Ge

fahr durch Heucheley verſtellte Feinde in ſeinem

Ins1
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Innern zu haben. Nur ein kleines Lüftchen kann

die Flamme anfachen. - -

§. 93.

Es braucht nicht angeführt zu werden, daß die

vorſtehenden Sätze allgemeine Grundſätze der Regie

rung in Anſehung der Religionsausübung ſeyn ſol

len. Beſondere durch Verträge oder auf andere

Weiſe gemachte Einſchränkungen in der einen oder

andern Staatseinrichtung können Abänderungen des

Verfahrens machen. Das gehört aber nicht hie

her. Schlimm genug aber, wenn der Regierung

auf dieſe Art die Hände gebunden ſeyn ſollen, wei

ſe und menſchlich zu handeln.

"- § 94.

Auſſer dem Religionsunterrichte muß auch der

Unterricht in den bürgerlichen Pflichten und der Ge

ſchäftsunterricht nicht vergeſſen werden. Dieſer

muß ſich ganz nach den beſondern Bedürfniſſen und

Grenzen jeder arbeitenden Klaſſe richten, überhaupt

aber Thätigkeit, Fleiß und Arbeitſamkeit befördern.

Hier zeigen ſich unendliche Verſchiedenheiten und nach

dieſen muß Lehre und Unterricht abgemeſſen werden.

S. 95.

Es gehöret hier nur her, die allgemeinen Grund

ſätze feſtzuſetzen, die man nicht auſſer Augen laſſen

darf, wenn man dem Zwecke gemäß handeln will.

In Betracht der Belehrung über die bürgerlichen

Pflichten müſſen dem Volke richtige Begriffe von

- - P den:
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- den Verhältniſſen einer bürgerlichen Geſellſchaft,

ihrer Regierung und der ihr unterworfenen Glieder

beygebracht werden. Man beſorge hievon keinebö

ſen Folgen. Denn wer ſeine Pflicht genau kennt,

wird ſie auch befolgen, und wollte er es nicht thun,

ſo hat ein wohlgeordneter Staat Mittel genug, Folg

ſamkeit zu bewürken, unterdrücken aber muß eine

gerechte Regierung nie wollen. Bey dieſem Unter

richte werden wohlgeordnete Begriffe einer vernünf

tigen Religion ſehr behülflich ſeyn. Dieſes iſt wah

re Aufklärung, welche Pöbelwuth verhindern wird.

Was nun hiernächſt den Geſchäftsunterricht anbe

trift: ſo kann der Zweck dabey kein anderer ſeyn,

als daß diejenigen, welche ein Geſchäfte und ein

Gewerbetreiben, eine ſolche Fertigkeit in Betreibung

deſſelben erlangen ſollten, daß ſie nach der kürzeſten,

leichteſten und einträglichſten Methode verfahren, und

alſo zu dem möglichen Grade der Vollkommenheit

(ein relativer Begriff in Hinſicht auf Geſchäfte und

die daſſelbe treibende Individuen) gelangen. Dieſes

iſt das gebührende Maaß der Aufklärung in dieſem

Theile der Volkskenntniſſe. Soeingerichtete Schu

len ſind zweckmäßige Induſtrieſchulen. Hiezu ſind

mancherley Vorkenntniſſe und Hülfskenntniſſe nö

thig. Zu dieſen muß Anleitung gegeben werden.

Eine genaue Betrachtung eines jeden Geſchäfts ſelbſt,

"die ein denkender Kopf darüber anſtellt, zeigt die

einem jeden eigenen an. Dieſes iſt würklich ein

wichtiger Gegenſtand der Regierung, der, wenn er

recht behandelt wird, der arbeitenden Klaſſe Brod

und Wohlſtand giebt, dem gemeinen Weſen ſowohl

- ( in
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in ſeinen einzelnen Gliedern Vortheilſchaft, als d

Ganze zu einem blühenden Staate empor hebt. Der

Staat hat alſo ein Intereſſe hiebey. - -

»

§. 96.

Es iſt aber warlich eine ſchwürige und verwik

kelte Sache mit dieſer Art des Unterrichts. Es iſt

ein Meiſterſtück, wenn er jedem Gewerbe anpaßli

iſt. Oft entwerfen ihn Leute, die die Sache gelehr

behandeln, und vergeſſen die Kunſt, oder verſtehen

ſie nicht, gelehrte Begriffe zu vereinfachen, das

gerade zum Zwecke dienende darin abzuſondern, und

die höhern nicht zur vorgeſetzten Belehrung dienende

v

zurückzuweiſen. Zum Beyſpiel: Vielen Handwerk

kern iſt die Mathematik auſſerordentlich nöthig. Sie

weiſet ſie in mancherley Fällen zurechte. Aber den

ganzen Umfang derſelben brauchen ſie nicht zu wiſ

ſen, können ihn auch nicht faſſen. Andern Händ

werkern nützen zugleich phyſikaliſche Begriffe, und

auch der Bauer hat ſie zu der einen und andern Erleich

terung, zu Vermeidung manches Fehlers nöthig. -

Aber die Grenze – die iſt ſchwer zu beſtimmen.

Erfahrungsſätze auf eine faßliche Art vorgetragen

müſſen es ſeyn, die den Unterricht ausmachen. So

eingerichtete Lehrbücher ſind eigentlich Volksſchrif

ten. Es läuft auf Thorheit hinaus, dergleichen

Menſchen phyſikaliſche Theorie mit Demonſtrationen

beybringen zu wollen. Sie können das nicht faſ

ſen, und darüber faſſen ſie nichts. Man begnüge

ſich, wenn man ihnen ſolche klare Begriffe von den

ihnen zu wiſſen nöthigen Dingen beybringen kann,

- “ - - P 2 - - > . . -
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daß ſie ſie anwenden können. Man belehre ſie

vorzüglich durch die Anwendung ſelbſt. In vielen

Dingen werden negative Belehrungen die paßlich

ſten ſeyn; denn die Anwendung der poſitiven ver

langt zu viel Beurtheilungskraft, und eine unvoll

ſtändige Kenntniß derſelben, die allezeit die Urſach

einer unrichtigen werden muß (Glückszufälle ausge

nommen) richtet viel Unheil an. Ein Beyſpiel mag

jenen Grundſatz erläutern. Bey dem Verhalten in

Krankheiten belehre man ſolche Menſchen, daß ſie

keine hitzige Getränke nehmen müſſen; daß ſie durch

Stubenhitze und ſtarktreibende Mittel den Schweiß

nicht müſſen erzwingen. Einer großen Menge Miß

bräuche kann man auf dieſe Art ſteuren. Will man

ihnen hingegen in ſolchen Dingen poſitive Vorſchrif

ten geben, ſo müſſen ſie ſo einfach ſeyn, daß es

nicht leicht möglich iſt, darin zu ſündigen. Es

wäre zu wünſchen geweſen, daß unſere mediciniſchen

Volkslehrer dieſes bey ihren mediciniſchen Beleh

rungen vor Augen gehabt hätten. Sie hätten man

chen Schaden nicht gethan, den ſie durch Gutmey

nen gethan haben. Es geht mit der Beurtheilung

der Krankheiten und der dreiſten Anwendung der

Mittel dagegen, wie mit einem Wagehalſe, der et

was unternimmt, weil er die Gefahr nicht kennt.

Und was iſt auſſerdem wohl geſchickter, eingebilde

te Kranke zu machen, als die Angabe der Urſachen

von widrigen körperlichen Gefühlen, die oft der kalt

blütige Arzt ſelbſt nicht einmal richtig beurtheilt.

Es iſt überhaupt eine nicht zu beſtreitende Wahrheit,

daß unzulängliche und verwirrte Kenntniſſe oft viel

*, ſchäd
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ſchädlicher ſind, als Unwiſſenheit. Wiewohl die

ſe, wenn ſie nicht ein gänzliches Nichtwiſſen iſt,

ſondern in der Unwiſſenheit des Richtigen beſteht,

mit jenen einerley iſt.
* ..

§ 97. - -

Der Umfang aller Bildung und Belehrung iſt

die Erziehung, oder die Entwickelung der geſamm

ten Fähigkeiten eines Menſchen, bis zu denjenigen

Fertigkeiten, die ihn ſich ſelbſt und den Staate

nutzbar machen. Dieſer Gegenſtand iſt dem Staa

te ſehr wichtig. Er iſt der erſte unter allen, weil -

eine gutgerathene Erziehung der Staatsbürger die

Grundfeſte ſeines Wohls wird. Den Willen der

Menſchen leiten, iſt mehr denn alle Macht der Er

dengötter. Die Regierung mache ſich alſo das Er

ziehungsweſen zu ihrem angelegentlichſten Geſchäfte,

und vertraue es der Aufſicht ſolcher Männer an, die

nicht bloß Gelehrte ſind, ſondern ſolchen, die Men

ſchenkenntniß und Geſchäftskenntniß (das WortGe

ſchäfte in ſeinem ausgedehnteſten Verſtande genom

-

men, daß es alle nüzliche Beſchäftigung nach dem -

beſtimmten Zwecke des Unterrichts in ſich faßt) ha

ben; die nicht alles ſelbſt anordnen wollen, ſon

dern in jeden beſondern Zweige des Unterrichts Ken

ner der Sache zu Hülfe nehmen. Sie gebe ihnen

ſowohl als den Lehrern ein ſorgenfreyes Auskom

men, damit ſie mit Heiterkeit arbeiten, und laſſe

die Lehrer aller Art nicht unter einer Laſt ſeufzen,

die es ihnen wehret, gerade und mitoffner Stirneein

herzugehen. Ein niedergeſchlagener kriechender Leh-

P 3 re:
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rer kann keine frohe heitere Menſchen von feſten

Grundſätzen bilden. Sein Aeußeres widerſpricht

ſeinen Lehren. Sie weiſe ſie nicht an Bezahler,

welche das, was ſie ihnen geben, als ein Allmo

ſen anſehen, wohl gar ein Aergerniß an dieſen Ga

ben nehmen, und Verachtung beyderen Entrichtung

blieken laſſen, weil ſich ihnen eine Vergleichung mit

Lohndienſten aufdrängt. Eben ſo wenig mache ſie

die Lehrer zu Leuten, die eigentlich von ihrem Ge

werbe, als Ackerbau, Viehzucht und dergleichen,

nicht aber von ihrem Lehrſtande leben. Erſteres

würdiget herab, und dieſes zichet von der eigentli

chen Beſtimmung des Lehrers ab. Ueberhaupt muß

die Regierung bey der Wahl der Volkslehrer, ſon

derlich derer, die Religion lehren ſollen, ſehr vorſich

tig ſeyn. Denn die untauglichen verſtimmen den

Volkskarakter. Sie bilden hauptſächlich zwey ſchädli

che Klaſſen von Menſchen; muthwillige Religions

verächter, Spötter; zügelloſe freche Menſchen und

Heuchler. Bloße ſpekulative Gelehrſamkeit, bloß

theoretiſche Kenntniſſe machen ſie nicht zu dem, was

ſie ſeyn ſollen. Sie müſſen reine, geſunde, ver

nünftige Begriffe und Menſchenkenntniß haben.

Wenn ſie weiter nichts wiſſen, als Lehren vorzutra

gen, die von Idealen, und nicht von Menſchen die

ſer Welt abſtrahirt ſind: ſo ſind ſie ganz unnütze.

Sie müſſen die Menſchen, unter denen ſie le- -

- ben, deren Hanblungen, deren Verfahrungswei

ſen, das für Menſchen dieſer Welt Thunliche und

Unthunliche kennen, ſie müſſen richtige Begriffe von

Menſchenpflichten und deren Folgen, von Men

- ſchen
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ſchenfreuden und deren Nothwendigkeit haben; ſie

müſſen keine Menſchenfeinde ſeyn, weil dieſe mit

ihren romanhaften Idealen nicht übereinkommen;

und haben ſie bey dieſem allen ſo viele Welt

und wiſſentſchaftliche praktiſche Kenntniſſe, daß ſie

in mancherley Vorfällen die Rathgeber derer werden

können, die ſie lehren, alsdann ſtehen ſie auf einer

hohen Stufe in ihrer Klaſſe und verdienen eine aus

zeichnende Achtung. Bloße Theologen und ſteif

ſinnige Orthodoxen ſind alſo gewiß niemals gute Leh

rer. Sie ſind mürriſche Leute und haſſen einen

großen Theil derer, die ſie lieben ſollten, und lie

ben nicht ſelten Gleißner und Heuchler, die ſie

haſſen ſollten.

\

-

- §. 98. -

Des Menſchen Fähigkeiten können zu keinem

andern Zwecke entwickelt und gebildet werden, als

daß er ſie gebrauchen ſolle. Seine Denkkraft, die

nunmehro den Gang gelernt hat, den ſie in Erfor

-

ſchung der Wahrheit nehmen ſoll, muß ſich äußern A

dürfen. Dieſes iſt ein Recht, das er von Natur

hat. H. I 28. erſten Theils. Freyheit im Denken

muß ihm alſo gegönnet werden, und dieſe Freyheit

würde eine würklosgemachte Kraft ſeyn, wenn ſie

ſich nicht durch Mittheilung des Gedachten äuſſern

dürfte. Ohne dieſes letztere iſt jene ein Hirnge

ſpenſt, eine Sache, die kein Gegenſtand eines Ge

bots oder Verbots ſeyn kann. - -

P 4 §. 99.
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§ 99. -

Aber ſoll denn die Freyheit, ſeine Gedanken zu.

ſagen, ſo ganz uneingeſchränkt ſeyn? Eine ſehr bea.

ſtrittene Frage. Soll uneingeſchränkt ſeyn, auch

Zügelloſigkeit und Muthwillen unter ſich begreifen,

ſo beantworte man die Frage mit Nein. Soll es

aber eine wohlgeordnete Freyheit bezeichnen; ſo

ſage man Ja. -

H. Too.

Freyheit iſt ein ſchwankender Begriff, der oft

mehr ein Scheingut als ein wahres zum Gegenſtan

de hat; nicht ſelten ein Schwerd in der Hand ei

nes Kindes. Er kann mit Sicherheit nicht abſolut

beſtimmt, ſondern er muß in Beziehung auf ſeinem

beſondern Gegenſtand feſtgeſetzt werden. Es hat

damit eben die Bewandniß, als mit dem Begriffe:

Wahrheit. Wenn man die Merkmale einer wohl

geordneten Freyheit aufſuchen will, ſo muß man ſie

ſo beſtimmen, daß ſie mit alle den übrigen Erfor

derniſſen, die der Gegenſtand und ſeine verhältnißmäßi

ge Beſtimmung gegen andere Gegenſtände weſentlich

haben muß, in keinem Widerſpruche ſtehen. Aus der

Vereinigung aller der Merkmale zuſammen genom

men, muß das hergeleitet werden können, was in

dem Begriffe ſeyn und nicht ſeyn muß.

K. o. es

Freyheit eines Menſchen, der mit andernMen

ſchen in Verdindung, in Verhältniſſen ſteht, iſt ei

die
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bie ganz uneingeſchränkte, die der Menſch allein

haben würde. Das Verhältniß gegen die bürgerli

che Geſellſchaft, oder den Staat begrenzt alſo die

Freyheit der Menſchen, die darin leben, in Be

ziehung auf die Geſetze und die unter dieſen Lebende.

"Dieſes findet auch ſeine Anwendung in Betracht der

Freyheit, ſeine Gedanken bekannt zu machen.

§. IO2.

Leicht iſt es nicht, die Grundſätze zu entwik

keln, die die Regierung hiebey leiten ſollen; die

Grenzen zu beſtimmen, in denen ſie ſich halten muß.

Zu weite Ausdehnung kann Muthwillen erlauben,

und zu enge Einſchränkung der Aufklärung hinder

lich ſeyn. Auch die Anwendung jenerin inöividuellen

Fällen, erfordert eine große Einſicht und reife

Ueberlegung; daher iſt ſie ſehr ſchwürig.

. §. I 03.

Es giebt theoretiſche Sätze und Grillen, die

gar keinen weitern Einfluß auf das ſittliche Betra

gen der Menſchen haben. Darüber denke und ſage

jeder, was er will. Wenigſtens wird doch der -

Papiermacher und Buchdrucker dabey etwas verdie

nen, wenn die Grillenfängerey gedruckt wird. Es

giebt aber auch Theorien, die mit dem ſittlichen

Verhalten der Menſchen in einem mittelbaren Zu

ſammenhange ſtehen; Theorien, die in manchem ver

wirrten, gelehrten und ungelehrtenKopfe, zu ſo wichti

gen Grundſätzen geworden ſind, daß glaubt, ſie ſtün

den mit andern Wahrheiten in ſogenauer Verbindung,

P 5 v - daß,
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daß, wenn die eine nicht wahr, wäre, ſie alle falſch

ſeyn müßten. Es giebt ferner Sätze, die einen ſo

großen Einfluß auf das Verhalten der Menſchenha

ben, daß Verwirrung und Unordnung daraus ent

ſtehen, wenn ſie übern Haufen geworfen werden.
A

§. IO4.

Vorſicht iſt überhaupt nöthig, wenn neue Re

- ligions- und moraliſche Sätze feſtgeſetzt werden ſol

len. Nicht auf einmal, ſondern nach und nach,

wenn die Gemüther der Schwachen erſt zubereitet

ſind, müſſen ſie verbreitet werden. Was für ei

nen entſetzlichen Lärm und verderbliches Blutvergieſ

ſen hat nicht die in ihren nachherigen Folgen ſowohl

thätige Reformation verurſacht! Die Art und Wei

ſe, wie eine alte Wahrheit angefochten, und eine

neue behauptet wird, hat auch auf die Sache ſelbſt

und ihre Folgen einen auſſerordentlichen Einfluß.

Eine ganz andere Methode in Beſtreitung alter und

Entwickelung neuer Lehrſätze beobachtet der erfahr

ne, mit der Sache bekannte Mann, der Fähigkeit

hat, ſie von allen Seiten zu prüfen, der Wahr

heit ſuchende; und eine ganz andere der junge, un

erfahrne vermeintliche Gelehrte, der ſich durch Be

hauptung neuer, paradoxer, ſeiner Meynung nach

noch nie gehörter von ihm ſogenannter Wahrheiten

emporheben, und wie er wähnt, ein Glück dar

auf bauen will, das ſeinen Verdienſten nicht ver

ſagt werden kann.

» -- - § o5.
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--- §. I o5. -

. Folgende Grundſätze, nach denen die Denkfrey

heit geordnet werden muß, werden in ihrer richti-

gen Anwendung nicht ohne Nutzen ſeyn.

1) Zweifel aus hinzugefügten Gründen muß

einem jeden über Wahrheiten zu äußern erlaubt ſeyn,

wäre es auch über den Nutzen eines Geſetzes ſelbſt,

oder über Einrichtungen des Staats. Denn ſind die

Zweifel gegründet, ſo kann man die Sache ſelbſt darnach. -

berichtigen; ſind ſie ohne Grund: ſo wird durch de-

ren Widerlegung die Wahrheit befeſtigt. Es iſt - -

aber nicht gerade nöthig, daß fürnehmlich die Zwei-

fe gegen Geſetze und Staatseinrichtungen durch den

öffentlichen Druck bekannt gemacht werden, um da-,

durch in die Hände auch derer zu kommen, die nicht

Fähigkeit haben, davon zu urteilen. Nur muß

es kein Verbrechen ſeyn, ſie der Regierung zu ſa- :

gen. Gegen eine individuelle Verfügung der Re-+

gierung hingegen iſt es oft gut, laut zu reden. Künf-

tige ähnliche Vorfälle werden dadurch nicht ſelten

verhütet, und es wird guch wohl eine Veranlaſ-

ſung, ein geſchehenes Uebel gut zu machen oder zu
-

unindern. -

2) Bey der öffentlichen Bekanntmachung der

Zweifel gegen alte Lehrſätze, und der neuenWahrhei

ten müßte wohl ein Unterſchied gemacht werden, ob

es ſolche ſind, die, wenn ſie geradezu geſagt wer

den, von nachtheiligen Folgen ſeyn würden; oder

ob ſie dieſes nicht ſind, wenigſtens nicht inn allge

- - - - mei-

- -

"

---

-

:
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meinen. In dieſem Falle muß deren Bekanntma

chung nicht gehindert werden, und wenn auch Aen

derungen in den Zuſammenhange einer Wiſſenſchaft

Wenn ſie nur keinen widrigen,daraus entſtünden.

Einfluß auf das ſittliche Verhalten haben. In je

nem Falle aber känn die Bekanntmachung zu plötz

lich, der Abſtand kann ſo groß von der bisheri

gen Lehre ſeyn, wenn man in der Aufklärung, in

der Berichtigung der Vorbegriffe noch ſo weit nicht

gekommen iſt, daß jene richtig verſtanden werden

können.

- machung zu früh ſeyn.

man Schritt vor Schritt, wie bey jeden Unterrich

te gehe. Man ſchreitet von einfachen zu zuſammen

geſetzten Begriffen fort. Man verwerfe alſo in die

ſem Falle das neue nicht, man leite nur ſeine Be

kanntmachung, man bereite die Gemüther darauf,

man laſſe ein allmähliges Stillſchweigen über die al

ten Lehren beobachten, und leite durch den Unter

richt zu der neuen Lehre ein.

lichſten dadurch geſchehen können, wenn man dem

Denker, wenn man ihm gleich nicht geſtatten kann,

ſeine neue Lehre öffentlich zu verbreiten, nur nicht

1vehret ſie andern Denkenden mitzutheilen, ohne

daß er darüber angefeindet wird. Die Regierung

miuß in einem ſolchen Falle nicht thun, als wenn

ſie die Sache wüßte. Zu ſeiner Zeit mag alsdann

Die Lehre kann gut, aber ihre Bekannt

Vorſicht erfordert es, daß :

Dieſes wird am füg

die öffentliche Bekanntmachung erlaubt werden, die

aus Günden der Klugheit zurückgehalten wurde.

Nicht-Entgegenſetzung einer Verbreitung einer neuen

Lehre iſt heilſamer, als hätige Mitwirkung. Die
ſe
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ſe gehöret unter die Operationen, die durch Plötz

lichkeit ſchädlich werden können. -

3) Muthwillige Beſtürmung einer bisher ge

glaubten Lehre ohne Gründe, Witzeleyen, Ver

breitung des Lächerlichen über dieſelbe, muß nicht

geduldet werden. Denn jede Sache, die eine Bezie

hung auf Wahrheiten hat, muß aus Gründen be

handelt werden. Es liegt auch jederzeit in derglei

chen muthwilligen Angriffen auf eine Lehre, eine

Verunglimpfung derer, die ſie glauben, oder leh

ren, und alſo eine Beſchimpfung. Gegen dieſe muß

jeder im Staate völlig geſichert ſeyn. Man ſiehet

leicht, daß hiev nicht die Rede von einer nützlichen

Satyre, die Thorheiten und Mißbräuche züchtigt,

ſeyn könne. Die unterdrücke man ja nicht, ſie hat

oft mehr gewürkt, als Demonſtrationen. Ernſt

hafte Wahrheiten zu beſtreiten, würde ſie aber kei

- ne Methode ſeyn. Erſt muß eine untaugliche Lehre

als eine ſolche durch Gründe gezeigt werden, und

dann ſatyriſire man erſt über die, welche ihr doch

anhängen. " " - - -

4) Man prüfe alſo die Männer, die alte Lehr-

ſätze anfechten, und neue geben wollen, und unter

ſcheide ſie nach ihrem Amte, Erfahrung, Gelehr

ſamkeit, Anſehen, nach dem, was ſie ſchon gelei-

ſtet haben. Sind ſie als denkende, Wahrheit ſu

chende Männer bekannt: ſo kann man ſchon ein gu

tes Vertrauen zu ihnen haben. Die Unerfahrnen

aber, die noch keine Beweiſe ihrer Denkkraft gege

ben haben, können nicht verlangen, die Regierung

-

ſolle
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ſolle ihnen erlauben, daß ſie ſich ſtolz zu Richtern

über Dinge aufwerfen, die ſie nicht verſtehen.

Denn der Staat muß nach Zwecken handeln, Er

reichung der Zwecke aber erfordert gewiſſe Grund

ſätze, denen man treu bleiben muß, wenn man

Uebereinſtimmung im Ganzen erhalten will.

5) Das offenbar unſittliche, verläumderiſche,

ſchimpfende, Laſterlehrende Schriften nicht gedruckt

werden dürfen, verſteht ſich, ohne es zu ſagen.

6) Als eine Richtſchnur ſehe man den Satz an,

daß Denkfreyhett ſammt ihrer Ausübung der Wahr

heit einen großen Vortheil bringt. Ungegründete

Zweifel und Einwürfe dagegen können ſich nicht be

haupten. Sie werden entfaltet, entkleidet und in

ihrer Blöße gezeigt, und dieſes befeſtigt die Wahr

heit immer mehr. Denn es finden ſich gewiß im

mer einſichtsvolle Männer, die jenen Zweiflern,

Spöttern, Ehrſüchtigen, Wizlern und wie dieſe

Falſchgelehrten alle heiſſen mögen, das Gleichge

wicht halten können. Durch gegründete Einwürfe

werden die Lehrſätze modificirt und beſſer beſtimmt,

und von dem nicht dazu gehörigen gereinigt. Sie

werden nun zu reinen Sätzen, was ſie vorher nicht

waren; denn ſie waren entweder zu enge oder zu

weit. Würde unſere Kenntniß nicht immer auf dem

Punkte ſtehen bleiben, wenn ihre Gegenſtände nicht

unterſucht, geprüft und beleuchtet würden? Soll

dieſes verboten ſeyn; dürfen diejenigen, welche die

ſes wohlthätige Geſchäfte übernehmen, andern ihre

Erforſchungen und Entdeckungen nicht mittheilen;

- ſo
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ſo wird man immer auf dem Punkte ſtehen bleiben,

im Denken nie weiter kommen. Wäre nun alſo ei--

ne Berichtigung der Begriffe in dieſer oder jener

Sache möglich, (eine Sache die nach der Einrich

tung der menſchlichen Seelenkräfte ſchlechterdings

ſtufenweiſe geſchehen muß, und in unzählig vielen,

Sachen immer noch geſchehen kann) ſo wird und

wmuß dieſelbe unterbleiben, wenn alle Gedanken an

ein gewiſſes despotiſch vorgeſchriebenes Syſtem ge

bunden ſeyn ſollen. Niemand darf alsdann etwas

anders ſagen, als das, was die Norm in ſich ent

hält. Und hat denn nicht die Erfahrung gelehrt,

daß durch Forſchen und Nachdenken ſchon ſelbſt in

Glaubensſachen Begriffe berichtigt und beſſere feſt

geſetzt ſind? Dieſes kann bey der Stufenfolge menſch

licher Erkenntniß nicht anders ſeyn. Man muß ſich

nur nicht immer an den erſten Lärm kehren, der

bey ſolchen Neuerungen entſteht. Wenn man dar

nach urtheilt, ſo glaubt man, daß das Unheilgroß

werden wird, weil man annimmt, daß die, wel

chen eine ſolche anders geſagte Wahrheit auffällt, ſie

mit allen ihren Folgen gleich annehmen werden.

Erfahrung lehrt aber das Gegentheil. Man ſtrei

tet eine Weile mit Heftigkeit, und dann – behält

die Wahrheit, die durch Erfahrung bewährte Wahr

heit, doch die Oberhand. Ihr bleiben die mehr

ſten Anhänger und die Sache wird vergeſſen. Vor

ſicht iſt freylich nöthig, aber die Hauptvorſicht iſt

dieſe, daß die Regierung nicht gleich Theil an ſol

chen Streiten nehme. Denn ſie macht ſie dadurch

wichtig, und zu einer gemeinen Sache, und die
- ", - - Parthei

/ --
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Parthei derer, denen ſie beytritt, bläſt ſich auf,

um mehr durch Anſehen, als durch Gründe aus

zurichten. Bey Wahrheiten, die bis zur Evidenz deut

lich gemacht werden können, wird der Streit immer

für dieſelben ausfallen, und bey andern, die nicht

bis dahin klar gemacht werden können, wird, wie

in andern Dingen, der eine dieſer, der andere je

ner Meynung ſeyn, und das mag denn auch immer

geduldet werden. Denn völlige Entſcheidung, die je

der mit Ueberzeugung annimmt, iſt nicht möglich»

und eine gewaltſame unrechtmäßig. –

§ 106.

Auch gegen dieſe Grundſätze möchte Mancher

wohl manches erinnern. Denen, die eine uneinge=

ſchränkte Freyheit verlangen, werden ſie zu einge

ſchränkt ſeyn, und die, welche dieſe Freyheit ger

ne in recht enge Grenzen einſchlieſſen wollen, wer

den ſie zu ausgedehnt finden. Es iſt wahr, ihre

Ausübung iſt ſchwer, weil ſie auf Vergleichungdes

jedesmaligen Gegenſtandes mit ihnen beruhet. Ob

ſich nun der eine oder der andere Fall zu den darin

feſtgeſetzten qualificiret, iſt immer die große Frage.

Männer, denen die Sorge über dieſes Geſchäfte an

vertrauet iſt, müſſen einen phyloſophiſchen Geiſt,

ausgebreitete Kenntniſſe, einen feſten Charakter, -

einen richtigen Blick haben, und ſo unpartheyiſch

ſeyn, als nur Menſchen ſeyn können; nicht Men

ſchenfeinde und ängſtliche murriſche Weſen ſeyn, die

aller Orten Unglück und Verderben herſchleichen ſe

hen, wo keins iſt, Vorliebe, Anhänglichkeit an Sy

ſteme,
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ſteme, ſie für ſo unumſtößlich richtig zu halten,

daß ſie immer von dem Standpunkt ausgehen, daß

nichts dagegen geſagt werden könne, müſſen ſie

wahrhaftig nicht beſitzen. Sie müſſen keine Lieb

lingsmeynungen haben, denen ſie alle andere Mey

„nungen wollen anpaſſen können, und daher wenn es

nicht geht, dieſe gleich verwerfen. Ums Himmels

willen müſſen ſie keine Inquiſitoren ſeyn, Gräule

der Menſchheit. Heiterkeit und Ruhe müſſen ihre

vorzügliche Gemüthsbeſchaffenheiten und Erfahrung

muß ihre Führerin ſeyn. Durch dieſe werden ſie

vornämlich in den Stand geſetzt ſo weit es Men

ſchen können, in die Zukunft zu ſehen. Es wird

übrigens nicht nöthig ſeyn, zu bemerken, daß das

Geſagte bloß auf das Verhalten der Regierung ge

he. Denn das iſt eine andere Frage, ob es in man

chen Fällen nicht gut und ſehr heilſam iſt, laut zu

reden, und eine andere iſt dieſe, in wie fern es die

Regierung dulden werde. Denn es iſt ſehr nothwendig,

manchen einzeln Menſchen die Wahrheit zu ſagen.

Nimmt das aber ein jeder gut auf? Mit dem Stande

ſteigt auch die Empfindlichkeit darüber, und eine Re

- gierung eines Volks, die ihr Anſehen mit Recht behaup

tet, möchte alſo wolin dem höchſten Gradeempfindlich

ſeyn, wenn man ſie tadeln will. Indeſſen muß doch auch

dieſe ſich in gewiſſen Schranken hierin halten; ſie muß

nicht willkührlich handeln, und deshalb ſind ihr gewiſſe

gemäßigte Grundſätze als eine Richtſchnur nöthig:
- - - AW. I o7. - * -

Wie der Regierung die Fürſorge für die geiſti

- -

:
- ** -

- - -

e Beſchaffenheit der Menſchen obliegt, ſo hat ſie
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auch die Pflicht auf ſich, für deren körperliche Be

ſchaffenheit Sorgfalt zu haben. Es liegt ihr alſo ob,

für die Erhaltung des Lebens und die Geſundheit des

Volks Sorge zu tragen. Denn mit ungeſunden

ſchwachen Menſchen, mit Schatten menſchlicherGe

ſtalten iſt einem Staate nicht gedient. Sie haben

ihm keine Kräfte zu widmen. Hieher gehören An

ſtalten, die dieſes zum Zweck haben, Belehrungen über

das Geſundheitsverhalten, Anordnung der Geburts

hülfen, Verfügungen wegen der ſchädlichen Nah

rungsmittel, Beyſtand in Krankheiten durch ver

ſtändige Aerzte und gute Arzneymittel, die auch der

weniger Vermögende bezahlen kann, Verhütung der

Krankheits-Verbreitung, Vertilgung der Mißbräu

che in Betracht des Verhaltens in geſunden und

kranken Tagen, Verjagung jener Menſchenmörder,

die Gewinn damit treiben, Gift unter den Namen

von Arzneyen zu verkaufen, oder denen die Elenden

noch dazu die Verwarloſungen ihrer Körper und

Verletzung der Gliedmaßen bezahlen müſſen, und

aus Dummheit bezahlen, weil ſie denſelben als klu

gen Leuten ihr Zutrauen ſchenken, und doppelt ver

führt werden, wenn die Regierung Mörder durch ihr

Anſehen authoriſirt. Verbot Grfte zu verkaufen,

Anordnung der Reinlichkeit, Verhütung alles deſſen,

was die Luft verunreiniget, als Begräbniſſe in den

Kirchen und Orten, welches auch für Geld nicht er

laubt werden muß, (denn was einmal ſchädlich iſt,

wird es auch bleiben, wenn gleich Geld dafür be

zahlt wird) Verbot gegen die nahen Aenger, worauf

todtes Vieh verſchärrt wird, und ernſtes Gebot,

daſſelbe

-
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daſſelbe nicht unverſcharrtſiegen zu laſſen, und kurz

- .

ÄderGeſundheit und dem Lebenſchäd
lich werden kann. Z. B. die Anordnungen zu Ver

Äung des Unglücks durch tolle wütende Thijs
der tollen Hunde; Verhinderung der Anſteckung

Ärperund deren Ausſetzung, odej
genugſame Verwahrung der Särge Anlegung der

Krankenhäuſer auſſer den Orten, Verbot deszufri

hen Begrabens, damit keine noch lebende Men

ſchen begraben werden, und Anordnung der Beſch

tigung der Todten und was dergleichen nach den ein

geſchlichenen Mißbräuchen mehr iſt. Alles was zu

dieſem Zwecke abziehlet, muß jedesmal nach denbe

ſondern Umſtänden verordnet werden, und gehöret

ºter die Geſundheits- und Medienalanſtalten eines

Landes als ein höchſt wichtiger Gegenſtand der

Polizey. :: -

§. 108.
- -

?

Perſonen begreift auch die beſonderj

diejenigen noch tätiger, ſpecieler zu ſorgen, die

gewiſſes Unvermögen ungeſchickt macht, durch die alt

gemeine Fürſorge der Geſetze berathen zu ſeyn D

ſe Urſachen ſind, unreifer Verſtand, Mangel an

Ähiedenen Graden. Verwij
und Verluſt deſſelben, und endlich Mangel an Mit-

* -

- - - - - ?"

Änen ºder Armuth,

: ...

v„ . ... ihre

Äſey auch welche ſie wolle. Auch die Abwe

ſahet, wodurch die Güter eines Mitgliedes der

Geſellſchaft ohne Verwalter ſind, iſt eine die Fä

ſorge der oberſten Gewalt erheiſchende Beraj.

:: Q2 §. I 09.

*

z

Y
A

- Dieſe allgemeine Sorge derÄ
"für -



GFS ( ( 244 ) SSk

- - - - §. Iog. , . .

Die oberſte Gewalt hat das Recht, den einzel

nen Gliedern der Geſellſchaft die beſondere Fürſorge

und die Aufſicht über die Einrichtungen, die ſiedes

halb macht, und die Ausrichtung der individuellen

Beſorgung der hieher gehörigen Geſchäfte, aufzutra

gen, und ſie zu Vertretern der Hülfsbedürftigen zu

machen. - -

- Der Grund, aus dem ein jedes Mitglied der

-bürgerlichen Geſellſchaft dieſe Ausrichtung der Ge

Aſchäfte übernehmen, und nach ſeinen Kräften dazu

beytragen muß, liegt in der gemeinſchaftlichen Ver

bindung zu einem Zwecke. Die Kräfte eines Men

tſchen reichen nicht hin, ihn ganz glücklich zu ma

chen. Mehrere haben ſich alſo verbunden, jeder

den andern das an Kräften zu erſetzen, was ihm

fehlt. Die einzelnen Kräfte haben ſich zu einem

„Ganzen vereinigt. Die Kräfte eines jeden gehören

alſo in ſoweit, als er ſie nicht ſelbſt gebraucht,

der ganzen Geſellſchaft. § 10. und 11. dieſes Theils.

Daher die Obliegenheit, die Sorge für die Perſo

nen und Güter derer zu übernehmen, deren Ver

ſtand noch nicht zu der Reife gekommen iſt, daß ſie

nach dem Urtheil der Regierung, welche die Zeit

nach der Erfahrung, wie bald die geiſtigen Fähig

keiten des Volks bis dahin entwickelt ſind, feſtſetzen

muß, für ſich und ihr Gut ſorgen können; daher

die Schuldigkeit eben dieſer Vorſorge für Blödſin

nige, Wahnwitzige und der ihres Verſtandes Be

aubten; daher endlich die Pflicht zur Erhaltung
- - * - - - - - - - - - derer

*,

es . * -

«
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derer, die ſich ſelbſt nicht ernähren können, und zu

H. II o

Die Oberaufſicht über die Führung

ſchäfte der Hüfloſen und über ihre Perſonen ſo wie

auch über die Güter der Abweſenden muß gewiſſen

haften Aufſehern anvertrauet werden, die die Ge

ſchäftsführer ſelbſt leiten und zur Ordnung anhalten,

und die Regierung ſelbſt muß wieder auf jene achten,

damit der Mangel an Kräften den Hülfsbedürfti

gen auf dieſe Weiſe erſetzt werde. Die Verfahrungs

art hiebey und die Grenzen ihrer Macht müſſen ih

nen genau vorgeſchrieben werden, ſonſt könnten ſie

eigenmächtig und eigenwillig handeln. Dieſe An

ordnungen machen die Vormundſchaftsordnung aus.

Die Sache iſt von großer Wichtigkeit, in Betracht

der Unmündigen und Minderjährigen, weil es den

Staat intereßirt, nützliche Glieder aus ihnen zu

ziehen, und deren Vermögen zu erhalten. Bey den

Wahnſinnigen und Verſtandloſen aber kommt die

Sicherheit des Theils der Geſellſchaft, in deren Zir

kel ſie ſind, in Frage. Sie müſſen alſo ſo be

ſchränkt werden, daß ſie ſich ſelbſt und andern kei

nen Schaden zufügen können; aber es iſt auch eine

Pflicht, in dieſer Beſchränkung nicht weiter zu ge

hen, als es der Zweck derſelben erfordert, und Un

glücklichen ihr Unglück nicht noch größer zu machen,

als es iſt. Menſchlichkeit muß bey der Verpfle

gung derſelben die Führerin ſeyn,

nen, welchen

IT

-

der Ge

Es muß alſo des

ihre Behandlung uumittelbar anvera

- A 3 trauet
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träuet iſt, nicht erlaubt ſeyn, nach Willkühr wit

ſolchen unglücklichen umzugehen. Gute Aufſicht

muß das Schickſal dieſer Elenden mildern. Denn

die, welche täglich mit ihnen umgehen, werden ge

gen ihr Elend gemeiniglich fühllos, und gewöhnen

ſich an Härten, die dieſe Mitleidenswerthen bey der

geringſten übeln Laane ihrer Aufſeher und Wärter

doppelt empfinden, -

§. I II.

- Sind denn aber diejenigen, welche die Sorge

für die Hülfloſen und Abweſenden übernehmen müſ

ſen, verpflichtet, dieſes ohnentgeltlich zu thun ?

Sie ſind zu nichts mehr gehalten, als ihre entbehr

lichen Kräfte herzugeben, und alſo ſind ſie wenig

ſteus Schadloshaltung aus dem Vermögen, das ſie

verwalten, zu fordern berechtigt. Mehr aber kön

nen die, welche die Sorge für diejenigen, welche

ſich ſelbſt nicht helfen könen, übernehmen, wohl

nicht verlangen, wenn deren Vermögen nicht weiter

zureicht. Sind die Einkünfte davon aber ſo be

trächtlich, daß ſie Verwaltungskoſten abwerfen, ſo

würde wohl kein Grund zu finden ſeyn, warum die

Verwalter deſſelben nicht für ihre Bemühung belohnt

werden ſollten. Denn bloß ein mehrerer Gewinn

für den Eigenthümer des Vermögens kann kein hin

länglicher Grund ſeyn. Die Erhaltung der Sub

ſtanz ſelbſt iſt zu ſeinem Beſten und macht dieſe Koſten

nöthig. Dahingegen aber müſſen die Verwalter des

Vermögens eines Abweſenden allerdings für ihre

Bemühung öhne Ausgahine gehörig belohnt werden.

::::. E - Denn
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Denn hier iſt nicht der Grund einer ſchuldloſen Hülf

loſigkeit vorhanden. Hatte der Abweſende das Ver

mögen ſchon und verließ es, ſo muß man von ihm

als einem vernünftigen Menſchen vorausſetzen, daß

er gerne wollte, daß es ihm erhalten werden ſolle,

und daß er auch die Mittel dazu wolle. Dieſe kön

nen keine andere ſeyn, als daß ein anderer dieMüh

waltung der Verwaltung übernimmt, und welches

Recht hätte der Eigenthümer zu verlangen, daß ein

anderer eine Sorge und Mühe ohnentgeltlich über

nehmen ſollte, die ihm ſelbſt oblag, die er aber durch

ſein Weggehen einen andern aufhalſete, Hatte hin

gegen der Abweſende das zu verwaltende Vermögen

nicht, als er wegging, ſondern es fiel ihm nachhe

ro zu: ſo muß man jene Vermuthung, daß er die

Mittel zu deſſen Erhaltung wolle, nicht allein eben

falls vorausſetzen, ſondern noch dazu erwägen, daß

das, was er bey ſeiner Wiederkunft findet, reiner

Zuwachs und Gewinn iſt. Auch der Umſtand, daß

der anweſende Hülfloſe von den Einkünften erhalten.

werden muß, der Abweſende aber ſich, ohne ſie nö

thig zu haben, in der Zeit erhalten hat, iſt hier,

von Gewicht, .“ - ---

§. I I 2, e

Die Armen ſind ein überaus wichtiger Gegen

ſtand der Regierung. Ihre Verfügungen und An

ordnungen, oder Mangel an denſelben ſind öfters

die Urſachen der Armuth, Mangelan Erziehung und

Unterricht, falſche Bevölkerung, übel geleitetes Ver

kehr und Gewerbe, nicht gut geordnete Auflagen
- - - - - - - - - Q 4 - - - - - und -

t. . . /
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und mehrere dergleichen Dinge, von denen in der

Folge noch ein mehreres geſagt werden wird, ſind

nicht ſelten die Quellen der Armuth. Den Armen auf

eine zweckmäßige Art zu Hülfe zu kommen, iſt eine

gar ſchwere Sache, die eine große Kenntniß der jedes

maligen Quellen der Armuth der dieſelben begleitenden

Umſtände erfordert. Durch eine nicht richtig ange

ordnete Austheilung der Allmoſen kann man ein trä

ges Volk noch träger machen. Man kann es lockers

ſich in Unthätigkeit als eine Erdenlaſt ernähren zu

laſſen. Auf der andern Seite kann man in Härte

verfallen, wenn man nicht anders, als durch den

Verdienſt von den Arbeiten, die man den Armen

giebt, helfen will.

. - - - §. T 3.

Völlig richtig bleibt der Satz: Arme die ar

beiten können, müſſen zur Arbeit angehalten wer=

den, und nur die ſind durch Allnoſen zu ernähren,

welchen Alter, Gebrechen, Krankheit und Schwach

heit es ganz unmöglich macht, zu arbeiten. Aber

in Betracht der erſtern finden ſich auſſerordentliche

Schwürigkeiten. Sie müſſen auf eine dem Staate

nützliche Art beſchäftigt werden, und ſo, daß ſie

ihren Lebensunterhalt dabey verdienen. Die Wahl

der Arbeit, die zu beyden Abſichten dient, iſt auſ

ſerordentlich ſchwer, und wird immer ſchwerer, je

weniger zuverarbeitende Produkte ein Land hat.

an kann auch auf Arbeiten fallen, wodurch an

dern, die ihr Gewerbe daraus machen, die Arbeit,

wodurch ſie ſich ernähren, zum Theil entzogen, und

- wodurch
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wodurch ihr Verdienſt ſo gering gemacht wird, daß: -

er auch nicht mehr zu ihrem Unterhalte zureicht,

und dann werden ſie auch arm. Das ſind ſo Ein

fälle von Leuten, die ſich das Anſehen geben wol

len, als thäten ſie etwas Gutes, als hätten ſie

Mittel ausgefunden, dem Uebel abzuhelfen. Das

heißt aber nicht helfen, ſondern nur anders einthei

len, dem einen nehmen, was man dem andern,

giebt. Sollte es aber nicht thunlich ſeyn, die Ar-;

men zu manchen Arbeiten zu gebrauchen, die auf

Koſten des Staats geſchehen? Man müßte nur nicht

zugleich Verbrecher mit dabey anſtellen, ſondern al-

les ſchimpfliche davon ganz entfernen. Freylich

würden dieſe Arbeiten in manchen Fällen mehr ko-

ſten, aber es würde doch ein guter Zweck dabeyer

halten, und der Staat entledigte ſich zugleich einer

Pbliegenheit, wozu er die Koſten herzugeben ſich -

nicht entziehen kann, - -

-

Zu den ſpeciellen Verfügungen und es -

tungen den Armeu zu helfen, muß das Lokale eines

jeden Landes, einer jeden Provinz, eines jeden Di

ſtrikts, einer jeden Stadt und eines jeden Orts die

Anleitung geben. Aber einige allgemeine Sätze,

die zu dem Zwecke führen, laſſen ſich doch beſtim-

men. Sie würden in folgenden beſtehen:
*, -

".

) Man erforſche die Urſachen der Armuth.

Sind ſie etwa Trägheit des Volks, Mangel an Bil

dung und Anführung zur Arbeit, Unfruchtbarkeit

-- Q 5 -
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des Landes, Mangel an Gelegenheit, arbeiten, .

oder das Gearbeitete abſetzen zu können, falſche

Bevölkerung, unrichtiges Verhältniß unter den ar

beitenden Klaſſen, falſch geleitetes Gewerbe, zu große

Theurung der Lebensmittel, Bedruck der Großen

und Reichen, die den Geringern die Nahrung neh

men, falſche Religionsſätze und was der Urſachen

alle mehr ſeyn mdgen: ſo ſuche man den Uebeln ab

zuhelfen.- Eine ſolche Unterſuchung der Armuths

urſachen hat einen doppelten Nutzen. Erſtlich zeigt

ſie, wie man den jetzigen Armen helfen muß, und

vors andere giebt ſie Anleitung, wie die Quelle auf

die Zukunft verſtopft werden kann. Denn bloß oh

ne Erforſchung der Urſache der Armuth helfen, iſt

zwar gutherzig, aber auch unbedachtſam, nicht

ſtaatsklug gehandelt, weil die Hülfe leicht die An

2) Entdeckt man, daß man jetzo nur bloß hel

fen und nicht abhelfen kann: ſo thue man dieſes,

aber man mache Vorkehrungen auf die Zukunft.

Bisweilen iſt es nöthig, die jetzige Generation da

bey aufzugeben, und ſein Augenmerk auf die Zukunft

zu richten. Dieſer Fall tritt vorzüglich bey der

Faulheit der Alten, und bey fehlerhaften Unterricht

der Jugend ein. Man kann ſolche Menſchen, die

auf dieſe Art verdorben ſind, nicht umſchaffen.

Deshalb iſt es nothwendig, die Jugend dem böſen

Beyſpiele zu entziehen, und die Kinder den faulen

Betteley als ein Gewerbetreibenden und übel unter

rian Eltern rsnehmen Erfahrung lehret

32 - - - es
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es, daß Menſchen, die bis zu der Betteley herun

ter ſinken, alles Gefühl von Ehre ſo ſehr verlieh

ren, daß es gar keine Würkung mehr auf ſie hat.

Sie fliehen alles was Arbeit heißt, und beſonders:

bey Kindern macht die bettelnde Lebensart einen ſo

tiefen Eindruck, daß er nicht leicht verlöſcht. Dieſe

müſſen alſo durch guten Unterricht zum Fleiſſe und

zur Thätigkeit gewöhnt werden. Man muß mit

Recht die Verfahrungsweiſe tadeln, wenn den fau

- len Eltern auf jedes Kind eine gewiſſe Allmoſe gege

ben wird; wenn man die Kinder zwar arbeiten läßt,

man läßt ſie aber der Aufſicht, oder doch wenigſtensk

auſſer den Arbeitsſtunden, der Erziehung der Eltern

anvertrauet ſeyn, Freylich die Koſten werden auf

dieſe Weiſe erleichtert, aber der Zweck wird auch

verfehlt, und der ganze Aufwand iſt vergebens. Un

terricht und gute Erziehung der Jugend, iſt das ein-

zige Mittel, die folgende Generation zu beſſern.

3) Man laſſe einen jeden nach ſeinen Kräften

ſo viel arbeiten, als er kann. Man wähle aber

auch die Arbeiten nach der Verſchiedenheit der Sub

jekte und ihrer Kräfte. Man denke nicht, man ha

be ſchon alles gethan, wenn man nur einen arment --

Menſchen Arbeit gegeben hat, und habe nicht nöthig.

ſich darum zu bekümmern, ob ſie ihm Verdienſt:

ſchaffen könne, oder nicht. Dieſes iſt Härte. Ei

ne genauere Aufſicht als die gewöhnliche auf das

Betragen der Armen, müßte nothwendig angeordnet:

werden. Eine größere Anzahl treuer, redlicher Auf-

ſeher, die die Wohnungen der Armen öfters beſuch

(:: - Tett,
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ten, ihren Fleiß oder Unfleiß, ihre Einrichtung,

ihre Reinlichkleit und Unreinlichkeit erforſchten und

mit eigenem Augen ſähen, ſich nicht auf die Berich

te abgeſchickter oft gewiſſenloſer Boten verlieſſen,

würde von auſſerordentlichen Nutzen ſeyn. Die Un-,

fleißigen könnten zu mehrern Fleiße durch ſachdien

liche Mittel angehalten werden, und die Fleißigen,

die aber durch die ihnen gegebene Arbeit ihren Un

terhalt nicht verdienen könnten, könnte man aufan

dere Art unterſtützen. Eine genaue Aufſicht iſt um

deſto nöthiger, da der Arme leider! auch oft bos

haft iſt.

4) Armuth kann bisweilen von einer zu groſ

ſen Anzahl Kinder herrühren. Die Eltern können

durch ihr Gewerbe alle Bedürfniſſe nicht erarbeiten.

Dieſe Urſach der Armnth verdient die genaueſte Für

ſorge des Staats. Es iſt ſeine Pflicht, den El

tern dieſe Kinder zu ſeinem eigenen Beſten ernähren

zu helfen. Dieſe größere Anzahl hält den kinderlo

ſen, oder weniger fruchtbaren Ehen der Reichen das

Gleichgewicht. - - -

5) Es giebt noch eine gewiſſe Klaſſe der Ar

men, die ein großes Mitleiden verdienen. Es ſind ſol-,

che, die zu viel Schamhaftigkeit haben, ihr Elend

zu entdecken. Daher wird es nothwendig, nicht

bloßzu warten, bis Arme um Hülfe anrufen. Soll

te dieſes Unterlaſſen auch aus einer zu weit getriebe

nen Empfindlichkeit herrühren: ſo iſt es doch im

mer ein Zeichen der Ehrliebe und Beſcheidenheit.

Die Vorgeſetzten der Armenanſtalten müſſen alſo

- - nach
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- nach ſolchen Unglücklichen forſchen, und wenn ſie ſie

entdecken, ihnen helfen. Die Beſcheidenheit muß

dieſen Armen nicht zur Strafe werden. Die Artih

nen zu helfen iſt oft nicht leicht, aber die Zumu

thung, bloß ohne Arbeit ernährt ſeyn zu wollen, wür

de unſchicklich ſeyn. Nur wähle man in der Art

der Arbeit für ſie. Jeder, der in ſolchen Umſtän

den ſich befindet, bedenke, daß der Stand, der

vornehmere oder geringere unter die Zufälligkeiten,

nicht aber zu dem weſentlichen des Daſeyns gehöre.

Die Umſtände und Verhältniſſe worinn der Menſch

geräth, machen hierin eine Aenderung. Zufällig

- keiten heben andere Zufälligkeiten auf. -

- 6) Was man dem Armen auſſer ihrem mög

- lichen Verdienſte zu ihrer nothdürftigen Unterſtüz

zung geben muß, reiche man ihnen nicht an Gelde,

ſondern an Natural-Bedürfniſſen, als Brod, Klei

dungen, Holz, Geräthſchaften und ſo weiter, hal

te alsdann aber eine genaue Aufſicht, daß ſie gut

und reinlich damit umgehen. Baares Geld wird

nicht immer zur Nothdurft verwendet.

7). Hauptſächlich iſt es nöthig, gute Kranken

anſtalten für Arme zu machen. Auch dieſe Ver

spflegung hat ihre große Schwürigkeiten. Verpfle

egung in den Wohnungen der Armen vereitelt oft

die gute Würkung, und Verpflegungshäuſer erfor-

ºdern eine große Aufſicht. Auf alle Weiſe aber iſt

zurathen, baß dieſe nicht zu großund für eine zu ſtar

ske Anzahl Kranke, oder Kranke von aller Art, ſo,

daß die anſteckenden Kranken mit andern den Auf

enthalt in einem Hauſe haben, angelegt werden.

«I - - 8) Zu

«.
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* 8) Zu Begründung guter Armenanſtalten über

haupt iſt es nöthig, daß ſich die Vorſteher derſel

ºben Zutrauen und die Meynung anderer erwerben,

daß ſie gewiſſenhaft verwalten und austheilen. Pu

blicität iſt hier ein kräftiges Mittel, und jenesZu

trauen, das aus dieſer entſteht, iſt das Mittel die

Mitleidigen zu bewegen, ihre für die Armen be

ſtimmten Beyträge den Händen jener Vorſteher zur

Austheilung anzuvertrauen; nicht aber Zwang.

, . . § 1 15.

Nichts iſt ſchwerer, als für die Armen eines

Staats gute Einrichtungen zu machen. Der Noth

der würklichen Armen abhelfen, auf angemeſſene

Art, ohne Mißbrauch abhelfen, iſt eine nicht leich

te Sache. Viele Bekanntſchaft mit dem Zuſtande

des geringen Haufens, Kenntniß ihrer Bedürfniſſe,

wohlgeordnetes Mitleiden und nicht bloß ſanguini

ſche Weichlichkeit wird nothwendig bey den Armen

Vorſtehern erfordert. Eben ſo ſchwürig iſt es oft

einen wohlgegründeten Fond zu den Ausgaben zu

gründen. Häufig ſiehet man, daß ganz unrichti

ge Wege gegangen werden. Vor allen Dingen aber

hüte ſich die Regierung zu glauben, daß ſonſt ſchäd

liche Dinge, die noch dazu ſchon verboten ſind, ſich

entſchuldigen, rechtfertigen und erlauben laſſen, wenn

nur die Armen einen Gewinn davon haben. Der

gleichen Grundſätze ſind verderblich und verleiten zu

Uebeln, die oft eine große Menge der Staatsglieder

hart treffen; den einen mehr, den andern weniger.

Eine an ſich ſchädliche Sache kann durch den Nuz

- - - zen
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zen, den ſie für einige Individuen giebt, deshalb

kein gutes Mittel zu einem auch ſonſt guten Zweke

ke werden, . . -

- .. - - - - - - “

- - - - - -

'; § 116. -

Es iſt wahr, obige Verfahrungsweiſe wird um

: * *

ſtändlicher ſeyn, und mehr Koſtenaufwand erfor

ºdern, als die gewöhnliche, da man nur der tempo

rellen Armuth abzuhelfen ſucht. Aber man berech

ne den wahren Vortheil des Staats, ſo wird man

doch finden, daß ſie weniger koſtbar iſt. Kann man

die Quellen der Armuth verſtopfen, die Zahl derAr

men mindern und bis auf die Zahl derer herunter

bringen, die nicht arbeiten können; ſo werden die

Koſten ſich ſo bermindern, daß ſie lange nicht an

die Summen reichen, die fortdaurend angewandt

werden müſſen, wenn das Uebel immer fortſchleicht.

Denn bey wohlgemachten Staatseinrichtungen, gu

ter Erziehung, guter Aufſicht auf Bevölkerung und

Gewerbe iſt es gar wohl möglich, daß der Staat

keine andere Arme hat, als Kranke und Schwache an

der Seele, oder an dem Körper, welche ihr geiſti

ges und körperliches Unvermögen wirklich hindert,

ſich durch Arbeit zu nähren,

- » - x - . . . . .

V. - . § 1 17. - - - -

- - - > - - -

* Wenn die Regierung nun ſolche abhelfende Vor- -

kehrungen zum Beſten der Armen gemacht, wenn ſie

ſich gar nichts mehr vorzuwerfen hat, alsdenn erſt

"kann ſie ſtrenge Verfügungen gegen einheimiſche

Better machen (denn auswärtige müſſen auf ke
W-- - nen



ººs (25%) =R

nen Fall geduldet werden). Bey ſolchen zweckmäßi

-gen Anordnungen mußaber auch alles Betteln, auch

das öffentliche, z. B. der Kurrenden, Schüler, Be

wohner der Armenhäuſer und anderer gänzlich ver

bothen werden. Denn ſchon das böſe Beyſpiel giebt

eine Vorſtellung, dieſes Erwerbmittel ſey doch nicht

unrecht, und reizt zur Nachfolge, weil es die Re

gierung ſelbſt in dieſen Fällen billigt. Nur das will

kührliche gutwillige Unterſtützen der Armen muß nicht

gewehret werden. Dieſes iſt ein Eingriff in den

Gebrauch des Eigenthums und unterdrückt das Mit

gefühl. Man wehre dem Umlaufen der Bettler,

das iſt innerhalb der Grenzen der gebietenden Macht,

jenes aber nicht. Man wird auch dadurch den

Zweck, alles das, was Menſchen an Arme geben

wollen, an die öffentliche Armenkaſſe zu ziehen,

ſchwerlich erreichen. Sind nun aber jene Vorkeh

rungen nicht, oder auch nicht in dem gehörigen Gra

de gemacht: ſo ſind dergleichen Verfügungen gegen

: einheimiſche Bettler eine Härte, beywelcher dieRe

gierung nicht ruhig ſeyn kann. Denn warlich es

iſt den Naturtrieben des Menſchen zu nahe getre

ten, wenn man einen Hungrigen ſtrafen will, weil

er einen andern bath, ihm das zu geben, wodurch

er ſeinen Hunger ſtillen kann; wenn man einen

Nackten züchtigen will, der einen andern um et

- was zur Bedeckung ſeines Körpers anſprach. Dies

ſes Bitten iſt in der elenden Lage, worin der Hung

rige und Nackte iſt, wohl ein einziges Mittel ſich

zu retten. Und dann iſt es ein gerechtes, weil

ſein Zweck nothwendig iſt. O! ihr Großen, T
/ EU

-
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euch mit dem Elende der Armen bekannt, und tradet

euren gefälligen, weichlichen und oft kriechenden

Dienern nicht, die euch ſchmeicheln, unangenehme

Anblicke und Stunden erſparen wollen, und euch

deshalb vorbilden, der Armuth ſey gerathen, da

ſie doch weiter nichts gethan haben, als auf harte

Mittel gedacht, der Ausübung der Betteley, nicht

aber der Urſach deſſelben zu ſteuren. Der Gegen

ſtand iſt über alles wichtig. Der größte Lehrer der

Menſchen würdigte ihn ſeiner beſondern Aufmerk

ſamkeit, und machte ihn zu einem Hauptgegenſtan

de ſeiner wohlthätigen Lehre. Gewiſſenhafte Dia

mer zittern bey der Ausübung ſolcher harten Geſetze.

H. 1 18.

Die beſondern perſönlichen Verhältniſſe der

Menſchen gegen einander ſind auch ein wichtiger Ge

genſtand der Geſetze. Sie entſpringen entweder

aus einer natürlichen Beziehung, oder aus den ſich

ſelbſt aufgelegten Verbindlichkeiten. Die erſtern

ſind die Verhältniſſe der Eltern und Kinder unter

einander, und die letztern können von ſo mancher

ley Art ſeyn, als Menſchen gut finden, ſich in per

ſönliche Verbindungen mit einander einzulaſſen.

k

§. II 9.

Ueber die Pflichten der Eltern in Anſehung der

Hülſleiſtung der Kinder (ſiehe §. I47 und folg. des

erſten Theils) müſſen die Geſetze genau wachen.

Ernährung, eine menſchliche Behandlung der Kin

ber, genaues Maaß in ihren Beſtrafungen, ſittli
-

...

v
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- che Erziehung und Ausbildung ihrer Fähigkeiten

müſſen die Geſetze ihnen nach einer zweckdienlichen

Weiſe vorſchreiben, und ſie auch dazu anhalten:
. . Die Eltern, die ſich zu der Geſellſchaft anderer

Menſchen geſelleten, ſind verbunden, dem gemei

nen Zwecke hierin gemäß zu handeln. Ihre Kinder

- müſſen würdige und nützliche Glieder der Geſell

ſchaft werden.

§. I 20.

» Es iſt oben § 151. bis 154. erſten Theils ge

zeigt worden, wie weit die Rechte der Eltern ge

gen ihre Kinder gehen, In dieſen Schranken müſ

ſen die Geſetze jene halten, und ihnen nicht geſtat

.. ten, ihre Rechte weiter auszudehnen. Die Kinder

V ſind freygebohrne Menſchen, und wenn ſie ihre Fä

higkeiten ſo weit entwickelt haben, daß ſie ihren

Verſtand ſelbſt gebrauchen können: ſo müſſen ſie

Äuch die Freyheit haben, es zu thun. Handeln ſie

wider keines der Geſetze, welche die Regierung

allen Gliedern der Geſellſchaft zum Verhalten

vorſchreibt: ſo müſſen ſie auch durch den Zwang

der Eltern hiebey nicht eingeſchränkt werden. -Be

ſondere Nebenabſichten, Eigenſinn, Geiz, Stolz,

Erhebung der Familie ſind oft das, was die Eltern

verleitet, ihre Kinder in ihren freyen Handlungen

zu hindern. Die Geſetze müſſen ihnen hierin nicht

beyſtehen, oder ihnen gar zum Schlupfwinkel die

- - nen, jene Abſichten zu verſtecken. Es iſt kein wah

- rer Grund vorhanden, der ihnen dieſes Recht ge

ben könnte. $. 144 bis 54- dieſes Theils. Hier

. " " aus
-

-
-

-
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aus folgt alſo, daß der Zwang der Eltern zu ge

wiſſen Verbindungen der Kinder, zu Treibung des

einen oder andern Gewerbes, und die Verhinde

rung derſelben in ihrer freyen Wahl zu denſelben

unrechtmäßig ſind. Die Eltern können nur die

Kinder leiten, ſo lange ſie ſich nicht ſelbſt helfen -

können; das iſt ihre Pflicht. Aber eine Befugniß,

ſie alsdann, wenn ſie dieſes ſelbſt können, auf ir

gend eine Art zu zwingen, haben ſie nicht. Noch

weniger aber müſſen die Geſetze dergleichen Eingrif

fe in die Rechte der Kinder, denen, die ſie ihnen

nach dem Verluſte ihrer Eltern zu Aufſehern gaben,

geſtatten. Denn dieſen fehlet die natürliche Liebe,

die dep Steifſinn der Eltern noch oft mildert.

/

. . Ebenſo müſſen auch die Geſetze darauf achten,

daß die Kinder ſich gegen die Eltern ſo verhalten,

daß die Hülfleiſtungen bey ihnen fruchtbar ſeyn kön- -

nen. § 15o. und 151. erſten Theils. Sie müſ-

ſen ihnen die Befolgung aller zu ihrer Ausbildung -

ihnen zu gebenden Vorſchriften, den Gehorſam gegen

die Eltern zu einer Pflicht machen, und dieſen darin

Beyſtand angedeihen laſſen, wenn ſie ihn ndhigha

s ben. Sonderlich müſſen ſie dahin ſehen, daß ſie

- ſich des Unterrichts, wie er in dem Staate zum ge

meinen Beſten vorgeſchrieben iſt, nicht entziehen

dürfen. Nur iſt anzurathen, daß man alsdann,

wenn die Klagen der Eltern über Ungehorſam der

Kinder eine Beſtrafung, die auſſer der Macht der

Eltern iſt, und wohl gar einen höhern Grad derſel
sº R 2 - ben
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ben zum Zweck haben, nicht zu ſehr auf die Seite

- der Eltern hänge und ihnen alles aufs Wort glau

be, weil man die Vermuthung aus der Liebe für die

Kinder hernimmt. Sooft dieſe Vermuthung auch ih

ren richtigen Grund haben mag, ſo treten doch auch

Fälle ein, wo Eltern ihren Kindern aus der Erbit

terung, daß ſie ihre (wohl nicht immer gute) Ab

ſichten nicht in allen Fällen erfüllen wollen, ausei

nem Widerwillen, den ſie gegen ein Kind faſſen,

aus einer Vorliebe, die ſie gegen ein anderes ei

genwilliges, das jenes anſchwärzt, haben, ausei

ner Leidenſchaft gegen einen neuen Gatten oder Gat

- tin und deren Kinder, einem Kinde Unrecht thun.

Eine Prüfung der Klagen iſt alſo, wenn auch nicht

immer nothwendig, jedoch der Vorſicht und Ge

rechtigkeit gemäß. Kinder ſtehen auch unter dem

Schutze der Geſetze und ſie müſſen ſich ihrer um ſo

mehr annehmen, da ſie einer in mancher Hinſicht

willkührlichen Gewalt noch untergeordnet ſind. Der

Satz alſo, daß die Kinder den Eltern nachgeben

müſſen, mußnicht ſo allgemein angenommen werden.

Nur dann kann er gelten, wenn das Verlangen der

Eltern nicht auf Kränkung weſentlicher Rechte der

Kinder hinausläuft. In Abſicht der Stellvertreter

der nicht mehr vorhandenen Eltern iſt noch ſtrenge

re Prüfung und Vorſicht nöthig. -

-

§. I22. -

Die Verhältniſſe der Menſchen durch die ſich

gegen einander aufgelegte Verbindlichkeiten kön

nen mannigfaltig und unzählig ſeyn, - Eine jede

/ Modi
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Modifikation eines Rechts, die man eingeht, ſie

beſtehe in Leiſten, Leiden oder Unterlaſſen, iſt eine

neue Verbindlichkeit, eine Zugeſtehung einer Be

fugniß. Deshalb laſſen ſich in Betracht deſſen,

was die Geſetze dieſerhalb verordnen können, und

müſſen, nur allgemeine Regeln feſtſetzen, die der

Geſetzgebung zum Leitfaden dienen können. Fol

gende allgemeine Grundſätze würden es ſeyn:

1) Die oben s. 167. bis 84 dieſes Theis

feſtgeſetzte Grundſätze von der Gültigkeit und Un

gültigkeit der Verbindlichkeiten nach dem Natur

rechte müſſen die geſetzlichen Beſtimmungen leiten

und dieſem entgegen muß nichts verordnet werden.

Geſetze über die Verbindlichkeiten der Glieder einer

bürgerlichen Geſellſchaft können und müſſen nichts
3

anders ſeyn, als deutliche Beſtimmungen, nachwel

chen eine jede über ſich genommene Verbindlichkeit

und daraus entſtehende Befugniß zweckmäßig ent

ſchieden werden kann. Sömannichfaltig die Arten

der Verträge ſind, die in der ſich vereinigten bür

gerlichen Geſellſchaft vorkommen; ſo mannichfaltig

werden auch dieſe geſetzlichen Beſtimmungen nach

der Natur eines jeden ſeyn müſſen. Dieſe beſon

dern Beſtimmungen gehören aber nicht in das Na

turrecht, ſie werden nur aus den Grundſätzen deſ

ſelben hergenommen und machen alsdann das poſi-

tive bürgerliche Geſetz eines jeden Staats aus.

2) In Betracht des weſentlichen der Verbind

lichkeiten und Befugniſſe, man nenne ſie Verträge,

oder Kontrakte, oder wie man wolle, müſſen die -

- - R 3 Ge
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Geſetze eigentlich nicht über dasjenige, was das In

tereſſe der Kontrahenten nach ihrer eigenen Willkühr

angehet, disponiren. Daher müſſen alle perſön

lichen Verbindlichkeiteu und alle Dispoſitionen über .

Eigenthum, welche bloß Beziehung auf die Kontra

henten haben, von den Geſetzen nicht eingeſchränkt

werden. Taxen und Beſtimmung des Zinsfußes

ſind daher als Eingriffe in das Eigenthum anzuſe

hen. Von jenen ſoll weiter unten gehandelt wer

den.

Die geſetzlicheu Verordnungen welche die Zin

ſen feſtſetzen, ſind nicht allein Eingriffe in das Ei

genthumsrecht, ſondern ſie ſind auch aus der Ur

ſach nicht zu billigen, weil ſie gemeiniglich ſchwan

- kend ſind. Sie geſtatten dem einen höhere Zinſen

- als dem andern. Wer iſt aber wohl im Stande,

ein richtiges Maaß zu beſtimmen? Man nehme ein

mal den Fall an, daß derjenige, dem ein Kapital

Anlehnsweiſe in die Hände gegeben wird, einen

-

großen Gewinn durch Anlegung dieſes Geldes machen

kann, oder doch nur einen unverhältnißmäßig gröſ

ſern, als der gewöhnliche Zinsfuß iſt. Iſt es denn

nicht Härte den Eigenthümer des angewandten Gel

des, ohne welches der Gewinnende ganz auſſer

Stand war, den Gewinn zu machen, von aller

höhern Theilnehmung, als die feſtgeſetzten Zinſen

betragen, auszuſchlieſſen, und den Aufleiher allein

gewinnen zu laſſen? Iſt es nicht weit gerechter, dem

Ausleiher und Aufleiher zu überlaſſen, wie viel

Nutzung dieſer nach der Wichtigkeit des vorhaben

den Geſchäfts jenem abgeben, und wie viel der

z- L Auss
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Ausleiher in Hinſicht auf einen andern Gewinn,

den er mit dem ausgeliehenen Gelde machen könnte, -

wenn er es nicht dem Auſleiher gäbe, und den er

nun aufopfert, nehmen müſſe. Denn billig müſſen ſich

die Nutzungen des Aequivalents alles Werths der Din

ge doch nachden Nutzungen derjenigen Dinge richten,

für die ſie ein Aequivalent ſind. Ihre Beſtimmung iſt

alſo beziehend und hängt von dem Steigen und Fal

len der Nutzungen der Dinge ſelbſt ab. Dieſes muß

auch ſo ſeyn, wenn ein nothwendiger Wechſel im .

Gewerbe entſtehen ſoll. Warum ſollte denn alſo

der Eigenthümer eines angekauften Grundſtücks al

lein hohe Nutzungen gewinnen, der aber, welcher

das Geld zum Ankaufe derſelben hergegeben, ſoll nur

mit denen nach geringen Nutzungen beſtimmten Zin

ſen vorlieb nehmen? Man laſſe ſolchen Operationen

freyen Lauf. Dieſes ſind Dinge, die durch Kon

junkturen beſtimmt werden, wozu die Geſetzenichts,

und politiſche Leitungen auch nicht immer etwas

thun können. Es mag wahr ſeyn, daß bey völli

ger Freyheit ſo viel Zinſen zu nehmen, wie derKa

pitaliſt will, Mißbrauch entſtehen kann. Aber –

welche Sache kann man allem Mißbrauche enthe

ben? Beleuchtet man auch dieſe Sache näher: ſo

können folgende Betrachtungen nicht entgehen:

:: Diejenigen, welche Geld leihen wollen, ſind

entweder ſolche, welche es zu einer würklichen Not

durft (alles vernünftige Bedürfniß ſey hierunterver-s

ſtanden) gebrauchen, oder ſolche, die zur Befrie-

digung eitler Begierden, zur Verſchwendung cs

aufleihen, sº Beyde ſind entweder begütert, oder ſie

- - R 4 - - ſind
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" es nicht. Die Begüterten Verſchwender werden,

ſo lange ſie nicht zu ſehr verſchuldet ſind, immer

Geld auf annehmliche Bedingungen, wie jeder an

geſeſſener Mann, finden können. Die unbegüter

ten Verſchwender hingegen ſind ſolche, mit denen

ein jeder Ausleiher Gefahr läuft, wenn er ſich mit

ihnen abgiebt. Der Kluge wird es, muß es nicht

thun. Soll nun alſo derjenige, der bey Thoren

Gefahr läuft, um ſein Geld zu kommen, nicht et

was auf die Gefahr rechnen? Und verdiente denn:

der Thor und Verſchwender wohl, daß die Geſetze

ſeine Anleihen mit geringen Zinſen begünſtigen?

Man überlaſſe dieſe Narren ihrem Schickſale, da

mit ſie klug werden. Aber, wird man ſagen, um

der geringen feſtgeſetzten Zinſen willen, wird kein

Ausleiher die Gefahr übernehmen, und ſolchen Tho

ren Geld leihen. Hiedurch wird ihre Eitelkeit und

Verſchwendung beſchränkt. Nimmermehr. Denn

es bleiben genug Schlupfwinkel übrig, welche die

Geſetze nicht zuzäunen können, und was liegt denn

auch wohl der Geſellſchaft daran, wenn ein gewinn=

ſüchtiger Wagehals den Thoren und Verſchwender

ſein Geld in die Hände giebt, und dieſer bringt es

durch? Er kommt in Umlauf. Sind ſonſt die Ge

werbe gut geleitet, wovon noch weiter unten gere

det werden wird: ſo iſt hiebey kein Verluſt für den

Staat. Uebrigens aber ſey man ohne Anſehen der

Perſon und des Standes ſtrenge gegen betrügli--

che Geldaufleiher, die mehr aufleihen, als ſie be

zahlen können, man unterſuche die Urſachen ihres

Verfalls, man ſtrafe die Schuldigen, und halte -

C ſie
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ſie an, daß ſie ihre Hände zum Beſten des Ges“

meinenweſens beſchäftigen. Eine unerbittliche Stren-

ge hierin wird zweckmäßiger ſeyn, als jene den

Zinsfuß beſtimmende ſchwankende Geſetze.
-

/ . -

-

Die zweyte Art der Geldaufleiher beſtehet aus

Leuten, die zu einem wahren Bedürfniſſe Geld ge-

brauchen. Dieſe können entweder Sicherheit genug

geben, oder ſie können es nicht. In dieſem Falle

muß auch der redlichſte Geldverleiher Gefahr lau

fen, wenn er den Auſleiher nicht genau von derbe

ſten Seite kennt, und wenn er ihn auch ſo kennt:

ſo muß er doch oft den nicht vorauszuſehenden Zu

fall fürchten. Wäre es denn in dieſem Falle wohl

ſo unrecht, wenn der Ausleiher die Zinſen nach die

ſer Gefahr mißt? Warum ſind denn bey Aſſeku

ranzen ſo hohe Zinſen erlaubt? Iſt nicht die Gefahr

des zu verliehrenden Kapitals die Urſach dieſer Ab

weichung? -

-

Diejenigen nun endlich, welche Sicherheit ge

nug gegen eine Anleihe geben können, werden auch

Geld genug finden können. Und warum ſollte es

ihnen und dem Ausleiher nicht erlaubt ſeyn, nach “

dem Maaße der Sicherheit und der Nutzung die je

ne ziehen zu können ſich getrauen, die Zinſen nach

ihren Willen zu beſtimmen. Mangel oder Ueber

fluß auszuleihender Gelder, welche beyde von Kon

junkturen abhängen, worüber die Geſetze keine Macht

haben, ſind hier von einem mächtigen Einfluſſe.

Erfahrung lehret es auch, wie unzulänglich die Ge- *

ſetze ſind, höhre Zinsnehmung, als der feſtgeſetz

- - - R 5 - W – ten,
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ten, zu vermeiden. Selten kommt die Ueberſchrei

tung aus. Der Bezahler derſelben ſchämt ſich, ſie

anzuzeigen, weil er ſich mehrentheis der Urſach

ſchämen muß, aus der er ſie gab. Alles was die

oberſte Gewalt in dieſer Materie thnn kann, iſt

leiten, aber nicht gebieten. Leiten kann ſie durch

wohlgeordnete Leihungsanſtalten und Banken, durch

Beförderungsmittel, den Kredit aufrecht zu erhal

ten, durch gebührende Beſtrafung betrügeriſcher

Verſchwender. Demohnerachtet aber wird kein red

licher Mann den Wucher, er nehme eine Geſtalt an

welche er wolle, billigen. Wucher hat immer Ver

vortheilung bey ſich, und iſt nicht ſelten eine Er

findung, woran die Geſetze ſelbſt durch unbedacht

ſame Beſchränkung der Zinſen ſchuld ſind. Oft

liegt auch die Beſtimmung, was Wucher ſey, auſ

ſer den Grenzen der Geſetze, es ſey denn, daß die

ſe eine willkührliche Beſtimmung annehmen- und

darnach entſcheiden. -

3) Müſſen die Geſetze die Freyheit in Anſe

hung der zu verabredenden Verbindlichkeiten ein

ſchränken: ſo geſchehe es nicht anders, als um des

wahren Gemeinenbeſtens willen. Dieſer Begriff

wird noch weiter unten näher beſtimmt werden.

Nie verſtecke ſich die oberſte Gewalt hinter dieſen

Schirm der Despotie. -

4) Das Währliche, welches die Grund

ſätze des Naturrechts nicht beſtimmt genug in ſich

faſſen, müſſen ſie mit gemeſſener Beſtimmung feſt

ſetzen, Hiebey aber muß moraliſche einfache Red

--- - - - - - - lich
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lichkeit der Standpunkt ſeyn, von dem ſie ausge-

hen. Alle Subtilitäten, ängſtliche und geſuchte

Formalitäten, ſeine Diſtinktionen und Einreden,

welche nur Schlupfwinkel der Unredlichen werden,

die ihr Wort unter dem anſcheinenden Schutze der

Geſetze brechen wollen, müſſen ſie vermeiden und

verwerfen. Hieher gehören die Begünſtigungen ge

wiſſer Perſonen, welche aus unrichtigen Voraus- -

ſetzungen ihrer Verbindlichkeiten ſo leicht entlaſſen

werden, als bürgende Frauensperſonen, Schuld

ner, welche ihre Ausflucht in gewiſſen fehlenden

Formalitäten ſuchen, Einreden, welche eine ſonſt

richtige Sache nur aufſchieben und dergleichen mehr.

Richtige Beſtimmungen des Grades der Furcht,

der Schuld, des Fleiſes, der Liſt, des Irrthums,

der falſchen Verſtellungen, woraus denn Zweydeutig

keiten und Dunkelheiten entſtehen, und der Vorſicht,

die Jemand in Erforſchung eines Gegenſtandes ſei

Ner Einwilligung gebrauchen muß, ferner der Ei

- -

genſchaften und Mängel des Gegenſtandes und des

Grades der Verletzung, von welchen alle Gültig

keit und Ungültigkeit der Einwilligung abhängt, ſind

Gegenſtände der bürgerlichen Geſetze. Endlich
-

- .

5). Müſſen die bürgerlichen Geſetze die Form

der Verträge und Kontrakte zu dem Ende feſtſetzen,

damit diejenigen, welche leicht zu hintergehen ſind, -

nicht ein Raub der Argliſt werden. Sie müſſen

Sorge tragen, daß die wichtigen Kontrakte den Ge

ſetzen gemäß geſchloſſen, deutlich und auf eine Art,

die der Ungewißheit und der zweydeutigen Ausle

-
gung- - -
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gung nicht Raum läßt, aufgezeichnet werden, damit

dadurch Betrug verhütet, und Treue und Glaube auf

recht erhalten werde. Die Anordnungen, daß ſolche

wichtige Kontrakte, welche Einflußauf das Gemeine

weſen und deſſen Einrichtungen haben, als: Kontrakte

über Grundſtücke, deren Verkauf und Verpfändung,

von Perſonen die der Sache kundig ſind, aufge

zeichnet, vor Gerichte gemacht, und in die Ge

richtsbücher eingetragen werden, gehören hieher.“

- - §. I 23. T

Noch von zwey beſondern Verbindlichkeiten,

die die Menſchen eingehen, ſoll etwas geſagt wer

den, weil ſie die gemeinſten ſind, ganz beſtimmte

Zwecke haben, und wegen ihres beſondern Einfluſ

ſes auf Menſchenrecht und Menſchenglück einer be

ſondern Achtung werth ſind. Es iſt die Ehe und

der Stand der Dienſtboten. -

§ 124.

„Es iſt in dem vorhergehenden, §. I85. bis

I 88. des erſten Theils feſtgeſeßt worden, wie die

Rechte in Anſehung der Perſonen, die ſich in eine

ehelige Verbindung einlaſſen, beſchaffen ſind. Der

Wohlſtand des Staats beruhet auf glücklichen Ehen,

und alſo trage die Regierung durch gute Geſetze

auch alles bey, daß dieſer Zweck erfüllet werde.

Nicht aber zwinge ſie Menſchen, von deren freyen

Willen eine ſolche Verbindung lediglich abhängt,

indirekt dazu, indem ſie den eheloſen Stand mit

-
widri
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widrigen Folgen verbindet. Sie hat kein Recht da

zu. Alles was ſie thun kann iſt dieſes, daß ſie

dem ehelichen Stande gewiſſe Vortheile verleihet.

Folgende Grundſätze würden hierin leiten können. -

1) Die freye Wahl nach der Neigung der

Menſchen die ihr Glück von einander erwarten,

werde nicht zu ſehr durch die Geſetze beſchränkt.

Alſo dehne man die Hinderniß der Verwandſchaft

nicht zu weit aus, und erſchwere durch zu ſuchen

de Dispenſationen und dafür zu erlegende Gebüh

ren die Heyrathen nicht. Was für Geld erlaubt

werden kann, muß doch an ſich nicht unrecht ſeyn,

denn ſonſt würde ja der Staat einen Handel durch

Verkauf der Erlaubniß zum Unrechte treiben. Alle

politiſchen Gründe, die man für dergleichen Er

ſchwerungen anzuführen ſucht, paſſen auf manchen

Staat ganz und gar nicht. Vergrößerung der Fas

milien, die nur gehorchen und nicht ein Wort ſa

gen dürfen, kann dem Staate bey den ſtehenden

Armeen nicht gefährlich werden. Die Vertheilung

der Güter bey denen, die wenige, oder keine ha

ben, kann auch keine hinlängliche Urſach werden,

-

die Neigung der Menſchen und ihre natürliche Frey

heit einzuſchränken. Und die kleinere Anzahl der

Reichen kann doch wohl nicht wichtig genug ſeyn,

- um ein allgemeines Geſetz zur Einſchränkung na

türlicher Rechte zu machen. In Anſehung ihrer

ſind auch ſolche Einſchränkungen ohne alle Wirkung,

da ihnen die Erlaubniß gegen dieſe doch für einen

– gewiſſen Preis verkauft wird. Dieſen bezahlen die

! - - jeni
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- jenigen aus doppelten Gründen gerne, die das

- - Mittel zu einer etwa habenden beſondern Abſichtzu

gleich mit erkaufen können. Als ein Mittel Ein

- künfte zu erheben, (und ſollte dieſes nicht vielleicht

die wahre Urſach ſeyn, um derentwillen der geiſtli

che Despotismus dieſe Impoſten, ſo wie die Ab

laskrämerey ausdachte? (iſt es eine unleidliche Ope

- ration. Wer kann es billigen, daß man dem Meu

ſchen ein freyes Recht nimmt, um Geld zu be

kommen, daß man es ihm wiedergebe? Billig ſoll

ten die Verbote der unzuläßigen Ehen ſich bloß auf

Eltern (Stiefeltern mit eingeſchloſſen) und Kinder,

und auf Geſchwiſter (die Halbgeſchwiſter mit ein

geſchloſſen) einſchränken. §. 188. dieſes Theils.

Man gebe doch einen richtigen Grund zu einer en

gern Einſchränkung an!

. 2) Eltern und Vormündern müſſen die Ge

ſetze nicht zu viel Recht über die Wahl der Kinder

und Pflegbefohlnen nach ihrer Abſicht, einräu

men. Zwang und harte Begegnung, um ſie wi

der ihre Neigung zu beſtimmen, oder ſie darin zu

hindern, müſſen die Geſetze beſtrafen. Sie müſ

ſen ihnen erlauben, ihre Klagen gegen Eltern und

- Vormünder in dieſen Bedrückungen anzubringen,

- und unpartheyiſche Richter müſſen die Verwege

rungsurſachen jener prüfen und ſo billigen, oder

verwerfen. Bloße Verwegerung der Einwilligung

muß nicht hinlänglich ſeyn. Aller Zwang und Zu

nöthigung muß aber den Eltern und Vormündern

- ganz unterſagt und die Kinder müſſen thätig dage

* - / gen
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gen geſchützt werden. Denn iſt es nicht eine Här

te, die faſt alle Härten überſteigt, daß die Ge

ſetze erlauben oder gar begünſtigen pollen, daß

Glieder, die unter ihren Schutze leben, (denn das

wird doch Kindern und Pflegebefohlnen Niemand -

abſprechen) zu einer Verbindung, welche die Ge-

ſetze zu einer lebenslänglichen machen, die ſie auf

zuheben beynahe unüberwindliche Schwürigkeiteiten

entgegen ſetzen, wider ihre Neigung gezwungen wer

den ſollen? – Das heißt: Sie ſollen Zeitlebens, .

(wenn auch nicht immer, aber doch oft, im

höchſten Grade) unglücklich, oder doch wenig-

ſens nicht glücklich, nicht vergnügt ſeyn, ihr Le- ,

ben in Abneigung und Mißmuth dahin ſchleppen.

Dieſes ſtreitet wider die angebornen Rechte der

Menſchen, und iſt – ungerecht. Sollten nicht

alte Vorurtheile von der Größe der väterlichen Ge- -

walt hieran Schuld ſeyn?
"

3) Die Geſetze müſſen keinen Theil dem an- -

dern durch beſondre Begünſtigungen vorziehen. - -

Beyde ſind frey gebohrne Menſchen und haben glei-

che Rechte. Etre Herrſchaft des Mannes über die -

. Frau kann alſo im eigentlichen Sinne des Worts

nicht ſtatt finden. Vorſteher der Familie mag er

ſeyn, aber kein Beherrſcher ſeiner Frau, der mit

ihrer Perſon und ihrem Vermögen machen kann, .

was ihm gefällt.Ä Berathung

des Familien-Beſtens ſey die Obliegenheit beyder, -

um ſo mehr, da es oft mit der ſo ſehr gerühmten

Klugheit der Männer nicht ganz klar iſt. Es muß

- alſo
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alſo einem Manne nicht erlaubt ſeyn, ſeine Frau

durch Thätlichkeiten übel zu behandeln. Der Begriff

gegenſeitiger gleicher Recht leidet das nicht. Eben

ſo muß aber auch die Frau vorzüglich in Betracht

ihrer Güter nicht ſo begünſtigt werden, daß ſie ſol

che mit durchbringen helfen, und am Ende die Gläu

biger mit betrügen darf. Dieſe üble Folge iſt eine

Folge der angeblichen Herrſchaft des Mannes, der

mit fremden Gute despotiſch gewirthſchaftet hat.

Die Geſetze ſollten alſo in ſolchen Fällen die Frau

zu der Verwaltung der ihrem Manne zugebrachten,

nunmehro mit ihm gemeinſchaftlich beſitzenden Gü

ster mit zu laſſen, ſie ihr ausdrücklich zur Pflicht

machen, und ihr, nicht aber unſchuldigen Gläu

bigern, die nachtheiligen Folgen fühlen laſſen, wenn

ſie das nicht that, was ſie thun mußte, ſondern

ihrem Manne allein die Verwaltung nachläßig über

ließ; die ſubtilen Formalitäten, wenn ſie ihrem

Manne mit ihrem Gute zu Hülfe gekommen iſt, es

ſey durch Bürgſchaft, oder auf andere Weiſe, ab

ſchaffen, weil der Vorwand dazu (denn Weiber

ſind ſonſt immer verſchlagener als Männer) unpaſ

ſend, doch wenigſtens in den allermehrſten Fällen

unpaſſend iſt, und alſo keine Regel machen kann,

dazu auch dieſe geſetzliche Anordnung andere ſo viel

benachtheiligt, als ſie die Frau begünſtigt. Die

Geſetze können ihr durch ihren Beyſtand gegen das

Unrecht des Mannes doch zu Hülfe kommen, wenn

ſie ihre gerechten Klagen hören, und ſie gegen Un

recht ſchützen.

-- 4) Es



- 4) Es iſt zwar im Ganzen gut, und wegen
der Verwickelung der Verhältniſſe, welche durch eine

ſo genaue Verbindung in Anſehung der Perſonen

-,

und Güter entſteht, auch wohl wegen der Erzie

hung der Kinder der Sache angemeſſen, daß ehe

lige Verbindungen auf Lebenslang eingegangen

werden. Aber ſo bald beſondere Umſtände einre

ten, die verurſachen, daß das, was im Ganzen

gut war, nun aufhöret es zu ſeyn, und gerade das

Gegentheil zu Erhaltung jenes Zwecks wird, ſo muß

man dieſem gemäß verfahren. Wenn alſo eine Ab

neigung der Gemüther, Widerſtreben in dem gegen

ſeitigen Betragen, Zank und Streit mit allem ſe

nem üblen Gefolge, Untergrabung der Geſundheit

wohl mehr des unſchuldigen als ſchuldigen Theils,

Untauglichkeit zu Geſchäften, Hemmung der Nah

rung, böſes Beyſpiel für die Kinder und Anleitung

zum Böſen, es deutlich zeigen, daß es nicht mehr

zweckmäßig iſt, eine ſolche Verbindung fordej
zu laſſen, ſo hebe man ſie auf, weil es nnn

mehro zweckmäßg iſt, ſie nicht fortdauren zu laſ

ſen. Denn iſt der Kaltſinn zweyer Eheleute

erſt bis zu dem Grade geſtiegen, daß ſie von ein

andergetrºet zu ſeyn wünſchen: ſo ſind alle an

„geführten Folgen zu fürchten, und was iſt denn

gutes zu hoffen? Sollten nicht verworrene Begriffe

von dem Auſſerordentlichen, was eine ſolche eheli

ge Verbindung, gegen andere durch die Einwilli

Äg zweyer oder mehrerer Menſchen beſtehenden

Geſellſchaften, hat, ein falſcher Begriff von Heis

ligkeit, der aus der immer zufälligen Feyerlichkeit,

S - PHs
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wodurch ſie beſtätigt wird, entſtanden iſt, die Ur

ſachſeyn, daß man Unglück und Verderben über

die Verbundenen und ihre Familie offenbar bringen

des Beyeinanderbleiben zweyer Perſonen gebieten,

trotz aller traurigen Folgen gebieten will? Man

wird hiegegen wohl einwenden:

1) Die Verbindung iſt durch beyderſeitige Ein

willigung auf Lebenslang geſchloſſen;

2) die Wankelmuth des Menſchen wird aus

der Leichtigkeit der Trennung Mißbrauch machen,

und ſo werden manche Ehen getrennet werden;

3) Die Erziehung der unſchuldigen Kinder

wird darunter ſehr leiden. *

- In Anſehung des erſten Einwurfs bedenkeman -

nur, daß, obgleich die Abſicht freylich dahin gieng,

ſich auf Lebenslang zu verbinden, dieſes dennoch

nicht anders als aus der Vorſtellung geſchahe, daß

die Umſtände immer dieſelben ſeyn würden. Tre

ten nun ganz entgegengeſetzte ein, die dieſe ganze

Abſicht der Verbindung vereiteln: ſo kann wol die

Einwilligung nicht auf dieſe ausgedehnet werden.

Gegenſeitige Hülfe, Liebe, Vertraulichkeit und de

ren Folgen, gute Erziehung der Kinder war der

Zweck der Vereinigung. Und dieſer känn nun durch

andere Umſtände (die freylich wol durch die Schuld

des einen oder andern eintraten) nicht erfüllt wer

den, demohnerachtet aber ſollte die Verbindung

doch beſtehen? Nach Weisheit handeln kann dieſes

wol nicht heißen. Treten alſo würklich ſolche Ur

ſachen ein, ſo iſt es das beſte die Verbindung zu

- trennen,
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trennen, und ſollte auch ein Theil die Einwilligung

nicht dazu geben wollen. Es verſteht ſich aber von

ſich ſelbſt, daß der unſchuldige Theil (ſelten iſt es

auch einer ganz) Genugthuung und Entſchädigung

haben müſſe. -

Der zweite Einwurf dürfte wohl aus einer nicht

genauen Kenntniß der Menſchen hergefloſſen ſeyn.

Die eheliche Verbindung knüpft gewöhnlich dieMen

ſchen ſo feſt an einander, ſie verwickelt das gemein

ſchaftliche Intereſſe ſo ſehr, Gewohnheit, dieſe all

mächtige Kraft, macht den einen dem andern ſo

unentbehrlich, bringt es dahin, daß einer die Wei

ſen des andern in der Maaße annimt, daß ſie ihm

natürlich werden, die phyſiſchen Begierden behalten

nicht mehr dieſelbe Stärke, ihre Befriedigung wird

ſeltener nothwendig, was leidenſchaftliche Liebe war,

wird Freundſchaft, Zutrauen, und Erwiederung des

gegenſeitigen Wohlwollens; Erfahrungen die dieſe

Verbindung giebt, laſſen manche dem aufbrauſen

den Jünglinge und Mädchen aus einem ganz andern

Geſichtspunkte erſcheinende Dinge, Beſchaffenheiten

und Handlungen in eiuem ganz andern Lichte ſehen,

und endlich die Liebe gegen die Kinder, dieſer in

der Selbſtliebe liegende Trieb, alles dieſes läßt weit

weniger fürchten, als man glaubt. - Giebt es auch

unter ſo viel Millionen lebender Menſchen Ausnah

men, ſo mache man erſt die Berechnung der Aus

nahmen gegen die Regel, ſo werden dieſe gegen jene

ganz unbedeutendſeyn. Hier aber vergeſſe man

nicht, was ſchon oben angeführt iſt. Man laſſe nur

- - - - - - S 2, - - die
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die Menſchen ihrer Neigung in dieſem Stücke folgen,

ſo wird gewiß die Zwietracht in Ehen nicht

ſo häufig ſeyn. Es iſt wahr, auch die Neigung

kann die Menſchen mißleiten, und thut es oft.

Aber ganz unumſtößlich wahr bleibt es doch, daß

das, was gegen die Neigung eines Menſchen in dieſer

Hinſicht geſchiehet, öfterer mislingen muß, als

was nach derſelben geſchiehet. Uebrigens äußert

ſich hier der große Einfluß einer guten Erziehung,

die der Staat veranſtalten muß. Von gut erzoge

nen Menſchen, die eine Ueberzeugung ihrer Pflicht

haben, werden dergleichen Mißbräuche nicht zu be

ſorgen ſeyn. Nicht bloß Ungeſtüm der Leidenſchaf

ten wird ſie leiten. Grundſätze. " -

Der dritte Einwurf ſcheint wol am wenigſten

von Bedeutung zu ſeyn. Denn erſtlich werden doch

wol nicht alle getrennten Eltern ſo arm, beyde ſo

ſchuldig ſeyn, daß ſie die Kinder nicht ernähren,

oder gar der eine Theil, der der geſchickteſte zu

ſeyn erachtet würde, ſie nicht bey ſich behalten und

erziehen könnte. Die Armen möchten auch gerade

wal die ſeyn, die am ſeltenſten auf dergleichen Ein

fälle geriethen. Aber angenommen, es träte der

Fall ein, daß durch dieſe Trennung hülfloſe Kinder

entſtünden. Dieſes kann nicht anders geſchehen,

als wenn die Eltern durch Mangel an Vermögen

und Sittlichkeit unfähig ſind, ſie zu erziehen. Nicht

bloß durch die Trennung werden ſie es erſt werden,

ſie müſſen es wol ſchon, wenigſtens das letztere ge

wiß ſchon ſeyn, Und iſt denn die Regierung als
- - dann
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dann nicht ohnehin ſchon verbunden, für die hülflo

ſen Kinder zu ſorgen? Sie ſind alsdann als Wai

ſen anzuſehen. Denn keine Eltern, oder ſolche

haben, die die Kinder nicht ernähren und erziehen,

können, iſt unter verſchiedenen Umſtänden daſſelbe.

Auch in dem Falle, wenn die Eltern durch die Tren

nung dahin gebracht würden, daß ſie die Kinder

nicht ganz ernähren können, muß der Staat zu

treten. -

- ,

-

Noch ein wichtiger Umſtand iſt bey derglei

chen Ehetrennungen nicht unbeachtet zu laſſen. Oft

wird dem einem oder andern Theile die Wiederver

heirathung unterſagt. Iſt denn dieſes Recht?

Ohnmöglich. Es läuft gerade gegen das Recht,

das ein jeder in dieſem Stücke von Natur hat. Es;

läuft gegen einem den Menſchen eingepflanzten

Haupttrieb. Es läuft gegen die Abſicht des Schö

pfers. Es enthält einen Zwang zu Ausſchweifun

- gen, da die rechtmäßige Aeußerung eines Natur

triebes unterſagt iſt. Wozu ſoll denn auch dieſes

Verbot nützen? Dem andern getrennten Theile bringt

es nicht den geringſten Voriheil, und dem Staate

Nachtheil, weil es der Bevölkerung hinderlich iſt. -

Die Regierung erlaubt ſich zu viel, wenn ſie

dergleichen Geſetze giebt. Sie hat nicht Macht

dazu. Sie legt Jemanden einen Zwang auf,

wodurch ſie ihm bloß wehe thun und nichts gutes

ſchaffen will und kann. - -

S 3. . . . . § 125.)
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" §. I25.

Dasjenige, was von Aufhebung der Ehen ge

ſagt iſt, iſt noch weit anwendbarer auf die Ehe

verſprechungen. Willigen beyde Theile ein: ſo

kann nicht das mindeſte Bedenken dabey ſeyn. Alle

Strafe, worunter auch der Raub der Geſchenke der

Verlobten gehöret, muß wegfallen. Noch weniger

aber verrichte die heilige Inquiſition ihr Amt ohne

alle Aufforderung der Intereſſenten. Tritt hingegen

nur ein Theil zurück, ſo iſt es doch nicht rathſam,

ihn zu Erfüllung ſeines Verſprechens zu zwingen.

Die zu beſorgenden traurigen Folgen machen hier

eine wichtige Ausnahme. Aber beleidigen thut der

Wortbrüchige ohnſtreitig den Gegentheil und alſo

muß er nach dem Grade ſeiner Schuld oder Bos

heit beſtraft werden.

§. I 26.

Der zweyte beſondere Stand, von dem wegen

ſeiner großen Ausbreitung und ſeines Einfluſſes auf

das Wohl des Staates und die individuelle Wohl

fahrt der darin tretenden noch etwas beſonders zu

ſagen iſt, iſt der Stand der Dienſtboten. Die in

dem Naturgeſetze liegende Grundſätze, aus welchen

er zu beurtheilen iſt, ſind oben §. 189. bis 191.

erſten Theils feſtgeſetzt worden. Dieſer Gegenſtand

iſt überaus wichtig. Berechnet man den Vortheil,

ºder durch gute Dienſtleiſtende entſteht, und den

Schaden, den ihre Nachläßigkeit und Bosheit ver

urſachen kann, ſo kommen in einem mittelmäßig

großen Lande ungeheure Summen heraus. §, I27
- %. O.
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§. I 27.

Der Dienſtboten-Kontrakt iſt ein wechſelſeiti

ger. Der eine Theil läßt ſich gewiſſe Dienſtleiſtun

gen verſprechen, und verſpricht dagegen gewiſſe

Belohnung dafür. Es liegt in der Natur der Sa

che, daß derjenige, der Dienſte zu leiſten verſpricht,

ſich verbindlich machen will, ſie nach den Abſich

ten und den Willen deſſen, dem ſie geleiſtet wer

den ſollen, zu leiſten. Hierin liegt die Zuſage einer

Befolgung ſeines Willens, und alſo der Begriff von

Untergeordneten. §. 189. erſten Theils. Dieſes iſt

die Bedingung, unter welcher jener die Belohnung

verſpricht. Erfüllt der Dienſtleiſtende dieſe Bedin

gung: ſo iſt der andere verbunden, ſein Verſpre

chen genau zu erfüllen. Die Benennung von Dienſt

herrn und Dienſtknechte oder Magd iſt alſo der Sa

che ganz angemeſſen. Wenn man dieſe Sache aus

dieſem Geſichtspunkte in allen Vorfällen betrachtet:

ſo kann man nicht misgeleitet werden.

§. I 28.

Vor allen Dingen muß die geſetzgebende Macht

ſolche Vorkehrungen machen, daß es am Geſinde

überhaupt nicht fehle. Aber was ſoll man dazu -

für Einrichtungen machen? Sind die gewöhnlichen

wohl gerecht und billig? Sie beſtehen in einem in

direkten Zwange, den Dienſtbotenſtand zu wählen.

Zu dem Ende verbietet man jungen Leuten des nie

dern Standes entweder geradezu, daß ſie ſich nicht

auf eine ſelbſtbeliebige Art ernähren, oder wie man

S 4 ſich-
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ſich auszudrücken pflegt, nicht auf eigene Handſz

zen ſollen, oder man belegt ſie mit einer Abgabe,

die ihnen ſo unerträglich wird, daß ſie die ſelbſtge

wählte Lebensart verlaſſen und ſich als Dienſtboten

vermieten müſſen. Beyde Arten ſind ohnſtreitig

eine Kränkung der natürlichen Freyheit, die in die

ſem Stücke nur durch eigene Einwilligung einge

ſchränkt werden ſollte. Denn warum will man ge

rade die geringere Klaſſe von Menſchen ſo behan

deln? Soll der Zwang, einen Menſchen zu nöthi

gen, einen gewiſſen Stand zu ergreifen, gerecht

ſeyn: ſo müßte dieſes ja in allen Ständen, die nicht

gehörig beſetzt ſind, geſchehen können. Wer wird

dieſes aber wol behaupten? (Von der Ausnahme

im Betracht des Soldatenſtandes ſoll noch beſon

ders gehandelt werden). Nach Gerechtigkeit und -

Billigkeit kann man alſo die erſterwähnten Zwangs

mittel nicht für gut erkennen. Zudem ſind ſie auch

nicht einmal ganz zweckmäßig, weil nicht ein je

der, der auf dieſe Weiſe zu dienen gezwungen wird,

zu denDienſten einesDienſtboten geſchickt iſt. Ueber

haupt wird in einem hinreichend bevölkerten Lan

de, worin die Menſchen gern wohnen, woraus ſie

nicht durch die Härte der Regierung, durch drük

kende Auflagen und durch Mangel der Sicherheit

ihrer Perſonen und Güter weggeſcheucht werden,

wo man für ihren Wohlſtand ſorget, wo man die

Volksmenge nicht durch falſche Staatsoperationen

aller Art, durch gutſcheinende, nicht wahre Ver

mehrungsmittel der Staatseinkünfte vermindert,

und dadurch ſonderlich die untern Klaſſen entvölkert,

W s der



-

-

»ES ( 281 ) =ge

der Mangel in irgend einer Klaſſe von Menſchen

und alſo auch in der Dienſtbotenklaſſe nicht zu leicht

zu fürchten ſeyn. Ganz lokale Umſtände können

wol eine Ausnahme hierin, aber keine Regel ma

chen. Nächſt dieſer Sorge für eine wohlgeordnete

Bevölkerung, wird es eine ſehr zweckmäßige Ver

fügung ſeyn, wenn die Regierung dem überflüßigen

Dienſtbotenhalten, wodurch eine Menge von Men-

ſchen zu unthätigen Müßiggängern gemacht wird,

ſteuret. Hiedurch wird dem Bedürfniſſe mehrerer

abgeholfen, wenn die Geſetze eine ſolche Verſchwen-

dung nicht dulden. Wozu kann jemand mit Recht

mehr Hülſleiſtende verlangen, als er Hülfe ge

braucht? Das Beyſpiel der Großen kann hier oft

mehr thun, als Geſetze, die nur dann über ſolche

Gegenſtände gegeben werden müſſen, wenn ſie das

nothwendige Mittel zum Zwecke werden. Ferner

werden Rechte und Befugniſſe die man ſolchen Leu

ten, die ſich in dieſem Stande eine gewiſſe Reihe

von Jahren wöl verhalten haben, angedeihen läßt,

ein Beförderungsmittel werden, daß ſie dieſelben

als ein Mittel anſehen, durch welches ſie jene er-

langen können; z. B. das Recht der Eingebohr

nen, das freye Bürgerrecht, welches auch weibli

che Dienſtboten als ein Heyrathsgut erwerben kön

nen, und was dergleichen Begünſtigungen nach

der Beſchaffenheit eines jeden Landes mehr ſind.

Vernünftige Behandlung des Geſindes von Seiten

der Geſetze und der Dienſtherrn, werden auch das

ihrige dazu beytragen, daß es in dieſem Stande

nicht an Subjekten fehle. Zur Erleichterung der,

S 5 Ges
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Geſinde ſuchenden Brodherrn und zum leichtern Ahn

kommen des Geſindes iſt auch die Anſetzung ſolcher

Perſonen, die dieſes Geſchäfte beſorgen, nämlich

der Geſindemäkler ganz zweckdienlich. Jedoch muß,

keinem dadurch gewehret werden, dieſes Geſchäfte für

ſich ſelbſt zu beſorgen. Nur ein Zwang zu dieſenStande

iſt um ſo gehäßiger, da er ein Druck iſt, in wel

chen eine höhere Klaſſe eine niedere zu erhalten ſucht.

Dieſe ſoll jener dienen. Ein Begriff, der ſich mit

dem Begriffe von zwey frey gebornen Menſchen

nicht verträgt.

§. I 29.

- Hiernächſt muß auch die Regierung dafür ſor

gen, daß gutes Geſinde zu haben iſt. Hier wird

ſich abermals der große Nutzen einer zweckmäßigen

Bildung zeigen. Am beſten würde es freylich ſeyn,

wenn man beſondere Schulen für diejenigen beſtimm

te, welche in dieſen Stand treten wollen, die ſie

in einen gewiſſen Alter beſuchen könnten. Aber

dieſes hat ſeine zu großen Schwürigkeiten. Wäre

es alſo nicht gut, wenn in den niedern Schulen,

wohin ſolche Kinder gehen, die ſich als Dienſtbo-

ten bey andern zu geben pflegen, ein zweckmäßiger

Unterricht über das Verhältniß und die Pflichten

des Geſindes ertheilt würde? Sollte dieſes nicht

unendlich mehr Nutzen haben, als wenn dieſen

jungen Kindern Sätze, die der Lehrer ſelbſt nicht

verſtehet, und nicht verſtehen kann, und die ſchlech

terdings von keinem würklichen Nutzen bey den Be

tragen der Menſchen ſind, vorgeſagt werden, die

- ſie- * -
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ſie nachbeten, ohne zu wiſſen, was ſie ſagen? Ei

ne gute Geſindeordnung könnte hier zum Grunde

gelegt und die Uebereinſtimmung dieſer Anordnun

gen mit den Wahrheiten einer reinen Religion mit

dem größen Nutzen gezeiget werden.

§. I30.

Was nun die beſonderu geſetzlichen Verfügun

gen in Betracht dieſes Standesanbetrift, ſo beſtehen

ſolche in einer gerechten und zweckmäßigen Vor

ſchrift einer Ordnung, wornach beyde Theile, ſo

wolder Dienſtherr als der Dienſtbote ſich richten müſ

ſen. Die allgemeinen hiebey zu befolgenden Grund

ſätze würden folgende ſeyn:

I) Müſſen die Grenzen der Verbindlichkeiten

und Befugniſſe die jeder Theil hat, genau beſtimmt

werden. Hierin werden ſich auch zugleich die

Grundſätze finden, nach welchen eine Aufrufung

oder Aufhebung und eine Verlöſchung der gegenſei

tigen Verbindlichkeiten beurtheilet und beſtimmt wer

den muß. Die Art des Dienſtes welchen jede be

ſondere Klaſſe der Dienſtboten, ſowol männliche als

weibliche zu leiſten verbunden iſt, müſſen nach der

Beſchaffenheit der Geſchäfte allgemein beſtimmt wer

den. Den Dienſtherrn müſſen die Grenzen ange

wieſen werden, wie weit ſie ihre Zunmuthungen aus-,

dehnen dürfen. Man ſiehet leicht ein, daß dieſes

nur allgemeine Vorſchriften der Pflichten und Be

fugniſſe ſeyn können. Aber auch dieſe werden ſchon

von einer guten Würkung ſeyn, weil ſie einen jeden
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von ſeinem Verhältniſſe gegen den andern belehren.

Sie werden auch, wenn jedem Dienſtboten derglei

chen zu ſeiner Nachachtung gegeben wird, als ein

Vertrag den er eingegangen, als Bedingungen,

denen er ſich unterworfen hat, in Entſcheidung et

waniger Streitigkeiten zur Grundlage dieneu. Uebri

gens aber müſſen

. 2) Die Geſetze einem jeden freye Macht laſſen,

wie er die beſondern Bedingungen und Verbindlich

keiten, dem beſondern Gegenſtande derſelben gemäß

und zu ſeinen Beſten verabreden will. Die Be

ſtimmung eines gewiſſen Lohns für die Dienſtbo

ten (alles darunter gehörige, als Mietpfennig,

Kleidnng, Beköſtigung und Vergeltungen aller Art

mit eingeſchloſſen) iſt alſo kein Gegenſtand der Ge-

ſetze. Verſchiedenheit der Geſchicklichkeit, Ver

ſchiedenheit und Vielheit oder Wenigkeit der Ge

ſchäfte in ein und eben der Art der Dienſtleiſtung

machen einen ſo großen Unterſchied, daß derglei

chen Feſtſetzungen auf einem ſehr ſchwankenden

Grunde beruhen. Zudem bedenke man einmal, ob

es nicht in die perſönlichen und Eigenthumsrechte,

die man einem jeden ungekränkt laſſen muß, ein

greift, jemanden vorſchreiben zu wollen, wie viel

er für einen Dienſt, der die Anſtrengung ſeiner

Kräfte und auch wol Geſchick erfordert, nehmen,

und wie viel ihm ein anderer dafür geben ſolle?

Ganz zuverläßig haben ſolche Geſetze ihren Grund -

in der Unterdrückung der untern Klaſſe. Die hö-

here, die zum Theil Einfluß auf die Geſetzgebung hat, -

, ſucht
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ſucht nichts als ihren Eigennutz auf Rechnung ande- -

rer zu befriedigen. Müßte dieſes nicht ganz von

der Willkühr beyder abhangen? Erfahrung lehrt

auch, daß dergleichen Lohntaren keinen Nutzen haben.

Jeder folgt in dieſer Sache dem, was ihm konve

nient iſt, und der Dienſtherr wird einem guten

brauchbaren und treuen Dienſtboten gerne mehr ge

ben, als die Tare will. Dieſes muß auch ſeyn,

wenn Leute aufgemuntert werden ſollen. Denn

was könnte die Dienſtboten wol bewegen, ſich ein

größeres Geſchick zu erwerben, wenn der Lohn ei

nes Geſchickten und Ungeſchickten gleich iſt? Leidet

alſo das Publikum nicht offenbar bey einer ſolchen

Einrichtung? Mit dem allgemeinen Beſten kann

man alſo jene geſetzlichen Verfügungen auch

nicht entſchuldigen. Ueberdem muß das, was des

halb geſchehen ſoll, wenigſtens an ſich ſelbſt ge

recht ſeyn. Wenn auch eine Konkurrenz von Dienſt

boten vorhanden iſt: ſo wird keine Uebertheurung

des Lohns zu beſorgen ſeyn. Nur werde dem Lu

rus auch in dieſer Klaſſe von Menſchen vorgebeugt,

wobon noch weiter unten geredet werden ſoll.

F. 3) Die Geſetze müſſen daſür ſorgen, daß je

der Dienſtherr bey Annahme eines Dienſtboten wiſ

ſen könne, was für ein Subjekt er ſey. Zu dem

Ende müſſen dieſe Zeugniſſe ihres Betragens, wenn

ſie noch nicht gedienet haben, von ihrer Obrigkeit,

und wenn ſie ſchon gedient haben, von ihren Brod

herrn, und in dieſem letztern Falle noch beſondere

Zeugniſſe ihres Geſchicks in den Arbeiten, zu wel

- - chen
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chen ſie ſich in Dienſt begeben, beybringen; nicht

aber erſt alsdann, wenn ſie den Dienſt antreten,

ſondern wenn ſie ſich vermieten wollen, weil in je

nem Falle der neue Dienſther aus Mangel eines an

dern Dienſtboten den gemieteten nehmen muß, ſein

Zeugniß mag lauten, wie es will. Die Geſetzemüſ

ſen es auch den Dienſtherrn zur Pflichk machen,

dergleichen Zeugniſſe nach der Wahrheit zu geben,

den Dienſtboten gegen Unrecht und Kränkung hier

in beyſtehen, und alſo jene mit Nachdruck ſtrafen,

welche dieſen die ſchuldigen Zeugniſſe verſagen; da

gegen aber auch ein gleiches thun, wenn ſie den neuen

Brodherrn durch wahrheitwiedrige betrügen. ,

4) Die Mietzeit, das iſt die Antrittszeit ſo

wol, als die Entlaſſungszeit,, muß geſetzlich be

ſtimmt werden, damit das Annehmen im Dienſt

dadurch erleichtert werde, wenn gewiſſe Zeiten des

Dienſtbotenwechſels beſtimmt ſind. Auch muß in An

ſehung der Aufkündigung des Dienſtes von beyden

Seiten feſtgeſetzt werden, wie und wenn ſie ge

ſchehen, und wie es gehalten werden ſolle, wenn

ſie nicht gehörig geſchehen iſt. -

5) So wie die Geſetze den Dienſtherrn gegen

Untreue, Faulheit, Trotz, Verweigerung ſchuldi

ger Dienſtleiſtungen der Dienſtboten kräftig beyſte

hen, und dieſe zur Schadloshaltung ihrer Brod

herrn, denen ſie aus Vorſatz oder grober Schuld

Schaden zugefügt haben, anhalten müſſen, ſomüſ

ſen ſie hingegen auch dieſen gegen allen Druck, Ver

letzung der Verbindlichkeit von Seiten der Dienſt

- - herrn,
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herrn, üble Behandlung und Verkürzung an Loh

ne und Brodte ihre Hülfe verheißen und angedeihen

laſſen. Dieſes wird manchen Dienſtherrn auſ au

dere Gedanken bringen, wenn er weiß, was

die Folge ſeiner ungerechten Handlung ſeyn

wird. Es giebt Menſchen, welche die Dienſtbo

ſchaffenheit halten, als ſie ſind. Der Gedanke,

daß ſie über ſelbige zu befehlen haben, macht ſie ſo

ſchwindlich, daß ſie alles wahre Verhältniß vergeſ

ſen. Sie bedenken nicht mehr, daß die Dienſtbo

ten Menſchen ſind, die durch ihre Kräfte erſetzen,

was den Kräften der Dienſtherrn fehlet. Kurz ſie

halten ſie für Sklaven und Laſtthiere, die bloß ih

res, der Brodherrn, Vortheils und Bequemlichkeit

wegen geſchaffen ſind, und keinen Anſpruch auf ein

behagliches, vergnügtes Leben, ſo weit es ihr Zu

ſtand nur immer leiden will, haben. Daherglau

ben ſie, daß jede Beköſtigung, ſie ſey beſchaffen

wie ſie wolle, für dergleichen Leute gut genug ſey,

ohne zu bedenken, daß eine ordentliche Beköſti

gung ein Theil des Lohns und alſo der Bedingung

iſt, unter welcher ſich der Dienſtbote verbindlich

machte, und daß die Nichterfüllung dieſer Bedin

gung, ihn gleichfalls von der Erfüllung ſeines Ver

ſprechens entbindet. §. 182. Nr. 2. erſten Theils.

Daher glauben ſie ferner, daß ſie dieſe ſo weit unter ih

nen ſtehende Menſchen nach Gefallen ſchimpfen,

ſtoßen und auf das härteſte ſchlagen können. Durch

Verachtung, üble Begegnung und Härte, machen

ſie dieſelben mimütig unwillig, hartnäckig und

tückiſch.

ten nicht für Geſchöpfe von gleicher Güte und Be
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tückiſch. Es iſt wirklich eine große Kunſt, andern

etwas zu befehlen, oft mehr Kunſt als zu gehor

chen. Jenes alles müſſen die Geſetze nicht leiden,

ſondern dagegen ſchützen. Denn es iſt zwar wahr,

daß der Dienſtherr nach der Natur des Kontrakts

ein Befehlshaber, und der Dienſtbote ein Unter

geordneter, der jenem gehorſam ſeyn muß, iſt.

Es iſt ferner wahr, daß Gebieten und Gehorchen "

ſich von Zwangsmitteln nicht immer trennen läßt.

Denn es iſt nicht möglich im jeden Widerſetzungs

und Ungehorſamsfalle eines Dienſtboten richterliche

Hülfe zu ſuchen. Das zu leiſtende leidet nicht

den Aufſchub bis die Sache ausgemacht iſt. Folg

lich ſind andere Zwangsmittel nöthig. Dieſe eigene

Rechtshülfe bleibt auch einem jeden in der bürger

lichen Geſellſchaft in allen den Fällen, in welchen

er der dem Staate übertragenen nicht theilhaftig

werden kann. Hier tritt eigene Ausübung des Rechts

der Natur in einem gewiſſen Grade ein. §. 9. und

24. dieſes Theils. Dergleichen Zwangsmittel kön

nen nach der Beſchaffenheit der vorliegenden Sache

keine andere als nachdrückliche Worte und eine dem

Körper eine unangenehme Empfindung verurſachen

de Begegnung ſeyn. Dieſes mag immer ſeyn, aber

die Art des Verfahrens, das Maaß deſſelben hat

ſehr viel Stufen. Die Geſetze würden darüber fol

gendes beſtimmen können.

Erſtlich, die harten Worte können zwar immer

eine Beſchimpfung über das Betragen enthalten,

aber keine Beſchimpfung der Perſon auſſer der Rück

- - ſicht
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ſcht auf die begangene Handlung. Einen faulen

nachläßigen Menſchen werfe man ſeine Faulheit,

ſeine Unachtſamkeit, ſeine Unordnung vor, und be

nenne ihn deshalb mit Namen, die dieſes bezeichs

nen. Und ſo verfahre man in allen Arten der Verr

gehungen in Beziehung auf dieſelben und füge er

laubte Drohungen auf den Widerholungsfall hinzu.

Aber man erlaube ſich keine Schimpfwörter, die

dem Dienſtboten ein Verbrechen vorwerfen, das mit

ſeiner Vergehung in gar keiner Beziehung ſteht. Z.

B. Man heiße einen unordentlichen Knecht nicht eis

nen Schelm und Dieb, und man ſchelte eine uns

achtſame Magd nicht eine Hure. Eben ſo verhält

es ſich mit den thätigen Züchtigungen. Ein Dienſte

herr kann einen widerſpenſtigeu, boshaften und faus

len Dienſtboten, wenn er kein anderes Mittel hat,

ihn zu ſeiner Schuldigkeit ſogleich anzuhalten, wol

mit Stockſchlägen dazu bringen, wie ein Vater ſein

Kind auch züchtigt. Aber der Stock muß von der

Beſchaffenheit ſeyn, daß er züchtigt und nicht zer

ſchlägt, es muß auf Theile des Leibes geſchlagen

werden, die es leiden können, und eine würkliche.

Verletzung oder Verwundung muß nie daraus ents

ſtehen. In beyden Fällen der Ausſchweifung kann

der Dienſtbote wider den ſchimpfenden und ſchla

genden Brodherrn wegen erlittenen Unrechts (In

jurien) mit Recht klagen, wie gegen einen jedenans

dern, der ihn ſo übel behandelt hätte, wiewol die

von ihm dazu gegebene Veranlaſſung die Strafe des

Brodherrn mindern kann. Bloß das zu viel getha

- ne wird ſtraffällig. Auf alle Weiſe und in allen

* * T - Fäl
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Fällen muß auch der gezüchtigte Dienſtbote gehöre,

werden, wenn er eine erlittene Züchtigung für zu

hart hält, muß ſich aber alsdann auch gefallen laſ

ſen, daß er, wenn ſein Brodherr nur das gethan

hat, was ihm erlaubt war, über die Anſchuldi

gung eines ungerechten Verfahrens deſſelben gebüh

rend geſtraft werde. Bey einem ſolchen Verfah

ren genießt ein jeder den Schutz der Geſetze.

6) Auf die Uebertretung aller dieſer Vor

ſchriften müſſen angemeſſene Strafen beſtimmt feſt

geſetzt ſeyn. Die allgemeine Drohung einer will

kürlichen Strafe iſt nicht zweckmäßig, weil die

Größe des Vergehens nicht ſo daraus erhellet, wie

aus einer nahmhaft gemachten. Wenigſtens hat

doch der Ueberſchreiter des Geſetzes die Ausflucht,

daß er einen ſolchen Grad des Unrechts ſich nicht

vorgeſtellt habe, und oft kann auch wirklich ein un

richtiger Begriff zu einer ſolchen Vergehung Anlaß

geben, welche unterbleibt, wenn er durch eine ge

drohete nahmhafte Strafe berichtigt wird. Dieſe

und noch mehrere andere beſondere Beſtimmungen

müſſen von den lokalen Umſtänden, von der meh- -

rern Neigung zu den Vergehungen, von den beſon

dern innern Einrichtungen und Beſchaffenheiten des

Hausweſens hergenommen werden. Dieſe werden

auch die Veranlaſſung geben, obige allgemeine

Grundſätze zu modificiren und paſſend zu ma

chen, - sº
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Noch ein paar Bemerkungen ſcheinen nützlich

zu ſeyn. Erſtlich, es wird in den Geſindeordnun

gen oft eine Strafe auf das ſogenannte Abſpänſtig

machen des Geſindes geſetzt. Iſt dieſes denn wol

ſo ganz gerecht? Bey genauer Unterſuchung dürfte

dieſe Strafe wol nicht für gerecht zu halten ſeyn.

Worinn beſtehet denn das ganze Vergehen eigentlich?

Jemand der gewiſſer Dienſtleiſtungen bedarf, findet

ein dazu geſchicktes Subjekt. Dieſes hat ſeine Dien

ſte einem andern auf eine gewiſſe Zeit anheiſchig

gemacht, und es hängt ganz von ſeinem Willen ab,

ob es ſie über dieſe Zeit hinaus leiſten will, oder

nicht. Jener frägt es darum, und leitet deſſen Be

ſtimmung zu ſeinem eigenen Beſten, durch Anerbie

tungen die dieſem mehr Vortheil bringen, als die

Bedingungen, auf welche es ſich bisher verbindlich

gemacht hat. So wie jener ſeinen Vortheil ſuchen

kann, und zu ſuchen berechtigt iſt, ſo iſt auch die

ſes befugt, den ihm angebotenen anzunehmen. Bey

dethun dieſes, und was hätten ſie denn nun wol eia

gentlich Unrechts gethan? Der Nutzen deſſen, der

den Dienſtboten hat, mag es wolſeyn, ihn zu be

halten, aber warum ſoll denn deſſen Vortheil nur

allein in Betracht kommen und nicht auch der Vor

theil dieſer beyden andern Perſonen? Der eine oder

der andere wird in dem einem oder andern Fal

ke einen ſo nützlichen Helfer in ſeinen Geſchäften nicht

häben, Und warum ſoll denn der, der ihn bisher

hatte, gerade der ſeyn, für den die Geſetze ſichers

klären? Hat er denn durch deſſen Verbindlichkeit,

die jener auf eine beſtimmte Zeit übernahm, ein

- T 2 ſºſo
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ſo großes und ausſchlieſſendes Recht bekommen?

Einen Beweggrund muß doch der Dienſtbote ha

haben, daß er ſeinen Dienſtherrn verändert, und

warum ſoll denn dieſes ſein eigener Vortheil nicht

ſeyn? Welcher andere Beweggrund iſt denn wol

möglich? Man ſage doch auch, ob dieſes wolirgend

etwas anders iſt, als wenn ein Fürſt den Diener ei

nes andern Fürſten durch Verſprechung einer hö

hern Beſoldung, höhern Ranges und mehrerer Vor

theile in ſeine Dienſte ruft! Und wer erklärt dieſes

für Unrecht? Von dem Wichtigen auf das minder

wichtige ſollte doch hier wol der Schlußbündig ſeyn.

Es mag immer wahr ſeyn, dergleichen Beredungen

unter Verſprechungen mehrerer Vortheile könnenge

mißbraucht werden, aus Haß und Neid, dem an

dern zu ſchaden, geſchehen. Aber das kann doch

nie ein Grund werden, eine an ſich nicht unerlaub

te Handlung zu verbieten.

-

Die zweyte Bemerkung betrift die Klagen über

das böſe Geſinde. Sollte denn das Geſinde wok

immer allein ſchuldig ſeyn? Der höhere iſt gar zu

geneigt, die Schuld von einer Sache auf den ge

ringern zu ſchieben. Er verlangt, daß ihm mehr

Gutes zugetrauet und mehr geglaubt werde, als je

nen. Wollen wir aber wirklich annehmen, daß

daß Geſinde immer ſchuldig ſey, ſo müſſen wir

zugleich annehmen, daß alle Brodherrngeſittete, ver

nünftige, gerechte und billige Leute ſind. Wer getrauet

ſich das zu behaupten? Der Scheingrund, daß die
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Brodherrn doch gemeiniglich eine beſſere Erziehung

gehabt haben, als die Dienſtboten, iſt nichts als

ein Scheingrund. Eine vornehmere Erziehung

mögen viele wol gehabt haben, aber deswegen

nicht eine beſſere. Wahr iſt es, unter den Dienſt

boten giebt es viele trotzige, boshafte, treuloſe

und ungeſchickte Leute. Hievon liegt der Grund

-in ihrer Bildung, die manche Regierung oft ſo

ſehr vernachläßigt. Eben ſo wahr aber iſt es auch,

daß die Brodherrn oft durch ihr ungeſittetes, ſtol

zes, mit Verachtung begleitetes hartes, miß

trauiſches Benehmen gegen ihr Geſinde, durch

Vorenthaltung des ihnen Schuldigen, durch ein

böſes Beyſpiel in unredlichen, boshaften und zän-

fiſchen Verfahren gegen ihre Mitmenſchen, auch

bisweilen durch Mangel an einem wohlgeordneten

Anſehen, durch zu viel Vertraulichkeit und Güte

das Geſinde verderben, muthwillig, faul, miß

müthig, tückiſch, boshaft, untreu und familiär

machen. Hier finden ſich eben die Gebrechen,

als bey der Kinderzucht, wenn die Regierung nicht

ein wachſames Auge auf das Erziehungsweſen
e

hat. "
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Erſten Abſchnitts

Siebente Abtheilung.“
. . . . . .:

Von den bürgerlichen Geſetzen in Anſehung

des Eigenthums der Glieder der bür:

gerlichen Geſellſchaft.
- - -

-

-

tº : . . ;

. . - r- § 131. -

Ein rechtmäßig erworbenes Eigenthum (S. 44.

1 12. und § 123. des erſten Theils) muß unver

letzlich, und die Rechte über daſſelbe müſſen heilig

ſeyn. So gemein, ſo begreiflich dieſer Satz zu

ſeyn ſcheint, ſo verwickelt iſt er bisweilen in ſeiner

Anwendung und ſo unvermerkt wird oft gegen dieſe

-

Unverletzlichkeit in den bürgerlichen Einrichtungen

verſtoßen.

Die Geſetze müſſen alſo über die Heiligkeit der

Eigenthumsrechte aller Glieder der bürgerlichen Ge

ſellſchaft ſtrenge halten.“ Ein jedes vollkommenes

Eigenthum muß als eine dem Eigenthümer deſſel

ben allein gehörige Sache angeſehen werden. Nie

mand muß ſich ein Recht an die Subſtanz ſelbſt

und an die Dispoſition darüber, oder an eine Nuz

zung deſſelben anmaßen dürfen. Alles was ein

Unbefugter in Betracht deſſelben vornimmt, iſt un

rechtmäßig, und aller Schaden und Verluſt den er

dahey haben kann, trift ihn ſelbſt von Rechtswe

- gen. -
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gen. Die Regierung muß alſo auch ſelbſt keine

Eingriffe in daſſelbe thun. Alle Schmeicheleyen

und Vorwendungen eines Obereigentums des Staats

(dominii eminentis) welches in dem äußerſten

Rechte gegründet ſeyn ſoll, ſind Undinge, Begrif

fe, die Kränkungen enthalten. §. 23. dieſes Theils.

In wie ferne die Glieder ber bürgerlichen Geſell

ſchaft einen Theil der Nutzungen ihres Eigentums

- - oder wolgar der Subſtanz ſelbſt zum allgemeinen

Beſten anzuwenden verpflichtet ſind, wird nachhero

gezeiget werden. Dieſe Verpflichtung zur Anwen

dung ſetzt zwar wol das Recht einer Anforderung

der ganzen Geſellſchaft zum voraus, nie aber ein

Miteigenthum. Denn das hätte die Geſellſchaft

ausdrücklich bewilligen, und der oberſten Gewalt über

tragen müſſen, wenn ſie es haben ſollte. §. 23.

> dieſes Theils. Vermuthung, Erdichtung und

Vorausſetzung, daß dergleichen geſchehen ſey, iſt

hier nicht gültig. . . . . . . . .

- §. I33.

Einem jeden vollkommenen Eigenthümer, das

iſt: einem ſolchen, der ein ganz freyes Eigenthum

beſitzt, müſſen alſo die bürgerlichen Geſetze frey

kaſſen, über ſein Eigenthnm nach ſeinem Gefallen

zu disponiren, es zu nutzen, jedem andern von

dem Mitgenuſſe deſſelben auszuſchlieſſen, es zu be--

halten und wegzugeben, bedingt und unbedingt,

zum Theil oder ganz, es mit Rechten für andere

zu belegen, ja ſogar zu ſeinem Schaden damit zu

verfahren, § 123. und H.3o. erſten Theils. Er

T 4 muß,

-
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muß, wenn er es nicht ſelbſt anders will, allen

Nutzen allein haben, ſo wie er auch allen Schaden

davon allein tragen muß. In der bürgerlichen

Geſellſchaft tritt nur die einzige Einſchränkung ein,

daß er keinen der ganzen Geſellſchaft offenbar

ſchädlichen Gebrauch davon machen müſſe. Denn

dieſer Freyheit hat er ſich nach dem Vereinigungs

zwecke der ganzen Geſellſchaft begeben. (§. Io. und

II. dieſes Theils. Aus dieſem Grunde muß er

die Benutzung ſeines Grundeigenthuns auch ſo ein

richten, daß er ſeinen Theil zur Erhaltung des

Ganzen beytrage. Er kann alſo ſeine Aecker nicht

unbebauet liegen laſſen, ſeine eigenthümlichen For

ſten nicht verwüſten, ſeine geerndteten Früchte nicht

der Geſellſchaft entziehen und was dergleichen mehr

iſt. Denn alle dieſe Dinge ſind Bedürfniſſe für

die Geſellſchaft, mit derj in Verbindung ſteht,

- und der er ſeine natürliche Freyheit ſo weit auf.

geopfert hat, als es das Wohl aller erfordert. -

§. I34.

'. In dieſem Stücke muß aber die Regierung mit

Vorſicht zu Werke gehen, und nicht einen jeden be

ſondern Nutzen, den ſich Jemand durch ſein Ei

genthum verſchaft, nicht jeden fehlenden Gewinn,

den das eine oder andere Individuum oder eine ganz

ze Zahl derſelben dadurch verfehlet, alſo nicht jede

wenigere Erſparung derſelben für einen Mißbrauch

des Eigenthums zum allgemeinen Schaden halten.

Daher ſind alle Taren wirkliche Eingriffe in das

Eigenthum der Verkäufer und auch gewiſſermaßen

^ UT
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in die Rechte der Käufer. Und dieſes aus folgen

genden Gründen: *

1) Der wahre jedesmalige Preiß einer Sache,

das iſt: nicht ein ſolcher, den ſie nach ihrer in

nern Güte haben könnte, (denn dies iſt der wahre,

Werth) ſondern der, den ſie nach der Zuſammen

treffung der jedesmaligen Konjunkturen hat, hängt

von ſo mancherley nicht in der Willkür der Men

ſchen beruhenden Umſtänden ab, daß es an einem

Grunde, ihn feſtzuſetzen, ganz fehlet. Nur beywe

nigen Artikeln, bey denen man den Einkaufspreis

der rohen Materialien annimmt und den Lohn des

Arbeiters dazu rechnet, wird dieſes eine Ausnah

me finden. Sonſt ſind aber gewöhnlich angenom

mene willkürliche Vorausſetzungen, wie die Sacheehe

dem im Preiſe geweſen iſt ein Fehlſchlußſo gut wie die

ſer: dieſe oder jene Sache von einer gewiſſen Art, iſt in

jetziger Zeit dafür eingekauft worden: und alſo gel

ten alle eingekauften Stücke derſelben Art nicht

mehr und was dergleichen fehl ame Willkürlichkei

ten, ſogenannte Grundſätze, die Preiſe zu beſtimmen,

mehr ſind. Und iſt denn das nun nicht ein offenbarer

Eingriff in das Eigenthunsrecht eines Eigjä.
mers, wenn ich nach Gefallen beſtimme: ein ge

/

. .

wiſſer Theil ſeines Eigenthums ſoll nicht mehr werth

ſeyn, als ſo viel; wenn ich ihm noch dazu zumu

the, er ſoll ihn auch für keinen höhern Werth zu

nützen ſuchen, als für den von mir angenomme

nen? Was könnte ſonſt wohl ein Eingriff ſeyn?

denn den Werth von einer Sache weggenommen, ſo

bleibt ſie in Betracht des Nutzens – nichts.

- T 5 2) Dems
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2) Demjenigen, dem die Geſetze auflegen, daß

er ſo viel für ein gewiſſes Bedürfniß geben ſolle,z

wird offenbar in ſeine Freyheit gegriffen, dafür nur

ſo viel zu geben, als ihm ſelbſt gut ſcheint. Aller

Handel wird dadurch auf einmal genommen.

3) Entweder eine Sache iſt allgemein für ei

nen gewiſſen Preis zu haben, oder nicht. Was

ſollte es denn nun wol für einen Nutzen haben,

wenn die Geſetze jenen noch beſonders beſtimmen

wollten? Tritt aber der zweyte Fall ein, ſo hilft

ein ſolcher Machtſpruch nichts. Will der Verkäu

fer nicht ſich ſelbſt ſchaden: ſo kann er nicht ge

horſam ſeyn, er muß ein Verletzer der Geſetze,

ein Betrüger auf mancherley thunliche Weiſe wer

den. Auf dieſe Art bringen harte Geſetze manchen

Menſchen zu Uebertretungen, der ſie ſonſt nicht

ſchuldig geworden wären, und dieſes iſt ein aber

maliger Beweis, wie vorſichtig und klug die Ge

ſetzgeber ſeyn müſſen. Will nun ferner in dieſem

eintretenden Falle der Eigenthümer weder zu ſei

nem Schaden Folge leiſten, noch auch betrügen:

ſo muß er von dem Verkaufe ganz abſtehen und da

durch ſich und andern ſchaden. Denn ihn zwin

gen, daß er noch dazu ſein ihm allein gehöriges

Eigenthum für den angenommenen Werth verkau

fen, wieder ein anderes erwerben und eben ſo da

mit verfahren ſolle, iſt warlich der höchſte Grad

der Härte. Man wird zwar einwenden, daß die

- - jenigen Glieder einer bürgerlichen Geſellſchaft, die

ein ſolches Gewerbetreiben, nur unter den ihnen

--- -
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vorgeſchriebenen Bedingungen dazu gelaſſen ſind.

: Sobald Bedingungen gegen die natürlichen Rechte,

dergleichen die freye Dispoſition über ein ohne ir

gend eine Einſchränkung erworbenes Eigenthum iſt,

verſtoßen, ſind ſie nicht gültig, alſo auch nicht ge

recht. §. I7o. Nr. I. und 2. erſten Theils. Nur

von einem Wahnſinnigen iſt zu glauben, daß er ſich

der Bedingung, zu ſeinem Schaden zu handeln,

unterworfen habe.

4) Hiezu kommt nun aber noch, daß bey, ei
ner wolgemachten Einrichtung dergleichen hartes

Mittel zum Beſten des Ganzen gar nicht einmalnö

thig iſt. Denn fehlerhaft würde es ſeyn, wenn

gewiſſen Geſellſchaften ſolche Rechte und Freyhei

ten in die Hände gegeben würden, die dem Ganzen

zum Druck gereichten, das heißt: ein ausſchlieſſen

der Handel. Wo ſie ſind müſſen ſie aufgehoben,

oder ſo erweitert werden, daß keine Bedrückung

vmehr möglich iſt. Ueberdem hat ja die Regierung

die Mittel immer in Händen, ſolchem Uebel zu

ſteuren. Denn iſt eine Waare würklich für einen

wohlfeilern Preis einzukaufen und zu verkaufen, ſo

mache ſie nur gleich die Verfügung, daß dieſes un

ter ihrer eigenen Aufſicht geſchehe, und der beſſere

Preis iſt ſofort hergeſtellt. Dieſes Mittel, wenn

es mit billigen Bedacht auf einen erlaubten Gewinn

derer, die ihr Nahrungsgeſchäfte aus dem Verkaufe

einer ſolchen Waare machen, angewandt wird, iſt

weder hart noch ungerecht. Es leitet zum allge

meinen Beſten, nimmt nichts als den Theil eines
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anrechtmäßigen Gewinnes, und läßt einem jeden

die freye Dispoſition über das Seinige. Denn

über den gängigen Preis (es iſt vom Einkaufe und

Verkaufe die Rede) kann kein Eigenthümer ſein Ei

genthum auszubringen mit Recht verlangen wollen.

Ueberhaupt kann man als eine allgemeine Regelan

nehmen, daß, wo genugſame Menge von einer

Waare, und eine hinlängliche Anzahl derer, die ſie

verkaufen, ſich findet, willkürlich hohe Preiſe nie

ſeyn werden. Sind die Waaren doch theuer, ſo

muß der Grund in der Sache ſelbſt und in gewiſ

ſen andern Beſchaffenheiten und Umſtänden liegen.

§ 135.

Bey Gelegenheit dieſer feſtgeſetzten Grundſä

ze bietet ſich eine Bemerkung dar, die wichtig iſt.

Falſche Begriffe von Polizey verleiten oft zu drük

kenden Verfügungen, unter dem Vorwande des ge

meinen Beſten. Das gemeine Beſte iſt nicht gerade das,

wovon eine große Menge Menſchen einen Nutzen

auf Rechnung eines einzigen oder etlicher hat. Ein

ſo geformter Grundſatz kann nicht als ein allgemein

nützlicher gelten, weil er bey gewiſſen Vorfällenei

nem jeden ſchädlich werden kann. Nur das kann

- das allgemeine Beſte ſeyn, welches wechſelſeitig

allen einen wahren zu ihrem würklichen Wohl

(nicht etwa bloß zu einem etwas größern Vortheil)

abzweckenden Nutzen gewährt, und bey welchen

einzelne Glieder nicht mehr verlieren, als ſie durch

die zu jenem Zwecke in Allgemeinen gemachte Ein

richtungen wider gewinnen. Würde es aber zum

/ - - Bey
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Beyſpiel wo möglich ſeyn, alle Bedürfniſſe auf die

Weiſe mit Taxen zu belegen, daß der Vortheil al

ler Konſumenten, die an einander verkaufen, und

von einander kaufen, in ein wechſelſeitiges Gleich

gewicht geſetzt würde? Und wie ſiehet es denn in

dieſem Falle mit denen aus, die mit ihrem Eigen

thum kein Gewerbetreiben, aber doch als Käufer

ihren ungezwungenen Willen haben müſſen? Könn

te alles dieſes richtig geordnet werden: ſo mögten

die Taxen allenfalls gerechtfertiget werden können,

ehe aber nicht. Einigen Eigenthümern hingegen

nur Bürden auflegen, und andere verſchonen, iſt

warlich eine Sache, die ſich unter den Begriff des

gemeinen Beſten nicht hoffen läßt.

§. I 36.

Die Art und Weiſe der Uebertragung des E

genthums , die Entſcheidungen der mancherley Strei

tigkeiten, ſowol in Betracht dieſes, als über die

Bedingungen und Vorbehalte am Eigenthume ſelbſt,

oder an der Nutzung deſſelben, über die daran ſich

ausbedungenen oder darauf zugeſtandenen Rechte

entzogene Nutzungen und deshalb verlangte Schad

loshaltungen, Verwendungen an fremdes Eigen

thum, über die Gültigkeit der Verbindlichkeiten in

Anſehung deſſelben, und der Verletzungen derſel

ben (wo eben die Grundſätze ſtatt finden, die oben

§ 169. und folg. erſten Theils, wegen der Ver

bindlichkeiten überhaupt feſtgeſetzt ſind) über die

Abtretung des Gebrauchs auf eine gewiſſe Zeit,

über das dagegen verſprochene Aequivalent, es be
ſtehe
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ſtehe in Nutzungen oder baaren Gelde, und kary

die Anordnungen in Beſtimmung der Einrichtung

der mancherley Arten der Dispoſition über das

Eigenthum, und deren Form, und die Entſchei

dung der Streitigkeiten darüber, ſind nur ein Ge

enſtand der Geſetze, nicht aber die eigene Dispo

tion über daſſelbe ſelbſt. Siehe jedoch § 133.

dieſes Theils.
*

§. 137.

Eine Frage iſt hier zu erörtern. Kommt es

denn der Regierung zu, den Eigenthümern zu ver

bieten, daß ſie ihre Grundſätze zerſtückeln und ver.

einzelnen? Iſt einmal zum Beſten des Ganzen

die Einrichtung gemacht, hat der Staat, oder ein

anderer ein gewiſſes Recht an den Umfange eines

ganzen Grundſtücks erworben, ſo, daß das Inte

reſſe jenes oder dieſes verletzet werden würde, wenn

das Grundſtück vereinzelt würde: ſo iſt das Ber

bot allerdings gerecht. Denn das Eigenthum iſt

alsdann kein ganz freyes. Aber die Regierung

greife auch nicht unter einem ſolchen Vorwande,

- der nur ein Scheingrund wird, zu weit. Gewiſs

ſenhafte Erwägungen der jedesmaligen beſondern

Umſtände müſſen hier entſcheiden. Denn die ver

meintlichen Grundſätze, das Gemeine- Beſte durch

ſolche Anordnungen zn befördern, ſind oft weiter

nichts als Vorwand und Schein, und die Begüns

ſtigungen eines Kindes deſſen, der ein ſolches Ei

genthum hinterläßt, für den andern Kindern, ſind

-- ---------------- -- --
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§. 138.

- Ein jeder hat das Recht, ſein Eigenthum von

dem, der es unrechtmäßig beſitzt, zurück zu for

dern. Hier kann der Beſitzer vorſchützen, daß es

ein verlaſſenes Eigenthum geweſen iſt, das er durch

die Beſitznehmung erworben habe. Die Geſetze

müſſen alſo das Nöthige in Betracht des verlaſſe

nen Eigenthums, das iſt: eines ſolchen, welches

- - nicht durch ausdrückliche Erklärung auf einen an

dern übertragen iſt, verordnen. Bey einer aus

drücklichen Verlaſſung iſt gar kein Zweifel, daß das

verlaſſene Stück ein vollkommenes Eigenthum des

erſten Beſiznehmers werde. § 123. 131. und 134.

erſten Theils. Bey einer nicht geſchehenen ausdrück-

lichen Verlaſſung hingegen treten ſchon mehrere Be

denklichkeiten ein. Ohnſtreitig iſt es der Ordnung

und der Betriebſamkeit wegen, die das allgemeine

Wohl der Geſellſchaft erfordert, gut, daß kein

Mitglied derſelben ſo nachläßig ſey, ſein Eigen

thum ohngenutzt liegen zu laſſen, und hiezu zweck-

mäßig, daß andere ſich deſſelben annehmen, and

Nutzen daraus ziehen. Jedoch aber können man

cherley Umſtände eintreten, die Urſach ſind, daß

ſich Jemand ſeines Eigenthums auf eine lange Zeit

entäußere. Eine bloße Vermuthung alſo, daß die

ſe Entäußerung gerade in der Abſicht geſchehen ſey,

um ſein Eigenthum ganz und gar zu verlaſſen, ſtrei

tet gegen den natürlichen Trieb des Menſchen.

§. 44. erſten Theils. Die bürgerlichen Geſetze

mögen alſo immer eine gewiſſe Zeit annehmen, die

hinlänglich ſeyn ſoll, den gegenwärtigen Beſitzer

. . . -
für
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für den rechtmäßigen zu halten. Nur iſt es ſehr

hart, den ehemaligen Eigenthümer, der es bewei

ſen kann, daß dieſe Vermuthung nicht richtig, daß

die Sache, die jener beſitzt, ſein Eigenthumſey,

damit nicht zu hören. Iſt es nicht Strafe genug,

wenn er die Nutzungen binnen der Zeit ſeiner Ver

nachläßigung (denn ſonſt muß er auch dieſe "nicht

verlieren, wenn er ſich deren nicht ſchuldig ge

macht hat, §. 134. erſten Theils,) verlieret ? ſo

wie es ſich von ſich ſelbſt verſteht, daß er den Zu

wachs zu dem Eigenthume, der durch das eigene

Vermögen des bisherigen Beſitzers erwuchs, die

ſem gut thun muß. §. I 24, erſten Theils. Man

wende nicht ein, daß hierüber unendliche Streitig

keiten entſtehen würden. Wenn die Geſetze eine

gute Einrichtung in Betracht der Uebertragung des

Eigenthums machen, und ſo viel thunlich, darüber

wachen, auch für das Eigenthum derer, die es

nicht ſelbſt verwalten können, gehörig ſorgen: ſo

werden die verwickelten Fälle ſchon ſehr ſelten wer

den. Zweytens aber wird die Sache nicht verwik

kelter werden, als eine jede andere, die durch ei

nen ſchwürigen Beweis erſchwerer wird. Könnte

man wohl deshalb einen Kläger enthöhren, weil er

einen ſchweren Beweis übernehmen muß und will?

Man ſehe übrigens dieſer Materie wegen meinen

Verſuch einer Unterſuchung über die Frage: ob die

Uſukapion unter freyen Völkern ſtatt finde, wo die -

ſelbe ſpecieller abgehandelt iſt.

§ 139.
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Wie ſoll es denn aber mit denen gehalten wen

den, die durch eine Entfernung aus dem Staate

ihr Eigenthum , bewegliches und unbewegliches,

verlaſſen? Daß ihnen durch die von der Regie

rung angeordnete Verwaltung ihres Vermögens zu

Hülfe gekommen werden müſſe, iſt ſchon oben

v§ 108. bis 11 . dieſes Theils angeführt worden. - -

Wie lange ſoll es denn nun aber unter der Verwal

tung bleiben, und wie weit ſoll der Zeitraum ſeyn,

binnen welchen es für verlaſſen geachtet, und ei

nem Anweſenden als ein Eigenthum zugeſprochen

werden kann? In Betracht des Vermögens ſelbſt

muß man wohl einen Unterſchied machen unter dem

jenigen, welches ein Weggegangener wiſſentlich

beſaß, als er weggieng, und unter demjenigen,

welches ihm ohne ſein Wiſſen während ſeiner Ab

weſenheit zufällt. In Anſehung des erſtern muß

man freylich aus dem Betragen deſſen, der es ver-

läßt, ſchließen, daß er die Nutzungen davon nicht

will, wenn er binnen eines gewiſſen Zeitraums ſich

- um daſſelbe nicht bekümmert. . . Wenigſtens hat

man doch Urſach zu glauben, daß er die Nutzun-

gen deſſelben entbehren könne. Aber können auch

nicht mancherley Umſtände eintreten, die den Ab

weſenden wider ſeinen Willen abhalten, zurück zu

kehren? Und deshalb iſt es hart, gleich die Ver

wuthung anzunehmen, daß er ſein Eigenthum

gänzlich verlaſſen wolle. Auf der andern Seite

aber hat doch der Staat auch ein Intereſſe dabey,

daß durch die Nutzung eines Eigenthums, und das

3 - U. - -jenige,

-
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jenige, was dadurch in Umlauf kommt, die Sum

me des zirkulirenden Vermögens vergrößert werde.

Dieſem wohlverlangten Intereſſe iſt es angemeſſen

daß die Regierung nicht zugeben kann, daß die

Nutzungeu eines ſolchen Eigenthums durch Anhäus

fung, der Eirkulation entzogen werden. Es iſt al

ſo billig und zweckmäßig, wenn nur eine gewiſſe Zeit

feſtgeſetzt wird, binnen welcher die Einkünfte desE

genthums eines Abweſenden aufgehäuft, daß ſie nach

Wblauf derſelben aber in Lauf gebracht werden.

Dieſes kann am beſten auf die Weiſe geſchehen, daß

ſie den nächſten Verwandten, die den Geſetzen nach

die Erben des Abweſenden ſeyn würden, zu ihrer

freyen Dispoſition, nach Abzug der Verwaltungs

koſten, wenn ihnen nemlich die Verwaltung nicht

ſelbſt anvertrauet werden kann, überlaſſen werden,

- Die Subſtanz ſelbſt aber muß unangetaſtet bleiben.

Der Abweſende kann gegen eine ſolche geſetzliche

Verfügung nichts einwenden, weil er ſie der Re

gierung durch ſein eignes Betragen abnöthigt,

Wenn nun aber ein Abweſender ſo lange ausbleibt,

daß er die möglichen Lebensjahre eines Menſchen

ſchon überſchritten hat: ſo mag das Eigenthum im

mer denjenigen zugeeignet werden, der zu der Zeit,
W. - - da man ſeinen Tod als gewiß annehmen kann, ſeis

- ne geſetzlichen Erben ſeyn würden. Zu dem Ende

–T muß auch denjenigen, welche die Einkünfte genieſ

ſen, kein Recht auf die Subſtanz ſelbſt gegeben

werden, im Fall ſich etwa noch nähere zur Zeit

des gewiß angenommenen Todes legitimirten. Was

nun endlich das Vermögen, welches einem Abwes

- ſenden

. .

-

. . .
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ſenden ohne ſein Wiſſen zugefallen iſt, anbetrift:

ſo muß daſſelbe nicht allein gewiſſenhaft verwaltet

werden, ſondern die Regierung darf ſich auch keine

Dispoſition über die Aufkünfte davon anmaßen.

Nach Abzug der Verwaltungskoſten (S. 1 1 1 dieſes

Theils) bewahre man alſo die Aufkünfte auf, man

verwandele ſie in baares Geld, man bringe dieſes

durch ſicheres Ausleihen in Eirkulation, erhalte die ,

ſämmtlichen Nutzungen des Eigenthums ſowohl als

die Subſtanz ſelbſt bis zu der Zeit, da man nach

dem Laufe der Natur den Tod des Abweſenden alsº

gewiß annehmen kann, und dann verfahre man

eben ſo wie erſt in Betracht des Vermögens, wel

ches der Abweſende wiſſentlich beſaß, geſagt wor

den iſt. Dasjenige nun aber, was an Einkünften,

oder der Subſtanz ſelbſt das Eigenthum derer wird,

denen es zugetheilet iſt, muß ein unwiderrechtliches

Eigenthum werden, und alſo können auch die Ab

kömmlinge des Abweſenden, wenn auch deren der-

einſt kommen ſollten, keinen Anſpruch daran maF

chen. Sie hatten keinen andern, als den ihnen die,

Beſitzergreifung, (§ 134. erſten Theils) oder die

bürgerlichen Geſetze gaben. Jene fällt weg, wenn

ſchon ein anderer die Sache in Beſitz hat, und dies

ſe werden in dieſem beſondern Falle durch andere

bürgerliche Geſetze aufgehoben, und ſind alſo keine

mehr. Auch die etwanige Dispoſition des Abwe

ſenden über das Eigenthum, das er wiſſentlich in

dem Staate hat, den er verließ, kann keine Aen

derung hierin machen, weil er einen verlaſſenen Be

U. ſº

/

-
-

- - - - - - -
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ſitz nicht an andere übertragen kann. § 130. er

ſten Theils.

§. I 40. -

In beſondern Schutz müſſen die Geſetze das

Eigenthum derer nehmen, die daſſelbe ſelbſt nicht

verwalten können. Auſſer der eben erwähnten Ab

weſenheit iſt Mangel an Geiſtesfähigkeiten, er mag

ſeinen Grund in einem unreifen Alter, oder in ei

nem Fehler der Verſtandeskräfte ſelbſt haben, eine

ſolche Urſach. Die Regierung tritt in die Stelle

dieſer Unvermögenden, als Glieder der Geſellſchaft,

deren Wohlfahrt ſie zu beſorgen übernommen hat,

und muß alles Nöthige zur guten Verwaltung, zur

Erhaltung der Subſtanz ſelbſt, zur Wiederherbey

ſchaffung des verlohrnen Eigenthums, und zur gänz

lichen daraus entſtandenen Entſchädigung, geſetzlich

verordnen. Die Verwalter eines ſolchen Vermö

gens müſſen verantwortlich ſeyn, wenn ſie etwas

vernachläßigt haben, und eine gute Oberaufſicht .

muß jene in Ordnung halten, und diejenigen, wel

chen jene anvertrauet iſt, müſſen auch verantwort

lich ſeyn, wenn ſie es irgend daran ermangeln laſ

ſen. Alles dasjenige, was oben §. 1 o8. bis

11 o. dieſes Theils geſagt worden iſt, muß die Ge

ſetzgebung zum Augenmerke haben,

-.

-

- §. I41. - - - - -

Aber kann ſich denn die Regierung wohl in

die Vermögensverwaltung derer miſchen, die den

gewöhnlichen Menſchenverſtand zwar haben, aber

ungebührlich und verſchwenderiſch mit ihren Gütern

verfah

-

-
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verfahren? Kann ſie ihnen die Verwaltung neh

men, und ſie als Verſchwender (Prodigos) erklä

ren? Da ein jeder mit ſeinem Eigenthume nach

eignen Gefallen thun kann, was er will, §. I 33.

dieſes Theils: ſo ſcheint ſie wohl kein Recht zu ha

ben, ſich in eine ſolche ungebührliche Verwaltung

zu miſchen. Es kann auch dem Staate einerley

ſeyn, wer eine gewiſſe Summe des Vermögens be

ſitzt, das ſich im Staate befindet. Man mögte

zwar ſagen, daß er an der Erhaltung eines vorhan

denen Vermögens deshalb ein Intereſſe habe, weil

er für den arm gewordenen Verſchwender ſorgen

muß. Dieſer Einwurf ſcheint aber wohl deshalb

keinen hinlänglichen Grund abgeben zu können, weil

- ſeine Anwendung zu eingeſchränkt, oder, wenn er

als ein Grundſatz angewendet werden ſollte, von

zu beſorglichen Folgen einer Einmiſchung in die

Vermögensverwaltung ſeyn würde. Wie wenige

Verarmungen kann auch der Staat durch unmittel

bare geſetzliche Verfügungen abwenden? Wahr iſt

es alſo zwar, der Staat hat einen Nachtheil durch

die Verſchwendung des Vermögens zu beſorgen,

aber dieſer Nachtheil entſtehet aus der einem jeden

Menſchen zukommenden nicht wohl einzuſchränken

den Freyheit, deren Mißbrauch den Mißbrauchen

den am mehrſten trift. Folglich kann ihm auch

die Regierung nicht wohl in ſeine Rechte greifen.

Die Folgen des Mißbrauchs hingegen mögen ihn

die Geſetze empfinden laſſen. Dieſe beſtehen dar

in, daß, wenn der verarmte Verſchwender ſich

alsdann, wenn er nichts mehr hat, nicht ernäh

. - U 3 rCR
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ven kann und will, der Staat nicht eine faule Er

denlaſt zu ernähren ſchuldig, ſondern ihn zur öf

fentlichen Arbeit anzuhalten befugt iſt, damit er

ſeinen Unterhalt ſchaffe. Iſt dieſer nun knapp

und kümmerlich, ſo mag er ſich durch Zurückerin

nerung tröſten, oder ſelbſt ſtrafen. Ueberhaupt

merke man nur, daß bey guter Erziehung und

gleicher und unpartheyiſcher Anwendung guter Ge

ſetze (§ 35. u. 37.dieſes Theils) der Fall nicht ſo häu

fig ſeyn kann, daß ein Staat von dieſer Art des

Mißbrauchs der natürlichen Freyheit Laſt zu bea

fürchten hätte. Uebrigens iſt es nicht zweifelhaft,

daß ein Vater ſeinen Kindern die Bedingungen, un

ter denen ſie ſein Vermögen haben ſollen, und ſelbſt

beliebige Einſchränkungen der Verwaltung deſſelben

vorſchreiben kann. (§. I3o. erſten Theils.)

§ 142.

Endlich müſſen auch die Geſetze das Nöthige

in Betracht des Anfalls des Eigeuthums derer, die

es, ohne darüber disponirt zu haben, durch den

Tod verlaſſen, die nöthigen Verfügungen nicht

auſſer Acht laſſen. Die Grundſätze, aus denen

dieſe geſetzlichen Verfügungen hergenommen werden

können, ſind ſchon oben § 13o. bis 132. des er

ſten Theils feſtgeſetzt worden. Nach dieſen müſ

ſen ſie beſtimmen, wer an einem ſolchen Anfalle

Theil haben ſolle, wie mehrere daran Anſpruch

wachen können, und zu welchen Theilen, und wel

ches die rechtmäßigen Urſachen ſeyn ſollen, deneis

nen und andern auszuſchließen, und ſo weiter.

- ** / §, I43d
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- - §. I43. - . -

Daß Kindern, und Eltern, Brüdern und

- ".

Schweſtern, und nächſt ihnen den nächſten Ver

wandten das erſte Recht an ſolchem durch den Tod

eines Eigenthümers erledigt gewordenen Eigenthus

me durch die bürgerlichen Geſetze gegeben werde,

ſcheint wohl aus mehr denn einem Grunde der na

türlichen Billigkeit gemäß zu ſeyn. Mancherley

Verbindungen, die auf die Erwerbung und Erhal

tung des Eigenthums Einfluß haben, ſind der

Grund dieſer Billigkeit. Und zugleich tritt auch

der Grund ein, daß doch kein anderer iſt, welcher

der Regel nach ein größeres Recht haben könnte.

Denn was wäre wohl für ein Grund vorhanden,

daß ein Fremder den Vorzug haben ſollte? Das

Recht der erſten Beſitznehmung leidet die Ruhe der

Geſellſchaft nicht, weil daraus Gewaltthätigkeiten

zu beſorgen wären, und alſo iſt jene Beſtimmung

immer die beſte. Es iſt zwar wahr, daß in Ver

theilung des ſolchergeſtalt erledigten Eigenthums ei

ne andere Regel, nemlich das größere Bedürfniß

des einen und andern Verwandten, zum Grunde

dienen könnte. Aber was für mancherley Schwies

rigkeiten und Willkühr würden daraus entſtehen?

Die beſte Regel bleibt alſo wohl immer der Grad

der Verwandſchaft. :::

s. - -

- § 44. - -

Eine geſetzliche Unbilligkeit kann hier nicht

übergangen werden. Es iſt dieſe: daß ſo manche

Geſetze die Ehegatten von der wechſelſeitigen Verº

W 4 laſſen
A
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laſſenſchaft ausſchließen. Perſonen, die mit ein

änder ſo genau verknüpft waren, die ein ganz ge

meinſchaftliches Intereſſe hatten, die für einander

arbeiteten, ſollen an ihren wechſelſeitigen Vermö

gen gar keinen Theil haben? Man ſage mir doch

einen vernünftigen Grund davon. Wenn ſie auch

ſchon nicht auf gleiche Weiſe thätig waren, ſo

würkte doch jeder innerhalb ſeiner Grenzen. Die

Frau nahm dem Manne ſeine häuslichen Geſchäfte

ab, ſie verwaltete ſie gut, erſparte, und half das

durch das Vermögen des Mannes nach ihren Kräf

ten erhalten und vermehren. Ohne dieſe treue

Verwaltung würde es gewiß nicht ſo groß geworden

ſeyn; und wenn die Frau eigenes Vermögen dem

Manne zugebracht hat, iſt es ganz offenbar, daß

des Mannes Vermögen aus den Einkünften jenes

mit entſtanden iſt. Hicraus kann man die Ungerech

tigkeit des Satzes beurtheilen, daß aller Erwerb

auf die Rechnung des Mannes geſchrieben werden

ſolle. Hinwiederum der Mann echält das Vermö

gen der Frau durch eine getreue Verwaltung. Soll

te noch irgend etwas billig ſeyn, ſo würde es eher

dieſes ſeyn, daß der Mann von dem Vermögen der

Frau, durch deſſen Nutzung er ſein eigenes ohne

hin ſchon vermehret hat, ausgeſchloſſen wäre. Die

ſo ſehr genaue Vereinigung zweyer Perſonen, die

ſich einander ganz mittheilen, macht aber auch die

ſen Gedanken gehäßig.“ Die Geſetze handeln alſo

weiſe, wenn ſie die Erbfolge der Ehegatten verord

nen, und ihnen ihren Antheil beſtimmen. Wel

ehen aber - Sollte es nicht billig ſeyn, daß El

sº - – text
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tern und Kinder in dieſem Falle gleich geachtetwür

den? Alle übrige Verwandte müſſen aber von

den Ehegatten billig ausgeſchloſſen werden; denn

dieſe ſind ſich ſicher die nächſten. Ein ſolches Ge

ſetz befördert auch den Fleiß, die Treue und Be

triebſamkeit in der eheligen Geſellſchaft, und ein

-

-

- - - - ** –

entgegengeſetztes kann von üblen Folgen ſeyn.

. ..

- § 145.

. Sollte es denn aber wohl billig ſeyn, wenn

die Geſetze dem Vater den Niesbrauch von den müt

terlichen Vermögen der Kinder zubilligen ? Hievon

iſt kein Grund zu finden. Der Theil, den die

Kinder von ihrer Mutter erben, fällt auf ſie, als

ein erledigtes Eigenthum, und wird ihr Eigen

thum. Dieſes müſſen ſie ganz genießen, ſonſt ge

ſchiehet würklich ein Eingriff in ihr Recht.

§. I46.

Die Art der uebertragung eines ſolchen durch

den Tod erledigt werdenden Eigenthums müſſen die

Geſetze als ein Mittel, Streitigkeiten zu verhüten,

feſtſetzen. Iſt die Erbfolge beſtimmt, ſo müſſen

ſie auch ſagen, wie die Anmaßung des überkom

menen Eigenthums geſchehen ſolle. Da ſie auch

s

denn Eigenthümer bey ſeinem Leben das Recht nicht

verwegern können, dieſerhalb eine Verordnung zu

machen, §. 13o des erſten Theils: ſo müſſen ſie

«nch die Art der Einrichtung beſtimmen. -
sº

- es -

- - -
- - >
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H. I47. - - -

In Betracht der Verordnungen über den An

fall und die Vertheilung des Eigenthums nach dem

Tode des Eigenthümers, haben alſo die Geſetze auf

I) Wer es haben ſolle, wenn es ohne einige

Dispoſition des Eigenthümers frey wird;

2) Müſſen ſie z- Beratung der mancherley

Streitigkeiten, die aus den Anſprüchen der am Le

ben bleibenden die mit dem Verſtorbenen in Ge.

meinſchaft geſtanden haben, (H. I 3 I. und 132

erſten Theils) erwachſen können, verordnen , wel

chen Antheil jene haben ſollen, wenn dieſer über

ſein Eigenthum disponiren will; und

3) müſſen ſie die Art vorſchreiben, wie dieſes

geſchehen ſolle, weil alle Vorſicht anzuwenden nö

thig iſt, daß nicht der Wille deſſen, der nicht mehr

gefragt werden kann, zu Betrügereyengemißbraucht,

jedoch aber auch befolgt werde.

§ 148. -

Deutliche, aber auch nicht ſpizfindige Vor

ſchriften ſind in Betracht dieſes letzten Punkts nö

*hig. Ungezweifelte Gewißheit der Perſon, die et

"ºs haben ſoll, alſo deren deutliche Benennung,

"der Bezeichnung, und nicht zu bezweifelnde Beſtim

"g des Antheils, der ihr zugetheilet wird, ſind

das weſentliche. Jeder Beweis, der dieſe Umſtän

2 Ei de
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de auſſer Zweifel ſetzt, ſollte als hinlänglich gelten

und es müſſen keine erſchwerende Formalitäten vers

langt werden. Hieher gehört z. B. die Annehmung

einer Schenkung. Sollte der Wille des Menſchen,

eine Schenkung anzunehmen nicht ſeiner Natur nach

vermuthet werden können, und iſt nicht ſeine nach

herige Erklärung des Nichtwollens erſt vielmehr ab-

zuwarten? (§. 17o. Nr. 6. dieſes Theils.) Gril

lenhafte Ausſchlieſſung des Zeugniſſes ſonſt glaub

hafter Perſonen muß, einem ſolchen Willen nicht

vereiteln. Iſt es mithin nicht ſonderbar, daß noch

zu unſernZeiten Frauensperſonen nichtzu Zeugen, wo

von dem Vermögen eines ſchon todten die Rede iſt,

zugelaſſen werden, aber um einen zum Tode zu ver

urtheilen, iſt ihr Zeugniß gültig? Iſt der Einfall

mit den ſieben Zeugen bey Teſtamenten nicht eben

ſo abentheuerlich, da auf das Zeugnißzweyer glaub

würdiger jeder Miſſethäter zur Todesſtrafe, wenn

die Geſetze ſie auf das Verbrechen geſetzt haben,

verurtheilt werden kann? Welcher Gegenſtand iſt

wol wichtiger? Eben ſo verhält es ſich bey denen

zur Gültigkeit der Vermächtniſſe erforderlichen fünf

Zeugen. Die Menge der Zeugen gehöret gewiß

nicht zur Gewißheit, ſondern ihre Glaubwürdig

keit. Es iſt übrigens gut, daß die Geſetze zur

Teſtamentsverfertigung ſolche Verfahrungsart vor

ſchreiben, welche alle Weitläuftigkeiten, Zank

Zwietracht und Koſten dereinſt verhütet, z. B.

wenn ſie verordnen, daß die Teſtamente ſchriftlich

und gerichtlich gemacht werden ſollen, und dazuei

nem jeden eine bequeme Gelegenheit geben. Aber

Hess
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deshalb müſſen ſie nicht alle übrigen Arten, wenn

nur die Sache ſelbſt zur völligen Gewißheit ge

bracht werden kann, ausſchlieſſen.

Erſten Abſchnitts

- Achte Abtheilung.

Von den Geſetzen in Betracht der Beleidigun

gen ſowol gegen die ganze Geſellſchaft, als

einzelne Perſonen und das Eigenthum der

ſelben, oder von den Strafgefetzen.

§. I49.

Die moraliſchen Handlungen der Menſchen kön

nen auf mancherley Weiſe von der Vorſchrift ab

weichen; die Menſchen können auf vielerley Wege

gerathen, auf welchen ſie nicht zu dem rechten Zie

le gelangen; ſie können unrichtige Mittel zu ſonſt

erlaubten Zwecken wählen; ſie können ihre ihnen ans

geborne Triebe auf eine ſchädliche Weiſe befriedi

gen. Alles dieſes ſind in Vergleichung eines ge

wiſſen Geſetzes, deſſen Vorſchrift ſie befolgen ſoll

ten, Abweichungen, Vergehungen, Handlungen,

die nicht ſo ſeyn ſollten. Aber ſind denn alle ſol

che Handlungen und deren Verbot Gegenſtände der

bürgerlichen Geſetze? Können dieſe Strafen dar

auf ſetzen? -

$ 150.
-
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§. I 5O.

Eine jede Handlung muß in Hinſicht auf ge

wiſſe Beziehungen und Verhältniſſe, in denen der

Handelnde ſteht, hetrachtet werden, wenn ſie ihm

beygemeſſen werden ſoll. Denn ein und eben die

ſelbe Handlung kann ſogar recht ſeyn, wenn ſie

der eine vornimmt, und unrecht, wenn ſie ein an

derer begeht. Wenn der Vater ſein Kind ſchlägt, wenn

es etwas ſträfliches gethan hat,ſothuter recht. Schlägt

das Kind den Vater, wenn er auch ſonſt Strafe

verdiente, ſo thut es unrecht. Nächſt der Bezie

hung, welche die Rechtmäßigkeit oder Unrechtmäſ

ſigkeit der Handlung in Betracht des Handelnden

beſtimmt, muß auf die Abſicht des Handelndenge

ſehen werden. - Denn in dieſer Hinſicht kann ſie

gut oder böſe nnd beydes nach verſchiedenen Gra

den ſeyn. Und endlich muß die Folge der Hand

lung beachtet werden. Dieſes ſind die Hauptbe

griffe, die den Maßſtab zur Vergleichung einermo

raliſchen Handlung mit dem Geſetze geben. Denn

eine jede Handlung, die ganz ohne Beziehung und

Verhältniß, worinn der Handelnde gegen einen an

dern ſteht, vorgenommen wird, kann keinen Ein

fluß auf einen andern haben. Sie muß den Han

delnden bloß ſelbſt angehen. Eben ſo iſt es mit den

Folgen einer Handlung. Die Abſicht des Han

delnden zeigt es, ob er überhaupt befugt war, ein

Mittel zu deren Erlangung anzuwenden, und die

Folgen machen es klar, ob er ein erlaubtes und

gutes Mittel angewandt habe. Denn eine Hand

E- lung
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lung die keine Folgen auf einen andern hat, kann

Niemanden ſchädlich ſeyn. Mit der Theilnehmung

der Handlung eines andern hat es eben die Be

wandniß, ſie beſtehe in thätiger Beytragung, oder

im Hindern, oder nicht – Hindern und Unterlaſ

ſen deſſen, wozu Jemand verbunden war. Denn

die Handlung eines Dritten kann ohne dieſes Nie

manden beygemeſſen werden. : -

- §. I 5I. -

- In der bürgerlichen Geſellſchaft ſind die Hand

lungen, welche eine Beziehung auf den Zweck der

Geſellſchaft haben diejenigen, welche ſie intereßi

ren, und die Folgen dieſer Handlungen beſtimmen

den Grad, in wiefern ſie für die Geſellſchaft wich

tig werden. Dieſe nur ſind alſo der Gegenſtand

der bürgerlichen Geſetzgebung. . . . . .
:

\

-,

- - - - : -

* . §. I52. - - - - -

Was ſind denn dieſes nun aber fürHandlungen?

Aus dem Zwecke der Vereinigung läßt ſich dieſes

beſtimmen. Dieſer iſt ganz ohnſtreitig: :

. . .?

1) Die Sicherheit der Perſonen;

2) Die Sicherheit des Eigenthums, S. 6.

und 10. dieſes Theils; und – “

-

,
---

3) die Vereinigung der geſammten Kräfte,

um in der Wohlfahrt eines jeden einzelnen Mitglie-?

des die Wohlfahrt aller, und ſo umgekehrt, zu bea

würken §. II. dieſes Theils. Denn jeder will ſo glück

/> lich
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lich, als möglich, ſeyn, aber bey ſeinem eigenen

Glück muß auch das Glück des andern beſtehen kön

nen. Was hiezu nothwendig iſt, muß ſich ein je

der gefallen laſſen, und ſo viel und nicht mehr hat

er von ſeiner natürlichen Freyheit aufgeopfert. §. 9. -

und 10. dieſes Theils.

§ 153.

Die Handlungen der Glieder einer Geſellſchaft

alſo die eine Beziehung

1) Auf die Sicherheit der Perſonen;

2) Auf die Sicherſtellung des Eigentums eiz

nes jeden Mitgliedes der Geſellſchaft;

3) Auf die Erhaltung des Bandes und der

Sicherheit der ganzen Geſellſchaft haben, ſind die

Gegenſtände der bürgerlichen Geſetze, und alles
-

andere nicht. - - - -

- § 154. *

- Durch die Verbindung mit der Geſellſchaft

hat ſich ein jedes einzelnes Glied verpflichtet, dass

jenige zu thun, was dahin abzielet, ſich den Mit

teln zu unterwerfen, wodurch dieſe Zwecke erhal

v

ten werdeu können, und dasjenige zu unterlaſſen,

was alles dieſes ſtöhret und unterbricht. § 11. die

ſes Theils. Hierinn liegt der Grund zur Befol

gung der Geſetze. § 25. und 27. dieſes Theils.

Denn es bedarf wol keines Beweiſes, daß es wia

derſinnig ſeyn würde zu verlangen, daß man Si

-- -

- -:
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cherheit genießen, ſie aber andern nicht angede

hen laſſen wolle.
W

§. I 55.

Das angewandte Mittel, um jedes Mitglied

der Geſellſchaft, wenn es etwa ſein Wort brechen

wollte, zur Erfüllung ſeiner Zuſage anzuhalten,

-und dadurch von dem Gegentheile zurück zu halten,

iſt die widrige Folge, die der Handlung folgt, das

iſt: die Strafe der Bundbrüchigkeit. Man bilde

ſich aber ja nicht ein, daß man Mittel habe, alle

Verbrechen abzuwenden. Fleißige Bemühung ſie

zu verhüten und das zweckmäßige Anordnen, das

Böſe zu vermeiden, iſt zwar die Pflicht der ober

ſten Gewalt, aber der Erfolg ſtehet nicht immer in

ihrer Macht. - . . .

§. 156.

Dieſe Zwangsmittel, oder Strafen, welche

eine ſolche Geſellſchaft beſtimmen will, müſſen ſol

che ſeyn, die ſie in ihrer Macht hat, das heißt:

ſolche, die als Vertheidigungsmittel nach dem Na

turrechte einem jeden Menſchen zukommen. § 120.

und folgende; imgl. §. Ióo. und folgende erſten

Thrils. Denn andere rechtmäßige Mittel als ein

zelne Menſchen haben, können auch mehrere mit

einander verbundene durch die Verbindung ſich nicht

mittheilen. Die Art der Ausübung kann nur ver=

ſchieden ſeyn. Wenn die Vereinigten auch das

Recht der Beſtimmung dieſer Mittel. Einigen oder

auch nur Einem aus ihnen übertragen; ſo können

- ſie,

< .
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ſie auch kein anderes und kein ausgedehnteres, als

ſie ſelbſt haben, übertragen. Denn woher ſollte

das kommen? -

- - W

>- §. I57.

Nach dieſen Vorausſetzungen wird ſich nun bes

ſtimmen laſſen, was für Uebertretungen, Verge

hungen und Verbrechen die bürgerlichen Geſetze be

ſtrafen, und wie ſie ſie beſtrafen können. Wollen

wir ſie nach dem Grade ihrer Wichtigkeit betrach

ten: ſo werden ſie folgendermaßen zu klaßificiren

ſeyn:

1) Verbrechen gegen die Ruhe und Sicherheit

(beyde haben den genaueſten Bezug auf einander

der ganzen Geſellſchaft, oder den Staat; -

2) Verbrechen und perſönliche Beleidigungen

gegen die einzelnen Mitglieder; *

3). Verletzungen und Beraubungen des Eigen

thurns. Hieraus wird denn auch folgen, welche

Handlungen keine bürgerliche Vergehungen ſind,

die alſo auch nicht beſtraft werden können.

§ 158.

- Jederzeit, wenn ein Strafgeſetz gemacht werden

ſoll, muß die erſte Betrachtung ſeyn, nachzuforſchen,

ob eine Handlung Beziehung auf die bürgerliche Geſell-

ſchaft habe oder nicht. In dieſem Falle kann kein

Geſetz gemacht werden, weil die Geſellſchaft ſich
- nur

* -- - - - - -

-
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nur im Betracht jener ihrer natürlichen Freyheit,

ſo weit es nothwendig iſt, begeben hat. In allen

übrigen Stücken hat ſich jeder die ſeinige vorbe

halten, und iſt alſo auch keinem Zwangsmittel un

terworfen. Dazu gab er ſeine Einwilligung nicht,

S. 9. und 10. dieſes Theils.

- - - - $. 159. -

Eine große Menge eingebildeter Verbre

chen ſind durch die Gewohnheit ſo dazu gemacht,

daß man ſich nicht einmal einfallen läßt, zu zweifeln,

daß es würkliche ſind, oder zu unterſuchen, ob ſie es

ſind. Man ſetzt es voraus, und ſtraft tapfer dar

auf los. Fürnemlich dann, wenn die Geldſtrafen

unter die Einkünfte des Staats, oder noch ſchlim

mer, wenn ſie unter die Einkünfte der Richter

§. 160.

Vor allen Dingen ſolte man bey einem jeden

Verbrechen richtig prüfen: ob denn auch die Hand

lung, die Aeußerung und das Würken eiues mora

liſchen Weſens auf die angeſchuldigte Art wolge

ſchehen könne. Dieſes ſcheint dem Anſehen nach

ſo trivial, daß die Bemerkung ganz unnöthig zu

ſeyn ſcheint; denn es läuft darauf hinaus: ob denn

das Verbrechen möglich ſey. Und doch iſt es oft

der Fall geweſen, daß man dergleichen Einbildun

gen hart beſtraft hat. Dieſes iſt eine von den Fol

gen, wenn man die Vernunft unterdrückt, und das

Unbegreifliche ohne Prüfung glaubt. §. 79. und

9I. dieſe Theils. Herrey, Bündniſſe mit dem

- Teufel
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Teufel und die vermeintlichen böſen Folgen daraus

ſind ſcheusliche Hirngeſpenſte, die aus dem Nicht

gebrauche der Vernunft erzeuget, und durch den

Eigennutz und die Bosheit der Pfaffen ernährt ſind.

Die Vernunft (dieſes heilige nicht genug zu preiſen

de Geſchenk des Schöpfers, dieſes höchſte Gut).

ſey alſo auf ihrer Huth, daß ſie nicht auf andere

dergleichen hirnloſe Begriffe falle, ſie als gewiß

vorausſetze, und dann Unſchuldige dem abergläu

biſchen Wahnſinne aufopfere. Es wird nicht nö

thig ſeyn, darüber etwas weiter zu bemerken, weil

die geſunde Vernunft das Gebiet ihrer Herrſchaft

immer mehr erweitert, trotz aller Dämme, die ihr

hie und da entgegengeſetzt werden, die ſie aber ents:

weder allmählig durchbort, oder gar durchbricht.

§. 151. - - -

Was nun die erſterwähnten eingebildeten Vera .

brechen ſelbſt anbetrift; ſo ſind dieſes nach dem

oben § 15o. 15 I. und 153. feſtgeſetzten Grund

ſätzen folgende :

1) Die Ketzerey, das heißt: die abweichen-,

den Meynungen von den angenommenen Glaubens-,

Syſtem. § 84. 85. 87. 92 Nr. 2. 3. und 4.

98. I 03. und Io5. dieſes Theils. Denn was

liegt wol dem Staate und der Geſellſchaft daran,

was das eine oder das andere Mitglied deſſelben für

einen Glauben in Sachen hat, die nicht den gering-

ſten Einfluß auf die bürgerliche Geſellſchaft haben?

Ein jeder werde doch auf dem Wege ſelig, den er

ZE 2 für
- - - - - - ...“ - -
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für den kürzeſten und beſten hält. Handlungen ſind

der Gegenſtand der bürgerlichen Geſellſchaft, und

dasjenige, was einen Einfluß durch dieſelben auf

ſie hat, nicht äber die Denkfreyheit. § 128.

erſten Theils, und 149. 150. und 157. dieſes

Theils. Man wird vielleicht ſagen: die Grund

ſätze des Glaubens können aber mittelbar einen Ein

fluß auf die darnach eingerichteteu Handlungen des

Glaubens haben. Alsdann wird immer die Hand

lung ſelbſt der Gegenſtand der Beſirafung werden,

und dann, wenn ſie ſich äußert, wird es Zeit ge

nug ſeyn, ſie zu ſtrafen, wie bey jedem andern

- Verbrechen, das der Verbrecher im Sinne hat, und

nicht vorausſagt, wenn er es begehen will. Man

glaube auch nicht, daß man das mindeſte Uebel:

durch dergleichen Strafen verhüten wird. Heim

liche Sektirer kann man wol machen, vor denen

man ſich noch weniger hüten kann, als vor denen,

die es kund thun, wie ſie denken. Es iſt leicht zu

erachten, daß hier die Rede nicht von ſolchen Ge

ſellſchaften ſeyn kann, die Lehren, welche dem Staa-

te ſchädlich werden können, verbreiten. Derglei

chen waren die Jeſuiten. Aber ihre Grundſätze

giengen weit über die Grenzen der Religions- und

Glaubensſachen hinaus. Hier iſt bloß von dieſem

die Rede. Sie ſind kein Gegenſtand der Strafge

ſetze, denn ſie ſind kein Verbrechen gegen die Ge

ſellſchaft. Uebrigens iſt von den Grenzen der Denk

freyheit ſchon oben §. 99, und folgenden dieſes

Theils gehandelt werden, - -

-

- -

- - - - - -

+ 2) Gehöret

. . . . . . . - -
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2) Gehört hieher die unterlaſſung der Bey

wohnung des Gottesdienſtes und des Genuſſes des

Abendmals. Beyde ſind ſehr löblich, das erſte nützlich

für die, welche Belehrung bedürfen, unb das letztere

eine weisheitsvolle Anſtalt, damit ſich die Men

ſchen ſelbſt erforſchen und prüfen. Aber der Nuz

zen ſolcher Andachtsühungen muß aus der Erkennt

niß, aus dem innerlichen Triebe, aus dem Ver

langen des Genuſſes herkommen, und alſo ſehet

ein jeder leicht ein, daß der Zwang dazu den Nuz

zen nicht ſchaffen kann. Die Handlung wird alſo

zwecklos. Denn was ſollte wol für ein Gutes

daraus erfolgen, wenn Jemand dergleichen thut,

nur um der gedroheten Strafe zu entgehen? Und

wo kann man nur auf die entfernſte Weiſe darthun,

daß der Stifter des letztern einen andern als gute

willigen Gebrauch zum Zwecke gehabt habe?

3) Ganz unbegreiflich iſt es, wenn die Ge

ſetze den ſogenannten anticipatum concubitumſtra

fen wollen. Man ſuche wie man will, ſo wird

man keinen Grund dazu finden können. Nicht die

geringſte üble Folge hat dieſe Handlung, und war

um ſoll ſie denn geſtraft werden? Die Geſetze haben

eine gewiſſe Ceremonie feſtgeſetzt, durch welche ei

ne Eheverbindung öffentlich als re folche erklärt

werden ſoll. Das hat ſeinen Nutzen. - Aber ſie

gehen offenbar zu weit, wenn ſie das Erzeugungsge

ſchäft gerade an die Zeit dieſer Ceremonie binden

wollen. Warum ſollte denn dieſes ſeyn? Das we

fentliche iſt und bleibt die Einwilligung, die Ver

sº S 3E 3 bin
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bindung der beyden zuſammentretenden Menſchen,

und jene Ceremonie kann nichts anders, als eine

öffentliche Erklärung dieſes Willens, oder der ſchon

geſchehenen Sache ſeyn. Wenn nur dieſe Vorſchrift

beobachtet wird, ſo geſchehe jene, wenn ſie will,

Von Anſtändigkeit, die ihren Grund in der guten

Meynung anderer hat, iſt hier nicht die Rede.

4) Iſt die Verlaſſung der bürgerlichen Geſells

ſchaft kein Gegenſtand der Strafgeſetze. Denn

man müßte ſonſt zum voraus ſetzen, daß ein Mit

glied ſich anheiſchig gemacht hätte, ein ewiges

Mitglied der Geſellſchaft, und zwar unter allen

auch ganz veränderten Umſtänden zu bleiben, auch

dann nicht aufhören es zu ſeyn, wenn ſein eigener

Vortheil erforderte, es nicht mehr zu ſeyn. §. 9.

und Io, dieſes Theils. Hieße dieſes aber nicht et

was wider die Natur des Menſchen vorausſetzen?

Die Strafverbote alſo, auſſer Landes zu gehen,

ſind keine auf das Recht der Natur ſich gründende

Geſetze. Sie ſind eine Erfindung ohne nachtheia

lige Folgen hart regieren zu können, und ſcheinen

immer eine Anklage der Regierung gegen ſich ſelbſt

zu enthalten. Iſt ſie gut, gelinde, gerecht, war

um wollte der unter einer ſolchen Regierung lebe =

de Bürger ihr entweichen? Selten wird der Fal

ſeyn, da man die Liebe des größten Haufens der

Menſchen dazu wohnen, wo ſie geboren ſind, nicht

verkennen kann. Verlaſſen dieſem ohnerachtet eia

nige Glieder der Geſellſchaft dieſelbe: ſo mag die

ganze Strafe Beraubung des Rechts eines Ein

s - - » gebohr
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gebohrnen und Bürgers und Verwegerung der Wie

deraufnahme in die Geſellſchaft (welche letztere

Art der Strafe jedoch nicht politiſch gut iſt), oder

eine bedingte Aufnahme ſeyn. Verführer aller Art

zum Auswandern aber duldet die oberſte Gewalt

mit Recht nicht, und kann ſie allerdings ſtrafen.

Das indirekte Mittel, die Bewohner eines Landes

zu zwingen, nicht auſſer Landes zu gehen, das

Abzugsrecht, iſt eben ſo wenig gerecht. Es raubt -

einen Theil des Eigenthums, an den Niemand ein

Recht, als der Eigenthümer hat. Hier dürfte ſich

wohl eine Spur des irrigen Begriffs vom Oberei

genthume des Staats finden laſſen. Die vorge

wendete Schadloshaltung des Staats iſt eben ſo

gut erzwungener Vorwand, Der Staat hat kein

Recht ein ſich von ihm trennenwollendes Mitglied

zurückzuhalten, und alſo auch keinen Anſpruch auf

Schadloshaltung aus dieſem Nicht-Rechte.

5) Der Selbſtmord liegt auch auſſer den Gren

zen der bürgerlichen Geſetzgebung. Er iſt zwar

nach dem Naturgeſetze nicht erlanbt, § 1 18. er

ſten Theils, demohnerachtet aber kann jener aus:

mehrern Gründen kein Gegenſtand der bürgerlichen

Strafgeſetze ſeyn. Denn erſtlich ſtehet einem jeden,

frey, daß er aufhöre ein Glied der bürgerlichen

Geſellſchaft zu ſeyn, wenn er will, (ſiehe die vor

hergehende Nummer) und wenn er aufhöret es zu

ſeyn, ſo kann es der bürgerlichen Geſellſchaft gleich -

*

gelten, auf welche Art er dieſes ausführet, wenn

ſie nur in den Grenzen der Beziehung auf ſeine Per-

.. - 2 ZE 4 - ſon
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fºn bleibt. Zweytens, fällt ja auch ein Erforder

niß der Strafe, nämlich die Beſſerung oder Ab-

haltung des Verbrechers von der Wiederholung des

Verbrechens ganz weg. In dieſer Hinſicht iſt das

Geſetz ganz Kraft- und Würklos. Der Fühlloſe zu

beſtrafende hat kein Gefühl. Und der Abſcheu, der

andern durch die ſchimpfliche Behandlung des tod

ten körperlichen Reſtes eingeflößt werden ſoll, iſt

ganz ohne Würkung. Denn derjenige, dem ſein

Leben ſo zur Laſt iſt, daß der Ueberdruß gegen daſ

ſelbe die ſo mächtige Liebe dazu unterdrückt, wird

wol keine ruhige Betrachtungen über die Mißhand

lung ſeines todten Körpers anſtellen. Unrichtige

Vorſtellungen der Dinge, Schwärmerey und Wahn

ſinn, auch Furcht vor einer Strafe eines begange

nen Verbrechens treiben einen Menſchen zu einem

ſo widernatürlichen Entſchluſſe. Man ſehe, was

ºben §. 49. und 1 F9. erſten Theils über dieſe Sa

che geſagt worden iſt. Der einzige Fall, worinn

man einen todten Körper eines ſich ſelbſt Entleibten

auf eine aufſerordentliche Weiſe mit Recht begra

ben kann, iſt der, wenn der überführte Verbrecher

ſich, um der Strafe zu entgehen, ſelbſt entleibet

hat. Man begrabe ihn alsdamm auf die Weiſe und

an den Ort, den man dem Beſtraften angewieſen

haben würde, und war er werth aus der Geſell

ſchaft der Lebendigen gewieſen zu werden: ſo laſſe

man ihn auch nicht bey den Todten, die ehemals

Mitglieder derſelben waren, ruhen. Dieſes iſt

keine Strafe, ſondern eine Ordnung in Anweiſung .

eines gewiſſen Platzes, . ! -,

: . -- 6) Das
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6) Das Spielen um Geld kann auch eine dem

Menſchen ſchädlich werdende Handlung ſeyn, ohne

daß die bürgerlichen Geſetze ſie verbieten und ſtra

fen können. Die freye Dispoſition über das Ei

-

ſich. Nur Betrug dabey kann ein Gegenſtand der

Strafgeſetze werden. Denn was liegt ſonſt dem

Staate daran, wenn das Geld aus der Hand eines

Eigenthümers in die Hand eines andern Gliedes der

Geſellſchaft, und zwar mit ſeiner Bewilligung geht?

Es bleibt ja im Lande und entgeht der Geſellſchaft

nicht. Nur das kann und muß die Regierung ver

hüten, daß nicht fremde Spieler den Gliedern der

Geſellſchaft das Geld abnehmen, und es aus dem

Lande ſchleppen. Hiebey hat die ganze Geſellſchaft

ein Intereſſe, aber bey jenem Spiel nicht. Uebri

gens, da das Spiel kein Erwerbungsmittel des

Fleiſſes, ſondern der Müßiggänger, mithin einem

Staate nicht nützlich iſt, wird es ganz zweckmäſe,

ſig ſeyn, dem Gewinner keine Klage zu Erlangung

des Gewonnenen, als eines niedrigen Erwerbes zu

zugeſtehen. Denn ein anderes iſt es, eine Hand

lung nicht hindern, ein ganz anders aber die Fol

gen der Handlung unterſtützen, und dadurch die

ſe mittelbar befördern. Begünſtigt, oder gar

privilegirt muß das Spiel noch weniger auf irgend

eine Weiſe werden. Will man auch das Spiel

verbieten, ſo müſſen unzählige Arten, das Geld

unrecht anzuwenden und zu verſchleudern auch ver

boten werden, und das geſchiehet doch nicht. Als

* - - - - - 3E 5 - den!!
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denn müßte gar kein Spiel geduldet werden, ſelbſt

die Lotterie nicht.
-

7). Auch die hohen Kapital-Zinſen ſind kein

Gegenſtand peinlicher Geſetze. Der Regel nach

darf ein Jeder aus ſeinem Eigenthume ſo viel Nuz

zen ziehen, als er immer kann. § 123. erſten

Theils. Die hohen Zinſen bezahlt auch der Schuld

ner aus freyen Willen, obgleich beſondere Umſtän

de ihn nöthigen, ſeinem Willen ſo zu beſtimmen.

Will die geſetzgebende Macht wegen des Zuſammen

hanges des Gewerbes dieſerhalb etwas verfügen, ſo

iſt dieſes ein Policey- aber kein Kriminalgeſetz.

§ 122. Nr. 2. dieſes Theis.
-

8) Kann auch die oberſte Gewalt auf die Ver

ſchweigung eines verübten Verbrechens keine Kri

minalſtrafe ſetzen. Denn wo ſollte wol die Ver

bindlichkeit liegen, die Verbrechen eines andern

anzuzeigen? Ein anderes iſt würkliche Theilneh

mung, ſie geſchehe auf welche Art ſie immer wolle,

und ſollte es auch nur Erleichterung der böſen That

oder Verhehlung des Thäters und ſeines Verbre

chens ſeyn. Zu verübende Verbrechen aber, durch

deren Hinderung ein Schade abgewandt werden

kann, muß ein jeder anzeigen, und kann deshalb

geſtraft werden, wenn er es nicht thut. DerZweck

der geſellſchaftlichen Verbindung legt ihm dieſe

Pflicht auf, und er hat die Erwiederung derſelben

zu erwarten, § 1 I. dieſes Theils.

- - §. 162. V

- - - - -
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- §. 162.

Auſſer dieſen eingebildeten Verbrechen giebt es

gewiſſe Vergehungen, die aus einem unrichtigen

Geſichtspunkte angeſehen werden. Hieher gehö

Pet : -

1) Die Gottesläſterung. Was iſt denn die

ſes eigentlich für ein Verbrechen? Es ſind ver

ſchiedene Arten unrichtiger Aeußerungen über das

höchſte Weſen möglich. Entweder ſpricht einer

demſelben die Eigenſchaften ab, die zu ſeinem We

ſennothwendig gehören müſſen, die aus dem Be

griffe von ihm nicht ausgelaſſen werden können und

dürfen, wenn es daſſelbe ſeyn ſoll. Dieſen muß

man belehren, aber nicht ſtrafen. Denn hätte er

einen richtigen Begriff, ſo könnte er ſich nicht ſo

äußern. Oder es dichtet Jemand dem höchſten.

Weſen Eigenſchaften an, die es nicht haben kann,

wenn es das höchſte Weſen ſeyn ſoll. Auch dieſen

belehre man. Oder widriges Schickſal, Drangſa

le, Ungerechtigkeit und körperliche Schmerzen brin

gen einen Menſchen ſo weit, daß er ganz falſche

Begriffe von dem höchſten Weſen prädicirt. Ein

ſolcher iſt wirklich in dem Zuſtande einer Verwirst

rung. Man bringe ihn zu ſich ſelbſt, und laſſe

ihn alsdenn ſein Unrecht durch vernünftige Vorſtel

lung deſſelben fühlen. Oder es ſtößt Jemand aus;

Muthwillen oder Bosheit, nach dem Begriffe der

Menſchen, verächtliche und ſchimpfliche, ſpöttiſche

Reden gegen das höchſte Weſen aus. Dieſer Ur

ſinnige ſagt etwas, das ſich auf jenes höchſte Wº

ſen gar nicht paßt, und alſo enthält ſeine vernunft“.

- loſe
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loſe Rede gar keinen Begriff. Denn ſo bald Sub

jekt und Prädikat einander widerſprechen, ſobald

kommt kein Begriff durch ihre Zuſammenſetzung her

aus. Was ſoll man aber mit dieſem Scheuſale

anfangen? Das höchſte Weſen kann der unflätige

Wurm nicht beleidigen, und auch die Beſorgniß

über das, was ehrenrührige Reden von Menſchen

machtheilig macht, kann hier nicht einmal gedacht

werden. Denn der Menſch, dem etwas entehren

des nachgeſagt wird, kann fürchten, es möge ihm

dadurch nachtheilig werden, daß andere glaubten,

er habe eine entehrende Handlung begangen. Die

ſes aber fällt in Abſicht auf ein höchſtes Weſen

ganz weg. In dem Begriffe von ihm ſelbſt ſteckt

ſchon ganz das Gegentheil. Von dieſer Seite

kann alſo der verabſcheuungswürdige Irrſinnige

nicht beleidigend werden. Allein er beleidigt die,

denen er durch ſeine boshaften Reden zu erkennen

giebt, daß ſie ſo dumm, ſo einfältig ſind, ein

Weſen für das zu halten, was es nicht iſt, daß ſie

ſo niedrig ſind, einem Weſen Ehrerbietung zu er

zeigen, die es nicht verdient. Denn wenn Je

mand einer gewiſſen Sache einen großen Werth

beylegt, und ſich noch dazu rühmt, er thue dieſes

nah genugſamer Prüfung, und ich ſage ihm gerade

zu, daß ſie ohne allen Werthſey, was thue ich

denn mehr oder weniger, als daß ich ſeine Kennt

niß für unrichtig, ſeine Begriffe für falſch, und

ſeine Schätzung für einfältig erkläre, und thue ich

dieſes durch ſchimpfende, hämiſche und bosheits

volle Ausdrücke, durch Ausdrücke, die die Sache

- - lächer
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lächerlich machen, ſo beleidige ich doch ganz zuver

läßig jenen Werthſchätzer. Aus dieſem Geſichts

punkte behandle man einen ſolchen Tollſinnigen.

Man züchtige ihn mit einer körperlichen Strafe für

den Mangel an Achtung, für die Aeußerung der - -
Verachtung gegen die Geſellſchaft, welcher er jene W. -

ſchuldig iſt; man ſuche ihn eines beſſern zu beleh

ren, und gebiete ihm ernſtlich, künftig ſich klüger

zu betragen, und thut er es nicht, ſo ſtelle man

ihn der Verachtung ganz bloß, man mache es öf-

fentlich bekannt, daß ſich ein jeder für dieſen Ver-

ächter der, der Geſellſchaft ſchuldigen Achtung, hü

ten ſolle, man mache es fühlbar, daß es eine

Schande ſey, mit einem ſo Unſinnigen umzugehen,“

und ſollte er ſich ſo weit vergehen, mit ſeinem Un

ſinn andern zur Laſt zu werden, ſo ſperre man ihn,

wie andere Tolle, bey, und laſſe ihn arbeiten. Wo

eine ſo raſende Erſcheinung unter die Seltenheiten

gehören. Denn bey einem, der nur einen Funken

Vernunft hat, kann man ſie nicht denken. Wozu

ſoll dergleichen Läſterung denn abzwecken? Was

kann durch Läſtern und Schimpfen Gutes ausge

richtet und geſtiftet werden? Sie iſt und bleibt ja in

aller Hinſicht der unbegreiflichſte Unſinn. Glauben

mußte doch der Läſterer ein höchſtes Weſen, ſonſt

beläſterte er ja ein Unding. Und wenn er es

glaubt, wie kann er es beläſtern? Nichts als un

ſinnige Widerſprüche. Er nennt ſchwarz weis,

und weis nennt er ſchwarz. -
- ,

-
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2) Die Erzeugung der Kinder auſſer der nach

der Form der bürgerlichen Geſetze vorgeſchriebenen

Verbindung, das heißt: auſſer der Ehe, iſt eine

Abweichung, die kein Verbrechen genannt werden

kann, wenn ſie mit beyderſeitiger Einwilligung ge

ſchehen iſt. Bloße fleiſchliche Vermiſchung kann

alſo noch weniger ein Gegenſtand der Strafgeſetze

ſeyn, und wäre ſie auch für Belohnung geſchehen.

Denn wo iſt hier in beyden Fällen ein beleidigter

Theil? Dieſe Vergehung iſt bloß ein nach bürger- >

lichen Geſetzen nicht Vorſchriftsmäßig geleiteter,

dem Menſchen übrigens angebohrner Trieb, und

alſo kein würkliches Verbrechen. Zudem führet ſie,

wenigſtens für die Frauensperſon, eine mehr denn

zu harte Strafe mit ſich. Warum wollte man ei

ne Perſon noch ſtrafen, die die Achtung der an

dern Menſchen, vieles von ihren perſönlichen Rech

ten (und wenn ſie auch nur eingebildete und unbe

deutende wären) verloren, und die Laſt der Erzies

hung eines Kindes hat? Den Vater eines ſolchen

Kindes trift jenes nicht, und in dieſer Hinſicht

konnte er noch eher eine Strafe ertragen, wenn ſeine

Handlung ſonſt dergleichen verdiente. Wenn er

aber die Pflichten eines Vaters erfüllt, und ſein

Kind ernährt und gut erziehet, alsdann bleibt auch -

nicht der Schatten eines Verbrechens übrig. Nur

alsdann, wenn er die Frauensperſon durch betrüge

riſche Verheiſſung angeführt hat, die Pflichten ge

gen ſein Kind aus den Augen ſetzt, alsdann erſt

wird er ein Verbrecher. Hier iſt Beleidigung, Un

treue, Pflichtvergeſſenheit, die werth iſt, beſtraft

- zut
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zu werden. Alles was ſonſt an der Handelung tad

lenswerthes (ein gewaltiger Unterſchied mit dem

beſtrafenswerthen) übrig bleibt, iſt dieſes, daß er

bey ſeinem Zeugungsgeſchäfte nicht die von den bür

gerlichen Geſetzen vorgeſchriebene Form beobachtete.

Da dieſe Form nnr vorgeſchrieben ſeyn kann, um

- eine Ordnung feſtzuſetzen, wodurch Unordnung in

moraliſchen Verbindungen, die gewöhnlich Beleidi

gungen mit ſich führet, verhütet werden ſoll: ſo

ſcheint auch eine Strafe auf ihre Nichtbeobachtung

nicht gerecht zu ſeyn, ſo bald keine Unordnung und

Beleidigung daraus folgt. Dieſe iſt aber nicht da,

wenn Vater und Mutter ihre Pflicht redlich thun.

Die Geſetze können alſo weiter nichts thun, als ſol

che Perſonen zurechtweiſen, es ihnen verweiſen, daß

ſie nicht nach der vorgeſchriebenen Form gehandelt

haben, und ſie zu ihrer Vater- und Mutterpflicht
anhalten. - W

Die Vorſtellung eines Verbrechens hat in die

ſer Sache ſchon unglückliche Folgen gehabt. Die

Geſetze ſind die Urſach unzähliger Verbrechen ge

worden, des Kindermords, des Meyneides, der

Mißhandlung der Eltern an ihren Kindern, die aus

heiliger Einfalt eine ſolche Sünde an ihnen tächen

wollten, und was dergleichen mehr iſt. Es iſt das

her auch ganz ungerecht, wenn ſolche auf dieſe

Weiſe erzeugte Kinder nicht die völligen bürgerli

chen Rechte ſowohl in Anſehung der bürgerlichen

Geſellſchaft, als ihrer Eltern, haben ſollen. Was

haben ſie denn gethan, daß man ſie mit einer Bes

- raubung
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raubung beſtrafen will? Die Strenge der Geſetze

in dieſer Sache, die Beraubung der Ehre, die die

Geburth eines auf dieſe Weiſe erzeugten Kindes zur

Folge hat, haben den erſten Grund zu dem unna

türlichen Verbrechen des Kindermords gelegt.

So iſt dieſe Sache in Beziehung auf das Ver

hältniß gegen die bürgerliche Geſellſchaft beſchaf

fen. Es ſey aber vergönnet, bey einer ſolchen Ab

weichung, wozu ſo viel Trieb in der Natur vorhan

den iſt, wozu die wechſelſeitige Neigung beyder Ge-

ſchlechter ſo viel Anlaß auch den Vorſichtigſten ge

ben kann, wozu der Reiz der Schönheit oft unwi

derſtehlich hinreißt, eine kleine moraliſche Aus

ſchweifung zu machen. Aus eben den angeführten

Urſachen ſey Jedermann auf ſeiner Hut. Je leich

jes iſt, in eine Unregelmäßigkeit zu verfallen, je

achtſamer ſollte billig ein jeder ſeyn, ſie zu vers

meiden. Ihr Jünglinge und Männer vorzüglich

ergebet euch nicht dem Leichtſinne, arme unſchuldi

ge Geſchöpfe, auch ſolche nicht, die eines gerin

gern Standes ſind, als ihr (denn die Rechte der

Menſchheit haben lauter gleiche Theilnehmer) eurer

Wolluſt aufzuopfern. Erſchieichet nicht durch liſti“

ge Verſprechungen, durch ſcheinende Vorſtellun--

gen, was ihr ohne dieſe Ränke nicht erhalten wür-

det. Stellet folgende Betrachtungen an: Erſtlich.

Iſt es wohl eine ſo geringe Sache, ein Mädchen

eines Gutes zu berauben, wofür ſie, wenn ihr ſie

verlaſſer, keine Entſchädigung, oder dºch nur ſehr

ſchwer erhalten kann? Iſt es nicht Leichtſinn, der

an
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an Bosheit grenzet, ein gleichen Werth haben.

des Mitgeſchöpf der Verachtung anderer bloßzuſtel

len, ihm Rechte zu rauben, die es deshalb ſind,

weil ſie in den Augen der Menſchen einen Werth

haben; ihm gegen den Genuß einer Wollaſt eine

Laſt aufzulegen, die es allein tragen ſoll? Zwey

tens. Aller dieſer Druck und Kummer, die ein

ſolches Geſchöpf beugen, und wohl gar erdrük

ken, kann ein Anlaß zu einer That werden, die

die Folge eures Leichtſinnes iſt. Wie wenn ein un

ſchuldiges Geſchöpf, das gar nichts verbrochen

hat, als die Urſach aller dieſer Bedrängniß, aus

dem Wege geräumt wird? Fällt nicht beynahe al

Theil haftet auf der Thäterin. Unruhe, Qualu

le Schuld auf euch? Wahrhaftig, der kleinere

Gewiſſensbiſſe müſſen euch euer LebenÄ
Drittens. Wenn ihr ein ſolches unglücklich ge

machtes Geſchöpf verlaſſen habet, und eine an

dere Verbindung nach der Form der bürgerlichen

Geſetze eingegangen ſeyd, worin ihr gleichfalls Va

ter werdet, wird es euch dann nicht beunruhigen,

wenn ihr eure ſämmtlichen Kinder, gegen die ihr

gleiche Pflichten habet, doch nicht gleichen An

theil daran könnet nehmen laſſen, weil ſolche dar

unter ſind, die durch Betrug und Treuloſigkeit ihr

Daſeyn erhielten ? Viertens. Vorzüglich hüte

ſich ein jeder, nicht ſolche Verſprechungen zu thun,
die er nicht halten will, oder wegen ihm bekannter

Verhältniſſe nicht halten kann. Das iſt und bleibt

ſchändlicher Betrug, und der Gedanke, Geld in

- - r» P - - - - - I. di
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die Stelle ſeines zurückgenommenen Wortes treten -

zu laſſen, iſt und bleibt niederträchtig.

Wäre es wohl nicht zum Beſten des Gemei

nen Wohls und der Menſchheit, und zu Verhü

tung der Unregelmäßigkeit beſſer, wenn den jun

gen Leuten die Sache von der Seite der mancher

ley widrigen Folgen, die eine Nichtgemäßbezeugung

der vorgeſchriebenen Form veranlaſſen, die Gemüths

unruhe, die ſie erzeugen, und wie ſie das Leben

verbittern kann, vorgeſtellt würde, als wenn man

ihnen viel von einer Sünde vorſchwatzt, ohne die

Begriffe gehörig auseinander zu ſetzen? Dieſes

würde ein Theil der Belehrung bey. Erziehung der

Fenſten in gewiſſen Jahren ſeyn.

3) Die ſogenannte Entführung einer ledigen

Frauensperſon, welche mit deren Einwilligung ge

ſchiehet, gehöret gleichfalls mit unter die Zahl der

durch ein Vergrößerungsglas angeſehenen Verge

hungen. Dieſe vergrößerte Idee hat ihren Grund

in der irrigen Meynung einer unumſchränkten Ge

walt der Eltern über die moraliſchen Handlungen

der Kinder, ſonderlich in Heyrathsſachen." Dieſe

Begriffe ſind aber oben berichtigt. § 124. Nr. 2.

dieſes Theils, und die Geſetze, welche nicht nach

richtigen Grundſätzen eingerichtet ſind, werden

ſelbſt die Veranlaſſung zu ſolchen Schritten. Ei

gentlich wird gar kein Verbrechen begangen, wenn

zwey Menſchen in eine ſolche Verbindungſrey ein

willigen. Haben aber die bürgerlichen Geſetze dies

ſe Art der Verbindung verboten: ſo iſt weiter

- nichts,
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nichts, als ein Verſtoß gegen dieſe begangen.

Wenn aber dasjenige recht beherzigt wird, was

oben §. I24. Nr. 1. I49. und 15o. dieſes Theilsge

ſagt worden iſt: ſo wird wºan leicht finden, daß

harte Strafen in einem ſolchen Falle grauſam und

- widerrechtlich ſind. Ein anderes aber iſt eine ge

zwungene Entführung. Dieſe iſt eine ſehr ſtraf

bare That. - - z

s: 4) In Hinſicht auf die bürgerliche Geſellſchaft

kann auch der Ehebruch kein Verbrechen genannt

werden. Er iſt bloß eine Beleidigung des unſchul

digen Ehegatten, und dieſer kann Genugthuung

verlangen. Will er die nicht haben, ſo hat kein

anderer irgend ein Intereſſe dabey, und es iſt keine

Verletzung eines Rechts der Geſellſchaft vorhanden.

Die Geſetze haben hier weiter nichts zu thun, als

zu ſchützen, aber nicht eine Beleidigung zu rächen,

wo kein Beleidigter ſeyn will. Eben dieſes kann

man auch dann behaupten, wenn der Ehemann eie

nen ſchändlichen Eigennutz ſo weit getrieben hat,

daß er ſich die Schande ſeiner Frau und die ſei

nige bezahlen ließ. Beleidigt iſt alsdann Nie

mand. Das Bekanntwerden ſich ſelbſt angethaner

Schande, die den Menſchen in der Meynung an

derer genugſam herabwürdigt, wird ihn die Vere

achkung anderer, die Ausſchließung aus der Zahl

vechtlicher Menſchen zuziehen, und dieſes iſt ſchon

eine natürliche Strafe, die in vielen andern ſchimpf

lichen Vergehungen von guter Würkung iſt, wenn

nur die Menſchen richtige Begriffe von Greuus

K : W) 2 - Schans



- -

G&S ( 34o) SS

Schande haben. Dieſe ihnen beyzubringen, iſt ein

wichtiger Theil des Unterrichts: Daß dieſes ſehr

würkſam ſey, kann man daraus abnehmen, daß

ſich die Menſchen des Umgangs derer, die ſie nicht

für ehrlich halten, z. B. der Henkersknechte, ſo

ſehr entziehen. Wie mächtig würkt auch nicht der

Begriff von Ehre, ſogar einer falſchen, auf ganze

Srände ? - -

5) Eben ein ſolches ganz unrichtig betrachte

tes Verbrechen iſt die ſogenannte Blutſchande. Ein

Name, der aus zwey Benennungen zuſammengeſetzt

iſt, die den Begriff der Sache nicht enthalten.

Jeder aber hat ihn dem andern nachgeſprochen, und

dadurch iſt es Gebrauch geworden, eine gewiſſe

Handlung ſo zu benennen. Dieſes Verbrechen iſt -

kein anderes, als eine fleiſchliche Vermiſchung mit

ſolchen Perſonen, denen die bürgerlichen Geſetze die

Ehe unterſagt haben. Es iſt kein Verbrechen ge

gen das Naturrecht, ſondern die menſchlichen Ge

ſetze haben nur aus guten Abſichten hierin eine Vor

ſchrift gemacht. Ein Schade kann für das gemei

ne Weſen nicht daraus entſtehen, und eine gute

Erziehung nebſt der nach der Erfahrung unter na

hen Verwandten, ſonderlich Eltern und Kindern,

ſich ſelten findenden Neigung von dieſer Art, macht

es ſo ſelten, daß harte Strafen nicht nöthig ſind.»

um es zu verhüten. Sollten auch wohl bürgerli

che Strafgeſetze eine ſo im Verborgenen zu begehen

de Handlung wehren können? Muß es nicht viel

mehr Unterricht und Ueberzeugung thun? Hier iſt

- - - - - nach
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nach den bürgerlichen Geſetzen wieder nichts ahrt

dungswerth, als die Ueberſchreitung einer vorge

ſchriebenen Form, und in dieſem Verhältniß muß

die Strafe beſtimmt werden.

6) Auch die Vielweiberey gehöret mit unter

die aus einem ganz unrichtigen Geſichtspunkte an

geſehenen Verbrechen. Nach dem Naturrechte iſt

ſie nicht unrecht. §. I 87. erſten Theils. Aber ſie

iſt in einer politiſchen Verfaſſung nicht gut. Der

Große, der Reiche würde den Armen auf mancher

ley Weiſe drücken, und von Ehen ausſchließen,

wenn ſie erlaubt wäre. Auſſer dieſem beſorge man

nur kein ſo großes Unglück davon. Nur wenige

Menſchen mögten wohl dazu geneigt ſeyn. Hätte

nun alſo Jemand gegen dieſe Vorſchrift verſtoßen,

ſo müßte er als ein Uebertreter derſelben zwar be

ſtraft werden, aber nur mit einer verhältnißmäßi

gen Strafe.

7) Gehören unter dieſe Klaſſe von Vergehun

gen noch manche, die zwar eine Zurechtweiſung und

Züchtigung, aber nicht eine ſo harte Beſtrafung,

womit ſie bisher belegt waren, verdienen. Son

derlich kann man die Selbſtbefleckung und die ſoge

nannte Sodomiterey, im weiteſten Umfange genom

men, dahin rechnen. Offenbar handeln ſolche un

flätige Menſchen dem Rechte der Natur zuwider,

die ſich dergleichen zu thun erlauben, ſie handeln

nicht der Abſicht ihrer Beſtimmung gemäß §. 84.

87. 88. Io3. und II.4. erſten Theils, und dess

halb, weil dergleichen ſchmuzige Herabwürdigun

- W) 3 4gen
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- gen durch verlohrne Geſundheit und nicht gebühren

de Fortpflanzung die Bevölkerung des Staates,

die unter ſeine Abſichten gehöret, hindern, kann

die Regierung nicht gleichgültig dabey ſeyn. Der

Menſch, der ſie begeht, handelt wider die Ver

bindlichkeit, ſeine Kräfte zum Wohl des Staats

anzuwenden, und alſo handelt er als ein Bund

brüchiges Mitglied. §. I o. dieſes Theils. Allein

wie ſoll ſich die geſetzgebende Macht dabey nehmen?

Iſt dem Uebel wohl durch Strafen abzuhelfen, und

durch welche? Verbrechen, die ſo im Finſtern gea

ſchehen, wie dieſe, welche der Verbrecher ſo in ſei

ner Gewalt hat, zu verheimlichen, wenn er nur

nicht zu dumm iſt, können ſchwerlich durch Stras

fen ausgerottet werden. Das Beſte iſt alſo, auf

Mittel zu denken, um vorzubeugen, daß ſie nicht

begangen werden. Geſnndheit des Körpers, Be

lehrung, richtige Leitung der Begierden, Bekannt

machung mit den entſetzlichen Folgen, werden wohl

die beſten Mittel ſeyn, ob ſie aber auch zugleich ſo

kräftig ſind, daß ſie alles Uebel der Selbſtbeflek

kung verhüten, getraue ich mir nicht zu beantwor

ten. Den Sodomiten hingegen ſuche man zu beſ-

ſern, und kann man das nicht, ſo nehme man

ihm die Gelegenheit, ſein ſchmuziges Laſter auszu

üben. Das unſchuldige Thier aber laſſe man un

angetaſtet. Wer wollte wohl Rache an einem

Stocke üben, mit dem ein Todtſchläger Jemanden

erſchlug ? -

8) Iſt auch der ſogenannte Wucher ein Ver

brechen, von den man ſchwankende Begriffe hat.

"Was
- -
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Was ſoll denn Wucher eigentlich ſeyn? Wäre es

der höchſte Grad des Nutzens, den Jemand aus ſei

nem Eigenthume, beweglichen oder nnbeweglichen,

zieht: ſo mögte man dieſes wohl eben kein Verbre

deſſelben ſo viel zu geben, als er verlangt, der

chen nennen können. § 1 23. erſten Theils. Es

muß alſo mit der Nutzensziehung noch eiue andere

Handlung verbunden ſeyn, wozu der Eigenthümer

kein Recht hat. Dieſe kann keine andere ſeyn, als

eine ſolche, die er mit der ſonſt erlaubten Bemü

hung, ſein Eigenthum auf das Beſte zu nützen,

nicht in Verbindung zu ſetzen befugt iſt. Ein durch

Liſt und Ränke hervorgebrachter Zwang alſo, der

einen andern die Nothwendigkeit auflegt, dem E

genthümer für ſein Eigenthum, oder für den Nutzen

Werthſey der Sache angemeſſen, oder bloß will

fährlich iſt der Grund eines Wuchers. Jean

entbehrlicher die Sache iſt, für welche eine unver

hältnißmäßige Vergütnng erpreßt wird, je größer

und hoshafter iſt der Wucher. Z. B. wenn eiu

- geldreicher Mann eine ſo große Menge Lebensmittel

an ſich kauft, daß die übrigbleibende kein Verhält

viß mehr gegen die Verzehrung haben, und er hält

die an ſich gebrachten zurück, wenn ihm die, wel

che ſie bedürfen, nicht bezahlen wollen, was er

verlangt : ſo iſt er ein Wucherer. Hier iſt ein

Zwang, nicht eine Nutzung des ſchon habenden Ei

genthums, ſondern eine neue Erwerbung oeſſelben,

um dadurch einen Zwang zu bewürken, ... Dieſes iſt

Niemand zu thun befugt, der in einer bürgerlichen

Geſellſchaft lebt. Die Vereinigung zum gemeinen

W)-4 Beſten
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Äret ihm dieſes. S. 11. dieſes Theis.
Aber wenn nun eine große Anzahl Eigenthümer

nothwendiger Bedürfniße ſich vereinigen, und ſie

durch deren Zurückhaltung vertheuren, iſt denn das

ºch Wucher? Sucht alsdann nicht ein jeder ſein

Eigenthum nur ſo hoch zu nützen, als er kann?

Eine Operation, die wider den Zweck der Vereini

Ä einer bürgerlichen Geſellſchaft läuft, iſt es

ºhnſtreitig. Denn in dieſer müſſen auch die Zwecke

anderer vereinigten Glieder derſelben wechſelſeitig

reſpektirt werden. S. 9-1 o. II. und 133. dieſes

*heils. Man nenne es aber wie man wolle, ſo

wird man nicht leugnen können, daß in dieſem

alle auch die natürlichen Rechte der Bedürftigen

jenem das Gleichgewicht halten, und nach dieſen

ſind die Nothleidenden den Ueberfluß jener zu er

zwingen berechtigt. §. 42. erſten Theils. Die

Regierung, die Stellvertreterin des Volks, iſt alſo

ºch dieſe geltend zu machen befugt. -

° ſº nicht ohne Schwürigkeit, den Wucher
- In jedem vorliegenden Falle zu beſtimmen. Scha

den, den manche Konjunkturen den Eigenthümern,

ºlche Gewerbetreiben, bringen, rechtfertigt es

ºft ſehr, wenn ſie bey andern Konjunkturen einen

hohen Nutzen ihres Eigenthums zu ziehen ſich bewo

gen finden. Dieſes muß ihnen unverwehrt blei

ben. §. 34. dieſes Theils. Das Weſentliche

des Wuchers beſtehet alſo I) in einer machinirten Er

höhung der Preiſe der unentbehrlichen Bedürfniſſe,

"hin auch Geld gehöret, um einen übermäßigen,

, “ - mit
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eine Bemerkung zu machen, die zwar aus dem

Vortrage ſelbſt folgt, dennoch aber um jener wil

gens iſt es keinesweges die Meynung, alle die ob-

- - ge-
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mit dem gemeinen oder jetzigen Werthe oder Nutzung

derſelben in keinem Verhältniße ſtehenden Gewinn,

zu ziehen; 2) in dem Zwange, worin die Bedürf

-tigen geſetzt werden, dieſen übermäßigen Gewinn

zu geben, weil ſie keinen andern Ausweg wiſſen.

Es iſt aber nicht nothwendig, daß dieſes an der

ganzen bürgerlichen Geſellſchaft geſchehe, ſondern

es kann einer geringen Anzahl, ja einzelnen Men

ſchen wiederfahren, daß ſie bey Anſchaffung ihrer

Bedürfniße gedrängt werden. Nach dem Grab

der Vervortheilung muß dieſe Ungerechtigkeit ge

ſtraft werden. - - - - --- '
- - -

. . - . . . . . . . .“

§ -

um der Hämiſchen willen iſt es nötig, hier

-

-

- -
- -

, - *

- - - - -

S.,

- - -

. I63. - .

len beſſer ausdrücklich bemerklich gemacht wird.

Es iſt in dem vorhergehenden bloß von einem Ge

genſtande der bürgerlichen Strafgeſetze, nicht aber

von der Güte dieſer Handlungen an ſich ſelbſt die

Rede geweſen. Die wahre Beſchaffenheit einer je

den ſolchen, theils dafür gehaltenen, theils - anders

betrachteten Vergehung, iſt deshalb unterſucht, um
s

- hen ſolle, wie ſich die Strafe gegen das Vergehen

verhalten müſſe. Weiter unten, wo die Beſchaf

fenheiten der verſchiedenen Strafen ſelbſt unterſucht

u prüfen, ob ſie überall von den bürgerlichen Ge-

- geſtraft werden könne, und wenn es geſche

werden, wird ſich die Anwendung zeigen: Uebri

- -

W) 5
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genannten Vergehungen zu rechtfertigen, oder zu

vertheidigen. Nur den Geſichtspunkt verliere man

nicht: Eine Handlung kann an ſich ſo beſchaffen

ſeyn, wie ſie nicht ſeyn ſollte, ſie kann in gewiſſer

Hinſicht unrecht ſeyn, und ſie iſt deshalb doch noch

kein Gegenſtand der Strafgeſetze. Wie vieles müßten

ſonſt die Geſetze wehren?

-- - -- H. I64. * - -

Bey dieſen Betrachtungen bietet ſich noch eine

Bemerkung dar, die aus einer Ideen-Aſſociation

entſteht. Es iſt dieſe: Es werden in einem Staa

te mancherley Handlungen im gemeinen Lebenshan

del und Wandel mit Strafen belegt, und alſo als

Vergehungen angeſehen, die dergleichen nur aus

unrichtigen Grundſätzen werden. Hieher gehören

vorzüglich manche Polizey-Strafen. Aus einem ſich

ſelbſt geformten Begriffe vom gemeinen Beſten macht

man mancherley Anordnungen, welche den Rechten

der Menſchen, entgegen ſind. Taxen, Kleiderord

nungen, Begränzung der Betriebſamkeit, und an

dere Einſchränkungen gehören hieher. Beſonders

giebt es einige ſolcher Anordnungen, die, wenn

man auch gelten laſſen wollte, daß ſie wirklich zum

gemeinen Beſten gegeben wären, (ſiehe jedoch oben

§. I35. dieſes Theils) dennoch eigentlich den indi

viduellen Vortheil, woraus der kollektive entſtehet,

wenn alle Einzelne daran Theil nehmen wollen,

zum Zweck haben. Bey dieſen wird das Straf

Amt offenbar zu weit getrieben, wenn man die

ſtraft, welche mit freyen Willen und aus eignen

Abſich

-

\
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Abſichten ſich des Vortheils, den ſie haben könn

ten, nicht bedienen wollen. Es kann eine ſolche

Strafe würklich eine Beſtrafung deſſen ſeyn, der

durch ſeine Billigkeit die Unbilligkeit der Polizey

gut machen will.

§. 165.

Nunmehro ſollen die würklichen Verbrechen die

es in Beziehung auf eine Beleidigung ſind, nach

ihrer Wichtigkeit klaßificirt werden. Zu der erſten

Klaſſe der ſchwerſten Verbrechen gehören diejenigen,

welche die ganze Geſellſchaft beleidigen, das heißt:

ihr auf irgend eine Art Schaden und Unrecht zu

fügen. Eine Beleidigung gegen die Geſellſchaft iſt

anch das Unrecht, daß denen zugefügt wird, de

men die Regierung und die Beſorgung der öffentlichen

Geſchäfte aufgetragen iſt. Denn dieſe ſtellen die

Geſellſchaft in Ausübung der ihnen aufgetragenen

Geſchäfte vor. Hieher gehöret alſo Mißbrauch der

oberſten Gewalt, Verrätherey, Einverſtändnißmit

den Feinden der Geſellſchaft, thätige Gewalt gegen ,

die Regierer des Volks, Verſchwörung, Zuſam

menrottirung, Unterbrechung der Ausübung der ,

Gerechtigkeit, Stöhrung der öffentlichen Ruhe durch

eigenmächtige Ausübung der Gewalt gegen einzelne

Glieder, und mit einem Worte alle diejenigen Ver

brechen, welche die Bande der Geſellſchaft zerſtö

ren, die Ruhe unterbrechen und dem Zwecke der

ſelben hinderlich ſind, und Eingriffe in diejenige

Gewalt, welche einzelne Glieder oder eine gewiſſe

Anzahl derſelben nicht mehr haben, ſondern der

ſie entſagten. - - § 166.
- -

-

-

>
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- §. I 66.

Dieſe Verbrechen müſſen mit den härteſten

Strafen beſtraft werden. Denn bey ihrer Aus

übung kann die Geſellſchaft nicht beſtehen, ihr In

tereſſe iſt alſo dabey ſehr groß.

§. 167.

Zu der zweyten Klaſſe von Verbrechen gehören

ſolche, die zwar nicht gerade die ganze Geſellſchaft zer

rütten, aber doch ſo beſchaffen ſind, daß ſie einen

unmittelbaren Einfluß auf das Ganze haben, ei

nem großen Theile verderblich werden können. Hie

her gehöret die thätige Widerſetzung gegen die Voll

ziehung geſetzlicher Anordnungen und verübte Ge

walt an den Dienern des Staats (dieſes Verbre

dhen kann aber unzählige Grade haben und ſich ver

mindern, nachdem die Ausübung der Gewalt und

die Perſon deſſen beſchaffen iſt, gegen den ſie geübt

wird), Mordbrennerey, Feueranlegen aus Ra

che und allerley böslichen Abſichten, Straßen

raub, Weglagerung, Mißbrauch und Veruntreuung

der öffentlichen Einkünfte, Durchſtechung der

Dämme, Wucher und wie ſich die Bosheit der Bö

ſewichter nur immer auf mannigfaltige Weiſe äuſ

ſern mag. Man verliere aber nur den feſtgeſetzten

Geſichtspunkt hiebey nicht. Dieſe Verbrechen müſ

ſen mit Strafen, die zwar nicht ſo hart ſind, als

in dem erſten Falle beſtraft werden, aber ſie vers

dienen auch harte Beſtrafung.

- - S. 168.
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§. I68.

Zu der dritten Klaſſe von Verbrechen gehören

diejenigen, welche perſönliche Beleidigungen eines

Mitglieds der Geſellſchaft durch Raubung des Le

bens, durch Beſchädigung und Verletzung oder Be

raubung der Geſundheit und der geſunden Leibes

gliedmaßen, Eingriffe in alle ſolche perſönlichen

Rechte, deren Verletzung, einen wichtigen Einfluß

hat, und alſo eine große Kränkung, das iſt: eine

ſolche, welche unvermeidliche Folgen auf die Ver

änderung des Zuſtandes hat, mit ſich führt; fer

*ner die, welche eine Kränkung der Ehre enthalten.

Menſchenraub, gewaltſame Entführung einer Frau

ensperſon, und gewaltſame Schändung dieſer auch

.

ohne jene gehören mit zu den gröbſten Beleidigun

gen und Verletzungen der Rechte der Menſchheit.

Ferner iſt der Ehebruch hieher zu rechnen, der von

Seiten der Frau, in Hinſicht auf die durch dieſes

Verbrechen erzeugte Kinder, eine größere Belei

digung enthält. Denn nach der einmal eingerich

teten bürgerlichen Verfaſſung kann hieraus großeFa

milienzerrüttung entſtehen. Man ſehe jedoch,was oben

§. 1 62. Nr. 4. d. Th. geſagt iſt. Die dieſe Verbrechen

begleitenden Umſtände können ſie auf mancherley Art

vergrößern oder geringer machen, und in Betracht

der gebrauchten Gewalt, verübter Grauſamkeit und

Verletzung der Geſundheit und Ehre können die Gra

de unendlich verſchieden ſeyn. Nach dieſen Gra

den muß die Strafe beſtimmt werden, damit ein

jeder völlige Sicherheit genieße. . . . - -

V. - \ - §. I69.
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S. 169.

Da der Begriff von Ehre zu einen ſo ſchwane

kenden Begriffe geworden iſt, daß er beynahe indi

viduel iſt, ſo wird es dienlich ſeyn, zu verſuchen,

ob man nicht einen beſtimmten, woraus wenigſtens

der Grad der Beleidigung erhellet, und.wornach die

Geſetze das Maaß der Strafe einrichten müſſen,

feſtſetzen könne. - -

*.

§. I7o.

Iſt denn Ehre etwas würkliches? Allerdings,

Der Begriff von Ehre iſt ein abſtrakter Begriff,

der eine gewiſſe Beſchaffenheit an dem Menſchen be

zeichnet, ſo wie der Begriff von Gerechtigkeit,

Wiſſenſchaft und andere mehr, wenn man ſie als

znoraliſche Eigenſchaften uud Kenntniſſe eines Men

ſchen anſieht. Er iſt alſo kein Hirngeſpenſt, nur

das iſt wahr, daß er das Schickſal vieler andern

abſtrakten Begriffe hat. Der, der ihn gebraucht,

nimt ihn nach ſeinen eigenen Vorſtellungen, Ver

knüpfungen und Vergleichungen, nach dem Maaße

ſeiner Einſicht und – nach dem Uebergewicht ſei

ner Leidenſchaften. Hiedurch kann er ſo ausge

dehnt werden, daß er zu einer ſubtilen Empſind- -

lichkeit wird, die ſich von der Wahrheit entfernt.

§. 171.

Ein Mann, der Ehre hat, iſt ein ſolcher, der

in der Stellung, in dem Verhältniß, worinn er

ſteht, alle ſeine Handlungen ſo einrichtet, daß ſie

eine völlige Uebereinſtimmung mit dem haben, was

- / - - - - er

z
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er zu thun verbunden iſt. Denkt man ſich dieſes

bloß in Beziehung auf die bürgerlichen Geſetze, ſo

iſt der Begriff eingeſchränkter; dehnt man es aber

auch auf moraliſche Handlungen aus, die weiter

gehen, als die bürgerlichen Geſetze gebieten kön

nen, ſo iſt der Begriff ſchon von weitern Umfange.

Es iſt ganz leicht, auch das Anſtändige mit unter

den Begriff von Ehre zu ziehen, und alsdann ſind

ſeine Grenzen ſehr entfernt. Zur Aufmunterung

der Tugend hindere waan es nicht, den Begriff von

. Ehre ſo weit auszudehnen, als man kann.

S. 172.

: Spricht man nun Jemanden die im vorigen §.

- feſtgeſetzte Beſchaffenheit ab, oder behandelt ihn

mit derjenigen Verachtung, die Menſchen verdie

nen, die nicht ſo handeln, wie Leute von Ehre han

deln ſollen: ſo greift wan ſeine Ehre an. Die Per-

ſon deſſen, die dieſes thut, macht keine Aenderung

in der Sache. Es kann alſo der Obere, ja die

Regierung ſelbſt, der Richter und jeder, er ſey

wer er wolle, ſich dieſes Beleidigungsverbrechens

ſchuldig machen. Man flößt andern die Meynung

ein, daß der gemeinte Mann ein verächtlicher Mann,

ſey. Hierin beſteht eigentlich die Beleidigung. Denn

es iſt ganz umſonſt, Jemanden obbeſchriebene Be

ſchaffenheit ſelbſt zu nehmen. -- ,

- - - .. i . . .

- §. L73. -

"Die wahre Ehrenrührigkeit beſteht alſo darin,

wenn wan Jemanden Uebertretungen der Geſetzebe

- Sº - -

ſchuldigt.
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ſchuldigt. Je wichtiger das Geſetz und je größer

die angeſchuldigte Abweichung von denſelben iſt, je

größer iſt die Beleidigung. Es giebt auch gewiſſe

Benennungen, mit denen der allgemeine Sprach

gebrauch den Begriff des Verachtungewürdigen,

Verächtlichen und Niedrigen verknüpft, ohnerach

tet die Worte ſelbſt keine gewiſſe Art des Verbre

chens bezeichnen. So ſind auch Schläge eine Be

handlung, die entweder ein Oberer nur gegen ei

nen Untern ſich erlauben darf, die aber allezeit

Vergehungen zum vorausſetzt, oder es ſind Zeichen

der äußerſten Verachtung, die man nur einem ge

ringen, verachtungswerthen Menſchen bieten zu

dürfen glaubt. Eben ſo geht es mit Verfügungen

der Obern, der Richter, der Lehrer und anderer,

denen die Regierung die Aufſicht über gewiſſe Ge

ſchäfte und Perſonen anvertrauet hat. Wenn man

alſo einem Menſchen auf dieſe Art behandeln ſiehet:

ſo wird dieſer Begriff mit der Handlung verbunden,

und der Geſchlagene herabgeſetzt. . . .

*. . § 174.

Einem jeden Mitgliede der Geſellſchaft liegt be

greiflicher Weiſe an der Meynung anderer mit ihm

Lebenden viel, und alſo iſt er auch befugt, nicht

allein Sicherheit gegen ſolche Beleidigungen zu ver

langen, ſondern auch Genugthuung, Dieſe Ge

nugthuung kann auf keine andere Weiſe ein Gegen-

ſtand der Geſetze werden, als daß der gute Name

deſſen, der beleidigt iſt, in der Meynung anderer

wiederhergeſtellet - wird. Denn ungeſchehen kann

. . .
die

–––------- --- - - - -- -- - - - -
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die Sache durch die Geſetze nicht gemacht werden.

Von der Art jenes zu bewerkſtelligen, wird weiter

unten bey den Strafen gehandelt werden. ,

e

- - “, §. 175. . . . . . .

* ,

e. Ferner gehören auch zu dieſer dritten Klaſſe als

le Kränkungen und Eingriffe in das Eigenthum und

sº die Nutzungen der Mitglieder der Geſellſchaft. Alle

Arten des Diebſtals und der Entwenduug, Betrug

der Verſchwender und Bankerutirer, betrügliche

Spiele, Vorenthaltung ber, Bezahlung oder der

sº Sachen, und kurz alles, wodurch der Eigenthü

smer eine Verminderung ſeines Eigenthums und deſ

sſen Nutzung wider ſeinen Willen erleidet. Man

s kann alle betrügliche Arten, ſich ein fremdes Gut

zuzueignen, füglich mit dem Namen des Diebſtals

benennen, weil der feine juriſtiſche Unterſchied mehr

Schaden als Vortheil ſtiftet. Denn man muß

ahauptſächlich auf die Folge ſehen, und nicht zuf

die Art, wie dieſe Folge bewürkt wird. Wenn Je

- mand dem andern etwas wider ſeinen Willen von

dem Seinigen vorſetzlich nimmt, ſo beraubt er ihn,

er behalte die Beute, die er ſchon in Händen hat,

- oder er nehme ſie hin, wenn er ſie noch nicht hat,

oder er locke ſie ihm ab. Daß der Grad einer da

hey verübten Gewaltthätigkeit auf die Strafe einen

Einfluß habe, mag immer ſeyn, denn der Dieb

, r.ſtahl iſt alsdann mit mehrern Verbrechen vergeſell

- ſchaftet. Ein Berauber, ein Entwender und alſo

Än Dieb bleibt der Thäter aber immer, nur kann

- er dabey noch ein mehrers ſeyn,

Z § 176.
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§ 176. -

Bey dieſer Art Verbrechen können Werth und

Größe der Verletzung, Gewalthätigkeiten und an

dere mit der Ausübung der That verbundene Um

ſtände einen Einfluß haben, niemals aber die Wür

ºde des Beleidigten. Ein Haaſe bekömmt dadurch

keinen größern Werth, weil der Eigenthümer der

Jagd eine ſehr hohe Perſon iſt. Auch die höchſte

Noth deſſen, der etwas nahm, weil er ſonſt eine

ihm drohende Lebensgefahr nicht abwenden konnte,

muß beachtet werden. Eine zufällige oder gar ein

gebildete Eigenſchaft hingegen kann auf keine Wei

ſe in Betracht kommen. Dahin gehören die beſon

dern Beſtimmungen einer Sache zu einem ver

meintlich heiligen Gebrauche, die eingebildete Hei

- ligkeit eines Orts, wo eine Sache aufbewahrt wird

- u. ſ. w. Der Diebſtal der in den Kirchen und an

Kirchengeräthen verübt wird, iſt alſo weiter nichts

als ein Diebſtal, der nach dem Werthe der Sache

und der Handlung ſelbſt, ohne Rückſicht auf die

Heiligkeit, beurtheilt werden muß. Dahingegen

wird die That dadurch frevelhafter, wenn Sachen

- entwendet werden, die ihrer Beſchaffenheit nach

nicht mit mehrerer Sorgfalt verwahrt werden kön

nen, oder wol gar einem andern, der Beſchaffen

heit der Umſtände nach frey mit überlaſſen oder auf

gewiſſe Art mit anvertrauet werden müſſen. Zu

jenen gehören, Feld - Gartenfrüchte, Holzungen

und dergleichen. Zu dieſem dasjenige, was das

Hausgeſinde mit unter Händen hat, oder leicht be

kommen
- -

- -

- - - -

-
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kommen kann. Nur ſind die Lebens- und andere grau

ſame Strafen auf die Entwendungen, welche ſich das

Geſinde zu Schulden kommen läßt, oder den Haus

diebſtal, fürnehmlich, wenn ſie auf Sachen aus

gedehnt werden, die nicht einmal einen wahren

Gewinn geben, (als Eßwaren) ſehr verwerflich und

ungerecht. Sie ſtehen in gar keinem Verhältniſſe

| mit dem Verbrechen. Daß dergleichen nachdrück

. lich beſtraft wird, iſt zweckmäßig; daß man aber

um wenige Thaler willen Jemanden das Leben neh

men will, iſt grauſam und unerlaubt. Es ſey

nochmals geſagt: es iſt ein unſeeliges Vorurtheil,

wenn eine Regierung glaubt, daß ſie bloß durch

- unmenſchliche Strafen Böſes verhüten wolle.

i -
§. 177. - - - -

Die Mittel Beleidigungen und Böſes abzu

wenden ſind die nachtheiligen, unangenehmen und

widrigen Folgen, die eine Handlung, woraus der

gleichen entſtehen, hat. Sie ſind entweder mit

der Handlung ſelbſt verbunden, oder Menſchen

knüpfen ſie durch eine darauf folgende Handlung

daran. Dieſe letztern gehören hieher, und ſind

geſetzliche Strafen, wenn die oberſte Gewalt eine

ſolche Handlung mit einer widrigen Folge verbindet,

-

} §. I 78. -

Der Zweck aller Strafen iſt alſo Beleidigun

gen aller Art abzuwenden, und dadurch Sicher

heit der Geſellſchaft, der einzelnen Perſonen und

der Güter zu gründen, indem derjenige, der eine

Z 2 -, Beleis
*
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Beleidigung ausgeübt hat, die böſen Folgen davon

empfindet, wodurch in ihm und in andern der böſe

Wille dazu vertrieben werden ſoll. Sollen ſie denn

nicht auch Mittelſeyn, die Verbrecher zu beſſern? Es

iſt zu wünſchen, ob es aber geſchehe, iſt eine an

dere Frage. Die Kraft der bürgerlichen Geſetze

kann nicht weiter würken, als daß der Verbrecher

durch die bittere Folge ſeiner Handlung dahin ge

bracht werde, die Luſt zu verlieren, die Unthat

noch einmal zu begehen, ob er aber würklich einen

richtigern moraliſchen Begriff von einer ſolchen

Handlung durch ihre Beſtrafung bekommt, ob er

ſie aus innerer Ueberzeugung und nicht vielmehraus

genauerer und ſinnlicher Kenntniß ihrer wiedri

- gen Folge unterläßt, iſt nicht auszumachen. Es

iſt den Geſetzen genug, wenn ſie nur unterbleibt.

Auf alle Weiſe aber muß ſich die Regierung, wel

che für keinen guten moraliſchen Unterricht des Volks

Sorge trägt, große Vorwürfe machen, wenn ſie

diejenigen ſtraft, die ſie ſelbſt verwarloſet hat, es

ſey aus Seefstet, oder andern Urſachen.

§ 179. - -

Die höchſte Gewalt einer bürgerlichen Geſell

ſchaft hat alle ihre Rechte durch die Uebertragung

derjenigen partialen Summen der Rechte, die alle

vereinigten Glieder der Geſellſchaft ihr zu ihrem

eignen Beſten abtraten. § 22. und 23. dieſes

Theils. Die Ausübung der ſtrafenden Gewalt muß

alſo dieſem gemäß eingerichtet ſeyn. Mittel zu Ab

wendung des Uebels, welche die einzelnen Men

– - ſchen,
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ſchen, die ſich vereinigten, ſelbſt nicht in ihrer Ge

walt hatten, die ſie zu gebrauchen kein Recht hat

ten, konnten ſie auch der oberſten Gewalt nicht

abtreten. Und dieſe kann und darf die ihr zu dem

beſtimmten Zwecke übertragene Wahl der Mittel

nicht gegen die Natur des Menſchen und die Ab

ſicht der Uebertragenden gebrauchen. Ebendaſ -

- - §. I80. ': -

Hieraus folgt denn der für die Menſchheit ſo

wichtige Satz, daß alle marternden, qualvollen,

die Geſundheit raubenden Strafen nicht in der

Macht der oberſten Gewalt ſtehen. Der einzelne

Menſch hat ein Recht, ſich, die Seinigen, und

ſein Eigenthum allenfalls durch den Tod ſeinesGeg

ners zu ſchützen, H. 12o. und folgende und 16o.

und folgende erſten Theils, aber er hat kein Recht

ihn langſam zu Tode zu quälen. Mehrere Men

ſchen die ſich vereinigen, können dieſes ſcheusliche

* Recht durch die Vereinigung nicht bekommen, und

alſo auch nicht übertragen. Unmenſchlich iſt es,

wenn man meynt, daß man durch ſolche die Menſch

heit entehrende Martern ein ſchreckendes Beyſpiel

geben wolle. Geſetzt auch, der Zweck würde er

halten, ſo bleibt es doch immer wahr, daß man:

ſich eines Mittels, wozu man kein Recht hat, nicht

bedienen dürfe, und ſollte es auch würklich zum

kann man allezeit mit Gewißheit ſchlieſſen, daß die

Regierung ſchlecht und elend ſey, weil ſie ſolche

Strafen nöthig zu haben glaubt, oder würklich nö

Zwecke führen. Wo unmenſchliche Strafen ſind,

sº > Z 3 thig
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thig hat. Sanftmuth, Gefühl und Sittlichkeit

werden dadurch erſtickt, und können da nicht ſeyn,

wo man ſo verfährt. H

§. I 8I.

Sollen denn die Strafen aber nicht geſchärft

werden, wenn die Verbrechen, auf welche ſie ges

ſetzt ſind, demohnerachtet häufig begangen werden?

Nein. Es folgt hieraus weiter nichts, als daß

eine Strafe dem Verbrechen nicht angemeſſen ſey.

Die darauf geſetzte alſo geradezu ohne Unterſchied

zu ſchärfen, oder gar mit Martern zu verknüpfen,

wird der Sache nicht abhelfen. Man muß in die

ſem Falle ſuchen, die Gelegenheit, das Verbrechen

zu begehen, zu mindern, genauer auf die Art der

ſelben achteu, man muß der Strafe eine zweckmäſ

ſigere ſubſtituiren, und dann nur dieſe erhöhen,

wenn ſie zweckmäßig iſt. Z. B. eine zeitige Ver

urtheilung zur öffentlichen Arbeit auf eine längere

Zeit, oder gar auf Lebenszeit ausdehnen.

. . . § 182. - -

Nichts iſt ſchwerer, als ein richtiges Ver

hältniß zwiſchen Verbrechen und Strafe zu beſtim

- -

men. Man kann leicht ſagen, daß dieſes noth

wendig ſey, aber man kann nicht ſagen, wie es

geſchehen ſolle. Die Grundſätze, die Begriffe, die

ſich ein jeder nach beſondern Veranlaſſungen bildet,

haben hierauf einen ſo merklichen Einfluß, daß

beynahe ein willkürlicher Maasſtab daraus wird.

Wenn der Geizhals die Strafen des Diebſtalsbes

.. 2 : ſim
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ſtimmen ſoll, was wird der wol für einen ungeheu-

ren großen Maasſtab annehmen? Sein Grundſatz :

iſt: Mit einem Diebe muß man ſchlechterdings kein

Menge von Verbrechen ebenmäßig zugehen. Die-

jenigen, welche die Regierung zu Verfertigung der

- Mitleiden haben. Und ſo wird es in einer großen

Strafgeſetze gebraucht, werden und können nicht

anders als nach ihren Begriffen hierin handeln. t

Darum iſt es klüglich gehandelt, die Perſonen da

zu gewiſſenhaft zu wählen, das Geſchäfte nicht we-

nigen anzuvertrauen, und die Stimme des gan-s

zen Volks zu hören.
- -

- .

§. I83. , -

Kaltblütige Ueberlegung, richtige Vergleichung

und Würdigung des Werths der Dinge, genaue

Beachtung des Verhältniſſes der Perſon des Beleist

digers zu den Beleidigten, (hier iſt nicht von bloſ-

ſen Würden die Rede, ſondern von Verhältniſſen,

die aus Pflichtenentſtehen) die Art und Weiſe, wie die

beleidigende Handlungbegangen iſt; der Einfluß den

ſie hat, der Grad der Verletzung des Beleidigten,

Verbannung aller Schmeicheley und Niederträch-

tigkeit gegen die Regierung und gegen die erſten

Stände des Landes; Verhütung alles Drucks der

Geringern, gänzliche Verkennung des Standes des

Verbrechers (Stand als äußern Vorzug gegen an- .

dere genommen), Unterſcheidung der Bosheit die

nach ihren verſchiedenen Graden, welche die Ur

ſach eines Schadens, jedoch ohne ausdrücklichen,
- K - - Z 4 Vor
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Verſatz wird, Entfernung aller irrigº Begriffe, -

jh gewiſſen Dingen einhº Werth, zum

Beyſpiel: eine Heiligkeit wº ihrer Beſtimmung

bey feyerlichen Handlungen, beygelegt wird; rich

tige Klaßifikation der Werbrechen, welche * wach

dem Rechte der Natur ſelbſt, und derjenigen, die

es nach gewiſſen bürgerlich" Anordnungen ſind,

wird hierin der richtigen Beſtimmung ſo nahe kom

men, als die menſchliche unvollkommenheit es Ä

läßt. Deshalb verliere ujder Geſetzgeber nº”

den wahren Geſichtspunº bürgerlicher Sº

ſetze, vermiſch: nicht das Zeitliche mit dem Ewi

gen; Bürgerwohl und Menſchenſeligkeit Geſell

haftsvergehungen und Sandº Denn wie leicht

kann nicht der Rebenbegriff" Sünde einen auch
Gutdenkenden unvermerkt verleiten, daß er auſ:

frommen Eifer grauſam in Strafen wird. Dº*

halb müſſen die Geiſtlichen nie Rathgeber bey *

faſſung der bürgerlichen Strafgeſetze ſeyn ?“

Gang ihres Verſtandes iſt ſo geordnet, daß ſie die

menſchlichen Handlungen ö" einſeitig nach ihren Be

griffen von Sünden wmeſſen,

-
„

-

- - §. 84.

Hat die Regierung in einem Stücke Menſchen
kenntniß nöthig, ſo iſt es in Feſtſetzung der Stra

fen. Einem weichmüthigen Polke harte Strafge

je geben, hieße es in Ä werfen und ſeinen

Geiſt erſticken, es auch wol boshaft machen. Ei

nem ſtarſinnigen Volte zu harte Geſetze geben, heißt

es tückiſcher machen. Sein Widerſtrebungsgº
** - wird

- - - - - - -
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wird belebt, und es geht mit langſamern oder ge--

ſchwindern Schritten bis zur Empörung. Lauter

allgemeine Sätze, die Erfahrung, Ausſpähung des

Menſchenſinnes und einen feinen Verſtand in der

Anwendung erfordern. Indeſſen machen ſie doch

auf den rechten Geſichtspunkt aufmerkſam.

» e.
-

/

-

§. 185. . .

- - - . . .

Die erlaubten Strafen, die die vereinigten

Menſchen der höchſten Gewalt übertragen können,

ſind folgende: die Todesſtrafe; die Einſperrung,

als ein Mittel mehr Schaden abzuwenden; eine

beſondere Unterwerfung zu einem den menſchlichen,

Kräften angemeſſenen Gebrauche: des Beleidig- -

ten, als: Anſtrengung zu einer gewiſſen Arbeit;

körperliche Züchtigung; Wiederherſtellung des durch

die Beleidigung entnommenen, wohin auch die Wie

derrufung einer Läſterung gehört; Ausſchlieſſung

aus der Geſellſchaft. §. I 2 I. und folgende und 16o.

und folgende erſten Theils, und § 11. dieſes Theils,

und Beraubung der bürgerlichen Ehre,

§ 186. - -

Die Todesſtrafe iſt zwar eine erlaubte Strafe

allein ſie iſt es nur alsdann, wenn ſie ein einziges

und alſo ein nothwendiges Mittel wird, ein großes

Uebel abzuwenden. Denn nur in dieſem Falle hat

der einzelne Menſch das Recht ſeinen Gegner zu

tödten, weil auſſer dieſem kein Menſch ein Recht

über eines andern Menſchen Leben hat. §. 121.

und folgende, 27. und 16. und folgende erſten

- 5 Theils
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Theils. Er kann alſo auch keines als nur in je

nem Falle übertragen. Iſt denn nun aber die To

desſtrafe ein nothwendiges und würkſames Mittel

gegen Verbrechen? Erfahrung und Grundſätze ent

ſcheiden gegen ſie. – Der einzelne Menſch hat frey

lich wohl kein anderes Mittel ſich gegen den Nach

ſteller ſeines und der Seinigen Lebens, Geſundheit

und Eigenthums in eine beruhigende Sicherheit zu

ſetzen, als wenn er ihn aus dem Wege räumt.

Ihm iſt alſo das Mittel nothwendig, weil er ſich

gegen heimliche, tückiſche, unerwartete Nachſtel

Aungen nicht anders ſichern kann. Ganz anders

aber iſt es in einem Staate. Dieſer hat mehr

Mittel, den mit Todſchlag, Unglück und Raub

ſchwanger gehenden Boshaften auſſer Stand zu ſez

zen, das Böſe auszuführen. Er kann ihn ein

ſperren, unter beſtändiger Aufſicht zur öffentlichen

Arbcit anhalten und ihn dabey mit Sicherheit auf

bewahren laſſen. Der Zweck kann alſo ohne dieſes

Mittel erhalten werden. Aber wird ſie nicht durch

den ſchaudernden Eindruck, den ſie auf andere macht,

würkſam und heilſam werden? Viele die ſolche Ver

brechen, auf welche die Todesſtrafe geſetzt iſt, be

gehen, haben noch niemals die Vollziehung derſel

ben geſehen, und alſo kann ſie auch nicht auf ſie

würken. Ueberdem ſcheint auch dieſe gehofte Würkung

der Erfahrung entgegenzuſeyn. Denn dieſe lehret, daß

Vorſtellungen von Leidenſchaften, heftigen Leidenſchaf

tender Menſchen unterſtützt und angefacht, dieVorſtel

lungen von dem noch dazu nicht ſo nahen Tode,

als das Gut iſt, das uns die Vorſtellung großvor
s. . - bildet,

G
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bildet, unterdrücken. Dieſes findet bey rühmlichen

und unrühmlichen Handlungen ſtatt. Der Held

giebt ſich, um Ruhm zu erwerben, den ihm ſeine

Vorſtellung als ein mit nichts zu vergleichendes

Gut erſcheinen läßt, in die Gefahr, ſein Leben zu

verliehren. Er trotzt dem Tode und ſetzt ihn dem

Ruhme nach. Ebenſo der Verbrecher. Die Vor-

ſtellung des Guten, das er zu erhaſchen hofft, iſt

ſo groß, ſeine Begierde iſt ſo heftig, ſein Hang

ſo ſtark, daß er dieſes gewiſſe Gut dem ungewiſſen .

Tode weit vorziehet - Er heftet ſeine Gedanken ſo

auf deſſen Erlangung, daß er nicht einmal an dem

Tod gedenkt, es müßte denn nur auf eine ſehr

dunkle Art ſeyn, indem er alle Maßregeln ſo nimmt,

daß er nicht ertappt zu werden hofft. Daß dem

würklich ſo ſey, ſiehet man deutlich daraus, daß:

bey Völkern, wo die Todesſtrafen häufig ſind, den-6.

noch die Verbrechen, auf die ſie geſetzt ſind, häu

fig begangen werden. Mit den meiſten Verbre

chen iſt ſie auch auſſer allem Verhältniß. Z. B.

wenn der bloße Diebſtal, das iſt: die Entwendung

einer Sache von einem gewiſſen Werth mit dem To-

de beſtraft wird, ſo kann man ſich des Gedankens -

nicht enthalten, daß das Leben eines Menſchen

nach dem von ihm entwendeten Werthe gewürdigt

werde. Und dieſes empört doch die Menſchheit.

. » - f,

“e - §. 187. - - - - - -

..

Aber ſollte denn nicht wenigſtens der vorſetz

- - - -
- - - -

- -

e,

liche Todtſchlag mit der Todesſtrafe geahndet wer-

den? Es iſt wahr, dieſes ſcheint dem menſchlichen
Y" , Ge .

-
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Gefühle gemäß zu ſeyn. Denn dieſes empört ſich

bis zu heftigen Ausbrüchen, wenn man ſich ein ſol-

ches Verbrechen, noch dazu in manchen Verhält

niſſen zwiſchen dem Mörder und den Ermordeten,

in Begleitung ſo verſchiedener Tücke, Ränke und

bosheitsvollen Wendungen gedenkt. Allein, erwä

get man die Sache nach vorſtehenden Erfahrungs

ſätzen kaltblütig: ſo wird man doch finden, daß

ſie weder nothwendig noch zweckmäßig ſey. Ein

fortgeſchlepptes elendes Leben eines zur öffentlichen

Arbeit verdammten Miſſethäters iſt würklich ein

unterhaltendes Andenken, eine ſtarke ſinnliche Erin

nerung der böſen Folgen einer böſen That, fürnem

lich wenn derſelbe ein beſonderes Zeichen, daß ſei

ne Miſſethat einem jeden, der ihn nur anſiehet, be

merklich macht, an ſich trägt. Die Vollziehung

der Todesſtrafe iſt ein zu geſchwind vorübergehen

der Auftritt, den nur die ſehen, die eben ge--

genwärtig dabey ſind, und die Zeit vermindert und

verlöſcht die Eindrücke, und macht, ſie vergeſſen.

. Denn ſchnelle Eindrücke gehen auch ſchnell vorüber.

Es verdient auch nicht anſſer Acht gelaſſen zu wer--

den, daß die Kräfte des Arbeitenden auf dieſe Art

noch ein Gewinn des Staats bleiben, der ſie auf

jene Art ganz verlieret. Würklich, es iſt andem,

daß bey den Todesſtrafen die Menſchen die Vor

ſtellung oft gehabt haben und noch haben, daß ſie auch

Gott eine Genugthuung für die begangene Sünde

verſchaffen wollen; ſie haben dazu geglaubt, dem

Sünder geſchehe eine Wohlthat damit, daß er ſei

ne Sünde in dieſer Welt gebüßt habe, und die

- - Sache
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Sache alſo abgethan ſey. Dieſe verwirrten, ganz

A

gab.

– unrichtigen Begriffe von der Gerechtigkeit eines

höchſten Weſens haben die Menſchen zu der from

men Einfalt verführt, daß ſie Gott ihren rächen

den Arm leihen, und ihm zu Hülfe kemmen wol

len. Dieſes iſt aber warlich nicht nöthig. Ohn

ſtreitig iſt auch dieſer Irrwahn die Quelle einer

Grauſamkeit, nämlich der Marter oder Tortur ge

worden. Um jenen frommen Zweck zu erfüllen,

mußte man ein vermuthetes Verbrechen heraus

bringen, es koſte, was es wolle. Man verfiel alſo

auf das erzwungene Bekenntniß des Verbrechers,

und nannte dieſes ſogar eine Ehre, die er Gott

- §. 188. -

Es giebt eine Art von Todſchlage, der mit

der Todesſtrafe ſchlechterdings nicht belegt werden

muß. Es iſt derjenige, der ausgeübt wird, um

dadurch ſein eigenes Leben loszuwerden. Der

Verwirrte und der Schwärmer ſind nur dazu fä

hig. Dieſe Abſicht muß alſo platterdings vereitelt,

und das Verbrechen mit einer andern Strafe belegt

werden. Denn ſonſt macht ſich die Regierung zum

Werkzeuge des Selbſtmordes, und begünſtigt ei

nen doppelten Mord. - -

§ 189.

Findet nun aber ja eine Regierung noch gut,

Todesſtrafen anzuordnen: ſo laſſe ſie ſolche ums

Himmelswillen ohne Prunk und feyerliche Andäch

teleyen vollziehen. Dieſe fachen die Schwärmerey
/

WM,
-

-

-
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an, und veranlaſſen den durchſie verrückten Schwär

merkopf, den Weg zum Richtplatze für den Weg

zum Himmel anzuſehen. Eine Menge diminutive

Begriffe, die ſich alle in „Lein„ endigen, eine

Menge kraftvoller vergleichender Ausdrücke, wel

che die erhitzte Andächteley erſann, kommen bey ſo

verkehrten Vorſtellungen zu Hülfe und betäubenden

Schwärmer. Sollte man es glauben, daß dieſes

ſo ſey, wenn man es nicht aus Erfahrung wüßte?

Wie manche Kindermörderin, die fein und ſauber,

auch bildlich angekleidet, mit auszeichnender Feyer

lichkeit von ſchwärmeriſchen Geiſtlichen höchſtſeelig

geprieſen, und von ſchwärmeriſchen Standesperſo

nen geehrt, als eine Himmelsbraut nach dem Richts

platze geführt wurde, hat nicht den Gedanken nach

dem Genuſſe ähnlicher Seeligkeiten in einem durch

falſche Religionsſätze verwirrten ſchwärmeriſchen

Kopfe mit Hülfe einer erhitzten Einbildungskraft

erzeugt? Dieſes giebt alsdann den Anlaß zu der

im vorigen §. erwähnten beſondern Art des Mor

dens. Schwärmerey iſt überhaupt immer ſchädlich

und das wenige Gute, das etwa einmal daraus

entſteht, reicht nicht an das Uebel, das faſt im

mer daraus erwächſt. Wozu ſoll denn das thor

hafte Gepränge auch nützen! Soll es eine Verſüſ

ſung der Strafe ſeyn? Das iſt ja widerſprechend

und ganz gegen den Zweck einer ſo harten Strafe.

Gewiß hier ſteckt wider der ſtolze Begriff der rä

chendende Diener der Gerechtigkeit Gottes zu ſeyn,

aber – auf eine ſanftmüthige Art. Zur Vollen

dung der Bekehrung des Miſſethäters kann er doch
Y. - - - - - - - -- - - auch

-
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auch wol nicht abzwecken ſollen. Denn die Be

kehrung, wenn das Schwerdt, übern Kopfe ſtehet,

iſt erſtlich eine eigene Sache, und zweytens, iſt

der Miſſethäter noch nicht bekehrt, ſo wird er es

auch in der marternden Gemüthsverwirrung,

in der er mit jedem Schritte dem ihm zubereiteten

Tode entgegen geht, nicht werden.
-

3 : § 19o.

Die Auſſerſtandſetzung ferner zu ſchaden iſt ein

gerechtes Strafmittel, ſie muß aber dem allgemei

nen Beſten ſo wenig ſchädlich gemacht werden, als

möglich. Schädlich wird ſie demſelben alsdann,

wenn ein unbeſchäftigtes Leben des Beleidigers da

mit verbunden iſt. Denn nicht allein ſeine Kräfte

werden dem Gemeinenweſen genommen, werden

ganz unnütz, ſondern der Müßigganger muß noch

dazu ernährt werden. Daher iſt die gewöhnliche

Gefängnißſtrafe, fünehmlich eine langdaurende, kei

ne gute Art der Strafe. Es iſt alſo nothwendig,

dem Eingeſperrten eine Arbeit aufzuerlegen, wo

durch er nützlich wird, und doch wenigſtens ſo viel

zu ſeinem Unterhalte verdient, als er nur kann.

Heimliche Marterhöhlen müſſen ſolche Arbeitshäuſer

aber ja nicht ſeyn, weil, wenn auch der Beſtrafte

dadurch mehr geängſtigt, (aber doch gewiß nicht

bekehrt) würde, dennoch dieſes die Abſchreckung an

derer von ähnlichen böſen Handlungen nicht bewürkt.

Ebenſo wenig mache man hingegen ſie nach dem Sin

ne einiger Weichlinge zu angenehmen und beque

men Wohnungen, wovon man alle Ungemächlich
- - - - - - * * 6 :
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keit, alles Widrige entfernen will. Dieſes ſteht

im Widerſpruche mit dem Begriffe von Strafe.

Iſt das Verbrechen groß und hat es auf das Ge

meinewohl unmittelbaren Einfluß: ſo iſt es gut,

wenn die Arbeit öffentlich geſchiehet. An derglei

chen kann es in policirten Städten nicht fehlen.

Handarbeit bey öffentlichen Bauen, Reinigung der

Gaſſen, Arbeiten an Feſtungen, wo dergleichen

ſind, und viele andere Beſchäftigungen, welche das

Lokale darbeut, geben hiezu Veranlaſſung. Je

doch müſſen bey allen Arten ſolcher Arbeiten die Rech

te der Menſchheit nicht gekränkt werden. Man ſe

he die zu Beſtrafende als Elende und Unglückliche

an, deren Elend nicht mehr vergrößert werden muß,

als es die Noth erfordert. Unmenſchliche Behand

lung iſt alſo auch gegen ſie ungerecht. Reinlich

keit, geſunde Aufbewahrungsörter, Fürſorge für

Geſundheit und geſunde, wenn gleich geringe Nah

- rungsmittel, gehörige Bedeckung des Leibes und

Arbeiten die menſchlichen Kräften angemeſſen ſind,

s müſſen als Haupterforderniſſe ſolcher Strafanſtalten

angeſehen werden. Ueberhaupt halte man ja "das

richtige Maaß zwiſchen der Größe des Verbrechens

und dem Grade der Strafe, ſo wie überhaupt

bey Strafen, mit verdoppelter Aufmerkſamkeit bey

den dffentlichen. Zu große Härte derſelben erregt den

Zuſchauern Unwillen und Mitleiden und ſchadet alſo

der Achtung der Gerechtigkeit. Iſt auch der Beſtraf

te ſehr ſtandhaft in Erduldung der Härte: ſo kann

dieſes eine der Moralität ſchädliche Bewunderung

anderer erwecken. -

* §. I9 I.
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§. I9I.

Die Wiederherſtellung des Entnommenen findet

bey allen ſolchen Beleidigungen ſtatt, wo entweder

ein Theil eines körperlichen Eigenthums genommen,

oder unbrauchbar gemacht, oder ein moraliſches

Gut gekränkt, oder der Beſitz deſſelben Jemanden

abgeſprochen iſt. In dieſem letzteren beſtehet die

Kränkung der Ehre. H.“ I73. dieſes Theils. Als

eine in Begriffen beſtehende Beſchaffenheit kann ſie

freylich nicht wirklich genommen werden, ſondern

der ganze Verluſt beſtehet in dem Verluſte der guten

Meynung anderer Menſchen. Iſt ſie alſo durch

bloße Worte und Verläumdungen gekränkt, ſo iſt

das beſte Herſtellungsmittel, daß derjenige, der die

Wahrheit ſeiner Anſchuldigung nicht darthun kann,

ſie widerrufen müſſe. Hiedurch wird die üble

Meynuug, die andern beygebracht war, wieder

genommen, und die gegenſeitige wieder hergeſtellet.

Je ausgebreiteter die Verläumdung geweſen, je

größer der Nachtheil, der für den Beleidigten dar

aus erwachſen konnte, iſt, je öffentlicher muß der

Widerruf, und alſo vor einer zahlreichen Volksmen

/
sº - -

ge geſchehen. Es iſt auch nicht unrecht, wenn er

zugleich mit einer Abbitte an den Beleidigten ver

knüpft iſt, wenn dieſer ſie verlangt. Das Wes

ſentliche bleibt aber immer die öffentliche Erklärung,

daß eine angeſchuldigte Unehre falſch und unwahr

ſey; die Widerrufung. Iſt nun die Beleidigung

mit großen Frevel und Bosheit verknüpft, iſt ſie

an ſolchen Perſonen begangen, die auf eine beſons

dere Achtung Anſpruch machen können, denen
rº. -- sº: Wa - - - - - -

-

-

-
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Beleidiger untergeordnet iſt; iſt ſie mit thätigen

Beleidigungen verknüpft: ſo muß auch die Strafe

größer, jene des Widerrufs mit einer andern ver

bunden, und dieſe bis zum höchſten Grade ge

ſchärft werden, wenn die Beleidigungen bis zum

höchſten Grade getrieben ſind. Z. B. Wenn Je

mand ſeinen Vorgeſetzten, einen Staatsbedienten

in Ausübung ſeines Amts, Kinder, die Eltern mit

Worten oder Thaten beleidigt hätten. In gerin

gern Fällen dieſer Art würde eine öffentliche Zücht

gung durch Schläge, nach dem Erkenntniſſe des

Richters, in andern ſchwerern Beleidigungen aber

Verurtheilung zur öffentlichen Arbeit, ein zweck

dienliches Mittel ſeyn. Jenes mögte deshalb auf

fallend ſcheinen, weil es ungewöhnlich iſt. Allein

man bedenke es recht, ſo wird man finden, daß es

die weſentlichen Eigenſchaften einer zweckmäßigen

Strafe hat. Es belehret den Beleidiger, das un

angenehme Gefühl deſſelben ſchreckt ihn, derglei

chen nicht wieder zu thun, und die unzertrennliche

Vorſtellung des widrigen Gefühls derer, die eine

ſolche Züchtigung ſehen, macht einen Eindruck

auf andere.

- 1. §. I 92.

- Es können aber auch Umſtände eintreten, die

dem Beleidiger Nachſicht verſchaffen. So kann

Jemand in ſeinem Unwillen, der durch einen an

dern gereizt wurde, zu weit gehen, und Beleidi

gungen begehen, die er, ohne gereizt zu ſeyn, nicht

begangen haben würde. Hier müſſen die Geſetze

ſchlechterdings den Menſchen, wie er iſt, und
d' - nicht,
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nicht, wie er nach einem Ideal ſeyn könnte, be

trachten.
-

§ 193. »

Wie ſollen denn aber Schmähungen gegen den

Regenten, oder die Regierer des Volks, geſtraft

werden? Iſt die Regierung ſanft und wohlthätig,

ſo wird ſie ſo leicht von dieſer Seite nichts zu be

ſorgen haben. Findet ſich nun aber ein ſolcher Un

ſinniger, nun den behandle man wie einen Unſin

nigen. Man erwäge die Umſtände genau, und

unterſuche die Veranlaſſung dazu. Alsdann ſtrafe

man ihn nach dem Grade ſeines Muthwillens, ſei

ner Bosheit, auf vorbeſchriebene Art, und erhöhe

die Strafe nach dem Maaße derſelben. Denn hier

hat die Würde des Beleidigten allerdings Einfluß

auf die Größe des Verbrechens, weil überhand

nehmende Geringſchätzung derer Perſonen, die die

Regierung führen, und die Geſetze geltend ma

chen ſollen, Zerrüttung im Staate entſtehen

wacht. - - - -

. . § 194. :

Man wird vielleicht einwenden, daß die obe

vorgeſchlagenen Strafen der Ehre des Beleidigten

ſehr nachtheilig ſeyn könnten. Denn derjenige, der

das, was er geſagt hat, für eine Unwahrheit er

klärt, erklärt ſich zugleich für einen Lügner. Das

mag immer ſeyn. Aber wer ſich keinen Schimpf

zuziehen will, ſchimpfe auch andere nicht, deren

Ehre er ſo gut achten muß, als die ſeinige... Es

iſt ja auch nicht nöthig, daß der Widerruf mit
, * -
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Worten, die dem Beleidiger ſo nachtheilig ſind,

geſchehen müſſe, wie es wohl gewöhnlich war.

Abſchreckend müſſen die Strafen ſolcher Beleidi

gungen um ſo mehr ſeyn, da der Trieb zur Ehre

ein angebohrner Trieb des Menſchen, und ſo mäch

tig in ihm iſt. Es iſt auch Klugheit, ihn zu er

halten, da er die Triebfeder zu unendlich viel Gu

- ten iſt, die bis jenſeits des Grabes hinaus würkt.

§. 57. erſten Theils. -

§. I95. >

Noch ein Vorurtheil kann ich nicht unberührt

laſſen. Gewöhnlich behauptet man, daß die Ge

ſetze die genommene Ehre nicht wieder geben kön

nen weil es nicht in ihrer Macht ſtehe, das Ge

ſchehene ungeſchehen zu machen, dem Geſchlagenen

die Schläge abzunehmen. So wahr das letztere

iſt, ſo unrichtig iſt der daraus gezogene Schluß.

Die unvernünftige Handlung eines Menſchen kann

doch an einem andern nicht kleben bleiben, und ei

ne Eigenſchaft, die der Beleidigte würklich hat,

kann ihm auch dadurch nicht geraubt werden. Sie

iſt ſo gar nicht einmal ein Gegenſtand des Raubes.

Alle Beleidigungen dieſer Art, ſelbſt die bejahenden

Beſchuldigungen beſtehen in Hinſicht auf die Ehre

- in Verneinungen jener Eigenſchaft, die der Beleis

diger durch Worte oder Thaten geltend machen will.

Sobald es öffentlich am Tage liegt, daß die An

ſchuldigung und die daraus folgende Verneinung

falſch iſt, daß die thätige Behandlung boshaft und

ungerecht war, ſo fällt alle Schande auf den Be-

- - – leidiger
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leidiger zurück , und auf den Beleidigten kann

- nichts reelles haften. Will man dieſe Grundſätze

nicht annehmen und geltend machen, ſo hängt es

nur von den Böſewichtern ab, welche Menſchen ſie

durch eine angehängte Schande unglücklich ma

- chen wollen. . . " ,

- - - §. I96. - e

Iſt es nicht ſonderbar, daß man zur ver

meintlichen Abwiſchung der Schande ein anderes

Mittel, als geſetzliche Strafe, das zwar auch in

Züchtigung des Beleidigers beſtehen ſoll, aber weit

mißlicher iſt, unterſchieben will? Nemlich die

Selbſtrache. Der Beleidigte muß ſich mit dem

Beleidiger ſchlagen, er will ihn für die erlittene

Beleidigung züchtigen, muß aber gewärtigen, daß

er eine noch größere durch den Sieg des Beleidi

gers über ihn erhalte. Wenn nun alles nach den

Wünſchen des Beleidigten geht, wenn er den Be

leidiger durch einen Degenſtoß oder Piſtolenſchuß

gezüchtigt hat: ſo ſage man denn doch einmal, wie

auf dieſe Art das Geſchehene ungeſchehen gemacht,

wie empfangene Schläge dadurch abgenommen wer

- den? Wundern muß man ſich, wie mit Vernunft

begabte Menſchen ſich ſo etwas grillenhaftes einbil

den können. Die Art, wie Geſetze Beleidigungen

ſtrafen, muß nothwendig von größern Eindruck

ſeyn. Denn ein Richter in einer fremden Sache

- muß mehr Glauben finden, als ein Richter in eig

ner. Zudem iſt dieſe Art der Ausübung der Selbſt

rache eine Beleidigung der höchſten Gewalt. Ei

gene Gewalt wird höher geachtet, als dieſe. Sie

Aa 3 greift
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greift in die jener übertragene Rechte unter dem bes

leidigenden Vorwande, daß eigene Beſtrafung vor

züglicher ſey, ehrenvollere Folgen habe, als die,

Beſtrafung der höchſten Gewalt. Die Geſetze

werden offenbar der Unzulänglichkeit des Schutzes

und der Vertheidigung beſchuldigt. Iſt je die Ab

tretung des eignen Rechts an einen andern heilſam

und zweckmäßig, ſo iſt es die Beſtrafung der Be

leidigungen. Nur wenig Menſchen werden hiebey.

das Maaß halten, und nicht weiter gehen, als ſie

gehen ſollten. Ein nicht Beleidigter kann auch

durch eignes Gefühl ſich ſehr wohl in die Stelle des

Beleidigten ſetzen, ohne dem Sturme, den die Be

gierde nach Rache in ihm erregt, ausgeſetzt zu

werden. Nur müſſen die Geſetze auch hinlängliche

Genugthuung in dieſer das menſchliche Herz durch

bohrenden Kränkung verſchaffen. Da nur bloß

von Meynungen anderer hiebey die Rede ſeyn kann:

ſo müſſen ſie dieſen Geſichtspunkt nicht verlieren.

§. I 97.

Endlich iſt auch die Ausſchlieſſung aus der

Geſellſchaft, und die Beraubung der bürgerlichen

Ehre (Infamie) ein Strafmittel, das die höchſte

Gewalt hat. Denn nur unter der Bedingung, ſich

denen zum Wohl der Geſellſchaft gegebenen Geſez

zen gemäß zu beweiſen, kann Jemand ein Glied

derſelben ſeyn, und bürgerliche Ehre haben. Die

ſe Bedingung ſteckt ſtillſchweigend in der Zutretung

zu der Geſellſchaft, und in der Aufnahme in die

ſelbe. Ob beydes aber ein gutes politiſches Mittel,

- - - - oder
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oder nicht vielmehr ein ſolches ſey, deſſen ſich die

Regierung begeben müſſe, dieſes iſt eine andere

Frage. Das letztere wäre wohl zu bejahen. Denn

erſtlich verlieret die Geſellſchaft durch die erſtere

ein Glied, das noch durch Arbeit, es ſey auch in

einem geringen Grade, nützlich werden kann.

Zweytens iſt der Verbrecher unfähig, in einer bür

gerlichen Geſellſchaft zu leben, ſo muß er auch ei

ner andern nicht zugeſchickt werden. Man muß

ein gleiches gewärtigen. Und will keine Geſell

ſchaft ſolche Unfähigen aufnehmen, ſo werden ſie

» gezwungen, ſich zu vereinigen, und eine eigne Ge

ſellſchaft auszumachen, die denen, die ſie aus

" ſchließen, und nicht aufnehmen wollen, gefährlich

wird. Man ſiehet leicht, daß von dem Falle hier

nicht die Rede iſt, wenn ein Fremder Verbrechen

begeht, und man verbietet ihm, wieder in das

Land zu kommen. Das kann die Regierung mit

Recht und ohne Bedenken thun. Das zweyte Mit

tel, die Beraubung der bürgerlichen Ehre, iſt eben

ſo bedenklich. Will man dem Menſchen im Staate

dulden: ſo hat man ja würklich ein Subjekt, mit

dem ehrliche Glieder in keiner Gemeinſchaft leben -

können. Und was ſoll es denn anfangen? Es

wird gezwungen, auf ſchändliche Gewerbe zu fal

len, oder die Geſellſchaft zu verlaſſen, und dann

tritt der erſtere Fall ſo gut ein, als wenn es die

Regierung nach genommener Ehre ſelbſt ausjagt.

Nur mit Strafen, durch die ein Verbrecher auf

Zeitlebens zu einer öffentlichen Arbeit angehalten

wird, mag der Verluſt der Ehre verknüpft ſeyn

Aa 4 Sonſt
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- Sonſt kann man aus einem Böſewicht entweder ei

nen Erzböſewicht, oder einen Unglücklichen na

chen, der härter geſtraft wird, als er es ver

dient. Denn die Mittel zur Selbſterhaltung wer

den ihm erſchwert. Alle Arten von Strafen alſo,

welche dieſe Folge haben, als Staubbeſen, Brand

marken, Tortur, (denn in dieſer Hinſicht iſt ſie

ohnſtreitig auch eine Strafe) und wie ſie alle heiſ

ſen mögen, ſind aus dieſem Grunde verwerflich.

Von dieſer geſetzlichen Aberkennung der Ehre iſt

aber die Verſagung der Achtung anderer Menſchen

gegen die, welche gewiſſe Verbrechen begangen ha

ben,und deren Ausſchlieſſung aus einer kleinern Geſell

ſchaft, wohl zu unterſcheiden. Dieſe hindere man

nicht, denn ſie wird ein Mittel, Verbrechen zu

hindern. Z. B. Wenn Handwerksgeſellſchaften

einen Dieb nicht unter ſich dulden wollen. Kann

er gleich nicht in dieſer Geſellſchaft ſeyn, und ihr

Gewerbetreiben, ſo kann er ſich doch auf andere

Art ernähren. Er kann ſich auch hierüber um ſo

weniger beklagen, da er ſich durch ſein Verbrechen

eines ihm bey jenem Gewerbe oft nöthigen Ver

trauens auf ſeine Redlichkeit, ſelbſt unwürdig ge

macht hat. Noch ſehe man auch, was oben §. 162.

I. und Nro. 4. dieſes Theils geſagt worden

- §. I 98.

Eine Strafe, die an die Beraubung der Ehre

gränzt, iſt die öffentliche Beſchimpfung eines Ver

brechers, als die Ausſtellung, welche auf man

eherley Weiſe, und mittelſ mancherley Werkzeuge

- geſches
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unehrlich ſind.

-

geſchehen kann. Es kann nicht fehlen, daß der

Ausgeſtellte nicht an ſeiner Ehre verlieren ſollte,

und ſoll die Strafe von einiger Würkung ſeyn, ſo

muß das auch geſchehen. Sie muß alſo mit Vor

ſicht bey ſolchen Perſonen gebraucht werden, die

der Nachtheil zu ſehr treffen könnte. Uebrigens iſt

ſie nicht zu verwerfen, weil ſie bey Menſchen von

einiger Schaan großen Eindruck macht. Nur bey

fremden Böſewichtern, die den Ort, wo man ſie

als Verbrecher zur Schau ſtellte, ſogleich verlaſ

ſen, und verlaſſen müſſen, und an einen andern,

wo ſie unbekannt ſind, gehen, ſcheint ſie zwecklos

zu ſeyn. Uebrigens verſteht es ſich von ſich ſelbſt,

daß die Ausſtellung durch Gerichtsbediente geſche

hen müſſe, die nach den Begriffen anderer nicht

H. I 99. -

* Daß Verluſt der bürgerlichen Ehre eine Strafe

iſt, iſt auſſer Zweifel. Aber iſt es denn recht,

daß man ſolchen Menſchen in der bürgerlichen Ge

ſellſchaft, die ihr nützlich und nothwendig ſind,

demohnerachtet die bürgerliche Ehre abſpricht ?

Wahrlich, das iſt widerſinnig. Sollen ſie des

halb unehrlich ſeyn, weil ſie von dem todten Viehe

noch das brauchbare abſondern, das der Geſell

ſchaft noch nützlich wird, und deſſen Verluſt ihr

nachtheilig würde? Würde denn der Eigenthü

mer das krepirte Vieh nicht ſelbſt wegſchaffen müſ

ſen, wenn es kein anderer thäte? Und was iſt

denn für ein Unterſchied zwiſchen einem todten Och

ſen, einem todten Schaafe, und einem todten Re--

- Aa 5
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he oder Hirſche, die alle an einer Krankheit ſter

" - deren brauchbare Ueberbleiſe Leute verſchie

denes Standes abſondern und zu Gute machen, de

ren einige deshalb für unehrlich geachtet werden,

andere aber nicht? Hat die Krankheit jenen etwas

"ehrliches angeheftet, und dieſen, denen der Schä

fer und der Jäger als vernünftige Leute die Haut

abnehmen, nicht? O! Macht des Vorurtheils!

Oder iſt ein Menſch, der die Befehle, die Erkennt

niſſe der Obrigkeit, welche die höchſte Gewalt vor

ſtellt, zur Ausübung bringt, dadurch ſeiner Ehre

beraubt, daß er es thut? Er handelt ja als Be

vollmächtigter der Obrigkeit, die ſelbſt handeln

müßte, wenn ſie keinen Bevollmächtigten finden

könnte? In der Handlung ſelbſt müßte alſo die

Unehre ſtecken. In andern Hinſichten iſt es auch

nicht nöthig, ſolche unehrliche Menſchen zu haben.

Der Verbrecher, der ſterben muß, wird, wenn er

den Tod nicht achtet auch wahrhaftig ſich durch

den Gedanken: ein unehrlicher Menſch vollzieher

ihn an dir, nicht abhalten laſſen. Es wäre doch

wohl einmal Zeit, dieſen Widerſinn, der noch da

z" nicht ſelten Unglück ſtiftet, abzuſchaffen.

§ 2oo.

Auſſer dieſen Strafen iſt auch die Geldſtrafe

gebräuchlich. Sie kann unter gewiſſen Umſtänden

ganz gut ſeyn, und durch den Gebrauch oder die Ge

wohnheit die ſtillſchweigende Einwilligung des Volks

erhalten. Denn ein eigentliches Recht hat die Re

gierung auf das Eigenthum der Glieder einer Ge

ſellſchaft in der Maaße nicht, daß ſie Jemanden

- - “ : . - wegen
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wegen eines begangenen Unrechts einen Theil deſſel

ben nehmen könnte. Die Geldſtrafen ſcheinen auch -

ihren Urſprung in dem Unterdrückungsgeiſte der

Reichen zu haben, die mit ihrem Gelde die Erlaub

niß, andere Mitmenſchen beleidigen zu können, ſich

erkaufen wollen. Daher iſt Geldſtrafe mit vieler Vor

ſicht anzuwenden. Sie hat das Schädliche, daß

der Reiche ſie wenig empfindet, und daß ſie dem

wenig Begüterten einen Theil ſeiner Nothdurft

nimmt. Denn ſoll ſie würkſam ſeyn: ſo muß der

Beſtrafte ſo viel geben, daß er unangenehme Folgen

davon verſpürt. Dieſes trift den wenig Begüter

ten am härteſten, und iſt dem Gewerbe und Nah

rungsſtande hinderlich. Es iſt überaus ſchwer,

hierin ein gerechtes Maaß zu finden. Jedoch giebt

es Fälle, wo ſie von Nutzen ſeyn kann, vorzüglich

bey ſolchen Perſonen, die feines Gefühl genug ha

ben, daß ihnen auch bey einer leidlichen Geldſtra

nicht ſowohl die Weggebung des Geldes, als

ie Art, daſſelbe auszugeben, nemlich, daß es eine

Strafe ſeyn ſoll, (die den Vorwurf des Unrechts

mit ſich führet) empfindlich wird. Ein großer

Mißbrauch aber iſt es, wenn man aus Geldſtrafen

Landeseinkünfte macht, oder ſie gar den Richtern

anweiſet. Sie ſollten in eine Landeskaſſe flieſſen,

die zu nichts als Wohlthun beſtimmt wäre. Aber

auch alsdann muß man ums Himmels willen nicht

deswegen mit Gelde ſtrafen, damit die Kaſſe viel

bekomme; man muß keinen Fond daraus machen.

Die nützlichſte Anwendung des Eingekommenen,

muß nur der Zweck der Kaſſe ſeyn. - - -

- - - $ 2o1.
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§. 2o I. - -

Die Confiskation der Güther eines Verbrechers

kann nie eine rechtmäßige Strafe ſeyn. Er er

warb ſie durch erlaubtes Bemühen, ehe er ein Ver

- brechen begieng, und dieſes kann ihm keine Rech

te, die mit ſeiner Handlung in gar keiner Verbin

dung ſtehen, rauben. Dieſe Strafe erſtreckt ſich

auch weiter, als ſich jede Strafe erſtrecken muß.

Sie trift die unſchuldige Familie des Verbrechers

s auf eine Weiſe, die zu vermeiden war. Denn

die üblen Folgen, welche die Familie des Verbre- -

- chers durch einen unzertrennlichen Zuſammenhang

und den Einfluß, welchen die Strafe auf ihr Schick

ſal hat, treffen, können die Geſetze nicht hindern.

Aber durch Hinzuthun zu dieſen nicht vermeidlichen

Folgen eine Familie zu kränken, das kommt den

Geſetzen nicht zu. Die Regierung ſpricht ſich auch

in einem ſolchen Falle ſtets ſelbſt einen Vortheil

zu. Sie genießt Folgen von dem Verbrechen, und

wegen der genauen Verbindung, in welcher die

Richter, als Bediente des Staats, mit der Regie

rung ſtehen, iſt ein ſolches Erkenntniß nie ohne

Verdacht. Es hat Aehnlichkeit mit einem Urthel

in eigner Sache.

§ 202.

Diejenigen, für welche die Geſetze eigentlich

gegeben werden, ſind die Glieder der bürgerlichen

Geſellſchaft ſelbſt. Demohnerachtet aber müſſen

auch Fremde, die ſich in einer Geſellſchaft aufhal

ten, ſich denſelben gemäß bezeigen. Dieſes iſt
. . . eine

/
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eine ſtillſchweigende Bedingung der Geſtattung des

Aufenthalts. Das iſt aber eine andere Frage: ob

ſie, im Falle eines Vergehens, geradezu nach den

Geſetzen des Landes beſtraft werden können? Hier

müßte man wohl einen Unterſchied zwiſchen ſolchen

Handlungen machen, die ihrer Natur nach eine

Beleidigung in ſich enthalten, und zwiſchen den be

ſondern Vorſchriften eines jeden Staats, die ſolche

Handlungen, welche nur in Beziehung auf die be

ſondere Lage des Staatsbegränzt werden müſſen,

geſetzlich beſtimmen. . Jene ſind zwar durchaus

ſtraffällig, wenn aber aus beſondern Grundſätzen

und Meynungen eine auſſerordentlich harte Strafe

- darauf geſetzt wäre: ſo würde man gegen den

Fremden ungerecht handeln, wenn man ihn damit

belegen wollte. - Z. B. Wenn auf die Verletzung

der Ehe die Todesſtrafe geſetzt wäre. Wer kann

ſich ſolche Exorbitantien vorſtellen? Wahr iſt es

wohl, es kann ſich Jedermann, fürnehmlich wer

ein Verbrechen begehen will, nach den Geſetzen des

Landes, worin er eben iſt, erkundigen. Allein

verlangt man von den Menſchen hierin nicht zu

viel? Ein jeder glaubt, daß ſeine Kenntniſſe

überall gültig ſeyn können. In dem andern Falle,

wenn von Handlungen die Rede iſt, die nur aus

Lokal - Urſachen nach einer gewiſſen Vorſchrift

begangen werden müſſen, thut man offenbar un

recht, den Fremden zu ſtrafen. Aus dieſem Ge

ſichtspunkte ſehe man die harten Acciſe-Verord

nungen an, die ſich über ſo viele Artikel erſtrecken,

R / - ſie

ſo mannichfaltig einſchränken, daß der Einheimiſche
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ſie kaum ganz kennt, weshalb man dieſes noch we

niger von einem Fremden verlangen kann. Sollte

man alſo bey hohen Geldſtrafen, die auf dergleis

chen Vergehungen geſetzt ſind, nicht den Verdacht

der Geldſucht gegen ſich erregen?

§ 2o3.

So viel nur immer möglich iſt, muß auf

ein jedes Verbrechen eine nahmhafte beſtimmte

Strafe geſetzt werden. Soll ſie ein Mittel ſeyn,

die Menſchen von Verbrechen abzuhalten, ſo iſt

dieſes nothwendig, damit der Leichtſinnige wicht ir

re geführt werde. Es wird freylich nicht ganz ge

nau beſtimmt werden können, wie jedes Verbre

chen beſtraft werden ſolle, weil die Grade der

Schuld des Verbrechers, die mehr oder weniger

ſchädliche Folge, und hundert andere Umſtände bey

der Verurtheilung einen Einfluß haben. - Bey al

len Verbrechen aber wird doch allgemein die Artder

Strafe angegeben werden können.

§ 204.

Sind die Geſetze eines Landes gerecht und be

ſtimmt: ſo muß auch alle Selbſthülfe und Selbſt

rache verboten ſeyn. Alsdann iſt ſie höchſtahndungs

werth. Denn die Macht, ein Unrecht zu rächen,

hat ein jedes Glied der Geſellſchaft der oberſten Ge

walt abgetreten. Dieſes war um ſo nöthiger, da

eigne Rache ſelten in den Schranken bleibt, ſon

dern vielmehr das Recht der Natur ſelbſt übertritt.

Sind die Geſetze aber nicht gerecht und beſtimmt,

ſo
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ſo iſt es hart, wenn man einen Menſchen, der ſein

Recht ſucht, weil er es ſonſt nicht erhalten kann,

wegen Ausübung dieſes ihn angebornen Rechts ſtra

fen will. Er hat eigentlich keinen Eingriff in die

Rechte der oberſten Gewalt gethan, welche dieſe

auszuüben nicht gut fand. Wenigſtens verdient

er Nachſicht, und die Regierung thut wohl, wenn

ſie die Geſetze verbeſſert.

§ 205. -

Bey den beſten Geſetzen iſt doch aber der Fall

einer nothwendigen Selbſtvertheidigung möglich.

Er tritt ſo oft ein, als ein Menſch wegen ſeines

Lebens, ſeiner geſunden Gliedmaßen und des Le

bens und der Gliedmaßen ſeiner hülfloſen Kinder

ſich den Schutz der Geſetze nicht ſogleich verſchaffen

kann. Dann tritt er in ſeine natürlichen Rechte zu

rück und wird ſein Selbſthelfer. Hat er kein an

deres Mittel, ſo iſt es ihm erlaubt ſeinen Gegner

zu tödten, und deſſen Gliedmaßen zu verſtümmeln.

In dieſem Nothfalle müſſen die Geſetze den Selbſt

helfer nicht zu ſtrenge behandeln. Es iſt unrecht,

wenn man in einer ſolchen gefährlichen Lage nur

Handlungen der kaltblütigſten Ueberlegung verlan

gen will. Angſt, Furcht und Schrecken nehmen

den Bedroheten den richtigen Maaßſtab ſeiner Hand

lungen. Deshalb muß körperliche und Gemüths

beſchaffenheit nicht auſſer Acht gelaſſen werden.

Gewöhnlich wird auch dieſe Selbſthülfe nur gegen

Mörder erlaubt. Sollte ſie aber nicht eben ſo ge

recht gegen einen Dieb und Räuber ſeyn, der Je

-. - -
manden

-

-
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manden den größten Theil, oder doch einen ſehr

beträchtlichen Theil ſeines Vermögens nehmen will,

das auf keine andere Weiſe zu retten ſteht? Dieſes

iſt allerdings erlaubt, ſo bald es das einzige Mit

«tel der Rettung iſt. -

V

H. 2o6.

Iſt die würkliche Gefahr das Leben und die

Geſundheit zu verlieren vorhanden: ſo kann auch kein

Stand der Perſon, welche dieſe Ungerechtigkeit be

geht, eine Ausnahme ſolcher Gegenwehr machen.

Gegen diejenigen, welche die oberſte Gewalt haben,

gegen Diener des Staats, Eltern und Vorgeſetzte,

kann dieſe Nothwehr mit Recht gebraucht werden.

Denn die Erhaltung des Lebens und der Geſundheit

- iſt das erſte Geſetz der Natur, welches allen Men

ſchen dieſes Recht gewährer, und dieſes zu beleidi

gen, kann Niemand befugt ſeyn, Ob auch gleich

ein Glied einer Geſellſchaft im äußerſten Nothfalle

ſein Leben für die Erhaltung der Geſellſchaft wa

gen muß: ſo iſt es doch nicht ſchlechterdings ver

bunden, daſſelbe herzugeben. Der Verluſt deſ

A

ſelben kann nur eine Folge des gefahrvollen Mit- .

tels ſeyn, ohne es ſeyn zu müſſen. Folglich kann

man in keinem Falle behaupten, daß ein Menſch ſein

Leben gutwillig herzugeben verbunden ſey. Daß

übrigens gegen Raſende, Betrunkene, im Zorn

wütende und dergleichen Perſonen, die Nothwehr

in ihrem ganzen Umfange ſtatt habe, bedarf wol

nicht geſagt zu werden. Denn das Recht der Selbſt

erhaltung des Angefallenen iſt der Grund der Recht

- - - - - - mäßig
- -

----+

-
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mäßigkeit dieſes Mittels, und was für Vorrechte

könnten jene haben, welche dieſes Recht ungültig ma

che könnten?

H. 2o7. -

- Es iſt geſagt worden, daß dieſes Mittel der

eignen Selbſthülfe alsdann eintrete, wenn kein ande

res vorhanden ſey. Folglich macht ſich derjenige

verantwortlich, der daſſelbe gebraucht, wenn er

noch ein anderes hatte, das er gleich zu ſeiner Ret

tung gebrauchen und dann den Schutz der Geſetze

anrufen konnte. Kann er alſo zum Beyſpiel ſich

durch die Flucht retten, und tödtet doch ſeinen.

/

Gegner, ſo hat er ſträflich gehandelt, wiewol im

mindern Grade, als ein ſolcher, der ein Angreifer,

iſt. Jedoch müßte in dieſem Falle ganz klar ſeyn,

daß das Mittel der Flucht ein ganz ſicheres gewe

ſen wäre. Sonſt hat der Vertheidiger nicht un

recht gethan. - - - .
.

.A

§. 2OZ. . . ti

* Bisher iſt nun von Strafen die Rede geweſen,

als ſolchen Mitteln, welche die Menſchen vom Bös

ſen zurückhalten ſollen. Iſt es denn aber nicht auch

gut, durch Belohnungen aufzumuntern? Das Un

terlaſſen, welches der Hauptgegenſtand der Straf

geſetze iſt, kann nicht durch Belohnungen erkauft

werden. Geſetze aber, die gewiſſe Handlungen ge-,

bieten, können wol durch Belohnungen reizen. Mit .

großer Vorſicht muß es jedoch in Beziehung auf

Handlungen, die die Moralität zum Grunde

Bh haben,
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haben, geſchehen. Denn erſlich flößt man dadurch
zu ſehr die Idee der unmittelbaren Bezahlung einer

guten Handlung ein, und hieraus entſteht alsdann

der Wahn und der Eigennutz, daß die Menſchen

für jede gute Handlung bezahlt ſeyn wollen, in de

ren Unterlaſſung doch auch eine Verabſäumung der

Pflicht ſteckt, die oft ſtrafbar iſt. Zweytens aber

wird ein Volk durch viele ſolcher Geſetze niederträch

tig gemacht. Es handelt nicht mehr aus dem ed

len Triebe des Wohlthuns (welches freylich auch ein

eigenes Intereſſe iſt, aber ein edles. §. 39 und

40. des erſten Theils), ſondern aus niedern Eigen-,

nutz. Denn es iſt doch ein großer Unterſchied, eine

Handlung aus dem Grunde vornehmen, weil ich

ein Vergnügen daran finde, und ſie deshalb zu,

thun, weil ſie mir bezahlt wird. Dergleichen Rich

tung, welche die Gemütsbeſchaffenheit des großen

Haufens erhält, hat ſtarken Einfluß auf die Sitt

lichkeit des Volks. Ganz anders verhält es ſich

mit Belohnung ſchöner Thaten, die ohne Verheiſ-

ſungen geſetzlicher Belohnungen gethan ſind. Aller

Verdacht des niedrigen Eigennutzes fällt weg, und

es iſt gerecht und gut ſolche auszeichnende Handlun

gen zn belohnen. Ebenſo ſind ſie ein gutes Be

förderungsmittel, die Landesprodukte zu verviel

fältigen, zu vermehren und Gewerbe auszubreiten.

Hier können ſie nicht ſchaden, weil ſie Handlungen,

betreffen, deren erſter Zweck Gewinn iſt, und die

Gegenſtände ſo beſchaffen ſind, daß das Gebieten

fruchtlos ſeyn würde.

-

- - § 209.

-
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- : § 209. ? . . .“
* *

-

.
-

: - Eine beſondere Ausnahme in Vollziehung ei-

- nes Strafgeſetzes iſt die Begnadigung. Sie hat

s ihren Grund nicht in den Umſtänden des begange

- nen Verbrechens (denn dieſe würken Milderung

nach dem Geſetze ſelbſt), ſondern in der ſogenann

ten Gnade des Fürſten gegen das Geſetz. Iſt

„denn aber dieſe ſo hochgeprieſene Handlung der Regie

- rung eine gerechte und zugleich heilſame Handlung?

s Iſt ſie ein Recht der höchſten Gewalt? Eine nähe

re Auseinanderſetzung wird dieſes zeigen. ...

-

. . . . . .

-

§ 21 o.
* - - - - - * - R - - - - - - -

: Zwey Fälle laſſen ſich nur bey, einem Verbre

- chen gedenken. Entweder daſſelbe enthält eine That,

oder eine Verwickelung von mehrern Handlungen,

die gerade in dem Verbote des Strafgeſetzes ent

halten ſind, ſo, daß die Strafe genau auf das

Verbrechen anwendbar iſt. Oder die Handlung iſt

von ſolchen Umſtänden begleitet, hat ſolche Veran

laſſungen gehabt, die Lage, worin ſich der Hap

delnde befand, war ſo kritiſch, daß in den ge- -

ſchwinden Entſchluſſe leicht gefehlt werden konnte,

daß mithin die in dem Strafgeſetze vorausgeſetzte -

That mit der Begangenen nicht ganz einerley iſt, und

folglich die Strafe entweder gar nicht, oder nicht

in ihrer ganzen Ausdehnung ſtatt finden kann. In

jenem Falle kann keine Begnadigung des Verbre

schers vorgenommen werden, ohne Verletzung des

Geſetzes. Denn wie könnte man dem Regenten

- Bb 2 . wolV. - -

- V
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wol die Macht einräumen zu ſagen: In die

ſem Falle ſoll das Geſetz gelten, und in einem

“andern nicht? Hieraus entſtünde Ungewißheit der

Geſetze, willkürlicher Eigenwille, und die böſe Fol

*ge, daß mancher Boshafter in Hoffuung auf die

freudige Ausſicht einer Begnadigung Verbrechen be

gehen würde. Er könnte es ſicher wagen, wenn

er nur Vorſprecher bey dem Fürſten hätte. Und

- könnte es den Großen und Reichen wol hieran feh

len? Auch ſelbſt perſönliche Verdienſte des Ver

brechers können keine Urſach zur Ausnahme wer

den. Denn ſind die Geſetze in Vergleichung mit

- der Beleidigung abgemeſſen und gerecht, ſo kann

dieſe ſammt ihren Folgen durch jene nichts anders

* werden, als was ſie iſt. Finden ſich aber in dem

zweyten Falle ſolche Beweggründe, die eine Mil

«derung, oder gar Nichtanwendung der in einem

Geſetze verordneten Strafe würken können, als

dann mildere der Richter, und mache auch die

Ausnahme. Denn mit Anwenduug der Geſetze auf

beſondere Fälle muß ſich die geſetzgebende Gewalt

ſchlechterdings nicht abgeben, wenn ſich nicht

Despotismus einſchleichen ſoll. Abſcheulig würde

es freylich vollends ſeyn, wenn die höchſte Gewalt

die Strafen in einem beſondern Falle ſchärfen, här

ter machen wollte, als ſie nach dem Urtheile der

Richter den vorhandenen Geſetzen gemäß ſeyn kann.

Das könnte nur ein Tyrann thun. Will man aber

einen Fürſten einmal das Recht geſtatten von den

Geſetzen (die doch nie ſeine willkürlichen Anordnun

gen ſeyn müſſen und können) nach Gefallen abzu

. . . gehen,
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gehen, pnd ſie zu mildern, warum ſollte er ſie

denn auch nicht in einen beſondern Falle ſchärfen

können? Jenes kann ſich doch in nichts anders, als

in dem Rechte der willkürlichen Abweichung vom

Geſetze gründen. Und was iſt das letztere, näm

lich die Schärfung des Geſetzes anders? Wenn in

dieſem Falle der Beleidigte gekränkt wird, ſo wird

es in jenem der Beleidiger und die Gerechtigkeiet

ſelbſt. Und ſollte denn das wol erlaubter und er

träglicher ſeyn? Nur dem Weichlinge kann dieſes

ſo ſcheinen, überzeugende Gründe aber wird er

nie vorbringen können. Hätten übrigens etwa die

Richter nicht nach dem Sinne der Geſetze geur

theilt ſo laſſe die höchſte Gewalt andere, die beſ

ſere Einſichten haben, urtheilen, thue es aber nie

ſelbſt. In dieſem Falle muß jedoch die ungerech,

tigkeit des Erkenntniſſes jener ganz evident ſeyn, und

die oberſte Gewalt muß ſich auch nicht indirekt in

ein neues Erkenntniß miſchen, vielmehr zur ſtreng

ſten Unpartheylichkeit nachdrücklich ermahnen. Noth

wendigkeit müßte auch ein ſolches anders Erkennt

niß erheiſchen. Ueberhaupt kann man als einen

Grundſatz annehmen: Wo richtig abgewogene Ge

ſetze die Strafen beſtimmen, welche weder zu gelin

de noch zu hart ſind, da wird Begnadigung ſowe

nig, als Schärfung der Strafe, die nicht im Ge

ſetze ſchon liegt, nöthig ſeyn. Beyde ſind ein Bes:

kenntniß fehlerhafter Geſetze.

-

- - - - - -

-- -
- - - - -

- B 3 : * E
- - - - " . - - - - - - - - - - - - - rſteni, ... - - - 7" ft

-

-

-

-

-



»mes (399 ) =ºtº

Erſten Abſchnitts

Neunte Abtheilung

Von den Geſetzen, die in Betracht einzelner

Perſonen, oder deren Eigenthum ge

geben werden.
>

“ : §. 21 I.

Es kann der Fall eintreten daß einzelnen

Ä , oder kleinern Geſellſchaften (kleiner im

* --

dergleichung der ganzen Geſellſchaft) gewiſſe Re
te geſtattet, oder auf deren Eigenthum gelegt wer

den § 48. dieſes Theils. Dieſes ſind beſondere

Geſetze, Privilegien, Sie ſind perſönlich, oder

. . . . . . . § 2 I 2.

Solche Privilegienmäſſen nie allein in Rückſicht auf

das Beſte einzelner Perſonen oder Geſellſchaften ge*

geben werden, ſondern der Staat muß entweder

dabey ſogleich einen Nutzen, wenn er gleich mit.“

bar iſt, oder doch in Zukunft einen Vortheil dº“

von, oder doch wenigſtens nicht den mindeſten Nach

theil weder ſogleich, noch in der Zukunft haben.

Eben ſo wenig muß dadurch den angebornen Rech“

ten einzelner Meuſchen zu nahe getreten werden.

S. 213. -

„So wie ein jedes Geſetz, als Beförderungs

mittel der gemeinen Wohlfahrt nur ſo lange ein

- h Geſetz
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Geſetz ſeyn kann, als dieſe dadurch befördert wirb, -

§ 25. und 38. dieſes Theils; ſo hat es dieſelbi

ge Beſchaffenheit auch mit den Privilegien. So

bald ſie dem Staate ſchädlich werden, können ſie

wider aufgehoben werden, ſie mögen widerruflich

- oder unwiderruflich, unentgeltlich oder gegen eine

gewiſſe Auflage gegeben ſeyn. Dieſe aber, wenn

ſie in einer widerholten Leiſtung beſtehet, muß in

dem Wiederaufhebungsfalle aufhören, and das, was

bey Ertheilung des beſondern Rechts gegeben iſt,

L. muß nach Beſchaffenheit der Umſtände erſtattet wer

den. Dieſes iſt jedoch nicht ohne große Schwürig

keit zu beſtimmen, daher iſt es der Klugheit und

legien nur auf beſtimmte Zeiten zu ertheilen. -

- § 2 I4. - -

Auch die Auslegung der Privilegien, deren

Sinn nicht ganz deutlich iſt, muß ſo gemacht wer

den, wie es das Beſte des Staats erfordert. Nicht

aber gerade ſo, daß der Staat Vortheil daraus

ziehen ſoll, wenn man dieſes auch würklich gehoft

-

hätte, und dieſe Hoffnung nicht erfüllt würde; ſon

- dern nur in ber Hinſicht, daß der Staat gar kei

nen Nachtheil davon haben müſſe, - Hat er dieſes

nicht: ſo muß der, dem ein beſonderes Recht da

durch verliehen iſt, auch dabey zu ſeinem Vortheil,

wenn er auch gleich den Gewinn anderer aus

ſchließt, geſchützt werden... -

- - - - - -

-s Bb 4 § 215.
-

-

-

dem Wohl des Staatsgemäß, dergleichen Privi
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§ 215.

So wie überhaupt bey Ertheilung ſolcher Pri

vilegien mit der äußerſten Vorſicht zu verfahren iſt,

weil die Regierung keine Macht hat, einige Glieder

der bürgerlichen Geſellſchaft zum Nachtheil anderer

zu begünſtigen (und oft läuft es doch darauf hinaus):

ſo iſt es noch weit ſchädlicher ausſchlieſſende Privi

legien, fürnehmlich im Handel zu ertheilen, und

ganz gegen alle natürlichen Rechte iſt es, im Han

del mit nothwendigen Lebensbedürfniſſen dergleichen

zu geſtatten. Der höchſte Grad der Härte aber

wird eine ſolche Anordnung, wenn man in dieſem

Falle die ſogenannten Uebertreter jener Privile

gien ſogar ſtrafen will. - *

§. 2 16.

Nur in dem Falle laſſen ſich ſolche ausſchlieſ

ſende Privilegien und Alleinhandels rechtfertigen,

wenn ſie einzelnen Perſonen oder gewiſſen Geſell

ſchaften auf eine beſtimte Zeit alsdann gegeben wer

den, wenn ein neuer Zweig eines Verkehrs, das

dem Lande fehlet und nützlich werden wird, dadurch

gegründet wird, welches nicht ohne wagende Un

ternehmung entſchloſſener Menſchen herbeygezogen

.

werden kann. Bloßer Kaſſengewinn, der bey de-

ren Ertheilung gemacht wird, oder perſönliche Be

günſtigung, wodurch der Staat auch allenfalls be

ſondere Vortheile auf Rechnung anderer zu erhalten

gedenkt, iſt kein hinlänglicher Grund, ſo wie der

ganze Privilegien - und Konzeßionshandel nicht

, . . - viel

\
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viel taugt. Er iſt allezeit eine indirekte Auflage

auf die Abnehmer der Privilegirten und Konzeſ

ſioniſten. : -

z
. - 2 , -

Erſten Abſchnitts

Zehnte Abtheilung.

Von der Anwendung der Geſetze.

- ,
'

- : §. 2 I 7. ..

Die beſten Geſetze ſind ohne eine gute Anwen

dung derſelben ein Körper ohne Seele, und die

Verfahrungsart bey deren Anwendung iſt etwas ſo

weſentliches, daß ihre Richtigkeit in das Wohl und

Wehe der bürgerlichen Geſellſchaft den größten

. . . . . . -

,

... -- S. 2 I8. . . .

Die Geſetze einer bürgerlichen Geſellſchaft ha

ben entweder das Eigenthum ſelbſt und die perſön

lichen und dinglichen Rechte, oder die Beleidigun

gen in Rückſicht auf beyde zum Gegenſtande. Die

Art und Weiſe den Grund der Rechte und der ſie

würkenden verbindlichen Handlungen, oder das

Wahre und das Falſche einer begangenen Beleidi

gung zu erforſchen, um auf das Reſultat dieſer Er

forſchungen die Geſetze anwenden zu können, iſt

das Verfahren. Im weſentlichen iſt das Verfah

ren in beyden eins, nur der Unterſchied des Pri

vat-Intereſſe, und des Intereſſe der ganzen Ge

- 2 .. -

Bb 5 ſell
/ -
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ſellſchaft macht den Unterſchied, daß derjenige der

ein perſönliches oder dingliches Recht behauptet,

ſelbſt dabey thätig ſeyn und den Verwaltern des

Rechts jenes darthun muß, bey den Beleidigungen

aber die einen direkten oder indirekten Einfluß auf

die Sicherheit und das Wohl der ganzen Geſell

ſchaft haben, die Wächter über die Beobachtung

oder Nichtbeobachtung der Geſetze ſelbſt nachfor

ſchen und das Wahre oder Falſche eines Verbre

chens gegen jene zu ergründen ſuchen müſſen, ob

Ueberſchreitungen nicht ausſchließt. Denn bloß per

ſönliche Beleidigungen, die von keinen Folgen auf

die Sicherheit und das Wohl des gemeinen Weſens

ſind, gehören zu den perſönlichen Rechten. Die-

ſer Unterſchied liegt in der Dispoſition über Eigen

.thum und eigne Perſon, und in dem Zwecke der

Vereinigung der Geſellſchaft und der der oberſten

Gewalt übertragenen Sorge für das Ganze. Von

einem jeden ſoll beſonders gehandelt werden.

. § 2 I 8.

Es ſind bey, der Anwendung der Geſetze in

Klagen über das Eigenthum, die perſönlichen und

dinglichen Rechte, zwey Hauptgegenſtände zu beach

ten: I) Die Perſonen, welchen die Verwaltung

der Gerechtigkeit anvertrauet iſt, und 2) die Ver

fahrungsart, die Klagen zu behandeln, den Grund

-

- oder Ungrund davon zu erforſchen, und die dieſer

» halb vorhandenen Geſetze anzuwenden.

- :

- - - S. 2 I9.
-

gleich dieſes die perſönlichen Klagen über ſolche
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- §. 2 I9. -

Diejenigen, welche die Verwaltung der Ge

rechtigkeit beſorgen ſollen, müſſen ganz von denen

Perſonen, welche an der oberſten Gewalt Theil

haben, unterſchieden ſeyn. Noch weniger muß

der Regent ſelbſt ſich in dieſe Geſchäfte miſchen,

Die Unverletzlichkeit der Gerechtigkeit erfordert es,

daß ſie ſolchen Perſonen anvertrauet werde, die

kein anderes Intereſſe kennen, als dieſes, die Wahr

heit zu erforſchen. Wie wollte der Umfang der Ge

ſchäfte eines Landes auch erlauben, daß die Regie

rung ſich ſelbſt hiemit befaßte? Und wie viele Ver

wickelungen giebt es nicht, worin die Unparthei

lichkeit ihrer Entſcheidung verdächtig werden müß

te? Das verſtehet ſich von ſich ſelbſt, daß die Re

gierung, welche die Perſonen zur Verwaltung der

Gerechtigkeit anſetzt, auch die Aufſicht über ihr Be

tragen habe, das heißt: ſie muß, wenn daſſelbe

verdächtig, oder darüber geklagt wird, es durch

andere Richter unterſuchen laſſen (aber nicht aus

der Fülle der Macht znfahren, weiß Richter nicht

anders behandelt werden können, als andere Glie

der des Staats, die Gerechtigkeit mit Recht for

dern) und die Schuldigen ſtrafen. Zudem iſt auch

die ausübende Rechtsgelehrſamkeit eine Sache von

ſolchem Umfange, daß ſie nicht allein als Wiſſen

ſchaft betrachtet, ein eigenes Studium iſt, ſondern

daß auch die Perſonen, welche ſie ausüben ſollen,

ſich derſelben hauptſächlich widmen müſſen. Nicht

jeder gelehrte Mann ſchickt ſich dazu. Aus eben

dieſen
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dieſen Gründen iſt es auch nicht gut, wenn denor

dentlichen Richtern die Sachen, die vor ſie gehö

ren entzogen, und beſonders gewählten anvertrauer

werden. Entweder müſſen die ordentlichen Richter

in dieſem Fall unfähig ſeyn, und warum verging

ſich die Regierung ſo weit, Unfähige dazu zu ma

chen, und auf den Richterbänken zu laſſen! oder

die Urſach iſt eine nicht zu lobende Nebenurſach.

§. 22O. - -

Die Beſchaffenheit der Richter trägt auſſeror

dentlich viel zu der guten, richtigen und geſchwin

den Anwendung der Geſetze bey. Daß ſie recht

ſchaffene, und des Rechtskundige Leute ſeyn müſ

ſen, bedarf wohl nicht geſagt zu werden. Allein

es kann ein Menſch wirklich nach Grundſätzen in

der Abſicht, rechtſchaffen zu verfahren, handeln,

und ſeine Handlungen werden doch ſchädlich. Bey

einem Richter machen dieſes vorzüglich zwey Eigen

ſchaften. Erſtlich, wenn er eine gar zu ſtarke Vorſtel

lung von dem Abſtande, den der Stand unter

Menſchen macht, hat. Die Erziehung iſt mehren

theils hieran ſchuld. Dieſe Meynungen verbinden

ſich ſo mit dem ganzen Gange der Ideen, daß ſie

einen, nicht einmal ſelbſt bemerkten, Einfluß darauf

haben. Ein ſolcher Menſch läßt ſich nicht einfal

len, ſeine Idee von dieſer Seite zu prüfen, ob ſie

recht oder unrecht iſt. Sie miſcht ſich unvermerkt

in die Entſcheidung, weil man glaubt einem Men

ſchen von geringen Stande ſey das kein Unrecht.

Beybloß bürgerlichen Streitigkeiten hat dieſes zwar

wenis
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weniger Einfluß, als bey peinlichen, wie weiter

unten erhellen wird. Aber in die Behandlung, in

die Verfahrungsart ſelbſt hat es allerdings Eingang.

Denn ſelten hat ein Menſch gleiches Gefühl für ei

inen Mitmenſchen niedrigen Standes und für ei

nen andern gleichen Standes mit ihm ſelbſt. We

nigſtens fehlt ihm das Intereſſe, daß ihn zu dem

Beſten jenes belebt. Hieraus kann man alſo die

-

Lehre ziehen, daß Richterbänke nicht mit zu vielen

Leuten von hoher Geburt beſetzt werden, müſſen;

andere müſſen ihnen das Gleichgewicht halten.

Und aus dieſen und andern Gründen, folgt ferner,

daß die Gerichte auch nicht mit zu wenigen Glie

dern beſetzt ſeyn müſſen. Das Gegentheil wird die

Verwaltung in einem heilſamen Gleichgewichte erhal

ten. Leute hohen Standes haben mehr Gunſt bey

den Großen, und ſtehen mit ihnen in engerer Ver

bindung. Hieraus erwächſt ein Anſehen, dieſes

giebt eine Arroganz (ich finde kein beſſeres diesſa

gendes Wort) und eine Schwächung des Anſehens

der andern Gerichtsperſonen, die doch gleich viel

gelten ſollten; der Einfluß wird gemerkt, die Kla

genden ſuchen die, welche ihn haben, ſie werden

gefürchtete Perſonen, die gewonnen werden müſ

ſen; Furcht vor Perſonen ſchadet dem Anſehen der

Geſetze, und ſo wird dann die liebe Gerechtigkeit

auf mancherley abſichtliche Art geſucht, verwaltet,

und – – gemißhandelt. ,

. . . . . . . § 22. "

Zweitens. Die wiſſenſchaftlichen Eigenſchaften der

Richter haben einen mächtigen Einfluß auf eine gute u.

«I. . ? einfache
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einfache Anwendung der Geſetze. Diejenigen Rechts

gelehrte, welche eine Freude an der recht feinen ſpe

kulativen und ſubtilen Rechtsgelehrſamkeit finden,

ſind ſicher keine gute Richter. Mit allen guten

Willen unpartheyiſch zu ſeyn, können ſie ihrem

Hange zu ſuêtiliſiren ſchlechterdings nicht widerſte

hen. Sie ſuchen in allen Fällen das Kritiſche auf,

und empfinden ein Vergnügen darüber, wenn die

jenigen die den Rechtsſtreit führen, die Sache recht

verwickeln, damit ſie, die Richter recht fein ent

wickeln können. Man höret daher oft einen ſolchen

feinen Juriſten bey Gelegenheit eines recht verwickel

ten Falles, auf welchen die Geſetze bey gehöriger

Subtiliſirung derſelben für und wider angewandt

werden können, und bey dem die armen ſtreitenden

Theile mit gegen einander aufzuhebenden Koſten,

tapfer umhergetrieben werden, ſagen: das iſt ein

ſchöner Fall! Ein gerader Verſtand, geſunde Beur

theilungskraft, ein philoſophiſcher Geiſt, dem die

ewahren Grundſätze des Rechts der Natur genau be

kannt ſind, und der die bürgerlichen Geſetze als

Mittel anſiehet, wodurch die in jenem Rechte lie

gende Zwecke erhalten werden ſollen, iſt ohnſtreitig

wol das beſte Richtergenie. Ein bloßer Wiſſer der

bürgerlichen Geſetze wird nie ein guter Richter. Er

iſt ſteifſinnig und kennt nichts als das, was inner

halb der Grenzen dieſer Geſetze liegt. Warlich der

richtige Geſichtspunkt iſt ein weſentliches Erforder

niß zur richtigen und geſchwinden Beurtheilung ei

nes Gegenſtandes, - - -

- - - - . .

--
- §. 19r.

- >

W.
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ſchaften haben, die zu einem Richteramte gehören, ſo

können doch beſondere Umſtände eintreten, weshalb

ſie in einem individuellen Falle nicht richten kön

nen. Dergleichen Urſachen ſind Feindſchaft, Streit

eines Klägers oder Beklagten mit dem Richter, Be

leidigungen, die dieſer von jenen einmal erlitten

: . . . . --

Wenn nun aber die Richter auch alle Eigen

hat, und deſſen Rache fürchten laſſen, Verwand

ſchaft oder Freundſchaft des Richters mit einem von

den ſtreitenden Theilen, und überhaupt alles, was

einen Verdacht der Partheylichkeit gegen ihn ma

chen kann. Die Urſachen müſſen aber erwieſen und

nicht erdichtet ſeyn. Wenn auch gegen mehrere, »

oder alle Glieder eines Gerichts ſolche Urſachen er

wieſen werden können (ein Fall der freylich ſeltei

ſeyn wird): ſo werden auch die mehrern oder alle

dadurch in der Sache zu richten unfähig

A

§ 223. º.

Sind denn die privilegirten Gerichtsſtändegut?

Sollen ſie ſo viel heiſſen, als vertheilte Gerichts

barkeiten, die nothwendig ſind, damit einer jeden

Vielheit der Menſchen eine gewiſſe Stelle, Recht

zu ſuchen und zu nehmen, angewieſen werde: ſo

mögen ſie gelten. Sollen ſie aber bloß Befreyun-

gen von der ordentlichen Obrigkeit ſeyn, ſo taugen

ſie nichts. Obrigkeiten ſind die Anwender der Ge-

ſetze, und warum ſollten ſie denn ſolche in Betracht

gewiſſer Perſonen nicht anwenden können. Ein

- .. - - andes

-----

- F- - - - - –-- T- - - - --- - - - -

--
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anderes wäre es, wenn man Gerichte anordnete,

wo ein jeder von ſeines Gleichen gerichtet wer

den ſollte. - , fr : ,

*. §. 224. . . . - - *

Mit der Anwendung der Geſetze hängt die Ver

fahrungsart in ſtreitigen Rechtsſachen genau zu

ſammen. Sie iſt der Weg, den man geht, um zu er

forſchen, und ins Licht zu ſetzen, damit man die

Anwendung des Geſetzes machen könne. Die Vor

ſchrift, wie verfahren werden ſoll, iſt ſelbſt ein

Geſetz, und ein ſolches Geſetz muß da ſeyn, wenn

nicht alles nach Willkür und unübereinſtimmend in

Beziehung aufs Ganze behandelt werden ſoll. Es

gehört nicht zu dem Zwecke dieſer Betrachtungen das

Einzelne einer ſolchen Vorſchrift zu beſtimmen, die

allgemeinen Grundſätze aber ſollen feſtgeſetzt werden.

. H. 225. -

Erſtlich iſt vor allen Dingen nothwendig, daß,

wenn das Verfahren in Rechtsſachen kurz ſeyn,

und alſo auf dem nächſten Wege zum Zwecke, näm

lich zur Anwendung der Geſetze führen ſoll, dieſe

ſelbſt plan, einfach, gewiß und deutlich ſind. Denn -

wenn ſie es nicht ſind, ſo kann man auf einem kur

zen Wege nicht zu ihrer Anwendung gelangen, weil

der zu erfüllenden Erforderniſſe zu viel ſind, ehe

die Sache entwickelt iſt. Man muß dem römiſchen

Rechte die Gerechtigkeit widerfahren laſſenº daß

es ſehr viel weiſe Geſetze enthält. Aber – hat es

nicht große Mängel, iſt es nicht -sº
- - - - - - - - - - - - ber
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àberfeiner Diſtinktionen, welche zu Zänkereyen An-

laß geben, und enthält es nicht ſolche ausgeklügel

ten Formalitäten der Verbindlichkeiten, daß es

durch die Menge derſelben ungewiß werden muß?

Hieraus entſtehen dann zweifelhafte Rechtsſätze,

Auslegungen, Anologien und wie die Zankäpfelalle

heißen. Unter andern hat es den hauptſäch

lichen Fehler, daß es Geſetze enthält, die bey ei

ner ganz andern Einrichtung des Staats, einem

ganz andern Volke, von ganz andern Sitten und

Gebräuchen gegeben wurden. Dieſe letztern Vor

würfe treffen alle fremden aufgenommenen Rechte,

Rie ſind zwey Verfaſſungen ſo übereinſtimmend,

daß die darin nöthigen Geſetze einer jeden anpaſs

ſend wären. Mehrere ſolche zugleich aufgenomme

ne fremde Geſetze müſſen nun nothwendig noch mehr

Verwirrung und Widerſpruch erzeugen. - Wie wi

derſprechend durchkreuzen ſich nicht das römiſche

und päbſtliche Recht oftmals, und alle angenomme

nen Regeln, in wie weit jedes gelten ſolle, heilen

dieſes Unheil nicht. Ein vaterländiſches Geſetzbuch

auf die Grundſätze des Naturrechts gebauet, nach

dem Himmelsſtriche, dem Karakter des Volks, der

Beſchaffenheit des Landes und ſeiner Gewerbe, iſt

alſo das erſte und weſentlichſte Erforderniß zu einer

guten Gerechtigkeitsverwaltung. Das paßliche aus

einem fremden Rechte kann man ja doch darin auf

nehmen, nur nicht das fremde Recht zum Gej

des Gebäudes machen. Alsdann erſt werden, die,

welche ſich der Rechtswiſſenſchaft widmen, wiſſen

was ſie lernen ſollen, und dann werden ſie gründ

- - C c lich
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lich lernen, um gründlich anzuwenden. Es iſt

zwar richtig, daß man kein ſo allgemeines Geſetz

buch ſich denken kann, in welchem die Entſchei

dung aller möglichen Fälle läge. Das iſt auch nicht

nothwendig. Richtige allgemeine Grundſätze, auf

welche die Geſetze nach allen verſchiedenen Hauptge

genſtänden gebauet ſind, müſſen nothwendig ein

richtiger Leitfaden bey "den verſchiedenen vorkom

menden Umſtänden werden. Und ſollte denn ein

ganz beſonderer Vorfall lehren, daß ein Geſetz noch

ganz fehle, dann werde die geſetzgebende Macht

aufgefordert, dieſen Mangel zu ergänzen.

§. 226. -

Wenn man nun weis, was nach dem Sinne

der Geſetze erforſcht werden muß, wie die Hand

lung beſchaffen ſeyn ſoll, welche eine Verbindlich

keit auflegt, alsdann wird man auch richtiger beur

theilen können, wie man zur Erforſchung derſelben

gelangen ſolle. Bey dieſer Vorausſetzung wird man

alsdannn Art und Weiſe, wie das Verfahren ein

gerichtet werden ſoll, beſtimmen können, und da

bey iſt dieſer zweyte Grundſatz zu befolgen: daß

nämlich die Verfahrungsart kurz, plan und mit ſo

wenig Formalitäten als möglich, verflochten ſeyn

müſſe. Denn dieſe, ſo gut ſie auch oft gemeint

ſeyn mögen, ſind nicht ſelten Subtilitäten, ängſt

liche Pünktlichkeiten, die der Chikane die Handbie

ten und dem, der das Recht in der Sache ſelbſt

hat, darum bringen. Die Art, wie eine Sache

geſchehen muß, iſt oft ſo pünktlich, daß ſie ohne
3 E- dieſelbe
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dieſelbe nicht geglaubt wird, wenn ſie auch augen

ſcheinlich wahr iſt. Hieraus entſtehen oft die gröſ

ten Unredlichkeiten, wenn ſich Schuldige hinter die

Formalitäten verkriechen. Die Verbindlichkeit ſelbſt

können ſie nicht läugnen, ſie ſuchen ſich doch aber

derſelben aus Mangel der Form zu entziehen.

* . . . . . - §. 227.

Das ganze Verfahren über einen Rechtsſtreit

ſchließt folgendes ein: 1) Ein gefordertes Eigen-

thum, oder Recht, oder eine geklagte Kränkun

das iſt Verſagung des RechtsÄ
–2) Die Gegenrede deſſen von dem etwas gefordert,

dder wider den etwas geklagt wird, worunter Ein

wendung und Gegenforderung begriffen iſt. 3) Be

weis des Eigenthums, des Rechts, der Beleidi

digung und der Gegenrede. Iſt alles dieſes ins

Licht geſetzt: ſo kann eine Sache entſchieden wer

den. Dieſes ſind weſentliche Erforderniſſe des

Verfahrens, von denen man die auſſerweſentlichen,

die nur in der Art der Zänkerey beſtehen, abſon

dern, und dieſe theils ganz verwerfen, theilsaufs

genaueſte einſchränken ſollte, wenn ja eine Ver

handlung darüber nöthig wäre. . . / -

- - - **
- * - - - - - - - - - - - -

“ S. 228. . . . .
--- - - - - - - - - V* d - -

-

- -
:

-

Sind die Geſetze deutlich, ſo muß es ſich gleich

erſehen laſſen, od die vorgebrachten Klagen und

Einreden Verbindlichkeiten, nach den Geſetzen ent

halten, und dann muß der Richter ſein Augenmerk

dahinrichten, das an, was auf dieſe Verº
=!:: Cc 2 * * *“ lich
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lichkeiten Beziehung hat, in einº Licht geſetzt

werde. Er muß nicht der Zuſchauer des Streits

ſeyn, der nur leidend anhöret, was ein jeder ſa

gen, wie ein jeder ſich von dem Ziele entfernen will.

Er muß Unterſucher, Erforſcher und Führer des

Rechtsſtreits ſeyn, einen jeden der abweicht, ſo

gleich ins Gleißweiſen. Die Glieder der Geſell

ſchaft begaben ſich der eignen Rechtshülfe und tru

gen ſie der oberſten Gewalt auf, die ſie durch Per--

ſonen, denen ſie anvertrauet iſt, verwalten läßt,

und alſo ſind dieſe nun die handelnden Perſonenge

worden. Es iſt eine ſonderbare Meynung, die

man hat, daß man glaubt, in bürgerlichen Rechts

ſachen müſſe der Richter nur das thun, worum er

angerufen wird; das heißt: er ſoll nur das Werk

zeug der Streitenden ſeyn, nichts als eine träge

Maſſe, die bloß durch einen äußerlichen Stoß in

Bewegung gebracht werden muß. Freylich, will

Jemand ſein Eigenthum, ſein Recht, Genug

juung für eine ihm bloß angeº Beleidigung

Ächt ſachen, will er eine dieſer Ä angebrachte Klas

ge nicht fortſetzen: ſo hat der Richter keine Macht

ihn dazu zu zwingen; denn ſonſt entſtehet abermals

jter dem Vorwande richterlicher Obliegenheit und

des gemeinen Beſten Bedrückung. Hat aber ein

ſolcher Recht geſucht: ſo muß der Richter ſelbſt

häthig ſeyſ, er muß die Sache befördern und zur

Endſchaft bringen. Denn ſein Amt iſt, zu prü

fen, wer Recht und wer Unrecht hat. Folglich

muß der Richter eine ungeſchickt angebrachte Klage

Ante

-
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Antwort darauf mit einer angemeſſenern umwech

feln laſſen, und ſo Schritt vor Schritt Mitarbeiter,

kurzer muß wirklicher Unterſucher der Wahrheit

ſeyn, er muß ſelbſt nach der Wahrheit forſchen und

zurechtweiſen, wo von Wege abgewichen wird. Das

beſte Mittel hiezu iſt ohnſtreitig die Erforſchung der

Wahrheit in Gegenwart beyder ſtreitenden Theile. .

Eine kurze Auseinanderſetzung der Sache, die der

Richter den Partheyen vorhält, eine Vor

ſtellung des Rechts ſelbſt und der Schwürigkeiten in

der vorliegenden Streitigkeit, ſachdienliche Fragen,

auf Gründe geſtütztes Zureden des Richters, haben

unendliche Vorzüge für dem ſchriftlichen Einbrin

gen. Mancher Rechtsſtreit, der durch dieſes ver

wickelt und koſtbar werden würde, wird durch je

nes in ſeiner Kindheit getödtet. Dieſes ſchreibe ich

aus Erfahrung. Freylich iſt das ſchriftliche Ein

bringen dem Richter bequemer und einträglicher.

Er übt dabey ſein Zuſchaueramt mit bezahlter Ge

mächlichkeit ruhig aus. - -

§. 229. -

Der Beweiß einer ſtreitigen Frage hat freylich

oft ſeine auſſerordentlichen Schwürigkeiten. Ein

recht geſundes und geübtes Vergleichungsvermögen,

das keinen Umſtand unbeachtet läßt, iſt hiebey we

ſentlich nothwendig. Aber es iſt auch nicht zu

läugnen, daß jene durch die Verfahrungsart ver

mehrt werden können. Abermals ſollte hier der Richter

mehr der Erforſcher, und nicht der Zuſchauer ſeyn.

Er ſollte ſelbſt arbeiten, die Wahrheit ans Licht zu

Cc 3 bringen,
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bringen. Hier müßte der bloße Unterſuchunos

Prozeß ſtatt finden. Denn in der Lage des Bes

weiſes, worinn erſt die Beweismittel angegeben ſind,

iſt die Sache ganz in den Händen des Richters.

– eweismittel müſſen zwar ſo beſchaffen ſeyn, daß

ſie Ueberzeugung würken können, aber man muß ſie

auch nicht etwa aus angenommenen Vorurtheilen,

aus Verwirrung der Begriffe für unzulänglich hal

- - ten. Dahin gehöret zum Beyſpiel doch wol, daß

man dafür hält, ein Jude könne gegen einen Chri

ſten nicht zeugen. Was haben denn bloße theore

tiſche Religionsmeyuungen mit der Glaubwürdigkeit

- in bürgerlichen Sachen zu thun. Es wäre arg,

Y wenn der Religionshaß ſo weit gienge. Entweder

die Regierung, oder die Orthodoxen müßten durch

ihre zu großen Begünſtigungen und Zurückſetzungen

hiezu ſelbſt Anlaß geben. §. 83. und 92, Nr. 6,

dieſes Theils. Ein ſolcher würde kein glaubwür

diger Zeuge ſeyn, der in ſeiner Moral den Satz

hätte: man ſey nicht verbunden die Wahrheit zu.

ſagen, oder der es zu einem Religionsſatze machte,

daß man Ketzern keine Treue ſchuldig ſey. Sind

die Religionsmeynungen aber nicht von dieſer Art:

ſo können ſie, auch keinen Einfluß auf bürgerliche

Sachen haben, -

§. 230,

Iſt denn der Eid ein gutes Beweismittel?

Der zugeſchobene und der zurückgeſchobene Eid mag

als ein Vertrag unter ſtreitenden Theilen gelten.

Er kann aber nur alsdann von Nutzen ſeyn, wenn
A - - die
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die Menſchen richtige Begriffe von einem höchſten

Weſen haben. Die von dem Richter zuerkannten Ei

de hingegen ſind ſchon bedenklicher. Denn dem

Schwörenden wird die Entſcheidung der Sache in

die Hände gegeben. Und kennt der Richter dens

ſelben immer genau? Indeſſen wenn der Gegentheil

keinen hinlänglichen Beweis hat, und ſich dieſes

Mittel gefallen laſſen muß, alſo auch gefallen läßt:

ſo iſt es als ein ſtillſchweigender Vertrag anzuſes

hen. Nur die Reinigungseide haben etwas unbil

liges. Ein jeder der eine Sache, oder ein Recht

verlangt, muß die Urſach ſeines Begehrens beweis

ſen, und wenn er das nicht kann, ſo fehlet es ihm

an einem Mittel, jene zu erlangen. Iſt es nicht

unbillig, daß der in Anſprache genommene bey. jes

nen unzulänglichen Beweiſen erſt noch einen Eid

thun ſolle, um zu beweiſen, daß ſein Gegner keis

nen Grund habe? Sagen läßt ſich freylich man

ches für die Reinigungseide in bürgerlichen Sachen

Aber es ließe ſich doch wol behaupten, daß ſie mehrgegen ſich, als für ſich haben, Y

- § 231.

Die Warnung vor der Strafe des Meyneides

ſoll ein Mittel ſeyn, Meyneide abzuwenden. Wenn

man nur uicht ſo abſcheulich damit zu Werke gien

ge. Gewöhnlich ſind ſie voller Verwünſchungen,

unglaublicher Erfolge eines Meyneides und ſo über

triebener Verfluchungen, daß ein vernünftiger, oder

nur ein nachdenkender Menſch nichts dabey denken

„kann. Sie untergraben ſelbſt den Nutzen, den ſie

/ C c 4 ſchaffen
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ſchaffen ſollen. Man ſollte einen ſolchen Gräuef

vertilgen. Der Sache angemeſſen wäre es, wenn

man den Schwörenden überzeugte, daß der Eid ei

ne Sache ſey, in der er es einzig und allein mit

dem höchſten Weſen zu thun habe. Daß er ſich

einzig und allein auf ſeine Begriffe von demſelben

und auf ſeine Verehrung deſſelbrn gründe. Dieſes

würde den Einfluß haben, daß der Schwörendeſeis

nen Eid nicht nach der Perſon deſſen, gegen den er

ſchwört, betrachtete; ein Begriff, der ſo viel Unheil

veranlaßt. Hiernächſt ſollte man aus der Gerech

tigkeit des höchſten Weſens beweiſen, daß er Ver

letzungen anderer vermöge ſeiner zu ſeinem Weſen

9ehörigen Gerechtigkeit nicht ungeahndet laſſen kön

"e, die Perſon des Verletzten möge auch ſeyn, wel

ehe ſie wolle. Jene Eigenſchaft könne dieſes an

Ä für ſich ſelbſt nicht unterlaſſen. Auf die be

ſondern Folgen, oder Strafen ſelbſt aber ſollte man

ſich gar nicht einlaſſen. Denn die gedroheten zeit

ºchen treffen zu oft nicht ein, und deshalb werden

fe nicht geglaubt, und die gedroheten ewigen Stra

fen ſind zu weit entfernt, als daß ſie den gewünſch

en Eindruck machen könnten. Nur im Allgemei

" kann man alſo die böſen Folgen der Handlung

ºyſpielsweiſe vorſtellen, und dabey manchen Ein

druck machenden Grund von der Perſon des Schwö

ºden, ſeiner Lage, Beſchaffenheit, ſeinem Ver

hältniſſe, und den auf ihn beſonders Einfluß ha

benden Umſtänden hernehmen.

§ 232.
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Wenn die Eide in Anſehen bleiben ſollen ſo

müſſen ſie nur wichtigen Sachen vorbehalten bleis

ben. Denn der Gebrauch eines Mittels bey einer

geringfügigen Sache, verdrängt die Idee des Groſ

ſen und der Wichtigkeit des Mittels. Das zu Häu

ſige erregt auch den Begriff des trivialen, und

wendet die beſondere Beachtnng von demſelben ab.

Wie unzählig viel Dinge werden nicht ſo hoch ge

ſchätzt, wie es ſeyn ſollte, wie viel große Wohl

thaten werden nicht verkannt, weil ſie etwas ge

wöhnliches ſind. Das liegt in der Natur des- - - - - n

Menſchen

% - Drittens iſt es zu einer guten und geſchwinden

Rechtsverwaltung platterdings nothwendig, daß

- - -

die Richter nicht den mindeſten Antheil an dem

Rechtsſtreite haben. Alle Gerichtsgebühren, wel

che die Richter ſelbſt bekommen, und alle Theil

nehmung der Richter an den einkommenden Geld

ſtrafen ſind alſo ſchädlich und verwerflich. In dem

erſtern liegt würklich der Grund zu ſo manchen For

malitäten, die ein gutes Mittel ſind, geldeinbrin-

gende Verfügungen zu machen. Ohne dieſe den

Richtern Nutzen ſchaffende Einrichtung würden ſie

zufrieden ſeyn, daß ſie angeſchafft würden. Wie

kurz verfahren nicht gewiſſenhafte Richter oft mit

Beybehaltung des weſentlichen? Die Theilnehmung

an Strafen macht die ſchlechtdenkenden Richter er

findſam, durch Geld zu büßende Vergehungen auf

C c 5 zuſW
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zuſpüren und da dergleichen zu finden, wo keine

ſind. Richter ſind Bediente des Staats, er muß

ſie beſolden, und zwar hinlänglich beſolden, ſonſt

macht die Regierung ſich mitſchuldig, wenn jene

die Noth zwingt, durch Ungerechtigkeit ihr Ein

kommen zu vermehren. Sollten nun aber Gerichts

gebühren und Strafen gar verpachtet ſeyn: ſo iſt

dieſes unter alle Entſchuldigung. Ein jeder Staat

ſollte ſich deſſen ſchämen,

§ 234.

., Endlich iſt es viertens noch ein weſentliches

Erforderniß eines guten Verfahrens, daß diejeni

gen, welche den ſtreitenden Theilen beyſtehen, oder

die Sachwalter, nicht ſolche Perſonen ſind, die ih

re Stärke darin ſuchen, jede Sache zu verfechten,

end ſollten ſie es auch aus unwahren und erſonnes

nen Vorgeben thun. Sie müſſen keine für Lohn

gedungene Arbeiter der ſtreitenden Theile ſeyn.

Sie müſſen deren Führer in Fällen ſeyn, wo jener

Einſicht nicht zureicht. Der Staat muß ſie alſo

anſetzen, und für ihre Arbeit belohnen. Dieſes

entſpricht dem Begriffe, daß der Staat die Gerech- -

tigkeitspflege übernommen hat, ſehr gut; denn

es zweckt zur angemeſſenen Angedeihung derſelben

ab. Muß es nicht von Nutzen ſeyn, wenn nicht

gedungene Lohnempfänger der ſtreitenden Theile,

ſondern redliche, geſchickte, in Ehre und Würden

ſtehende Diener des Staats an der Gerechtigkeits

Verwaltung durch Entwickelung der Gründe, die

–
- - Ver
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Verkriechung in Schlupfwinkel des Rechts mit ara

beiten? Sachwalter müſſen Mitarbeiter, des Richs

ters ſeyn, die von ihrer Seite alles dazu beytra

gen, die Wahrheit zu erforſchen, Verwickelungen

zu entwickeln, und Dunkelheiten klar zu machen.

Dahin müſſen ſie mit dem Richter gemeinſchaftlich

arbeiten, nicht aber durch Unterdrückung der Wahr

heit, durch Ränke Jemanden ein Recht zu erbeu

ten ſuchen, das er nicht würklich hat. Denn iſt

es denn wohl eine Ehre, durch Machinationen,

durch feine Wendungen einer ungerechten Sache ein

ſolches Anſehen zu geben, daß ſie in dieſem fals

ſchen Lichte anders ſcheine, als ſie iſt? Eine feine

Spitzfindigkeit, eine Anſtrengung der Erfindungs

kraft, eine Verſchlagenheit und ein Mißbrauch

großer Talente mag es wohl ſeyn, nimmermehr

aber Rechtſchaffenheit, ohne die alle Wiſſenſchaften,

in Hinſicht auf Moralität und das, was mit ihr in

auch nicht offenbar eine Theilnehmung an der Bür

berey, wenn ich ein Werkzeug werde, durch das

ein anderer ſie begeht? Der aber begeht ſie, der

durch Unterdrückung der Wahrheit, oder durch fal

ſche Vorſtellung der Sache, etwas erſchleicht, das

ihm nicht gebührt. Eine jede ſolche Entziehung iſt

ein eigentlicher Diebſtahl. § 175. dieſes Theils.

Aus dieſen Grunde ſollte man ſtrenge gegen die

Lügner bey den Rechtſtreiten ſeyn. Denn ob zwar

Niemand nach dem natürlichen Rechte verbunden

iſt, ſich ſelbſt anzuklagen, und dadurch empfindli

whe Folgen über ſich zu bringen; ſo kann es doch

. . - , - auch

s

-
- - - - - - --- --- ------ --
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auch nicht erlaubt ſeyn, zum Nachtheil eines an-

dern die Wahrheit zu verändern, und ihm dadurch

etwas zu entziehen, wozu er ein Recht hat. Denn

kein Recht der Natur kann Jemanden erlauben, dem

andern zu entziehen, was ihm gebühret. §. I59

erſten Theils. Das thut aber der Lügner offen

bar, der dem andern ein Eigenthum oder ein Recht

ableugnet, welches jenem zukommt. Und liegt

nicht oft in einer entgegengeſetzten Einwendung, die

nichts anders als ein indirektes Vorenthalten oder

Ableugnen iſt, das eigene Bekenntniß - der Unred

lichkeit eingewickelt? Z. B. ich kann nicht leug

nen, einem andern ſchuldig zu ſeyn, ich wende

aber gegen die Form des Beweiſes über die Schuld

etwas ein. Hier iſt ein Beyſpiel, wie ſchädlich

die Anhäufungen der Formalitäten ſind.

§ 235.

Woher ſollten aber wohl die Koſten zu einer

ſolchen Gerechtigkeitspflege genommen werden ?

Erſtlich daher, woher die Koſten zu andern noth

wendigen Staatseinrichtungen genommen werden

müſſen. Zweytens wird es nichts unbilliges

ſeyn, daß Jemand auſſer den allgemeinen Beyträ

gen in beſondern ihn und ſein Intereſſe angehenden

Vorfällen auch einen beſondern Beytrag gebe.

Und der muthwillige Streiter, der dieſe Koſten al

lein tragen muß, mag ſie als Geld anſehen, wo

für er ſich das Vergnügen, unbillig und ungerecht

ſeyn zu wollen, erkaufte. Drittens aber könnten

alle Geldſtrafen in die Kaſſe, woraus dieſe Unko

- ſten

-

-
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fien beſtritten werden, fließen. Denn kann man

wohl eine beſſere Anwendung von dem Gelde, wo

durch Jemand eine Ungerechtigkeit büßt, machen,

als wenn man es zur Gerechtigkeitspflege ans

wendet ? . . . . .
* -

S. 236. -

Nun iſt auch das Nöthige von dem Verfahren

bey Erforſchung der Verbrechen anzuführen. Die

Ausübung der peinlichen Gerichtsbarkeit iſt eine ſo

wichtige Sache, eine Sache, die mit der oberſten

Gewalt und der ihr für die Wohlfahrt des Ganzen

anvertrauten Sorge in ſo genauer Verbindung

ſteht, daß es ihre Pflicht iſt, ihr Augenmerk mit “

- angeſtrengter Aufmerkſamkeit darauf zu richten.

Die Angelegenheit betrift Leib, Leben, Ehre und

Gut der Menſchen, und alſo alles, was mit ihrem

Daſeyn auf das genaueſte verwebt iſt. Aus dieſer

wichtigen Wahrheit folgt alſo, daß die oberſte Ge

walt wohl thue, wenn ſie dieſen Theil nicht in an

dere Hände giebt, ſondern ſelbſt verwalten läßt.

- Die Verleihung der peinlichen mit Koſten verknüpf

ten Gerichtsbarkeit auf Grundſtücke (die Entziehung

der Koſten mag auch öfters eben der Grund

der Verleihung ſeyn) iſt mithin billig zu tadeln,

- und die Erfahrung lehret, daß ſie aller vorbehalte

nen Oberaufſicht ungeachtet, mancherley nachthei

lige Folgen hat. Mangel an feſten und guten Ge

fängniſſen. Uebereilung der Sache, um Koſten zu

ſparen, Unwiſſenheit der Gerichtshaltere, und meh

Bei

*re andere Mänge machen dieſs. Eben ſº we
tig -

-
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hig iſt es gut, die peinlichen Sachen den dazu ore

dentlich beſtellten Richtern zu entziehen, und ſie in

dieſem oder jenem Falle beſonders dazu gewählten zu

geben. - Alsdann klagt ſich die Regierung entweder

an, daß die von ihr beſtellten Richter ſo ſchlecht

gewählt ſind, daß ſie ihnen dieſen oder jenen Fall

zn, und Anlaß geben, daß der Höhere ſichets

nicht anvertrauen könne, oder ſie erregt den Arg

wohn gegen ſich, daß ſie ſelbige für zu gerecht halte,

ihre beſondern Abſichten zu erfüllen. - *

-

-

-

§.237. - -

* In Betracht des Verfahrens ſelbſt werden hier

abermals nur die allgemeinen Grundſätze vorgetra

gen werden. Hiebey kommen ebenfalls zwey

Hauptgegenſtände vor : 1) Die Perſonen, wel

chen die Erforſchung und Beſtrafung der Verbre

chen aufgetragen iſt; und 2) die Art des Verfah

rens bey der Erforſchung derſelben. --.
R - .. -, 2 : -

: § 238.

- Was erſtlich die Beſchaffenheit der Richter ans

betrift, ſo müſſen ſie eben die Eigenſchaften haben,

welche oben §. 22o. und folgenden dieſes Theils

angeführt ſind. Iſt es aber überhaupt nöthig,

, daß die Richterſtühle nicht zu ſtark mit Leuten von

hohen Stande beſetzt werden: ſo iſt es bey den

peinlichen Richterſtühlen vorzüglich nothwendig.

Denn hier iſt bloß von der Perſon des Menſchen

ſelbſt die Rede. Andere Begriffe von Ehre, die in

den Begriffen von der Verſchiedenheit der Stände

was
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wds gegen den Niedern erlaubt, was er ſich gegen

einem Höhern nicht unterſtehen würde, und welche

die Meynung erzeugen, daß die Ehre eines Gerin

gern durch dieſe oder jene ſchimpfliche Behandlung

nicht ſehr leide; nicht gleiche Achtung für die

Menſchheit ſelbſt, gegönnter Vorzug und Herab

würdigung nach dem Unterſchiede des Standes,

ungleiches Gefühl und Theilnehmung an dem

Schickſale eines Geringern, Vorurtheit, daß nach

dem Stande Verdienſt und Moralität gemeſſen wer

den müſſen, zu gefällige Nachſicht gegen Verbre

her hohen Standes - und hundert andere ſchiefe

Gedanken, die in irrigen Grundſätzen, welche die

Meynung vom Stande ausheckt, ihren Grund

haben, ſind von unendlichen Einfluſſe auf das

Schickſal unglücklicher Verbrecher. Es iſt daher

nichts billiger als die Forderung, von ſeines Gleis

chen gerichtet zu werden. Der Richter gleichen

Standes kann von der Lage und den Umſtänden

ſeines Gleichen beſſer urtheilen, und er hat ein

richtigeres Gefühl davon, als der Höhere. Durch

die gewöhnliche Beſetzung der Gerichtsbank in pein

ichen Sachen, wird dieſes nicht bewürkt werden.

Man hat die Billigkeit eingeſehen, und daher

ſchreibt ſich dieſer Gebrauch. Er iſt aber bis zu

einer unbedeutenden Formalität ausgeartet, da

an oft Leute dazu nimmt, die nichts ſagen dürs

ſen und können. Sie ſind bloß unnütze Figus

ranten... : F
- -

- - - - - -
-

* . . . . . . . . . . . . . . . ., x 2 -

" . . . . . . di . . § 439.
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er S. 239. . .

Auſſer obigen allgemeinen Eigenſchaften, die

alle Richter haben müſſen, muß der peinliche Rich

ter noch einige beſondere Beſchaffenheiten haben.

Er muß - - - -

– 1) Nicht ſtolz ſeyn. Dieſes verleitet ihn ſonſt
zu den in dem vorigen §. angezeigten Vergehun

gen, ſein Stand ſey, welcher er wolle. Er muß

die Menſchheit durchaus reſpektiren, das Bild,

welches ſie an ſich trägt, ſey, welches es wolle.
-º

2) Er muß kein heftiger zorniger Mann ſeyn.

Dieſes verleitet ihn zu Ausbrüchen, die den Ver

- brecher in Angſt bringen, und in der Verwirrung

etwas vorbringen laſſen können, das ihm höchſt

nachtheilig iſt. Daher kommen oft die Widerſprüche

in den Ausſagen der Verbrecher, die zu Anzeigen

wider, ſie gemacht werden, und ihnen ſo ſehr zur

Laſt fallen. Ihm ſelbſt wird auch dadurch die ru

hige kaltblütige Ueberlegung genommen, und ſein

Beobachtungsgeiſt beunruhigt. - - - - -

. . 3) Er muß kein leichtgläubiger Mann ſeyn.

- Leichtgläubigkeit iſt allezeit ein Mangel an Beach

» , tungs- und Beurtheilungskraft. Sie verleitet zu

Beſtimmungen und Unterlaſſungen, die deſto wichs

tigere Folgen haben, je wichtiger der Gegenſtand

iſt. Der Leichtgläubige glaubt alles zu wiſſen und

zu überſehen, wenn er noch nichts weiß und über

* - - ſiehet, er hört auf zu forſchen, wenn er noch fort

, forſchen müßte, und er beſchließt, wenn er noch

- – nichts

-
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nichts beſtimmen ſollte. Andere in dem Leicht

gläubigen würkende Leidenſchaften verleiten ihn

noch dazu in ſeiner Beſtimmung, und dadurch wird

das Uebel vollendet. Man vergleiche dieſes alles

mit der Erforſchung und Beurtheilung eines Ver

brechens, ſo wird man das daraus entſtehende Un

heil nicht verkennen können. - .

-

4) Ein Kriminalrichter muß kein Weichling

ſeyn. Gelindigkeit und Weichlichkeit ſind weit

- von einander unterſchieden. Jene mißt nach Um

ſtänden ab, die ſie mit richtigen Grundſätzen ver

gleicht, dieſe aber wird durch weibiſches Gefühl oh

ne Gründe dahingeriſſen. Jene iſt ein Aeußetung

geſunder Beurtheilungskraft, dieſe ein leidentliches

Gefühl. Die Gelindigkeit wandelt die Mittelſtraſe

ſe, aber die Weichlichkeit geht auf dem Wege einer

verzärtelten Empfindeley. Gelindigkeit hat rich

tige Begriffe von Gerechtigkeit, Weichlichkeit iſt

Zaghaftigkeit vor den Anblick der Folgen, welche

die Ausübung der Gerechtigkeit hat. So beinerk

ſich der Unterſchied an ſich iſt, ſo oft wird beydes

mit einander vermengt, und der Weichliche rühmt

ſich noch wohl dazu ſeines edlen Gefühls des Elen

des. Hier iſt ein Grund, warum das Begnadi

gungsrecht ſo ſehr geprieſen wird. - Weberhaupt

ſind Menſchen von bloßen weichen Herzen, wie man

im gemeinen Leben zu reden pflegt, gefährliche

Menſchen. Ein jeder leichter Eindruck, eine an

gefachte Leidenſchaft treibt ſie nach der entgegenge

ſetzten Seite, wenn es gleich die laſterhafte iſt

- d « : Die .D
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* , Die Haupteigenſchaft eines guten moraliſchen Med

ſchen, ein feſter Karakter, fehlt ihnen. *

5) Ein peinlicher Richter muß vorzüglich ein

Mann von guten moraliſchen Grundſätzen und Ei

genſchaften, und unſträflichen Wandel ſeyn, auch

nicht ſo heftige Leidenſchaften an ſich haben, die

ihn gegen gewiſſe Arten von Verbrechen vorzüglich

hart machen. Der Mangel des erſtctn drückt ſein

„Gewiſſen, und macht ihn durch das Bewußtſeyn

ähnlicher Verbrechen unfähig, die von andern be

gangenen nach ihrer wahren Beſchaffenheit zu ſtra

fen. Das letztere aber gereicht zum Drucke gewiſ

ſer Arten von Verbrechen. Denn ſo oft der Gei

zige auch andere Menſchen beſtohlen haben mag, ſo

iſt er doch unerbittlich gegen den Dieb.

6) Endlich muß ein Kriminalrichter ein auf

geklärter, nicht an falſchen und mit Verfolgungs

geiſte durchwebten Religionsbegriffen klebender

Mann ſeyn. Gerader Menſchenſinn, Heiterkeit

des Gemüths, Menſchenfreundlichkeit, richtige

Begriffe von dem höchſten Weſen, Verkennung al

les Menſchenhaſſes wegen Religionsmeynungen,

vernünftige Kenntniß der Grenzlinie, die zwiſchen

den Gegenſtänden diesſeits des Grabes und denen

jenſeits des Grabes gezogen iſt, zeichnen ſeinen

Karakter aus. So genannte Orthodoxie muß ihn

nicht leiten, oder beſſer geſagt, nicht mißleiten.

Alles dieſes muß keinen Einfluß auf ihn haben,

Verbrechen zu erforſchen, oder zu erfinden, oder

zu beſtrafen, . . .
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§. 24Ö.

- Mögte es wohl nicht überflüßig ſcheinen, von

den weſentlichen Eigenſchaften, poſitiven und nega

tiven, eines Kriminalrichters ſo vieles geſagt zu

haben? Dieſe Frage läßt ſich am beſten durch ei

ne zweyte beantworten. Sie iſt dieſe: Hat man

denn wohl bishero bey der Auswahl der Kriminal

Richter auf dieſe Eigenſchaften ſo genauen Bedacht

genommen, und ſie zu dem Geſichtspunkte derſelben

gemacht, auch ſolche Leute, die ſie nicht hatten,

ausgeſchloſſen? Die Sache iſt deshalb wichtig,

weil ſie die Menſchheit unmittelbar angeht.

§ 241.

einen Richter wegen des auf ihn fallenden Ver

dachts einer Unfähigkeit in einer beſondern Sache

zu verwerfen, § 222. dieſes Theils: ſo muß es

in peinlichen noch vielmehr geſchehen können, je

wichtiger dieſe für den Menſchen und ſein und der

Seinigen Wohl und Wehe ſind.

- - §. 242.

Die Verfahrungsart ſelbſt in peinlichen Sa

chen muß nun auch betrachtet werden. Sie kann

nach dem Einzelnen nicht genau beſtimmt werden.

Dieſes Verfahren iſt würklich das Verfahren eines

geſunden und geübten Verſtandes mehr, als eine

Befolgung einer Vorſchrift. Es erfordert Kennt-

niß, richtige Grundſätze, eine ſcharfe Beurthe
- Dd 2 lungs
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lungskraft im Anwenden, kurz einen guten Kopf

und ein redliches Herz. Ein richtiger Geſichts

punkt , der nichts anders als ein nach richtigen

Begriffen feſtgeſetztes Ziel iſt, worin ſich alles kon

centriren muß, was in einer Handlung, die er

forſcht werden ſoll, würklich bürgerlichen Geſetzen

nach unrechtes iſt, iſt weſentlich. Nur das All

gemeine läßt ſich als einen Wegweiſer angeben, und

dann kommt die geſunde Vernunft, dieſe große

Führerin, weiter, als erkünſtelte, ſubtile und ſpitz

findige Regeln und Diſtinktionen bewürken können.

Jene leitet, und dieſe verleiten. Ueberhaupt ge

nommen, beſteht dieſes Verfahren in der Art und

Weiſe der Erforſchung eines begangenen Verbre

chens. Ein Verbrechen erforſchen, heißt: prüfen,

unterſuchen, ob es überhaupt wahr ſey, unter

- welchen Umſtänden, und von wem es begangen iſt.

Sollte man es wohl glauben, daß es eine große

Menge ſolcher Unterſucher giebt, die da glauben,

ein Verbrechen unterſuchen heiſſe ſo viel: als aus

findig machen, daß es begangen ſey. Sie dens

ken, daß es ganz wider die Beſtimmung eines

Kriminalrichters ſey herauszubringen, daß das

angezeigte Verbrechen nicht wahr, daß der Ange

ſchuldigte unſchuldig ſey. Dieſer Irrwahn hat

fürnemlich drey Quellen. - Entweder I) Unwiſſen

heit und Dummheit, Unbekanntſchaft mit dem Ge

ſchäfte; oder 2) einen übel verſtandenen und noch

übeler angebrachten Eifer für das Ding, das der

eingeſchränkte Kopf Gerechtigkeit heißt; oder 3)

Büberey. Solche böſe Buben wollen entweder der

- - Ange

-



-

- *

-

-
-

-

W.

HES C 421 ) =Bº

Angeſchuldigten kränken, oder ſie wollen dem, der

ihn anſchuldigt, einen Gefallen thun, und ſeine

Bosheit gegen die Gerechtigkeit und die Folgen ei

ner Ehrenſchänderey decken; oder ſie ſind dazu er

kauft, oder wollen ſich dadurch ſelbſt etwas erkau

fen. Dieſes letztere iſt gewöhnlich dann der Fall,

wenn bey gewiſſen Arten von Verbrechen der bübi

ſche Unterſucher glaubt, er werde ſich der Regie-i

rüng oder dem Regenten angenehm machen, ſich

einſchmeicheln, und daraus Vortheil ziehen, wenn

er einen Nicht-Verbrecher zum Verbrecher macht,

weil jene es entweder gerne wollten, daß der An

geſchuldigte ſchuldig ſeyn ſolle, oder weil er ſeinen

Eifer für die Sache, für das Intereſſe der Regie

rung, im hellen Lichte erſcheinen läßt. Auch ab-

ſichtlich gewählte Unterſucher ſuchen oft der ihnen

ſolche Geſchäfte auſſerordentlich übertragenden Re

gierung dadurch einen Beweis ihrer zweckmäßigen

Wahl geben, und ſich ein Verdienſt dadurch er- .

werben zu wollen. Sie unterſuchen zu dem Ende >

nach dem Willen ihrer Committenten, nicht nach"

den wahren Umſtänden der Sache. Der Unge

ſchickte und Boshafte bringt auch durch ſeine Un-

terſuchung bisweilen mehr heraus, als der Redliche

und Gewiſſenhafte, weil er ſich aus Mangel der

Kenntniß und Redlichkeit, mehr erlaubt, als die

*.

ſer. Krumme, verfängliche Fragen, Unterſchie

bungen, falſche Verſprechungen, Beredungen, und

alles, wodurch er ſeinen Zweck erreichen kann, iſt -

bey ihm gleichgültig. Und dann wird er noch

Dd 3 - 8. - wohl
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wohl dazu für einen geſchickten Mann von Seiten

derer, deren Abſicht er erfüllte, gehalten,

§ 243.

- Aus der vorangeſchickten Beſchreibung einer

Unterſuchung folgt nun folgendes: 1) Daß ein

hinlänglicher Grund da ſeyn müſſe, um zu unter

ſuchen, ob ein Verbrechen begangen ſey; 2) daß

alsdann die That ſelbſt auf das genaueſte erforſcht

werden müſſe; 3) daß hierauf nach dem Thäter

zu forſchen ſey; und 4) wenn ſich Anklage oder

Verdacht wider eine gewiſſe Perſon findet, als«

- dann nicht dasjenige allein aufgeſucht werden müſ

ſe, was zu Beſtärkung der Anklage des Verdachts

abzwecket, ſondern auch dasjenige zu erforſchen

Pflicht ſey, was zur Beſtärkung der Behauptung

des Angeſchuldigten, daß er nemlich das Verbre

chen nicht begangen habe, dient. Dieſes bringt

der Begriff des Frageworts: Ob, ſo mit ſich.

Schuld und Unſchuld, beydes ſind die Gegenſtän«

de der Erforſchung, und nichts, was dem Anse

klagten hiezu behülflich ſeyn kann, muß ihm ver

ſagt werden. Es iſt daher hart, wenn man dem

ſelben die Anzeigen gegen ihn lange verheimlichen

will; wenn man dieſes bis zu gewiſſen Formalitä

ten - als, bis nachgegebener Antwort auf die aus

den Verhören ihm vorgelegten zergliederten Fragen

ausſetzen will. Alle daraus zu beſorgende Machi

nationen ſind nicht ſo wichtig, als das Elend eines,

ins Gefängniß eingeſchloſſenen Verbrechers groß,

und ihm die Angelegenheit wichtig iſt, daraus be

- freyet
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auch größtentheils ungegründete. Denn die würk-

lich wahren Anzeigen kann doch Niemand unwahr

machen, noch weniger Beweiſe durch bloße Aus

flüchte entkräften.

§. 244.

Was nun erſtlich den Grund der Unterſuchung

ob ein Verbrechen begangen ſey, anbetrift: ſo iſt.

ſolche ſo lange, als ſie in allgemeinen Grenzen, ohne

Beziehung auf irgend eine Perſon bleibt, ganz un-

- bedenklich. Nur miſche man die Erforſchung ge

gen einen gewiſſen Thäter nicht hinein, wenn nicht

ſolche ſtarke Vermuthungen vorhanden ſind, die die

ſcs vollkommen rechtfertigen können. Gemeiniglich

pflegt gleich beydes mit einander verbunden zu wer- , -

den aus ganz unrichtigen Begriffen, die darin

beſtehen, daß zu Entdeckung eines Verbrechens,

als einer dem gemeinen Wohl ſo angelegentlichen

Sache, Schritte zu thun erlaubt ſey, die man in

keiner andern Rückſicht thun darf. Das gemeine

Beſte (dieſer beh vielen ſo ſchwankende Begriff)

ſoll alles entſchuldigen, oft Unrecht zum Rechte

machen. Dieſer ſchiefe Begriff hat denn auch ver-

leitet, daß man ſogar heimliche Anzeigen, An-

ſchuldigungen ohne Namen, oder unter verdeckten

Namen des Anklägers, als einen richtigen Grund,

Änterſuchungen anzuſtellen, hat anſehen und ſogar

begünſtigen wollen. Ueberhaupt hat die Anzeige

eines Verbrechens von Jemanden, der nicht die

beſondere Pflicht oder ein perſönliches IntereſſeA - - - - - D d4" *** - hat,
» ,
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hat dieſes zu thun, ſchon den Argwohn gegen den

Anzei er in ſich, daß er den Angeſchuldigten un

glück ch machen wolle. Denn was kann ein

Menſch ſonſt wohl für ein Intereſſe dabey haben,

ein Verbrechen anzugeben? Die einzige gültige

Entſchuldigung auſſer obigen Fällen iſt die, wenn

die Anzeige geſchiehet , damit ein künftiger, eiu

noch bevorſtehender Nachtheil abgewandt werde.

Hemliche und verdeckte Anzeigen ſchon begangener

Verbrechen ohne und mit erdichteten oder gemiß

brauchten kollektiven Namen haben hingegen allezeit

die Vermuthung der Bosheit gegen ſich. Denn *

der Anzeiger hat entweder eine Pflicht oder ein In

tereſſe wahre Verbrechen anzuzeigen, oder er hat

es nicht. Iſt jenes, ſo zeige er ſie an, gebe ſich

und die ihn bewegende Urſach zu erkennen, bringe

die Beweiſe bey, und laſſe die Gerechtigkeit ent

ſcheiden. Iſt aber das letztere, warum zeigt er ſie

denn an? Aus Bosheit, Veräumdungsſucht,

Feindſchaft und argen Sinn. Wollte etwa Jemand ein

wenden, daß er Verdruß davon befürchte, wenn

das Verbrechen nicht erwieſen würde? Verbre

chen, die nicht erwieſen werden können, oder wor

über keine Beweiſe da ſind, können nicht als ſolche

gerüget werden, und alsdann iſt ja die Anzeige

früchtlos. Folglich, wer ein Verbrechen nicht be

weiſen kann, muß es auch auf keine Art anzei

gen: Gutes kann er dadurch nicht bewürken, aber

Böſes. Einen böſen Leumuth macht er dem Ange

ſchuldigten faſt immer. Geſtehe es nur, boshaf

tes Geſchöpf, Tücke, Neid, Haß, Feindſchaft,

- Nieder
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Niederträchtigkeit, ſind die wahren Urſachen, die

durch andere bemäntelt werden ſollen. Eine Re

gierung muß platterdings dergleichen nicht dulden.

Sie macht ſich dadurch einen Schandfleck, ſie ver

bietet die Schmähſchriften und Pasquille in den

Geſetzen bey namhafter Strafe, und leidet es,

oder begünſtigt es gar in gewiſſen Fällen, daß der

gleichen ihr ſelbſt und den Gerichten eingehändigt

werden. Welche Herabwürdigung und Erniedri

güng! Sie beſchimpft ſich ſelbſt, ſie muntert zu

Ränken, Bosheit, Verläumdung, Verrätherey,

Tücken, Ehrenſchänderey und Rachſucht auf, ſie

giebt Anlaß zu Mißtrauen, heimlichen Nachſtellun-

gen, erſtickt wechſelſeitiges Vertrauen, welches ſo

nützlich in einer Geſellſchaft iſt; ſie macht, daß je

der den andern als ſeinen Feind argwohnt, daß

Jedermann ſeine Pflicht mit Furcht und Zittern

thut, weil er die Rachſucht deſſen, dem dieſes

mißfällt, durch eine heimliche Anklage fürchten

muß, bey der der böſe Bube wenigſtens die Freude

hatte, den Angeklagten, der ſich auch rechtfertigt,

gekränkt zu haben, ſie mißleitet, die, welche ſie

recht leiten ſollte, ſie wird dadurch Mitſchuldige

an jenen Verbrechen, ſie macht ſelbſt boshafte

Menſchen. Solche Anzeigen laufen allezeit auf

Ehrenſchänderey heraus. Denn es giebt eine groſ-

ſe Menge Verbrechen, die man gar nicht anders -

unterſuchen kann, als daß die Erforſchung eine ge

wiſſe Perſon treffen muß. Und ſollte eine ſolche

Anzeige auch nur eine argwöhniſche genauere Be

achtung des hämiſch angeſchuldigten zur Folge

- D
/
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haben ſo iſt ſie doch ſchon ehrenkränkend. Kurz

ſolche Zufluchtsmittel, die Geſetze aufrecht zu er

halten, ſind ſchändlich, der Hoheit der oberſten

Gewalt ſchimpflich und ein Beweis ihrer ſchlechten

Pºdºng. Denn in vielen folchen Anklagen ſteckt

eine Anklage gegen die Regierung ſelbſt, die nicht

wachſam war, und ihre Pflicht aus den Augen ſetz

* _Möchte, auch dergleichen Verfahren als

ein Mittel, durch welches Verbrechen würk

lich entdeckt werden könnten, angeſehen werden

ºnen ſo bedenke man dagegen, daß nicht jedes

Mittel, das zum Zwecke führet, ein erlaubtesMit

te iſt. Es giebt auch ſchandvolle Mittel, die

ºſes ebenmäßig thun. Machen es ja irgend ge-

Äſichten nöthig, eine ſolche Anzeige nicht
auſſer Acht zu laſſen: ſo iſt doch die größte Vor

ſicht dabeynothwendig, Eine gleiche Bewandniß hat

es auch mit den Anzeigen, da der Ankläger um

Verſchweigung ſeines Namens bittet. Tücke iſt

die Quelle aus der ſie flieſſen, oder wenn waan die

Sache noch entſchuldigen will: ſo ſind es doch

ganz unrichtige Begriffe. Wenigſtens muß jene nie

auf andere Weiſe zugeſagt werden, als auf den Fall

wenn das angezeigte Verbrechen erwieſen wird. Wird

es nicht erwieſen, ſo heißt es die Gerechtigkeit unter

drücken, wenn man dem Angeklagten die von ſei

Äm fälſchlich anklagenden Beleidiger zu fordernde

Genugtuung verſagt.

;
. .
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müſſen die Beweiſe ſeyn.
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§ 245. -

Das zweyte, welches bey dem peinlichen Ver

fahren beobachtet werden muß, iſt die Erforſchung

der That ſelbſt, Derjenige, der dieſes thut, muß

einen richtigen Begriff von dem zu unterſuchenden

Verbrechen haben. Er muß ſich genau nach der

Beſtimmung der Geſetze achten, was nemlich die

ſelben als das Weſentliche deſſelben feſtgeſetzt ha

ben, er muß alle dabey vorkommenden Umſtände,

welche die Art des Begehens ſelbſt betreffen, genau:

beachten. Denn dieſes hat Einfluß in die Ent

ſcheidung, oder die Anwendung des Geſetzes.

§. 246. „W

Endlich drittens und viertens enthält das Ver

fahren die gegen eine beſondere Perſon gerichtete

Erforſchung, ob ſie an einer böſen That ſchuldig

Hier kommt es einzig und al

lein auf die Erforſchungsmittel an, welche nämlich:

erlaubt, und welche unerlaubt ſind. Als einen

allgemeinen Grundſatz kann man hier annehmen,

daß I) dieſe Erforſchungsmittel ſolche ſind, die der

höchſten Gewalt von der ganzen Geſellſchaft über

tragen werden konnten; 2) daß ſie auch ſo beſchaf

fen ſind, daß ſie auf eine überzeugende Weiſe be

weiſen können, Je wichtiger der zu erforſchende

Gegenſtand, je größer das Verbrechen und ſeine

Folge, die Strafe iſt, je klärer, je überzeugender

Die geſunde Vernunft

will dieſes ſchlechterdings, weil es ein Widerſpruch

- - - - . . . i. iſ-- r
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iſt bey kleinen Verbrechen große Beweiſe zu fordern,

und bey großen Verbrechen kleine gelten zu laſſen,

-

ſogar Vermuthungen für hinlänglich zu halten.

Alles das, was mit dieſen Grundſätzen nicht über

einſtimmt, damit nicht vereinbar iſt, iſt Unrecht

und Gewalt.

-

§. 247.

- Die gewöhnlichen Beweismittel ſind: 1) Be

weis durch Zeugen, dem der Beweiß durch Augen

ſchein unterſtützen kann. 2) Beweis durch das

eigne Bekenntniß des Verbrechers. Dieſes iſt ent

weder ein ſchriftliches, oder ein mündliches, und

dieſes entweder ein freywilliges oder erzwungenes.

3) Durch triftige Vermuthungen. -

- § 248.

Der Beweiß durch Zeugen muß durch glaub

würdige Zeugen, welche bey der That gegenwärtig

waren, geführt werden. Die Glaubwürdigkeit der

Zeugen hängt von dem richtigen Urtheile der Kri

minalrichter ab, dem die Geſetze ſo viel als mög-

lich eine ſichere Anleitung dazu geben müſſen. Bey

dem freywilligen Bekenntniſſe des Verbrechers aber

muß der Richter nicht bloß ſtehen bleiben, ſondern die

- -

Umſtände der That ſich genau angeben laſſen, und

ſie erforſchen. Ueberdruß des Lebens kann einen

Unglücklichen Bekenntniſſe thun laſſen, die nicht

wahr ſind. Das erzwungene Bekenntniß iſt endlich

ſo ein ſchlüpfriges Mittel, daß es als eine Be

weismittel in ſo wichtigen Angelegenheiten nichtgel

teyr
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ten kann. Tortur, und Stockſchläge ſind das

direkte, und der Reinigungseid iſt das indirekte

Mittel dazu. Beyde ſollen nach obigen Grund

ſätzen geprüft werden. -

- - . §. 249. - - V - -

Recht von einem andern Menſchen durch Marter

ein Bekenntniſ herauszubringen § 127 erſten

Theils, und alſo haben es auch mehrere Menſchen,

gebrauchen kann. Dieſes wird gerne zugegeben,

allein ein Mittel, welches ein anderer nicht gebrau

- chen kann, weil er daran behindert wird, und ein

Mittel welches Niemand gebrauchen darf, ſind ſehr

weit unterſchiedene Dinge. Aber nun auch ange

- nommen, die oberſte Gewalt könnte ſich in dieſem

Betracht eines ſo grauſamen Mittels anmaaßen: ſo

bleibt es dennoch ungerecht. Denn den Menſchen

zwingen, daß er etwas ſagen ſoll, wodurch er ſich

Elend und Tod bereitet, heißt doch offenbar etwas

von ihm fordern, daß dem angebornen Triebe, dem

Kann eine ſolche Zumuthung gerecht ſeyn? Wahr

haftig nicht, ſelbſt unter Barbaren nicht, die nur

einen Funken Menſchengefühl haben. Man mögte

etwa einwenden, daß man einem Menſchen, den

UTMUT

die ſich vereinigen nicht; ſie können es mithin auch

nicht andern übertragen. Man wende nicht ein,

daß in einem Staate manches Mittel zum Geſetz

gemacht werde, welches der einzelne Menſch nicht

* Zuerſt von der Tortur. Kein Menſch hat das

ſo mächtigen, ſo weislich in ihm gelegten mächti

gen Triebe ſeiner Selbſterhaltung ganz entgegen iſt.
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man durch Zureden vermöget, ein Verbrechen zu

bekennen, ja eben dergleichen abfordere. Werſe

het aber nicht den Unterſchied zwiſchen willkürlicher

Beſtimmung nach vorgelegten Gründen und Zwang?

Ein Menſch der aus Gründen überzeugt iſt, daßer

ein Verbrechen bekennen müſſe, thue. es immer.

-

Seine Ueberzeugung leite ihn und laſſe ihm das wäh

len, was er für das Beſte erkennt. Aber auch

noch andere wichtige Gründe müſſen die Marter

ganz verwerfen. Denn 1) die im vorhergehenden

§ 246. angeführte zweyte weſentliche Eigenſchaft

eines
Erforſchungsmittels, fehlet ihr ganz. Sie

kann nicht als ein ſicherer überzeugender Beweis

gelten. Man ſehe nur, wie ein Menſch in Furcht

und Schrecken handelt, ſo wird man ſich gleich
überzeugen, daß er ohne Ueberlegung, nicht zweck

mäßig oft zu ſeinem Schaden handele. Und nun geden

ke man ſich einen Menſchen, den man mit Martern

belegt, die den Tod übertreffen. Der ſoll richtig

angeben, richtig urtheilen? Dieſes iſt das zweyte

Anſinnen gegen das Weſen der menſchlichen Seele.

Warum iſt denn auch verordnet, daß er das Be

kenntniß ohne Marter wiederholen muß? Nicht

wahr? weil der platteſte Menſchenverſtand giebt,

daß jenes unzuverläßig ſey. Bey der Wiederho

lung bekennet ein ſolcher nun freylich oft, weil er

neuen Martern, gegen die der Tod eine Wonne iſt,

dadurch entgehen will, und deshalb mache man ja

kein Rühmens von dieſem freywilligen Bekennt

niſſe, - -

2) Dop

-X
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2) Doppelt trüglich iſt ein ſolches ſcheusliches

Erforſchungsmittel, weil es kein allgemeines im glei

chen Falle ſeyn kann. Der ſtarke nervigte Böſe

wicht verhöhnt es und bekennet nicht, und der
ſchwache Unſchuldige bekennet, weil es ihm weni

ger ſcheint, ſich den Tod zuzubereiten, als die

Marter zu ertragen. Sollte das mannigfaltige Un

glück, das hieraus entſtanden iſt, denn gar nicht

fähig ſeyn, Eindruck zu machen und Nachdenken

zu erwägen? Ein ſo ſchlüpfriges Mittel ſollte ein

gutes Mittel ſeyn, weil es hie und da mit dem

vorgeſetzten Erfolge gebraucht iſt, und in andern

Fällen ſo unglücklich angewandt wurde? Die Be

ſorgniß, nur einen Unſchuldigen dadurch aufzu

opfern, ſollte es auf ewig verbannen. Wäre der

Gedanke von Blutſchulden, die auf ein Land kom

men konnte, irgend anwendbar, ſo wäre es hier.

3) Iſt es ja ganz zwecklos. Denn nur in ſol

chen Verbrechen wird es gebraucht, welche die To

desſtrafe nach ſich ziehen, und bey ſo evidenten

Beweiſen, daß der Angeſchuldigte ein Böſewicht

ſey, daß es aus dieſen und andern Umſtänden den

höchſten Grad der Wahrſcheinlichkeit, einer Wahr

ſcheinlichkeit, die an die Gewißheit grenzet, hat,

er ſey der Thäter des zu erforſchenden Verbrechens.

Iſt dieſes nun, ſo iſt ja Grund genug vorhanden,

mit dieſem Böſewicht ſo zu verfahren, daß das ge

„meine Weſen weiter nichts von ihm zu beſorgenha

be: Man brauche ihn zur öffentlichen Arbeit und

ſchränke ihn ſo ein, daß er nichts Böſes thun kann.

- Warum
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Warum ſoll es denn nun ſchlechterdings nothwendig

ſeyn, ihm das Leben zu nehmen, und zu dem En

de durch Marker ſein Bekenntniß zu erpreſſen? Und,

wenn der abgehärtete Böſewicht durch die Marter

nicht zum Bekenntniß gebracht wird: ſo iſt dieſes

doch gemeiniglich das Ende des Trauerſpiels. Je

nes würkt auch ſicher mehr, als wenn ein verruch

ter Menſch glauben kann, er könne ſich durch das

Ausſtehen der Marter befreyen. Ganz erſchreck

lich iſt es aber vollends, wennman dieſes widermenſch

liche Mittel in dem Falle anwenden zu dürfen glaubt,

wenn ein Verbrecher eines Verbrechens überführt

iſt, und mehrerer beſchuldigt wird, weil dieſe Mar-

ter alsdann, geſetzt auch, daß die übrigen Be

ſchuldigungen ungegründet wären, als Strafe für

jenes erwieſene Verbrechen gelten könnte. Was

müſſen das wol ſa Begriffe vom richtigen Verhält

niſſe der Strafe und des Verbrechens ſeyn? Ganz

ſchändliche. Man will einen Menſchen auf unge

wiſſe Vermuthungen martern, und dann ſoll er die

ſe Martern, die er einer gänz andern Urſach wegen

unſchuldig leidet, für eine Strafe eines ganz an

dern Verbrechens halten, mit dem ſie in gar kei

ner Verbindung ſtehet, die nicht nach wohlgeordne

ten Geſetzen darauf geſetzt iſt, und alſo auch kein

Verhältniß damit hat. Wenn das nicht ſchändli

che Menſchenwillkühr, Schändung der Menſch

heitsrechte iſt, ſo giebt es dergleichen gar nicht.

Sollte man ſich wol irren, wenn man hier aber

mals die Spuren des Irrwahns, daß man auch

- dem höchſten Weſen durch die weltlichen Strafen

- - - - - - , Ge

- -
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Genugtuung verſchaffen, daß man die Blutſchul

den von einem Lande nehmen müßte, zu finden

glaubt? Denn hat man bloß die Wohlfahrt der

Menſchen hier auf Erden zum Zweck, ſo hat man

genug gethan, wenn man einen fernern Schaden

von denſelben abwendet, wenn man ihnen Sicher- .

Theit ſchaft. -
2 -- :: -

4) Hat auch die Erfahrung gelehrt, daſ es

nicht einmal ein nothwendiges Mittel ſey, um durch

die Beſtrafung, die daſſelbe befördert, mehrere

Verbrechen abzuwenden. Denn ſind denn in den

Landen, wo die menſchenfreundliche Regierung den

Greuel erkennt, und es abgeſchaft hat, ſeitdem

.

mehrere grobe Verbrechen verübt worden, weil kein

ne Marter mehr üblich war? Man gebe dieſen Erz

folg an, wenn man kann.

§ 25o.

Auſſer der Selbſtanklage ſoll die Marker auch

s

noch ein Mittel werden, die Mitſchuldigen einer ,

böſen That zu erforſchen. Erſtlich hat ja kein

Menſch eine unbeſtimmte Verbindlichkeit eines an

dern Thaten anzuzeigen. Iſt er noch dazu kein

Mitglied der Geſellſchaft, in der das Verbrechen

verübt iſt, ſo fällt auch der Grund, der von der

Obliegenheit, die aus der geſellſchaftlichen Verei

migung, zum gegenſeitigen Wohl, (die doch nur

auf künftig abzuwendendes Uebel ausgedehnt wer

den kann) hergenommen werden könnte, ganz weg.

Zweytens aber iſt dieſes Mittel, wie in dem vori

- genC e
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gen S. geſagt worden iſt, ſo unſicher, ſo ſchlüpfrich,

daß es in Sachen von ſo wichtigen Folgen, nicht

gerecht ſeyn kann. Denn je größer das Verbre

chen iſt, je bündiger müſſen die Beweiſe ſeyn, und

es iſt ganz wider die Vernunft, daß man ſich in

großen Verbrechen mit leichtern Beweismitteln be

gnügen könne. Aus jener erpreßten Anklage der

Mitſchuldigen müßte doch nun alſo woleine Ueberzeu

gung entſtehen, wenn man anders gegen den ge

nannten Mitſchuldigen etwas unternehmen will.

Dieſes iſt aber allen Begriffen von Gewisheit ent

gegen. Freylich will man auſſer der Nahmhaftma

chung der Mitſchuldigen noch andere überzeugende

Umſtände erfordern. Aber, auch dieſe kann der

Geängſtigte in der Verwirrung nicht mit Ueberle

gung angeben, und eine unglückliche Zuſammentref-,

fung der Umſtände kann eine anſcheinende Wahr

ſcheinlichkeit geben. Hier wird auch die Angſt den

Menſchen ſchon erfindriſch machen, wenn er ſiehet,

er kann ſeine eigne Marter mit der Anklage eines

andern abwenden. Und angenommen den Fall, daß

auch dieſes gewaltthätige Erforſchungsmittel in dem

ein und andern Falle dem Zwecke entſprochen hätte,

ſollte denn deshalb ein ſo widernatürlicher, grau

ſamer, das Menſchengefühlempörender Eingriff in

die angebohrnen Rechte der Menſchheit ein gutes

Mittel genannt werden können?

$. 25 I. -

Eine Verwandſchaft mit dieſem marternden

Beweismittel haben die Stockſchläge. Eben das,

- , was-
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was bey der Marter zu fürchten iſt, iſt auch, wies,

wol in einem mindern Grade bey ihnen zu beſors

gen. Das Verhältniß der Maaße derſelben, zu

der Fühlbarkeit des Geſchlagenen, läßt ſich nicht

leicht beſtimmen, und werden die Schläge nach ei

nem erträglichen Maaße eingerichtet: ſo wird das

Mittel fruchtlos. Ueberſchreiten ſie aber daſſelbe:

ſo werden ſie bedenklich, dder wol gar gefährlich.

. §. 252.

Ebenſo ſiehet es mit dem Reinigungseide in

peinlichen Sachen aus. Wenn man in bürgerli

chen Sachen noch einen Grund von dem Intereſſe

deſſen, der eine Anforderung macht, hernehmen

kann, ſo fällt auch dergleichen nur ähnliches in

peinlichen Sachen ganz weg. Zwey Fälle ſind zu

beachten. Entweder es iſt von einem Verbrecher

die Rede, auf welches die höchſte, oder eine dar

an grenzende Strafe geſetzt iſt; oder es ſteht eine

gelinde oder gar geringe Strafe darauf. In dem

erſten Falle läuft die Sache darauf hinaus, den

Angeklagten entweder zu zwingen, daß er ſein Uns

glück befördern, oder ein neues Verbrechen begehen

ſolle. Letzteres wird gemeinglich gewählt, und ich

rede hier abermals ausgemachter Erfahrung. Iſt

es überdem nicht ganz wider den geſunden Mens

ſchenverſtand, das Gewiſſen eines Menſchen, der

ſo wenig Moralität hat, daß er ſo grobe Verbre

chen begeht, zum Richter in ſeiner eignen Sache zu

machen? Hat er es aus Bosheit begangen: ſo iſt

die jetzt gemachte Bemerkung vollkommen anwendº
- v, E e 2 bar.
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- bar. Iſt es zweifelhaft, ob es Bosheit, oder

Schuld und Ueberraſchung des Temperaments war:

- ſo wird auch das Mittel ſehr zweifelhaft, und iſt

alſo nicht tauglich. War es gewiß nicht Bosheit,

ſondern Schuld, Zorn, Uebereilung, nun dann be-

S - lege man den Verbrecher mit einer angemeſſenen

Strafe, und thue eben dieſes im Fall des Zweifels.

warum will man denn den Angeklagten darin einen

- Eid thun laſſen? Sind die Vermuthungen ſtark ge

gen ihn, ſo findet ſich doch etwas ſchuldiges an ihm,

und alſo ſtrafe man ihn nach dem Grade ſeiner

Schuld, und ſollte es auch nur mit dem Erſatzeder

- Koſten, oder mit dem erlittenen Gefängniſſe ſeyn.

Hat er aber nur geringe Vermuthungen gegen ſich,

- " ſo bedenke man doch, daß ein nicht erwieſenes Ver

brechen unter die Klaſſe ſo vieler im Verborgenen

verübten gehöre, die auch unbeſtraft bleiben, ohne

daß die gemeine Wohlfahrt dadurch ſo weſentlichlei

det. Eine Welt, worin gar kein Unrecht geſchähe,

iſt keine denkbare Welt. Aber eine Welt, in der

die Zahl der böſen Thaten vermindert wird, wenn

die Anſtalten, die Menſchen, dem möglichen

Grade ihrer Naturgemäß, beſſer zu machen,

nicht verſäumet werden (bedenket dieſes, ihr,

deren Händen dieſes Geſchäfte als Gebieter

und Vollzieher anvertrauet iſt), iſt ſehr denkbar.

«

Iſt hingegen das Verbrechen ein geringeres,

Wehe aber dem Lande, wo dieſes durch Strafen

geſchehen ſoll, -

- - $, 253
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» §. 253.

Auſſer dieſen grauſamen Mitteln giebt es noch

andere zwar nicht grauſame, aber doch verführeri-,

ſche, niederträchtige Mittel, Verbrechen herauszu

locken. Vorſpiegelungen der Richter von Begna

digung, gelinder oder gar keiner Strafe, iu Fall

des Bekenntniſſes und der Nahmhaftmachung der

Mitſchuldigen, hämiſche, verfängliche Fragen, ver

ſtellte Vertraulichkeit des Kerkermeiſters und der

Büttel, und Ablockung eines Bekenntniſſes durch

Odieſelben. Alles dieſes ſind ſchändliche Mittel,

weil ſie auf tückiſche Weiſe gebraucht werden, und

es iſt ein Mitverbrechen der Regierung, wenn ſie

ſolche duldet, und jene Verſprechungen nicht, weil

ſie die Verſprecher nicht dazu bevollmächtigt habe,

erfüllt. Sie hat ihnen notoriſch das ganze Geſchäft

anvertrauet, und der arme Gefangene nuß glau

ben, daß ſie alles das thun dürfen, was ſie thun.

Solche Buben müſſen geſtraft werden, weil ſie des

Unglücklichen ſpotten; denn das bleibt immer auch

der, der es auch durch ſeine Schuld iſt, und es würde

3 ein abſcheuliger Satz ſeyn, daß man gegen Verbre

cher ſelbſt ein Verbrecher ſeyn könne. Alle übri

gen Verſagungen und Vorenthaltungen mit Recht

begehrter Dinge gehören gleichfalls in dieſe Klaſſe.

s § 254.

- Was endlich die Vermuthungen, daß Jemand

der Thäter eines würklich begangenen Verbrechens . -

ſey, anbetrift: ſo können ſolche nie zur Verurthe

lung in die Strafe, die auf ganz erwieſene Verbre

“ Ee 3 chen
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chen geſetzt iſt, hinlänglich ſeyn. Nach dem Gra

de der Wahrſcheinlichkeit, der aus dem gewöhnli- .

chen Vorgange der Dinge, aus dem beſondern Um

ſtänden, die in Anſehung des in Frage gekomme

nen Verbrechens, nach der körperlichen und mora

liſchen Beſchaffenheit des Verbrechers ſich hervon

thun, müſſen die Maaßregeln zum Wohl des Ge

meinenweſens und ſeiner einzelnen Glieder fürs

Künftige hergenommen werden. Von Vermuthun

gen richtig zuurtheilen, iſt nur das Talent ſcharfſich

tiger Männer, die ein geübtes Vergleichungsver

mögen haben. - -

§ 255.

-

-

. Noch giebt es ein Erforſchungsmittel des Thä

ters einer böſen That, das darin beſteht, daßman

ſeinem Entdecker Geld bietet. Sieht man die Sa

che von der Seite an, daß man dadurch manchen

zu einer Erforſchung veranlaßt, der ſonſt unthätig

geblieben wäre: ſo hat ſie etwas für ſich. Erwä

get man aber dagegen, daß die Gelbegierde Men

ſchen zu Verſchwörungen, zu Machinationen, zu

falſchen Angaben, die ſie durch bübiſche Einver

ſtändniſſe als Wahrheiten darſtellen können, vorzüg

lich, wenn ein Zufall ihrer Bosheit die Hand bietet,

und einer Sache einen Anſtrich zugeben, verleiten

kann; bedenktmanferner, daß es doch würklich einen

Menſchen niederträchtig machen heiße, der um des

Gewinnes willen auch einen Schuldigen verräth;

beachtet man noch dazu, daß man das Uebel an

ºhtet, daß bey begangenen Verbrechen ein jeder
- E- --- - ſchweigt,
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ſchweigt, bis er Geld verdienen kann, wenn die

Leute erſt einmal an dieſe Methode gewöhnt wer

den: ſo wird man finden, daß es ein verwerfliches

Mittel iſt. Je größer die gebothene Summe für die

Verrätherey iſt, je größer werden jene Bedenklich

keiten. Der Sittlichkeit ſchadet dieſes Verfahren

wenigſtens immer, und bisweilen der Sache ſelbſt,

wenn ein bezahlter Angeber, der ſonſt ein gültiger

Zeuge war, den Glauben durch den zu hoffenden

Gewinn verliert. Wenn auch endlich den Denun

cianten, der ein Mitverbrecher, oder gar der ver

führende Urheber der böſen That iſt, Verzeihung

und Nichtbeſtrafung verſprochen wird: ſo iſt eine

ſolche Verfahrungsart ganz unleidlich. Der einzige

Fall, worin ſie zu entſchuldigen wäre, wäre wol

der, wenn ein gedrohetes Verbrechen, woran meh

rere der Beſchaffenheit deſſelben nach, Theil haben

müſſen, dadurch verhütet werden könnte. Ueber

haupt iſt es ein untrügliches Zeichen, daß ein Volk

ſehr boshaft ſeyn müſſe, wenn beſtellte und aufzufor

derndezu erkaufendeAnkläger nothwendig ſind.In die

ſem Falle hat ſicher die Regierung den Verdachtgegen

ſich, daß ſie nicht gut, nicht wachſam, nicht acht

ſamſey, und es an einer guten, nicht druckvollen

Leitung des Volks fehlen laſſe. Denn Bedrückung.

und Härte der Regierung machen jederzeit ein tük

kiſches Volk. Die Tücke wird bey fortdaurender,

wirkender Urſach derſelben zur machinirten Bosheit,

und dieſe bricht in traurige Thätigkeit, in Empö

. . .
- - I. . .
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Die Notwendigkeit erfordert es, daß Verdre

cher während der Erforſchung der ihnen angeſchul=

digten Verbrechen aufbehalten werden. Es iſt wok

nicht nöthig zu ſagen, daß man in der Gefangenne

nehmung behutſam ſeyn müſſe. Sie iſt allezeit ei

ue temporelle Beraubung der Freyheit, die nicht

eher ſtatt finden kann, bis die Handlungen eines

Menſchen ihn derſelben unwürdig machen. Folg

lich muß ſchon ein hinlänglicher Verdacht gegenei

nen ſolchen vorhanden ſeyn. Hier iſt dft der Be

griff, den ſich der Richter von der Ehre und von der

Verſhiedenheit des Standes macht, von auſſeror

dentlichen Einfluſſe. Wahr iſt es, es kann durch

ein pünktliches Verfahren ein Verbrecher Gelegen

heit finden, zu entweichen. Alsdann verweiſet er ſich

aber ſelbſt aus der Geſellſchaft, die nichts weiter

von ihm zu beſorgen hat, wenn er nie wiederkommt.

Und iſt es nicht beſſer, wenn auch auf dieſe Weiſe

ein Schuldiger entwiſcht, als wenn ein Unſchuldi

ger mit Schimpf belegt wird? Selten werden Ver

brecher, die ſich nicht beſſern, der Gerechtigkeit

ganz entgehen. Sie fallen ihr in die Hände, es

ſey an dieſem oder an jenem Orte. Es iſt Noth

wendigkeit, daß die Geſetze die Fälle, in welchem

die Gefangennehmung ſtatt finden kann, ſelbſt be

ſtimmen, und es nicht der Willkühr der Richter

allein überlaſſen. Wenigſtens laſſen ſich über jene

doch allgemeine Vorſchrifteu geben. Hiezu würde

gehören, daß 1) überhaupt gewiß ſey, daß ein

- - V
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– Verbrechen begangen ſey; 2) daß ſich gegründete

Mutmaßungen finden, welche ein gewiſſes In

dividuum der That verdächtig machen, als ei

ne Anzeige eines glaubhaften Mannes, ausgeſtoſ

ſene Drohungen, unmittelbare Betretung an der

Stelle, wo das Verbrechen begangen iſt, ſammt

den Kenntzeichen der Begehung an dem Thäter, ge

fundene entwandte Stücke, verſuchte oder vollführ

te Flucht des Thäters, genaues Einverſtändniß mit

dem ungezweifelten Thäter, die Angabe von dieſem, «

mit wahrſcheinlichen Umſtänden begleitet, ein all

gemeiner böſer Ruf und dieſem ähnliche mehrere

Anzeigen. - - - - - -

- § 257. - -

« Gefängniſſe ſind Aufbewahrungsorte. Sie

müſſen alſo ſo beſchaffen ſeyn, daß ſie dieſen End-,

zweck erfüllen, mithin I) den Gefangenen ſo gut

bewahren, daß er nicht entweichen könne, auch

wenn er nicht bewacht wird. Dieſes iſt entweder

koſtbar, oder dem gemeinen Weſen läſtig, das durch

den Verbrecher, der ſo ſchon jemanden verletzt hat,

nochmals geſtraft wird, wenn die Glieder deſſelben

mit Verſäumniß ihres Gewerbes den Verbrecher be

wachen müſſen. 2) Müſſen die Gefängniſſe, als

Aufbewahrungsplätze, keine Marterhöhlen ſeyn. Sie

müſſen der freyen Luft ausgeſetzt, keine Moraſtlö

cher, keine feuchte unterirrdiſche Gruben und über

haupt ſo eingerichtet ſeyn, daß ſie in keinem Wi

derſpruche mit dem, was ein Menſch ertragen kann,

» , Ee 5 ſo

A

-



- -
-

/

R&g ( 442 ) SG

ſo muß auch die Beköſtigung des Gefangenen einge

richtet, Menſchenſpeiſe und nicht ärger als Hunde

ſpeiſe ſeyn. Keine Macht giebt den Menſchen ein

Recht, andere ſo zu begegnen. Denn wenn der

Gefangene entweder, weil er ſeine Unſchuld zeigte,

oder man ſeine Schuld nicht zeigen konnte, oder nach

ausgeſtandener temporeller Beſtrafung wieder in den

Stand der vorigen Freyheit könnmt, und hat als

dann ſeine Geſundheit nicht mehr, die ihm den

Genuß der Freyheit nur angenehm machen

kann, iſt er alsdann nicht offenbar gekränkt,

härter geſtraft, als die Gerechtigkeit es wollte?

Schändlich iſt es, daß man aus Knauſerey, ſchnö

der Gelderſparung, Verkennung der Menſchlichkeit,

übel verſtandenen Eifer, der einen Verbrecher bis

zum Gegenſtande der Rachſucht hinunterſtößt (und

oft iſt es doch nichts, als die Verſchiedenheit

gleich großer Verbrechen, welche Richter und Ge

fangenen unterſcheidet), aus unverzeihlicher Sorglos

ſigkeit oder gar um durch den Ueberdruß, der dem

Gefangenen aus dem ſcheuslichen Aufenthalte er

wachſen muß, ein Geſtändniß zu erpreſſen, noch

ſo ſchaudernde Gefängniſſe antrift, trotz aller herr

lichen Anweiſung von deren guten Einrichtung, die

wir von einem großen Menſchenfreunde haben. Noch

ein ſehr ſchädliches Vorurtheil, daß nemlich die Auf

ſeher über die Gefangenen, und die, welche zu ih

rer beſſern Verwahrung Hand an ſie legen müſſen,

nicht ehrlich, oder doch befleckte Perſonen wären,

müßte ganz vertilgt werden. Nothwendige Werk

zeuge der Gerechtigkeitsverwaltung ſollen mit Un

- - ehre
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ehre belegt ſeyn? Iſt das nicht widerſinnig? - Wo.

ſollte denn die Unehre wohl ſtecken? In der Sache

ſelbſt? Die trift ja nicht den ausrichtenden Dies

ner, ſondern – Dieſes Vorurtheil hat aber einen

großen Einfluß auf die Ehre eines Gefangenen, der

unſchuldig befunden iſt. Es belegt ihn mit doppel

ter Kränkung. Mit Gefängniß und Schande. Und

doch hat er keins von beyden verdient. .

es s. 258.

" Es iſt ſowohl für die Gefangenen ſelbſt, als

auch des gemeinen Beſten wegen gut, wenn jene

nicht müſſig ſind, ſondern eine Arbeit verrichten,

die ſie thun können. In einem großen Lande kön

nen durch das Nichtbeſchäftigt ſeyn der Gefange

nen viele Hände dem Staate entzogen werden.

Nur dulde man nicht, daß ſie für die Kerkermei

ſter und ihre Gehülfen arbeiten. Leider! iſt dieſe

Klaſſe von Menſchen oft ſehr roh, und unbarmher

zig. Die Arbeit der Gefangenen für ſie wird alſo

entweder eine Urſach einer zu großen Freyheit, wo

durch mancher Gefangener entwiſcht, oder ein An

laß zu harter und unmenſchlicher Begegnung, wenn

die Gefangenen nicht über ihre Kräfte arbeiten kön

nen. Man wende ihren Verdienſt zu ihrer Ver

pflegung an,

Die Anwendung der peinlichen Geſetze und ih

rer Strafen kann nur bey würklichen Verbrechern

ſtatt finden. Ein ſolcher iſt derjenige, der den

- voll
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vollkommenen Gebrauch ſeines Verſtandes und des

dadurch beſtimmten freyen Willens hat, und der

eine böſe That aus Vorſatz oder Verabſäumung ei

ner ſolchen Vorſicht, die eine böſe Folge nothwen

dig haben mußte, mithin eine ſolche Unbeſonnen

heit in ſich enthält, welche dem Handelnden nach

dem gemeinen Menſchenſinn an dem nachtheiligen.

Erfolg der Handlung nicht zweifeln laſſen konnte,

begeht. Die moraliſche Beſchaffenheit des Indivi

duums muß hiebey nicht auſſer Acht gelaſſen, und

die Ausdehnung oder Einſchränkung des freyen

Willens deſſelben hiernach beurtheilt werden. §. 68.

erſten Theils. Ueberhaupt hat die Schuld eines

Verbrechers verſchiedene Grade, und fällt nach

dem Verhältniſſe der Verabſäumung und der dar

aus entſtandenen ſchädlichen Folgen dem Handeln

den zur Laſt. Wenn hingegen Jemand eine ſonſt

erlaubte Handlung vornimmt, die entweder aus

Mangel an Vorſicht, oder durch Zufall, alſo wi

der ſeine Abſicht, eine böſe Folge hat, oder Jemand

eine ſolche Handlung als ein einziges Mittel zu ei

nem nothwendigen Zwecke, nemlich, s zu ſeiner

Selbſterhaltung, begeht: ſo iſt er kein wahrer Ver

brecher, und verdient entweder gar keine Strafe,

oder nur eine Zurechtweiſung. Abgedrungene Ver

theidigung ſeines eigenen und der Seinigen Lebens,

und Erhaltung deſſelben durch genommene Lebens

mittel, ſind Beyſpiele von der letztern Art. Hat

endlich eine Handlung gar keine nachtheilige Folgen

auf den Vortheil eines andern: ſo iſt ſie gar kein

Gegenſtand der peinlichen Geſetze, und deren An

wendung
-
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wendung auf ſie findet nicht ſtatt. § 149. bis

151. dieſes Theils. Der bloße unausgeführte

Vorſatz kann deshalb auch nicht beſtraft werden,

iſt der Vorſatz aber ſchon mit einer Thathandlung

verbunden geweſen, dennoch aber ohne Erfolg ge

blieben, ſo muß nicht ſowohl eine Strafe als eine

Sicherheitsſtellung gegen ähnliche Verſuche ſtatt

finden. Wäre aber der ſchädliche Erfolg von dem

Thäter ſelbſt gehindert: ſo kann er mit einer Stra

fe wohl nicht belegt werden, weil ſeine Beſſerung

aus der That ſelbſt erhellet. Daß die verſchiede

nen Grade der Bosheit und der Grauſamkeit, wo

mit die That begleitet iſt, einen Einfluß haben, iſt

an ſich ſelbſt evident.

§. 260.

Das den Geſetzen angemeſſenſte Urthel kann

derjenige Richter ſprechen, der die Sache am ge

naueſten kennt. Dieſes iſt unſtreitig derjenige,

welcher das Verbrechen unterſucht hat. Denn

der, welcher ein Verbrechen ſo erforſchen, alle da

mit verbundene Umſtände genau prüfen, in alles

*

eindringen ſoll, dieſer muß gewiß auch fähig ſeyn,

über daſſelbe zu urtheilen. Wer das nicht kann,

iſt auch nicht fähig, es zweckmäßig zu unterſuchen.

Im Gegentheil kann dem, der nicht unterſucht hat,

ſondern die Unterſuchung nur lieſet, manches ent

gehen, weil er mit der Sache nicht ſo bekannt iſt,

und alſo nicht in alle kleine Umſtände ſo eindringet.

Jedoch laſſe man, ſonderlich in wichtigen Fällen,

ſolche
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ſolche Urtheile noch beſonders von einſichtsvollen

Leuten prüfen, ehe ſie vollzogen werden. -

§. 26 I. --

Bey der Anwendung der Geſetze kommt es oft

auf die Auslegung derſelben an. Wem kommt ſie

aber zu? Soll man ſie den Richtern anvertrauen?

Es würde einen Widerſpruch in ſich faſſen, wenn

Än ſie den Kriminalrichtern ganz abſprechen wolle

te. Denn auslegen heißt doch wohl nichts anders,

als den Sinn des Geſetzes faſſen. Dieſe Ausle

gung kann nicht ſchwer ſeyn, wenn die Geſetze rich

tig abgefaßt ſind. §.3o. und folgende dieſes

Theils. Haben ſie aber einen Doppelſinn, ſind

zweydeutig, und leiden mehr denn eine Erklärung,

die keinen Widerſpruch in dem Geſetze ſelbſt findet,

alsdann kommt es den Richtern nicht mehr zu,

auszulegen. Dieſes iſt keine Auslegung, ſon

bern eine Beſtimmung, welchen von mehrern

möglichen Sinnen, das Geſetz haben ſoll, und

dieſes iſt das Geſchäft des Geſetzgebers ſelbſt.

Hieraus erhellet es nun, daß es noch ein ſehr

großes Gebrechen bey der peinlichen Gerechtigkeits

verwaltung iſt, daß man in Auslegung der Geſetze

ſeine Zuflucht zu den Lehrern des Kriminalrechts,

vorzüglich zu denen, welche in jenen Zeiten lebten,

wo Verwirrung der Begriffe von bürgerlichen Ver“

brechen und Sünde zu einer faſt unmenſchlichen

Strenge Anlaß gab, und wo Aberglauben Berº

brechen ſich vorbildete. Meynungen der Lehrer des

Kriminalrechts vertreten dann die Stelle des Geº

ſetzes, und man zankt und ſtreitet darüber, º
- zwar
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zwar – auf Unkoſten eines Unglücklichen. Iſt

das nicht ſchrecklich ? Warlich die Aufklärung

muß doch noch nicht weit durchgedrungen ſeyn.

Dieſes ergiebet alſo die Nothwendigkeit neuer über

einſtimmender Kriminalgeſetze. Denn unter den al

ten, fürnehmlich in der peinlichen Halsgerichts

Ordnung Carls des Fünften, finden ſich noch eine

große Menge, die auf Aberglauben, Irrglauben

und verwirrte Begriffe gegründet ſind. Es ſind

Geſetze, zu denen kein Verbrechen ſich finden läßt;

Geſetze, die harte Strafen auf Handlungen ſetzen,

die keine Verbrechen ſind; Geſetze, die noch

dieſen Namen führen, auf die aber kein Richter

erkennen kann. Denn auf offenbar unvernünftige

Geſetze kann und muß kein Richter Acht nehmen.

§ 262.

Die Beſtrafung der Verbrechen iſt deshalb

nothwendig, damit dem Verbrecher die Luſt verge

he, daß er eine ſo böſe That nicht wieder unter

nehme. Wenn er alſo ſolche durch eigne Beſſerung,

unterläßt: ſo iſt keine Strafe nöthig. Iſt alſo ei

ne geraume Zeit verfloſſen, daß Jemand die Pflich

ten eines guten Bürgers erfüllt hat, und es kommt

alsdann aus, daß er ſie einmal übertreten habe, ſo

fällt jener Zweck der Strafe weg, und alſo würde

auch die Strafe unnöthig ſeyn. Dieſes iſt der

Grund der Verjährung der Verbrechen. Die Zeit

derſelben müſſen die Geſetze beſtimmen. Es ſcheint

---

aber wohl nicht nothwendig zu ſeyn, daß verſchie

s
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ſetzen wären. Denn die vermuthete Beſſerung iſt

der Grund der Verjährung, und dieſe kann mit der

Größe oder der Geringheit des Verbrechens in kei

ner Verbindung ſtehen. Bey beyden fällt der

Zweck der Strafe, der ohne ſie ſchon erfüllt iſt,

weg. Unter dieſer Verjährung der Strafe darf

aber die Entſchädigung des Beleidigten, wenn ſol

che durch Wiedererſtattung geſchehen kann, nicht

mit begriffen ſeyn. Denn Unrecht kann auch nicht

durch eine lange Reihe von Jahren Recht werden.

Das Recht an einer Sache kann nicht durch eine

böſe That verlohren gehen. Die Verjährung kann

alſo nur in Betracht der Strafe ſtatt finden.

§ 263. -

Der Verbrecher iſt eigentlich nur da ſtrafbar,

wo er auf irgend eine Art beleidigt hat. Hier hat

te ſeine Handlung böſe Folgen, und da muß er die

unangenehmen Folgen, die jene haben, empfinden.

Es wäre alſo ein ſonderbarer Einfall, Jemanden

in einem andern Lande, das heißt: in einer an

dern bürgerlichen Geſellſchaft, die er nicht belei

digt hat, zu ſtrafen. Dieſes läuft auf den Be

griff von Sünde uud eines Verbrechens an ſich

ſelbſt, ohne ſeine Beziehung, heraus, ohne welche

ſich doch kein Verbrechen denken läßt. §. 15o. die

ſes Theils. Es entſtehet aber die Frage, ob eint

ſolcher Verbrecher auf Verlangen der Geſellſchaft,

deren Rechte er im Ganzen oder einzelnen verletzt

hat, ausgeliefert werden müſſe ? Dieſes iſt zwar

keine Nothwendigkeit, weil kein Grund der Ver
- binde
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bindlichkeit zwiſchen zwey ganz für ſich beſtehenden

Geſellſchaften dazu zu denken iſt. Iſt dazu die

Geſellſchaft oder das Land, wohin der Verbrecher

gegangen iſt, von dem Lande, worin er das Ver

brechen verübte, weit entfernt, ſo hat auch dieſes

von jenem, der ſich ſelbſt aus der Geſellſchaft ver

wies, nichts zu befürchten. Man kann ſich aber

gar wohl im Falle des erwieſenen Verbrechens

an deſſen hinterlaſſene Güter halten, und den Be

leidigten entſchädigen. Iſt die Confiskation der

Güter auch ja in einem Falle erlaubt, ſo iſt ſie es

in dieſem, jedoch müſſen die Güter nach dem Tode

des entwichenen Verbrechers den Erben, auf die ſie

nach den Landesgeſetzen fallen, herausgegeben wer

den. Denn dieſe haben nichts verbrochen, und

können ein Recht, das ihnen die Geſetze gegeben

haben, nicht durch eine böſe That, an der ſie kei-“

nen Theil haben, verlieren. Es muß auch denen,

welche der Entwichene zu ernähren ſchuldig war,

ein hinlänglicher Unterhalt bis dahin aus den Gü

tern aus eben dem Grunde gegeben werden. - Sind

aber keine Erben da, ſo behalte der Staat die Gü

ter des Entwichenen zur Schadloshaltung für den

Verluſt des Bürgers. - .

--

: S. 264. -

- Die Auslieferung eines Verbrechers iſt nach

dem vorigen S. zwar nicht nothwendig, ob aber

deren Verwegerung klug ſey, das iſt eine andere

Frage. Denn erſtlich iſt es wohl nicht ſittlich

gut, einen Verbrecher in die bürgerliche Geſell

- - - Ff ſchaft
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ſchaft aufzunehmen. Hier iſt die Rede von wah

ren Verbrechen. Zweytens aber muß die Regie

rung gewärtigen, daß man gegen ſie eben ſo ver

fahre. Und was entſteht alsdann? Die Verbre

cher aus beyden Ländern wiſſen einen Zufluchtsort,

wo ſie der Strafe entgehen. Das muntert zu

Verbrechen auf, die Verwegerung der Zuflucht

aber, oder die Auslieferung hält ab. Ein Ver

brecher, der nirgends Schutz findet, hat einen Be

weggrund mehr, ein Verbrechen nicht zu begehen.

Fürnehmlich iſt es benachbarten Staaten nicht zu

rathen, einander die Auslieferung zu verſagen.

Denn die Naheit des Aufenthalts kann Gefahr

bringen. , - -

§. 265. - -
-

-

- - - Um einen Verbrecher nicht zu hart zu beſtra

fen, iſt es durchaus nothwendig, daß man ſeine

Vertheidigung höre. Dieſes kann man nicht

wenn man gegen einen Abweſenden verfährt. Mara

mögte zwar einwenden, daß es die Schuld des Ab

weſenden ſey, daß er ſich nicht ſtelle, und ſie über

nehme. Aber ſteckt hierin nicht abermals eine

Zumuthung gegen die natürliche Beſchaffenheit des

Menſchen? Wenigſtens in den Fällen, worin

man den Verbrecher ins Gefängniß ſetzt. Man

ſollte doch alſo einen Dritten zulaſſen, durch den

ſich der Abweſende vertheidigen will. Und was

wird denn auch durch ein ſolches Erkenntniß gegen

einen Abweſenden Gutes gewirkt? Entweder man

wird in der Folge ſeiner Perſon habhaft, oder

nicht.
v -

-
- - - - -- - - - -- - - -- –
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nicht. In dem letztern Falle kann man es ja nicht

vollziehen, und alle die untergeſchobenen repräſen

tiven Strafen erreichen den Zweck derſelben nicht,

und geben noch wohl dazu ein lächerliches Schaus

ſpiel. In dem erſtern Falle aber kann man, wenn

die That ſelbſt mit allen Umſtänden genau erforſcht

iſt, die Sache ja ſo lange ruhen laſſen, bis man

die Perſon des Verbrechers ſelbſt hat, und dann,

wenn er gehört iſt, erkennen, und mit Erreichung

des Zwecks ſtrafen. Eine Art eines ſolchen Ers

kenntniſſes läßt ſich nur rechtfertigen. Es iſt dies

ſes, welches auf eine Schadloshaltung aus den

zurückgelaſſenen Gütern des Entwichenen geht.

Man kann ihn, wenn man den Ort ſeines Aufent

halts weiß, mit dieſer Entſchädigung bedrohen,

oder ſie auch ohne dieſes verfügen, wenn nur die

sº . . . . . . . : „f

Erſten Abſchnitts

- - - - - - - "g -

– Eilfte Abtheilung. 3.

: " -s . . ? . . . . “ -

Von den allgemeinen Anordnungen zum Woht

- einer bürgerlichen Geſellſchaft.
- 3 -

s. 266. -

Es iſt zu dem Wohl einer bürgerlichen Geſel

ſchaft nicht zureichend, wenn bloß die Mittel, wie

in den einzelnen Theilen der Zweck der Vereinigung

-

- *»

erhalten werden ſoll, geſetzlich beſtimmt werden. -

Das Ganze der Geſellſchaft erfordert noch gewiſſes
s Ff 2 beſons
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beſondere Einrichtungen, die aber deſto leichter wer

den, wenn das Einzelne wohl eingerichtet iſt.»

Durch übereinſtimmende Leitung des Einzelnen zum

allgemeinen Zwecke, das heißt: wenn in den Ein

richtungen des Einzelnen nichts enthalten iſt, was -

dem Zwecke des Ganzen hinderlich ſeyn könnte,

wird alles in eine genaue Verbindung geſetzt, gleich

einem ganzen Körper, der nichts als proportionir

te Gliedmaßen hat. Um dieſes zu bewürken, iſt

es nothwendig, daß die Regierung nicht ſelbſt

alles, oder zu viel thun wolle. Diejenigen,

welche von dem Einzelnen an die Geſchäfte einrich

ten, nach den vorhandenen Grund- und andern

Geſetzen Geſchäfte behandeln, muß ſie leiten, über

ſie wachen, und ſie ſchützen. Sie muß mehrere

untergeordnete Theilnehmer (nicht unterjochte Sklas -

ven, die bloß thun müſſen, was Despotismus will).

haben, welche aus allen Klaſſen der Staatsbürger

gewählet ſind, und gleichſam eine große Geſell

ſchaft Wohlthäter ausmachen, durch die das gan

ze Volk zur Beſtimmung der Mittel zu ſeinem eig

nen Wohl konkurriret. Hieraus entſteht eine Ver

bindung des Ganzen, nicht aber durch die An

theilnehmung einiger ſogenannten Repräſentanten –

aus dem vornehmſten oder mittlern Stande des

ganzen Volks. Dieſe ſind oft nichts, als eine

vermehrtere Anzahl Despoten, die man Landſtände

nennt, und die nur deſto größern Schaden anrichs

ten, je mehr ſich ihr eignes Intereſſe vervielfältigt,

worin ein jeder dem andern nachgeben muß, umr.

das Seinige befriedigt zu ſehen. Aus dieſen kann...

- nicht -
- “ - -
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nicht die Stimme des Volks reden, welches mit

Recht einen Antheil an den Eimrichtungen, die ſein

eigenes Wohl und Wehe zum Gegenſtande haben,

verlangen kann. -

- §. 267.

Die geſetzgebende Macht beſtimmt durch die

Geſetze die Mittel, die zur Erhaltung der einzelnen

nothwendigen Zwecke, welche die Summe der Men

ſchenwohlfahrt ausmachen, nöthig ſind. Hie

durch wird jedes einzelne Glied der Geſellſchaft in

- den Stand geſetzt, ſein individuelles Wohl ſich zu

verſchaffen. Aber die Regierung kann hiebey nicht

ſtehen bleiben, ſondern, um dieſen Geſetzen den

höchſten Grad des Nutzens zu geben, um ihnen

Kraft zu verleihen, und um ihnen die möglichſt

weite Ausdehnung zu verſchaffen, damit ihre

Würkung ſich auf ſo viele Menſchen, und auf ſo

mannigfaltige Art erſtrecke, als es nur geſchehen

kann, muß ſie noch andere Anſtalten machen. -

- -

§. 268. -

Die großen Gegenſtände dieſer Fürſorge ſind

die allgemeine Sicherheit, und der allgemeine

Wohlſtand. Die Sicherheit kann entweder von

auſſen her geſtöhret werden, oder von innen. Bey

- de Arten die Stöhrung abzuwenden, erfordern ans

dere Mittel. Der Wohlſtand aber wird durch

Sicherheit und Verfügungen gegründet, welche ei

ne ſolche Uebereinſtimmung in den Gewerben her

vorbringen, daß der möglichſt große Vortheil aus

* - Ff 3 - ihnen
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ihnen gezogen, und der Schade, den das Ganze

aus ihrer zu einſeitigen Betreibung haben könnte,

abgewendet werd. Die Mittel hiezu ſind Anſtal

ten, welche die Regierung machen muß. Beyde

ſtehen in einer ſo genauen Verbindung, daß ſie

ſich nicht trennen laſſen, und ſogar oft durch einer

ley Mittel erhalten werden. -

- - S. 269.

Je mehrere Kräfte mit einander zweckmäßig

vereinigt werden, je mehr können ſie in aller Hin

ſicht ausrichten. Die erſte Sorge der Regierung

ſey alſo Bevölkerung. Was iſt denn nun aber Be- '

völkerung? Iſt es etwa eine von allen beſondern

Rückſichten auf die Beſchaffenheit des Landes und

ſeiner Gewerbe vorzunehmende Vermehrung der

Menſchenzahl?“ Nein, das kann ſie nicht feyn.

Bevölkerung iſt die Vermehrung der Menſchenzahl

in einem Lande, bis zu derjenigen Menge, die

darin gut ernährt und gebildet werden kann.

Denn die große Menſchenzahl wird durch die Verei

migung mehrerer Kräfte (dieſes Wort in dem Um

fange genommen, daß es alle dem Staate nöthige

Hülfe, den nothwendigen Beytrag, und die Ers

leichterung der Laſten unter ſich begreift) und

durch ſonſt nichts, dem Staate nutzbar. Nicht

ein großer Haufen, eine wimmelnde Zahl übeler

nährter, ungeſunder, und daher kraftloſer und mo

raliſch ſchlecht gebildeter Menſchen, iſt ein Reich

thum für den Staat. Er iſt eine drückende Laſt

-für ihn, Nur guternährte, geſunde und mora

.. - - liſch
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liſch gutgebildete Menſchen, ſind ſeine Stütze.

Folglich kann und darf die Zahl der Menſchen in

einem Staate nur bis dahin vermehret werden, als

er Mittel zu Bewerkſtelligung dieſer Erforderniſſe

in ſich hat, oder durch Gewerbe ſchaffen kann.

Die erſte Frage ſey alſo, zu erforſchen, wie viel

Menſchen der Staat durch ſeine eigne Produkte er

nähren kann, ob alles Land, welches Nahrungs

mittel hervorbringen kann, gehörig und ſorgſam

genug bebauet wird; und dann prüfe man nach

dem Reſultate dieſer Erforſchungen, ob nicht durch

die Verarbeitung und Ausſchickung jener Produkte

ins Ausland Unterhalt für mehrere, als die, wel

che das Land ſelbſt in ſeiner jetzigen Verfaſſung er

nähren kann, geſchaffet werden könne. Denn ſol

che Gewerbe, welche die mehreſten Menſchen er

nähren, ſind dem Lande immer am zuträglichſten.

Findet man noch unbebauetes Land, findet man

noch ſchlecht kultivirtes Land, es ſey, daß die zu

große Menge deſſelben, welche einzelne Beſitzer ha

ºben, oder es ſey Sorgloſigkeit daran ſchuld, ſo

vermehre man die Anzahl der Menſchen, man ſu

che die kleinere Eintheilung des Landes zu beför

"dern, und den Fleiß und die Sorgfalt in der Kul-

tur durch Belohnungen und Beyſpiele in guten Er-

folgen zu ermuntern. Die auf dieſe Art veranſtal

tete Bevölkerung wird die Gewerbe, und dieſe wer

den wiederum die Bevölkerung vermehren. Die

Bevölkerung des Landes aber wird immer der

Grund der Bevölkerung der Städte ſeyn. Ganz

verkehrt hingegen iſt es, die Anzahl der Menſchen

Ff 4 erſt
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erſt zu vermehren, und dann aufzuſuchen, womit

man ſie ernähren könne. Es iſt ſchlechterdings

nothwendig, daß man von dem Standpunkte aus

gehe zu erforſchen: Wie viel Menſchen können

ſich in einem Staate ernähren? Alle die- über

dieſe Zahl ſind, ſind ihm eine Laſt, und Er

muß ſie ernähren. Iſt der Staat nun reich ge

nug, daß er dieſes kann, oder ſeine beſondere La

ge erfordert es, z. B. ein militäriſcher Staat,

deſſen Daſeyn und Fortdauer auf der Soldatenzahl

beruhet, daß er ſie zu ernähren für gut findet,

und in den Unterhaltungskoſten ſeiner Krieges

macht Quellen dazu hat, ſo mag er hierin gehen

ſo weit er immer kann. Eine Regel können der

gleichen beſondere Fälle aber nicht machen. Um

ſtändlicher habe ich dieſe Materie in einer klei

nen Abhandlung über Bevölkerung und Braut

Kaſſen auseinander geſetzt. - - - -

* ? - - - - 4

: , §. 27o. - .

Was ſind denn aber für Mittel vorhanden, die

Bevölkerung bis zum höchſtnützlichſten Grade zu be

fördern? Folgende: 1) Eine ſanfte, wohlthätige,

die Freyheit nicht über die Gebühr einſchränkende

Regierung, die ſo gut eingerichtet iſt, daß ſie ihre

Staatseinkünfte bis zur möglichſten Verminderung

der Auflagen verwaltet. 2) Vervollkommung der

phyſiſchen und moraliſchen Kultur des Landes.

3) Wegräumung aller der Geſundheit und dem Le

bennachtheiligen Dinge. Hieher gehören Geſetze,

die barbariſche Strafen verabſcheuen, nicht Stra

- - fen
-
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fen auf Handlungen ſetzen, die keine Verbrechen

ſind. So werden vernünftige Geſetze, welche kei

ne ganz unverhältnißmäßige Strafen auf unehlige

Erzeugung der Kinder, nicht Schmach, Schimpf

und Schande darauf ſetzen, dem Kindermorde weh

ren. Gute ſittliche Bildung und ſanfte menſchliche

Behandlung, gleiche Verwaltung der Gerechtigkeit,

Sicherheit des Eigenthums und kurz alle Vermei

dung des Drucks und der Kränkungen werden dem

Selbſtmorde ſteuren. 4) Gute Anſtalten den Noth-,

leidenden zu helfen. Dahin gehören wohlangeord

nete Armenanſtalten, Anſtalten zur Ernährung und

Erziehung hülfloſer Kinder, der eheligen und unehe

ligen, ſie mögen Eltern haben oder nicht. Bey

des verhütet direkten und indirekten Mord, und

ſtiftet Gutes, wenn auch die Anzahl unehliger Kin

der dadurch vermehrt werden ſollte. Es ſind Men

ſchen und die Art ihrer Zeugung kann dem Staate

gleichvielſeyn, wenigſtens muß ſie ihnen ſelbſt nicht

beygemeſſen werden. 5) Verhütung der Auswan--

derung durch borangezeigte ſanfte Mittel aber nicht

durch Härte; und 6) Anlockung der Fremden durch

eben dieſe Mittel. Denn wo gut ſeyn iſt, wird

ein jeder gerne ſeyn. Vorzüglich müſſen denen, die

ſich in einem Lande anſetzen wollen, die Koſten das

zu erleichtert und erträglich gemacht werden.

- §. 27 I»

Es giebt eine gewiſſe Art der Bevölkerung,

durch Anſetzung von Koloniſten. Hiebey iſt große

Vorſicht nöthig. Denn gemeiniglich ſind ſie Ueber

- Ff 5 läufer-
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läufer aus andern Landen, in denen ſie wegen ihres

ſchlechten Betragens, ihrer Unſittlichkeit und we

gen ihrer Verbrechen nicht mehr bleiben konnten.

Sie nehmen die ihnen gebotene Vorthetle an und

laufen wieder weg, oder ſtehlen im Lande. Wäre

es oft nicht zweckdienlicher, unangeſeſſene Landes

kinder auf dieſe Art zu etabliren? Mancher gienge

dann nicht weg, und mancher Arme brächte etwas

vor ſich, das er ohne Hülfe nicht kann. Demohn

erachtet aber iſt die Aufnahme guter Ausländerim

mer ein Gewinn für den Staat, und einem mili

täriſchen Staate wird vorzüglich die Anwerbung der

Ausländer ein Beförderungsmittel der Bevölkerung

werden, fürnehmlich wenn ſich Leute, die Familie:

haben annehmen laſſen, dieſe mitbringen und ſich

dadurch dem Lande ſicherer machen.
- - - - -

- - -
,

-

- §. - 272. - -

Ein hinlänglich und gut bevölkertes Land

wird durch die Vereinigung ſeiner Kräfte furchtbar.

Die Sicherheit gegen die Stöhrung und Anfälle von

auſſen wird dadurch erhalten. Dieſes iſt eine der

hauptſächlichſten Sorgen der Regierung. Große

Staaten können ſich durch eigne Kräfte dieſe Si

cherheit verſchaffen, und kleine müſſen es durch Ver

bindung unter einander und mit größern thun. Die

Art und Weiſe aber dieſe Vertheidigungsanſtalten

anzuordnen, iſt eine der ſchwerſten Staatsangele

genheiten, wenn der Druck vermieden werden ſoll.

Noch ſchwüriger iſt die Sache geworden, nachdem

ſtehende Kriegsheere errichtet ſind. Die ganze Ge

& s ſell
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ſellſchaft hat die Verbindlichkeit der Vertheidigung

auf ſich. Und hierin liegt auch der Grund, war

um ein jeder, der den Soldatenſtand, wählen will,

ſeinem Vaterlande dienen muß, wenn er anders -

ein Mitglied der Geſellſchaft bleiben will. Aber

welche Individuen ſollen ſich der hiemit verbunde

nen Gefahr bloßſtellen? Ohnſtreitig dietauglichſten,

das iſt: diejenigen denen Jugend, Munterkeit und

Leibesſtärke Kraft hiezu geben. Am beſten wäre

es, wenn die ganze Geſellſchaft unter ſich einig wer

den könnte, welche Menſchen dieſes Geſchäfteüber

nehmen ſollten. Nach der jetzigen Verfaſſung kann

dieſes nicht mehr angehen. Das billigſte bleibt al

ſo, daß die Regierung dieſem Stande ſolche Vor

theile beylege, daß ſich eine hinlängliche Anzahl ſol

cher Vertheidiger und Streiter finden möge, dieih

re eigne Wahl dazu beſtimmt. Bey dieſer Einrich

tung würden die Staaten offenbar gewinnen, und

ſolten ihre Kriegesheere auch kleiner ſeyn. Wenn

ein jeder Staat ſich mit dieſer Anzahl begnügte, ſo

würden alle Kriegesheere in einem gewiſſen Ver

hältniſſe kleiner ſeyn, und es würde dahero daſſel

be Gleichgewicht erhalten werden können. Freylich

ein militäriſcher Staat, der nicht ſo viel Verthei

diger, als er gebraucht, aus ſich ſelbſt nehmen

kann, würde in Betracht dieſer Einrichtung

eine Ausnahme machen. Er würde wie bey der

jetzigen Verfaſſung auch Auswärtige mit Koſtenauf

wande werben müſſen. Was endlich aus der Ueber

ſpannung in der fortſchreitenden und nacheifernden

Vermehrung der Kriegesheere werden will, iſt nicht

- zu
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zu begreifen. Die Verfahrungsart muß immer härt

ter werden, und die Menſchheit ſchaudert oft bey

der Härte, dem Drucke und der Hinterliſt in der

ſelben. - -

- - § 273.

Auch die innere Sicherheit erfordert die Anſtal

ten der Regierung. Wachſamkeit bey Tage und bey

Nächte, damit die innerliche Ruhe nicht geſtöhret

werde; Verhinderung alles Zuſammenlaufs ſolcher

Böſewichter die dergleichen Abſichten haben; Ver

hinderung der Diebſtähle und Gewaltthätigkeiten

gegen einzelne Mitglieder der Geſellſchaft durch nächt

liche Wachen und Erleuchtung volkreicher Städte,

Sicherung der Heer- und Landſtraßen, gute Auf

ſicht bey öffentlichen Vorgängen ſind die Verfügun

gen, die gemacht werden müſſen, und dieſe An

ſtalten machen einen Theil der Polizey aus. Nur

hüte man ſich, daß man unter dieſem Vorwande

nicht zu weit und in die Rechte der Menſchen ſelbſt

eingreife. Hieher gehöret z. B. die unaufhörliche

Beunruhigung in Durchſuchung der Häuſer unter

allerley Vorwande der Polizeyaufſicht. Auch die

Fremden und Reiſenden müſſen Sicherheit ge

nieſſen. Auſſerdem daß es gerecht iſt, iſt es poli

tiſch gut, weil ſie Geld ins Land bringen, das

immer reiner Gewinn für daſſelbe iſt. *

§ 274. *

- Genuß der Sicherheit von innen und auſſen in

Betracht des Beſitz sales deſſen, was Menſchen

- FU
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zu glücklichen Menſchen macht, iſt das vornehmſte

Ziel der Vereinigung der Menſchen, und deshalb

kann die Regierung nicht zu viel Sorge darauf ver

wenden. Sicherheit giebt Ruhe, Zufriedenheit,

Behaglichkeit, weil ſie den Menſchen in den Stand"

ſetzt, aller ſeiner Güter ohne Stöhrung und Unter

brechung zu genießen. "

* *

*, §. 275.

Zu dem Wohlſtande der ganzen Geſellſchaft

wird ferner eine zweckmäßige Leitung der Gewerbe

erfordert. Sie ſind entweder ländliche oder ſtäd

tiſche. Jene haben den Ackerbau, die Viehzucht

und überhaupt die Erzeugung der erſten Materie der

Nahrungs- und Bekleidungsmittel und der dazuge

hörigen Bedürfniſſe zu Gegenſtänden. Sie ſind -

die Grundfeſte aller Wohlfahrt des Staats, und

die ſicherſte Quelle des Reichthums deſſelben. Wenn

ſie nicht wohlgeordnet und feſtgegründet ſind, ſo iſt

alles übrige Gewerbe ſchwankend, und hängt von

Zuſammentreffung anderer Umſtände ab, die nicht

immer in der Gewalt der Regierung ſind. Dieſe

aber die ſtädtiſchen Gewerbe beſchäftigen ſich mit

der Bearbeitung, Verfeinerung, Zuſammenſetzung,

Umformung und Vervollkommung jener, es ge-

ſchehe im Einzelnen oder im Ganzen. Ganz ge-

naue Grenzlinien laſſen ſich nicht ziehen und oft ſin

det ſich eine Vermiſchung beyder.
I -

- $. 276 -
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Ein Hauptgegenſtand der richtigen Leitung der

Gewerbe iſt es, daß zwiſchen dem Land - undStadt

gewerben ein Gleichgewicht wechſelſeitiger Unter--

ſtützung erhalten werde. Sind die erſten Lebens- -

- -

mittel, fürnehmlich das Korn zu theuer, ſo kann

der Städter nicht in ſeinem Gewerbe beſtehen. Sind

ſie zu wohlfeil, ſo leidet der Landmann, und der

Städter zugleich durch deſſen Unvermögen ihm etwas

zuzuwenden. Für den Landmann bleibt der Kornbau

einer der wichtigſten Artikel, und der Verkauf deſ-,

ſelben ſeine beſte Einkunft. Von deſſen Preis hängt

alſo gewöhnlich das mehreſte ab, und dieſer hat

auch einen Einfluß auf alle übrigen Preiſe. Es iſt

alſo eine Operation nöthig, die einen glücklichen

Mittelpreis, dem Landmanne und dem Städter

gleich vortheilhaft erhält. Dieſes kann am beſten

dadurch geſchehen, wenn die Regierung durch hin

länglichen Aufkauf zur Zeit der zu wohlfeilen Preiſe,

dieſe verhöhet, und durch den Verkauf des bey

wohlfeilen Preiſen eingekauften den zu theuren Preis

verringert. Es iſt dieſes freylich kein leichtes und

eine genaue Aufſicht erforderndes Geſchäft, wel

ches auch oft das Uebel nicht ganz hebt, aber doch

bis zu einem erträglichen Grade mildert. -

§. 276.
-

Bey der einmal gemachten Einrichtung iſt es -

nothwendig, daß beyde Gewerbe, das ländliche

und ſtädtſche in ihren Grenzen abgeſondert bleiben.

v Das
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Das wechſelſeitige Wohl hängt davon ab. Werden

die ſtädtſchen Gewerbe auf dem Lande getrieben, ſo

wird der Landmann von den Städten abgeſondert,

und ſie verlieren ihre Nahrung, die ausgedehnten

ſtädtſchen Gewerbe werden eingeſchränkter und ſo

leidet der Landmann. So iſt es nach der einmal

gemachten Einrichtung. Das iſt aber eine andere

Frage: Ob nicht, wenn anders eine ſolche Revo

lution nur nicht zu plötzlich kommt, es beſſer wäre,

wenn der Landmann alle ſeine Bedürfniſſe, die der

Verfeinerung der Städter nicht bedürfen, auf dem

Lande verfertigen laſſen könnte. Alle ſeine Kleidun

gen, ſeine Geräthſchaften würden wohlfeiler und

dadurch beſſer feyn, daß ſie nicht fein, ſondern

ſtark und nach dem Ausdrucke der Städter grob wä

ren. Er würde hiedurch ohnſtreitig gewinnen, ſein

Wohlſtand würde verbeſſert, er würde gegen den

einreiſſenden Luxus geſichert, und durch ſeinen Wohl

ſtand und geringere Koſten würde das Land wohlfeis

lere Bedürfniſſe erhalten. Die Städter mögtenfür

Städter arbeiten, und die Anzahl, die ſich davon

nähren kann, mögte in den Städten wohnen, und

mehr nicht. .

§ 277.

Daß alle Arten von Gewerbe auf den höchſten
Grad der Vollkommenheit gebracht, das iſt: ſo

vervollkommet werden müſſen, damit der höchſte

Nutzen auf die leichteſte Weiſe daraus gezogen wer

den könne, daß man dieſes, da es nicht durch Be

fehle geſchehen kann, durch Beyſpiele, Aufmun

S. terung

- -
- Y
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terung und Belohnung zu erlangen ſuchen müſſe, iſt

nicht nöthig zu ſagen. Erfahrung, gründliche -

Kenntniſſe und Geſchick müſſen hiebey die Wegwei

ſer ſeyn. Ganz weſentlich nothwendig aber iſt es,

daß jeder eine völlige Freyheit in der Verbeſſerung

und Benutzung ſeines Grundeigenthums habe. Alle

Konkurrenz dabey iſt ſchädlich, und darum taugt

auch eine jede Einſchränkung, die ſich der Eigen

thümer wegen Gemeinſchaft und Theilnehmung ans

derer gefallen laſſen muß, nichts. Abſonderung

und Anweiſung des Theils, den ein jeder vollkom

men behandeln und genießen kann, gereicht alſo zur

beſſern Kultur. Nur iſt ſie oft ſehr ſchwürig, wenn

die Rechte der Theilnehmer ſo beſchaffen ſind, daß

ſie ihnen ohne Einwilligung nicht genommen wer*

den können. Gewaltſame Verfügungen ſind alsº

aber bleibt die zweckmäßige Leitung der Gewerbe

zur Uebereinſtimmung in dem Ganzen. Wenn die

ſe erhalten werden ſoll: ſo müſſen ſich ſo viele mit

einem jeden Gewerbe beſchäftigen, daß ihre Anzahl

mit der Anzahl derer, welche ihre Bedürfniſſe da

durch erhalten, in einem ſolchen Gleichgewichte ſte?
hen, daß dieſe Wahl genug haben, und bey jenelt

einer des andern Wetteiferer wird. Man nennet

dieſes eine Konkurrenz an Verkäufern. In dieſem

Begriffe ſteckt zugleich der Begriff von der Schäd- -

lichkeit des Alleinhandels ſowol in einer Perſon, als

in mehrern mit einander vereinigten Perſonen. In

dem einzigen Falle, wenn dadurch ein neues Ge

werbe etablirt wird, mag er während einer bis zur

- Grün
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Gründung deſſelben nöthigen Zeit, geſtattet werden.

Im Gegentheil aber müſſen auch alle Gewerbe in

einem ſolchen Gleichgewichte ſtehen, daß kein Nah

rungszweig in Verhältniſſe gegen die Abnehmer zu

ſtark betrieben wird. Iſt dieſes, ſo muß die den

ſelben bearbeitende Klaſſe nothwendig mehr verfer

tigen, als ſie abſetzen kann, und dann theilet ſich

entweder der Gewinn ſo, daß er nicht mehr zu

reicht, die Arbeiter zu ernähren, oder nur eine ge

wiſſe Anzahl zieht deren Betrieb, vielleicht durch

Zufall oder unrechtmäßige Mittel, an ſich, und

alsdann folgt Brodloſigkeit und Armuth. Richti

ges Verhältniß der Kultur und Produktion auf dem

Lande, ünd richtige Leitung in der Verarbeitung

- der erzeugten Produkte in den Städten iſt es allein, was

ein Land in einen blühenden Zuſtand bringen kann.

Und ob es gleich nicht möglich iſt, hierin eine ganz

mathematiſche Genauigkeit zu beobachten, ſo wird

doch eine weiſe Regierung hierin das mögliche Gleich

gewicht dnrch Anordnungen, die ſie in den Gewerben

macht, zu erhalten wiſſen. Begünſtigungen groſ

ſer Handlungsgeſellſchaften ſind daher mit auſſer

ordentlicher Vorſicht zu behandeln. Einen mit groſ

ºſen Koſten erſt zu gründenden Handel können ſie

nothwendig ſeyn, bey einem ſchon eingerichteten aber

iſt eine Begünſtigung einer gewiſſen Anzahl immer

ein Druck für andere Handelsleute. Es iſt wahr,

die zu zweckmäßiger Leitung der Gewerbe zu ma-

chende Verfügungen können nicht ohne Einſchrän

kung der natürlichen Freyheit gefchehen, wenn man

die Grenzen der Ausdehnung eines Gewerbes beens

x Gg get.



get. Nicht alle, die es treiben wollen, können

alsdann dazu zugelaſſen werden. Aber hier iſt der

Fall einer Einſchränkung, die in dem Zwecke der

Vereinigung der Geſellſchaft liegt, die deshalb ein

großes Intereſſe bey der Sache hat, weil ſie die

Verarmten ernähren muß, wenn ſie verhüten will,

daß ſie ſich den Unterhalt nicht auf Rechnung der

Vermögenden verſchaffen, das heißt: Diebe wer

den. Denn Druck und elendes Leben führen ge

wöhnlich zu Verbrechen. Erfahrung lehret auch,

daß eine ſolche Einſchränkung nothwendig ſey, weil

die Menſchen in der Wahl ihres Nahrungsſtandes

nicht immer vorſichtig, auch nicht allezeit redlich

genug in Betracht anderer, welche dieſelbige Nah

rung treiben, ſind, eben ſo wenig auch die nöthi

gen Kenntniſſe der Sache immer haben, weshalb

der Satz ſchlechterdings falſch iſt, daß die Men

ſchen kein Standgewerbe wählen werden das ih

nen kein Brod giebt, oder es wieder verlaſſen,

wenn ſie dieſes finden. Könnte nicht ſelbſt das

häufige Studiren der Menſchen aus den Klaſſen der

niedern Stände einen auffallenden Beweis dieſes Er

fahrungsſatzes geben? Eine große Anzahl Menſchen

wählt es unbedachtſamer Weiſe, und kommt am

Ende entweder gar nicht oder nur kümmerlich in die

ſer Laufbahn fort. Das Wiederverlaſſen eines

Standes oder Gewerbes hat noch das Böſe an ſich,

daß die üble Folge, nämlich die Armuth ſchon ent

ſtanden iſt, wenn es geſchiehet, und auſſer dieſeu

iſt die Ergreifung eines andern Gewerbes wegen Un

vermögen, Unwiſſenheit und Vorurtheil nur ſehr

« - ſelten
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halten, iſt es ganz gut, wenn ſie gewiſſen Geſell
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ſelten möglich. Kurz wenn die Erfahrung den Ar

beiter belehrt, daß er nicht in dem Gewerbe fort

kommen könne, ſo hat die Geſellſchaft ſchon eine

verarmte Familie, die ſie ernähren muß. Meine

beſondere Abhandlung von Bevölkerung und Braut

Kaſſen ſetzt dieſes mehr im einzelnen auseinander.

H. 278.

Aus der Nothwendigkeit des zu erhaltenden

Gleichgewichts in den Gewerben folgt es, daß die

oberſte Gewalt nie dergleichen ſelbſt treiben müſſe.

Unter Gewerben wird alles Verkehr auch der Han

del im Großen und kleinen verſtanden. Es kann

alsdann ſonſt nicht fehlen, daß das Verkehr des

Staats, die Gewerbe der Glieder deſſelben unter

joche und vernichte. Dieſe ſind es aber die durch

dergleichen Mittel ſich in den Stand ſetzen müſſen,
dem Staate die nothwendigen Beyträge zu geben. s

Der Staat muß die Gewerbe leiten und befördern,

aber nicht ſelbſt treiben. Dieſes iſt unter ſeiner

Beſtimmung. -

-- S. 279.

Um die Leitung der Gewerbe in Händen zu be

ſchaften anvertrauet werden. Der Zutritt zu den

ſelben als Lehrling und Selbſtverfertiger kann durch

* dieſes Mittel zweckmäßig geleitet werden. Nur iſt

es nothwendig, ihnen genaue Vorſchriften in Anſe

hung ihres Verhaltens gegen das Ganze zu machen,

und ſie in ſolche Schranken zu ſetzen, daß ſie nicht -

- - Gg 2 durch
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durch beſondere Verbindungen und daraus entſte

hende nachtheilige Folgen ſchädlich werden. Son

derlich müſſen ſie nicht Macht haben, durch aller

ley Schwürigkeiten den Eintritt in dieſelben und al

ſo die Anſetzung in den arbeitenden Klaſſen zu er

ſchweren. So wie alle beſondere Geſetze und Privi

legien, wenn ſie ſchädlich werden, aufgehoben wer

den müſſen, ſo kann und muß es auch mit dieſen

ſolchen Geſellſchaften verliehenen geſchehen. §. 213.

dieſes Theils. - ". -

- §. 28O, -

Nicht allein die einheimiſchen Gewerbe, ſon

dern auch das Verkehr zwiſchen den einheimiſchen

und auswärtigen'muß die Regierung zu ihrem Au

genmerk machen. Je freyer es ſeyn kann, je mehr

Vortheil wird es ſchaffen. Iſt aber hierin ein un

gleiches Verhältniß, ſo, daß das Verkehr zum Vor

theil der Ausländer ausſchlägt, das iſt: wenn mehr

fremde Waaren, rohe und verarbeitete, in ein Land

kommen, als ausgehen: ſo muß das immer ver

lierende Land nothwendig verarmen. Hier tritt wi

der der Fall ein, wo ſich die Geſellſchaft der Ein

ſchränkung ihrer natürlichen Freyheit unterwerfen

muß, weil ſonſt das Wohl des Ganzen nicht beſte

hen kann, wenn auch Einzelne dabey gewinnen.

Die Geſellſchaft muß ihre Bedürfniſſe ſchlechterdings

nach dem Vermögen, nach den Produkten des Lan

des abmeſſen, und ſich das verſagen, was ſie ohne

Verluſt für das Ganze, der am Ende durch ſeine

unausbleiblichen Folgen auch die einzelnen Glieder

- treffen- - - -
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treffen wird, nicht erlangen kann. Auflagen, als

Zolle und dergleichen ſind zwar überhaupt gute Mit

tel die Gewerbe zu leiten, nur im Falle einesVer

luſt bringenden Gewerbes ſind ſie nicht zulänglich.

Sie vermindern das Uebel wol, aber ſie heben es

nicht. Hier ſcheinen wohl oft falſche Vorſtellungen

vom Landesintereſſe, Verſteckungen der wahren Ab

ſichten, nämlich Geld zu ziehen, zum Grunde zu

liegen. Wo es alſo nöthig iſt, verbiete man ge

radezu den Eingang der das Land arm machenden

Waaren. -- -

§ 281.

Aus deu was angeführt worden iſt, folgt ganz

natürlich, daß die Ausfuhr, und zwar, wenn es

geſchehen kann, mit verarbeiteten Produkten Ge

mehr ſie bearbeitet ſind, je beſſer iſt es, iſt aber

dieſes nicht zu erhalten, auch mit roher Materie)

aufs beſte, auch durch Belohnungen und alle Ar

ten der Erleichternng zu befördern, die Einfuhr

aber, ſonderlich der verarbeiteten ausländiſchen

Produkte ſo einzuſchränken ſey, als es die Sorge

für das Ganze erfordert. Im Fall der Noth laſſe

man jedoch nur die rohe Materie ein, und verar

beite ſie im Lande ſelbſt. Der Verluſt wird durch

das ſelbſt verdiente Arbeitslohn gemindert.

§. 2Z2.

s - - - -

s. So nothwendig ſolche Verfügungen an ſich ſelbſt

ſind, ſo vorſichtig muß dabey in Anſehung der er

ſten Lebensbedürfniſſe verfahren werden. Hier iſt

. *
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es ſchwer, den Schaden und Vortheil, weichen

die Erhaltung des Geldes im Lande bringet, zu be

rechnen. Die dadurch vertheurten Preiſe können

den Gewerben, die Abſatz ins Ausland machen,

ſchädlicher werden, mehr Geld ins Land hereinzu

kommen hindern, als auf die andere Weiſe ausgieng.

Ein großer Fehler iſt es aber allezeit, wenn man

ſolche Verbote eher macht, ehe man weis oder ver

anſtaltet hat, daß die verbotenen fremden Lebens

mittelin gehöriger Menge und Güte im Lande da

ſind. Dergleichen Kalkulationen von Vortheil trü

gen oft, und müſſen immer mehr in Betracht des

Ganzen, als in Rückſicht auf einzelne Artikel ohne

Vergleichung mehrer, gemacht werden. Es gehö

ret mehr Talent und Ueberſicht dazu, als mancher

flüchtige Ueberſchauer einzelner Dinge hat.

H.283.

Das Verkehr des Gekdes iſt auch ein wichti

ger Gegenſtand der Regierung. Sein richtiger Um

lauf hängt ganz von jener wohlgeleiteten Anordnung

in den Gewerben ab. Menge des Geldes iſt es

nicht allein, was ein Land reich macht. Denn viel

Geld iſt oft nur iu den Händen weniger. Ein rich

tiger Münzfuß, bey welchen vorzüglich auf den der

Nachbarnund derenmit welchem ein Land die mehrſten

Gewerbetreibt, Rückſicht genommen werden muß,

iſt eine wichtige Sache. Iſt er zu geringe, ſo ver

lieret ein Land auf mehr denn einer Seite. Iſt er

zu hoch, ſo verliert es durch den Gewinn den an

dere Münzen daraus ziehen. Aller Mißbrauch inn

L, -–- -
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k Lande, durch Wechſel und Kippen muß ſorgfältig

verhütet werden.

-

-

-

- - §. 284- - . .

; Der Zweck eines jeden Verkehrs iſt Gewinn.

Ebenſo iſt es beym baaren Gelde. Der unmittel

bare Gewinn aus demſelben ſind die Zinſen. Soll

eine Regierung dieſe durch Geſetze beſtimmen? Es

ſcheint wol gegen die Natur des Eigenthums zu

ſeyn, die Nutzung deſſelben einzuſchränken. §. 122.

Nr. 2. dieſes Th. Denn Eigenthum ohne Nutzen iſt ein

todtes Weſen, und alſo beſtehet in der Nutzung ei

gentlich ſein Gebrauch. Die Regierung hat auch

andere Mittel in Händen, hier den Zweck zu erhal

ten, daß die Zinſen nicht zu hoch ſteigen, wenn es

anders dem Intereſſe überhaupt gemäß iſt, dieſes

zu verhindern. Sie ſorge nur, daß es nicht an

baaren Gelde fehle, und wenn es da iſt, ſo verhin

dere ſie durch richtiges Verhältniß“ des innern und

äuſſern Verkehrs, daß nicht zu viel ausgehe. Sie

mache öffentliche Anſtalten für die, welche Geldlei

hen, das heißt: Banken und Leihebanken, alsdenn

- behält ſie es immer in ihren Händen, daß die Zin

-

gen des Grundeigenthums kommen. Auf einen

gewiſſen Punkte ſie aber erhalten wollen, iſt nicht

möglich. Die Nutzung deſſen, wozu das Geld

angelegt wird, beſtimmt den Nutzen, das iſt: die

Zinſen des baaren Geldes. Denn jener muß im

mer noch größer ſeyn, als dieſe, ſonſt kann es

der Anleger nicht gebrauchen. .

Gg 4 § 285,
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S. 285. -- -

In Betracht der Sicherheit des Geldverkehrs,

und beſonders der Sicherheit der Anleihen auf

Grundſtücke, muß es die oberſte Gewalt auch nicht

an Verfügungen fehlen laſſen. Sie ſind zu dem

aufrecht zu haltenden Kredite nöthig. Lagerbü

cher über die Grundſtücke , Verzeichnungen der

darauf haftenden Schulden, die jedem Ausleiher

zur Belehrung dienen können, wenn er darnach

frägt, ſind hiezu nöthige Anordnungen. Und die

-

ſchleunige Rechtshülfe bey Klagen über Gelder, die

des Geldes Einflaß haben.

unter öffentlicher Autorität hergeliehen ſind, beför

dert den Kredit ungemein. Diejenigen, deren

Einkünfte in Zinſen von ausgeliehenen Kapitalien

beſtehen, ſind zwar nicht gerade die nützlichſten

Glieder des Staats, aber ſie ſind doch die, mit

, deren Gelde andern geholfen wird, und deren Ein

künfte und Ausgaben auf Induſtrie und Umlauf

--

--
-

- . ., § 286. - -

: Noch ein wichtiger nicht zu vernachläſſigender

Gegenſtand der Regierung ſind die Vergnügungen

des Volks. Sie haben, auf beydes, Sittlichkeit

und Gewerbe, einen gleich großen Einfluß. Nur

der Menſchenfeind, wird der geringern Menſchen

klaſſe ihre Vergnügungen nehmen, oder zu ſehr ein

ſchränken wollen. Sie haben gleiches Recht dazu

als die Großen. Nur müſſen ſie nicht zum Ver

derben gemißbraucht werden. Hat die Regierung

-- hier.*«.
-, - -“

-

–

-

in irgend einem Stücke Vorſicht nöthig, ſo iſt es:
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hier. Sie muß weit mehr leiten als gebieten,

Der Hang zum Vergnügen iſt eine ſehr empfindliche

Seite des Menſchen, denn ſeine durch angebohrne

Triebe unterſtützten Leidenſchaften miſchen ſich hier

ein. Vergnügungen ſind dem Menſchen für den

Geiſt ſonothwendig, als Nahrungsmittel dem

Körper. Ohne ſie ſinkt er in Trägheit und Unthä

tigkeit, oder doch wenigſtens in einen gewiſſen Zu

ſtand der Erſchlaffung, des Mangels an gehöriger

Betriebſamkeit und Würkungskraft. Menſchen

kräfte müſſen Erhohlungen haben, wenn ſie mit

neuer Anſpannung und Freudigkeit thätig ſeyn ſol

len. Durch zu genaue Einſchränkung der Vergnü

gungen zieht derjenige, der einſchränkt, ſich den

Argwohn eines Mißgünſtigen, eines Verachters

anderer Menſchen, eines Menſchenhaſſers zu.

Dergleichen Meynungen von der Regierung werden.

ihr ſchädlich. Sehr heilſam iſt es alſo, wenn die

geiſtlichen Gerichte, ſie mögen Conſiſtorien oder ſonſt

heiſſen, wie ſie wollen, in Hinſicht auf die Ver, ü

gungen nichts zu gebieten und zu verbieten haben.

Faſt immer miſchen ſich unrichtige Vorſtellungen in

ihre Verfügungen. Vorſchläge, die ſie einer Prü

zfung unterwerfen, mögen ſie immer thun. Wei

ter geht ihre Sorge auch nicht. Mit der Aus

führung der dieſerhalb gemachten Anordnungen

müſſen ſie nie etwas zu thun haben. Sie gehöret

der Polizey. Das Beſte iſt, daß man einer je

den Klaſſe von Menſchen ihre Vergnügungen laſſe,

ſo lange nur niemand dadurch beleidigt wird; man

hindere ſie durch übel verſtandene Religionsbegriffe

Gg 5 nicht
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nicht an den Tagen, wo ihre Gewerbe ohnehin ru

hen, das heißt: an den Tagen, die dem Men

ſchen eigentlich zur Erhohlung beſtimmt ſind. Nur

verhüte man, ſo viel man nur kann, daß die ge

ringern Klaſſen des Volks nicht Antheil an den

Vergnügungen der höhern Klaſſen nehmen, die mit

dem Stande in Verſchwendung und Aufwande al

ler Art ſteigen. Denn ſie verderben ſie, und ma

chen, daß ſie die ihnen bekannt gewordenen Ver

gnügungen nun auch genießen wollen, die ihnen

nicht mangelten, wenn ſie ſie nicht kannten. Größ

rer, den Verdienſt der arbeitenden Klaſſe überſtei

gender Aufwand, Fall der Gewerbe, Hang zur

Weichlichkeit und zum Müßiggange, ſind die Fol-

gen des gereizten Hanges zum Vergnügen in den

arbeitenden an jenen Vergnügungen theilnehmen

den Klaſſen.
*

- - -

S. 287.

Sehr natürlich führen dieſe Betrachtungen auf

den Luxus. Soll denn dieſer befördert oder gehin-

dert werden? Alles beydes nach den verſchiede

nen Hinſichten des Nutzens und des Verderbens

deſſelben, nach welchen ſich auch die Beſchreibung

deſſelben ändert. Eine ganz allgemeine kann man

nicht machen. Bald iſt er ein ausgedehnter Auf

wand, der das Vermögen deſſen, der ihn macht,

nicht überſteigt. Bald iſt er Verderben bringende

Verſchwendung; Befriedigung der Bedürfniſſe der

Ueppigkeit und des ſchnöden Wohllebens. Baldiſter

ein individueller, bald iſt er ein Luxus des Lan

- - F L - - des.
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des. Nach allen dieſen verſchiedenen Seiten muß

er verſchieden beurtheilt werden. Viele haben den

Luxus ſehr hochgeprieſen. Es heißt: er befördert -

Induſtrie, den Umlauf des Geldes, wehret der

Ungleichheit, die aus Reichthum entſtehet. Alles

dieſes kann wahr, und doch der Luxus kein gutes,

vielmehr ein ſchlüpfriges, gar zu leicht zu miß

brauchendes Mittel dazu ſeyn. Iſt es aber auch nicht

dagegen eben ſo wahr, Lurus befördert Weichlich

keit, Müßiggang, und macht arm. Und wer lei

ſtet denn die Gewähr, daß der Verſchwender bloß

ſein eigenes Geld in Umlauf bringt, und nicht

auch zugleich das andern abgelogene? Sollte es

ſich wohl nicht der Mühe lohnen, zu prüfen, wel

che von beyden Wagſchalen in die Höhe ſteigt,

wenn man in die eine das Uebel, und in die andere

das Gute legt ? Das Uebel wird, ſo viel es

menſchliche Einrichtungen leiden, vermieden wer

den, wenn man den Luxus in gewiſſe Schranken

weiſet. Denn hier auf Erden kann keine grenzloſe

Einrichtung beſtehen. Folgende Grundſätze werden

zu nützlichen Betrachtungen Anlaß geben:

.

1) Aller Luxus, der ein Land nach und nach

zur Armuth führet, iſt ſchädlich. Dergleichen iſt

ein ſolcher, wenn der Wollüſtling ſeine erdachten

wollüſtigen Bedürfniße aus fremden Landen zieht,

Geld dafür hinſchickt, ohne daß etwas, oder doch

nicht in einem unnachtheiligen Verhältniße von da

her, oder aus andern Landen wiederkommt.

- - - - - - -
- - sº
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2) Jeder ſo weit getriebene Luxus, wodurch

Weichlichkeit, Müßiggang und Sittenverderbniß

einreißt, iſt von nachtheiligen Folgen. Ein ſol

cher iſt der, welcher den Gebrauch kraftloſer Nah

rungsmittel, den Genuß ſchädlicher Speiſen und

Getränke, das Schwärmen ſtatt aufmunternder

Vergnügungen, und Anwendung der Arbeitszeit zu

dieſen Ausſchweifungen einführt. Verzärtelung, An

mäſſigkeit, Schwelgerey, verzehren die Kräfte derMen

ſchen, machen ſie ſchwach, und ſchwache Generationen

erzeugen noch immer ſchwächere; dahingegenMäſſig

- keit ein Volk geſund und ſtark macht, und erhält.

3) Alle Arten des Luxus, die zu einer ſolchen

Gewohnheit, zur Landesſitte werden, ſo, daß ſich ein

jeder auch mit eigner Kränkung denſelben unter

werfen muß, ſind ſchädlich. Hieher gehören gewiſ

ſe Einrichtungen bey mancherley Ereigniſſen des

menſchlichen Lebens, freudigen und traurigen Be

gebenheiten. Sonderlich aber die ſinnloſe Ge

wohnheit des großen Aufwandes bey Leichen, und

die Trauren. Bey nicht würklich geheugten und

Ätdieſe Gebrauch Heucheley und bey

denen, die es ſind, oft eine neue Kränkung, Ver

mehrung ihrer Armuth, kurz eine wahnſinnige Ge

wohnheit, die in keinem Falle Nutzen, und in

tauſend Fällen Nachtheil und Kränkung bringen -

kann.

Dahingegen aber werde der Luxus befördert, -

welcher . . ?

1) Anlaß giebt, daß die Produkte des Lan

des mannigfaltiger bearbeitet, verfeinert, in meh

- Yere
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i / rere und gefällige Formen gebracht werden, Die

j ſer befördert würklich Induſtrie. Im weitläufti

gern Verſtande gehöret auch der Vertrieb der von

auswärtigen rohen Materialien verfertigten Waa

ren, oder der von auswärtigen Waaren hieher, die

- Handlungs - Balanz muß nur nicht gegen den Staat

ausfallen. - - -

2) Ein ſolcher, der die Reichen anreizt, daß

ſie durch Vermehrung ihrer Bedürfniße, jene In

- duſtrie befördern. Dieſes geſchiehet alsdann,

- wenn ein Reicher den andern zur Nachahmung

- reizt. Dieſe Art iſt eine gute Art, einen Wechſel

im Vermögen, eine Wertheilung deſſelben zu bj

- - - - “

3) Aber wird erfordert, daß man auch dies

ſen Luxus ſo leite, daß kein Schade für den Staat

und für einzelne Glieder deſſelben daraus, entſtehe,

Erſteres geſchiehet, wenn der Staat die durch

Verſchwendung arm gewordene ernähren muß, und

Äster - wenn der Verſchwender fremdes
Geld durchbringt. » -

s - §. 288.

- Wie ſoll aber alles dieſes geleitet und erhalte -

, werden? Dieſe Staatsoperation iſt freylich nicht

leicht. Daß bloße Geſetze nicht zweckdienlich noch

hinreichend ſind, das fällt in die Augen. Aber

Nichtbefördern und mittelbar hindern, ſind oft

gute Mittel, wenn Gebieten fruchtlos iſt. Die

beher gehörigen Mittel würden alſo folgende

ſeyn: -

- -
-

- 1) Ver- -)
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- 1) Verbot des Eingangs der fremden Ent- -

behrlichkeiten, die bloß wollüſtige Weichlichkeit zu

Bedürfniſſen macht. -

2) Beförderung der innern Manufakturen,

Fabriken und Gewerbe, Vervielfältigung der eige

nen Landesprodukte, damit der veränderliche Men

ſchenſinn, der ſich ſelten lange mit einer Sache

begnüget, Abwechſelungen genug finde. Beförde

rung der Güte und Wohlfeilheit der Preiſe dieſer

Waaren bis zum möglichſten Grade.
v, - - - -

3) Gute ſittliche Bildung und richtige Be

griffe vom wahren und anſcheinenden Guten, in

Schulen und Kirchen gelehrt. ..

4) Belehrendes Beyſpiel der Regenten und

Großen des Landes. Wollen ſie Geld in Umlauf

bringen, ſo können ſie es auf mancherley Art, oh

ne Vorbilder einer ſchädlichen Verſchwendung zu

werden. Von ihnen wird es alſo abhängen, thö- -

rigte und geldfreſſende Gebräuche und herrſchende

ſchädliche Moden durch Verabredungen unter ein

ander abzuſchaffen. Z. B. das Trauren und an

dere dergleichen Thorheiten.

5) Verhütung, daß die Großen und Reichen

nicht die Geringern und Unvermögenden durch die -

Theilnehmung an einerley Vergnügungen verfeinern

und anſtecken:

6) Ernſtliche Unterſuchung der Urſachen des

Verfalls eines Menſchen, der auſſer ſeinen eignen

Wermögen auch fremdes angriff. Bey der Ver

W. grMUng
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armung eines Menſchen hat der Staat allezeit

Recht, nach der Urſach davon zu fragen. Denn

iſt er, der Menſch, ohne ſeine Schuld arm gewor

den, ſo muß ihn der Staat unterſtützen, und wie

- der aufzuhelfen ſuchen. Iſt er es mit ſeiner

e Schuld, ſo muß er ihn zwar nicht verlaſſen, ſon

dern ernähren, die Art aber, wie dieſes geſchie

het, hängt mit der Urſach des Armwerdens genau

zuſammen. Hat der Verarmte das Vermögen

anderer auf eine ſchuldige oder vorſetzliche Weiſe

angegriffen, ſo verdient er eine andere Behand

lung, als einer, der dieſes ohne ſeine Schuld

that, weil er ſich die Verletzung des fremden Ei

genthnms zu Schulden kommen laſſen. Er ver

dient als ein Beleidiger Beſtrafung. Wenn hier

recht genau verfahren, und Banqueroutirer nach

dem Maaße ihres Betrugs beſtraft würden, ohne

daß aber die Betrogenen noch dazu die Koſten her

geben ſollten, welches zu thun dem Staate wegen

der übernommenen Sicherſtellung der Eigenthums

rechte ſeiner Pflicht nach obliegt: ſo würde man

chem Uebel vorgebeuget, manche unglücklich wer

dende Familie würde es nicht werden, manches

Verbrechen würde unterbleiben, das eine Folge je

- ner Verſchwendung iſt. Nur müßte die bey den

Geſetzen überall ſo nöthige Gleichheit pünktlich beob

achtet werden. Schurken vom Stande müßten

keine Vorzüge für Schurken geringern. Standes ha

ºben. Denn was hat dieſe zufällige Beſchaffenheit

mit dem Rechte zu thun ? " Es wäre ja ohnehin

beleidigend für den höhern Stand, wenn man ihm

& - - den
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den Vorzug, Betrüger unter ſich zu haben, ange
deihen laſſen, und ihn unter ſeine beſondern Vor

rechte rechnen wollte -

- -

* -

- 7) Endlich vermeide die Regierung allen An

laß zur Verſchwenduug, ſo viel an ihr iſt. Sie

miſche alſo unter gewiſſe Stände, die zu den

höhern Klaſſen gehören, nicht einzelne ſehr rei

che Leute, welche die neben ihnen ſtehenden aus

ihrem Gleiße bringen, worin ſie nach ihrem Ver

mögen wandeln müßten. Dergleichen Nachahmung

je einem freſſenden Krebſe. Denn der Hang
zur Gleichheit iſt dem Menſchen angebohren, und

Ä Gäck wäre es wch, wenn er ſich in ſolcher

Hinſicht nur immer auf die Gleichheit des Standes

einſchränkte. Ferner begünſtige ſie nicht die Spie

ealler Arten, ſie heiſſen Lotterien, oder wie ſie

ſonſt Namen haben mögen, am wenigſten aber

privilegire ſie ſolche. So leichter Verdienſt, als

Gewinn im Spiele iſt, macht träge Menſchen,

und das Gegentheil, nemlich der Verluſt arme.

Eine Möglichkeit, etwas zu gewinnen, macht thö-

rigte Hoffnung, und das Angenehme, welches die

überſpannte Einbildungskraft darin findet, iſt an

dern Geſchäften, die gründliche Erwerbmittel ſind,

hinderlich. Wird nun auch dieſe thörigte Hoff

mung einmal erfüllt, alsdann wird das ohne Mü

he Erworbene mit eben der Leichtigkeit wºÄ
ſchwendet, indem der Gewinner ſeiner Meynung

nach nun einen neuen Beweis hat, daß ſeine Hoff

nung zum Gewinn Grund habe. Er zweifelt gar

- - nicht,
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nicht, eine Quelle des Reichthums und der Ver

ſchwendung darin zu finden. -

§. 289.

Zur Unterhaltung der in einem Staate ge

machten Einrichtungen werden viele Koſten erfore

dert. Die die Regierung verwaltende Perſonen

müſſen mit Anſtand erhalten werden; die Verwal

tung ſelbſt, die Sicherheit, die Verwaltung der

Gerechtigkeit, die übrigen Anſtalten zum Beſten

des Landes, alles dieſes erfordert Aufwand und

Koſten. - Es hat nun entweder die ganze Geſell

ſchaft gewiſſe Güter und deren Einkünfte hiezu aus

geſetzt, welche die Koſten entweder ganz oder zum

Theil geben, oder ſie werden durch beſondere Bey

träge von allen Gliedern der Geſellſchaft aufge

bracht. - . .

- §. 290. :

Zu der erſtern Gattung gehören entweder ge

wiſſe beſtimmte liegende Gründe, oder ſolche Nuz

zungen, die, wenn ſie von einzelnen Gliedern ge

zogen werden ſollten, ihres Umfangs und ihrer in

Beziehung auf das Beſte der ganzen Geſellſchaft

einzurichtenden Verwaltung wegen nicht zweckmäſ

ſig verwaltet und genutzet werden könnten, und

daher der beſondern Aufſicht und Verwaltung der

Regierung untergeben werden müſſen. Jene beſte

hen in Landgütern, Forſten, und mit einem Wor

te in alle dem, was man unter liegenden Gründen

verſtehet, welche die Regierung zum höchſten Nuz

H h zen

V



-

-----------

- -

--

-

sººs (482 ) =L.

zen des Ganzen verwalten laſſen muß. Der hºch
ſte Nutzen beſtehet aber nicht immer in dem höch-

ſten Ertrage, und einer zu ſtarken und alſo ſchädli

chen Abnutzung, welche Vertheurung der Lebens

mittel und alle deren üble Folgen in Hinſicht auf

die auswärtigen Gewerbe, und den Abſatz der ver

arbeiteten Landesprodukte, auch ſelbſt Mangel nach

ſich ziehen kann, ſondern in einer wohleingerichte

ten mit dem Beſten des Gaſzen übereinſtimmenden

portheilhaften Nutzung. Die Rückſicht des Gan

zen iſt durchaus nothwendig. Zu der zweyten Art

gehören, zum Beyſpiel, die Bergwerke, Salzwerke,

die Zölle, vie Jagden in den der ganzen Geſell

ſchaft zuſtändigen Holzungen, die Nutzungen aus

den Flüſſen, die auf öffentliche Koſten im Uferbau

erhalten werden müſſen, Einkünfte von andern zum

gemeinen Beſten gemachten Anſtalten, als den Po

ſen, und was dergleichen mehr ſeyn können. Die

Regierung hüte ſich aber wohl, daß ſie nicht unter

dieſem Vorwande Eingriffe in die Eigenthumsrechte

thue, und ſich Einkünfte anmaaße, die Zubehörun

gen und Nebeneinkünfte der Eigentümer der
Grundſtücke ſind. Hieher gehöret z. B. die Jagd

auf dem Privateigenthume, welches den wilden

Thieren noch dazu die Nahrung geben muß, und

Fiſcherey in den auf eigenthümlichen Grundſtücken

befindlichen und von den Eigenthümern im Ufer

hau zu unterhaltenden Flüſſen; die Theilnehmung

an einem auf einem Privateigenthume befindlichen

Schatze. Dieſer iſt nichts, als ein in das Freye ge

fallene Eigenthum, und der, der es am erſten
- durch
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durch rechtmäßige Handlungen , die nur der Ei

genthümer auf ſeinem Eigenthume vorzunehmen be

rechtigt iſt, in Beſitz nimmt, iſt dann der einzige

und wahre Eigenthümer. Jener Grund fällt bey

dieſem allen weg. Aller bey der Verwaltung jener

Nutzungen den Privateigenthümern zuwachſende un

vermeidliche Nachtheil muß denſelben vergütet, und

aus keinem Irrwahne der Hoheit ein größerer ver

urſacht, oder aller abzuwendende nicht abgewand

werden. Hieher gehöret der durch die wilden

Thiere verurſachte große Schade. Eine gegenſeiti

ge Verfahrungsart ſtreitet gegen die Sicherheit des

Eigenthums, und es iſt ungerecht, wenn ein Ei

genthümer ertragen ſoll, daß ein Thier, das zwey

Thaler werth iſt, ſeinem Grundſtücke für zehn

Thaler Schaden thue. Vergnügungen der Jagd

ſtehen den Rechten des Eigenthums nach und das

weniger weſentlich aus derſelben zu erhaltende Be

dürfniß muß dem nothwendigern untergeordnet

ſeyn.

§. 29 I.

So wie die zur Beſtreitung der Staats

koſten beſtimmte liegende Gründe einzig und

allein zu deſſen Nutzen verwaltet und ver

wandt werden müſſen: ſo iſt ſchon hieraus

klar, daß der Regent, oder die Regenten ſol

che nicht veräußern oder verpfänden können,

Dies iſt deren Beſtimmung entgegen. Auf eigne

Güter aber, die ein Regent hat, iſt dieſes nicht

auszudehnen. ------v- "

º
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H. 292.

- Der Zweck der Vereinigung der Geſellſchaft iſt

Beförderung der allgemeinen Sicherheit und des

Wohls. Jedes Mitglied der Geſellſchaft muß hie

zu beytragen, nicht jedes aber kann es durch un

mittelbare Dienſtleiſtungen, theils wegen Mangel

der Fähigkeit, theils weil die Gewerbe ſelbſt dar

unter leiden würden. Dieſe Mitglieder müſſen al

ſo ein Surogat dafür geben, und hierin beſtehet

die Pflicht des Beytrags zu den Koſtenaufwande

des Staats. Gerecht und billig iſt es daher, das

Volk ſelbſt oder ſeine Repräſentanten über die Art

und Weiſe, ſolchen zu leiſten, zu Rathe zu ziehen,

damit die leichteſte und am wenigſten drückende ge

wählt werde. Die Erfüllung dieſer Pflicht ſelbſt

- hat die oberſte Gewalt zu fordern, ein Recht, die

Art und Weiſe aber zu gebieten, hat ſie kein ei

gentliches Intereſſe. Nur dann würde ſie es ha

ben, wenn unter dieſem Vorwande der Beytrag

ſelbſt verweigert würde. Dieſer Beytrag geſchie

het durch Auflagen I) auf die liegenden Gründe;

2) auf die Gewerbe; 3) auf die Konſumtibilien;

4) auf die Perſonen ſelbſt. - -

- §. 293. -

Die Art und Weiſe die Auflagen zu erheben,

iſt eine ſehr wichtige Angelegenheit. Hiedurch köns,

--

... nen ſie erleichtert und drückender gemacht werden.

Ueberhaupt muß man ſich dabey zum Geſetz ma

- chen, daß I) die Anlagen einfach, die damit zu

belegende Einkünfte der Continenten gewiß ſind,

- -- untd
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und daß ſie nicht auf zu viele kleine Artikel gelegt

werden; damit dadurch 2) die Hebekoſten ver

ringert, und der Unterſchleif der Einheber und

Bezahler vermieden werde. 3) Daß ſie eine ſol

che Gleichheit, und richtige verhältnißmäßige Ver

theilung zum Grunde haben, daß nicht die gerin

gern Klaſſen der Geſellſchaft, durch Auflagen auf

die ihnen nothwendigen Bedürfniße und die nützlichen

Gewerbe vorzüglich beſchwert, die höhern Klaſſen

aber verſchonet werden. Dieſes pflegt nicht ſelten

der Fall zu ſeyn, wenn bey Einrichtung der Auf

lagen nur die Großen des Volks, z. B. der Adel,

zu Rathe gezogen werden. Billig ſollte man in

dieſer das Ganze angehenden Angelegenheit das

ganze Volk durch Bevollmächtigte hören. 4) Die

Auflagen müſſen promt entrichtet werden. Das

Beſte des Staats erfordert dieſes, und eine pünkt

liche Bezahlung derſelben iſt eine Wohlthat für den,

der ſie entrichten muß. Er richtet ſeine übrigen

Ausgaben alsdann darnach ein, und vermeidet

doppelte und mehrfache Laſten, bie aus Rückſtän

den entſtehen. -

§.. 294. -

Die Auflagen auf die liegenden Gründe ſind

die ſicherſten, ſie müſſen aber ſo gerecht eingerich--

tet werden, daß ſie den Eigenthümern nur einen

gewiſſen ihnen entbehrlichen Theil ihres Ertrags

nehmen. Wenn gar kein Grundeigenthum damit

verſchont bleibt: ſo vertheilet ſich die Auflage, und

wird weniger fühlbar. Es iſt auch kein gerechter

- Hh 3 Grund
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Grund vorhanden, warum irgend ein Grundſtück

(die liegenden Gründe des Staats ſelbſt ausgenom

men, weil die keinen in Rechnung zu bringenden

Antheil geben können, ohne daß ſich die Einkünfte

ſelbſt vermindern) damit verſchont bleiben ſollte.

Der Stand des Eigenthümers kann eine ſolche Ur

ſach nicht ſeyn; denn kein Stand kann ſich aus

ſchließen, die nothwendigen Pflichten gegen die Ge

ſellſchaft zu erfüllen. Die Vorſpiegelung der

Pfaffen, und Frömmeley hat es dahin gebracht,

daß die geiſtlichen Güter frey ſeyn ſollen, aber es

iſt ganz unrecht. Eben ſo wenig können auch die,

Güter derer, die durch Zufall vermeintliche Ge

burtsrechte haben, davon ausgenommen ſeyn. Wo

ſollte denn der Grund liegen? Der einzige nur

kann gelten, wenn ſolche Güter eine beſondere

Art des Beytrags leiſten, der aber doch andern

gleich ſeyn muß. Um einer gerechten Vertheilung

willen muß die Regierung alſo die Größe und Güte

der Grundſtücke erforſchen, und ſie nach der letz

tern gewiſſenhaft klaßificiren.
*- - - - - - ,

-

H. – 295.

Es iſt eine bekannte neuere Meynung, daß

man alle Auflagen auf die liegenden Gründe legen

ſollte. Sie iſt gut gemeint, eigentlich aber eine

indirekte Auflage auf die Lebensmittel. Man

glaubt, weil der Preiß der Lebensmittel, die auf

jenen erzeugt werden, ſich nach den Unkoſten, wel

e die Produktion erfordert, richten muß, dieſer,

Wie es sº rºsassº».
C - - - --
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der Bedürfniſſe wird, ſo wolle man dadurch eine

möglichſt gleiche Vertheilung der Auflagen bewür

ken. Aber wenn man die Sache näher betrachtet,

ſo findet ſich dieſe Berechnung nicht richtig. Denn

erſtlich machen nicht die Koſten, welche die Pro

duktion erfordern, den Preiß der Lebensmittel als

lein. Eine Menge anderer Umſtände tragen dazu

bey. Bey einer minder ergiebigen Erndte ſind oft

die Preiſe geringer, und bey einer ergiebigern hö

her, und doch ſind bey jener die Koſten höher als

bey dieſer. Oft ſind die erſten Lebensmittel

theuer, und manche verfertigte Waaren ſind doch

durch andere Conjunkturen nicht theuer. Ein ſiche

rer Beweis, daß der Verfertiger der Waare nicht

immer die verhöheten Preiſe der Lebensmittel zum

Maaßſtabe der Preiſe ſeiner Waaren annehmen

kann. Zweytens aber würde dieſe wohlgemeinte

und zu wünſchende Gleichheit auch nicht erhalten

werden. Die Armen und Unvermögenden brauchen

größtentheils mehr Brod, und andere Gattungen der

erſten Lebensmittel, als die Vermögenden und

Reichen. Würden alſo jene bey theurern Lebens

mitteln nicht mehr beytragen, als dieſe ? Man

ſage nicht, die Preiſe der übrigen mehrern Bedürf-

niſſe, die in verarbeiteten Produkten beſtehen, die

Reiche und Vermögendere gebrauchen, die im Ver-

hältniſſe der erhöheten Preiſe der erſten Lebensmit

tel auch erhöhet ſind, werden ihnen ſchon das be

zahlen laſſen, was ſie bey der wenigern Conſum- -

tion der erſten Bedürfniſſe weniger geben. Wel-*

cher menſchliche Verſtand unterſtehet ſich wohl

Hh 4 ſolche
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ſolche Ausgleichungen zu berechnen und zu beſtim

men? Durch jenen erſten Einwurf wird auch die

ſes ſchon widerlegt. Denn die vermeintliche Pro

greſſion der Preiſe aller Bedürfniſſe iſt ein Ideal.

Angenommen nun aber auch den Fall, daß der

Reiche und Vermögende auf obige Art zur gleichen

Mitleidenheit gezogen würde: ſo wird dadurch doch

der ſtarke Beykrag derjenigen Armen nicht vermin

dert, die an jener Mehrbezahlung keinen Antheil

nehmen können.

§. 296.

Die zweyke Art des Beytrags beſteht in Aufla

gen auf alle Arten von Gewerbeund Handel. Sie kann

auf zweyerley Art geſchehen. Erſtlich auf die von

-

- den bey dem Gewerbe ſelbſt zu verbrauchenden Ma

terialien; zweytens durch eine überhaupt beſtimm

ten Abgabe im Ganzen. Jene iſt die abgemeſſenſte

in Betracht der Gleichheit. Denn die Vielheit der

rohen Materialien iſt ein ſicheres Maaß einer ſtar

ken Verfertigung und des größern Abſatzes, und

alſo auch des mehrern Gewinnes. Allein ihre Er

hebung iſt ſehr umſtändlich, koſtbar, und den Un

terſchleifen ausgeſetzt. Die zweyte Art iſt die kür

zeſte, nur muß ſie im Verhältniſſe mit dem Ge

winne ſichen. Dieſes iſt überaus ſchwer, und da

her hat ſie den Nachtheil der Ungleichheit, wegen

des ungleichen Gewinnes der Arbeiter, der nicht

leicht zu erforſchen und zu beſtimmen iſt. Dadurch

kann dieſer Ungleichheit etwas abgeholfen werden,

- . . . . . . . . . . . wenn- v,
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wenn die Auflage nach der Zahl der Mitarbeiter,

Geſellen und Lehrburſchen, feſtgeſetzt wird.“ Sie

hat den Vorzug der Einfachheit und der Abſchnei

dung des Unterſchleifs. Ueberhaupt aber erfor

dern Auflagen auf die Gewerbe eine große Vorſicht,

wenn die verfertigten Waaren ins Ausland gehen.

Geringe Preiſe derſelben vermehren den Abſatz, und

dann iſt es gut, ſie allenfalls durch Vergütungen

beym Ausgange zu erniedrigen.

§. 297.

Die dritte Art des Beytrags ſind die Auflagen

auf Lebensmittel. Sie ſind die unnatürlichſten,

und die, welche den mehrſten Widerwillen erregen.

Sie ſind großen Schwürigkeiten in Anſehung der

Erhebung und Vermeidung des Unterſchleifs aus

s

geſetzt, und koſtbar in der Erhebung. Freylich

ſind die, welche auf die unentbehrlichſten Bedürf

niſſe geſetzt ſind, die gewiſſeſten, weil dieſe Nie

mand entbehren kann, aber auch die härteſten,

weil ſie den Armen und Reichen und Unvermögen

den zu unverhältniſmäßig treffen, und es ließe ſich

wohl behaupten, daß die Menſchen bey ihrer Ver

einigung nicht die Abſicht gehabt haben, ſich die

Anſchaffung der erſten Bedürfniſſe zu erſchweren.

Ganz anders verhält es ſich mit den Auflagen auf

vermeintliche Bedürfniſſe, auf Bedürfniſſe der Ver

zärtelung und der Wolluſt. Je größer der Grad

der Entbehrlichkeit oder vielleicht auch der mittelba

ren Schädlichkeit iſt, je höher kann die Auflage -

ſeyn, wenn das Wohl des Staats erhöhete Aufa

& - H h 5 A- lagen
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lagen erfordert, um andere Auflagen zu vermin

dern, oder unt, ſie zum Erſatz jener ganz aufzuhe

benden zu machen. -

§. 298.

Die vierte Art des Beytrags iſt die Auflage

auf die Perſonen ſelbſt. Sie kann nur die treffen,

die keine Grundſtücke haben und keine Gewerbetrei

ben. Billig iſt es freylich, daß ſolche Perſonen,

die Schutz und Sicherheit in einem Staate genieſ

ſen auch zur Erhaltung der dazu gemachten Anſtal

ten etwas beytragen. Der Vorwand, daß ſie ih

re Einkünfte den Gewerbe treibenden Klaſſen zum

Gewinn geben, kann ſie auch nicht davon frey ma

chen. Dem das, was ſie von dieſen erhalten, ſind

Bedürfniſſe die ſie zu ihrem Nutzen anſchaffen, und

das Aequivalent für die Sache ſelbſt hat nichts mit

dem Schutze und der Sicherheit zu thun, die ſie

genieſſen. Wenn auch unter dem Verdienſte der

Gewerbetreibenden Klaſſe ſo viel, als ihre Abgaben

betragen, mit ſteckt; ſo bleibt es doch immer wahr,

daß ſie einen Theil ihres Verdienſtes zu den Abga

ben abgeben müſſen, und ein jedes zu ihrem Ver

dienſte beytragendes Individuum nur einen ſehr klei

nen Theil dazu beyträgt, der in keinem Verhältniſ

ſe mit dem Guten, nämlich der Sicherheit und dem

Schutze, die es genieſſet, ſteht. Es iſt ſchwer ei

ne ſolche Abgabe nach einer billigen Gleichheit zu

beſtimmen, und es iſt allerdings billig, daß das

mehrere oder wenigere Vermögen, das eine Perſon

ohne den Schutz und die Sicherheit deſſelben nicht

- C - - ruhig
- -
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ruhig genieſſen könnte, hier mit in Anſchlag kom

me. Der Stand und äußerlicher Aufwand mag

alſo hierin einige Anleitung geben. Freylich wird

der Geizhals hiebey beſſer ſtehen, als der Billige

und Gutmüthige. Aber welche Einrichtung iſt voll

kommen? Auf alle Weiſe hüte man ſich nur, daß

man keine zu hohe Auflage auf Perſonen ſetze,

fürnemlich dann, wenn ſie ſchon durch Auflagen

auf Konſumtibilien beytragen, weil man dadurch

die von Einkünften lebenden Familien wegſcheucht.

§. 299.

Von dieſer perſönlichen Abgabe muß billig kei

ner frey ſeyn, als der, welcher dem Staate die

net und von ihm bezahlt wird. Denn nach dem

Verhältniſſe der Abgaben die ihm der Staat auf

legt, muß er ihn höher bezahlen, wenn er ſonſt

nicht ſelbſt Anlaß zu Erpreſſungen geben will, und

alſo kann er dadurch keinen Beytrag gewinnen. Aus

dieſem Grundſatze läßt ſich die Güte der Beſoldungs

ſteuren überhaupt betrachten. Sie könnten ſich bloß

in dem Falle rechtfertigen laſſen, wenn der Staat

ſeine Diener überflüßig bezahlt. Und wer hat hie

zu einen Maasſtab? Thäte auch der Staat wol daran, .

wenn er von den verwalteten fremden Geldern mehr

weggäbe als er thun ſollte? Giebt er aber nur nach

Nothdurft, wie kann er einen Theil davon wieder

zurücknehmen? Iſt die feſtgeſetzte Beſoldung nicht

auch ein Artikel des wechſelſeitigen Vertrags? - -

Auſſer dieſem beſondern Falle muß jeder der den

Schutz genießet, auch zur Erhaltung der Sichers

heitsanſtalten beytragen, § 300.
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- - § 3oo.

Es giebt noch zwey beſondere Arten von Ab

gaben, die mit jenen eine große Aehnlichkeit haben.

- Es iſt die Vermögensſteuer, mit Inbegriff aller be

ſondern Gattungen derſelben als Kapitalienſteuer

u. ſ. w.. und die Kopfſteuer. Beyde taugen nichts.

Erſtere kann ohne Angabe und Unterſuchung des

Vermögens nicht aufgelegt werden, iſt unſicher,

geebt zu Hintergehungen Anlaß und muß nothwen

dig einem jeden ſehr unangenehm ſeyn, weil er et

was offenbar muß werden laſſen, was er zu ver

ſchweigen gegründete Urſach haben kann. Wo liegt -

auch die Verbindlichkeit hiezu? Gewiß nirgends.

Die Kopfſteuer aber iſt eine wegen ihrer Ungleich

heit drückende Auflage. Soll ſie nach den Vermö

gensumſtänden eingerichtet werden: ſo trift ſie der - -

Vorwurf der Vermögensſteuer. Soll ſie in einem

gleich großen Beytrage durchaus beſtehen: ſo ſchon

ſie den Reichen und drückt den Armen. - - - -

- - §. 3o1.

- Aller Koſtenaufwand zur Beſtreitung der

- Staatsausgaben muß aufgebracht und wenn

auſſerordentliche Ausgaben es nöthig machen, müſ

s ſen auch dieſe herbeygeſchaft werden. Sind die Ab

gaben überhaupt nach einen richtigen Maaße aufge

legt: ſo wird kein Bedenken dabey ſeyn, die or

Dentlichen Auflagen bey auſſerordentlichen Fällen

zum Fuße anzunehmen, und ſie zu erhöhen. Es

müßte denn der Fall eintreten, daß beſondere Ge- --

- “, - werbe >
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auch ſonderlich gewönnen. Alsdann iſt nichts bil

liger, als daß die, welche ſie treiben, auch in je

nem Verhältniſſe mehr beytragen. In ſolchen auſ

ſerordentlichen Fällen kann es wolkommen, daß die

Subſtanz des Vermögens der Geſellſchaft ſelbſt an

gegriffen wird. Es verhält ſich hiemit eben, wie

bey beſondern Nothfällen, welche einzelne Men

ſchen treffen. Die ganze Geſellſchaft muß ſich dem

unterwerfen, nur muß die Urſach einer ſo großen

auſſerordentlichen Auflage ganz gerecht und unver

meidlich ſeyn. Dahin gehöret z. B. wenn ein ver

heerender Krieg eines andern ungerechten Volks den

Verluſt der Freyheit des Staats und des Eigen

thums ſelbſt drohet. Dann muß durch die Ver-

theidigung das gerettet werden, was gerettet wer

den kann. Die Verbindlichkeit einen ſolchen auſ

ſerordentlichen Beytrag zu leiſten liegt in der Pflicht,

die Mittel zu dem großen Zwecke der geſellſchaftl

chen Einwilligung wollen zu müſſen, keinesweges

aber in dem Obereigenthume der Regenten dieſer

Geſellſchaft. Dieſes ſtreitet mit den Begriffen ei

nes freyen Eigenthumsrechts. S. 132. dieſes Theils.

§. 302.

Der höchſten Gewalt liegt die Pflicht ob, mit den

Einkünften des Staats ſehr genau und gewiſſenhaft

umzugehen. Denn dieſe Einkünfte ſind nicht ihr

Eigenthum, ſondern ſie beſtehen aus fremden Vers

mögen, welches ſie verwaltet. Sie gehören

dem ganzen Staate. Ein Verwalter aber iſt denn

* Eigen
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Eigenthümer zur Rechenſchaft verpflichtet. Des

halb iſt es auch ihre Obliegenheit die Erhebung und

Verwaltung derſelben ſo wenig koſtbar zu machen,

als es immer möglich iſt. Denn jeder größere Auf

wand vermehrt die Laſt der Auflagen. Er iſt etwas,

das über die Nothwendigkeit zur Erhaltung des

Staats, gehoben wird, wozu alſo die Geſellſchaft

H. 303. -

Diejenigen, welche die öffentlichen Abgaben

verkürzen und zu ihrer Verringerung Unterſchleife

machen, ſind allerdings ſtraffällig. Denn ſie krän

ken das Recht der ganzen Geſellſchaft. Demohner

achtet aber müſſen die Strafen doch in einem rich

tigen Verhältniſſe mit dem Verbrechen und den

Umſtänden der Sache ſelbſt ſtehen. Denn iſt es

wohl gerecht, wenn ein Mitglied der Geſellſchaft

derſelben einen Schaden von zehen Thalern gethan

hat, daß daſſelbe mit dem Umſturz ſeiner und ſei

ner Familie geſtraft werden ſoll? Und kann man es

nicht mit Recht höchſt ungerecht nennen, wenn man

einen armen Menſchen ſo hart beſtraft, dem die er

ſten Nothwendigkeiten durch Auflagen, die er mit

ſeiner ſauren Arbeit nicht erringen kann, vertheu

ret ſind, und der den Druck fühlend eine Erleich

terung ſuchte? Eine Regierung, die auf derglei

chen Unterſchleife harte Strafen ſetzen will, muß

ſich rechtfertigen können, daß die Vertheilung der

Auflagen gleich und gerecht iſt, und daß die Ein

künfte gut angewandt werden. Sonſt begeht ſie

- - ſelbſt

- - - - -
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ſelbſt ein Verbrechen, indem ſie ein begangenes be

ſtrafen will. Einfachheit der Erhebung, Redlich

keit der dabey gebrauchten Diener, eine wolgeordne

te Aufſicht über dieſelben und die nachdrückliche Be

ſtrafung derer, die das veruntreuen, was manchem

„“

ſo ſauer zu geben wird, hilft mancherley Beſchwer

den ab. Das drückende Durchſuchen der Wohnun

gen und die damit vergeſellſchafteten Plackereyen

aber ſind ein unleidliches Weſen, eine feindliche Be

handlung der Geſellſchaft, die mißmüthig, ver

drießlich macht und für den, der Geſetze beobachtet,

ſchimpflich iſt. Abgaben, die dieſes Mittel noth

wendig machen, taugen nichts.

§. 304.

Die Abwendung der Uebel, die einen Staat

treffen können, und die Mittel ein zu vermeiden

des erträglich und wider gut zu machen, gehören

ſächlichſten hiezu zu machendenAnſtalten ſind folgende:

1) Ein genugſamer Vorrath an Gelde, oder

ein Schatz auf die Zeit der Noth. Gute Verwal

tung der Staatseinkünfte und Erſparung ohne Druck

müſſen dieſen erwerben.

2) Anlegung der Kornmagazine auf den Fall

des Kornmangels, und Verbot der Ausfuhr der

nothwendigen Lebensmittel zur Zeit des Mangels.

Jedoch ſey man mit den letztern ſehr vorſichtig, und

verfüge es nicht eher, bis man durch Unterſuchun

* - - - gen
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gen und Berechnungen weiß, daß es nöthig ſey.

Ein Land, daß mehr nöthige Lebensmittel von ſei

nen Nachbarn zieht, als es ihnen giebt, muß dop

pelt vorſichtig ſeyn. Eine falſche Operation kann

Theurung und Mangel machen, ſtatt Hülfe zu

ſchaffen.

3) Anſtalten zu Abwendung anſteckender Krank

heiten unter Menſchen und Seuchen unter den Vie

he. Sorge für Geſundheit und das Eigenthum des

Menſchen erfordern dieſes.

4) Abwendung der Feuer- und Waſſerſchäden,

und Widerherſtellung der geſchehenen. Hieher ge

hören die Feuerordnungen, Feuerlöſchungsanſtal

ten, Deichordnungen und die Aſſekurations-Ge

ſellſchaften,
f -

5) Abhelfung allerley Arten von Mangels an

menſchlichen Bedürfniſſen durch zweckdienliche An

ſtalten, als Mangel des Fleiſches, Salzes, Brenn

holzes, Bauholzes und anderer Baumaterialien,

und überhaupt aller Bedürfniſſe die zur Nothwen

digkeit oder zum Nutzen gehören. Zu dem Ende

müſſen die Konſumtionen in allen dieſen Artikeln

nach gewiſſen Vorſchriften geleitet und angeſchaft

werden. Hieher gehören alſo Anordnungen wegen

der Konſumtion des Brennholzes, Bauordnungen

und dergleichen mehr. -

6) Beförderung und Leituug ſolcher Privatge

ſellſchaften, in welchen die darin getretene ſich bey

Geld
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Gelderfordernden unvermeidlichen Vorfällen wechſel

ſeitig unterſtützen, als Todtenkaſſen, Witwenkaſ

ſen und dergleichen,

Es wäre wol unnöthig anzuführen, daß die

Regierung eine genaue Aufſicht ſowol über die Ein

richtung ſolcher geſellſchaftlichen Verabredungen,

t

als auch über die Verwendung deſſen, was zu ſol

chen Zwecken aufgebracht wird, führen müſſe. Nur

- muß unter dieſem Vorwande nicht in geſellſchaft

che Verabredungen, die keinen weitern Einfluß a

auf die unter ſich einig ſeyenden Glieder ſelbſt

« , .
-

- §. 305. -
- - «

Noch eine beſºndere Abwendung des Schaden,
der einer bürgerlichen Geſellſchaft an ihrem Wachs

thume in der Wohlfahrt hinderlich ſeyn kann, iſt

zu beachten. Es iſt dieſe: Es können gewiſſe Ge

Ä
ſätzen zuſammentraten, in einen Staate ſich ſin

den, die ihm aber durch ihre Zwecke und innere

Einrichtungen zur Laſt werden, oder ſchädlich ſind,

weil ſie wolgar Gefängniſſen gleich ſind, wohin

die Bosheit aus Geiz, Eigennutz,Ä
Vergrößerungsſucht der Familien, und andern

ſenübſichten frey gebohrte Geſchöpfe verſtößt d
einkerkert; oder wo Faulheit und Unthätigkeit,

oder falſchfromme Einfalt ihre ZufuchtÄ
welches alles dem Staate nützliche Menſchen geraubt
: en, - . . s- - - - - - -
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gierung aus unrichtigen Einſichten, nicht genugſa

mer Erwägung der Folgen, welche ihr Daſeyn aufdas

Wohl der ganzen Geſellſchaft hat, erhalten haben.

Kein, auch nicht ein ſancirtes Uebel für das Gan

ze muß und darf geduldet werden. Es fehlt ihm

an den weſentlichen Erforderniſſe, nämlich an der

aus richtiger Beſchauung der Sache hergefloſſenen

Einwilligung, die nicht da ſeyn kann, da es kein

Mittel iſt, die Wohlfahrt zu befördern. Solche

Geſellſchaften, Stiftungen und ſchädliche Einrich

tungen müſſen alſo entweder in nützlichere verwan

delt, oder ganz aufgehoben werden, und ſollten ſie

auch ſich auf einen Fond eines Privatvermögens

gründen. Denn ſo frey die Dispoſition auch über

das Eigenthum iſt, ſo, daß der Eigenthümer auch

daſſelbe in gewiſſer Weiſe zu ſeinem eigenen Nach

theil mißbrauchen kann: ſo hat doch kein Eigenthü

mer das Recht, es zum Nachtheil des Staats zu

gebrauchen und auszuſetzen. § 133. dieſes Theils.

Dieſes kann und muß die höchſte Gewalt hindern,

und wenn der Stifter und ſeine rechtmäßigen Erben

nicht mehr da ſind, muß es auf eine dem gemeinen

Weſen nützliche Art angewendet werden. Dieſes

ſchließt aber zugleich den willkührlichen Gebrauch

der oberſten Gewalt aus, als disponirte ſie über

Vermögen, das keinen Herrn hat. Am beſten iſt

es, wenn es gerade zu Erhaltung des Beſten, das

durch ſeine bisherige Beſtimmung verhindert wurde,

angewendet wird. So konnte der Staat das zur

Fütterung einer Menge eheloſer Faulenzer beſtimm

te Vermögen, am zweckmäßigſten zur Beförderung

... . “, - des
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der Ehen und Ausſtattung armer Mädchens anwen

den. Arme Witwen und Waiſen, und die,

welche in eine ehelige Verbindung nicht tre

ten können, mögen auch hier einen Fond ihres Un

terhalts finden. Es ſey aber nochmals geſagt, die

Regierung greife nicht unter dieſem Vorwande in

fremdes Eigenthum, laſſe ſich nicht durch dieſe Lock

ſpeiſe verleiten, aus Fülle der Macht zu handlen,

und das hinzunehmen, was ihr nicht durch Gegen

macht vorenthalten werden kann. Sind ſolche Stif

tungen unſchädlich, oder gar nützlich: ſo halte ſie

; §. 3o6. -

Der Regent oder die Regenten eines Landes

können alle Geſchäfte nicht allein verwalten. Sie

können ſie wolleiten aber nicht verrichten. Ein

Staat muß dahero Gehülfen oder Diener haben,

durch die er die Geſchäfte betreibt, und ausrichtet,

- §. Zo7. " . -

Die Wahl dieſer Diener iſt ein wichtiger Theil

der Regierungskunſt. Sie können Werkzeuge zum

Wohl und zum Verderben des Landes werden. Das

Geſchäft iſt daher ſchwer. Denn zu einer ſolchen

guten Wahl gehöret Menſchenkenntniß, eine an ſich.

-

nicht leichte Sache, die aber bey dieſer Wahl das

durch noch ſchwüriger wird, weil das Subjekt oft

eher gewählt werden muß, ehe es gekannt wird.

Jedoch ſind die Schwürigkeiten nicht ſo unüberwind“
/

ich, daß man nicht wenigſtens durch eine vorſich“

sei Ji-2 tige
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tige Verfahrungsart dem Zwecke ſich nähern ſollte,

Der Verſuch, einige Grundſätze feſtzuſetzen, die

dieſes Verfahren leiten müſſen, wird es zeigen,

Sie ſind folgende:

1) Man beſetze die Bedienungen des Staats

vorzüglich mit geſchickten Landeseingebornen, ſo

viel man deren nur hat. Der Eingeborne hat erſt

lich ein Recht im Lande verſorgt zu werden, wenn

er tüchtig dazu iſt, und es iſt ein ſehr willkürliches

Verfahren der Regierung, wenn ſie ihn in dieſem

Falle ausſchließt, eine Macht, die ſie nicht mit

Recht hat. „Er gehöret zu der Geſellſchaft, die ih

re Rechte nicht der höchſten Gewalt, nach deren

Willkür, ſondern bedingungsweiſe überlies, und

die Einwilligung ſich nach eigenwilligen Gefallen

von der oberſten Gewalt zurückſtoßen zu laſſen, kann

wol nicht vermutet werden. Der Eingeborne hat

auch für den Ausländer den Vorzug, daß ihn die

Vaterlandsliebe einen gewiſſen guten Willen giebt,

den der Fremde wenigſtens nicht gleich hat. Des

halb aber iſt gar nicht die Meynung, Ausländer

ganz auszuſchlieſſen, wenn ſie ſich durch Geſchick

und perſönliche Verdienſte auszeichnen. Das wäre

unpolitiſch, ſo wie es im Gegentheil eine einge

ſchränkte Einſicht verräth, wenn man glaubt, daß

man das Geſchick bloß bey Ausländern antreffen

könne.

2) Man achte Rechtſchaffenheit, Wiſſenſchaft

und Brauchbarkeit und Geſchick, und verachte den

bloßen Reichthum, ohne jene, Dieſes klingt ſº

- - » : trivial
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trivial, daß es ſcheint, es ſey nicht der Mühewerth,

ſo etwas zu ſagen. Scheinen und Seyn ſind oft ſehr

unterſchieden. Es geht hier, wie bey unzählig vie

len Dingen, die man zu verſtehen glaubt, weil

man die Wörter, die ſie bezeichnen, täglich braucht,

weil man das eine und das andere Merkmal der

Sache unterſcheiden kann, und – dennoch hat

man einen äußerſt verworrnen Begriff von der Sa

che ſelbſt. Wäre die erſtangeführte Regel ſo ein

leuchtend bekannt, und allgemein angenommen:

ſo könnte nicht ſo mannigfaltig dagegen verſtoßen

werden, oder man müßte denn behaupten, es ge

ſchehe aus Porſatz. >

Es girr Bedienungen, welche hauptſächlich

Gelehrſamkeit erfordern; es giebt andere, zu wels

chen Wiſſenſchaft und zugleich Erfahrung und

Kenntniß des Landes gehöret, und noch andere

giebt es, zu welchen bloß Erfahrung in gewiſſen Ge

ſchäften, oder eine auf einen gewiſſen Gegenſtand

eingeſchränkte Kenntniß nöthig iſt; und eudlich

giebt es ſolche, die mit nichts als körperlichen Er

ſcheinungen, Bewegungen und Figuriren beſchäftigt

ſind. - - >

Die Wahl der Gelehrten iſt am wenigſten ſchwü

rig, weil es Mittel giebt, ſich zu belehren, ob

ein Mann gelehrt ſey oder nicht. Kaum iſt aber

der Fall möglich, daß nicht auch der Gelehrte, eine

gewiſſe Art eines thätigen Geſchäfts mit überneh

men müſſe, wenn er nutzen ſoll. Jedoch ſchränkt

ſich dieſes gemeiniglich bloß auf eine Art der Thä

v Ji 3 tigkeit
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igkeit ein, und alſo iſt auch der Mann von dieſer

Seite leichter zu beurtheilen und zu wählen. Hie

her gehören z. B. die akademiſchen Lehrer. Ge

lehrſamkeit, Gründlichkeit, Ordnung, Richtigkeit,

Deutlichkeit und Faßlichkeit im Vortrage machen

den Umfang ſeiner Lehrer- Eigenſchaften aus. Das

er ein ſittlich guter Mann ſeyn müſſe, verſteht

ſich von ſelbſt. Man meyne deshalb aber nicht,

daß hiermit geſagt ſeyn ſolle, daß ſolche Männer -

unter die alltäglichen Erſcheinungen gehören. Das

gewiß nicht. Nur ſo viel ſoll damit geſagt ſeyn,

daß ein Kenner ſich eher im Stande befinde, von

den Vortragsfähigkeiten eines ſolchen Mannes ſich

zu unterrichten, als von den Fähigkeiten eines ſol

chen, der ſeine Talente auf mannigfaltige, nicht

gleich zu erforſchende Weiſe anwenden ſoll. Vor

züglich hüte man ſich aber wol, daß man Lehrer

nicht bloß nach ihrem ſchriftſtelleriſchen Rufe wäh

le. Dieſer entſcheidet nicht immer für einen gu

ten Lehrer, wenn auch der Mann würklich gelehrt

iſt. Fehlet ihm die Gabe des Vortrags, äußerli

cher Anſtand, körperlicher mimiſcher Ausdruck, und

eine gewiſſe unterhaltende Lebhaftigkeit: ſo bleibt

ihm nichts als eine in ihm verſchloſſene Gelehrſam

keit, die ſich allenfalls nur in Schriften äußern

kann. Dieſe aber macht nicht den Lehrer aus.

Ebenſo verhält es ſich mit bloßen juriſtiſchen

Bedienungen oder Juſtizſtellen. Rechtswiſſenſchaft

oder Kenntniß der Rechte und ihre Anwendung ſind

der ganze Würkungskrais, Man merke es, daß ich

- -- ſage,
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- ſage, bloße Juſtizſtellen. Der Faſt wird ſelten

ſeyn, aber er iſt es doch hin und wieder. Solche

Männer, die ſolche einförmige Art der Geſchäfte

eine lange Reihe von Jahren (es ſey als Richter

oder als Sachwalter) geführt haben, pflegen nicht

ſelten für andere Geſchäfte unbrauchbar zu werden.

Denn der Gang ihres Verſtandes wird zu einför

mig. Ueberhaupt iſt ein bloßer Juriſt ein einge-

ſchränkter Geſchäftsmann. Er will alles über den

Leiſten des Corporis juris paſſen, und was ſich

darüber nicht zwingen laſſen will, muß er ungethan

laſſen. Gewöhnlich verachtet er alles, was nicht

Juriſterey iſt, und preiſet nur dieſe, ohne zu be

denken, daß der Zweck um deſſentwillen ſie da iſt,

nämlich die Gerechtigkeitspflege, nur Ein Theilei

ner guten Verfaſſung ſey, und daß Wohlſtand,

deſſen feſte Gründung ganz ausgebreitetere Kennt

niſſe erfordert, erſt da ſeyn müſſe, ehe man über

Mein und Dein entſcheiden kann. -

- Diejenigen Bedienungen, welche Wiſſenſchaft

und zugleich Erfahrung und Kenntniß des Landes er

fordern, ſind ſchon ſchwüriger zu beſetzen. Sie

verlangen applitative Männer, die einen guten

Beobachtungsgeiſt haben, Männer die nicht bey

den erſten Eindrücken ſtehen bleiben, ſondern wei

ter forſchen, die in ein Detail herunter und von

demſelben wider hinaufſteigen können, die eine über vie

le Gegenſtände ausgebreitete Kenntniß durch Erfah

rang ſich erworben haben, eine Kenntniß, die nicht

aus Spekulationen, ſondern aus Begriffen, deren

Ii 4 Anwetl
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Anwendung Menſchenglück befördert, beſtehet. Nur

eine frühzeitige Handanlegung an Geſchäfte des

thätigen Lebens bildet einen ſolchen Mann. Die

erſten Diener des Landes, welche die Regierungdeſ

ſelben beſorgen, und die ſtufenweiſe auf ſie folgen

de Arbeiter, welche das Wohl des Ganzen und Ein

zelnen bearbeiten ſollen, müſſen ſolche Männer nach

dem Verhältniſſe des Umfangs ihrer Geſchäfte ſeyn,

und je mehr ſie ſich dem großen Haufen nähern, der

ihrer beſondern Vorſorge anvertrauet iſt, je ſorg

ſamer und redlicher müſſen ſie ſeyn, um ihre Obern

in Stand zu ſetzen, Gutes zu thun. Denn der

größte Haufe, oder die unterſte Volksklaſſe, iſt und

bleibt die Grundlage des Wohls eines Staats.

Hieraus iſt es alſo ganz klar, daß es nicht gut

gethan ſey, wenn man die Sorge für dieſen groſ-

ſen Haufen, den Domänenpächtern, die in man

chen Vorfällen ein entgegengeſetztes Intereſſe mit je

nem haben, anvertrauen will. Auſſer, daß es ſol

chen Leuten öfters an Kenntniſſen fehlt, entſtehen

nicht ſelten Kolliſionen, und wenn jene Pächter aus

beſondern Gründen für wichtige Leute gehalten wer

„den, die man ſchonen will, ſo fällt der Druck ge

wöhnlich auf den geringen Mann.

Um zu ſolchen Leuten in den obern Stellen zu

gelangen, iſt es der ſicherſte Weg, wenn die brauch

baren aus den geringern Bedienungen in die Höhe

ſteigen. Selbſtarbeiten iſt der Grund aller Appli

kation und nutzbaren Thätigkeit. Jenes giebt Er

fahrung und dieſe iſt die größte Lehrmeiſterin. Wenn
(RN

-



-

-/

HSS ( 565 ) =D

? - - - - - - - -
-

ein Regent ſolche Leute von erprobter Treue und

Geſchick von unten heran, durch alle Arten dieſer

Geſchäftsbehandluugen bis zu den Stufen, die ihm

nahe ſind, heraaſteigen läßt, ſo geht er auf einem

ſichern Wege. Denn die nur kann er genau erfor

ſchen, die ihm nahe ſind, und findet er dieſe recht

ſchaffen: ſo kann er darauf rechnen, daß ſie ihm

auch rechtliche Leute vorſchlagen werden. Traurig

aber iſt es, wenn es den Obern an Einſicht fehlt

zu wählen und zu entſcheiden; wenn die Belehrun

gen der Untern ſie erſt dazu in Stand ſetzen müſ-,

ſen, und wenn ſie die Vorſchläge dieſer annehmen,

müſſen, weil es ihnen ſelbſt an Kenntniß fehlt,

ſie zu beurtheilen.

Aus dem ebengeſagten erhellet nun auch, daß

die höhern Kollegien nicht die Schulen, Leute zu bil

den ſind. Allerley Arten daſelbſt nicht vorkommen

der Geſchäfte, ſind nothwendig die Notionen der

Ideen zu vermehren, und einen brauchbaren Ge

ſchäftsmann in der erſtbenannten Klaſſe zu bilden.

Noch eine Anmerkung wird nicht unnütze ſeyn.

Man bilde ſich ja nicht ein, daß große Genies im

mer brauchbar zu Bedienungen ſind. Nicht ſelten

ſchweifen ſie aus und haben große Fehler. Sie

-

-

kreiſes halten, bilden ſich Ideale und wollen dieſen

das Daſeyn geben. Schaden und Koſten fallen

alsdann auf das Land. Es giebt gewiſſe Genies,

- welche denken, ohne zu grübeln, welche auf eine

leichte Art einſehen, begreifen und anwenden, oh

Ji 5 ne
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ne eben tiefgelehrt zu ſeyn. Sie ſind genaue Beob

achter, haben eine lebhafte Vorſtellungskraft , und

wiſſen geſchwind zu klaßificiren, zu wählen und zu

verwerfen. Dieſe geben die thätigſten Männer.

Grundſätze, Wiſſenſchaft und richtige Anwendungs

kraft muß aber ein jeder haben, der dem Staate in

dieſer Art Geſchäften nutzbar ſeyn will. Ein bloſ

ſer natürlich guter Verſtand leitet oft auf Fehlwege.

Solche Bedienungen, welche bloße Erfahrung

in gewiſſen Geſchäften, eine auf einen beſondernGe

genſtand beſchränkte-lokale Kenntniß erfordern, müſ

ſen nur mit ſolchen Leuten beſetzt werden, welche

an Ort und Stelle dazu angelernt ſind. Z. B. Oeko

nomiſche- Berg- Hütten - Forſt - Rechnungsbedien

te und dergleichen. Es iſt wahr, man hat ange

fangen, jenen Kenntniſſen das Kleid ſyſtematiſcher

Wiſſenſchaften anzuziehen. Aber dieſe ſind nicht

für jeden Menſchenkopf brauchbar. Dem gut or

ganiſirten, denkenden Kopfe können ſie bey ſeinen

eigenen Erfahrungen (die er doch platterdings nicht

entbehren kann) leiten, aber der Nichtdenker "weis

nichts damit zu machen. Wenn Erfahrungsſätze

in abſtrakte Sätze verwandelt werden, haben ſie

nicht ſelten das Schickſal, daß ſie dunkel werden.

Es gehört nicht allein ein geübter Verſtand dazu

aus vielen gemachten einzelnen Erfahrungen einen

allgemeinen richtigen Satz abzuſondern, ſondern

es gehört auch ein eben ſo geübter dazu, dieſen all

gemeinen Satz, der nun die Stelle der Regel ver

tritt, wider auf einzelne vorkommende Fälle anzu

- - wenden,
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wenden. Eigne Erfahrung , erlernte Localkennt-

niß, und ihre ungekünſtelte Anwendung, ſind der

ſicherſte Wegweiſer, und daher taugt auch das Ver

ſetzen ſolcher Leute nicht, die ſich jene einmal era

worben haben. An jedem andern Orte, wo nemlich

die Beſchaffenheit anders iſt, müſſen ſie wieder ler

nen, und bis dahin, daß ſie erlernt haben, ſcha

den ſie oft, ſtatt zu nützen.
- - -

Von denen Bedienungen endlich, welche ſich

nicht mit Geſchäften des Geiſtes, ſondern mit kör

perlichen Stellungen und unthätigen Daſeyn be

ſchäftigen, würde es ganz überflüſſig ſeyn, etwas

zu ſagen. Man gebe ſie, wem man es gut fin

det. Sie haben auf das Wohl des Staats keinen

Einfluß, oder ſollen doch wenigſtens keinen darauf

haben. - - -

3) Daß die Regierung die Diener des Staats

hinlänglich beſolden unüſſe, iſt unnöthig zu ſagen.

Denn Stehlen in Hungersnoth hört auf ein Ver

brechen zu ſeyn, und Strafe ohne Verbrechen iſt

Grauſamkeit. Der unter den Sorgen der Nah

rung ſeufzende arbeitet nicht mit Freudigkeit, nicht

mit erforſchender Munterkeit, und ſein Geiſt kann

ſich nie auf die Gegenſtände ſeiner Geſchäfte ganz

heften. Gedanken an ſeine Noth unterbrechen ihn

zu oft. Dieſe bringen ihn dann auf die Gedanken,

ihr abzuhelfen, er hört auf, in der Wahl der Mit

tel dazu, delikat zu ſeyn, und ſo erlaubt er ſich et-

- was, wozu ihn nur Armuth, die drückenſte aller
„“
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Laſten, verleiten konnte. Menſch bleibt Menſch.

Auf alle Weiſe aber iſt es höchſtrathſam, einem

jeden Diener ſeine beſtimmten Einkünfte anzuwei

ſen, nicht aber zufällige und willkührliche, als al

le Arten ſogenannter Accidentien, Sportuln, und

was ſonſt für Namen man auch dergleichen Ein

künften geben will. Erſtlich iſt es der Würde des

Staats ſelbſt entgegen, wenn er ſeine arbeitenden

Diener nicht ſelbſt belohnt, ſondern ſie an andere

weiſet, die ihnen jedesmal den Lohn bezahlen ſol

len. Die Behandlung der Geſchäfte ſiehet alsdann

einem Kramladen oder einer Werkſtatt ähnlich, wo

eine gewiſſe Waare für Geld zu haben iſt. Zwey

tens iſt es für den Diener und das Volk gleich

ſchädlich. Iſt jener ein ehrliebender Mann, ſo -

wird ihm dieſe Einnahme widrig ſeyn, und er wird

lieber leiden, als ſie mit einiger Strenge einfor

dern. Er wird alſo verkürzt. Iſt er aber ein

habſüchtiger Menſch von kleiner Seele, ſo wird er

dieſe Art der Einkünfte mißbrauchen, er wird ſie

mit Härte von Unvermögenden fordern, er wird

die Einnahme vervielfältigen, und ſich auch wohl

erlauben, mehr zu nehmen, als er nehmen ſollte.

Die Regierung glaube ja nicht, daß ſie durch ihre

Aufſicht und Klugheit dies Uebel verhüten wolle.

Dieſes iſt nichts als ein eitler ſtolzer Gedanke de

rer, die da wähnen, daß ſie mit Gebieten und

Verbieten alles ausrichten können. Noch ſchädli

cher aber wird eine ſolche Einrichtung, wenn die

Einkünfte von Sportuln unter mehrere ſo ungleich

getheilet werden, daß die Arbeitenden wenig, und

» . die
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die Müſſiggänger viel davon bekommen. Die Uns

gerechtigkeit abgerechnet, hat es die ſchädliche Fol

ge, daß der Arbeitende verdrüslich wird, und ſo

gehen die Sachen langſam, oder bleiben gar lie

en, weil dieſer denkt, jener müſſe ſie thun, und

umgekehrt. Man hat den Irrglauben, daß

man durch reiche Bediente an Beſoldungen erſpa

ren könne. Aber man ſieht warlich die Sache zu

einſeitig an. Reiche Leute ſtreben zwar oft nach

Dienſten, um ihrer Ehrſucht ein Gnüge zu thun.

Denn Befehlen iſt dem Stolzen behaglich. Des

halb iſt aber ihre Meynung nicht, daß ſie ihre

vermeintlichen Dienſte umſonſt leiſten wollen. Die

mehreſten ſuchen ihren eignen Nutzen ſo gut, wie

die Unvermögenden, und wenn ſie nun, an große

Einnahmen gewöhnt, nicht nach dem ſich gemach

ten Maaße bezahlt werden, ſo kommt ihnen der

Wahn ein, daß die Regierung ihnen Verbind

lichkeit habe; daß man ſie nicht als andere, denen

Bedienungen die einzige Quelle ihrer Einkünfte

ſind, behandeln dürfe; daß ſie nicht alles zu thun

nöthig haben, was andere thun. Sie verrichten ih

re Geſchäfte nach eigner Willkühr, und denken

und ſagen, daß ſie nicht viel verlieren, wenn ſie

ſo geringe Einkünfte auch entbehren müſſen. We

he dem Fürſten, der ſo bedient wird, und es ſich

gefallen läßt, ſo bedient zu werden. Dieſes iſt

- keinesweges ein Vorwurf, der alle reichen Diener

treffen ſoll. Weit gefehlt. Ein reicher Mann,

der Fähigkeiten, Geſchick, Fleiß und ein recht

ſchaffenes Herz hat, iſt einſchätzbarer Mann. Er
si, muß -

.
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muß aber darnach auch eben ſo gut belohnt wer

den, als ein anderer. Reichthum hingegen ohne

dieſe Eigenſchaften können ihn nie zu einem guten

Diener des Staats machen, und jener muß nicht

die Urſach ſeiner Wahl und ſeines Vorzugs ſeyn.

Es giebt ſogar gewiſſe Bedienungen des Staats,

die ein vermögendes Subjekt erfordern. Z. B.

Kaſſenbedienungen, bey welchen Leute nöthig ſind,

die dem Staate durch ihr eignes Vermögen Sicher

heit für die ihnen anvertrauten Gelder leiſten kön

nen. Jedoch müſſen ſie demohnerachtet das gehö

rige Geſchick haben.

. Eine Frage mögte hier noch wohl zu erörtern

ſeyn. Soll denn die Regierung bey Beſoldung der

Diener des Staats Rückſicht auf ihre Familie neh

men? Oder iſt es wohl gerecht, zu ſagen: man

beſolde den arbeitenden Diener, nicht aber Frau

und Kinder? Dieſes iſt ungerecht, das läßt ſich

aus Gründen beweiſen. Erſtlich, der Fortpflan

zungstrieb iſt dem Menſchen angebohren. Kann

man alſo wohl verlangen, daß er einem natürlichen

Triebe entſagen ſolle ? Zweytens, iſt es denn alſo

wohl gerecht und billig, daß man denjenigen, die

ihre Dienſte unmittelbar dem Staate widmen, ſo

widmen, daß ſie allen andern Geſchäften entſagen,

deren Betreibung jenen hinderlich ſeyn würde, die

ſe unnatürliche Bedingung zumuthen will? Wer

Gründe anzuführen vermag, bejahe beydes. Drit

tens aber iſt eine ſolche Einrichtung ganz unpoli

tiſch. Denn ſie hindert die Bevölkerung. Sie

3 : -
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entziehet dem Staate einen Zuwachs an nützlichen

Dienern, die ſo zu ſagen in dem Stande der

Staatsdiener, wie in einer Pflanzſchule, erzogen

werden, nützliche Eindrücke empfangen, wenn es

ihren Eltern und dadurch ihnen gut darin geht,

und die hiedurch eine Vorliebe zu dieſem Stande

gewinnen. Viertens reizt eine ſolche Auflage des

unehligen Lebens zur Unregelmäßigkeit und allen ih

ren nachtheiligen Folgen. - Kann die Regierung

dergleichen wohl wünſchen? Fünftens aber hin

dert die Eheloſigkeit der Bedienten die genauere

Verknüpfung an den Staat, welche aus der Liebe

zur Familie und dem Wunſche ihres Wohls noth

wendig entſtehet. Denn eine Familie habender

Diener hat eine große Rückſicht mehr, als ein

eheloſer, ſich durch Wohlverhalten zu befördern,

und nicht durch Uebelverhalten Unheil über die Sei

nigen zu ziehen. Die Klugheit und Gerechtigkeit

erfordert es alſo, daß die Regierung bey den Be

ſoldungen ihrer Diener nicht allein Rückſicht auf

die ehlige Verbindung nehme, ſondern auch ſogar

denen, welche zahlreiche Familien haben, durch ei

ne beſſere Bezahlung zu Hülfe komme.

4) Die Zahl der Diener muß in einem gehö

rigen Verhältniſſe mit den Geſchäften ſtehen. Daß

bey zu wenigen Arbeitern die Geſchäfte liegen blei

ben, iſt klar. Und eben ſo wenig werden ſie gut

betrieben werden, wenn Ein Diener deren zu viel,

oder ſolche Nebengeſchäfte hat, welche ihn zu ſehr

von ſeinem Hauptgeſchäfte abziehen, . Der, #
-
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cher ordentlich arbeiten ſoll, muß nicht durch Zer

ſtreuungen und ohnbedeutende Prungbedienungen

- davon abgehalten werden. Wichtige Arbeiten er

fordern ihren Maun ganz. Dagegen aber iſt es

eben ſo ſchädlich, wenn Diener des Staats ſo we

nige Geſchäfte haben, daß ſie ihnen Zeit zur Un

thätigkeit geben, Vorzüglich hat dieſes eine üble

Folge, wenn mehrere an einem Geſchäfte zuſam

menarbeiten. Unthätigkeit erzeugt Faulheit, der

eine will ſich um die Geſchäfte wegſchleichen, und

ſie auf einen andern ſchieben, dieſer handelt eben

ſo, und ſo bleibt das Geſchäft ungeſchehen. Dieſe

eingeſchlichene Unthätigkeit hat alsdenn noch die bö

ſe Folge, daß die untergeordneten Diener der

Faulheit der Obern durch unzähig geforderte Be

lehrungen zu Hülfe kommen ſollen, und dadurch ſo

mit Arbeiten überhäuft werden, daß die ihnen an

vertrauten Geſchäfte leiden. Nichts iſt billiger

und gerechter, als daß diejenigen, welche ſich an

heiſchig gemacht haben, dem Staate zu dienen, und

die derſelbe dafür bezahlt, auch fleiſſig und treu
arbeiten, und nichts iſt ungerechter, als wenn der

Fürſt ſolche Ucbertretungen nicht ahndet und ſtraft,

Es iſt hier die Rede von dem Recht eines Dritten,

der Gerechtigkeit fordert, Sonderlich muß die

Feilhabung der Gerechtigkeit, oder vielmehr der

Ungerechtigkeit, Geſchenkenehmen aller Art (Ent

ſchuldigung muß hier gar nicht gelten , weil es

Zwang iſt, Recht von gewiſſen dazu angeſetzten

Perſonen zu nehmen), Mißbrauch des Amts, Druck,

Härten und Begünſtigungen, ſie beſtehen, F
E
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ſie wollen, hart beſtraft werden, weil man den

Leidenden ſonſt nicht mit Recht beſtrafen kann,

- wenn er ſich ſelqſt Recht nimmt. Denn den Reche

ten der Menſchheit hat Niemand entſagen wollen.

- -
- * - ::

Sollte denn wohl der Eid ein ſo gutes Mittel

ſeyn, die Diener des Staats zur genauen und

treuen Geſchäftsverwaltung zu verbinden? Einen

Schein hat die Sache freylich. Aber wird der,

der die Verbindlichkeit erkennet, dasjenige redlich

zu erfüllen, wozu er ſich verpflichtet hat, nicht

ſchon hierin Grund zur Thätigkeit, Treue und

Fleiße finden? Und der Gewiſſenloſe, dem jene

übernommene Verbindlichkeiten nicht einleuchten,

wird dieſer ſie durch das eidliche Verſprechen ver

- bindlicher finden? Erfahrung mag urtheilen. Oft

iſt dieſer geleiſtete Dienſteid ein Mittel, einer groe

ben Unwahrheit den Stempel der Wahrheit zuges

ben, ein Zufluchtsort, in den ſich der vereidete Bb

ſewicht verſtecken kann. Ein einziger Fall wäre

freylich möglich, daß ſich der Böſewicht durch das

Mittel, ihn zur Erfüllung ſeiner Pflicht anzuhal

ten, mehr verpflichtet hielte, als durch die Pflicht

ſelbſt. Er könnte aus einer gewiſſen beſondern

Vorſtellung und Furcht den Meyneid für ein gröſs

ſeres Verbrechen halten, als andere, die ihrer Fols

gen wegen gewiß noch ſchwerer ſind. Es giebt

Diebe und Betrüger, die doch aber keinen falſchen

- Eid ſchwören würden. Allein ſolche Fälle ſind zu

einzeln, um eine Regel nach ihnen feſtzuſetzen. - -

- - - - * C tº : 2.
- - * -
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Ein paar Anmerkungen möchten hier nicht an

unrechten Orte ſtehen. 1) So wie die Gerechtig

keit das nur geſagte erfordert, ſo fordert ſie es

auch ohne Ausnahme. Ein Betrüger, ein Böſe

wicht, ein Verkäufer der Gerechtigkeit, ein Plak

ker, ein Unterdrücker, ein Schänder der Menſch

heitsrechte von höherer Geburt, von höhern Ran

ge, von höherer Bedienung muß alſo nicht frey

durchgehen, oder in gewiſſer Weiſe wohl gar belohnt

und auf dieſe Art Theilnehmung an ſeinem Verbre

chen gezeiget, dagegen aber der Geringere deſto

härter geſtraft werden. Hier ſind die Thaten der

Gegenſtand und nicht die Perſonen. Aber –

O Tempora o mores! – ---

2) Die Regierung hüte ſich wol, daß ſie nicht un

ter dem Scheine des Eifers der Gerechtigkeit Unge

rechtigkeiten begehe. Verläumdungen, Haß der Obern

gegen die Untern, die ſich nicht zu ihren böslichen

Abſichten gebrauchen laſſen wollen, Streitigkeiten

eines ehrlichen Mannes mit den Günſtlingen jener

Obern, mit denen ſie ihr Werk in Finſtern treiben,

heimliche Anzeigen, Denunciationen ohne, oder un

ter verdeckten, kollektiven Namen mögen nie die

Urſachen, die Beweggründe ſeyn, gegen Diener

des Staats zu verfahren. Man verwechſele ſie

nicht mit Sklaven, deren Perſonen man als ſein

Eigenthum anſiehet. Nein das ſind ſie nicht. Sie

ſind freygeborne Menſchen, Diener des Staats,

deſſen Oberhaupt über die Rechte der Menſchheit

nicht disponiren kann. Der Staat iſt ihnen gleich

jeden andern Gerechtigkeit ſchuldig.

* . - - 3) Zu
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- 3) Zu Erhaltung des nöthigen Anſehens müſ

ſen die Diener des Staats mit den nöthigen Titeln

und Range bekleidet ſeyn. Wegen der an der Sinn

lichkeit klebenden Menge und der Unterordnung de

rer, welche die vertheilten Geſchäfte verwalten, iſt

dieſes nothwendig. Daher iſt es nicht gut gethan,

wenn man dieſes Achtungsmittel der Sinnlichkeit

vilipendirt, und Leuten ohne Geſchäfte, oder ſol

chen, die geringe Geſchäfte verwalten, unangemeſ

ſene Titel giebt. Für die wirklichen Geſchäftsmän

ner müſſen die paſſenden vorbehalten bleiben. Be

tittelte Müßiggänger müſſen ihre eignen haben.

4) Zu Erhaltung der den Dienern des Staats

nöthigen Achtung trage die Regierung ſelbſt durch

ihr Betragen das ihrige bey. Einen treuen und

geſchickten Diener halte ſie werth und bedenke nur,

daß ſie ihn durch bloße Beſoldungsbezahlung nicht

belohnen kann. Nichts als Geſchick, Treue,

Fleiß und Verdienſte muß der Maasſtab des Vor

zugs der Bedienten ſeyn. Dieſes iſt das Beförde

rungsmittel der Rechtlichkeit, und es wäre gut,

die beſondere Bewegurſache eines ertheilten Vorzugs

jedesmal anzuzeigen. Denn Verdienſt muß jeder

Rechtſchaffene reſpektiren, und thut er es nicht, ſo

beſchimpft er ſich durch ſeinen Unwillen dagegen.

Siehet ſich aber der Würdige zurückgeſetzt: ſo kränkt

es ihn und macht ihn mißmüthig. Seine Spann

kraft erſchlafft. Wird der Unwürdige vorgezogen,

muß dann nicht bey Leuten von nicht feſten Charak.

ter und guten Grundſätzen der Gedanke entſtehen

- Kk 2 und
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und befolgt werden, daß Unwürdigkeit, Nieder

trächtigkeit und krumme Wege Beförderungsmittel

ſind? Und dann – der ſtumpfſte Verſtand folgere

hier ſelbſt. Freylich in ſo weit der Fürſt die Sa

che von Seiten ſeiner Mächt anſiehet, der nichts

entgegen geſetzt werden kann, mag es ihm ſchei

nen, als hienge es von ihm ab, dergleichen nach

ſeinem Willen zu thun. Aber – Macht muß nicht

ohne Moralität und Klugheit ausgeübt werden,

ſonſt hört ſie auf gerecht zu ſeyn. Der Gedanke

ſey den Regenten beſtändig gegenwärtig, daß es

ihnen leichter iſt, unendlich viele Dinge durch Macht

aus eignem innern Triebe ſeyn und es iſt ein gar

mächtiger Unterſchied, zwiſchen einem Diener des

Staats, der aus dieſem handelt, und dem, derſei

ne Geſchäfte ausbezahlter Pflicht thut.

Staats nicht zu viel Anſehen und Macht einzuräu

men. Er wird alsdann zu viel geſucht, geehrt

und gefürchtet, ſo, daß nicht mehr die Geſetze re

gieren, ſondern Er. Der Begriff eines Prinzipal

miniſters enthält daher immer den Begriff einer

Beleidigung für den Fürſten. Eben ſo ſorgfältig

hüte ſich ein Fürſt für Lieblingen. Sie ſind dem

–Fürſten, dem Staate und am Ende ſich ſelbſt ſchäd

lich. Denn es fehlt nicht, daß den Liebling nicht

zuletzt ſeine Irrwege, der Unwillen und die Mis

»gunſt anderer zum Verderben führen ſollten. Man

kann dreiſte behaupten, daß der, welcher ſich zum

Dieſe müſſen es

- . Vor al-

len Dingen hüte ſich ein Fürſt Einem Diener des

Liebling machen läßt, keine redlichen Abſichte habe.

- –- - - - * *. us
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Zudem hat der Gedanke etwas erniedrigendes für

den Liebling ſelbſt. Er kann es nicht ſeyn, ohne

in die Lieblingsneigungen desFürſten hineinzugehen.

Nicht Widerſtreben, ſondern Gefälligkeit, Einwil

ligung in den Willen des Fürſten und Hülfleiſtung

- zur Ausführung deſſelben, macht ihn zum Lieblinge.

Muß er dabey nicht oft gegen ſeine Ueberzeugung

handeln? Und läßt ſich dieſes wohl mit einem Man-

ne von Grundſätzen und feſten Karakter (den ein je

der Menſch der jeme hat, haben muß) vereinigen?

Eine knechtiſche Maſchine, ein Sklave iſt alſo ein

Liebling ohnſtreitig allezeit. Und wer will ſich ſo

weit erniedrigen? -

Mit einem Liebling verwechſele man nicht den

Mann von Weisheit, Geſchick, Fleiß und Treue,

der ſich durch dieſe Eigenſchaften das beſondere Zu

trauen ſeines Fürſten erwarb. Jener kriecht, die

ſer geht mit erhabner Stirne. Jener ſchmeichelt

und ſagt immer: Ja; dieſer ſagt die Wahrheit uns

verhalten, widerſpricht, wenn es ſeine Einſicht und

Pflicht gebieten, und ſagt alsdann: Nein. Jener

räth nach Nebenabſichten; dieſer nach den beſten

Hauptabſichten. Jener nimmt es übel, wenn ſein

Rath andern zur Prüfung vorgelegt, und nicht gleich

im Stillen befolgt wird; dieſer ſieht jenes nicht

allein gerne, ſondern er erbittet und verlangt es.

Welch ein mächtiger Unterſchied! - - -

Gut iſt es nie, wenn ein Fürſt den Ratheis

nes einzigen, ohne die, welche in dieſen Geſchäf

ten auch arbeiten, oder gar beſonders arbeiten, nur

“ K k 3 - for
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dert und befolgt. Ohne zu rechnen, daß er fehl

ſam ſeyn, aus Nebenabſichten, in Hinſicht auf

ſchon gethane eigenwillige Verſprechungen und Be

- günſtigungen des Rathgebers gegeben werden kann,

- beleidigt es andere Haupt- oder Mitarbeiter in dem

z. - ſelben Geſchäfte. Mistrauen gegen ſie, oder die

Meynung, daß ſie Dummköpfe ſind, muß immer

geargwohnt werden, und beydes erregt Unwillen,

Mismuth und erſchlafft in der Thätigkeit. Der

Fürſt bilde ſich ja nicht ein, daß er oder ſein Günſt

ling dieſem Uebel abhelfen wollen. Sie können es

wahrhaftig nicht. Wo Zutrauen und guter Wille

fehlt, da fehlt die Seele der Geſchäfte und der Un

terſchied im Handeln und Ausführen wird eben ſo

groß, wie die Handlungen eines beſeelten Weſens

und eines Automaten unterſchieden ſind.

5) Endlich werden auch Bedienten - Witwen

und Waiſen-Verſorgungsanſtalten Aufmunterungen,

zur Treue und Uneigennützigkeit der Diener des

Staats werden. Aber woher ſoll der Fond dazu

kommen? Erſtlich muß ja der Staat die Hülfloſen

überhaupt verſorgen, und warum ſollten denn die

davon ausgeſchloſſen ſeyn, deren nächſte Verwandte

ihm dienten, das Ihrige zu ſeiner Erhaltung mit

beytrugen? Zweytens aber wird die Regierung,

wenn ihr nur erſt die Anerkennung dieſer Pflicht,

und der Nutzen, den ſie in der Ausübung bringt,

den guten Willen ſchaft, die Mittel dazu ſchon fin

den. Wie manche verſchwenderiſche Ausgabe, wie

mancher unrecht gemachter Aufwand könnten nicht

* 3. 3. - hiezu
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hiezu angewandt werden. Ein jeder Staat gehe

alle ſeine Einrichtungen gewiſſenhaft durch, und er

findet gewiß dergleichen. Wenn er ſie durch eige

nes Nachſinnen findet, ſo iſt es zuträglicher. Denn

* -

W.

wollte man ſie namentlich angeben, ſo könnte man

auf Lieblingsanſtalten oder Verwendnngen ſtoßen,

Zorn anrichten und dann – alles vereiteln.

- §. 3o8. -

Noch eine Frage iſt zu erörtern. Kann denn

ein Fürſt die Diener des Staats nach Gefallen ent

laſſen wenn er will? Das Gegentheil, es ſey denn

durch eine beſondere Verabredung anders feſtgeſetzt,

ſcheint in der Natur der Sache ſelbſt zu liegen.

Der Geſchäftsmann hat gewöhnlich kein anderes

Mittel ſich zu erhalten als die Einkünfte aus ſeiner

Geſchäftsverwaltung. Er erlernet die dazn gehö

rigen Wiſſenſchaften und widmet ſich dieſer Lebens

art mit Ausſchließung aller übrigen. Sein gan

gründen ſich darauf, ſein Leben in dieſer Laufbahn

fortzuführen. Wird er auf einmal daraus geſtoſ

ſen, ſo wird er ins Elend geſtürzt. Was könnte

denn nun auch für ein vernünftiger Grund vorhan

den ſeyn, einen Geſchäftsmann, der das thut,

was ihm zu thun oblieget, (denn wenn Urſachen

der Entſetzung da ſind, iſt es eine andere Sache)

7

zes Etabliſſement, ſeine Familieneinrichtungen

ſeines Dienſtes zu entſetzen und einen andern an ſei

ne Stelle zu nehmen? Bloßer Eigenſinn und Ei

genwille könnten doch wohl in einer ſolchen, das

Wohl eines oder gar mehrerer Menſchen betrefen

* Kk 4 - - : , deu



- -

BBS ( 529 ) SFZK

den Sache nicht gültig ſeyn. Ein Staat würde

ſich auch hiebey nicht gut ſtehen. Denn jeder brauch

bare Mann würde aus Furcht dieſes traurigen

Schickſals ein anderes Unterkommen ſuchen undan

nehmen, ſobald er könnte. Aber, wird man ſa

gen,“ die Diener des Staats fordern doch ihren

Abſchied, wenn es ihnen gefällt. Erſtlich iſt gar

keine Vergleichung zwiſchen beyden Fällen, denn

der Staat bekommt ſo gleich wieder einen andern

Geſchäftsmann, wenn er will, und alſo wird ihm

kein würklicher Schade zugefügt, wie jenen, der

durch die Entlaſſung in Noth kommt. Zweytens

aber lieſſe ſich auch wol nicht ſchlechtweg behaupten,

daß ein Diener des Staats ſo gerade zu entlaſſen

werden müſte, wenn es ihm einfällt. Verlangt

er, daß der Contrakt auf ſeine Lebenszeit geſchloſ

ſen worden ſey, ſo muß er dieſes anch gegen ſich

gelten laſſen. Jedoch würde ein Staat nicht wol

thun, wenn er Geſchäftsbetreibern, die es wider

Willenthäten, die Geſchäfte anvertrauen wollte.

Daher kommt denn auch wol die Obſervanz, daß

einen Abſchied ſuchenden Diener derſelbe faſt nie

mals verſagt wird. - \

- * § 309. -

Iſt nun die Geſchäftsbetreibung im einzelnen

in gehörige Ordnung geſetzt, ſo muß auch das Gana

ze genau mit einander verbunden werden. Die

Grenzen jeder Abtheilung der Geſchäfte müßen be

ſtimmt, und alle Gattungen derſelben Art in ei

ne gewiſſe Verbindung dergeſtalt geſetzt werden,

- - - - - - E
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ſie unter einer gemeinſchaftlichen Oberaufſicht, zu

der ſie ſtufenweiſe gelangen, nach dem allgemeinen

Zwecke geleitet werden. Sonderlich macht dieſes

die Verwaltung der Staatseinkünfte nöthig, wenn

ihre Einnahme und Ausgabe in ein richtiges Ver

hältniß geſetzt werden ſollen. Dieſe Oberaufſeher

müßen alsdann die Mitarbeiter des Fürſten, daß

iſt: die Gehülfen der Regierung ſeyn.

Erſten Abſchnitts

-

Zwölfte Abtheilung.

Von dem Betragen in der bürgerlichen Ge

ſellſchaft.

- - S. 31 o.

Derjenige, oder diejenigen, welche die höchſte

Gewalt in Händen haben, müßen ihr erſtes Ge

ſetz ſeyn laſſen, die Rechte der Menſchheit zu re

ſpektiren. Nie müßen ſie einen andern Begrifvon

der Macht und Gewalt haben, als daß ſie blos

ein Mittel ſey, Wohlfarth zu befördern nnd Gee

rechtigkeit und Billigkeit geltend zu machen, nicht

aber eine Kraft zu thun, was nicht gehindert

werden kann. Es iſt ihre Pflicht die dem Volke

gegebene Geſetze ſelbſt zu befolgen. Eine kriechen

de Schmeicheley iſt es, dem Fürſten vorbilden zu

wollen, daß er über die Geſetze ſey. Wenn er ſie

mit Ueberzeugung, daß ſie gut ſind, giebt, ſo

# . . ? Kk 5 - - müß
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müſſen ſie ihn feſter binden als andere, welche ſie

nicht ſo durchſchauen. Warum ſollte er ſie denn

auch zu befolgen nicht verpflichtet ſeyn? Er iſt ja

ein Mitglied, und nicht eine von der Geſellſchaft

abgeſonderte, abgetrennte Exiſtenz, ob er gleich

auf der erſten Stufe ſteht. Sind die Geſetze, was

ſie ſeyn ſollen, ſo ſind ſie Mittel zur Menſchen

wohlfarth, welche die natürliche Freyheit nicht

mehr einſchränken, als die Nothdurft es erfordert.

Wie könnte er ſie alſo nicht befolgen, ohne zu

gleich das Bekenntniß abzulegen, daß ſie daß nicht

ſind, was ſie ſeyn ſollen? Eine genaue Selbſtbe

obachtung der Geſetze wird ihnen auch ein gewiſſes

Gewicht geben, ſie werden der Sinnlichkeit des

Volks dadurch ehrwürdig werden, und Nachahmung

des großen Beyſpiels und willigere Befolgung wird

die Würkung davon ſeyn. Denn es kann nicht feh

len, daß die geringere Volksklaſſe, die die Rechte

der Menſchheit ohnaufhörlich fühlt, und nicht ganz

in ſich erſticken läßt, über ſo partheyiſche Geſetze

murren muß, welche nur ihnen ihre Freyheit neh

men, den Großen aber dieſelbe laſſen. Gerade als

wenn der Staat einen Menſchen über die Rechte

der Menſchen erheben, und einen andern unter die

Rechte der Menſchen herabwürdigen könnte. Daß

alles dieſes auch in Betracht der Familie des Für

ſten anzuwenden ſey, iſt aus dem ſoeben geſagten

nicht zu bezweifeln. Sie iſt den Geſetzen, und

der ſie geltend machenden oberſten Gewalt unter

worfen. - - -

. . -
- --
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Beſtehen zwiſchen dem Regenten und demVol

ke gewiſſe Uebereinkünfte, Verabredungen, Regie

rungsbedingungen und Vorſchriften, welche die

Grenzen der oberſten Gewalt, und die Vertheilung

ihrer verſchiedenen Aeußerungen feſtſetzen: ſo müſ

ſen ſie gewiſſenhaft gehalten werden. Denn wie

will ein Fürſt Treue und Redlichkeit von dem ſei

ner Fürſorge anvertrauten Volke erwarten oder ver

§. 3 I 2.

langen, wenn er jene ſelbſt nicht übt? Wird auch

nicht laut darüber geredet, ſo glaube er doch ge

wiß, daß heimlicher Unwille und ſtilles Murren

- daraus entſtehen, welche den Einfluß haben, daß

viele aus dem Volke gleichfalls treulos und unred

lich handeln, wenn ſie es nur ſo thun können, daß

ſie nicht eutdeckt werden. Und wie oft, wie oft

trift dieſer Fall ein!

Dagegen aber liegt auch dem Volke die genaue

ſte Befolgung der Geſetze und aller gemachten An

ordnungen ob. Hierin beſtehet der Bürgergehorſam.

Niemand muß ſich davon ausſchließen wollen, und

man kann gerade zu behaupten, daß der, welcher

ſich den geſetzlichen Anordnungen, und wenn ſie

auch unvermeidliche Bürden enthalten, entziehen,

der, welcher Vorrechte für andern verlangen will,

kein guter Bürger ſey. Er iſt ein Eigennütziger,

Stolzer, ein Unwürdiger, der nur andere drücken

- will, weil ihn ſein Eigendünkel glauben macht,

- - - - - - - > LE
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erſey beſſer, wie jene, da er doch eigentlich ein

ſchlechterer Bürger, iſt. In einer bürgerlichen

Geſellſchaft macht das gute bürgerliche Verhalten

lediglich den Werth bes Menſchen aus.

Nicht jeder kann Richter über die Geſetze und

Anordnungen in einem Staate ſeyn. - Die Ver

wickelungen ſind zu groß, der einzelnen Theile, de

ren Verbindung das Ganze ausmacht, ſind zu viel,

als daß ein Jeder ſie ganz überſehen könnte. So

viel aber immer möglich iſt, handle man nicht ver

deckt, ſondern laſſe Alles (hier iſt von zu befol

genden Anordnungen und deren Folgen hauptſäch

lich die Rede,) dem Auge Aller ſehen. Dieſes iſt

freylich nur da thunlich, wo man immer auf dem

rechten Wege wandelt. Dem ſey nun aber wie ihn

wolle: ſo kann ſich doch nicht ein Jeder das Recht

anmaßen, Anordnungen zu verwerfen, wenn ſie

ihm nicht gut ſcheinen. Und der bloße Vorwand,

daß die oberſte Gewalt keine andere Rechte habe,

als die, welche ihr durch Einwilligung des Volks

verliehen worden ſind, kann nimmer darauf ausge

dehnt werden, daß eines jeden Wille das Geſetz

machen wolle. Hieraus entſteht Zerrüttung, Em

gräßlichen Gefolge des Mordens und Raubens.

So lange die Anordnungen nicht offenbahr die

Rechte der Menſchheit verletzen; ſo lange nicht die

Grundgeſetze des Staats durch willkührliche Ge

walt überſchritten werden, mußJeder folgen. Nur

T. dann



in Grauſamkeiten des Raubens und Mordens aus

)

-

ººs (525) =W.

dann erſt ſuche das Volk ſeinen Untergang abzus

wehren, wenn Dinge vorgenommen werden, wel

che die Bande der Geſellſchaft zerreißen und

das Gleichgewicht und Verhältnißzwiſchen dem

Volke und ſeinen Führern aufheben. Die Wei

ſen, Gutdenkenden und Einſichtsvollen aus allen

Standen des Volks müſſen hier einzig und allein

die Richter ſeyn, nicht die Großen des Volks, noch

auch der große Haufe deſſelben. Man bilde ſich

ja nicht ein, daß dieſer, wenn er ſein Murren

äußert, nur im Sinn habe, das drückende Joch

abzuſchütteln. Nein, er will ſich allen Bürden

entziehen, er will ſich von aller geſetzmäßigen Ord

nung losmachen; er glaubt der Zuſtand der Geſetz

loſigkeit ſey der Zuſtand der Glückſeligkeit, indem

jeder nur nach ſeiner Behaglichkeit in einem ſolchen,

urtheilt und abmißt. Und das iſt das, was er

Freyheit nennt. Das Ding heißt aber eigentlich

Zügelloſigkeit. Der hieraus entſtandene Zuſtand

iſt ſo arg, als der Despotismus, der dadurch

weggedrängt werden ſoll, nur daß er nicht ſo lange

dauern kann, als dieſer. Der Despotismus einer

oberſten Gewalt verfährt nach angelegten Planen,

handelt nach einer gewiſſen Uebereinſtimmung im

Ganzen; das despotiſirende Volk hingegen nach

Einfällen der Ausgelaſſenheit ohne Plan in Gan

zen; der erſte gründet ſich auf eine ſchon etablirte

Macht, der des Volks aber, auf eine zu etablirende,

daher kann auch der Despotismus der letztern Art

nie ſo lange dauren, als der von der erſtern. Der

ge
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gebrochene Pöbel reibt ſich ſelbſt auf; und die Er

wiederung eignes Benehmens, die Unſicherheit, in

der Jeder ſelbſt lebt, belehrt ihn bald, daß er im

Irrwahnſey, und ſeine kurze traurige Erfahrung

macht es ihm fühlbar, daß ſein neuer Zuſtand ein

Zuſtand der Verwüſtung und des Jammers ſey.

Dieſes zwingt ihn, denſelben zu verleſen, und ſo

entſteht denn wieder eine neue, wiewolungeformte,

oberſte Gewalt oder Regierung. Die Spuren des

Umſturzes der vorigen und die dadurch entſtandene

Erſchütterungen ſind aber oft noch lange merkbar

und empfindlich. So geht es mit allen Zertrüm

merungen, aus welchen ein neues Weſen hervorgehen

ſoll. Man erwäge alſo ſorgfältig ehe man zu Zer

trümmerung und Umſturz ſchreitet, und laſſe beydes

nur ein Mitte der äußerſten Noth ſeyn.

Ueberhaupt hat man Urſach mißtrauiſch gegen

die Reformen zu ſeyn, die durch den Pöbel, wes

Standes er auch ſeyn mag, angefangen werden.

Man glaube nur nicht immer, daß edler Freyheits

ſinn die Quelle derſelben ſey. Dieſer entſtehet aus

richtig aufgeklärten Begriffen von Freyheit, und

wird durch Unwillen über gekränkte Menſchenrech

te belebt, durch ernſthafte Schritte geleitet. Der

Empörungsſinn hingegen, der da glauben läßt, daß

man glücklich ſey, wenn man gar keinen Oberherrn

hat, daß iſt: wenn man thun kann, was man

will, leitet den unglücklichen Haufen zur Wuth

und Zügelloſigkeit und braucht nur den Vorwand

eines edlen Freyheitsgefühls, Zuverwundern iſt es

e A alſo,
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alſo, wie enthuſiaſtiſch bisweilen Botsemprun

gen geprieſen werden, und wie man den einen und

andern oft nur den Schein eines edlen Sinnes ha

benden Einfall, für edlen Volksgeiſt erklären kön

ſolche freche Empörung etwas Gutes geſtiftet. Aber

nicht immer iſt die Handlung, die eine Urſach ei

ner anch guten Folge wird, deshalb zu loben.

Eine gefährliche Lehre iſt es mithin, wenn

man das Volk lehren will, daß es bey Erkenntniß

höherer Pflichten die bürgerlichen außr Augen

ſetzen ſolle und könne. Unter dieſem Vorwände

kann ein jeder ſich leicht ſeiner Pflicht entziehen und

eine Ueberzeugung höherer vorſchützen. Der Satz

alſo: man ſolle Gott mehr gehorchen als den Men

ſchen, mnß mit der größten Behutſamkeit gelehrer

werden. Vorzüglich alsdann, wenn von der Ver

theidigung des Vaterlandes mit vorhandener Le

bensgefahr die Rede iſt, würde er, verkehrt anges

- wandt, von ſehr nachtheiligen Folgen ſyntönnen
---

/

Wenn die Regierung nach guten Grundſten

geführt wird, ſo ſind ſolche Empörungen niemals

zu fürchten. . Vertrauen zu der Güte der Regie

rung, Ueberzeugung aus Erfahrung, daß ſie das

Beſte anordnet, daß ſie nie ohne Rückſicht auf die

gemeine Wohlfahrt die Freyheit einſchränkt, und

Laſten auflegt; die Meynung, daß unter ihrer Lei

tung gut wohnen ſey, erzeuget Vaterlandsliebe,
- - >

dieſe

E Wahr iſt es, bisweilen wird auch durch eine

§ 314.

- -
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dieſe mächtige Triebfeder, welche den Menſchen
Eifer und Duldung aller Arten von Beſchwerlich

keiten, die ſie für das Beſte des Vaterlandes un

jneidlich halten, einflößt. Dieſe erſchaft hel

dennähige Verheidiger des Vaterlandes, die ihr

eigenes Leben minder wichtig halten, als das Wohl

deſſelben. Sie macht, daß Menſchen ihrem an

führenden Fürſten bis in den Tod folgen, ſiemacht

ſie ihm ganz unterwürfig und gehorſam, wie Kin

der ihrem Vater ſind. Sie lieben ihn ſeeren

ihn, und das Volk wird ſtolz darauf Unterthanen

von ihm zu ſey. É Haufen eigennütziger Empö

rer kann nicht dagegen halten. Bedenket alſo ihr

roßen auf Erden, daß es beſſer iſt durch Zutrauen

regieren, als durch Gewalt. Folgſame Kinder

Änd beſſere Menſchen als tückiſche Sklaven, und

es iſt mehr Ehre dabey ein freyes, aufgeklärtes Volk

durch ueberzeugung deſſelben zu beherrſchen, als

einen Haufen dummen knechtiſchen Pöbels zu des-

potfiren. Jenes kann nur Weisheit und Ver--

nunft, dieſes aber jede brutale zügelloſe Gewalt

§ 35.
Sollte dieſem ohnerachtet nun aber ein Hau

fen aufrühriſchen Pöbels, erſey auch noch ſº ah

reich, ſich einfallen laſſen ſich gegen gute Geſetze

zu empören: ſo kommt es der Regierung, wegen

des ihr übertragenen Strafamts allerdings zu,

ſolche Empörer mit Gewalt und durch Waffen al

er Art zur Ordnung und zum Gehorſam zu zwin

- - » * * gen
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gen, und ſie außer Stand zu ſetzen ferner aufrüh

riſch zu ſeyn. Die oben §. I 85. und folgendedie

ſes Theils angeführten Strafen werden alsdann, in

ſofern ſie gegen einen großen Haufen anwendbar

ſind, mit Recht gebraucht, und treffen ſonderlich

die Anführer. Wären auch Todesſtrafen je nütz

lich und nothwendig: ſo würden ſie es in ſolchen Fäl

lenſeyn. Nicht um durch das Beyſpiel zu beſſern (ob

gleich ſo ungewohnte und plötzliche, entſchloſſeneMas

regeln auch einen plötzlichen, erſchütternden Eindruck

machen, und manchen von Uebelthaten abſchrekken

können), ſondern um die bürgerliche Geſellſchaft von

ſolchen ihr ſchädlichen Gliedern zu reinigen. Jedoch

muß die Regierung von allem Vorwurfe des Drucks

und der Härte frey ſeyn, wenn ſie ſich ſo gewalt

ſam vertheidigen will. Iſt ſie das nicht: ſo iſt ſie

eigentlich die Urheberin aller Grauſamkeiten, die

von bürgerlichen Kriegen unzertrennlich ſind. Denn

dieſe ſind allezeit die bitterſten Mittel gegen Krank

heiten des Staats. Muth und Toben ſind in den

Maaßregeln auch alsdann ohnausbleiblich verwebt,

wenn das Volk ein ungerechtes Joch abſchüttteln
– >= *
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Zweyten Theils

Zweyter Abſchnitt.

Von den Verhalten der neben einander le

benden großen Geſellſchaften, oder

von dem Verhalten freyer Völker

- gegen einander.

Erſte Abtheilung

- einer für ſich beſtehenden Geſellſchaft, in

Beziehung auf ſich ſelbſt.

- §. 3 I6.

So wie durch die Zuſammenſetzung mehrerer

einzelnen Theile zu Formirung eines Ganzen, die

Theile ihr Weſen nicht verändern, ob ſie gleich in

ihrer äußerlichen Geſtalt und Stellung eine Verän

derung erleiden können, eben ſowenig kann dieNa

tur der Menſchen durch deren Vereinigung ihr We

ſen verändern, ob ſie gleich in andere Verhältniſſe

kommen, -

- §. 317. - - -

Eine in eine Geſellſchaft vereinigte große An

zahl freyer Menſchen, die ſich fortpflanzen und ver

mehren, ein ganzes Volk, verlieret durch die Ver

einigung nichts von dem, was die Natur der ein

: - zelnen
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zelnen Menſchen weſentlich ausmacht. Es konſolia

diret ſo zu ſagen alle einzelne Kräfte in eine einzige,

welche nun in der Vereinigung das wirkt, was je

de einzelne Kraft allein würkte, oder doch würken

wollte, wenn ſie Macht genug dazu hätte. Die

SRechte des einzelnen Menſchen ſind es alſo, welche

jene vereinigte Anzahl der Menſchen, welche ein

Volk hat. Abänderungen und Modifikationen ent

ſtehen freylich, aus der Verbindung mehrerer Kräf

te. Dieſe machen alſo das Recht aus, nach wel

chen Völker gegen Völker handeln, das iſt: das

Völkerrecht. . . "

- §. 3 I 8.

Ein Volk hat das Recht der Selbſterhaltung.

Folglich iſt es auch berechtigt, die Mittel dazu an

zuwenden, ſich diejenigen Bedürfniſſe, die da-

zu nothwendig ſind, zu verſchaffen, und die Hin

derniſſe, die dieſem entgegen ſtehen, aus dem Wea

ge zu räumen. Es kann dazu die äußerſten Mittel

anwenden, ſein Leben, ſeine Ruhe durch Raubung

des Lebens derer, die jenem drohen und dieſe ſtöh

ren, es ſey, auf welche Art es wolle, mittelbar,

oder unmittelbar, durch Unterwerfung und Be

ſchränkung der Kräfte und Macht bieſer Stöhrer

und durch Wegnehmung ihrer Güter ſichern. §. 121.

und folgende erſten Theils' Kurz es kann alle die

mothwendigen Mittel anwenden, die zur Erhal

tung jenes Zweckes leiten. Und eben dieſes findet

ſtatt, wenn ſchon nicht die ganze Geſellſchaft, das

ganze Volk, ſondern ein Theil, oder einzelne Glies

der deſſelben angefallen und geſtöret werden. Denn
Ll 2 die
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die ganze Geſellſchaft hat die Sicherheit aller ein

zelnen Glieder verbürget, denen der Zutritt zn der

ſelben ſonſt unnütz ſeyn würde. § 1 I. dieſes Theils.

§. 3 I 9,

Ein Volk hat das Recht, ſich ein Eigenthum

eines Dinges zu erwerben, ſo lange daſſelbe noch

nicht das Eigenthum eines andern geworden iſt.

Nur muß der Gegenſtand des Eigenthums ein Ding

ſeyn, welches ein privatives Eigenthum werden

kann, und an welchen nicht mehrere nach der Na

tur der Sache einen Antheil verlangen können. Z.

B. ein offenes Meer, welches ſeiner eigentlichen Be

ſchaffenheit nach zum Uebergange aus einem Lande

in das andere dient, welchen kein Volk dem andern

zu wehren ein Necht hat. Die Nutzung aus dem

Meere kann auch nicht weiter als auf die jedesma

lige Okkupation des daraus geholten ausgedehnt wer

den. Das darin bleibende iſt und bleibt eine in

noch Niemandes Eigenthum ſeyende Sache, und

folglich kann ſie ein jeder okkupiren. Jenes Recht

liegt in dem Rechte des Menſchen, freye Sachen,

die zu dem Gebrauche deſſelben vorhanden ſind, zu

ſeiner Erhaltung und Bequemlichkeit ſich anzumaſ

ſen. §. 44. 112. u. 123. erſten Theils. Das Eigen

thum eines Volks erwächſt eigentlich aus dem kollek

tiven Eigenthum aller einzelnen Bewohner eines Lan

des, wovon ein Theilzu demgemeinſamen beſtimmt iſt.

Hieraus folgt nun alſo auch, daß kein Volk berechtigt

iſt, in das Eigenthum eines andern Volks einzu

greifen, ſich in dem von ihn bewohnten und ſchon

beſitzenden Lande niederzulaſſen, ſich leerer Plätze

-, - - - inner
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innerhalb der Grenzen dieſes Landes anzumaſ

ſen, und ein Volk aus ſeinem Lande zu vertreiben

oder es zu unterdrücken, auch nicht unter dem Vor

wande der Belehrung, der Bekehrung oder Polizis

rung. §. 93. 127. I28. I45. und 159. erſten

Theils. Eine jede ſolche Unterdrückung iſt Ungee

rechtigkeit, der Vorwand mag auch hergenom

men ſeyn, woher er will. Sie iſt gegen die

Rechte der Menſchheit und der Vorwand weiter

nichts, als eine Bemäntelung einer ſchändlichen

Habſucht. War je eine Sache lächerlich und er

niedrigend für den Menſchenverſtand, ſo waren es

jene GSchenkungen der Länder, die der oberſte Priee

ſter zu Rom ſich anmaßen wollte. Lächerlich iſt

es, etwas zu verſchenken, das man ſelbſt nicht

hat, und erniedrigend für die Vernunft, die ſich

weismachen läßt, daß Jemand ſo etwas verſchens

ken könne. O! miſeranda coecitas!

- §. 32o. -

Ebenſo hat auch ein Volk den alleinigen Ge

nuß ſeines Eigenthums. Denn die Vereinigung

vieler Eigenthumsſtücke macht hierin keine Verände

rung. Es kann alſo ein jedes anderesVolk von demMit

genuſſe, er beſtehe in einer würklichen Theilneh

mung, oder in einem temporellen Gebrauche, als

in einem Durchzuge einer großen Menge Menſchen,

die ſich der Heerſtraßen und Lebensmittel bedienen

will, ausſchlieſſen. Aus eben dieſem Grunde iſt

es klar, daß ein Volk den Durchgang der Waaren

für ein anderes Volk durch ſein Land zu geſtatten

nicht verbunden iſt, und es, wenn es dieſes ge

- Ll 3 ſtattet,
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ſtattet, das Recht habe, die Bedingungen, unter

denen es dieſes zugeben will, als die Bezahlung ei

nes Zolls, die Schadloshaltung z. B. wegen des

Gebrauchs der Wege u. ſ. w. zu beſtimmen. Auch

den einzelnen Fremden kann es den Aufenhalt in

ſeinem Lande verſagen, und denen, welchen es ſol

chen geſtattet ſowol, als den Durchreiſenden Vor

ſchriften ihres Betragens geben. H. 123. erſten

Theils. Es kann ſein Eigenthum durch die thätig

ften Mittel, durch gewaltſame Zurücktreibung und

ſogar durch Tödtung und Gefangenuehmung, Ver--

treibung und ſtrenge Begränzung derer, die es an

fallen, vertheidigen. Ebendaſelbſt.

- - H. 32 I. -

Ein Volk iſt ferner berechtigt ſeine Ehre zu

ſchützen, zu vertheidigen, und wegen der ibm in

Anſehung derſelben angethanen Beſchimpfungen Ge

- nugthuung zu fordern und ſich zu verſchaffen. Es

kann dieſes durch kräftige Mittel bewürken, die

natürlicher Weiſe gewaltſamer ſeyn werden, als die

welche der einzelne Menſch gegen einen einzelnen

gebraucht. H. I 25. und 16O. erſten Theils.

- § 322.

Ein jedes Volk iſt frey, unabhängig und kei

nen andern unterworfen. Denn die Freyheit iſt

der Grund der Gleichheit. Keine Macht, keine

größere Einſicht und Sittlichkeit kann einem Volke

ein Recht über das andere geben. § 127. und 128.

- L) QT
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von einem Volke die Rede ſey, das aus einer Ge

ſellſchaft freyer Menfchen beſteht, die von keinem

- andern unterjocht ſind. Von Natur kommt ihm

dieſe Freyheit zu. Kein anderes Volk iſt alſo be

rechtigt ihm zu gebieten, ſich in ſeine innere Ein

richtungen zu miſchen, ſich über Handlungen deſ

ſelben und ſollten es auch würkliche Verbrechen ſeyn,

die nur Bezug auf daſſelbe ſelbſt haben, zum Rich

ter aufzuwerfen. Folglich muß es auch die Ein

richtung ſeiner oberſten Gewalt, oder ſeiner Re

genten gelten laſſen. In Betracht der Handlun

gen die ein drittes Volk angehen, kann ſich ein

Volk nur ſo weit einmiſchen, als ſeine Verbindung

mit jenem dritten Volke es mit ſich bringt. §. I35.

167.und 168.erſtenTheils. Erbetene Hülfe aberkann

es anch ſeinenEinſichten vom Recht und Unrechtleiſten,

- §. 323. - - -

Eine völlige Freyheit thätig zu ſeyn, kommt

einem jeden freyen Volke zu. § 129. erſten Theils.

Innerhalb ſeiner Grenzen kann es Gewerbetreiben

wie es will, es kann ſolche zu ſeinem eigenen Nuz

zen einrichten, es iſt nicht ſchuldig, ein fremdes

Volk daran Theil nehmen zu laſſen,Ä Art

es auch ſey, durch Handel, Ausfuhr, Tauſch und

Einfuhr der Produkte. Es hat hierin ein völlig

ausſchlieſſendes Recht, weil es keine Macht über

ſich hat, deren Geſetzen es unterworfen wäre. Eben

ſo wenig muß auch ein Volk in dem Betriebe ſei

nes auswärtigen Verkehrs, wodurch es ſich die Mit

L l 4 beein

*-

- -

-
-

-

-

-
-

–==–-

- "



»Es 6 536 ) SEee

beeinträchtiget werden, in ſo ferne es nicht denBe

fugniſſen eines andern Volks zu nahe kommt. -

- H. 324.

- Ein Volk hat eine vollkommene Freyheit über

ſeine geiſtigen Kräfte zu disponiren, H, I 28. erſten

, Theils. Hieraus fließt eine gänzliche Denkfreyheit

über Religions- und intellektuellen Gegenſtände. Kein

anderes Volk iſt alſo befugt, es dieſerhalb zur Re

chenſchaft zu ziehen, oder ihm Vorſchriften machen

zu wollen. Alle Bekehrungs- und Religionskriege,

die den Vorwand haben, ein laſterhaftes und irr

gläubiges Volk zu beſſern, ſind mithin ungerecht,

- und ſcheusliche Ausgeburten der Pfaffen, derDum

heit, der Bosheit und des niedrigſten Eigennutzes.

Nur Barbaren können ſolche Grundſätze haben.

- Aus eben dieſem Grunde folgt es, daß ein jedes

Volk unter ſich ſeinen eignen Begriffen von Ge

rechtigkeit und Ungerechtigkeit, Verbrechen und

Strafen lediglich folgen kann, und ihm kein ande

res Volk darin etwas vorſchreiben darf. Es kann

ſeine ganze innere Verfaſſung, die Einrichtung der

oberſten Gewalt nach ſeinem eignen Gefallrn einrich-

ten und gründen, ohne daß ein anderes Volk hier

in etwas zu gebieten oder ſich darin einzumiſchen das

mindeſte Recht hat. Thäte es ſolches, ſo giebt es

durch dieſe Bedrückung einen Anlaß zu gerechten Un

willen, und jedes freye Volk hat das Recht, die

ſes Joch durch die thätigſten Mittel von ſich zu wer

z fen, ſobald es die Macht dazu hat. Keine Macht

und Langheit der Zeit kann ihm dieſes natürliche Recht

nehmen, §. 12. 15. und 16. dieſes Theils. -

- - -- § 325.

--
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§ 325.

Eine völlige freye Dispoſition über ſein Eigene

thum ſtehet einem jeden freyen Volke zu. Es kann

es auf beliebige Art an andere abtreten und kann

es ganz verlaſſen, wenn es ihm gut deucht. Deſ

ſen Wille und ungezweifelte Erklärung iſt hierin aber

das einzige Geſetz. H... 13o. erſten Theils. Die

Verlaſſung muß ganz evident ſeyn, indem ein bloßer

Nicht - Gebrauch nicht hinlänglich ſeyn kann. Denn

dieſer kann ſolche Urſachen haben, welche die Ein

willigung des Volks, ſein Eigenthum zu verlaſſen,

deshalb noch nicht in ſich ſchließen. Z. B. Nach

läßigkeit der Verwalter der öffentlichen Geſchäfte.

Eben ſo wenig kann auch eine würklich geſchehene

Beſitznehmung eines andern Volks, dem Volke, deſſen

Eigenthum die Sache iſt, ſein Recht nehmen. Hat

das Volk nicht die wahre Abſicht gehabt, ſein Ei

genthum zu verlaſſen, welches aus ausdrücklicher

Erklärung und ganz ungezweifelten Thatſachen er

hellen muß: ſo kann ein anderes Volk kein Recht

aus der Beſitznehmung erhalten. Woraus aber über

haupt die Verlaſſung zu ſchließen ſey, läßt ſich im

allgemeinen nicht angeben, die beſondern Hand

lungen beyder Völker, des verlaſſenden und beſitz

nehmenden müſſen dieſes ergeben. Z. B. würde

ein beſitznehmendes Volk alsdann ein vollkommenes

Recht bekommen, wenn ein anderes Volk außerdem

Nicht-Gebrauche auch gutwillig einwilligte, aus

drücklich oder ſtillſchweigend, daß jenes ein von

dieſem im Beſitz gehabtes Land ſich würklich zueig

“ Ll 5 te
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nete. Auch die bloße Zeit des Beſitzes kann kein

Eigenthumsrecht gewähren, wenn der Anfang des

Beſitzes nicht rechtmäßig iſt. Darum kann auch

keine Verjährung unter Völkern ſtatt finden, ſon

dern ein Volk kann ſein Eigenthum, wenn es ein

Necht darthun kann, jederzeit von einem andern -

Volke fordern. §. 134. erſten Theils. Denn bey

einen entäußerten Gebrauche eines Eigenthums kann

- ein ſtärkeres Volk ſich deſſen anmaaßen, und das

ſchwächere muß es ſich gefallen laſſen. Daraus

folgt aber noch nicht, daß es ſein Recht verloren ge

be. Es erwartet nur den Zeitpunkt, da es daſſel

be gültig machen kann. Hierin beſtehet alſo das

Recht des Stärkern. Es iſt kein für ſich exiſtiren

des Recht, ſondern die Stärke wird nur das Mit

tel ſein ſonſt habendeswohlgegründetes Recht

geltend zu machen. Denn durch Gewaltſame Un

terdrückung kann kein Recht aufhören, es zu ſeyn;

der Unterdrücker erneuert vielmehr ſein Unrecht je

den Tag. Der Beſitz binnen einer undenklichen

Zeit, oder die undenkliche Verjährung würde wol

die einzige Art ſeyn, die einem Volke ein Recht ge

ben kann. Denn dieſe ſchließt es ſchon in ſich, daß

man die Zeit, Art und Weiſe, wie ein Land anein

Volk gekommen ſey, nicht wiſſe. Dieſes iſt alſo

auch dem zurückfordernden Volke verborgen. Es

kann mithin nicht darthun, daß es ein Recht an

dem Lande habe, woraus folgt, daß eine recht

mäßige Weiſe, wie das beſitzende Volk an ein

Land gekommen ſey, ſo lange mit Grunde vermu

thet werden müße, bis die unrechtmäßigkeit derſelben
. . 3 - dar
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dargethan iſt. Ich habe dieſe Materie in einer be

ſondern Abhandlung über die Unterſuchung derFra

ge: ob die Uſukapion unter freyen Völkern ſtatt

finde? ausführlicher betrachtet. .

- § 326. - -

::. Auch über die Rechte der ganzen Geſellſchaft

kann ein Volk zweckmäßig disponiren. Es ſtehet

ihm daher frey etwas von denſelben nachzulaſſen,

ſie ſeines Vortheils wegen zu modificiren, mit andern

Völkern Verbindungen einzugehen, Verbindlichkei

ten zu akquiriren und äuf ſich zulegen, § 167. und

folgende, erſten Theils. Aber durch den Nichtgebrauch

eines Rechts verliehrt es nicht gleich das Recht ſelbſt,

indem unter freyen Völkern kein Geſetzgeber die Zeit

beſtimmen kann, die zu der vermeyntlichen Ent

ſagung des Rechts erfordert würde. Es hänget von

jeden freyen Volke ab, binnen welcher Zeit es ſei

-ne Anſprüche auf ein nicht gebrauchtes Recht er

neuern will, und die das eine oder andre Mal ge

ſchehene Verweigerung eines andern mächtigen Volks

kann auch das -habende Recht nicht nehmen ſou

dern ein Volk iſt daſſelbe, ſobald es die Macht

hat, geltend zu machen und wiederauszuüben be-

fugt, § 14. bis 16. dieſes Theils.

§ 327.

Ferner hat auch ein freyes Volk das Recht ſich

alle Bequemlichkeit und Behaglichkeit zu verſchaf

fen, die es zu den völligen Genuſſe des höchſtmög

lichen Grades der Glückſeeligkeit bringen können.

- § 53»

-
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S. 53. erſten Theils. Niemand darf es darin

ſtöhren, und folglich darf es auch dieſen Zuſtand

des Wohlſeyns vertheidigen, und die Stöhrer deſ

ſelben durch Gewalt zurücktreiben. Daß aber ein

anderes freyes Volk denſelben thätig befördern ſolle,

hat es kein Recht zu fordern. §. I 27. erſten Theils.

Eben ſo wenig als ein anderes Volk dieſes von ihm

zu fordern berechtigt iſt. Ebendaſ.

-

§. 328.

Endlich hat auch ein freyes Volk das Recht

wegen der ihm von einem andern Volke zugefüg

ten Kränkungen ſeiner Rechte Genugthuung und

Schadloshaltung zu fordern. Dieſes liegt in dem

Begriffe des Rechts ſelbſt, welches ohne den un

geſtöhrten Genuß deſſelben ein Hirngeſpenſte ſeyn

würde. §. I 65. erſten Theils.

§ 329.

Kein Volk iſt dem andern Gefälligkeiten ſchul

dig, und alſo auch kein anderes dergleichen von

ihm zu fordern befugt. Nichts, als den ungeſtöhr

ten Genuß der angebohrnen Rechte mag ein Volk

von dem andern fordern, einen Beytrag.zur Be

förderung der Glückſeeligkeit oder Bequemlichkeit

kann es aber nicht verlangen. S. 127. erſten Theils.

Alſo wird ein Volk in dem höchſten Nothfalle von

dem andern zwar ein leidendliches Geſtatten, wel

ches den Rechten dieſes nicht ſchädlich iſt, nicht

- aber
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aber ein Mitwürken fordern können. Hier kann auch

-

das Recht des Särkern mit Recht angewandt wer

den, wenn ein Volk in ſeiner Verſagung zu weit

geht.
- -

Zweyten Abſchnitts

Zweyte Abtheilung.

Von dem Verhalten der freyen Völker gegen

einander nach dem Rechte der Natur.

§. 33O.

So wie es mit den Kräften einzelner Menſchen

geht, ſo geht es auch mit den Kräften der verei

nigten, das iſt: mit den Kräften eines Volks.

Auch dieſe ſind ihm zum Genuße des höchſtmöglich

ſten Grades des Wohlſtandes und der Behaglichkeit

nicht genug. Die Natur hat die mannigfaltigen dem

Menſchen theilsnüzlichen theils angenehmen Bedürf-

niſſe in ſo vielenGegenden vertheilt, daßdie Abſicht des

Schöpfers keine andere geweſen ſeyn kann, als die

Menſchen, ſo weit nur ihre Kenntniſſe von eiuan

der, reichen kann, mit einander in Verbindung zu

ſetzen.

S. 33.

Wollen nun die vereinigten Menſchen, oder die

Völker unter einander die Vortheile jenes Genuſſes,

- - die
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die wechſelſeitigen Beförderungen ihrer Wohlfarth

erlangen, ſo müßen ſie auch ihr wechſelſeitiges Be

tragen ſo gegen einander einrichten, daß ſie jenen

Zweck nicht ſtöhren. Sie müſſen alſo gegenſeitige

Verbindlichkeiten anerkennen und ſich manchen Ein

ſchränkungen unterwerfen.

H. 332.

Da kein Volk dem andern dem Naturrechte nach

unterworfen iſt, §. 322. dieſes Theils: ſo kann

auch keines dem andern wehren, daß es nicht eben

ſo verführe, wie es ſelbſt verfahren hat. Will al

ſo ein Volk Vortheil aus ſeinem Betragen ziehen,

ſo muß es daſſelbe ſo einrichten, daß ihm die Er

widerung deſſelben nützlich und ſeinem Zwecke gemäß

iſt. Denn es kann die Handlungen eines andern

Volks, welche mit den ſeinigen eine vollkommne

Gleichförmigkeit haben, nach dem Grundſatze der

Gleichheit nicht ungerecht finden.

§. 333.

Der eigne Vortheil muß alſo der Leitfaden ei

nes Volks in Anſehung ſeines Verhaltens gegen an

dere Völker werden. Es verſtehet ſich von ſelbſt,

daß dieſer Vortheil kein anderer ſeyn dürfe, als

ein ſolcher, der ſich auf ſeine natürlichen Rechte

gründet. Die Lage ſeines Landes, die daraus

entſtehende wechſelſeitige Beförderung des Wohls

der nahe liegenden Völker, oder doch wenigſtens

eines derſelben, der Mangel an eigenen Bedürfniſ

ſen, die Rückſicht auf den Vortheil und die Be

-

-

quems
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quemlichkeit, dieſelben von einem andern Volke er-

halten zu können, Begünſtigungen und Vortheile,

welche die Natur dem eignen Lande eines Volks ge- - -

ſchenkt hat, eigne Macht, oder die Verbindungen

- mit andern Völkern, wodurch ein Volk mächtig

werden und jene in ein Gleichgewicht mit der Macht

eines andern oder mehrerer unter ſich verbundenen

Völker ſetzen kann, Schonung des mächtigern Volks - -

und alle dergleichen Hinſichten nach ſeinen beſon-

dern Verhältniſſen, müßen das Betragen eines Volks

leiten, wenn es ſich nicht ſelbſt ſchädlich, ſondern

nützlich werden will.

- - §. 334.

A / Die Mittel alſo, die ein Volk hat, ſeine Wohl-

fahrt über ſeine eigne Kräfte, daß heißt: wo die- A -

ſe nicht durch ſich ſelbſt zureichend ſind, zu beför-

dern, ſind I) Mäßigung und Vorſicht in ſeinem

Betragen; -2) Wechſelſeitige mit ander Völkern

eingegangene Verbindlichkeiten,

- §. 335. -

- In Anſehung der Mäßigung muß ein Volk,

- wenn es auch die Macht dazu hat, die Rechte ei-

- nes andern freyen Volks ganz ungekränkt laſſen,

und dem Grundſatze genau folgen, daß ein anderes

freyes Volk auch bey minderer Macht dennoch die

- ſelbigen Rechte hat, als ein mächtigeres. Daßmäch

tigere hat gewiß in der Nähe oder Entfernung ein

noch mächtigeres wiederum zu fürchten. Ueber

haupt liegt dieſes auch ſchon in dem Begriffe von

- - - - > - Recht- -
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Recht und Gleichheit ſelbſt. § 322. dieſes Theiſs.
Ein jedes Volk muß daher ein anderes in ſeiner

Verfaſſung, in ſeiner Religion nicht ſtöhren, nicht

das Recht ſich anmaßen, darüber zu urtheilen,

Bekenner einer andern Religion für Ketzer und Irr

gläubige zu erklären, oder ihnen in ſeinem eignen

Lande das mindeſte Leid dieſerhalb zuzufügen. Sei

ne eigene Rechte muß ein Volk nie auf eine andere

Weiſe gältig machen, als auf eine ſolche, die es ge

gen ſich ſelbſt gerecht und billig findet. Nothwen

digkeit in Hinſicht auf eigene Selbſterhaltung,

Wohlfahrt uud Behaglichkeit, legt dieſes Geſetz

auf. S. 326.328. und 332- dieſes Theils. In

der Selbſtvertheidigung aber muß ein Volk nie zu

harte, über das Maaß der Nothwendigkeit ſchreiten

de Mittel wählen. H. 332. dieſes Theils. Seine

Genugthuungsforderungen müßen nach ſolchen

Grundſätzen geſchehen, die ihm nicht ſelbſt Ge

fahr bringen, wenn ein anderes Volk von ihm der

gleichen zu fordern ſich berechtigt hält, ſelbſt als

dann, wenn es auch vor dasmal einen beſondern

Vortheil durch eine vergrößerte Genugthuung erhal

en könnte. Endlich muß auch ein Volk in Geſtat

tung deſſen, was es nach dem ſtrengen Rechte zu

verſagen befugt iſt. Z. B. Durchführung derWaa

ren, Durchzug der Kriegesvölker durch ſein Land,

ſich ſo gemäßigt und vorſichtig betragen, daß es

nicht ſelbſt den Schaden auf ſich ziehe, der aus

einer gleichen Behandlung anderer Völter entſtehen

kann. - --

- §. 336«.
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Verbindlichkeiten, man nenne ſie Verträge,

Friedensſchlüſſe, Conventionen oder wie man will,

die ein Volk auf ſich genommen hat, muß es ge

nau halten. Denn durch ſeine Einwilligung kann

es nach der freyen Dispoſition, die es über ſich

hat, ſolche ſich auflegen, und hat es ſie übernom

men, ſo hat es dadurch einem andern Volke ein

Recht zugeſtanden, welches es ihm nach freyen

Willkühr nicht wiedernehmen kann. §. 325. dieſes

Theils. - .

§: 337.

Soll denn aber ein Volk alle über ſich genom

menen Verbindlichkeiten halten, wenn ſie ihm auch

zum Schaden gereichen? Eine genaue Beſtimmung

der Erforderniſſe einer von einem Volke übernom

menen Verbindlichkeit wird die Antwort auf dieſe

wichtige Frage ergeben. - - - -

"

-

Es liegt in der Natur des einzelnen, und mit

hin auch der vereinigten Menſchen, daß ſie Vers

bindlichkeiten, das iſt: Einſchränkungen ihrer Freis

heit im Thun und Laſſen und Leiden nicht anders

als zu ihrem Vortheil übernehmen. § 169. Nr. 2.

erſten Theils. Zur Beurtheilung deſſen, was Vor

theil iſt, gehöret Selbſtbetrachtung und daraus fol-

gender eigener Entſchluß, oder Erklärung des frey

en Willens nach Motiven. Hieraus würde nun al

- - Mm ſo
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ſo folgen, daß ein Volk alle diejenigen Verbindlich

keiten halten müßte : - -

1) Welche es mit freyen Willen nach eigner

Ueberlegung eingeht, wodurch ein ſchon habendes

Recht näher beſtimmt und in ſeiner Anwendung ge

wiſſer gemacht, oder einem andern Volke ein ge

- wiſſes Recht zugeſtanden, demſelben eine Hülflei

ſtung durch Vereinigung derKräfte verſprochen wird,

beyde Völker mögen einerley oder verſchiedene Re

ligionen haben, indem Begriffe von Kezerey und

Unglauben in das natürliche Recht keinen Einfluß ha

ben können, es mag zur Zeit des Friedens, oder

des Krieges ſeyn, ſollte ihm auch durch die Ein

ſchränkung einiger Nachtheil erwachſeu. -

2) Solche, die es auch zu Abwendung eines

grdßern Uebels über ſich nimmt, jedoch ſo, daß

ihm eigene Beſtimmung frey bleibt, indem es ei-

nen gewiſſen eingeſchränktern Vorteil einem gröſ

ſern ungewiſſen vorziehet. Es muß aber

g) Der Gegenſtand der Verbindung ein ſol
cher ſeyn, der dem angebornen Rechte der Menſch

heit nicht entgegen iſt; der die natürlichen Rechte

nur modificirt und eingeſchränkt. Und endlich

4) Maß derjenige, der ſolche Verbindlichke
ten fordert, ein Recht, und ſollte es auch ein

- zweifelhaftes nur ſeyn, zu ſeiner Forderung haben.

-
. . . -

s - - - § 339.
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§. 339.

-

Hieraus wird ſich nun folgern laſſen, welche

Verbindlichkeiten und Verträge ein Volk zu halten

- nicht verbunden iſt. Es ſind folgende:

1) Diejenigen, welche durch einen wirklichen

Zwang auf ein Volk gebracht werden. Zwang iſt

hier eine ſolche Behandlung, welche eine eigne

Wahl ganz ausſchließt, und nichts als eine Ueber

nehmung der verlangten Verbindlichkeit, wozu der

Fodernde kein Recht hat, zur Vermeidung des

völligen Untergangs übrig läßt. Z. B. ein mäch

tiges Volk fällt über ein bey weiten minder mäch

tiges her, entwafnet es, und gebietet ihn, dieſe

oder jene Verbindlichkeit zu übernehmen, oder ſei

ne gänzliche Vernichtung zu gewärtigen. Hier bleibt

eigentlich keine Wahl, ſondern Angſt und Noth

müßen beſtimmen. So bald alſo ein Volk, ſo

viel Macht bekommt, daß es ſeine Rechte der Menſch- -

heit, die ihm durch jene Gewaltthätigkeit nicht ge

nommen werden konnten, vindiciren kann, iſt es

an die aufgezwungene Verbindlichkeit nicht gebun

den. Es kann ſich frey machen. Denn durch je

nes Mittel kann nie ein Recht erworben werden,

- und wo kein Recht iſt, kann auch keine Verbind

lichkeit ſeyn. Ganz anders verhält es ſich aber,

wenn ein Volk zur Erfüllung einer Verbindlichkeit,

wozu das fordernde Volk ein Recht hat, gezwungen

wird. Denn dieſe müßte es auch ohne Zwang er

füllen, und kann ſich alſo davon nicht unter dem

Vorwande des Zwaages losmachen. Der wahre

. . . Mm 2 Grund
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Grund der Erfüllung iſt ein anderer. Der Zwang

iſt nur Mittel. Noch weniger kann aber alsdann

eine Verbindlichkeit erzeuget werden, wenn

2) Wenn ein Volk aus Noth gezwungen ſich

hat Verbindlichkeiten müſſen auflegen laſſen, die

ſogar den angebornen Rechten der Menſchheit zu

wider ſind. §. I 7o. Nr. I. erſten Theils. Z. B.

wenn ein durch die Macht der Waffen überwunde

nes Volk durch harte Geſetze, die den natürlichen

Rechten der Menſchen nicht gemäß ſind, regieret,

wenn es als ein Haufen Sklaven von einem andern

Volke behandelt, deſſen einzelne Glieder verkauft

werden und Handel damit getrieben wird, wenn

man ſeine Eigenthumsrechte kränkt, und ihm ſei

nen rechtmäßigen Erwerb nimmt; es zu harten,

Menſchenkräften nicht angemeſſenen Dienſten ge

braucht, und wie ſolche Bedrückungen mehr heißen;

in allen ſolchen Fällen kann ein Volk das Joch ab

ſchütteln, und ſeine Nichtverbindlichkeit geltend ma

chen, ſobald es nur die Macht dazu hat. §. 15.

- dieſes Theils.

3) Wenn ein mächtiges Volk einem minder

mächtigen einen Theil ſeines Eigenthums, ohne

im geringſten ein Recht dazuzu haben, abnimmt,

oder einen Mitgenuß an denſelben erzwingt, und

dieſes um ein gröſſeres Uebel zu vermeiden in die

Abtretung willigen muß. Jene gewaltſame Ab

nehmung kann kein Recht geben, und die Ohnmacht

des abtretenden Volks kann nur ſolange eine Ur

A – ſacH
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ſach des zu leidenden Unrechts ſeyn, als es nicht

Macht genug hat ſeine Rechte geltend zu machen.

Denn wo ſollte der Grundeiner längern Dauer einer

ſolchen Verbindlichkeit liegen? Das Gegentheil da

von liegt vielmehr in dem natürlichen Rechte der

Behauptung ſeines Eigenthums, ſo bald es Kräfte

genug dazu hat. H. 3 I 9. und 32o. dieſes Theils.

Das Volk, dem ein unrechtmäßig erworbenes Ei

genthum wieder abgenommen wird, kann auch

nicht über Unrecht klagen. Denn einmahl anges

nommen, es hätte durch jene Gewaltthätigkeit ein

Recht erhalten, ſo hat es ja ſelbſt durch jene Aus

übung der Macht den Grundſatz feſtgeſetzt, daß

- man ſich ein Recht dadurch erwerben könne. Und

muß es dieſen nicht gegen ſich gelten laſſen?

In allen dieſen Fällen tritt das Recht des

Stärkern ein, welches, wie ſchon erwähnt wor

den, zwar kein Recht an uud für ſich iſt, aber

das Mittel zu Behauptung eines Rechts zu gele

gener Zeit wird.

4) Da die Verbindlichkeiten unter freyen

Völkern wechſelſeitig bündig ſind, das heißt: daß

ein Volk ſie ſo heilig halten muß, „als das andere;

ſo kann ein Volk mit Recht von der Erfüllung der

übernommenen zurück treten, wenn das andere

dieſes ſchon gethan hat. Denn dieſes hat durch

dieſen Schritt eine Entſagung ſeines gehabten Rechts

zu erkennen gegeben." §. 182. Nr. 2. erſten Theils.

Dieſes geſchiehet fürnemlich alsdann, wenn ein -

Mm 3 Volk
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Volk mit einem dritten Volke Bündniſſe ſchließt,

die denjenigen entgegen laufen, welche es mit je

nem verbündeten Volke eingegangeu hatte.

5)- Kann ein Volk mit Recht von ſeinen Ver

bindlichkeiten zurücktreten, wenn die Urſachen, in

deren Hinſicht ſie übernommen wurden, aufhö

ren, oder die Umſtände ſich ſo verändern, daß es

ſeinen Untergang befördern würde, und doch ſei

nem Mitverbündeten nicht nützlich ſeyn könnte, wenn

es auch an den Verbindungen feſt halten würde.

- §. 17o. Nr. 1. erſten Theils. Hier tritt der eig

ne Nothſtand und das Recht der Selbſterhaltung

ein, und die Unnöglichkeit ſeine Verbindungen zu

halten, iſt ein von ſeinem Willen nicht abhangen

der hinlänglicher Grund ſeines Zurücktretens. Nur

müſſen jene Urſachen richtig, und nicht ein bloßer

Vorwand, zu Erhaltung eines gröſſern Vortheils,

ſeyn.

6.) Es verſtehet ſich von ſelbſt, daß Verbind

lichkeiten, die nur unter gewiſſen Bedingungen, in

Anſehung gewiſſer Geſchäfte und auf eine beſtimm

te Zeit übernommen ſind, nur dann erfüllt werden

müſſen, wenn die Bedingungen eintreten, nnd dann

aufhören, wenn das Geſchäfte geendigt, oder die

Zeit verfloſſen iſt. §. 182. Nr. 4. erſten Theiks.

Man kann auch in dieſem Falle keine ſtillſchweigeu

de Erneuerung annehmen, wenn auch die Verbind

lichkeit noch über die beſtimmte Zeit erfüllt wäre.

Denn es fehlt der Geſetzgeber, der eine ſtillſchwei

gende Verbindlichkeit verordnen kann.

§ 340.*

- - - -
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S. 340.

Dieſes ſind die rechtmäßigen Urſachen, die

Völker haben können von ihren Verbindlichkeitenzn

rückzutreten. Alſo ſiehet man leicht, daß ein Volk

nicht jede durch die Gunſt oder Ungunſt des Waf

fenglücks aufgelegte oder übernommene Verbind

lichkeiten nach Wilkühr aufrufen, und, alſo alle

Verträge, welche unter dieſen Umſtänden geſchloſ

ſen ſind, ungültig machen könne, ſobald es die

Macht bekommt, ſich ihrer entziehen zu können. -

Streitigkeiten unter geſitteten Völkern ſind ſo bes

ſchaffen, wie Streit unter geſitteten einzelnen Men

ſchen. Ein jeder Theil hat gewiſſe Gründe für

ſich. Die Sache iſt nicht ſo ganz klar, daß ſie

- ohne Unterſuchung und Abwägung der wichtigern

Gründe ſogleich könnte für den einen oder andern

entſchieden werden. Einen Richter giebt es unter

freyen Völkern nicht, und alſo wird die Entſcheia

dung der Sache dem Glücke der Waffen anver

trauet. Freylich mißlich genug. Allein durch die

ſen bey Völkern einmal nothwendigen Gebrauch

hat man dieſen Richterſtuhl angenommen. Die

Nothwendigkeit, in die ein ſonſt freyes Volk geſetzt

wirb, ſich dem zu fügen, was dieſer Aus

gang zur natürlichen Folge hat; ſich in Gemäßheit

deſſen zu beſtimmen, ſeine Entſchlüſſe darauf zu

bauen, iſt der Grund, daß es die Entſcheidung -

der Waffen als gerecht anſehen, und daß es das

jenigen, dem es in Gemäßheit dieſer Entſcheidung

ſich unterwirft, auch unverbrüchlich halten muß.

- Mm 4 Sol
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Soll dieſes nicht ſeyn; ſo wird Krieg anf Krieg

folgen. Dieſer Zuſtand aber wäre mit der Wohl

ſart des Menſchen unverträglich, und alſo wider

natürlich: §. 42. 52. Ioo. Io3. Io5. 142.

erſten Theils; und §. 5. dieſes Theils.

§ 34I.

Der Fall kann eintreten, daß ein Volk mit

wehreren Völkern in Bündniſſen ſtehet, und dieſe

unter einander in Streitigkeiten gerathen. Gegen

welches Volk ſoll nun das Verbündete ſeine Ver

bindungen erfüllen? Ohnſtreitig gegen dasjenige,

deſſen Sache nach ſeiner eignen Einſicht und nach

ſeinem Urtheile die gerechte iſt. Denn eine über

nommne Verbindlichkeit kann nimmer aufungerechze

Zumuthungen und Handlungen gezogen werden.§17o

Nr. 8. erſten Th. Die Beurtheiluug der Beſchaffen

heit der Sache muß ſchlechterdings der Einſicht des

ſich verbindlich gemachten Volks überlaſſen werden,

weil es ſonſt dem Urtheile eines andern Volks, wel

ches ihm das ſeinige aufdrängte, blindlings folgen

müßte, und eigne Wahl nach Gründen gänzlich

ausgeſchloſſen würde. Durch dieſe Erwägung der

Sache wirft ſich auch dieſes Volk keinesweges zum

Richter in der Sache ſelbſt auf, die dadurch nicht

entſchieden wird, ſondern es ſetzt nur die Gründe

ſeiner eignen Handlung feſt. Wäre der Fall ſo

zweifelhaft (wie doch ſelten ſeyn wird), daß heyde

gleich wichtige Gründe für und wider ſich hätten:

ſo wird es einem Volke nicht zu verargen ſeyn, daß

es auf ſeinen eigenen Vortheil Rückſicht nimmt, und
-
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alsdann den Verbindungen mit demjenigen Volke

enrſaget, die ihm Nachtheil bringen würden. Denn

warum ſollte es denn gerade diejenigen erfüllen, die

mit ſeinem Nachtheile verbunden ſind? Auch der

Fall iſt möglich, daß, wenn es mit mehrern un

ter ſich uneins werdenden Völkern in Verbindung

ſteht, unter dieſen ſo mächtige, durch eigne Kräfte

oder durch Verbindungen mit andern, ſeyn können,

daß ihm die Erfüllung ſeiner Verbindlichkeiten in

dieſem nicht vorauszuſehenden Falle, einen unwie

derbringlichen Schaden, oder gar den Umſturz brin

gen könnte. In einem ſolchen Falle rechtfertigt

Selbſterhaltung und Ohnmöglichkeit die Nicht- Er

füllung einer übernommenen Verbindlichkeit. Die

Erſtigkeit eines Bündniſſes kann aber nie der Grund

der vorzuziehenden Erfüllung deſſelben werdeu, weil

die Ereigniſſe, die bey der Beſtimmung eines Volks

erwogen werden müßen,Ä waren, und al

ſo auch auf ſie keine Rückſicht bey Schließung des

Bündniſſes genommen werden konnte. Die Ein

willigung des Volks iſt alſo auch nicht ausſchließend

daran gebunden. § 17o. Nr. 7. erſten Theils.

-

- - §. 342. -

Aus dem eben angeführten erhellet, wie groß

Vorſicht die Schließung der Bündniſſe erfordert,

wenn ſich ein Volk nicht in Verlegenheit ſetzen,

oder gar empfindlichen Verluſt erleiden will. Die

Rückſichten werden je delikater, je verwickelter

das Intereſſe mehrerer Völker, jenothwendiger die

Erhaltung des Gleichgewichts der Macht iſt. Eine

& Mm 5 - tiefe
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tiefe Einſicht in die Verfaſſung und Hülfsquellen,

und genaue Kenntniß der Verbindungen anderer Völ

ker unter einander, und des ganzen Umfangs der

Syſteme, wornach ſie handeln, gehöret dazu. Und

doch kann die pünktlichſte und klügeſte Vorſicht hier

in nicht jederzeit allem vorbeugen, weil ganze Völ

ker, wie einzelne Menſchen, den Abwechſelungen

des Schickſals, des Glücks der ſteigenden und ſin

kenden Macht unterworfen ſind, und hieraus Con

junkturen entſtehen, die keine menſchliche Weisheit

vorherſehen kann. Was haben nicht oft die Ver

änderungen der Regenten für einen mächtigen Ein

fluß auf alle dieſe Dinge?

S. 343.

Nicht das ganze Volk ſelbſt in verſammleter

Menge kann Bündniſſe ſchließen, ſondern deſſen

Regent oder Regententhun es gewöhnlich, und die

ſe können es in eigener Perſon oder durch Bevoll

mächtigte thun. Dieſes iſt ein Recht, welches al

len freyen Völkern nach der Natur der Sache zu

ſtehet. Bey Bündniſſen, welche diejenigen ſchlieſ

ſen, welche die oberſte Gewalt haben, kommt es

lediglich auf die ihnen zugeſtandene Macht an. Iſt

ſie ihnen uneingeſchränkt gegeben, alle Bündniſſe

zu ſchließen, die ſie dem Beſten des Volks zuträg

lich halten: ſo muß das Volk auch alle die von ih

nen geſchloſſene unter den jetzigen Regenten und ih

ren Nachfolgern, dieſe mögen die Erben jener, oder

neu erwählte ſeyn, halten. In dieſem Falle müſ

ſen auch die gehalten werden, welche ein im Krie

- - - ge
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ge gefangen genommeuer Fürſt, deſſen Verbindung

mit ſeinem Volke dadurch nicht auſgehoben wird,

ſchließt, wenn nur ſonſt nicht etwas wieder das na- -

türliche Recht ſelbſt erzwungen iſt, welches ohnehin

ungültig iſt. §.339. Nr. 2. dieſes Theils. Denn

ſollte er jenes Recht nicht haben: ſo würde man

ihm zugleich das Recht, den Beſitz ſeines Landes

wieder zu erlangen, abſprechen. Haben aber die

oberſten Gewalthaber jene uneingeſchränkte Macht

nicht: ſo iſt auch das Volk nicht an die von ihnen

geſchloſſene Bündniſſe gebunden. Auch der Nach

folger eines ſolchen Regenten iſt nicht verpflchtet, ſie

§.344. -

Aus dieſen Grundſätzen läßt es ſich entſchei

den, in wie fern ein Regent die Schulden ſeines

Vorfahren zu bezahlen ſchuldig ſey. Siud ſie nach der

dem Regenten, nach der Einwilligung des Volks zu- -

geſtandenen Macht gemacht, das heißt: zum Be

ſten des Volks: ſo müſſen ſie bezahlt werden, wenn

auch ſchon an der Form, ſie zu kontrahiren, etwas

auszuſetzen wäre. Das ganze Volk iſt eigentlich

Schuldner. - Sind ſie aber widergeſetzlich gemacht: -

ſo kann das Volk nicht haften, und iſt auch zu deren

Bezahlung beyzutragen nicht ſchuldig, folglich kann

auch der Nachfolger nicht verbunden ſeyn, ſie zu

bezahlen. Eben das findet auch in Betracht der

Privatſchulden eines Regenten ſtatt. Nur, ſoweit

deſſen eigenes Vermögen zureicht, iſt der Nachfolger

verpflichtet, er ſey deſſen Erbe oder nicht. Allen

- - - " jenen
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jener muß auch ſein eigenes Vermögen mit jenem ver

ſchuldeten nicht vermiſchen.

§ 345.

Die durch Bevollmächtigte geſchloſſene Bünd

niſſe und Uebereinkünfte, müſſen von einem Vol

ke genau gehalten werden, wenn jene dazu antho

riſirt ſind. Weiter aber, als die Bevollmächti

gung geht, kann auch die Verbindlichkeit nicht aus

gedehnt und auf ein Volk gebracht werden. Der

gleichen Bevollmächtigte ſind entweder durch die

ihnen anvertrauten Geſchäfte ſelbſt authoriſiret, ei

ne gewiſſe Verbindlichkeit zu ſtipuliren, als die in

einem Kriege in Feſtungen oder gewiſſen offenen Be

zirken das Kommando führende; oder ſie werden

dürch einen beſondern gemeſſenen Auftrag in einem

gewiſſen Geſchäfte authoriſiret. In beyden Fäl

len müſſen ſie innerhalb der Grenzen der Geſchäfte

und Bevollmächtigung bleiben, ſonſt kann aus ih

ren Verſprechungen keine Verbindlichkeit für die

Bevollmächtiger entſtehen. -

S. 346.

Daß ein ſolcher Bevollmächtigter ſtraffälligſey,

wenn er mehr verſpricht als er verſprechen ſollte,

und dadurch Schaden verurſacht, iſt wol nicht

zweifelhaft. Aber wer ſoll ihn deshalb ſtrafen?

Hat ihn das fremde Volk in ſeiner Gewalt: ſo

kann es ihn allerdings für die ihm zugefügte Be

leidigung ſtrafen. Iſt er aber ſchon zu ſeinem Vol

ke zurückgekehrt: ſo kann das betrogene Volk zwar
F... - ohns
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ohnſtreitig Genugthuung und Beſtrafung fordern p

aber die Auslieferung zu eigner Beſtrafung kann es

nicht verlangen. Denn was wäre für ein Grund

vorhanden, warum es die Beſtrafung ſelbſt ver

richten wollte? Würde es nicht in eigner Sache zu

weit gehen? -

§. 347.

Dergleichen Bevollmächtigte werden auch öf

ters an andere Völker geſandt, und müſſen ſich zu

Betreibung ihrer Aufträge eine Zeitlang unter ei

nem fremden Volke aufhalten. Sie heißen Ge

ſandten, Bothſchafter, Agenten, Reſidenten. Die

ſe ihnen zu gebende Charaktere, und die davonab

hangende Ehrenbezeugungen, hängen von dem

Willen der Völker ab, ſind aber keine Vorſchriften

des Natur- und Völkerrechts. Sie bleiben Glie

der der Geſellſchaft, welche ihnen die Aufträge ge

geben hat. Durch ihren Aufenthalt in der be

ſtimmten Qualität werden ſie alſo keine Mitglieder

der Geſellſchaft oder des Volks, bey dem ſie ſich auf

halten. Sie vereinigen ſich mit derſelben nicht,

und ſind alſo auch nicht ſchuldig, ihm ihre Kräfte

zu widmen, und zu ſeinem Beſten-thätig zu ſeyn.

Folglich werden ſie auch keine Unterthanen der

Regierung gegen die ſie die Pflichten der Bürger

hätten. - - -

§. 348.

Da ſie keine Unterthanen der Regierung des

Volks ſind, bey dem ſie ſich aufhalten: ſo kann

- - - - ſich
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ſich dieſelbe auch keine Herrſchaft über ihre Ge

ſchäfte und Perſonen anmaaßen. Jene müſſen ſie

ganz frey zum Beſten ihres Volks betreiben dür

fen, und ihre Perſonen können auch nicht, wie

Perſonen der Glieder einer bürgerlichen Geſellſchaft

in Anſpruch genommen werden. Sie ſind alſo auch

nicht der Gerichtsbarkeit der Regierung uneinge

ſchränkt, wie jeder Unterthan des Landes, den ein

jeder, auch ein Fremder, in Anſpruch nehmen
kann, unterworfen. - A

- -
- -

§ 349.

Bey der Aufnahme eines ſolchen Bevollmäch

tigten kann ein Volk keine andere Abſicht haben,

als daß er von ſeiner Seite weder den Staat, noch

deſſen einzelne Glieder, ſo wenig an ihren Perſonen,

als in Anſehung ibrer Güter beleidigen ſolle. Denn

ſonſt, würde man annehmen, daß ein ſolcher Be

vollmächtigter eine Perſon ſey, die nichts als Rech

te und gar keine Obliegenheiten habe. Dieſes iſt

die ſtillſchweigende Bedingung bey deſſen Zulaſſung,

weil ſich das Gegentheil vernünftiger Weiſe nicht

gedenken läßt. Wenn er nun aber dergleichen ſich

zu Schulden kommen läßt: ſo muß er auch die Fol

gen einer ſolchen Handlung gewärtigen. Die Re

gierung kann ihn alſo mit Recht durch diejenigen,

denen ſie die Verwaltung der Gerechtigkeit anver

trauet hat, zur Genugthuung wegen der Beleidi

gung, die er dem Beleidigten zugefügt hat, an

halten, und von der, oder die er Fremden zufügen

will, kann ſie ihn abhalten. Sie kann ihn nöthi

- - JCW
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sen, daß er ſeine Contrakte erfülle, ſeine Schulden

bezahle, ſie kann ihn wegen Verbrechen, die er ge

gen dem Staat oder deſſen Glieder begeht, ſtrafen,

und ſo weiter. Kein ſo genannter repräſentirender

Charakter, eine Qualität die wol durch ausdrück

liche oder ſtillſchweigende Einwilligung der Völker

ertheilt werden kann, nicht aber in dem Naturrech

te gegründet iſt, da ſie nur in gewiſſen hergebrach

- ten Ehrenbezeugungen beſteht, jenen auch Niemand

haben kann, als der, dem der ganze Umfang der

Macht und des Anſehens der Großen, die er re

präſentiren ſollte, übertragen wäre, kann ihn da

gegen ſchützen. Aber auch angenommen den Fall,

daß er denſelben würklich hätte: ſo kann er ihm

deshalb keine Schutzwehre gegen die geforderte Ge

nugthuung ſeyn, weil derjenige, den er vorſtellen

ſoll, ſelbſt kein Recht hat, einem andern Volke

Beleidigungen zuzufügen. Denn wenn ein Regent

eines Volks in ein fremdes Land gienge, und den

Staat, oder die Glieder deſſelben perſönlich belei

digte, ſollte das beleidigte Volk nicht nach dem

Naturrechte das vollkommene Recht haben, von der

beleidigenden Perſon eines fremden Regenten Ge

- nugthuung zu fordern, und ihn dazu anzuhalten?

Was geht es ihm wol an, daß ein anderes Volk

dieſe Perſon zu ihrem Oberhaupte machte? Kann

dieſes ihm dadurch zugleich das Recht der unge

ſtraften Beleidigungen gegen andere Völker erthei

len? Und hat er das Recht ſelbſt nicht, ſo kann es

auch ſein Repräſentant nicht haben. Alles dieſes

findet auch ohne allen Zweifel in dem Falle, wenn

- - einem- - - - -
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einem Unterthan eines Volks von - einem frem

den Volke die Führung eines Geſchäfts auf

getragen wird, nicht allein ſtatt, ſondern jener

kann auch dadurch nicht aufhören, ein Unterthan

zu ſeyn, und die Pflichten deſſelben zu haben. Er

bleibt der oberſten Gewalt in Betracht aller ſeiner

perſönlichen und dinglichen Rechte und Obliegenhei

ten unterworfen. Nur in Betracht der Geſchäfts

führung hängt er von dem fremden Volke ab. Die

ſes hat ihm die Regierung durch die Anerkennung

in der Qualität zugeſtanden. - -

" H. 35O.

Alles dasjenige, was von der Perſon des Be

vollmächtigten ſelbſt gilt, gilt auch auch von allen

denjenigen Perſonen, die ihn begleiten, oder in ſei

nen eignen Dienſten ſind. Er ſelbſt kann auch kei

ne Gerichtsbarkeit (wo aber die hausherrliche Herr

- ſchaft) oder Strafausübung über ſie haben, weil

dieſe Niemand anders, als die oberſte Gewalt in

einem Lande, welche allein ſie Andern zur Ausübung

anvertrauen kann, haben kann. Derjenige, der ihn

bevollmächtigt, kann ſie ihm auch nicht ertheilen,

weil er ſelbſt keinen Theil an der oberſten Gewalt

des fremden Landes hat. Noch weniger aber kann

ein ſolcher Bevollmächtigter ſich ſelbſt gegen

die Unterthanen des fremden Staats Recht ſchaf

fen, oder Verbrecher in ſeinen Schutz nehmen, weil

er ſonſt in die geſetzgebende Macht eines andern

Landes greift, der es allein zukommt, die Recht

mäßigkeit und Unrechtmäßigkeit einer Handlung in
Vereichung mit dem Beſten des Staats zu beſtim--

- - - men,
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men. Alles dieſes muß er der Gerichtsbarkeit des

Landes überlaſſen und ſeine eigene Klagen bey der

ſelben anbringen. Denn wenn er Gewalt üben woll- -

ke, muß er ſich gefallen laſſen, daß ſie auf eine

den Geſetzen des Landes erlaubte Art an ihn er

wiedert werde. Auch die Gefangennehmung der

zu ſeinem Gefolge gehörigen Perſonen muß er bey

der Obrigkeit des Landes ſuchen, wenn auch das

Verbrechen von der Art iſt, daß er den Gefange

nen an ſeinen Regenten ſchicken kann, das iſt: wenn

es nur ihn oder ſein Gefolge nicht aber den Staat,

in dem er ſich aufhält, oder deſſen Glieder, bei

leidigt, - -

§ 351.

Alle Abweichungen von dieſen Grundſätzen ſind

nicht Vorſchriften des Naturrechts, ſondern entwes

der ausdrückliche Verträge der Völkee oder Obſers

vanzen, die ſie nach ihrem Gutbeſinden gemacht und

anerkannt haben. Da ſie ſolche wechſelſeitig ge

nieſſen, ſo haben ſie gleich großen Nutzen davon,

und der Nachtheil, der daraus entſtehen kann, trift

den einen ſowol, als den andern, -

s“ §, 352.

So lange ſich nün ein ſolcher Bevollmächtigs

ter in den Schranken der Unverletzlichkeit gegen das

Volk, bey dem er iſt, hält, muß er auch der Un

verletzlichkeit in dem vollkommenſten Grade genieſ

–ſen. So wenig ſich ein Volk über ein anderes

freyes Volk eine Herrſchaft anmaßen kann, ſo we

. . . - Nn nig
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nig kann es ſich ſolche über deſſen Bevollmächtig

ten herausnehmen. Er muß die Achtung genieſ

ſen, die ein Volk dem andern ſchuldig iſt, und die

völlige Freyheit in allen nicht beleidigenden Hand

lungen haben, die ſein Volk ſelbſt hat. Dahin ge

hören Gebräuche, Andachtsübungen und die Be

handlungen ſeiner Begleiter, Streitigkeiten und

Verbrechen gegen dieſelben und jener untereinander.

Denn dieſe, wenn ſich auch Kapital- Verbrechen nach

den Geſetzen des Landes wären, kann die Regie

rung, an welche der Bevollmächtigte geſchickt iſt,

nicht beſtrafen. Die, welche ſie begehen, ſind keine

Unterthanen von ihr, beleidigen nicht die Geſetze

des Staats, in dem ſie eine Geſellſchaft fremder

Unterthanen mit Bewilligung der Regierung aus

machen, und können dahero auch nicht nach dieſen

Geſetzen gerichtet werden. Ihr gemeinſchaftlicher

Regent bleibt ihr Geſetzgeber und Richter. Die

Andachtsübungen kann ein ſolcher Bevollmächtigter

aber nur in ſeiner Wohnung unter den Seinigen

verlangen, weil dieſe Ausübung ſich eigentlich nicht

weiter, als auf die Geſellſchaft der Nichtuntertha

nen erſtrecken kann. Indeſſen wird eine weiſe und

tolerante Regierung wol keine Bedenklichkeiten da

bey finden, daß auch andere an denſelben Theil

nehmen mögen. Denn die Beſchränkungen in An

dachtsübungen, in ſo weit es bloß ſolche ſind, ha

ben immer Vorurtheile, Menſchenhaß und zu weit

ausgedehnte Begriffe von der Macht der oberſten

Gewalt zum Grunde,

-

- § 353
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Die aufgetragenen Geſchäfte muß einen ſolchent

Bevollmächtigten bloß nach dem Beſten ſeiner Kom

mittenten auszurichten geſtattet werden. Die Ane

nehmung in der Qualität eines Geſchäftsträgers

bringt die Einwilligung dazu ſchon mit ſich. Man

hat alſo kein Recht denſelben wegen der Aeußeruns

gen der Rechte ſeines Volks, wegen der in deſſen

Namen gethanen Drohungen, dieſe Rechte mitGe

walt geltend machen zu wollen, und ſogar wegen

geſchehener Kriegeserklärung zur Verantwortung zu

ziehen, oder Gewalt an ihn zu üben, ihn in Verhaft zu

nehmen und was dergleichen Kränkungen mehr ſind, ſo

bald nur der Bevollmächtigte nicht für ſeine Perſon

ſich in ehrenrührigen Ausdrücken äußert, ſondern

durch ſeine Vollmacht darthun kann, daß dieſes

ſein Auftrag ſey. Denn alsdann muß man ſich

wegen der zugefügten Beleidigungen an die Kom

mittenten ſelbſt halten. Der Bevollmächtigte iſt

nur ein Unterthan jener und muß ihnen gehorchen.

Noch weniger hat man ein Recht von einem ſol

chen Bevollmächtigten Geheimniſſe erzwingen zu

wollen, ſie betreffen die allgemeinen Angelegenhei

ten des Volks, welches ihn geſandt hat, oder das

beſondere ihm aufgetragene Geſchäft. Er iſt als

Unterthan der Regierung deſſelben ihm Verſchwie

genheit ſchuldig, und gegen dieſe Pflicht darf ihn

nichts zugemuthet werden. Wenn er alſo auf die

eine oder andere ihm vorgelegte Frage nicht antwor

ten will, kann man ſich bloß bey ſeinen Kommit

Nn 2 - tenten
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tenten über ihn beſchweren. Dahingegen aber muß

ſich der Bevollmächtigte in eben den Schranken hal

ten, und nicht mehr das Amt eines Spions, als

eines Geſchäftsträgers bekleiden wollen. Es ſte-

het ihm zwar frey, daß er alle die Umſtände er

forſche, welche Einfluß auf die Maaßregeln haben,

die ſein Volk zu ſeinem Beſten zu nehmen hat. Al

lein er muß dieſes auf erlaubten Wegen thun. Denn

ſo wahr es auch iſt, daß er dem Volke, an wel

ches er geſchickt iſt, mit keinen beſondern Pflichten

verbunden iſt; daß das ganze Volk welches ihn ge

ſchickt hat, und alſo auch deſſen Geſchäftsträger

ſein eigenes Beſtes zu ſeinem erſten Zwecke zu ma

chen berechtigt iſt: ſo wahr iſt es auch, daß dieſes -

doch nur durch erlaubte Mittel und auf eine dem

Umſtänden angemeſſene Art geſchehen könne und

dürfe. Denn eine andere Frage iſt es, was Je

mand um ſeinen Zweck zu erhalten wohl thun wol

le, und eine ganz andere iſt es, was ein anderer wol

in dieſer Hinſicht ertragen wolle. Aus dieſen

Gründen erhellet, daß es nicht erlaubt ſey, wenn

ein Bevollmächtigter die Unterthanen eines Staats

verführen, und ſie durch Beſtechungen zur Verrä

therey der Geheimniſſe verleiten will. Jede Regie

rung prüfe ſich, ob ſie es gerecht finde, wenn die

ſes Mittel gegen ſie gebraucht wird, und dann ſpre

che ſie das Urtheil ſelbſt, wie es beſchaffen ſey,

wenn ſie ſich deſſen gegen andere bedienet. Jeman

den zu einer ſtrafbaren That verleiten, iſt doch al

lezeit eine Anwendung eines Mittels, wodurch man

das Recht eines andern kränket. Und dieſes zulei

" - der

- - -
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den, iſt Niemand verbunden. Man wende nicht ein,

daß doch wenigſtens der Bevollmächtigte keine

Pflicht auf ſich habe, die ihm dieſes verbietet.

Konnte er wol unter einer andern Bedingung auf

genommen werden, als - unter dieſer: weder un

mittelbar noch mittelbar der Regierung des Volks,

-

gen? Und alſo iſt er auch gehalten, ſich hierin nach

der bedingten Abſicht des zulaſſenden Volks zu ach

ten. Hier iſt überhaupf auch nur die Rede davon,

daß ein Volk dergleichen Verführungen nicht zu lei

den verbunden ſey, und den Bevollmächtigten des

- halb verantwortlich machen könne; wenn er noch

bey ihm iſt. Eine andere Frage aber iſt es: oh

-

1. eine Regierung ſich nicht dieſes Mittels zu Entdek

. kung der Geheimniſſe, die das Wohl ihres Staats

betreffen, durch Korreſpondenz bedienen könne. In

einer dringenden Noth, wo es ein einziges Mittel

- wird, den Umſturz und ein drohendes Unglück von

- , einem Staate abzuwenden, kann es immer erlaubt

ſ - ſeyn. Aber man überſchreite ja dieſe Schranken

ſ s nicht. - -

§. 354. "

- So wie kein freyes Volk gezwungen werden

kann, einen Bevollmächtigten oder Geſchäftsträger

bey ſich zuzulaſſeu, eben ſo iſt es auch berechtigt,

- dem bey ihm ſich aufhaltenden, wenn er ſich ent

* weder nicht zu deſſen Zufriedenheit beträgt, oder

. andere Urſachen es nothwendig machen, den fer

nern Aufenthalt zu verſagen. Es iſt auch unnö

Nn 3 hg

an das er geſandt wurde, Beleidigungen zuzufü
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thig zu bemerken, daß jedes Volk den Seinigen

nach Gefallen abrufen könne.

§. 355- -

Dieſes ſind die Grundſätze, nach welchen die

Rechte und Obliegenheiten der Volksbevollmächtig

ten zu beurtheilen ſind. Eigene Konvenienz, Ge

fälligkeit, Höflichkeit, ſtufenweiſe Mittheilung der

Würden nach der Wichtigkeit des Geſchäfts, können

hierin durch ausdrückliche und ſtillſchweigende Ein

willigung, und durch Anerkennung eines Herkom

* mens Aenderungen machen, beyde erweitern und

einſchränken. Die Klugheit und Vorſicht räth hier

in bey den kultivirten Völkern manches um ſo mehr,

da jedes Volk das Recht hat, die ſeinem Bevoll

mächtigten gemachte Begegnung zu erwiedern. Das

3jenige Volk alſo, welches Gefälligkeit und Glimpf

erwartet, muß ſolche auch üben. Hierin liegt wol

der Grund der mancherley den Geſandten zukom

menden vorzüglichen Rechte und des ehrenvollen Ce

remoniels, nicht aber im Naturrechte. Eben die

ſes findet auch in Betracht des Durchzugs eines ſol

dhen Bevollmächtigten durch ein fremdes Land ſtatt.

Denn darin iſt er nicht anders, als jeder anderer Rei

ſender, der nichts als die gemeine Sicherheit for

dern kann, anzuſehen. Die Freyheit der durch

zuführenden und einzuführenden Güter eines ſolchen

Bevollmächtigten von den gewöhnlichen Abgaben,

und die Erlaubniß ſolche einführen zu dürfen, de

ren Eingang nach den Landesgeſetzen verboten iſt,

ſind gleichfalls beſondere Begünſtigungen, die in
T. - denn
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dem ſtrengen Rechte nicht gegründet ſind. Jedoch
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würden in Betracht der letztern diejenigen auszuneh

men ſeyn, die nur zu dem eignen Gebrauche des

Bevollmächtigten und ſeines Gefölges beſtimmt ſind.

Denn bey dieſen fällt der Zweck, den Ausgang des

- Geldes der Unterthanen dafür zu verhüten, weg

und die, welche nicht der Verzehrung unterworfen

ſind, werden wider mit aus dem Lande genommen

Deren Verkauf aber, auch bey der Abreiſe, kann

allerdings gewehret werden, weil die Eigenſchaft

eines Bevollmächtigten ein ſolches Recht nicht g”

ben kann. - -

-, S.

Zweyten Abſchnitts

Dritte Abtheilung. -

Von den Mitteln eines freyen Volks, ſeine Recht

te gegen andere Völker zu behaupten, Beleidi

gungen abzuwenden und ſich wegen der von

einem Volke ihn angethanen, Genug“, -

thuung zu verſchaffen.

§ 356.

Freye Völker leben in Beziehung auf andere

freye Völker völlig nach dem Rechte der Natur-

Sie haben keinen Richter über ſich und alſo zur

Beſchützung und Erhaltung ihrer Rechte den unum

ſchränkten Gebrauch eigener Gewalt. Alle dieje

Y

\

nigen Mittel die der einzelne Menſch nach dem ihm

s N n 4 - ange
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angebornen Rechte hat, haben auch die vereinigten

Menſchen in vereinigten Kräften. Die Art der

Ausübung aber iſt nach der Natur der Vereinigung

unterſchieden,

§. 357.

Die Art der Ausübung der eignen Gewalt zur

Beſchützung und Erzwingung der Rechte eines Volks

und der Verſchaffung der Genugthuung wegen an

gethanen Beleidigungen, konzentrirt ſich in dem Ge

brauche des Wiedervergeltungsrechts und der Waf

fen. Es kann zwar noch mehrere Mittel geben,

Streitigkeiten unter freyen Völkern zu endigen und

beyzulegen, als: gütliche Verträge, angebotene und

freywillig angenommene Vermittelung anderer Völ

ker, Compromis und noch andere mehr; allein,

ob dieſe gleich nicht dem Rechte der Natur entge

gen ſind: ſo ſind ſie doch nicht der unmittelbare Ge-

brauch der dem Menſchen von der Natur zur Be

hauptung und Bertheidigung ſeiner Rechte verliehe

nen Kräfte und deren Aeußerung ſelbſt. Sie ſind

vielmehr eine Entäußerung der durch dieſe Kräfte

habenden Gewalt. -

§. 358.

. Verſagung einer würlichen nach dem Natur

rechte einem Volke zukommenden Befugniß und Zu

muthungen eines andern Volks, wodurch es einem

freyen Volke eine Verbindlichkeit auflegen will, die

es nicht hat, welches alſo eine Anmaßung eines

nicht habenden Rechts iſt, ſind die Beleidigun

- - - / gen

A
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gen die Völker, Völkern zufügen können. Es iſt

nicht nöthig, daß ſie dem ganzen Volke zugefügt A

werden. Sie können auch gegen einen Theil, oder

gegen einzelne Glieder deſſelben, und nur von einzelnen

Gliedern begangen werden. In dieſem Falle muß

das Volk den Beleidiger zur Genugthuung anhal- -

ten, ob es gleich denſelben dem beleidigten Volke

auszuantworten nicht ſchuldig iſt, oder es macht ſich

durch ſeine Theilnehmung ſelbſt verantwortlich.

Durch ſeine Vereinigung wird es einer Perſon

gleich. Verbindlichkeiten und Rechte hat es kollek

tive, und daher muß es auch für die Beleidigun-

gen ſeiner Regenten Genugthuung geben. Wehe

- alſo dem Volke, welches ungerechte, Eroberungs

ſüchtige und unruhige Regenten hat. Die beyden

vorhergehenden Abtheilungen ergeben es, was den

freyen Völkern für natürliche Rechte zukommen,

und alſo iſt alles das, was dagegen geſchichet, eine

Beleidigung. -

§. 359. - - -

Das eine Mittel, welches ein freyes Volk zu

Behauptung eigener Rechte und Verſchaffung der

- Genugthuung wegen erlittener Beleidigungen hat,

iſt das Wiedervergeltungsrecht, oder das Recht,

gegen ein beleidigendes Volk eben ſo zu verfahren,

wie dieſes verfährt. Es iſt nicht nöthig daſſelbe auf

ganz gleiche Umſtände und auf gewiſſe Perſonen eines

- andern Volks, nämlich auf ſolche, die einen direk

, ten oder indirekten Antheil an der zugefügten Belei

digung haben, einzuſchränken, ſondern es iſt ein

- - - - N n 5 allges
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allgemeines Recht durch Verſagung eines einem an

dern Volke und deſſen Mitgliedern zuſtehenden un

ſtreitigen Rechts, oder durch ſolche Zumuthungen,

die von ihm etwas fordern, wozu es ſonſt nicht

verbunden iſt.

-.

“ §., 36o.

Man ſiehet leicht ein, daß dieſes Mittel mehr

gegen Verſagung eines Rechts, als gegen würkli

che gewaltſame Thätligkeiten gegen das ganze Volk,

oder einen großen Theil deſſelben anwendbar iſt. Denn

wenn dieſe durch gewaltſame Thätlichkeiten erwie

dert werden, entſtehet ein Krieg. Dieſes Recht

kann alſo hauptſächlich gegen einzelne Perſonen und

Güter des beleidigenden Volksund ſeiner Glieder, es

mögen unbewegliche in dem Lande des beleidigten

Volks liegende, bewegliche im Lande befindliche, oder

durchgehende, oder Gelder ſeyn. Kurz eine jede

Zurückhaltung deſſen, was dem beleidigendem Volke

gebühret, kann angewandt werden. Denn die Ver

einigung in eine Geſellſchaft iſt der Grund, wes

halb ein jedes einzelnes Glied in Anſpruch genom

men und warum die ganze Geſellſchaft, welche das

Unrecht einzelner Glieder billigt, und deshalb nicht

Genugthuung verſchaft, für daſſelbe verantwort

lich wird. Wenn eine ganz gleiche Behandlung an

wendbar iſt, ſo muß dieſes Recht auch nicht weiter,

als bis auf dieſelbe ausgedehnt werden. Z. B. We

gen Verſagung einer gerechten Forderung einer be

ſtimmten Summe, kann man eine eben ſo große

mit Einſchluß aller Koſten und Schaden zurückbehal

- - - ten.
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ºten. Die an Perſonen verübte Härte, kann man

an andern Perſonen aus dem beleidigendem Volke in

eben der Maaße erwiedern, Z. B. einen Unſchul

digen in die Gefangenſchaft ſetzen und ihn eben

ſo halten, wie das beleidigende Volk den unſchul

digen Gefangenen des beleidigten Volks hält. So

bald aber das beleidigende Volk von ſeinem Unrecht

abſtehet und die gebührende Genugthuung giebt,

muß auch das beleidigte mit der Ausübung des Ver

geltungsrechts aufhören, ſo wie es auch nichts wei

-ter, als ſeine gerechte Befriedigung nebſt den Erſatz

alles Schadens und die gebührende Genugthuung

fordern kann. Denn hiezu iſt dieſes Recht ein

Zwangsmittel, keinesweges aber ein Erwerbmittel,

sum einen Zuwachs dadurch zu erhalten.

-

- %

- H. 36 I. -

Das iſt aber eine beſtrittene Frage: ob ein Volk

in dem Falle, wenn ein anderes ein Mitglied von

jenem unrechtmäßig getödtet hat, auch befugt ſey,

dieſes zu erwiedern? Aus guten Gründen iſt ſie zu

verneinen. Denn das Vergeltungsrecht ſoll ein

Mittel ſeyn, ein verſagtes Recht zu erzwingen, eine

Ungerechtigkeit aufhören zu laſſen, oder ſich, Ge

nugthuung für eine Beleidigung, das iſt: den Er

ſatz des Verluſtes zu verſchaffen. Durch die Hin

richtung eines Unſchuldigen kann aber dieſes nicht

erhalten werden. Wollte man ſagen, daß es ein

Mittel ſeyn ſolle, zukünftige Beleidigungen dieſer

Art abzuwenden, ſo kann man ja noch nicht wiſ

/ -- - - und

ſen, ob ſolche würklich werden begangen werden,
- -
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und ein ſo ungeſittetes Volk würde auch dadurch

nicht abgehalten werden, ſondern des gegenſeitigen

Mordens würde kein Ende ſeyn, Man ſage auch -

nicht, daß es doch im Kriege erlaubt ſey, die Glie

der des feindlichen Volks zu tödten. Dieſe Para

lele paßt deshalb nicht, weil da nur dir mit tödtli

chen Waffen gegen einander ziehende, welche die

wechſelſeitige Abſicht ſich zu wehren und zu tödten

haben, einander das Leben rauben. Wäre al

ſo ein Volk ſo ungerecht mit ſolchen Beleidigungen

fortzufahren, ſo würde es gerechter und zweckmäſ

ſiger ſeyn, es durch die Gewalt der Waffen zu

züchtigen und ſich gegen dergleichen Bosheiten zu

ſichern. Die allgemeine einander verſprochene Si

-

>, A.

cherheit des Volks, erfordet die Gewährung derS

cherheit eines jeden einzelnen Gliedes und wenn als

dann auch von beyden Seiten mehr Blut vergoſſen

wird: ſo trifft es doch nur diejenigen, welche die

Vertheidigung des Staats in einer ſo allgemeinen

Sache übernommen haben, und das Mittel, einen

ſo boshaften Volke in ſeinen Ungerechtigkeiten

Schranken zu ſetzen, wird kräftiger und zweckmäſ-

ſiger ſeyn. Denn von einem ſo boshaften Volke

kann man gewiß Unrecht und Beleidigungen aller

Art erwarten und hat alſo ein Recht es zu zerſtreuen,

zu vernichten und ihm ſeine Macht zu nehmen.

Nur muß dieſes nicht auf einen ſolchen Fall ange

wandt werden, wenn Jemand aus einem fremden

Volke nach den Geſetzen eines andern Landes,

die auf ein gewiſſes Verbrechen die Todesſtrafe ſez

zen, dieſerwegen gerichtet wird. - -

- - § 362.
- -
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§. 362. - - *

Mit dieſem Wiedervergeltungsrechte hat eine

Verwandtſchaft. Nämlich die gegenſeitige Verſa

gung der Gefälligkeiten. Z. B. des Durchganges

der Waaren, des Durchzuges eines Kriegesheers,

hohe aufgelegte Durchgangsimpoſten, Verweige

rung der Aus- und Einfuhr der Produkte u. ſ. w.

Die gleichmäßige Verfahrungsart kann ein Volk zu

mildern Verfahren bewegen und es zu Gefälligkeiten

geneigt machen, die dem andern Volke nützen.

Man ſiehet aber gleich den Unterſchied. Jenes Ver

geltungsrecht hat Beleidigungen zum Gegenſtande,

die durch Gegenbeleidigungen weggeräumt werden

ſollen. Dieſes gleichmäßige Verfahren aber hat

mit keinen Beleidigungen, die ſich auf ein gekränk

tes Recht gründen müſſen, ſondern mit Gefälligkei

ten, welche zu fordern, man kein Recht hat, zu thun.

- § 363.

- Das zweyte freyen Völkern zuſtehende Mittel

ſeine Rechte zu vertheidigen, die verſagten Befug

uiſſe geltend zu machen und ſich wegen angethaner

Beleidigungen Genugthuung zu verſchaffen, iſt der

Gebrauch der Waffen. Die wechſelſeitige damit

verübte Gewalt iſt der Krieg. Dieſer iſt ein Zwangs

mittel durch Raubung des Lebens, der Freyheit und

der Güter des ungerechten und beleidigenden Volks,

daſſelbe zur Bewilligung des geforderten vollkom

menen Rechts, es habe ſeinen Grund in dem Ng

turrechte unmittelbar ſelbſt, oder in Verträgen, es
S., - beſte

-*

andere Art eines gleichmäßigen Verfahrens eine -
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beſtehe in Thun, oder im Unterlaſſen, oder in Ge-

/

ſtatten und Leiden, und zu einer gerechten Genug

thuung wegen einer verübten Beleidigung (§. 358.

dieſes Theils) zu nöthigen, und ſich Sicherheit ge

gen künftige Verſagung des Rechts, und thätige Un

gerechtigkeiten oder Beleidigungen zu verſchaffen.

Hicbey ſind folgende Gegenſtände zu beachten:

- 1) Wenn dieſes Mittel zu gebrauchen; 2) Wie in

dem Gebrauche deſſelben zu verfahren iſt a) gegen

das beleidigende Volk; b)gegen andere freye Völker.

§. 364. -

Schon aus dem vorigen erhellet, daß dieſes den

höchſten Grab der an dem beleidigenden Volke aus

zuübenden Gewalt in ſich faſſende Mittel nicht inje

dem Falle, wenn auch ein Volk die Macht dazu

hat, gebraucht werden müſſe. Es kann alſo nur ſtatt

haben: 1) Wenn ein Volk dem andern ein vollkom

menes Recht, es ſey ein natürliches oder durchVer

trag erworbenes, ein dingliches oder perſönliches,

oder gar ſein Eigenthum ſelbſt raubt oder verſa

get oder in dieſes eingreift. 2) Wenn eines dem

andern dergleichen Bürden aufzulegen die Abſicht hat,

die ein freyes Volk zu tragen nicht verbunden iſt;

und 3) wenn ein Volk denn andern Unrecht zugefügt

hat, und ihm deshalb keine Genugthuung wider

fahren laſſen will. Dieſes ſind die einzigen gegrün

deten Urſachen, einen Krieg anzufangen und alle die

jenigen, die nicht von dieſer Beſchaffenheit ſind,

ſind ungerecht. Hieher gehöret vorzüglich Erobe

rungsſucht auch der von unkultivirten Völkern be

wohn=
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bewohnten Länder, und Religionshaß. Nach diea

ſen verſchiedenen Fällen wird ein Volk genöthigt,

ſeinehabende Gewalt entweder angreifungsweiſe, oder -

vertheidigungsweiſe zu gebrauchen. Eigentlich aber

iſt das beleidigende Volk allezeit das angreifende,

denn es nöthigt das andere durch ſeine Ungerechtig:

keit, ſich der Waffen zu bedienen. -

W - H. 365.

"

Ordentlicher Weiſe ſind die Urſachen ſchon vor

handen, wenn ein Volk zu der Gewalt der Waffen

greift. Aber der Fall kann auch gar wol eintreten,

daß ein Volk mit überzeugender Gewißheit erfäh

ret, daß ein anderes ſolche Ungerechtigkeiten zu be

gehen entſchloſſen iſt. Und alsdann kann es ſich

mit Recht der Gewalt der Waffen ebenfalls bedie

nen, nur mus es gewiß ſeyn, daß jenes Volk die

böſen Abſichten habe. Beſondere Conjunkturen,

Umſtände und Vorgänge können hierin eine mora

liſche Gewisheit ausmachen.

- §. 366.

Iſt denn aber eine bloße Vergröſſerung der

Macht eines Volks eine hinlängliche Urſach, einen

Krieg mit demſelben anzufangen, in der Abſicht, ſei

ne Macht zu ſchwächen und ſich ſicher zu ſetzen?

Allgemein läßt ſich auf dieſe Frage wol nicht ant

worten. Folgende Fälle ſind zu unterſcheiden. Ge

ſchiehet der Zuwachs der Macht auf eine rechtmäßi

ge Art, ohne daß ein Misbrauch davon gemacht.

wird, oder überzeugende Gründe vorhanden ſind,

daß
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daßer gemacht werden werde: ſo hat ein Volk wohl

kein Recht, ein anderes freyes Volk zu begränzen.

Denn jedes hat ein unabhängiges Recht, ſein Wohl

und ſeine Sicherheit zu begründen und zu vergröſ

ſern. Eine bloße Furcht, daß eine gröſſere Macht

einmal gemisbraucht werden könne,kann auch wolkein

hinlänglicher Grund ſeyn, einem freyen Volke ein

Recht zu nehmen, über welches ein anderes nicht

Richter iſt, wol aber eine gegründete Urſachwer-

den, durch Verbindungen mit andern Völkern der

anwachſenden Macht eine gleich groſſe entgegen zu -

ſetzen. Wenn hingegen ein Volk durch Ungerech

tigkeiten gegen andere Völker, durch Beraubung

derſelben, ſeine Macht vergröſſert, alsdann zeigt

es offenbar ſeine böſen Abſichten und jedes andere

Volk, daß durch jenes bösliche Verfahren den ge

gründeten Argwohn faſſen mus, daß das ungerech

te mächtiger werdende Volk auch andere zu unter

drücken ſuchen werde, mag ſich des bedrückten

Volks annehmen, ſich jenem entgegen ſetzen, und

ſeiner anwachſenden Macht wehren. Eigne Sicher

beit erlaubt und fordert dieſes. -

- § 367.

Ganz ungezweifelt iſt es. daß einem jeden,

Volke die vollkommene Gewalt der Waffen in den

obenangeführten Fällen zuſtehe. Allein ſein eig

nes Wohl muß es bedenken: ob es ſich dieſes Mit

tels in einem beſondern Falle bedienen dürfe. Da

her erfordert es auch die Weisheit, in allen Fällen

erſt alle mögliche Mittel zu verſuchen, ein ſo viel

- Uns
-

-
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Unglück verbreitendes Uebel zu vermeiden, und die

Streitigkeiten gütlich beyzulegen. Ein Volk, wel

ches eher, als bis die äußerſte Noth dieſes Mittel

erfordert, dazu ſchreitet, hat Urſach ſich ſelbſt

Vorwürfe zu machen, wiewol man nicht ſagen kann,

daß es gegen ſeinen Feind ungerecht handle. Soll

es alſo in Rückſicht auf eigne Wohlfahrt gebraucht

werden: ſo muß I) das verſagte Recht und die

zufordernde Genugthuung, oder das angefochtene,

oder geraubte zu vertheidigende, oder wiederzuero

bernde Eigenthum von der Wichtigkeit ſeyn, daß

das Mittel zu behaupten, zu erhalten, und wiederzu

fordern nicht mehr Schaden und Verderben über ein

Volk bringe, als es erleidet, wenn es jenes nicht er

fechtet. 2) Muß es - ſeine Kräfte genugſam

prüfen und erforſchen, ob es auch Macht genug

habe, ſeinen vorgeſetzten Zweck zu erhalten. -

§. 368.

Was dieſes erſte Erforderniß anbetrift, ſo iſt

die Sache oft ſehr verwickelt und zweifelhaft. Denn

es kann ein Unrecht an ſich ſelbſt von keiner großen

Bedeutung ſeyn, aber es kann ein Signal werden,

daß ein Volk der Verachtung und den Beleidigungen

ausgeſetzt wird. Das beleidigende Volk ſowot, als

andere ungerechte Völker können aus dieſem Grun

de einen Schritt nach dem andern wagen, und ſo

verliehret ein Volk ſein Anſehen und ſeine Achtung,

und wird endlich unterdrückt. Oft ſind auch die

Folgen eines angethanen Unrechts in andern Hin

hen

... v.
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ben ſcheint. Alle dieſe Betrachtungen erfordern

Kenntniße und Vorſicht, fürnehmlich wenn die Sy

ſteme und das Intereſſe der Völker verwickelt ſind.

In ſolchen Fällen bleibt alſo immer die Hauptbe

trachtung auf die eigenen Kräfte eines Volksgerich

tet. Sind dieſe ſtark: ſo verſchaffe es ſich durch

den Gebrauch derſelben Anſehen, und ſetze ſich durch

dieſes gegen fernere Beleidigungen ſicher. Eine

dauernde Ruhe und Sicherheit, welche die Wohi

fahrt zur unzertrennlichen Folge hat, kann nicht

zu theuer erkauft werden, und ſollte auch ein groſ

ſes Opfer dazu nöthig ſeyn. Kann es ſich nicht mit

Zuverſicht auf eigne Kräfte verlaſſen: ſo verbinde

es ſie mit andern Kräften gegen ein ungerechtes

Molk, oder warte den rechten Zeitpunkt ab, wo

die Lage ſeiner Beleidiger ihm eine ſichere Gelegen

heit giebt, ſich Recht und Genugthuung zu ver

ſchaffen.

( - §. 369.

- Die Art und Weiſe ſich der Gewalt der Waf

fen zu bedienen, kann nicht ganz ohne Grenzen

ſeyn. Der Krieg ſoll ein Mittel ſeyn, gewiſſe noth

wendige Zwecke zu erhalten, die ſonſt nºcht erhal

ten werden können. §. 364. dieſes Theils. Man

ſiehet alſo leicht, daß nur dasjenige erlaubt ſeyn

dkönne, was zu Erhaltung dieſer Zwecke mittelbar

oder unmittelbar abzielet. Folglich muß die gan

ze Ausübung der Gewalt in den Grenzen dieſer

Nothwendigkeit bleiben, - * -

s: -- . . . . . . . § 379.
- -
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§ 37o.

Was erſtlich den Anfang des Verfahrens der

kriegführenden Völker gegen einander betrift: ſo

iſt es nicht ungerecht, wenn die nothwendig ge

wordene Gewalt gleich unmittelbar auf die verübte

Ungerechtigkeit, oder Verſagung eines Rechts folgt.

Der Vorgang ſelbſt zeiget, daß dieſes, wie Urſach

und Wirkung, zuſammen hänge, und es iſt wenig

- ſtens gar kein Grund einer Obliegenheit vorhans

den, warum ein nach ſeinem Urtheil beleidigtes Volk

erſt ſagen ſolle, daß es ſein Recht der Waffen brau

chen werde. Oft würde es ſogar zweckwidrig ſeyn,

das beleidigende Volk aufzumuntern, ſich zur Ge

genwehr in den Stand zu ſetzen. Uebrigens giebt

es die Natur der Sache, daß der Gebrauch der Wafe

fen die gegenſeitige Tödtung, Beraubung der Frei

heit und Güter, ſo wol der beweglichen als unbes

weglichen, heiligen oder unheiligen (wie Einfalt,

Aberglauben oder Stolz und Habſucht ſie wol ein

zutheilen pflegte, ) in ſich ſchließen. §. I 2 I. und

folgende erſten Theils, und 3 I 8. und folgende die

ſes Theils. Denn der Verluſt alles dieſes, und

die Verhütung der Verbreitung deſſelben, ſoll eben

die ſtreitenden Völker zu Endigung der Streitigkei

ten bewegen. Aber auch innerhalb dieſer Schran

ken muß ſich ein jeder halten. Angrif und Gegen

wehr können nicht anders als die Raubung der ge

ſunden Gliedmaaßen, und des Lebens zur Folge has

ben. Hier wird alſo dieſes Uebel durch ſeine Unº
* - Y Oo 2 vers

-
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vermeidlichkeit gerechtfertigt. Es folgt aber zu

gleich, daß, wo kein Angrif und Gegenwehr iſt,

wo dieſe aufhört, und der Streitende ſich und ſeine

Waffen ergiebt, auch keine Verſtümmelung der

Gliedmaaßen, Verübung einiger Gewalt an dem

Körper, noch vielweniger Schändung deſſelben und

Tödtung, ſie geſchehe gerade zu, oder mittelbar,

z. B. durch Vergiftung der Brunnen, aus wel

- chen auch Wehrloſe trinken, erlaubt ſeyn könne.

Es folgt ferner, daß denen in einem Platze mit dem -

Streitenden EingeſchloſſenenA die keine Gegenwehr

gethan haben, kein Leid zugefügt werden muß, und

hätten auch die Streitenden die Gegenwehr aufs

äußerſte getrieben, oder gar ſelbſt ſich durch un-

rechtmäßiges Betragen verantwortlich gemacht.

Ebenſo kann Raubung und Entziehung des Ei

genthums in allen ſeinen Arten, als Wegnehmung

und Verderbung nur in ſo weit erlaubt ſeyn, als

den Gegnern dadurch die Mittel zur Ausübung ih

rer Macht genommen oder eingeſchränkt werden.

Folglich iſt die Wegnahme des beweglichen undun

beweglichen Gutes, des Geldes, und der Nahrungs

mittel, welche den Feinden gehören, (nicht aber

derer die andern gehören, und auch nicht für jene

beſtimmt ſind), und deren Verderbung zweckinäſ

ſig. Die Zerſtöhrung ſolcher Dinge hingegen, die

keine Mittel zu jener Macht ſind, iſt unerlaubt und

kann nicht anders, als wie eine Verbreitung des

Greuels angeſehen werden. Wegführung der zur

Gegenwehr tüchtigen Menſchen kann allerdings zu

* - - - obis
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obigemZwecke erlaubt ſeyu, keinesweges aber dasWeg

ſchleppen ſolcher Leute, die nicht dazu dienen. Zur

Entkräftung der Macht des Feindes iſt endlich auch

die Aufwiegelung der Unterthanen deſſelben zum

Aufruhr und Empörung ein erlaubtes Mittel.

» H. 37 I.

Die Gegenwehr kann ein angegriffener Feind

auf das äußerſte treiben. Nur muß es durch zweck

mäßige Vertheidigungsmittel geſchehen. Denn geht

er weiter und verübt Verbrechen, z. B. an den Un

terthanen und Gütern in dem feindlichen Lande,

worin er ſich vertheidigt: ſo kann ihn der Ueber

winder allerdings zur Verantwortung ziehen. Ei

ne zweckmäßige Verheerung und Verderbung, wo

durch die Macht des Feindes geſchwächt wird, hö

ret aber nicht unter dieſes; die iſt jedem Feinde er

- laubt. Einzelne Verbrecher, die ein Ueberwinder

unter den Ueberwundenen antrift, iſt er allerdings

auch zu beſtrafen befugt. Denn durch die Ueber- .

"windung verlöſcht jenes begangene Verbrechen nicht.

Gehen aber vor der Ueberwindung und Ergebung

- beſondere Verträge vorher, ſo müſſen dieſe genau

gehalten werden. Jedoch können die allge

meinen Verabredungen nicht auf beſondere, darin nicht

namentlich enthaltene Fälle, ausgedehnt werden. ?

- - §. 372. - -

Ueber alles weggenommene, es beſtehe in Per

ſonen oder in Sachen, erwirbt ſich das erobernde

R. Oo 3 - Volk

-
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Volk ein vollkommenes Recht. Sie werden ſein

Eigenthum, und da es jenen das Leben ſchenkt,

kann es dieſes auch unter allerley Bedingungenthun,

die ihm gefällig ſind. Nur darf es keine derglei

chen ihnen zumuthen, die mit dem weſentlichen

Rechten der Menſchheit ſtreiten. § 339. Nr. 2.

dieſes Theils. Das heißt: es muß der Selbſter

haltung nicht zu nahe treten. Folglich können ſie

Lebensmittel und Hülfe in Krankheiten mit Recht

, fordern. Dieſes Recht ſteckt ſchon in der Bewilligung

des Geſchenks des Lebens. Das ſiegende Volk hat alſo

auch ein Recht, ſie zur Arbeit, jedoch nur zu ſolcher,wel

che menſchliche Kräfte verrichten können, (§. 87.

95. und folgende erſten Theils) zu gebrauchen, ei

nen Preis, oder ein Löſegeld für ſie zu verlan

gen, und dieſes auch von einem dritten zu nehmen.

Auch dann muß das Verſprochene entrichtet werden,

wenn der Entlaſſene nach erfolgter Loslaſſung ſterben

ſollte, nicht aber wenn er vor der Entlaſſung ſtirbt.

Denn dieſe war die Hauptbedingung, die nunmeh

ro weder erfüllt, noch erhalten werden kann. Es

kann ſie ferner unter der Bedingung der Rück

kehr, ſo bald es dieſe verlangt, entlaſſen, und

erwirbt ſich ein Recht der Beſtrafung, wenn dieſe

aufgelegte und übernommene Verbindlichkeit nicht

gehalten wird, auf den Fall, da es den Uebertre

ter wieder in ſeine Gewalt bekommt.

" - § 373. - A

Durch den Krieg werden alle gegenſeitige Ver

bindungen, noch mehr aber die Erwciſungen ge

: L.-- gen
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genſeitiger Gefälligkeiten, und das wechſelweiſe Vera,

kehr aufgehoben. Folglich hören auch die Ver

bindungen der Privatperſonen und der Privathans

del auf. Das Reiſen der beyderſeitigen Untertha

nen, der Briefwechſel derſelben, die Durchfuhrealai

den.

-
§ 374. 3

- Aller Feindſeeligkeiten ohnerachtet müſſen aber

doch die während des Krieges gethanen Zuſagen,

und die bey mancherley Ereigniſſen gemachten Vers

träge gehalten werden. Die eigne Wohlfart eines

jeden kriegführenden Theils fordert dieſes. Der

Vortheil, welcher dem einen daraus erwüchſe, wenn

er ſeine Zuſage in einem gewiſſen Vorfalle nicht hiels

te, würde durch den Schaden, den er bey einer

gleichen Behandlung erleiden müßte, wieder vers

lohren gehen, und gar könnte ein noch empfindliches

rer Verluſt entſtehen. Zudem haben auch beyde Theise

le in Betracht des verabredeten Punkts eine Auss

nahme in Anſehung der zu verübenden Feindſeelig

keiten durch eine beſondere Einwilligung gemacht,

und ſind alſo das, was ſie ſich auſlegten, auch zu

halten ſchuldig. Eben dieſes iſt auch von denen

von dem Volke ohne beſondere Einwilligung der

höchſten Gewalt mit dem Feinde gemachten Verträs

ge und gethanen Zuſagen zu behaupten. Z. B.

Wenn es eine gewiſſe Löſungsſumme, oder Cons

tribution verſpricht, um dadurch ſeine Perſonen

- - - Oo 4 / , oder

«
-

ler Arten Waaren, kann mit Recht gewehret, wer
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oder ſein Eigenthum zu ſichern. Denn in dieſem

Falle tritt es wegen Mangel des Schutzes der ober

–ſten Gewalt wieder in ſeine natürlicheu Rechte ein,

und muß ſich ſelbſt helfen. Ueber die unter den

kriegführenden Theilen obwaltende Streitigkeiten

ſelbſt aber, kann es keine gültige Verträge machen.

§. 375.

Zu mehrerer Sicherheit können einem Theile,

dem etwas verſprochen iſt, Perſonen aus der An

zahl des verſprechenden in Gewahrſam gegeben wer

den, welche man Geiſſeln nennt. Sind es mäch

tige und reiche Perſonen, ſo können ſie in dem

Falle, wenn das Verſprechen von der Art iſt, daß

es durch Leiſtung des Intereſſe abgethan werden

kann, wol Sicherheit geben. Sonſt aber dürfte

/

wol wenig dadurch zu erhalten ſeyn, wenn dasver

ſprechcude Volk treulos handeln und ſie im Stiche

kaſſen will. Denn will auch die, ſolche Geiſeln in

Verwahrung habende Macht, dieſen das Leben neh

men, wie ſie allerdings wolthun kann, oder ſie

zur Sklaverey verdammen: ſo wird doch dadurch der

Endzweck, neinlich die Erfüllung des Verſprechens,

nicht erhalten. Daß übrigens ſolche Geiſſen, wel

che ein Feind mit Gewalt genommen hat, ſich frey

machen können, wenn ſie die Gelegenheit dazu-fin

den, iſt wol keinem Zweifel unterworfen. Jene, mit

Einwilligung gegebenen hingegen, können es nicht,

und wenn ſie es thun, müſſen ſie wieder ausge

liefert werden. . . . . .

º. -2 § 376

/
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- - - § 376.

s: Will überhaupt ein Volk auf nichts, als auf

Ausübung der Gewalt, die in einem beſondern Fal

le nicht gehindert werden kann, denken: ſo wirdes

manches thun können. Aber das Widervergel

tungsrecht, das Recht einer gleichen Behandlung

muß es zurückhalten, wenn es nicht indirekt gegen

-

ſich ſelbſt wüten will. Hierin liegt auch der Grund

ſo mancher Obſervanzen, welche kriegführende Mächte

gegen einander beobachten. Hieher gehört Enthaltung -

mancher Art der Feindſeligkeiten, als: des Gebrauchs

des Giftes und anderer Schmerzen vermehrenden Töd

tungsmittel, imgleichen der Meuchelmörder; Scho

nung und gute Kriegeszucht in den feindlichen Lan

den; glimpfliche Behandlung der Gefangenen; Aus

wechſelung derſelben; Geſtattung des Durchreiſens

der feindlichen Unterthanen, und Ertheilung der

Päſſe in dieſer Abſicht; nicht unterbrochenes Ver

kehr und geſtatteter Durchgang der Handelswaaren,

und was dergleichen gegenſeitige Gefälligkeiten mehr

ſind, die nach dem Rechte der Natur nicht gefor

dert, ſondern füglich verſagt werden können, ob

ſie gleich demſelben als Mittel, ſeine Zwecke zu er

> halten, nicht entgegen ſind. Auch das Bemühen,

ſeine Sache von einer gerechten Seite erſcheinen zu

laſſen, um dadurch ſowol die gebrauchte Gewalt

ſelbſt zu rechtfertigen, als die gute Meynung ande

rer Völker zu erhalten, hat ſeinen Grund in der

Bef

. . . O o 5 thei

-

örderung der eignen Wohlfart. Daher die Mit
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theilung der Gründe, welche dieſe Gewalt recht

mäßig veranlaßt haben ſollen; die Rechtfertigun

gen des Verfahrens ſelbſt und andere Bekanntma

chungen dieſer Art. ,

- §. 377. *

Was nun hiernächſt das Verfahren eines krieg

führenden Volks gegen andere nicht im Kriege mit

befangenen anbetrift: ſo muß ſolches ſo eingerichtet

ſeyn, daß dieſen keine direkte oder indirekte Krän

kungen vorſetzlich zugefügt werden. Ein jedes frey

es Volk, wenn es ſich nicht durch eignen, Willen

anders beſtimmt, oder beſtimmt hat, hat das voll

kommene Recht an den Streitigkeiten anderer Völ

ier keinen Antheil zu nehmen, H. 322. 327.329.

dieſes Theils. Jeder Zwang zur Einmiſchung, je

de Nötigung der Theilnehmung, iſt alſo eine Krän

kung der natürlichen Völkerfreyheit. Auch ein be

ſonderer großer Vortheil kann ein kriegführendes

Volk nicht berechtigen, ein anderes nicht Krieg

mitführendes in die Mitleidenheit mit hereinzuzie

hen. Denn eigner Vortheil kann nur ohne Krän

kung des Rechts eines andern geſucht werden, weil

ſonſt aller Begrif vom Rechte aufgehoben wird.

Wider den Willen eines ſolchen friedfertigen Volks

kann alſo weder der Durchzug, noch die Einquar

tirung des Kriegesheers, die Ueberlaſſung der Krie

gesbedürfniſſe und Lebensmittel, noch ſonſt etwas

dergleichen gefordert und erzwungen werden. §

32o. dieſes Theils. º

- - - - $. 378
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S. 378.

Dieſes kann jedoch ſeine Ausnahmen leiden, -

welche zu manchen nicht nöthig wäre, wenn bey

de kriegführende Theile immer nach dieſen Grund

ſätzen der Gerechtigkeit verführen. Es kann nem

lich der Fall eintreten, daß einer der kriegführen

den Theile die im vorigen §. angeführten Rechte

nicht reſpektiret, und ſich z. B. durch den Eingang

in das Land eines nicht im Kriege mit befangenen

Volkes, durch Beſetzung wolgelegener veſten Plätze,

die das Volk, dem ſie gehören, ſelbſt nicht ver

theidigen kann, durch leichte Herbeyſchaffung der

Lebensmittel auf Flüßen in einem fremden Lande,

oder aus den an Bedürfniſſen reichen fremden Lande

ſelbſt, Vortheile verſchaffen will, die ſeinem Gegen

theile eben ſo große Nachtheile werden. Die Ge

wißheit, oder der höchſte Grad der Wahrſcheinlich

keit eines ſolchen Vorſatzes berechtigen alsdann das

andere kriegführende Volk, jenem dieſe Vortheile,

die es ihm ſonſt nicht nehmen kann, durch eignen Ein

gang in dieſes Land zu rauben, und ſie ſelbſt zu

genießen. Selbſtintereſſe, und der doch von jenent

unſchuldigen Volke nicht abzuwendende Schaden

rechtfertigen dieſe Ausnahme. Eben ſo kann auch

ein Feind den andern in dem Lande eines friedfer

tigen Volkes, deſſen ſich jener bemächtigt hat, an

greifen. Die Nothwendigkeit iſt ſeine Rechtferti

gung. Nur muß das Volk, welches ſolche Schrit

te aus Noththut, ſich in allen dieſen Fällen alles

Bedrucks, aller Verheerungen gänzlich enthalten,

und
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und alle ſeine Bedürfniſſe auf eigne Koſten anſchaf

fen. Eben ein ſolcher Fall der Ausnahme kann

alsdann eintreten, wenn ein kriegführendes Volk

ſonſt keine Lebensmittel erhalten kann, und Hun

ger und Noth leiden müßte, wenn es ſich ſolche

nicht von dem nächſten, nicht mit im Kriege ver

wickelten Volke, das ſolche im Ueberfluſſe hat, und

entbehren kann, verſchafte. Es kann alſo ſolches aus

-

dem Rechte der Selbſterhaltung zwingen, ſie ihm

gegen Vergütung des Werths zu überlaſſen. Auch in

andere Weiſe herbeyzuſchaffen ſind, kann dieſeAus

nahme ihre Anwendung finden.

H. 379.

So wie ein jedes freyes Volk das vollkomme

ne Recht hat, an den Streitigkeiten anderer gar

keinen Theil zu nehmen, ſo hat es dagegen auch die

Obliegenheit alle Theilnehmung zu vermeiden, wenn

es ſich nicht ſelbſt die Folgen davonzuziehen will.

Noch weniger aber kann es ſich eine, von dem ei

nem oder dem andern kriegführenden Volke, oder

von beyden nicht angenommene und aufdringliche

Vermittelung oder Entſcheidung anmaßen, die

kein Volk anzunehmen ſchuldig iſt, und entweder

gleich, oder auch während der Vermittelung, bey

ſich findenden Urſachen abzulehnen ein Recht hat.

Alle Zudringlichkeit gegen ein ſolches Volk iſt Be

leidigung. Es iſt aber auch dagegen eine ſolche

Vermittelung wider ſeinen Willen zu übernehmen

e - - nicht
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nicht verbunden." Eine Theilnehmung beſtehet in

würklichen direkten oder indirekten Hülfsleiſtun

gen, wodurch die Kräfte eines der kriegführenden

Völker vermehrt, oder die Kräfte des andern ver

mindert werden. Nicht aber ein jedes Verkehr,

durch welches ein kriegführendes Volk, die ihm nö

thigen Bedürfniſſe gegen Bezahlung erhält, können

einem nicht im Kriege befangenen Volke als eine

Theilnehmung angerechnet werden. - Eine ſolche iſt

es alſo nicht, wenn I) ein Volk ſein ſchon etablir

tes Verkehr mit einem andern, nunmehr im Krieg

verwickelten Volke, fortſetzt, und ihm die Bedürfniſ

ſe, und ſollten es auch Kriegesbedürfniſſe ſeyn, über

läßt, die jener Handel in ſich begreift. 2) Wenn

ein Volk vor dem Ausbruche eines nicht vorherzu

ſehenden Krieges, auch auſſer dem Falle eines ge- -

wöhnlichen Verkehrs, einen Handelsvertrag mit

einem andern, nachhero in Krieg verwickelten Vol

ke, auch über Kriegesbedürfniſſe, geſchloſſen hat,

den es zu erfüllen gehalten iſt. 3) Wenn es über

haupt mitKriegsbedürfniſſen einen Handel treibt, und

ſolche einem kriegführenden Volke, auch ohne den

Fall eines allgemeinen, oder durch einen Kon

trakt übernommenen Verkehrs überläßt, wenn es

nur nicht das andere kriegführende, welches unter

eben den Bedingungen kaufen will, von dem An

kaufe der noch zum Verkaufe beſtimmten und un

verſagten Waaren dieſer Art ausſchließt. 4) Eben ,

dieſes findet auch in Betracht der Geld-Anleihen

ſtatt, wiewol hier dem ausleihenden Volke, auf ſei

TE Sicherheit beſonders zu denkenfrey, bleiben muß.

- - §, 38o.



MEZE ( 59o ) SEK

- §. 38O.

In allen dieſen Fällen, worinn ein Volk ſich

ſeiner natürlichen Freyheit bedient, kann ein krieg

führendes Volk daſſelbe mit Recht einer Theilneh

mung nicht beſchuldigen, und aus dieſem Grunde

Feindſeeligkeiten gegen daſſelbe begehen. Denn es

muß bedenken, daß durch den unter zweyen Völ

kern angefangenen Krieg, die Freundſchaft eines drit

ten, mit keinem von veyden aufgehoben werde. Sie

bleibt, wie vorhero, unverändert. Ganz wol aber

iſt ihm erlaubt, ſeinen Feinden den Vortheil, den

ſie davon haben, zu entziehen. Es kann alſo, wenn

es die für dieſelben beſtimmte Bedürfniſſe an Or

ten, wo es die Gewalt des Krieges ausüben darf,

(alſo nicht auf dem Eigenthum des verkaufenden,

oder eines andern freyen Volks, ) habhaft werden

kann, ſolche wegnehmen und den Preis dafür dem

verkaufenden Volke vergüten, wann daſſelbe nicht

ſchon ſeine Bezahlung von dem Feinde erhalten hat.

Dennalsdann trift der Verluſt dieſen. Inkeinem die

ſer beyden Fälle ſchadet cs-irgend Jemand an

ders, als ſeinem Feinde, und wenn das verkaufen

de Volk nicht partheyiſch iſt, hat es auch keineIn

tereſſe dabey, wer die Waaren bekommt. Nur

muß es ſich nicht ſelbſt dem mit ihm handelnden

Volke durch Unvorſicht, oder durch Einverſtänd

niß mit dem wegnehmenden verantwortlich machen.

H. 38I.

Ganz anders verhält es ſich aber mit einer

würklichen Theilnehmung, Partheylichkeit, Vor

- - - ſchub
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ſchub und auszeichnenden vorziehenden Willfährig

keit. Dahin gehören, Unterſtützung mit Geldeund

Mannſchaft, unentgeltliche Ueberlaſſung der Lebens

mittel und Kriegesbedürfniſſe, Verabfolgung der

ſelben an einen der kriegführenden Theile und Ver

ſagung der entbehrlichen an den andern, Geſtat

tung des Durchzugs durch das Land und Aufent

halt in demſelben, für den einen, Verſagung deſſelben

in Betracht des andern, gutwillige Einräumung ve

ſter Plätze und vortheilhafter Gegenden und Päſſe des

Landes, und kurz alle ſolche Begünſtigungen, die einen

kriegführenden Volke vorzugsweiſe Vortheile über das

andere verſchaffen, und dem andern, dem eben der

gleichen, verſagt wird, Nachtheile bringen. In

ſolchen Fällen der Theilnehmung iſt ein Volk be

rechtigt, das ſo handelnde feindſeelig zu behandeln,

wenn es ſolches ſonſt gut findet. -

X

/ - *. §. 382.

Iſt es denn aber eine beyzumeſſende Theilneh

mung, wenn ſich ein Volk dem andern durch einen

allgemeinen auf keinen beſondern Krieg Bezug ha

benden Vertrag zu einer Hülfsleiſtung einer beſtim

ten Anzahl Mannſchaft verbindlich gemacht hat?

Für einen Feind, der für ſeine Perſon beleidigen

will, kann ein ſolches Volk wol nicht gehalten wer

den. Das Volk, gegen welches es einem andern hilft, iſt

demohnerachtet aber berechtigt, zweckmäßige Mittel,

um es von dieſerHülfsleiſtung abzuziehen anzuwenden,

- - - - - - weil
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weil es alles zur Schwächung der Kräfte ſeines

Feindes vorkehren kann. Es kann alſo den Zwang

der Waffen gebrauchen, das Land des helfenden be

ſetzen, ihm, in ſo weit dieſes einzureichendes Mittel

werden kann, Pflichtsleiſtungen verſagen, ſich der

für den Feind beſtimmten Mannſchaft, und deſſen,

was zur Unterhaltung für dieſelbe beſtimmt iſt, be

mächtigen, kurz demſelben in dem Grade Abbruch

thun, daß es dadurch von jener Verbindlichkeitab

gezogen, oder auſſer Stand geſetzt werde, ſie zu

f,

§ 383.

Das Glück oder Unglück der Waffen muß die

Streitigkeiten unter freyen kriegführenden Völ

kern entſcheiden, und eine ſolche Entſcheidung tritt in

die Stelle eines gerechten Urthels. Nimmermehr aber

kann das Glück der Waffen ein offenbares Unrecht

zum Rechte machen. Wenn alſo ein Volk einem -

andern offenbares Unrecht zumuthet, aufbürdet,

ihm mit Unrecht etwas nimmt, und es durch die

Gewalt glücklicher Waffen zwingt, es anzuerken

nen: ſo wird es hiedurch nicht verbindlich. Das

Recht, dieſes Joch abzuſchütteln, ſobald Macht

und Umſtände es ihm erlauben, iſt ein natürliches

Recht, das ihm keine durch Macht unterſtützte Un

gerechtigkeit rauben kann. Das Unrecht muß

aber offenbar ſeyn. Denn ſo bald eine Sache zwei

felhaft iſt, muß jene Entſcheidung der Waffen un

widerſprechlich gelten, § 340, dieſes Theils.

- - - | §, 384
-

- -
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§. 384

Sobald der Krieg aufhört, treten beyde Völ

ker, die ihn geführt haben, wieder in den Stand

der Unverletzlichkeit gegen einander. Dem Naturs

rechte nach kann ein jeder dasjenige, was er an

Perſonen und Gütern aller Art erobert hat, behals

ten, und alle Beleidigungen müſſen als vergeſſen an

geſehen werden. Hierin ſteckt die ſtillſchweigende

Entſagung derauf jene gehabten Rechte. Wäre dies

ſes nicht ſo: ſo würde die Ausübung der Feindſeligkeiten

nur auf eine Zeitlang aufgehoben, aber nicht geendigt.

Dieſe Vergeſſung der Beleidigungen kann jedoch nur

auf ſolche gehen, die durch die Ausübung der Krie

gesgewalt durch die Streiter ſelbſt begangen ſind;

nicht aber auf verübte Verbrechen der Privatper

ſonen, die mit jener nichts gemein haben. Bea

ſondere über den hergeſtellten Frieden zu errichtende

Verträge können alles dieſes modificiren, näher bes

ſtimmen - und ausdrücklich feſtſetzen. Es iſt eine

Pflicht der Völker ſie heilig zu halten, weil ſonſt

Todtſchlagen und Rauben die Wohlfart unaufhörlich

unterbrechen und einem jeden Volke ſchädlich werden

würden. § 336. und 340. dieſes Theils. : Beſondere

Urſachen die eine Ausnahme machen, ſind oben §

339. und 34I. dieſes Theils angeführt worden.

Sie müſſen aber wahre Gründe zu deren Rechtfers

tigung haben, und kein falſches Vorgehen, keine

Verdrehungen ſeyn. «:

« CC2 -
Pp § 385.
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: Es können während der Zeit, daß ein Feind -

ein Land im Beſitze hat, noch mancherley Hand

lungen von ihm vorgenommen werden, die nicht zu

den eigentlichen thätigen Feindſeeligkeiten gehören.

Hieher gehört die Ausübung der höchſten Gewalt

mit allen ihren Zweigen; die Verwaltung der

Gerechtigkeit in bürgerlichen und peinlichen Fällen.

Alles, was darinn vorgenommen iſt, muß auch als

gültig angeſehen werden, und iſt unter der Vergeſ

ſung der Beleidigungen mit begriffen. Hat aber

der eine oder der andere Landesunterthan ſich eini

ger Verbrechen der Verrätherey, oder anderer Un

gerechtigkeiten, die wolgar noch Folgen haben, zu

Schulden kommen laſſen: ſo kann er dieſerhalb al

lerdings zur Verantwortung gezogen werden. Denn

die Vergeſſung der Beleidigung begreift nichts, als

die Handlungen des Feindes in ſich. Eben ſo we

nig iſt auch ein Volk die vom Feinde gemachte

neuen Einrichtungen eines Landes ſo zu laſſen, oder

die von demſelben angeſetzte Bediente zu behalten,

verbunden. Beydes gehöret nicht zu ehemals ge

ſchehenen Beleidigungen, welche vergangen ſind.

Dieſe Einrichtungen hängen nunmehro wieder von

der Ausübung der rechtmäßigen oberſten Gewalt

ab, die in jenen Zeiten ſuſpendirt war, und nun

mehro wieder in ihre Rechte getreten und thätig

iſt.

2 4 S. 386,

-
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§. 386.

Wasbisher geſagt worden iſt, gehetnur diejenigen

freyen Völker, welche ſelbſt Streitigkeiten unters

einander haben. Daß es nun auch ganz ebenſo ſey, bey -

denen, die mit einander verbunden ſind, und einen

Hülfskrieg mit führen, iſt ganz auſſer allem Zweifel.

Denn jedes freye Volk hat das Recht, ſeine Macht

zu ſeinem eignen Beſten mit der Macht anderer zu

verbinden, wenn gemeinſchaftliches Intereſſe und

die Wohlfart beyder es rathen. Dieſes tritt fürs

* nemlich alsdann ein, wenn die Umſtände es eben

thunlich machen, die von einem andern Volke

verſagten Rechte geltend zu machen, ſich wegen an

gethaner Beleidigungen Genugthuung zu verſchaf

fen, oder ſich von aufgebürdeten und erzwungenen

Obliegenheiten loszumachen. Es iſt Weisheit ei

nen ſolchen Zeitpunkt zu nutzen. Die Führung ei

nes Hülfskrieges führet auf eine wichtige Frage,

nemlich auf dieſe: wenn ein Volk ſiehet, daß es ^ .

(nicht wegen ausdrücklicher Verträge, denn wenn

dieſe vorhanden ſind, iſt die Frage ſchon entſchie

den, §. 336. und 34I. dieſes Theils) an einen

zwiſchen zweyen Völkern entſtehenden Kriege Theilzu

nehmen, nicht Umgang nehmen kann, auf welche

Seite ſoll es ſich wenden? Iſt es von der Gerech

tigkeit der Sache einer der ſtreitenden Partheyen

überzeugt, und es hat die Macht ihr beyzuſtehen,

ohne ſich zu ſchaden: ſo kann es ſeinen Entſchluß

leicht faſſen. Aber wenn es nun ſiehet, daß es

Pp 2. ſich

/ >
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ſich ſelbſt dadurch Schaden und Verderben zuziehen

würde, wenn es die-Parthey dieſes Volks näh

me und es kann doch nicht neutral bleiben, was

ſoll es denn thun? Hier tritt das Recht der Selbſt

erhaltung ein. Ein Volk nehme alsdann die Par

they desjenigen der ſtreitenden Völker, bey der es

ſich ſelbſt rettet, und ſeinen an ſich erlaubten Vor

theil befördern kann, ohne an der Urſach des Streits

ſelbſt Theil zu nehmen. Sein Zweck iſt hier Selbſt

erhaltung, die es auf keine andere Weiſe erlangen

, und alſo kann man ihm nicht Schuld geben,

daß es ein ungerechtes Volk begünſtige. Es ſtrei

tet für ſich. ſelbſt. . . . . .

s: . ,---

3 : . . . §387. “

Ob gleich der Gebrauch der Waffen nur ein,

freyen Völkern zukommendes Mittel iſt, ihre Rech

te zu behaupten, ſo kann doch eine jede Vielheit

der Menſchen, die durch Kränkung ihrer natürli=

chen Rechte zu deren Vertheidigung gezwungen wird,

in dieſem Falle eben dieſes Mittelgebrauchen, wenn

ihr kein anderes übrig bleibt. Denn was einzelne

Menſchen thun können, und dürfen, können und

dürfen auch mehrere vereinigte thun. Hierin Ä
der Grund der bürgerlichen Kriege. Das völlige

Recht der Waffen kann in demſelben angewandt

werden. §. I3. 15. I6.3II. und 3 I5. dieſes Theils.

". . .
*

K- K
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Seite 13. § 2r. 6. vo; tes ſondern auch der,

« ſtart durch die: 9" - Tº

dieſes Theils.

1 *

Druckfehler.

– 2 38. Z. 2. v. o. lies, Thuns ſtatt Thun.

- 2

3
5. Z ºº "eis ein, ſtatt an.“

E

e-s

- - 3

.

- - - - -

es Komma, ein?.

### Fºt
54 § 77.Z6. v. oies, könnte, ſtatt kannte.
– – – Z.8. v.o, lieÄ

- # I4- zo. muß "Är Ä

% 92 Z 2 o. lies, Jenes läßt ſich, ſtatcº Jºes sägſj““". f,=
- Ästes Geſchehe, ſatt,

IO5.

Geſchlechte. - - -

– F# 4. v.o. lies, iſt ſtatt ſind.
– 75.

* richtung und Heilung ſeiner Mängel. -

- 78 $23Z3 votes raubenſaferlauben.
T #### lies, Verlaſſung, ſtatt

Ueberlaſſung.

- 1oSióOZ. 16. v. o. lies, es, ſtatt ſie-- *

- 115 Nr. 5. Z.7. v.o. lies, aufhebe, ſtatt auf
ben; und ſolcher, ſtatt ſolche. . "

ſtande, ſtatt Gegenſtande

– 128 Nr. 4 Z. 5. v. o.Ä. theils, weg.

- I32. H. I85. Z. I3. lies, hat, ſtatt haben.

- 58 Z., 5. und 6. v. 9. lies, erſten Theils, ſtatt

ITÄ§ 2. v. o lies, muß, ſtatt uns.

- I98. H. 77. Z. 7 v. o. lies, bloß, für bloße.

– * H. 8o. Z. 7. v. o. lies, dieſelbe, ſtatt die

ſelben

- 206. § 81, Z. 3, v, o, lies, laſſe, ſtatt laſſen.

- S,2I7.v.

- -

I.S. - - - - - - -

. . Ä” Z4 v: o. lies z Dünkel, ſtatt
* - U « - - - - - - - - - - - - -

2. §

12o. Z. 3. v. dies, zerrütteten Ein

f

* # 5ÄÄ " ſetze nach hat, ſtatt

- ÄÄÄſtenach ſeines Wi
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Seite 27 s 9. 3.2. v. o. ies, Ate, ſtatt alle.
- 22o. Nr. 2. Z. 2. ünd 3. v. o. lies, überlaſſe,

– ſtatt überlaſſen. „

– 22I. letzte Zeile, lies, kaum, ſtatt kann.

– 223. Nr. 6. letzte Z. lies, Regierung, ſtatt

. Religion. … , - - -

– 226. Z. 16. v. o. lies, ſollen, ſtatt ſollten.

und Zügelloſe weggeſtrichen werden.

– 232. § 19. 3.2. v. o. lies, Verbindung, ſtatt

Verdindung. *

-d * § 103 Z. 11. v. o. lies, daß er glaubt,

ſtatt daß glaubt.

– 236. Z. 7. v. o. lies, zu groß, ſtatt ſo groß.

– 248. § 12. Z. 6. v. o. lies, der Armuth und

– der, ſtatt Armuth der.

– 257. § 117. Z. 8. v. o. lies, derſelben, ſtatt

deſſelben. -

– 267. Nr. 4 Z. 3. v. o. lies, feine, ſtatt ſeine

– 27ö. Nr. 1. Z. 14.. v. o. lies, erſten Theils

– 230 Z. 9. v. o. muß das; zwiſchen Spötter -

»

W ſtatt dieſes Theils. -

– 274. Nr. 2. Z. 1. v. o. lies, der Wankelmuth,
s ſtatt die c.

– 281. Z. 2. v. o. lies, ſo, ſtatt zu.

- – 292. Z. 24. und 25. v. o. lies, dieſem, ſtatt

jenem. - * - ſº

- – 3o. § 135. Z. 14. v.o. lies, faſſen, ſtatt

hoffen. - -

– 306.Z. 24. v. o. lies, die, ſtatt der s -

– 31o H. 142. Z. H. v. o. Streiche, das Nöthige,

- -- *. weg. - -

– 313. § 146 Z. 1. v. o. lies, des Uebergangs

ſtatt, der Uebertragung. e

-315. Z.8. v.o. lies, erſten Theils, ſtatt dieſes

Theils.

- 326. Nr. 4. Z. 7. v. o. lies, aufzuhören, ſtatt

aufhören. -

- S.333.
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Seite 333 Z. 26. v. o. lies, müßte, ſtatt mußte.
- 34O.

- ſtatt des Umganges. * -

- 352 S. 13 Z. 20. v. o. lies, der ſo Behan

delte, ſtatt Geſchlagene.

– 36I §. I85. Z. 6. v. o. mu

chen werden.

- 366. letzte Zeile, lies, es, ſtatt er.
E- 389. Z. 7.

leidigte -

- - Z. 8. V. U). lies

diger. .

– 39I. § 213. Z -

- 398: Z., I. und 2. v. o. lies

für Rechtsgelehrte.

- 408 Z. 12. v. o. lies, es, ſtatt er.

Nr. 4. Z. 4. v. o. lies, dem Umgange,

ß das: weggeſtri

v. o. lies, Beleidiger, ſtatt Be

Beleidigte, ſtatt Belei-

- I4. v. o. lies, gemäß iſt.

, Rechtsgelehrten,

- 412. § 235. Z. 8. v. o. lies, giebt, ſtatt gebe.

- 417. Nr. 4. Z. 6. v. o. lies, eine, ſtatt ein.

– 43i. Nr. . Z.
konnte.

- 446. H.261 Z. 21 v. v. lies, zu den Lehrern

des Kriminalrechts nimmt.

– 4 Ä** und 24. v. o. lies, ſtehet, ſtatt
EHET. -

– Standgerperbe.

7. v. o. lies, könnten, ſtatt -

– 466 Z. 18. v. o. lies, Stand und Gewerbe, ſtatt

– 496. Nr. 5 Z. I. v. o. lies, des Mangels, ſtatt

von Mangels.

- 523. § 3 I. Z. 16. v. o. lies, tritt, ſtatt trift.

- 526. Z. 7. v. o. lies, verlaſſen, ſtatt verleſen,

- 535 H 322. Z: 16. v. o. lies, nach, ſtatt auch.

- * 334. Z. 16. v. o. lies, Allein, ſtatt
- er.

- 558. H. 349 Z. 18. lies, und von der die er

- Jemanden zufü

– Fremden c.

- 568 § 357. Z. 3. und 4

ner, ſtatt angethanen.

gen will, ſtatt, oder die er

v. o. lies, angetha
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Es ſind auſſer obigen Druckfehlernfreylich

noch mehrere eingeſchlichen, als dieſen für dieſem; -

jenen für jenem; den für dem; ihn für ihm; daß

für das und ſo umgekehrt, und noch andere, die ſich

jedem Leſer aber gleich als ſolche zeigen und daher

den Sinn nicht verändern können, weshalb ſie in

obigem Verzeichniſſe übergangen ſind. -
-

- - - -
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